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| Vorrede des Herausgebers. 

— — — 

Fuͤr den gegenwärtigen Band gilt, was die Vorlefungen 

über die Gefbihte der Moͤnchsorden oder, wie fi, 

der darunter begriffenen Nitterorden wegen, wohl richtiger be 

zeichnet worden wären, der religidfen Drden, betrifft, im 

Mefentlichen ganz dad, was in der Dorrede zum vorherge⸗ 

henden Bande (Seite VI) hinſichtlich der Vorleſungen über 

die Geſchichte des Pabſtthums erwähnt wurde. Auch 

bie vorliegenden Vorlefungen find, mit manchen Verichtiguns 

gen, nad) Gurlittfchen Programmen abgedruckt. Sie has 

ben Vorzüge und Mängel ‚mit den gedachten Vorleſungen 

gemein. Namentlich zeigt fih auch hier: die dort gerügte 

Derbheir des Tons. Man hat diefe nicht felten, namentlich in | 

Recenſionen katholiſch⸗theologiſcher Zeitſchriften, einer, einfeitis 

gen Auffaffungsweife des Verfaffere Schuld geben wollen; wie 

ungerecht jedoch diefes Urtheil fey, mit welch unparteiifchem 

Blick, troß des Schlimmen, das er von diefen geiftlichen Koͤr⸗ 

perſchaften gefagt, Spittler auch ihre Vorzüge, die gute 
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Seite ihrer Einwitkung auf ir Zeitalter, deſſen Produkt fe e 

felbſt waren, erkannt, davon moͤgen unter anderen ein paar 

merkwuͤrdige Stellen in dieſem Bande, Seite 16%—A164 und 

Seite 458, Zeugniß geben. — Der Abriß fiber Die Geſchichte 

des Jeſuitenordens hat, neben dem Aufſatze uͤber die 

Geſchichte und Verfaſſung dieſes Ordens im vorigen Bande 

(Nr. UI.), wie jeder Leſer aus einer Vergleichung beider 

ſich leicht überzeugen wird, immer noch einen feldftftändigen 

Merth. Der letztere verfolgt fichtlich eine ganz andere Rich» 

tung als jener, und gibt mehr raifonnirende Betrachtungen 

- über die Verfaſſung des Ordens, als die Gefchichte feiner Ent: 

ſtehung und Schickſale, welche den hauptfächlichen Gegenftand . 

der Vorlefungen bilden. 

Einen ganz neuen, bisher ungedrudten Beitrag 

zu der Sammlung der Spittlerifchen Werke, deffen auch in 

der Ankündigung des Unternehmens noch nicht Erwähnung ges 

ſchehen Fonnte, ift der Herausgeber fo glücklich, in den Bor 

lefungen über die Geſchichte des Kirchenrechts 

den Freunden des verewigten Hiſtorikers vorlegen zu Fönnen, 

Wenn der Unterzeichnete nicht irrt, fo dürften diefelben nicht 

nur zum Intereſſauteſten ber gegenwärtigen Abtheilung der 

vermiſchten Schriften Spittlers gehören, fondern auch an ſich 

ſelbſt als eine nicht unerbebliche Erſcheinung im Gebiete der 

Wiſſenſchaft zu betrachten feyn. Bekanntlich fehlt uns no) 

eine Gefchichte des Kirchenrechts ganz, und was wir. in die 

fer Beziehung von einiger Bedeutung haben, find nur Bears 

beitungen der Geſchichte einzelner Arten feiner Quellen. So 
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iſt die Geſchichte des kanoniſchen Rechts des Ders 

aſſers felbft (Band I. der ſaͤmmtlichen Werke) mehr nur 

eine literaͤriſch / kritiſche Geſchichte der Quellen des aͤlte—⸗ 

| ‚ren kanoniſchen Rechts, und geht (mit der aus dem 

Nachlaß Spittler's herausgegebenen Fortſetzung) nur bis auf 

| Gratian, diefen ausgefchloffen. Die vorliegenden Borlefuns 

gen führen dagegen die Gefchichte des Kirchenrechts herab bi 

auf Die neueren Zeiten, und zwar umfaffen fie Kirchen, 

| recht der Karholifen und Proteftanten, Wenn fie nun dems 

| ungeachtet auf den Charakter einer vollffändi gen Gefcichte 

des Kirchenrechts nicht Anfpruch machen Tonnen, wenn fie 

hauptfächlih nur das find, was man jcht eine aͤußere 

Rechtsgeſchichte nennt, ſo wird ihnen doch kein Kenner, wie 

wenigſtens der Herausgeber hofft, die Vorzüge eines geiftreis 

den, mit voller Kenntniß des Gegenftandes und in eigens 

thümlicher Behandlungsweife entworfenen Abriffes abfprechen, 

und ed wird auch Feinem Kenner entgehen, daß doch neben ' 

ber Geſchichte der Quellen nicht felten auch über den iunme— 

.ren Bildungsgang des Kirchenrechts intereffante allgemeine 

Geſichtspunkte aufgeftellt, und, in der bekannten Manier des 

Verfaffers, in Ueberblicken, welche des Tiefgeſchoͤpften, wenn 

gleich in kurzen Andeutungen zuſammengedraͤngt, viel enthals 

ten, gegeben find._ Der Unterzeichnete zahlt dahin z. B. die 

Ausführungen Seite 215, 258, 282, 306, 312. Hiezu 

kommt noch, daß die Mängel der Form, welche der Her⸗ 

ausgeber bei den übrigen, aus Heften der Zuhörer geſchoͤpf⸗ 

tem, Vorleſungen ſich ſelbſt nicht verbergen Konnte (Seite VII 
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der Vorrede zum vorigen Bande), den gegenwaͤrtigen Vor⸗ 

leſungen, wie ſchon eine fluͤchtige Durchſicht zeigen wird, 

nicht oder wenigſtens in einem weit: geringeren Grade ankle⸗ 

ben. Sie find nämlich das einzige Kollegienheft Spittler’s, ‘ 

weldyes von ihm in audgeführter Darfiellung in feinem Nach» 

‚ laffe fi vorgefunden hat. Nach diefer Handfchrift, welche 

dem Herausgeber erſt fpater ein Zufall in die Haͤnde führte, 

ift dad Ganze Wort für Wort abgedrudt, und er erlaubte 

fih daher auch nicht einmal, um den von dem Berfaffer 

felbft gewählten Zufammenhang nicht zu ſtoͤren, wie von ihm 

bei den Vorlefungen über Politik geſchehen, Abfchnitte anzu⸗ 

bringen, ſo wuͤnſchenswerth ſie auch zur beſſeren Ueberſicht 

geweſen ſeyn moͤchten. Das Juhaltsverzeichniß, das eben 

deßhalb ausfuͤhrlicher entworfen wurde, wird vielleicht dieſe 

Luͤcke ausfuͤllen. Moͤchte dieſes Werk einſtweilen als ein nicht 

unwuͤrdiger Vorlaͤufer der mit Verlangen erwarteten Bear; 

beitung Bickell's, die freilich nach ihrem, nicht bloß für 

den Lehrzweck berechneten Plan, nach dem vorgeruͤckten Stand⸗ 

punkte der Wiſſenſchaft und nach den bisherigen ausgezeich— 

neten Leiſtungen dieſes Schriftftellers höhere Anfprüd;e zu bes 

friedigen beftimmt ift, von den Freunden des Firchenrechtlichen 

Sachs nicht ungänftig aufgenommen werden! : 

Die Recenfionen follten;, nach dem urfprünglichen 

Plane, des Herausgebets, ohne Unterſchied des Gegenſtandes, 

den letzten Band der Sammlung bilden. Bei näherer Er; 

waͤgung fehlen 08 jedoch zweckmaͤßiger, fie nad) den Fächern 

„ Im die einzelnen Abtheilungen zu vertheilen. So erſcheinen 
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um hier die zur Theologie, der Kirchengefchichte. und dem 

Kirchenrechte gehörigen. ‚Aber auch nur fämmtliche NRecenfios 

nen aus dieſem Sache abzudruden, würde der Raum nicht 

i erlaubt haben, wenn auch nicht viele darunter von unterge⸗ 

— und temporärem Jutereſſe geweſen waͤren. Es 

wurde demnach aus etwa hundert Recenſionen eine Auswahl 

getroffen, bei welcher die Ruͤckſicht leitete, zunaͤchſt diejenigen 

aufzunehmen, in welchen der Verfaſſer ſelbſtſtaͤndige Auſichten 

uͤber den Gegenſtand des Buchs entwickelte, oder wo das 

Urtheil über das letztere nach Form und Inhalt cin befon- 

deres Intereſſe darbot, oder wo endlich das Buch ſelbſt von 

beſonderer Wichtigkeit war , fo daß es vielleicht für den 

Kenner der Wiſſenſchaft von Werth ſeyn konnte, gerade Spitt- 

ler's Urtheil darüber, auch abgefehen von 'deffen innerer Ber 

deutung, zu vernehmen, Sie find, mit Ausnahme einer eins 

- zigen, fämmtlich den Göttinger Gelehrten Anzeigen 

{ entnommen, Jene (die erfte in der Reihe), wenn gleich eine 

ber früheften Arbeiten des jungen Schriftſtellers, zeichnet fich 

durch, Reife der Anfichten und gründliche Gelehrſamkeit 

vorzugsweiſe aus, und gibt in einem kritiſchen Ueberblid | 

nicht nur eine Darftellung der bisherigen Leiftungen in dev 

Bearbeitung der Kirchengeſchichte Deutſch⸗ 

lands, ſondern enthaͤlt auch lehrreiche und treffende Winke 

uͤber das Ziel, dem nachzuſtreben iſt, und uͤber die Vorarbei⸗ 

‚tem, die hiefuͤr noch. zu unternehmen ſind — Winke, die 

großentheils auch noch jetzt fruchtbar werden fonnen, Die 

der oben erwähnten Zeitfchrift geftecften inneren Grenzen er 
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laubten in den übrigen Recenfionen weniger folche ausführs 

liche Erörterungen; allein auch in ihnen (der Unterzeichnete 

glaubt hier die Recenfionen über die Firchengefchichtlichen Werke 

von Fuchs, Schroͤckh, Planck, Hencke hervorheben 

zu duͤrfen) wird man nicht ſelten einen Reichthum ſchaͤtzba⸗ 

rer Bemerkungen gewahr werden, die eben ſo ſehr von dem 

hellen Blick und den umfaſſenden Kenntniſſen des Verfaſſers, 

als von feiner Unparteilichkeit, feiner Schaͤtzung wahren Ber 

dienftes, und wo er zu tadeln fand, der fchonenden Milde 

in feinem Urtheil Zeugniß geben; Nesenfenten + Eigenfaften, 

die wohl auch noch heute eben nicht zu dem alltäglichen ges 

hoͤren. 

Stuttgart, den 31. Mai 1836. 

Karl Wächter. 
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 Vorefunge über die Geſchichte der Mönche 
Orden. 

en 

Die Hriftlihe Religion hat unter anderen fonderbaren Erfchel> 
nungen, die fie hervorbrachte, einen Con fociationggeift 

rege gemacht, wie man ihn fonft bei Feiner andern Religion 

bloß als Wirkung der Religion antrifft. Von dem erften 
Dutzend Schwärmer an, das fih am Nil zufammen that, 
bis auf unfer Zeitalter herab — was für eine, Polypen⸗Frucht⸗ 

barkeit, und wie würde der Polnp noch immer neue Arme 
treiben, wenn nicht die Könige gutfänden, feine abgelösten 

Stuͤcke zu tödten! Faſt alle Monturen find erfchöpft, man - 

hat fi zuleßt ohne Montur confociirt, und die Zwecke diefer 

- Eonfociationen haben eben fo fehr abgewechfelt, ald das Aeuſ⸗ 

ſere derfelben. Der Menſch will nie allein thun, 
was alle feine Keidenfchaften befchäftigt; die 

Geſellſchaft, die er um fi her bilder, nahrt 
feine Leidenſchaft und feine Eitelkeit. Freilich war 

nach ein paar Zahrhunderten, das, was im der chriftlichen 

N Religion Confociationsgeift nährte, völlig verloren ; aber nach 

- Zeit und Ort entftand immer ein neuer Erfaß; das nams 

liche Phänomen wurde immer nad) Zeit und Dre von einer 
andern Urſache hervorgebracht. Bald war es Nachahmang 

Spittler's ſaͤmmtliche Werte, X. Bd. 1 
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deffen, was einmal da war, bald politifches Beduͤrfniß, 

bald Nothwendigkeit, Geſellſchaft gegen Geſell—⸗ 

ſchaft zu ſchließen. Mau muß alſo bei Beurtheilung 
ſolcher Conſociationen — man nannte fie: Orden — nach den 

verfchiedenen Jahrhunderten den Gefichtspunft ändern, Das 

Juſtitut, das oft Schwärmer und Narren angefangen haben, 

benüßen oft Eluge Köpfe Das alte Geruͤſt ſteht oft 

noch da, aber hinter demſelben iſt ſchon ein neues aufgeführt 

worden, Es Fonnte defto fiherer. aufgebaut werden, weil man 

hinter das Alte baute. Was anfangs bloß asceriihe Zwecke 

hatte, bat ſich oft auf politifche Zwecke verändert; daſſelbe 

Juſtitut hat ſich veredelt und verſchlimmert, iſt in unſeren 

Zeiten laͤcherlich, waͤhrend es den Alten ehrwuͤrdig war! Nicht 

ſelten iſt das Spielwerk geworden, was ——— große 

Zwecke hatte. 

Man ſieht, wie hoͤchſt duͤrre ——— die allgemeinen: 

Urtheile find, die man über Orden, Confociationen überhaupt 

fallt, wie Außerft :fchief das Raiſonnement über Zuläßigfeit 

folcher Conſociationen in. einem Staate überhaupt werden 

muß. Man darf nur die Gründe für und gegen die 

Orden in der farholifhen Welt betrachten: 
4) Einer der entfcheidendften Gründe Dagegen iſt: daß 

jede ſolche Gefellfhaft, fo unfhuldig fie au 
in. ihrem erfien Anfang,fey, am Ende immer ver 

größert, für Die übrige Gefellfhaft ein Druck 

wird, weil Alles ſich zufammen in Eins jchließt, das Jus 

tereffe. des Einzelnen, in der Gefellihaft Intereſſe der ganzen 

Geſellſchaft wird, Jeder außer dem Kreife ſich nicht fo beförs 

dert, nicht fo hervorgehoben fieht. — Wer den Confociationen 

hat das Wort fprechen wollen, hat mit Grund dagegen bes 

merft, daß das ganze Argument nichts weiter beweife, ale 

daß jede folcher Confociationen von Zeit zu Zeit. reformirt 
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werden muͤſſe. Es gibt gewiſſe Inſtitute, die, fo Auferft 

wichtig fie find, doch nad) einem gewiffen Zeitpunfte immer 

ausarten. Um der gewöhnlichen Yusartung willen das 

ganze Juftitut verwerfen, wäre thöricht. Ein einziges fraps 

pantes Beiſpiel hievon: In jeder Kirche, es ſey lutheriſche, 

katholiſche, reformirte u. ſ. w., erzeugt ſich allmählich eine 

ſolche Autoritaͤt des Clerus uͤber den Laien, daß eine Art von 

Pabſtthum euntſteht; es muͤſſen daher nach einer gewiſſen 

Periode Demuͤthigungen der Geiſtlichkeit vorgenommen wers 

\ den, in deren Beruf fo viele Veranlaffungen zum Despotiss 

mus liegen, daß die Frucht endlich reifen muß. 

2ede ſolcher Conſociationen, ſagt man, 

naͤhre einen Keim des Fanatismus in ſich. Die 

fer müffe Seele derfelben ſeyn, fie hätte nicht vegeriren Füns 

nen, Fame nicht glüdlich fort, koͤnne nichts ausrichten, fich 

nicht vergrößern, wenn er nicht unter ihr wäre, — Wer den 

Eonfociationen das Wort fprechen will, bemerkt, daß über: 

baupt in der Welt nichts Großes ohne gemiffe 

Tinktur von Fanatismus ausgerichtet fey, daf 
ſich zwiſchen Fanatismus und Euthuſiasmus nicht eine Grenz⸗ 

linie ziehen laſſe, die fo beſtimmt wäre, daß man jagen 

Ä koͤnne: dieß iſt Fanatismus und dieß Enthuſiasmus. 

8) Der Staat, wendet man ferner ein, forge für 
alle folche Beduͤrfniſſe; wofuͤr ſich alſo eine 

ſolche Geſellſchaft im Staate zuſammenſchließe? 

Dieſer Grund ‚beantwortet ſich am beſten: In der gan⸗ 
; zen Geſchichte zeigt fih, wie ohne die Errichtung der katho⸗ 

liſchen Orden ein großer Theil von uns nicht da wäre. 
Wenn nicht die Benediktiner im Mittelalter Sindelhäufer ers 

N richtet hätten, dem Feudal⸗Despotismus nicht ein Damm gefetzt 

worden wäre, die menfchliche Gcfellfchaft würde erlegen ſeyn. 

Und wenn diefes Argument nicht Alles beweist, beweist es doch 

— 4* 
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fo viele In entarteten Staaten find ſolche Con 

fociationen nothwendig. Doch, das alles ift Raifon- 

nement, irre gehendes Naifonnement; hundertmal widerlegt, 

fo oft man es nach Zeit und Ort beurtheilen will, 

Perivdender Moͤnchsgeſchichte. 
I. Orientalifbe. I. Decidentalifde; r 

und zwar legtere 9 | 

1) ehe fi die Fleinen EConfociationen im eine 

Hierarchie zufammen verflodhten haben; 

2) wie Moͤnchs⸗Hierarchie bereits eriftirte, 

Drientalifde Mönhsgefhicte. 
Um ihren. Urfprung. recht zu begreifen, muͤſſen wir bis 

zum Eremiten binaufjteigen. Es ift fonderbar, wenn man’ 

irgend in einem Walde cinen Menfchen antrifft, der vielleicht 

ganz nackt läuft, über und über mit Haaren bewachfen 5 

einen Menfchen, an dem man. ficht: er hat unter dem wilden 
Vieh feit zwölf Jahren gelebt. Doc) vielleicht fieht er nicht 

fo gar ſchlimm aus, er hat noch) ein. Ziegenfell um fich 

herum ‚ oder ift vielleicht mit Palmblättern bedeckt, hat. ſich 

wenigftend eine Schürze davon geflochten. Wenn man deu 

anredet, den. man für einen Waldteufel und nicht für einen 

Waldbruder auſehen möchte, erzaͤhlt er: der Teufel ſey ſo 

eben bei ihm geweſen, und er habe einen harten Kampf mit 

ihm gehabt. Ehe man ſich's verſieht, waͤlzt er ſich in einen 

Dornbuſch, ſagt: der Teufel fahre oft in ihn; er habe ger 

wiſſe Lüfte und Triebe, deren er nicht anders los werden 

koͤnne, als durch ſolche vielfältige Aderläffe, Man hört von 

ihm, daß er feit drei Tagen nichts über den Mund gebracht 
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babe: und da iſt es deun glaublich, daß ein ſolcher der Teu⸗ 

fel allmaͤhlich viele ſieht. Doch vielleicht trifft man kein ſo 

ſchreckliches Bild an, ſondern ſieht einen Kerl halb bedeckt, 

etwa leinene Lumpen um ſich herum; er liegt auf dem Boden, 

die Zunge lechzend herausgeſtreckt, ein hohlaͤugiges Gerippe, 

neben ihm eine Kleine Ciſterne mit faulem Waſſer; ein “alter 

- Mann von achtzig, neunzig Jahren. Wie er fich endlich 

aufraffen will, kriecht er auf allen Vieren. Sollten das cin 

paar Heilige ſeyn? Der eine ifts der heilige Paulus von 

Thebe und der andere der heilige Antonius von Padua. 
— So lebte der Eremit in den aͤgyptiſchen Müften, (ah 

schen Jahre lang Feinen Menfchen, lief herum, fegte viel 

| darauf, echt lange zu .faften, und der Teufel trieb —— 

ſeine Narrenſtreiche mit ihm. 

Wenn man den Menfchen fragt," wie er Bay gefommen, 

fo gefteht er: um heilig zu leben, habe er nothwendig gefuns 

den, unter dem Vieh zu leben; er werde durch die Menfchen: 

Geſellſchaft in feinen Betrachtungen geftört; er habe die Ges 

wohnheit fehr nuͤtzlich gefunden, oft Tage lang in einer 

Dofitur figen zu bleiben. Es wäre ihm nichts lieber, ale 

wenn er vierzig Tage faften koͤnnte; fo ‚lange haben Elias, 

Moſes, Chriſtus gefaſtet: aber er habe es noch nicht ſo weit 

gebracht; er ſey noch nicht vollkommen. 

Unſtreitig iſt ohne Einſamkeit noch nie ein gro— 

Ber Mann geworden, noch nie eine Ideerecht tief 

in die Seele gedrungen; aber gewöhnlich eben da 8 

Mittel, das große Männer bervorbringt, bringt, 

unrichtig angewandt, auch die größten Narren 
hervor. Doch, gerade dieſe Narrheit Fonnte nur unter 
ſytiſchem und ägyprifhem Himmel Plag haben. 

Der Eremiren hat c8 vielerlei Gattungen ge 

geben. Einige, die noch in der Geſellſchaft blieben, ſich 



6 

bloß alles ehelichen Umgangs enthielten, fehr ftreng Fafteten, 
in einer freiwilligen Armuth lebten, fi) nach der Weife aller 

Geweihten ftarker Getränke enthielten, Übrigens von Zeit zu 

Zeit in die Geſellſchaft zurüdgingen. Andere, fon nicht 

fo edle, irrten eine Zeit lang in der Wuͤſte herum und Famen 

dann in ihrem ungewöhnlichen Habit oft in eine Stadt, zeig 

ten fi da oͤffentlich nadt auf dem Markte, ſo daß die 

Dbrigkeit gegen das Nergerniß einfchreiten mußte. Diefe let» 

teren heißt man Sarabaiten. Eine andere Gattung 
verkroch ſich bloß in Höhlen. Denen war es nicht genug, 

ſich bloß von aller menſchlichen Gefellfchaft zu iſoliren; fons 

dern fie krochen in folche Höhlen, wo fie nicht aufrecht ſtehen 

fonnten, vom Regen gleichfam indie Erde hineingefenft 

wurden und bei lebendigen Leibe zu verfaulen anfingen, weil: 

Alles bei ihnen von dem Satz aufging, je ſchmerzhafter 

auf diefer Melt, defto glücklicher in einer anderi, 

Anderer Hauptgelübde war! Feine menſchliche Epeife zu 

effen (Pabulatores), Noch Andere fegten ſich abſichtlich der 

äußerften Kälte und Hite in den ſchnellſten Abwechslungen 

aus. Gewöhnlich variirt nichts leichter als die Narrheit; 

doch der Superlativ unter den Narren waren die ſogenannten 

Styliten,*) und das Probeſtuͤck von biefen Säulenbewohs 

nern war der heilige Simeon, 

Der gute Mann war eim geborner Cilicier, Fa eins 

mal ald Knabe in die Kirche und hört vorlefen: felig find, 

.die da hungern, denn fie folfen fatt werden; die da weinen, 

denn fie follen lachen. Er macht davon eine Eregefe zum 
größten Nachtheil feines Magens, entſchließt fich, in's Klufter 

zu geben. Da war es ihm aber nicht fireng genug. Um 

nur einigermaßen fich mehr Henker zu werden, wand er ſich 

*) Bon orvAos, die Saͤule. 
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einen Strick um den ganzen Leib, ſo daß der ganze Keib zw 
eitern anfing. Die Herren Conforten im Klofter fonnten vor 

Geſtank nicht bleiben; der Camerad wird sifttirt. Die Alten 

ſahen es nicht gern, daß er heiliger war, als fie; fie wären 

zur Nachahmung gezwungen gewefen. "Man gab ihm dew 

Rath, das Klofter zu verlaffen. Da entfchloß er ſich, Mofe 

und Elia ganz ähnlicy zu werden, legte ſich auf die Erde, und 

ſoll es vierzig Tage lang fo getrieben haben. Nach den vier⸗ 
zig Tagen fand man ihn ausgeſtreckt; die "ganze Zunge her 

aushangend, fo daß man ihm allmählich ‚wie einen Todten, 

wecken mußte, und — das kann doc) tolle Entfchloffenheit 

eines Menfchen beißen! — von dem. Brod und Waffer, das 

man ihm zur Seite hingeftellt hatte, ruͤhrte er nichts an. 

Allein dieſe Art der Uebungen war für ihn noch‘ zu 

gering. Er Fam auf die Zdee, oben auf einem Gebirge eine 

Mauer um fich zu bauen, wo bloß feine Augen. herausfehen 

Fönnten. In dem Kleinen Bezirk der Mauer bloß wollte er 

berumlaufen. Damit er es defto gewiffer hielte, machte er fich 

eine Kerre an Fuß, und an das eine Ende. des Being eine 

große Kugel, ließ ſich dabei Bart und Nägel wachfen. Es 
lief Alles zu ihm, holte Consilia von ihm, bat fich fein Ges 

bet aus. Nachher fhlägt er die Kugel ab, kommt aber auf 

eine andere dee, Er baut ſich eine Säule, auf diefe wieder 

eine andere, die eine immer von einer Fleineren Bafıs, als die 

andere, und auf der oberften ein Kleines Gitter herum. Hier 

| fleigt er hinauf, ſpaziert auf der kleinen Gallerie herum, bleibt 

zehn Sahre laug oben. An Nahrung fehlt es ihm unterdeß 

“ nicht. Weiber und Männer fchleppten Alles herbei. — Aber 

das iſt noch das Wenigſte. Wenn er fih mit Beten befchäf- 

1 tigt, befonders,, wenn ein Fefttag war, fland er mit ausge: 

| jtredten Armen den ganzen Tag da. Bet feinen Gebeten 

exercirte er fih im - Verbeugungmachen. Dieß trieb er fo 
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weit, daß er mit der Stirne auf feine Zehen ſtieß, und ein 

mal bei einem Gebet zwoͤlfhundert DVerbeugungen machte. 

Er fah völlig einem Perpendikel gleich. — Der Kaifer in 

Conſtantinopel that nicht leicht etwas Wichtiges, er fragte ihn 

vorher. Man lief haufeuweiſe zu ihm hin, feinen Segen zu 

befommen, und er von feiner Säule herab predigte, ohne daß 

man ihn bewegen Fonnte, von derfelben herabzuſteigen. Alle 

Meiber, die fruchtbar werden wollten, eilten zu ihm ; man war oft 

feines Lebens nicht ficher, in wahrer Gefahr, erdruͤckt zu werden, | 

Diefe Lebensart Fonnte nicht in die Läuge dauern; es 

war. die unedelfte,.befonders in den leiten Entartungen, Sie 

änderte ſich bald. etwas, fo daß Eremiten im eine ges 

wiffe Nähe zufammen zogen, 3. 3. in einen Bezirk 
von 4%, Meile zogen dreis, vierhundert zufammen ; jedoch 

naͤher als einen Bezirk von einer halben Vierielſtunde durfte 

keine Zelle der anderen ſeyn. Aber ſie hatten doch den Vor⸗ 

theil einer wechſelsweiſen Huͤlfeleiſtung; denn zu beſtimmten | 

Zeiten Famen fie zufammen, Diefe heißen: Anachoreten. 

Und einen ſolchen ganzen Bezirk hieß man: Laura. Schon 

eine merklihe Vervollkommnung des ganzen Inſtituts, aber 

dabei doch mit unendlichen Fehlern verbunden, faft noch ſchlim⸗ 

mer als das vorige, weil es fich jeht weiter ausbreiten fonnte, 

Die dritte Gattung waren: Coͤnobiten. )  Diefe 

wohnten in einem. Haufe zufammen, unter einem 

Vorfteher,, der die Arbeiten unter, fie vertheilte, in Ruͤckſicht 

auf das Gebet ihnen gewiffe Geſetze vorſchrieb, fie von Zeit 

zu Zeit vifitiren Tonnte, Dieſe find cigentlich Die Grofväter 

unfrer Mönche. Webrigens follte ihr Cönobium, der Ort, wo 

fie zufammen lebten, urſpruͤnglich nicht in der Nähe einer 

Stadt ſeyn. Es geht faft in’s Unglaubliche, wie viele folcher 

Von vorpos Pros, gemeinfchaftliches Leben. 
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Conobiten in Aegypten geweſen find; wie viele in einem Haufe 
zufammen wohnen konnten. Ihrer waren nicht unter zehn⸗ 

zwoͤlftauſend. Unter andern war am Nil in. Ober⸗Aegypten 

ein ſolches Klofier, worin an der einen Seite 4400 Mönche 

waren, und an der anderen Seite ein Nonnenkloſter mit 400 

Nonnen. Wie weit es in Aegypten gegangen ſeyn muß, 

davon iſt eine weitere Probe die: Es war eine Stadt in 

Ober⸗Aegypten, worin: fi) 10,000 Mönche und 20,000 Nons 

nen befanden, ſo daß die Obrigkeit eine Wade an's Thor 

ſtellen mußte. Denn die Nonnen und Mönche fehlugen ſich 

darum, wer das Recht habe: Hofpitalität gegen die ankom⸗ 

menden Fremden zu üben. Sn Aegypten fanden fich zu ges 

wiſſen Seiten bloß in einem Klofter fänfzigtaufend Mönche 

zuſammen. Es war die Gewohnheit, daß beſonders um 

 Dftern oder Pfingſten die Mönche aus dem Filialkloͤſtern in 
das Mutterflofier zuſammen kamen; alfo ein folches Klofter 

hatte fich fo ausgebreitet, daß, wenn: alle Mitglieder zufams 

men famen, ihrer fünfzigtaufend waren. Das muß ein eiges 

ned Gouvernement gewefen feyn, wenn in einem ſolchen 

Haufe auch nur taufend zufammen wohnten. Es. theilte fih 

da Alles in 24 Zellen. Ueber jeder ftand ein Buchſtabe aus 

dem Alphabet; jeder Moͤnch mußte den Buchſtaben am Kopfe 

tragen, damit man ihn gleich kannte, und, da jede Zelle 

wieder in eigene Appartements getheilt war, mußte er zugleich 

sein Zeichen der Subdiviſion am Kopfe tragen, zu welchem 

Appartement er gehöre, Jedem dieſer Appartements war 

feine beſtimmte Arbeit angewicfen. Ein Theil mußte Körbe 

flechten, ein anderer Matten, ein anderer Pergament, zubereis 

tem, ein anderer Codices fchreiben,, und für die, Feier des 

Gottesdieuſtes waren beftimmte Stunden ausgejcht, ſo wie 

auch für das Baden. So war es wenigftens in den Klöftern, 

h; wo Ordnung herrſchte. Aber au) PR in Aegypten Tam 



10 

eine Gewohnheit auf, die zum Ruin der Klöfter beitrug, daß 

fie‘ es unter die Verleugnungen rechneten, fi) nie zu baden; 

fo wie es ein anderer Theil zur Verleugnung rechnete, recht 

viele Käufe im Node zu tragen. Ferner zur Verleugnung: 

nichtd Leinenes zu tragen, beim Gottesdienft mit ausgeſtreck⸗ 

ten Händen dazufichen, und dazu tiefe Verbeugungen zu machen. 

Umfang der Klöfter, Menge der Nonnen konnte im 

Drden nicht fo befchwerlich feyn, als c8 nach vecidentalifcher 

Verfaſſung iſt; der Moͤnch Fonnte von Wenigem leben. Sich 

des Sleifches zu enthalten, bloß von Wurzeln, Waſſer zu 
leben, war für die Orientalen unendlich leicht." Das ſyriſche 

und kleinaſiatiſche Clima war zum Theil der Erhaltung einer 

folchen Gonfociation, als die der'ägyptifchen war, faft eben 

fo günftig, wie das aͤgyptiſche ſelbſt. Hier eben dieſelben, 

weit fich erſtreckenden Wuͤſteneien, faft eben "diefelbe "Form 

bürgerlicher Geſellſchaft, diefelben Veranlaffungen , aus diefer 

Geſellſchaft zu treten; nur war doc) in Syrien, und befonders 

in Kleinafien, der Umtrieb in der Gefellfchaft ſtaͤrker; es zogen 

ſich alfo nicht ſo viele aus derfelben, Und weil das ganze 
gefellfhaftlihe Band fefter angezogen war, fo 

hört befonders in Kleinafien der Anachoret faft völlig 

auf. Er wurde Coͤnobit, und der Condbit baute nun 

fein Cönobiunm entweder ganz in der Nähe einer 

Stadt, oder inder Stadt felbft. Ein paar hundert 

Menfchen, in ein Haus zufammen gefperrt, das aber in einer 

Stadt liegt, machen fon einen ganz andern Effekt auf die 

übrige Gefellfchaft, als wenn fie, bloß von Pilgrimen bes 

fucht, im einer Eindde zufammen leben. Ihre Theilnehmung 

an Allem, was in der Gefellfhaft vorging, wurde nun z u⸗ 

- Sammenhbängendz ihr Beifpiel ftand immer zur reizenden 
Nachfolge da; ungefordert floffen Almofen zu ihrem Beduͤrfniß, 

und je mehr fi) dieſe Quellen öffneten, je mehr verlor fich 
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eigene Arbeitfamfett Nichts Großes und nichts 

Kleines Fonnte nun in der Stadt vorgehen; fie wirkten mit. 

- Sie machen allerhand Aufzüge, welde eben fo ihre Eitelkeit 

| naͤhren, als ihren Einfluß vermehren. Die Proceſſion einiger 

hundert Mönche, die alle zufammen Pfalmen fangen, war 

in einer Stadt voll Schwärmerei und Aberglauben nichts 

Gleichguͤltiges, Fonnte felbft den Kaiſer in feinem Palaft zite 

tern: machen , lockte zum Mitlaufen und gewöhnte den Haus 

fen zum Paradiren, Sobald auf diefe Art die Xheilnchmung 

wuchs, entftand auh unter den Klöftern ein Zufame 

menhang dur Correfpondenz und durch hin und herzies 
hende Mönche, und ihre Ausbreitung ging auch in Provinz 

zen, bie durch Lebensart und politifche Verfaſſung nicht zum 

Moͤnchsleben führten. Keine Provinz wollte minder heilig 

feyn, als die andere. ' 
Sofam der — Mond Fer Rah 

in den Decident.  Erft niffere er in Italien; von da 

aus kroch er nah Gallien; aus Afrika kam er nach 

Spanien hinuͤber; in Britannien faßte er faſt mit: dem 

Chriſtenthum felbft feinen erfien Fuß, und. es wurde hier. der 

orientaliſche Mönd am allerftärkften. Man hat im Beda 
- Venerabilis eine Stelle, woraus man ſieht, daß in einem 

einzigen Klofter in Britannien 2100. Mönche waren. Diefe 

hatten dem Gottesdienft unter fich vertheilt, damit. er unun⸗ 

terbrochen Tag und Nacht fortgefetst werden. Fonnte,. und 

äwar in fieben Partien, jede Partie 500 Daun ſtark. Dar⸗ 

aus Fann man fihliegen, wie es im Italien und Gallien 

- geftanden habe, was die Summe aller Mönche in Britan 

nien geweſen ſeyn muͤſſe. Indeß, ſo gut man das Entſtehen 

und die Fortdauer herrnhutiſcher Gemeinden in gut: geordneten 

Staaten zugeben kann, eben fo. gut Fonnten auch foldhe - 

Moͤnchs- und Nonnenklöfter beſtehen. Sie nahrten fich felbft, 
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Eigenheiten im Gottesdienfte kann man Jedem nach feiner 
Phantafie laffen, Fuͤr die Bevölkerung waren fie doch nicht 

durchaus verloren, durch Fein Banngelübde; ed war im Klos 

fier Ebbe und Flut von Kommenden und Gehenden. Fänge 

linge Tießen fich hier bis auf ein gewiffes Alter erzichen, und ' 

‚traten dann wicder in die Welt; der junge Geiftliche bereitete 

ſich hier auf- fein Amt vor, es waren noch Freiheiten im 
Kloftier, wie man fie Faum bei dem Namen Klofter zu 

Denken gewohnt ift, nicht einmal eine Montur. Klima und 

wohlfeiler Preis beftimmten das Kleid. Selbft im Effen und 

Beren war nicht firengfte Sleichförmigfeit nothwendig; noch 

weniger wurden die Mönche zum Effen und Beten fommans 

Dirt. So wie fi) diefe Art von Mönchen im Occident aus 

breitere, fo linderten ſich auch von felbft die Saften, fo mins 

derten ſich die Gebete. In Gallien und Britannien Fonnte ' 

man das Sleifheffen weniger entbehren, als in Syrien 

und Aegypten. Vor dem fechsten Jahrhundert war felbft auch 
bei den fyrifchen und agyptifchen Mönchen von gar Feiner 

Tonfur die Rede. Man hatte nur fchon feit dem Zeiten der 

Apoftel die Meinung: ein befcheidener Mann laffe fi) das 

Haar nicht lang wachfen. Darüber ſchnitt ſich nun freilich 
Mancher, um recht befcheiden zu ſeyn, das Haar ganz ab; 
aber, ob er viel oder weniger hinwegfcheeren, fih rund oder 

eig fcheeren folle, wenn er in's Klofter ging, darüber war 

weder Obſervanz, noch Geſetz. Es verftand fi) endlich bei 

allem diefen von felbft, daß der Mönd als Minh 
fein Geiſtlicher war, fondern bloß ein Laie. Das Klo⸗ 

ſter ſtand unter den Biſchof, der Biſchof ſetzte Arbeiter ab 

und ein, jagte die Mönche auseinander, und ließ fie wieder 
in ihre Zellen zurück; fegte dem eigenen Berhaufe, das fie N 

errichtet hatten, Fraft feiner bifchöflichen Autorität einen 

Prickter, der ihm NRechenfchaft fchuldig war. Unter dieſer 
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Form wuͤrde das Moͤnchs⸗Inſtitut immer ganz erträgs 

lich geblieben ſeyn, die Zeit würde nah und nad 

abgefchliffen haben, wad noch von Spuren des 

Urfprungs anflebte, Es gab zwar beftimmte Regeln, 

von diefem und jenem heiligen Vater verfaßt; aber diefe 

waren fo gelinde,, daß fie nur Faften und Beten. beflimmten, 

daß man oft in einem Klofter drei, vier verfchiedene Negeln 

beobachtete. Die Klofter- Pönttenzen waren zwar darin beffimmt, 

ſtreuger oder gelinder, nach dem verfchiedenen Geift der Re⸗ 

gel; aber wie weit das beobachtet werden folle, hing faft 

ganz von der Willfür des Abts ab, 

Nur ein paar Thorheiten fingen die Klöfter an, 

die ſich auch außer dem Klöftern verbreiteten. Der Argwohn 

konnte ihnen freilich nicht Fommen,, daß die Nachwelt eines 

ganzen Jahrtauſends diefelben beobachten werde. 

| 1) Selbſt auch, wie fih im Decident diefe orientalifeje 

Mönchsweife verbreitete, war des Betens und Singens 

Tein Ende. Sie richteten es in vielen Klöftern fo ein, daß 

man ſich ftundenweife Tag und Nacht ablöste. Kein Augen» 

blick follte ohne Öffentliches Gebet im Klofter vergehen, wie 

wenn fie den lieben Gott Feinen Augenblid allein laffen 

wollten. Wenn man fo viel beret, und alfo nothwendig 

einerlei betet, fo ift unvermeidlich, daß man nicht zuletzt dem 

lieben Gott vorſingt; die Melodie gibt ſich von ſelbſt. Und 

da dem, der vorſang, es leichter war, als wenn er vorzube⸗ 

ten hatte, fo hielt man auch das Singen für beffer. Die 

Mönche waren, ehe ein Sahrhundert feit dem Urfprung der 

Mode verfloffen, —6 uͤberzeugt, daß auch der liebe 

Gott das Singen lieber höre, als das Beten. So geſchah 

es, daß die Geiftlichen (Pfarrer der Kirchen), die gewiß im 

Anfang nicht gefungen haben, am Ende auch nachſingen 

mußten; das Volk Hätte fonft geglaubt, fie liebten Gott 
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weniger. Ueberhaupt mußten die Geiftlichen diefen Mönchen 

in Vielem nachahmen, weil einmal das Volk forderte, daß 

man ed dem Pfarrer im Drt, von der Fußſohle an bis an 

den Scheitel, anfehen folle, er fey der Frömmfte im-Drt, 

2) Nichts aber that den Geiſtlichen dabei 

mehr wehe, als daß fie, wie diefe Selbfiverfähnits 

tenen, von feinem anderen Geſchlecht wiffen folk 

‚ren. Schon im vierten Sahrhundert fing man an, ihnen 
in Kirchengefegen zu befehlen, ſich in dieſer felbfterwählten 

Heiligkeit von Mönchen nicht übertreffen zu laffen. Aber fie 

hielten fih damals noch burch Echweftern fchadlos, und das 

Geſetz konnte ſo lange nicht herrſchend werden, bis ſich endlich 

die Moͤnche ſelbſt in alle geiſtliche Aemter gedraͤngt hatten. 

Leichter und ſchneller ging aber nichts, als dieſes. Schon im 

vierten Jahrhundert wurden die meiſten Biſchoͤfe aus den 

Kloͤſtern genommen, weil man von dorther die gelehrteſten 

Juͤnglinge haben Eonnte. In einem minder kultivirten 
Zeitalter erzeugen ſich Obſervanzen oft felbft 

Schon durd einzelne Beifpiele, wie fich der ſchwaͤchſte 

Kopf immer am leichteften an etwas gewöhnt. Eine Bifchofss 

ftelle, die dreimal von Mönchen befcht war, vertrug feinen 

Andern mehr, fo wie, wenn man einmal den Biſchof unvers 

heirathet ſah, man ſich zuletzt aͤrgerte, wenn nur der Diaco⸗ 

nus außer der Kirche noch eine Sponſa hatte, | 

5) Auch auf die Pönitenzen in der Kirche 

hatten die Klofter- Pönitenzen Einfluß. Der oriens 

taliſche Möndy hätte den Hang zur Graufamkeit, den man 

bei allen Melancolifchen finder; er zͤchtigte ſich ſelbſt auf 

eine Art, die jeden Andern außer ihm ſelbſt haͤtte erbarmen 

mögen. Das Blur feines Ruͤckens floß unter feiner unbarm⸗ 

berzigen Fauſt, er war mit der ganzen Freude des Gelbftger 

fühle, daß diefes in den Himmel bringe, fein eigner Henker, 
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Dieß ſollten auch in der Kirche die Buͤßenden nachthun, und 

man vergaß, daß Koͤrper, die der Selbſtqualen nicht gewohnt 
ſind, viel tiefer empfinden, als jene Gerippe, deren Gefuͤhle 

ſchon verſtumpft ſind. Man haͤtte es nie zugeben ſollen, daß 

ein Abt Biſchof wurde. Wie er im Kloſter feine jungen 

h Scholaren geißelte, wenn fie die Melodie nicht trafen, fo bes 

trug er fih auch gegen deu unter ihm ftehenden Elerus, und 

wenn ber Clerus einer Kirche mit dem Bifchof gleichfam zur 
ſammen wohnen folte, wenigitens eine Partie junger Geifte 

lichen zu ihrer Bildung in feinem ‚Haufe wohnten, fo fah es 
bier wie im Klofter aus. So blieb im Wefentlichen die Ein» 

richtung des Moͤnchs⸗Juſtituts, fo lange die einmal im Orient 

angefangene Weife hielt; aber zw Anfang des ſechsten 
Sahrhunderts fingen Fraliener eine andereWeife 

an, und diefe erhielt den erfiaunenswärdigften Beifall. 

 Decidentalifhe Moͤnchsgeſchichte. 

Geſchichte des Benediktiner⸗DOrdens. 

Entſtehung und Ordensregel. 

Der Stifter des erſten occidentaliſchen, des Bene 

diktiner⸗Ordens, war Benedikt von Nurſia. Er 
wurde im letzten Viertel des fuͤnften Jahrhunderts geboren. 

Von der Natur ſchon mit ziemlicher Doſis von Fanatismus 
ausgeſteuert, aus einer ſehr angeſehenen Familie, ſchon als 

Juͤngling zum Studiren in Rom beſtimmt. Aber ſchon da 

(er muß damals noch ſehr jung geweſen ſeyn, denn er hatte 

noch ſeine Amme bei ſich) entlief er. Es kann ihn Niemand 

finden. Er ſteckt ſich drei Jahre in eine Höhle, daß Keiner 

von ihm etwas weiß. *) Der Rabe für den jungen Elias, 

*) Mabillon, Acta Sanctorum Ord. S, Benedicti, 
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der ihn in der Höhle fütterte, war ein Mönd) aus einem 

benachbarten Klofter,, der ihm von Zeit zu Zeit von einem 

Selfen ein Stud Brod herablich. Einmal entdecken ihn Hir⸗ 

ten, die in der Gegend Schafe weiden, ſehen ihn aber fuͤr 

ein wildes, reißendes Thier an, wollen ihn fangen, bis er 

endlich feine Stimme hören läßt, anfängt, ihnen zu predigen. 
Das entdeckte vermeinte Waldthier ward in kurzer Zeit ihr 
Apoftel; allgemeiner Ruf im der umliegenden Gegend: ein 

Sottesmann entdedt! Den Teufel mit einem Horn und 

Dreifuß fah er verfhiedene Male, züchtigte ihn aber einmal 

gar ſcharf; Mabillon fagt: alapa percussit diabolum. Es 

kommt die Nachricht von den Wundern, die er thut, endlich 

in ein benachbartes Kloſter. Die Mönche laffen ihm Feine 

Ruhe (es war ein orientalifches Moͤnchskloſter), er folle ihr 

Vorſteher werden, als heiliger Mann ihnen die Lebensart 

beftinmen. In dem Klofter fpufte der Teufel. Die Mönche 

empörten fib gegen feine Disciplin und wollten ihn im 

Meine vergiften. (Der Einfiedler muß alfo doch nicht fo 

fireng aͤgyptiſch gelebt haben, wenn er Weit trank.) Mon 

bringt ibm den Weinbecher, er macht ein Kreuz darüber; der 

Weinbecher plakt, die Mönche find befchämt, der Gortesmann 

retirirt fih, geht in die Eindde und thut Wunder, daß ganz 

Unter» Sstalien erſtaunt; macht, daß Leute auf den Strömen 

wandeln koͤnnen, baut hie und da Klöfter, gibt jedem einen 

Superior, fchreibt übrigens den Klöftern nicht beſtimmt feine 

Regel vor, fondern überläßt es den Mönchen, welche Regel 

fie fi) erwaͤhlen wollen. Endlich enrfchloß er fih, ein’ 

Klofter zu bauen, wofür er ſelbſt eine Kegel auf 

fegen wollte. 

Er wählte dazu den Berg Caſino.*) Da fah es 

*) In der Provinz Terra di Lavoro im Neapolitanifchen. 



damals micht fo prächtig aus, wie jet. Hier war cin elendes 

| Dorf, voller Heide, noch ein Tempel des Apollo an. der Stelle, 

- Das war für ihn um fo mehr. Beruf, Die Leute zu befchren, an der 
Sıelle von Apollo's Wohnung ein Klofter zu bauen. Die Mönche 

in dem Kloſter wollte er ſelbſt leiten, für fie felbft eine Borſchrift 

aufſetzen, die aber, verglichen mit denen in den Mönchsklöftern, 

fpaterer Zeitalter, Außerft- leicht und einfach war in Anfehung, 

der Arbeiten, des Gottes dien ſtes und des Sch mau⸗ 

ſeus. Man ſoll im Winter um zwei Uhr zum Gottesdienſte 

aufſtehen. Es wurden Pſalmen, Lieder geſungen, Stuͤcke aus 

dem Alten ‚und Neuen, Teftanente vorgelefen, „and Alles 

‚mußte fo. eingerichtet werden, daß man mit dem Pfalter we 

nigſtens in einer Woche hinauskam. Er ſagte, die Alten 

ſeyen fleißiger und beſſer geweſen; Mauche haͤtten in einem 
Tage den Pſalter durchgebracht, in den jetzigen ſchlimmeren 

Zeiten wolle er ihn in einer Woche durchbringen. Dann war 

Zeit der Meditation bis ſechs Uhr. Morgens giug's zur 

Arbeit, und zwar vier Stunden lang. Unter den Arbeiten 

darf man indeß nicht verſtehen, was man jetzt darunter verſteht, 

ſondern wenn man zur, Arbeit rief, hieß es: der eine Bruder 

geht in, die Mühle und laͤßt da mahlen; der andere zum 

Backofen, und badı das Brod; der dritte hinaus aufs. Feld, 

er hatte Dort zu pflügen; fein Kamerad mit ihm, er muß 

fäen, Ein anderer in die Küche, dort find noch Töpfe rein 
zu machen. So vier Stunden lang; danıı ging’8 wieder zus 

ruͤck in’s Klofter, Da muß man zwei Stunden Iefen. Bes 

nedikt fupponirte aber, daß nicht alle lefen koͤnnten. Denn 

er fagt zugleich: wer nicht leſen Fönne, folle unterdeß arbeiten, 

Dann ging’8 zum Effen. Nach dem Effen foll man fih ſtill 
auf's Bett legen, der Verdauung abwarten; wenn aber es 

miand lefen will in der Zeit, mag er's. Traktirt hat er fo: 

es wurden zwei Pulmenta: (eine Art Brei) gekocht, extra - 

Spittler’s faͤmmtliche Werte, X. Bo. 2 
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zuweilen drei Gerichte; auf einen Tag ein Pfund Brod; 
Wein befamen ‘fie auch, das Maß läßt ſich nicht auf uns 

ſere Bouteillen reduciren. Fleiſch wurde ihnen verboten, und 

zwar nur das Fleiſch von den vierfüßigen Thieren; alfo Bas 

fanen und Rebhühner u. f. w. zu effen, war, wie man 'glaus 

ben follte, erlaubt. Natuͤrlich machte man den Benediftinern 
den Vorwurf, der heilige Vater hätte gut für den Mund ger 

forgt; aber es fiel ihm nicht ein, daß feine Mönche ſich auf 
Effen des Geflügels legen würden. "Meberhaupt mit dem Ef 

fen — fo ganz laute war es nicht. Es wechfelte unter den 

Mönchen ab, wer den Koch machen mußte. Mit der Klei 

dung — Alles fchlichtz; im Ganzen war fie fo, wie fie damals 

Bauern trugen. Er fchrieb nicht vor, was für eine Zarbe, 

Feine Länge, nicht Form der Capußen, fondern vom wohlfeil- 
ften Tuche follte man nehmen. Zehn bis zwanzig ſchliefen 

des Nachts in einer Kammer; jeder fein Bett neben dem ans 
dern, und in der 2. der Kammer fchimmerte eine kleine 

Sampe. Damit aber doch Burgfriede in der Kammer fey, 

fehlief ein Defanus darin. Mabillon hat die Idee, es werde 

doch ein Vorhang vor einem Bette gegen das andere gewe⸗ 
fen ſeyn. Diefe Idee ift ungefchiet, denn Feiner durfte fich 

ausziehen, wenn er fi) zu Bette legte, fondern mußte ganz 

angekleidet bleiben. 

Wenn Semand recipirt werden follte, war das Vers 

fahren fo: er mußte vor dem Thore ſich melden, klopfen. 

Da war ein alter Bruder, der fragte ihn, was er wolle? 
Recipirt werden, Er wies ihn ab. So muß er vier, fünf 

Tage lang Flopfen. Man fchimpft ihn zulegt aus, wirft ihn, 

mißhandelt ihn auf das, Außerfie. Das war fchon Erplos 

ration von der Feftigfeit feines Vorfages. Wenn man ihn fo 

haste ftchen laffen, ließ man ihn endlich herein; aber nicht 

in's Klofter, fondern zuerft in's Gaftzimmer, Hier mußte er 
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eine Zeitlang bleiben. Dann in’s Novizenzimmer. Hier 

ſchickt man (einen "alten Bruder zu ihm, der ihn verhören 
muß, warum er iu's Klofter treten wolle, ihm alle feine Fehr 

der vorhalten, mir ihm vornehmen, was vorher auf der Straße 

mit ihm vorgenommen worden war. Hatte er die Erploration 

- ausgeftanden, fo legte man ihm die Regel vor. Dann gab man 

ihm ſechs Monate Bedenkzeit. Hierauf las man ihm wieder 

die Regel vor, wartete wieder vier Monate, ehe man fie zum 

‘ 

‚dritten. Male ihm vorlas. So dauerte c8 ein ganzes Fahr, 

Endlich wurde er recipirt. Die Solennitaͤt war die. Der 

Aufzuuehmende wurde in's Oratorium gefuͤhrt, wo ſich der 

ganze Convent verſammelte. Hier mußte er vor dem Altar 

drei Punkte verſprechen: Stabilitatem, Conversionem mo- 

rum secundum regulam und Obedientiam. Dann mußte 
— 

er ein Dokument auf den Altar legen, worin er feine Güter, 

‚die. er damals befaß, den Armen fihenfte. Dann z0g man 

ihn ganz nackt aus, und zog ihm die. gewöhnliche Klofters 

Kleidung an. Seine Kleider hob man forgfältig auf, daß, 

wenn er untreu werden follte, man ihm feine alten wieder ges 

ben: koͤnne. Die ganze Art der Aufnahme: ſtimmt mit dem 
zuſammen, was man überhaupt im Mittelalter finder, wobei 

beſondere Abficht war: Neugierde zu reizen, und Ge 

faͤbl der Wichtigkeit der Sache zu erregen. 

Aber freilich harmonirt damit gar nicht, daß Benedikt 

erlaubt ‚hat, daß man auch Kinder dem Orden zur Aufnahme 

bringen durfte. Der Vater verrichtete hier Alles Namens des 

j 

— To Zu 

Kindes, nur war bei der leiten Profeſſion die Geremonie diefe, 

daß die Hand des Kindes in das Altartuch eingewickelt wers 

den follte, Ein ſolches Kind durfte dann nicht zurücktreten, 

wenn es zu Verftande Fam, wenigftens nad) der Negel von 

Benedikt. Partikular-Geſetze änderten es freilich nachher ab. 
Ein Hauptpunft der ganzen Verfaffung find auch die 

ss * 

ee 
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Strafen, die Benedikt auf Ordens: Verbrechen ſetzte. Allein dar 

unter find viele Sachen, die fich nicht gut erzählen laffen, z. €. 

die Caftigationen, die mit den Mönchen vorgenommen werden 

mußten. Außer diefen war die gewöhnliche Strafe eine ge 

wiſſe Gradation von Excluſion Stufenweiſe wurden die Moͤuche 

von der Tafel, von den gemeinſchaftlichen Arbeiten, — * Ban 

en‘ vom Gpottesdienfte — — bs 
Pa FIR #0 ze 

a Ze Sure 2 2 
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B. Urſachen, warum der BenediktinerOrden fi 
fo ſchnell ausbreitete, und warum nah zwei Yahı- 
Hunderten Fein nah orientalifher Form einger ich⸗ 

tetes als ſter — im Decident war 

Ungefähr nach der angegebenen Form —— 

zufaͤlligen Umſtaͤnden aͤnderte es ſich) breitete ſich der Bene 

diftiner » Orden ſo aus, daß Keine anfehnliche kultivirte euro- 

paifche Provinz war, wo ſich nicht mehrere Kloͤſter deffelben 

fanden, Es ift eine merkwürdige Erfcheinung, daß er ſich ſo 

ſchnell und allgemein ausgebreitet hat, daß die anderen Moͤnche 

nad) alter orientaliſcher Form, die viele Kloͤſter in. Fraukreich 

und Stalien, noch mehrere in Britannien befaßen, ſich fo ge 

duldig verdrangen‘ ließen. Es laßt‘ fich fonft nichts: Schwerer 

„ ausbeißen, als ein Mönch. Woher kam es nun, daß nach 

zwei Sahrhunderten im ganzen Decident Fein nah 

orientalifcer derm — — — *— 

war? u 

41) Die erfte' Urfäche, wie fie Mabillon (5: cas ans 

gibt, war: in’ allen bisherigen Klöftern hatte man völlige 

Greiheit, von einer Regel zur andern überzugehen. Der eine 

richtete fih im naͤmlichen Klofter. nach der Regel des heiligen 

Baſilius, der andere nach der eines Anderen. Fiel es Jeman⸗ 

den ein, im anderen Jahr eine andere Regel zu beobachten, 
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- forftand ihm dieß frei. Benedikt zum erſten Mal (hierin macht 
: er Epoche in der Ordens-Geſchichte) nahm zum. Grumds 
i ſatze an: Stabilitas, oder: wer einmal feiner Regel 

e beigepflichtet habe, dürfe fie nicht mehr vertaw 
ſchen. Da gab fih nun die Ausbreitung von ſelbſt, denn 
* die Regel Benedikts konnte nie einen Zoͤgling verlieren, weil 

‚der fich dazu verpflichtete, ewig gefeflelt. war. Aber alle 

Ag Regeln verloren nach und nach ihre Anhänger. 

DIDI: außerordentlihe Empfehlung, womit 

er: roͤmiſche Bifhof Gregor der Große das Intereſſe 

. De8 Hrdend zu befördern fuchte. Gr that mehr dafür, als Bes 

nedikt, beſonders in entfernten Gegenden. 

8) Benedikts Regeln waren dem Dcciden 

ee angemejfener in Ruͤckſicht auf Diät 

und Arbeit. Ohne Sleifh und Wein Icben, bloß an Wurs 

zelm nagen, ift Feine Sache für uns. Damit mögen fih die 

‚ erfchlafften, hageren Syrier und Aegyptier abgeben. Mir find 

nicht vonder Natur beftimmt, gleichfam auf uns felbft zu 

brüten, uns myſtiſch in uns. felbft zu verfenfen, oder: Hypo⸗ 

chondrie iſt und eigentlich nicht angeboren, Und. befonders 

für die Zeiten, ehe Luxus das ganze Menfchengefchlecht fo fehr 

| geſchwaͤcht hatte, war die Regel die beſte, die den Menfchen 

vorſchrieb, hinauszugehen, zu pfluͤgen, die Hand 

"Arbeit zur Pflicht des Mannes machte, DIE 

war Grund hievon: | 

4) Einige Symoden, die zu Karls des Gro— 
> gen und Ludwigs des Milden Zeiten gehalten 

wurden Auf diefen wurde durch Neichsgefege in der ganz 

zen franfifchen Monarchie die Regel Benedikts- eingeführt, 

Doc, man follte ſich eigentlich nicht wundern und nicht 

viele Gründe aufſuchen, warum dieſer Orden fo allgemein 

herrſchend geworden ift. Konnte wirklich nach der damaligen Lage 

Ks 

——— 
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son Europa ein Orden nuͤtzlicher feyn, als dieſer; 

eine Tegel nützlicher feyn, als die, welde die 

Urbarmahung des Landes zur Pflicht machte, 

Austrodnung der Moräfte, Ausreutung der 

- Wälder, befonders für Italien, für das Land, das unter 

den Völferwanderungen fo fehr gelitten hatte, wo man ges 

rade zu diefer Zeit oft Meilen weit. feinen Menfchen antraf, 

der das Land baute? Alles, was noch als Mann lebte, war 

Soldat. Konnte eine Regel nuͤtzlicher ſeyn, als die, welche die 

erſte Anlage zu Städten und Dörfern machte? 

Die Mönde nad) der alten orientalifchen Regel krochen oft 

in Höhlen, felbft in Stalicn harte man ſolche Beifpiele; aber 

nach Benedikts DVorfchrift mußren fie ſich eim ordentliches 

Haus bauen. Für Deutfchland gilt die Bemerkung allge 

mein: die meiften großen Städte, wenn nicht enormer 

Zufammenfluß von Handel an dem Orte war, entſtanden fo, 

daß hier ein Klofter angebaut ward; daraus erwuchs ein 

Dorf, aus dem Dorf ein Sleden, aus dem Sieden eine 

Stadt — eine große, bedeutende Stadt, 

Man muß demnad) ganz natürlich auf den Gedanken Fom- 

men, zu fragen: woher es fomme, daß gegenwär 

tig, wenn man Alles zuſammenrechnet, was ben 

Benediftinern gehört, doc), verglidhen mit der 

langen Eriftenz des Drdens, feiner Befigungen 

fo wenige find? Man follte glauben, ihm müßte zum 

wenigfien halb Europa gehören. Die Benediktiner-Abteien 

wurden zu einer Zeit angelegt, wo Alles unbebaut war, 

Sumpf und Wald, Sn folder Zeit ſcheukte man ihnen oft 
ſechs-⸗, achthundert Morgen Landes; das Gefchen? war doc) 

faum des Danfes werth; aber wenn das Land fünfzig, ſech— 

zig Sabre cultivirt war, veredelte fich das Geſcheuk unendlich. 

Pan follte glauben, der Orden müßte zum wenigften halb 



#] 

g 

EEE Del a en m 

— 

25 

Europa beſitzen, denn bi Quellen, woraus feine Schenfungen 

floſſen, ſtroͤmten unaufhoͤrlich fort, Noch im vierzehnten, fünfs 

zehnten Sahrhundert Fommen große Schenkungen. vor, Die 

Idee vom Fegfeuer, der Erloͤſung der Vater dar 

aus, und von der communio bonorum dauerte feche Jahr⸗ 

Bande in. ihrer vollen Kraft. Es ift leicht begreiflich, wie 

es zugeht, wenn irgend eine Fürftenfamilie herabkommt, aber 

—* wie eine fromme Koͤrperſchaft herabkommen ſoll, die nicht 

ſtirbt, ewig lebt, feſthaͤlt, was fie einmal hat, ſcheint faft 

unbegreiflich. Und doch lag 5. B. in Schwaben ein Klofter 
Lorch; die Schenkungen deffelden gingen durch ganz Wir 

temberg hindurch, den ganzen Rhein hinab, verbreiteten fich 

über den-ganzen Elfaß. Setzt ift diefes Klofier ganz dürftig, 

war eigentlih fchon im zwölften Jahrhundert ganz dürftig, 

fo dag man die Mönche hinwegſetzen mußte. ‚ Folgende vier 

Gründe find die wichtigften, jene Verarmung zu erflären: 
4) Aller Befiß von Eigenthum befaud fi) nad) 

ber Verfaffung, die im achten, neunten. und zehnten Jahrhun⸗ 

dert war, in einer ewigen Agitation und Unge 

wißheit. Geht man in’s Einzelne der Gefchichte. der Kloͤ⸗ 

ſter hinein, ſo findet man: das eine Jahr ſchenkte der Koͤnig 

pro redemptione animae an dreihundert Morgen Ackers. Die 

Pfaffen bauten es, dann riß es der König wieder an ſich. Nahm 

er es nicht fo, fo wurde manches Klofter dadurch arm, daß 

der Abt für die Güter, die der König den Klöftern einraunıte, 

bei entftandenem Kriege feine Mannfchaft halten mußte. In 

den Zeiten war das ganze Leben ein Krieg, die Geſellſchaft 

hatte nicht die Seftigfeit, daß nur für eine Furze Periode uns 

geftdrter Genuß des Friedens hätte feyn koͤnnen. 
2) Der König wollte. vielleicht einem Minifter wohlthun, 

oder oft auch einem feiner eigenen Prinzen, oder einem feiner 

Geuerale, und ſcheukte ihm cine ganze Abrei. Diefer 
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-309 alle Einkünfte vom Klofter und fehte in feinem Namen einen 

WVicarius. Dieſem beſtimmte der General zu ſeinem unter⸗ 

halt, was ihm beliebte. Diefe Urt von Aebten heißt man 

Abbates commendatorii. Die Mönche verhungerteit,, verlie⸗ 

fen ſich, bekuͤmmerten ſich nicht um Landbau, und der BERN | 

val z0g den Schafen das Fell über die Ohren ab. 

5) Selbft die Priorate wurden den Klöftern kan. 

Diefe entftanden fo; wenn z. €. ein Klofter im Hannövert 

ſchen große Schenkungen auf dem Eichsfelde belam, fo fetzte 
es einen Mönch dahin, die Zehenten einzuziehen, fie zu Ders 

filbern, oder in Natur nach dem Klofter, dem die Schenfuns 

gen gemacht waren, zu liefern. Das hieß man: der Moͤnch 

hat eine obedientia bekommen; in der neueſten Moͤnchs⸗ 

"Sprache: Prioratus. Nach kurzer m fah der Mönch diefe 

Güter als fein Eigenthum an. 

Wer fie jedoch am mieiften ruinirte, waren 

4) die Normänner und Ungarn. Allen in Bayern 

waren zu Anfang des zehnten Jahrhunderts 55 Klöfter gewe⸗ 

fen, und von diefen find in einem Jahre 21 verwüfter 

- worden; für ein anderes Zahr wurden in Franfreich, fo weit 

die Normänner damals herumftreiften, in einem Ssahre 

über 50 eingeäfchert. 

Sp dauerte es fort, abmwechfelnd wie Ebbe und Flut, big 

in's neunte Jahrhundert. 

©. Erſte Reform des Benediktiner⸗Ordens durch Be⸗ 
nedikt von Aniane im neunten Jahrhundert. 

Im neuuten Jahrhundert kam wieder ein Mann, der 

Reform in dem Beuediktiner⸗Orden vornahm. Er heißt auch 

Benedikt, aber mit dem Zuſatz von Aniane, kein Ita— 

liener, ſondern ein Weſtgothe. Er ſcheint in feiner ganzen 
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4 ‚Anlage weit mehr für Schwaͤrmerei geſtimmt geweſen zu feyn, 

als Beuedikt von Nurfia, war von vornehmer Geburt „ fein 

Vater ein Graf; er war urfpränglic) dazu beſtimmt, am fräns 

| 4 kiſchen Hofe ſein Gluͤck zu machen, und wurde auch Erzſchenk 

daſelbſt. Einige ſichtbare Lebensgefahren, woraus er errettet 

wurde, bewogen ihn dazu, in?sKlofter zu gehen, in's naͤchſte 

beſte Benediktiner⸗Kloſter. Da war ihm die Lebensart nicht 

hart genug. Man ſieht in feinem Leben: ordentlich, wie ſich 

: der Kopf allmaͤhlich abgefühle hat. Er trank Feinen Wein; 

mitten in der Nacht, ofr in der größten Kälte, lief er bar⸗ 

fuß im Klofter herum. "Er. wollte machher alles das im die 

Regel bringen, Er hatte die hoͤchſt fonderbare Mode, daß 

er nie aß, ohne vorher bitterlich zu weinen. Mabillon nennt 

dieß das: donum . lacrimarum. Er machte ſich Verdienſt 

daraus, Läufe in feinem Rode’ zu tragen, "und — wierweit 

es doch gehen Tann im völliger Verlierung alles Gefühle! — 

‚die meiſten Gefchichtfchreiber find nicht fo ganz dagegen, daß 

das Verdienft ſey. Er flickte fich feinen Ueberrod® nie, und 

wenn er ſich dazu entfchloß, nahm er mit einer gewiſſen theos 

logiſchen Demuth Flicken von einem andern Tuche, ch es 

recht bunt ausſah. 

Allmaͤhlich wurde er kaͤlter * — fh, bloß bei 

der Regel Benedikts von Nurſia zu bleiben, aber Alles da 

viel ſtrenger einzurichten. Sn dem erſten Kloſter, das er 

baute, war auch eine Kirche. Hier beſtand er lange darauf, 

daß der Kelch, den man beim Abendmahl brauchte, bloß ein 

hoͤlzerner Becher ſeyn durfte; nichts von Gold, Silber, Seide 

in derſelben. Wenn man anfangs einem Kloſter große Guͤ⸗ 

; ‚ter fchenfte, fo veritand fich’S immer bei der Schenkung von 

ſelbſt, daß die Leibeigenen, die zu einem foldhen Gute gehoͤr⸗ 

ten, mitgeſchenkt wurden. Das erſte, was er that, war: 

- den Leibeigenen gab er völlige Freiheit; feine Mönche follten 
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das Land bauen; aber, wie er vom Anfang abgekühlt warb, 

fo ging’s auch bier. Er: felbfi erlebte es noch, daß ein praͤch⸗ 
tiges Klofter bei Aniane fiand, Silber und Gold in feiner 

Kirche glänzte; doch, wie's gewöhnlich geht, einige firengere 

Gewohnheiten im geringfügigen Dingen haben ſich erhalten, 

3. B. er foll eingeführt haben, daß das praeceptum silentii 

nicht nur im Klofter, fondern auch in der Küche des 

Klofters gelten follte.*) Der Moͤnch, der den Koch machte, 

Konnte bis dahin ſchwatzen; aber er befahl, während 

dem Kochen fellten Palmen gefungen werden. Dieß hat ſich 

erhalten. - Ebenfo war in den meiften Benedikrinerklöftern ger 

wöhnlih, daß von Zeit zu Zeit purgirt, die Ader geöffnet 

werden mußte. Ale Monate mußten ſich alle zur Ader laſ⸗ 

fen; er fagte: es ſolle Feiner purgiren u. ſ. w., er habe es 

denn nöthig. Im Uebrigen war: ein ſolches Beirediftinerklofter 
ein ‚ordentlicher Heiner Staat, wo Alles -vorgefchrieben war, 

jeder fein beftimmtes Gefchäft hatte; einige waren Schneider, 

andere Schufter u. ſ. w. **) 

—Noch haben ein paar von ihm theils verord 
nete, theils veranlaßte Umftände auf die ganze 

Geſchichte aller Drden einen Einfluß —— 

Es ſind dieſe: 

41) Bei Benedikt von Aniane trifft man 

zuerſt au, daß Einer Oberaufſicht über viele 

Klöfter gehabt hat. Bis auf diefe Zeiten war's gewoͤhn⸗ 

lich, daß Fein Abt von ein paar benachbarten Klöftern. dem 

anderen zu befehlen hatte. Benedift von Aniane be 

fam von Ludwig dem Milden Befehl, daß alle Klöfter, die 

er reformirt hatte, unter ihm fichen follten, daß er das Recht 

*) Fleury, Histoire de VEglise. 

w“) Mabillon, Analecta. \ ' 
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babe, als Viſitator herum zu reifen. Das war praͤludirt auf. 

i kuͤnftige Hierarchie in dem Orden. Aber hier war die Sache 

noch perſoͤnlich. In ihrer Entwicklung ſah man fie bald 

j nachher bei dem Orden von Clugny. 

02) Die Eremtion der Klöfter veranlaßte en 

- Diefe kann man im doppelten Sinne nehmen: 
| a) im Beziehung auf politifche Verhältniffe; 

| b) auf hierarchiſches Verhaͤltniß. Politifches. 
Verhaͤltniß, — daß das Klofter nicht verbunden war, dem 

Koͤnige Soldaten zu ſtellen, ſondern nur fuͤr ihn zu betem, \ 

Es gab viele Kloͤſter noch vor ihm, die bloß Preces praͤſtir⸗ 

ten. Im hierarchiſchen Verhaͤltniß war es die Exem⸗ 
tion, daß das Kloſter von der Jurisdiktion des Biſchofs, in 

deſſen Sprengel es liegt, frei und unmittelbar dem Pabſt 

ſubordinirt iſt. Es ging damit ſtufenweiſe. Erſt haben ſich 

die Aebte in den Kloͤſtern bloß von der Viſitation der Bi⸗ 

ſchoͤſe dispenſiren laſſen. Der Biſchof kam alle Jahre mit 

ſeinen Jaͤgern und Jagdhunden, und fraß das Kloſter arm. 

Zwar wurden Verordnungen auf den Concilien gemacht, mit 

wieviel Pferden er kommen ſollte, aber gerade dieſe Verord⸗ 

4 nungen beweifen, was für einen Schaden die Einrichtung für 

die Klöfter hatte. Die zweite Stufe war: fie ließen fich 

von der dfonomifhen Auſſicht des Bifchofs dispenfiren, 

damit der Bifchof den Neichthum des Klofters nicht wife. 

Drittens, fie ließen fih völlig von der Episcopals 

Surisdiction diepenfiren. Nachdem es fo weit gefommen 

war, daß 3 B. der Biſchof von Mainz einem Abte in feis 

nem Sprengel nichts mehr zu ſagen hatte, riß Verderben 

ein. Der Mönd) Hatte keinen Aufſeher in der Nahe. Mer 

follte die Sache nach Rom berichten? wie lauge dauerte es 

nicht, che Bericht und Gegenbericht in einer ſolchen Entfers 

nung aukam! Darüber vergingen ofr ganze Generationen, 
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Der Keim des Mebels schließt ſich Obsiehfeß nie ſchneller auf, 

als in einem Kloſter, wo die Menfchen fo enge zufammen 

geipannt find, und ihr Intereſſe ſich durchlreuzt. Gerade fuͤr 

‚bie Zeit, wo der Abt oft bei Hofe war, wo Alles im Kloſter 

militärisch war, um der Normänner willen das Klofter in 
eine Seftung hatte verwandelt werden: müffen, geſchah es, dag 

Päderaftie, und jede Art der fchändlichften Unzucht in den 

Klöftern ungefcheut ihr Haupt emporhob, fo daB die Pfaffen 

am Ende behaupteten: see ſey ihr Recht, foldhes zu thum, 

Man hat eine merfwürdige Relation, die Peter Demiani 

darüber an den Pabſt Gregor VE. oder len ‚(im 

Uten Sahrhundert) erſtattet hat. Re a —— — — 

D. Entſtehung —— des BenediktinerOrdens, 
der Cluniacenſer, Camaldulenſer, ——— —— 

und Sarthäufer 

Erft von der Zeit an eroͤffnete ſich auch ber: ——— 

Kreislauf von Klofterreformationen, — mit Recht 

wunderbar. Faſt alle zwanzig Jahre wurde eine neue Com 

gregation geſtiftet. Die Benediktinerregel blieb, aber es 

wurden neue Congregarionen geftiftet; Es follte Reformation 

zur firengeren Beobachtung derfelben vorgenommen werden 5 

etwa “zufällig - etwas ‚dabei geändert werden, damit ſich die 

‚von einer Congregation erfennen koͤnnten. So ift in Anfe- 
‚bung der Farbe und des Singens beim Gorttesdienfte etwas 

-»geändert worden, Werfchiedene Familien. des Benediktiners 

‚Ordens bildeten fih, 3. E&. Camaldulenferz ſelbſt Car 

thaͤuſer find urfprünglich Benediktiner, nur ftärfer abirrende 

in folchen zufälligen Verſchiedenheiten; auch Eifterzie nfer. 

I. Die erfte Kongregation von der Art iſt die von 

Clugny. ) — Eluniacenfer find fo. ganz Beuediktiner, 

.* Stadt am Fluſſe Groſſe 1er im dergogtäum Zurgund, | in der 

Sandfchaft Maconnois. 
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daß fie den ſchwarzen Noc beibehalten haben, daß das Klo⸗ 

fer, wovon die ganze Familie den Namen trägt, lange Zeit 

fimples Benediftinerflofter war, bis aud) da die Reformation 

 veranftalter wurde. Es ging aber nach dem: gewöhnlichen 

Kreislaufe; die erſten zwanzig Jahre einfoͤrmig, die, nächften 

wohlhabend, die folgenden reich, dann wollüftig; man fchloß 

i mit aͤußerſt verderbten Sitten. Keine einzige ſolcher Congres 

gationen, diermicht nach, dem Ablauf eines Jahrhunderts fo 

verdorben gewefen wäre, als: der Stamm, wovon fie «abs 

fproßte, Es iſt zu verwundern, wie lange ſich der 
Menſch auf einem Punkte herumdrehen — 

Dem Clumiacen ſer or den half auf | 
Mein paar neue fromme Erfindungen. Die 

R. Guneantr erfanden das Feſt aller Seelen im Fegfeuer; 

2 daß jedes Boften das f ch zu ur hielt/ eo ipso 

eremt ‘wurde; 

‚ 3) die bei dieſen gloſtern BR iger 

k Berne Wenn ein Beuediktiner⸗Kloſter cluniacenſiſch 

reformirt werden ſollte, war das Erſte: der bisherige Abt 

mußte hinweg und es kam ein Proabbas dahin. Das iſt fo 

zu werſtehen : der Abt von Clugny ſah ſich als den Abt 

alle? eluniacenfifchen Kloͤſter an, ſo daß diejenigen, die in dem 

luniacenſiſchen Klofter die Verrichtungen eines Abts hatten, 

Proabbates.oder Coabbates waren.. Die Cluniacenſer find alfo 

die erſten dierordentliche Hierarchie eingerichter haben. Dieß bes 

fchleunigte den Fortgang des Ordens fehr, aber auch eben fo 

ſehr fein Verderben. Es war nod) Fein Jahrhundert verfloſ⸗ 

fen, ſo findet man ſchon allgemeine Klagen uͤber die Vifitas 

tionen des Abts von Clugny. Alſo bei der Familie hat fich 
! zuerft ein folcher Feiner Despor gebildet, der auch die Gleiche 
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beit mit allen ſeinen uͤbrigen Brüdern (und das 

follte doch Esprit der Möndsorden fiyn) völlig aufgehoben 
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hat.. Der Abt aß nicht mit dem: uͤbrigen Brüdern zuſammen, 

ſchlief nicht bei ihnen, ſondern hatte ſein beſonderes Eſſen 

und Wohnung. Der Abt ließ ſich feine Güter von den uͤbri⸗ 

gen Gütern: des: Klofters ganz fepariren, 

Ju den. Cluniacenfer+ Klöftern kam endlich auch zuerft 

die ungluͤckliche Gewohnheit ‚auf, Laici eonversi aufjunche 
men. Nah der äAlteften Einrichtung gingen: die Mönche 

aufs Feld, und führten. den Pflug: felbft. Unter den Möns 

chen fanden ſich Maurer und Zimmermeifter, Num aber wurs 

den! die Gluniacenfer zu vornehm, den Bauer zu machen. 
Man fing:anfangs an, einige heraus zu ziehen, denen man 

nicht zumurhen konnte, auf's Feld zu gehen, vielleicht wegen 

ſchwaͤchlicher Geſundheit. Dieſe behandelten die, übrigen nies 

driger; allmaͤhlich entzog fich alles, was Moͤnch war, der Hands 

arbeit. Das Feld mußte aber doch gebaut werden. Da nahm 

man Laienbrüder an, ſolche, die in dem Klofter und in den 

Ningmauern des Klofters Icben mußten. Man trieb die 
Unterfcheidung weiters man nahm Laici conversi und 

Laici oblati an.‘ Die Laici conversi mußten Alles, was 

von Handarbeit im Klofter zu thun war, da verrich⸗ 

ten, damit die, die als wahre Mönche den Chor beforgten, 
darin nicht geftört. würden, Darauf befamen fie das Vor⸗ 

seht, den Moͤnchshabit zu tragen. Aber auh auswärts 
war Manches zu beforgen, z. B. aus der benachbarten Stadt 
eine Menge Sachen zu holm. Dazu hatte man * oblati 

noͤthig. Dieß hatte die Folgen: 

1) Es ereignete ſich im Kloſter, daß die vaiendeiber 

ſich zuſammenthaten, einen Abt fuͤr ſich erwaͤhlten, und ihm 

eine Penſion feſtſetzten. Die Moͤnche konnten über 2 bis 300 

Bruͤder nicht Herr werden. 

2) Nun erſt wurde der Moͤnch ein vornehmer Herr, fing 

myſtiſche Theologie im Kloſter an. Ein Menfch, der den 



’ 

‚sy 

4 ganzen Tag auf: dem Felde arbeiter, bruͤtet uͤber ſolchen 

r Ideen nicht, aber der fatte wohlgenahrte Moͤnch, der auf ſich 

J 

j felbft faß, Feine Bewegung hatte, im deffen Körper: ſtiegen 

h. Lüfte auf; es ſetzte ſich Hypochondrie feft. Er wurde My⸗ 

ſtiker oder Wollüftling. Die Cluniacenferklöfter, faßten 

ſich — wie fchon erwähnt — in eine Hierarchie zufammen;z 

- der Abt von Clugny war gleichfam Abt von allen Cluniacen⸗ 

ſerkloͤſtern. Die Folge davon war, daß er bloß den großen 

Ä 

4 Herrn ſpielte, feine Einfünfte fepariren ließ, fich feine Dfficias 

len hielt, bei feinen Viſitationen die übrigen Klöfter ruinirte. 

Auch wars eim wichtiger Schritt zu ihrem Verderben, daß 

jedes Eluniacenferklofter eben darum, weil es Eluniacenfers 

Kloſter war, exemt war. Der Cluniacenſer⸗Orden iſt einge⸗ 

führe, um Mißbraͤuche des Benediktiner⸗Ordens zu heben; 
aber von nun an riß das Verderben in jedem Moͤnchs⸗Orden 

viel ſchneller ein, als vorher, weil es ſich nicht mehr auf's 

Perſonale dieſes oder jenes Kloſters richtete, ſondern auf die 

ganze Einrichtung; daher oft, ein paar Jahrhunderte hin⸗ 

durch, die Nonnenkloͤſter der Benediktiner wie Bordells, und 

die Moͤnchskloſter wie Caſernen ausſahen. Dann kamen beſ—⸗ 
fere Aebte auf, und es beſſerte ſich auch in den Kloͤſtern. 

Aber jeßt war ein foldes Verderben, daß man alle zwanzig 

Jahre einen neuen Orden findetz nicht im der Art, wie wir 

uns die Errichtung eines, neuen Ordens denfen, fondern als 
ein neuer Verſuch, den Benediktiners Orden zu reformiren, 

der ſich fo auebreitete, daß er einen neuen Namen befant, 
Es find über fechzig folder verfuchter Reformationen, 

Die wichtigften, bei welchen man entweder ficht, wie durch in= 

nere Hierarchie der Orden weiter verfeinert ift, oder Spuren des 

erloͤſchenden oder fortdaurenden Fanatismus wahrnimmt, find: 

1. Der SamaldulenfersDrden, in der 2ten 

Hälfte des 10ten Jahrhunderts geftiftet, und. von Camaldoli 
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Bee Italien benannt. Der. Stifter hie Romwaldl; ber von 

den Herzogen von Raveuna ſtammte. Dieſer war ſeht fireng,. 

und fuchte den Benediktiner-Diden der alten ſyriſchen und 

aͤgyptiſchen Strenge nahe zw bringen. Bei: dieſem Orden gab 

es Eremiten und Cönobiren.» Es war Gefeß, ſich Wochen 

lang in ſeine Zelle zu verſchließen, Niemand zu ſehen und 

zu ſprechen. Nur des Sonntags. durfte man am einem ger 
wiſſen Mittelpunkte zuſammen kommen. In den Orden, den 

Romuald geſtiftet hatte, trat auch ſein Vater. Nach einiger 

Zeit gereuete es dieſen. Da ließ er ſeinen Vater in Ketten 

ſchlagen und ſo lange peitſchen, bis feine Seele geheilt ſey 

und er ſich entſchloſſen habe, Mönch zu bleiben. ) Der 

Orden breitete ſich ungeachtet ſeiner Strenge ſehr aus, doch 

sicht außer Italien. Er ſcheint felbft für Fraiizofen zu fireuge 

geweſen zu ſeyn. Nach dieſem war der VO der fi) 
noch weiter ausgebreitet hat, u 

IM. dverl@ifterzienfer: Dr ie bloß Balıs, 

den Benediktiner Orden im 12ten Jahrhundert zu reformiren. 

Hier fing man es von einer Seite etwas nachdruͤcklich an, 

und verdarb es von der anderen defto mehr. Die Stifter der 

ſelben fahen wohl ein, daß Einftellung’der Handarbeit, Erhes 
Bung des Mönche zum bloßen Studirenden - Quelle: alles 

Uebels ſey; bei ihnen wurde daher: Handarbeit zur Pflicht 

gemacht. Man ſieht faſt nicht ein, wie ein alter Ciſterzien⸗ 
fer die Lebensart ausdauern konnte. Er ſollte nur, Som⸗ 

mers und Winters, vier Stunden ſchlafen. Die uͤbrige Zeit 

des Tages war zwiſchen Singen, Handarbeit und eigener Auf⸗ 

ſuchung des Lebensunterhaltes von Kraͤutern, zum Theil auch 

von den Heerden, ausgetheilt. Weil man vorausſah, daß, 

ſobald der Moͤnche viele werden wuͤrden, ſich ein Subordina⸗ 

)Mabillon, Ann.’ Bened. T. IV, p. 11. REN 
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| tions⸗Syſtem erzeuge, ſo wurde zuerft zum Geſetz gemacht: 

in Feinem Klofter follten über zwoͤlf ſeyn. Da ließ ſich s 

denken, daß ſich zwoͤlf gleicher Geſi nnung zuſammenfinden 

Hönnten, Damit fie fih von den übrigen Benediktinern un: 

terſcheiden ſollten, aͤnderten ſie auch den Rock, was nachher 

Urſache zu großen Kriegen geworden iſt, — allgemein ſtatt 

des ſchwarzen Kleides ein weißes, die Caputze blieb ſchwarz. 

bei jeder ſolcher Veraͤnderung auch Narrheit ſich zeigt, 

gaben fie als Grund an: weil fie Soldaten der Jungfrau 

Maria feyen, fey jungfräuliche Farbe: bei. ihnen nothwendig. 

Der Abt von Cifterz hatte nicht das Regiment über alle 

Eiſterzienſerkloͤſter, ſondern es war unter ihnen eine Art von 

Ariſtokratie, von Generalſtaaten. Es war naͤmlich feſtgeſetzt, 

daß zu gewiſſen Zeiten die Aebte aus gewiſſen Kloͤſtern ſich 

verſammelu, General⸗Capitel halten ſollten. Jeder von den 

Aebten hatte feinen Sprengel, woraus er referiren mußte 

Aber von der andern Geite war das Verhältniß des Klofters, 

der Möndye zum Biſchof bei den Ciſterzienſern noch ſchlim— 

mer ‚als bei den  Eluniacenfern. Quelle großen Uebels war 

‚bei den Cluniacenfern die Eremtion, Diefe blieb auch bei den 

Eiſterzienſern, und noch ſo, daß der gewoͤhnliche Eid, den 

jeder Abt dem Biſchof, in deſſen Sprengel fein Kloſter lag, 
ſchwoͤren muß, hier zum erften Mal mit den Worten einge 

ſchraͤnkt wurde: salvo ordine nostro. ı Sobald es bei einem 

einzelnen Vorfall dem Abte nicht gelegen: war, fc nachdem 

Biſchofe zu richten, hieß es: es iſt gegen unſern Orden. 

Beſonders bei den Bettelorden hatte dieſe Klauſel: salvo 

ordine nostro, erſtaunende Folgen. Es iſt alſo große Frage, 

ob durch den Ciſterzienſer⸗Orden etwas Gutes bewirkt wurde; 
aber die ſchnelle Ausbreitung iſt zu bewundern. Noch vor 

dem Verlauf eines Jahrhunderts hatten ſie über 1800 Abteien. 

"Ehe ein halbes Jahrhundert verfloſſen war, findet man in 
ESpittler's ſaͤmmtliche Werte, X. Bd, 3 
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England, Frankreich, im deutschen Reiche faft alle Kanz⸗ 

leien mit Ciſterzienſern beſetzt. Dazu trug viel Bernhard 

von Clairvaux bei, im der erſten Haͤlfte des zwölften 

Jahrhunderts Orakel feiner Zeit, deſſen Beredſamkeit allein 

einen (dem 2ten) Kreuzzug zu Stande brachte, — Eine ſon— 

derbare Manier, die die Gifterzienfer hatten, war: ‚von Zeit 

zu. Zeit eine Kolonie auszufchicen. Der Abt des Kiofters 

fuchte zwölf feiner Mönche aus, gab ihnen einen Auffeher 

und ſchickte fie fortz fie mochten ſehen, wo fie ſich placirten. 

Eine weitere der wichtigeren Reformationen der Benediftiner find: 

IV. Die Karthäufer Ungefähr 1086 kann man 

die Stiftung ihres Ordens annehmen. Erſt 25 Jahre von 

dem erfien Abte an, der ihn errichtete, ‚bekamen fie ihre we 

fentlichen Grundſaͤtze. Der Stifter des Karthaͤuſer⸗Ordens ift 

eim Domberr von‘ Rheims, Bruno, geboren zu Coͤln um 

1040. Die Art, wie er darauf gekommen ſeyn foll Moͤnch 

zu werden, wird verſchieden erzaͤhlt. Die beſte Erzaͤhlung iſt 

dieſe: In der Kirche zu Rheims ging's ſchaͤndlich her. Der 

Biſchof und der größte Theil der Geiſtlichen lebte im Conku— 
binat. Daran ärgerte fih Bruno, verlieh den. Biſchof und 

flüchtete fich in eine. Einöde, und weil er im der Gegend um 

ihn Fein gut eingerichtetes Benediftiner-Klofter wußte, fing er 

an, mit nöthiger Beimifhung der alten Regel der aͤgyptiſchen 

und fyrifchen Mönche und Beibehaltung der Negel Benedikt, 

ein Klofter zu errichten. Man fagt auch: ein gewiffer Doms 

herr, Sreund von Brund, ſey geftorben, und zu einer Zeit, 

da man die Verdienſte deſſelben gelobt, habe er ſich ploͤtzlich 

aufgerichtet und geſagt: er ſey verdammt. Darum habe 

Bruno ſich entſchloſſen, einen ſehr ſtrengen Orden zu ſtiften. 

Aeußerſt ſtreng war der Orden ſchon in feiner erſten 
Anlage. Unverbrüchliches‘ Gefeß  blich bei den Karthaͤuſern, 

daß in keinem Kloſter mehr als dreizehn Moͤnche ſeyn ſollten; 



55 

aber Laici conversi hatten fie auch. In allen bisherigen 

Klöftern fpeiste man zufammen, und das Geſetz des Still, 

ſchweigens war über der Tafel ruhend. Selbft bei den Camals 
dulenfern galt es noch, daß fie an gewiffen Tagen zufammen- 

fpeisten. Bei den Karthäufern zum erften Male: jeder follte 

einzeln eſſen, und jeder mußte ſich feine Speife felbit Focben. 

Des Sonntags befam er Lebensmittel auf die ganze Woche. 
Bei ihnen auch zum erften Male das Gefeß, daß Feine Kin⸗ 

der in den Orden aufgenommen ‚werden follten; auch allce 

Fleiſch war verboten, ſelbſt für die Kranken. Dabei hatten 
fie noch andere närrifhe Gefege, z. E. es waren ſechs Zaften 

im Sahre im den Statuten befiimmt. Man durfte ſich nur 

ſechsmal raſiren laſſen; es waren ſechs Feſte, wo allgemein 

zur Ader gelaſſen wurde. Da bekamen ſie doppelt Eſſen und 

ſpeisten gemeinschaftlich. Wer aber bei Tiſche und außer 

dem Klofter das Stilfhweigen brach, befam ſieben Nuthens 

hiebe und mußte fieben Bußpſalmen und Litancien herſagen. 

Endlich auch die ſonderbare Verorduung: fie ſollten keine an- 

| ‚dere Medicin gebrauchen, als Uderlaffen, und fi ch mit einem 

gluͤhenden Eiſen brennen laſſen. 

Wenn man fo das Ganze uͤberſieht, mit einem Male 

‚die Berfuhe vonanderthalb Jahrhunderten über 

haut, fo, kann man ein paar Öeneralbemerlungen 

machen. 

& 4) Keine einzige folder Neformationen oder 

Stiftungen eines neuen Ordens ift von einem Deuts 

ſch en verſucht worden. Es laͤßt ſich erklaͤren, warum? Uns 

‚fere Nationalz Anlage ift nicht darnach. Wir Haben nod) 

jegt den. Geift der innigen Verbrüderung nit. 
Ein Deuticher kann lang in ſich gekehrt ‚eine Idee behalten, 

fie für ſich ſtill ausbilden: der Franzofe muß fie an einen 
Andern hinſchwatzen, und fie bildet ſich erft dadurd) recht aus, 

J 3* 
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menn er fie einem Andern erflären will, Was von ſolchen 
Conſociationen bei ung gedeihen foll, muß von außen 

herein gebracht werden. Bei dem Engländer iſt Geift 

der Eonfociation erft durch die wirkliche Reformation’ erzeugt. 

Quelle ihrer ganzen Freiheit ift Ealoinismus oder Puritanis⸗ 

mus. Daß unter Spaniern, wo offenbar Anlage der Nation 

dazu gewefen wäre, in der Zeit Feine fölche Verſuche der Re⸗ 

formation entſtanden, daran war die politiſche Lage des 

Reichs ſchuld. Nitterorden Fonnren in Spanien eniſtehen; 

dazu leitete der beſtaͤndige Kampf mit den Arabern; aber 

friedliche Orden, die gewiſſe feſtſtehende Conſtitutionen 

des Staats erfordern, litten Spaniens Schickſale nicht. 

2) Keiner aller genannten Drden harte daß 

Wohl des Staats und der Kirde zum HYaupr 
zwed, fondern geiftlihe Selbftvollfommenpeit, 

und zwar ganz auf die Art, wie es einmal Train der Mode 

war, durch Saften, Beten u. ſ. w. Eie fuhren fih Fer 

neswegs durch Studiren zu verbollfommnen. Wenn 
von Studiren etwas vorfommt, fo iſt's meift das, was noch 

jet in den Klöftern Meditation heißt: fie ſitzen im Eirfel, 

jeder die Augen in fich gekehrt, vollfommenes Stillſchweigen. 

Es muß nothwendig nichts gedacht werden, "wenn man’ es 
fo anfängt. Auch auf die Idee Fam Niemand, einen Orden 

zu ſtiften, der an gewiffe Pflichten und Gelübde gebunden 

wäre, aber an foldhe, die in der Geſellſchaft felbft 
beobachtet werden müßten. Man zieht in die Eindde, oder 
in die Zelle , und beobachtet die und die Vorfchriften. Dar⸗ 

auf geht Alles hinaus. Selbſt nicht einmal darauf kam man, 
Durch Beobachtung gewiſſer geſellfchaftlichen 

Pflichten ſich zu vervollkommnen, z. B. wie die 

barmherzigen Bruͤder in ihren Hoſpitaͤlern. Nur ein einziger 

Orden kommt vor, der ſolche geſellſchaftliche Pflichten ſich 
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zum Gofeg machte: die fogenannten Antonier. Sie nah 
men ſich aller der Leute au, die von der Roſe geplagt wur: 
den, die damals das heilige Antoniusfeuer hieß. 

Bei ‚allen andern Fein Beſtreben, fi) des Staatsbeſten 

anzunehmen, ‚aber dDefto größer war in diefer Periode ihr 

Einfluß auf die Kirche. Denn 
a) der ganze Gottesdienſt in der Kirche mußte 

ſich nach dem Gottesdienfte in den Oratorien der 
Möndherihten. 3. B. die entfeßliche Vervielfältigung 
der Meſſe, fo daß bei mancher Kirche faft Meßbanqueroute 
‚gemacht werden mußten, kommt einzig aus Klöftern ber; die 

ganze. Art bei der Meffe ſich zu betragen, die meiften Ger 

braͤuche. Daß den Laien der Kelch im Abendmahl entzogen 

werden follte, wurde zuerft auf einem Ciſterzienſer⸗Capitel 
ausgemacht. 

‘ b) Die ganze Kleidung der Geiſtlichkeit muß 

fih nach der Kleidung des Moͤnchs rihten Daß 

die Beiftlichen ihre eigene Montur haben, fogar junge ftudi- 

‘rende ©eiftliche fhon im Mantel und fohwarzen Kleidern deu 23} 8 

ganzen, Tag laufen, in den Wirchshäufern fo figen mußten ; 

— aus den Klöftern. 

5) Almählich gerieth man darauf, das Vahauniß der 

Moͤnchs⸗ und Nonnenkloͤſter richtiger feſtzuſetzen. Ju den 

erſten Zeiten dachte man nicht darauf, ob eine gewiſſe Vor⸗ 
fehrift für ein Seauenzimmer, fo wie für einen Mann tauge. 

Im erften Aufblühen des Benediktiner: Ordens fiel dem Stif⸗ 

‚ter nichts Schlimmes ein, wenn Nonnen einen Abt zum 
Borftcher haben. Es bedurfte der Erfahrung, bis man dar⸗ 

auf Fam, daß bdiefes Folgen ‚haben koͤnnte. Im Taufbuche 

zeigte fich’s, Daß man Vorkehrungen machen müffe. Bei den 

Gifterzienfern nahm. es eine vorfichtige Wendung. Es wurde 

Gefeß: Feine Nonne darf bei einem Cifterzienfer- 
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Mind beiten, fondern bei einem Moͤnch von eis 

nem andern Orden. Ein weifes Gefeß, wenn man- 

‚weiß, wie bitter die Orden gegen einander waren, Aber es 
nahm auch eine aͤußerſt fonderbare Wendung. Einer Fam 

auf die dee: man müffe in der genaueften Verbindung mit 

einer Frau. leben, und fie doch nicht berühren, 

4) Man findet in diefer ganzen Periode faſt gar Feine 
Spur, daß der Staat fih dem ungeheuren Wachs⸗ 

thum und der Vervielfältigung der Orden wider 
feßt babe. Allein der Gifterzienfer- Orden hatte in feinem 

erftien Sahrhundert 1800 Abteien erobert. — Aber dagegen 

befhranften diefe Orden auch den Militär Des po⸗ 

tismus und die barbariſche Feudal⸗Anarchie. 

5) Kein einziger Orden in die ſer Periode (es paßt 

faſt noch auf die ganze nachfolgende Geſchichte) iſt von 

einem Pabfte geſtiftet, nicht einmal von einem Biſchofe; 

Feiner von einem Könige. Sie wurden aud am Ende 
den Pabften und —— on druͤckeud und ge 

9 — 
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Geſchichte des Tempelherru⸗Ordens. F 

Der Geiſt der Ordens⸗-Conſociation bekommt am’ Ende 

des zwölften Jahrhunderts neues Leben, aber auch eine ganz 

neue Rihtung, neue Zwecke, und verbreitet fich ‚über 

eine ganz andere Klaffe von Menfchen. Durch die 

Kreuzzüge waren fo viele neue Bedhrfniffe geweckt, die noth⸗ 

wendig wechfelsweife Hölfeleiftungen forderten : Bedärfniffe der 

Pilger, Pilger zu ſchuͤtzen, Bedürfniffe für gemeinfchaftliche 

Kriegs-Erpeditionen. Es war auch, ald wenn das Anfchauen 
des Landes, im welchem ehemals die erſten Mönchsverbinduns 

gen entftanden waren, mit einem Male in dem wandernden 

% 
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I Caropätt ‚einen andern Geiſt angezuͤndet haͤtte. Alles theilte 
e ſich in zwei große Ströme, Ritt er⸗Orden und Bettler 

Orden. — Auch hier gilt die Beobachtung: ein Bettler 
- Drden ift von Feinem Deutſchen geſtiftet, ſondern von Sta 
lienern und Spaniern. Nur: ein einziger Ritter-Orden wiirde 

von einem Deutfchen geftifter, und — drei gleich beruͤhmte 

und große von Spaniern. 

Obgleich ſich ſonſt Alles TEN fo blieb doch der 

National: Unterſchied. Bedärfniffe des Staate und der Kirche 

waren jetzt die Triebfedern des Couſociationsgeiſtes. Statt 

daß man fich fonft über die große Unt haͤtigkeit der 

| Mönche beflagte, beklagte man fich jeßt über ihre zu große 

Thatigfeit. Hauptbedürfniß war die Eroberung von Pas 

| läftina; damit hingen zufammen: Bedürfuiffe von Probiant, 

Kranfenhülfe,. Erkundigung nach dem Lande, wodurch und 

wohin fie kamen; auch Sorge für die Abwendung des Aus 

ſatzes. Sie gingen in wollenen Hemden nach dem Drient, 

da linnencs Zeug damals. fehr felten war, und kamen Trank 

zuruͤck. Mehr ald zwei 'Drittheile würden aufgerieben worden 

ſeyn, wenn nicht Krankenhaͤuſer die Kraukheit durch Conſo— 

ciation gehemmt hätten. Wären nicht Ausſatz-⸗Haͤuſer gewes 

fen, ſo würden‘ wohl nie fo früh Bäder entftanden feyn. Diele 

Beduͤrfniſſe, viele neue Zwecke entfprangen daher. Nun. vereinz. 

fen ſich auch viele rohe ſtarke Ritter, die Ritter bleiben Fonnten. 

Der Tempelherrn-Drden ift ein Orden, der huns 

dert und meunzig Jahre lang zum Wohl der Chriſtenheit 

blähte, und endlich, faft ohne Beifpiel in der. Gefchichte, durd) 
die Habſucht eines fchändlichen Königs fo fiel, dag ihm 

nicht einmal der einzige Troft der unterdrücten 
unſchuld blieb, Rache durch die Geſchichte. Die 

Urſache ſeiner Benennung‘ fann Doppelt angenommen 

werden. » Wie die erften fieben, acht Nitter fich zufammen 
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thaten, räumte ihnen der König Balduin-IL (im J. 1118) 
in feinem Palaft, der nahe an der Stelle war, wo man den 

Tempel Ealomons hinfekte, Wohnungen ein, ober: Die 

Domherren bei der Kirche zu Serufalem fchenften ihnen befons 

ders noch einen Platz in der Nähe, wo der erfie Tempelhof 
zu fichen Fam. Dunfel ift auch der Urfprung bes ganzen 

Ordens Überhaupt, von jedem Gefchichtfchreiber anders er⸗ 
zählt. Die wahrfcheinlichfte Hypotheſe iftz die Tempelherren 
find Sohanniterritter oder eigentlich Kuappen von Johanniter⸗ 

Rittern geweſen, kamen nach Europa und legten dem Pabſt 

ihren Wunſch vor, einen neuen Orden zu ſtiften. Er unler⸗ 

ſchied ſich darin von dem Johanniterritter⸗Orden, daß derſelbe 

ganz militaͤriſch ſeyn ſollte; und zwar militaͤriſch, nicht fuͤr 

die Unglaͤubigen, ſondern für die Pilgrime. Ju Vielem ver: 

aͤhnlichte fich die erfie Einrichtung der. Tempelherren mit dem 

Cifterzienfer -Drden, und es blieb immer die Spur, daß der 

Tempelherr in feinen andern Orden treten follte, wenn er 

feinen Orden verließe, als in jenen. Selbft in der Kleidung - 

der menen Nitter hinterließ jener Orden Spuren, Ihnen 

würde weiß vorgefchrieben, und feinen Knappen ſchwarz oder 

grau. Auch darin eine Spur, daß die Kleidung des Nitters 

von der Kleidung des Knappen unterfchieden wurde, was bei 

den Sohanniterrittern urfprünglich nicht war. Es würde wid)» 

tig feyn, wenn wir den Auffag hätten, den Bernhard auf 

der Synode von Troyes (1127) gemacht haben foll, alfo die* 

erfte Regel der Tempelherren wuͤßten. Man hat zwar eine, 

die aus 72 Punkten befteht, die aber zuverläffig und. recht 

palpabel unecht ift, da darin von NRittern, die im der Che 

lebten, gefprochen wird, Man ſucht aber aus den vielen ein- 

zelnen Briefen, die man gefunden, folgende Punkte als die 

wichtigften ihrer Negel zufanımen: N 

Der ganze Orden hat ſich in Ritter und Knappen 
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* geteilt. Ob von ben leßtern die fogenannten dienenden 
; Brüder unterfchieden waren, läßt fich nicht zuverläßig fagen. 

. Der Knappe war der dienende Bruder für jeden einzelnen 

Ritter, fo wie die, die dienende Brüder überhaupt hießen, 

‘ dem ganzen Orden in Ordensangelegenheiten dienen mußten. 

Man hat im neuern Zeiten eine andere Eintheilung hervor⸗ 

+ geſucht, und ſie mit grober hiſtoriſcher Unkunde fuͤr die wich⸗ 

tigere gehalten. Man hat behauptet, ſie haͤtten ſich in Tem- 

plarii elerici und Templarii equites getheilt. Es hat Tem⸗ 

pelberren Clerici gegeben, aber man verbindet gemeiniglich 

damit den Wahn: die Clerici feyen vornehmer als die Equites 

E sensfen. Die ganze Eutftehung der Tremplarii clerici war 

: dieſe: In den erften Zeiten hatten fie in ihren Häufern bald 

aus diefem, bald aus jenem Drden einen Geiftlichen, häufig 

einen MWeltgeiftlichen-, bei fich. Dieß gab Unbequemlichkeiten. 
Sie hatten oft zu beichten; und wenn der, dem ſie beichte— 

ten, nicht fo weit im Intereſſe des Ordens war, daß er ums 

auflöslich daran gebunden war, Fonnte dieß nachtheilige -Sol- 

- gen haben. Das Privilegium befamen fie endlich auch vom 

Pabſt, daß ein Drdensgeiftlicher oder, Weltgeiftlicher „ der 
Parochus in einem QTempelhofe war, nicht bei einer andern 

Parochie ſollte anfommen konnen; vielmehr, damit der Orden 

> feiner verfichert ſeyn koͤnne, follte er dem Großmeifter Gehors 

E ſam, wieder Ritter, fchwören, eine eigene Urkunde auffeßen, 

% und dieſe ftatt des Eides auf den Altar legen. Dann wurde 

vorgeſchrieben, weil man ſchon damals den Mißbrauch beim 
Sohanniterritters Orden ſah: jeder MNitter durfte nur Drei 

Pferde und einen Knappen haben. -Die Vorfchrift hatte den 

Zweck, den Luxus einzufchränfen. Daun wurde wahrfcheinlich 

‚ gleich beim erſten Urſprung des Ordens demfelben eine völlig 

monarchifche Einrichtung: gegeben. Auch das paßt ganz zu 

Bernhards Ideen, daß der Großmeifter bei Tempelherren 

ru a a ee u Fan NE 2 de Du ee ze 
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viel mehr Gewalt hatte, als der Meiſter des Johanniterritter⸗ 

Ordens. — In vielen Stuͤcken traf die Vorſchrift mit der 

Vorſchrift des Johanniterritter⸗Ordens zuſammen. Die Ten 

pelperren Fonnten wahrfcheinlich, wie jene, auch nicht Iefen ; 
man fchrieb ihnen daher eine gewiffe Anzahl von Paternofters 

vor. Sie waren z. DB. verbunden, wenn einer aus dem 

Orden farb, innerhalb‘ fieben Tagen hundert Paternofters zu 
‚beten; und ihr ganzes Almofen aus Gelegenheit des Todes 

eines Ritters war bloß: 40 Tage lang gab man einem Armen 

die Koft eines verftorbenen Ritters Daß ihnen alle Jagd 

folle verboten gewefen feyn, iſt befonders für’ diefe Zeiten eine 

unbegreifliche‘ Unſchicklichkeit; ein militärischer Ritter» Drden 

und die Jagd verboten ! 

Der Orden flieg unendlich fchneller, als jeder andere Or⸗ 

den, im kurzer Zeit zu einem faſt ganz unbeſchreiblichen Reid) 

thum, daß auc faft Kluge glauben wollten: er fey ein 

Alchemiften Orden Doch laſſen ſich Hiftorifch manche Wahr: 
fheinlichkeiten angeben, warum er ſchneller freigen 

mußte, als jeder Moͤnchs⸗- und auch als der Johan 

niterritter-Drden. Die wichtigften find dieſe: 

4) Nicht wenig trug Bernhards Autorität zu 

feinem erften -Gedeihen bei. Er wuchs, wie eine 

Nebenpflanze, neben dem Eifterzienfer: Orden, von eben dem 

großen Manne gepflegt. ° Auch fing der erſte Großmeifter 

des Ordens ‚nicht in Palaͤſtina an, den Fond für denfelben 

zu fammeln, fondern reisre perfünlidy in Europa. herum, warb 

alfo an Drt und Stelle. Bei dem Fohanniterritter »-Drden 

breitete fich allmählic) der Ruf des Ordens aus, und allmäh- 

li wurden Priorate errichtet. Allein‘ der Großmeifter des 

Tempelherrn⸗Ordens reiste felbft- nach Deutfchland und Eng: 

land, und befam ſchon bei. en erften Ma die Bun 

Schenfungen. Bi | en 
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2) Das volllommiene Rittergepräge, das er 
vor dem Sohanniterritter Orden hatte, war ihm außerordent- 

i lich vortheilfaft. Lauter Ritter, kein Sranfenwärter und 

Clerikus. Eigentlid) das zur ‚DOrdenspflicht gemacht , was 

- Kieblingsfache des Ritters war. So wadre Ritter follten fie 

ſeyn, daß es ein Jahrhundert lang echt: römifcher Grundfaß 

bei dem Orden war, einen gefangenen Tempelherrn nicht zu 

> Tdfen, und endlich, wie man auch anfing, fie zu löfen, etwas 

Geringes um denfelben zu — einen Guͤrtel und ein 

Dolchmeſſer. — 

5) Noch mehr kam in ſeiner innern Einrichtung — 

was allgemeine Aufmerffamteit erregte, den Drden in dem 

Zeitalter, worin der Rittergeift fo fehr webte, angenehm feyn 

mußte: die Art der Reception, fo weit wir fie aus den 

kleinen Fragmenten der Geſchichte noch jetzt zuſammen erra⸗ 

then koͤnnen, das Geheimwißvolle, Erwartunge 

erregende der Reception. Ber Mitternacht, im feier 

licher Stille, daß man wohl wußte: ein Tempelherr werde 

Aufgenommen; aber Niemand durfte fih nähern. Selbſt vers 

botene Blicke durch's Schläffelloch fo- felten, daß auch bei der 

legten Suquifition kaum Spuren von irgend etwas zum 

Borfchein kamen. Sn feierlicher Stille bei Mitternacht, alfo 

recht der Nitterfitte getreu; nicht, wie nachher Böfewichter und 

Schurken fie befchuldigt haben, bei Nacht, um Greuel zu 

verüben. So war es gewöhnlich, daß, wer auch nur zum 

Ritter geichlagen wurde, die ganze vorhergehende Nacht in 

einer Kirche, wo es gemeiniglich ſpukte, wo eine Menge 

Todte begraben waren, ganz allein die Wache halten mußte. 
Bei Nacht, im feierlicher Stilfe, im Kreiſe der chrwürdigen 

Berfammlung , und alle Ritter im Capitel gewaffnet; wenige 

ſtens fo der gewöhnliche Fall. Auch hier völlig verfchieden: 

- vom Gohanniterritter- Orden, wo ed Gefeß wars: in’s Eapitel 
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fol Feiner; mit: den Waffen kommen. Daß diefes Gefe für 

ſie nie nothwendig. geworden iſt, «beweist, wie wiel weniger 
Verderben unter ihnen gewöhnlich war, als bei den Johau⸗ 

nitern. Bei der Reception Fein Novitiat. Wer eintrat, war 

Nitter. Denn der Knappe ruͤckte nicht zum Ritter fort; er 

war nicht yom Adel. Wenn; wir nun.noc vollends mit Zur 

verläßigfeit wüßten , was ‚einige. Wahrfcheinlichkeit hat, daß 

er feine Grade, gehabt habe, koͤnnte man ſich vielleicht noch 

raehr von ſeinem ſchnellen Fortgang erklaͤren. Mon kann 

noch nicht ſagen, ob "vielleicht etwas, was man ungefähr 

Grade nennen Fönnte, in einzelnen Provinzen. des Ordens 

geivefen fey, ob dieß nicht bloß ‚verfchiedene Dignitaͤten im 

Orden gewefen find. Es war natürlich, daß einer, wenn 
er Marfchall des Ordens wurde, auf befondere Art -recipirt 

wurde; aber das ift nicht Grad des Ordens. Auch wäre es 

gut, wenn wir über einige Geremonien bei der Reception 

mehr hiſtoriſche Gewißheit haben koͤnnten. Aergern duͤrften 

wir uns nicht, wenn es wahr waͤre, daß der Ritter dem 

Großmeiſter das entbloͤßte Knie habe kuͤſſen, ſich vor ihm auf 

die Kuiee werfen muͤſſen. Jeder Beweis des unbedingte 

fen Gehorſams, den er beider Reception ſymboliſch ger 

ben mußte, war zwelmäßig und. den Sitten des Zeir 

alters ganz gemäß. Eine ſolche  Reception , erregte große 

Aufmerkfamkfeit, machte Profelyten, und dem, der einmal im 

Drden war, war die Thüre verſchloſſen; der Orden konnte 

alſo nicht abnehmen. 

4) Endlich trug viel dazu bei, daß der Orden monar⸗ 
chiſche Einrichtu ng hatte, Es iſt Natur jeder Monarchie, 
daß hier Alles sim ſchnellen Schwunge lauft. Ein paar große 

Köpfe, die Großmeifter waren, Alles nach ihrer Willkür eiu⸗ 

richten konnten, thatig für Correſpondenz waren, ‚durch kein 

Capitel gehemmt wurden, was kounten die nicht ausrichten! | 
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ein paar große Köpfe, die den Hang ihres Zeitalters zu bes 
„ nügen wußten, welche Reichthümer konnten die nicht aufhaͤu⸗ 

fan, beſonders da der Orden nicht wie der Johauniterritter⸗ 

Srtden zur Unterhaltung gewiſſer Hoſpitaͤler gewidmet war, 

4 fi‘ nicht durch beſtaͤndige Almofen verbluten mußte " 

ER Es ging alſo ganz natürlich zu, "ohne Goldfünft und‘ 

® Alchemie, wie der Orden es bald’ fo weit ‚brachte, daß er 

R dem König Richard von England für'25,000' Mark Silbers 

— Eypern abkaufen konnte; eine Acquiſi ition, der "Fein Orden 

2 fähig geweſen war Habſucht hat: man den Tempelherren 

nie vorgeworfen, ſelbſt in ihrem letzten Ruin nicht, ſondern 

* Herrſchſucht. Es ging fehr natuͤrlich zu, daß fie dem 

Könige von England, "Eduard I. ,' 500,000 Pfund’ bei feiner 

Reife nach Palaͤſtina vorſchießen Fonnten, dag man, noch 

F che der Drden 120 Sabre alt war, über 7000 Kapellen zahlte; 

fo viele Kapellen, fo viele Tempelpöfe (gerade: noch einmal: 

fo vie al der Sohanniterritter: Orden), und daß er in 

ZSeutſchland allein drei große Priorate, in Böhmen, Ober⸗ 

Deutſchland und der Mark Brandenburg, hatte. Man kann 
hieraus vermuthen, wie ſehr er ſich in Italien, Frankreich‘ 

und England ausgebreitet Haben muß. In Deutſchland Hatte 

er nicht nur Sohanniterritter, ſondern deutſche Ritter zu Ne⸗ 

benbuhlern, und doch brachte er es ſo weit. Man darf ſich 

nicht wundern, wenn der Großmeifter ſich „von Gottes 

Gnaden“. ſchrieb. Das wäre ohnedieß Unwiſſenheit in Abſicht 

des mittleren Zeitalters. Jeder gemeine Abt ſchrieb ſich ſo ʒ 

es war noch nicht Titel der Souveraine. Man darf fich nicht" 

mundern, wenn der Orden faft die Einrichtung eines glaͤn⸗ 

zenden Hofe gehabt hat. Sollte der Ordensmeiſter ſeinen 

Hof nicht koniglich einrichten dürfen; er, der 40,000 Com⸗ 

menden unter fich gehabt Haben fol, Commandenr von einem 

a ZEN a 
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Orden war , deſſen Einkünfte ſich auf ein paar Millionen 

Thaler belaufen haben ſollen? 

Der naͤmliche Zeitpunkt, der für den Johanniterritter⸗ 

Orden ‚fatal war, war es auch in der. Geſchichte des Tem⸗ 

pelherrn ⸗Ordens: die. Occupirung von Ptolemais 

durch den Sultan von. Aegypten, wodurch in dem letzten 

Jahrzehend des dreizehnten Jahrhunderts die Chriſten vollends 

alle Beſitzungen in Palaͤſtina verloren, beſonders aber die 
Tempelherren im letzten Augenblick der Verlaſſung von Palaͤ⸗ 

ſtina ungluͤcklich waren, da viele von ihnen niedergehauen 

wurden. Sie retirirten ſich in das Land, das ſie ihr. Laud 

haͤtten nennen koͤnnen, wenn Kaufkontrakt gegolten haͤtte, 
nach Cypern, erfuhren aber auch da alle die angenehmen und 

unangenehmen Schickſale, die den Johanniterritter⸗Orden tra⸗ 

fen. Der Koͤnig von Cypern fuͤrchtete ſich, wie faſt immer 

kleine Herren argwoͤhniſch ſind, von den beiden Orden endlich 

das alles leiden zu muͤſſen, was der Koͤnig von Jeruſalem 

gelitten hatte; er fing an, beide Orden zu druͤcken, legte den 

Tempelherren ein Kopfgeld auf; ihnen, die unmittelbar unter 
dem Pabſte ſtanden, Feinem Biſchofe Zehnten zu geben vers 

bunden waren; und, verbot. ihnen, liegende Gründe in Cypern 

zu kaufen, ihnen, denen. doc) eigentlich die ganze Juſel 

gehörte. . 

Noch war's fi. von Verbrechen ‚oder fchredlichen Ges 

Geimmiffen, die, der Orden haben follte. Er floh nach Eypern, 
und, fein Ruf war zwar nicht mehr der alte, Heiligkeitsruf, 
aber doch frei von fchredlichen Beichuldigungen, ungeachtet 

der Johanniterritter⸗Orden ſchon vierzig Jahre vorher auf eis 

ner Synode fat aller der Verbrechen befchuldigt war, bie 
man nachher dem Orden der Zempelherren aufbürdete. Zum 

wenigſten läßt ſich alfo daraus fo. viel. ſchließen: im dieſer 
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Zeit muß das Verderbniß bei dem Orden nicht allge 

mein gewefen ſeyn; hoͤchſtens, wenn fich etwas annehmen 

{ läßt, Verderbniß einer einzelnen Provinz; und doch fann man 

— EEE ** 
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mit. Grund fo ſchließen, war er in Palaͤſtina nicht verderbt, 

ſo war er es im kaͤlteren europaͤiſchen Clima noch weniger. 

Wenn dem Großmeiſter in Palaͤſtina keine Vorwuͤrfe gemacht 

werden Founten , viel weniger noch den Groß-Prioren in ein: 

‚zelnen europäifchen Reichen, weil der Orden monardifch war, 

"alle die Groß-Prioren den Großmeiftern viel firenger ſubordi⸗ 

nirt waren, als bei dem Johanniterritter⸗Orden. 

Unmoͤglich Fonnte der Drden im Cypern bleiben ; auf: 

einer fo kleinen Inſel zwei Ritter-DOrden, unter einem fo Eleis 

nen König, der habfüchtig, tyrannifch, argwöhnifch war; aber 

das ließ fi) auch vorausfehen, daß, wohin das Haupt deffel-. 

ben fih 309, es einige Nevolutionen geben: müffe, 

Bisher waren fie in Palaftina gewohnt gewefen , nebft den 

Fohanniterrittern Könige ab» und einzufegen. Sollte der Rits 

ter, der in Palsftina Tommandirt hatte, in. Europa fich fo 

ganz geduldig unter das druͤckende Joch des Königs ſchmie⸗ 

gen? Zu weldyes europäifche Königreich er ſich als in fein 

Centrum schließt, muß es Revolution geben. Bisher waren 

die Ritter beſchaͤftigt. Oft, wenn die größte Criſis bevors 

fand, der Feind einrücte, ging Alles gegen den Feind, Setzt 

haben fie Keine: Befchäftigung. Theils trug dieß zur Ders 

achtung des Drdens, theils auch, zu feinem Verderben bei. 

Er war bisher gewohnt geweſen, felbft auch in Palaftina 

mit den Königen von Frankreich und England aus Gelegen⸗ 

heit der Kreuzzuͤge zu ſpielen. Die beiden Koͤnige hatten ſeine 

Huͤlfe zu ſehr noͤthig, um ſich fuͤr Beleidigungen wegen verſag⸗ 

‚ter Huͤlfe rächen zu kͤnnen. Leider muß man es in des Or⸗ 
dens Geſchichte bemerken, daß er, oft felbft mit Ungerechtigkeit, : 

immer dem Könige anhing, der nachher fein Henker wurde 
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Bei allen entſtandenen Streitigkeiten zwiſchen dem Koͤnige von 

Frankreich und Eugland war. der Orden meiſt * der Seite 
des Königs von Frankreich. 

Wenn ſich der Orden doch nur nich Bar ee 

ziehen möchte! » Sollte da fein fünftiges Centrum ſeyn, fo 

war nachtheilige oder gar zu vortheilhafte Revo⸗— 

Iution für ihn unvermeidlich. Hier war die koͤnigliche Ger 

walt unter allen europäifchen Reichen damals am gegründets 

ſten. Es hatte Frankreich die ficherfte Staats -Conftitution. 

Wer dahin Fam, müßte fich fchmiegen. Der König hatte ſchon Die 

meiften feiner großen Vafallen gefchlachtet. — Nur nicht nad) 

Sranfreih! ‘denn auf dem frangdfifhen Thron: faß damals 

Der ſchaͤndlichſte aller Könige, Philipp, ein ohne Beifpiel 

fchändlicher König. Mir wollen es bei einem Despoten nicht 

bemerfen, daß er Fein Gewiffen hatte, aber fo fchandlich gei⸗ 

zig, ſo treulos gegen ſein gegebenes heiligſtes Wort war nie 
ein Koͤnig als Philipp, wenn man auch nichts von ihm 
wuͤßte, als ſeine Muͤnz⸗Hiſtorien. Er wucherte damit, wie 

nicht leicht ein Jude, veraͤnderte die Muͤnze ſo ploͤtzlich, daß 

‚er oft zwei "Drittel daran profitirte. Philipp fing ſolche 

ſchaͤndliche Muͤnz⸗ Veraͤnderungen an, daß Revolte entſtand, 

und damals Revolte in Frankreich! — es mußte weit ges 

kommen ſeyn. 

Daran ſollten nun auch die Tempelherren Theil gehabt 

haben. Es wäre möglich, ſie, die nicht an franzoͤſiſchen Ge- 

horfam gewöhnt waren, fie, die bei Rettung ihrer Gelder in 

den Decident hinuͤber, unter folchen fhändlichen Muͤnz⸗Deval⸗ 

vationen verlieren mußten. Es wäre möglich, daß das da 

mals Rebellion geheißen hätte, was der Zempelritter Noth: 
wehr nannte) Mur nicht nach Franfreich unter Philipps 

Scepter! Denn 68 war fchon damals, wie fie nach Cypern 

flüchten mußten, allgemein‘ befannt, wie Philipp das Haupt 



J — m n 

Zdol ſeines Zeitalters, den Pabſt, mißhandelte. Ein Koͤnig, 

a fi fo fehr über Alles, was Irrthum feines 
Beitaltersheißen kann, hinwegfegt, ift ein fürd- 
terlicher Koͤnig. Der letzte Großmeiſter, Jako b Mo: 

lay, war auch vorſichtig genug, nicht nach Frankreich gehen 
zu wollen, aber der argliftige Philipp lockte ihn durch eine 

er der er nicht widerfprechen konnte. Herbdes und 

Pilatus wurden miteinander eins. Der König verftand ſich 

mit dem Pabit, der Pabft fole die beiden Großmeifter der 

Be und. der SGohanniterritter (denn wahrfcheinlich 

bat Philipp fein Opfer nicht ganz erhalten, wahrfcheinlich 

war der zweire Akt der Tragddie den Johanniterrittern ges 

droht) zu ſich invitiren, unter dem Vorwande, daß gewiſſe 

wichtige Berathſchlagungen vonnoͤthen ſeyen, wobei perſoͤnliche 

Zuſammenlunft erforderlich waͤre, wegen der Wiedereroberung 

von Palaͤſtina, wozu der Pabſt einen maͤchtigen Alliirten 

wüßte, der der Macht der Unglaubigen gewachfen wäre. Die 

ſchmeichelndſte Einladung an beide Großmeiſter und zugleich 

Erinnerung fuͤr beide, daß bei der Gelegenheit von verſchie⸗ 

denen Reformen des Ordens geſprochen werden koͤnnte, wel⸗ 

ches zu mehrerem Gedeihen des Ordens beitragen werde. Den 

Oroßmeite des Fohanniterritter- Ordens warnte fein Genius, 

er ging nicht nach Frankreich; aber Molay, ein Franzoſe, im 

Bewußtſeyn ſeiner Unſchuld, und in der That, weil ihm das 

nicht träumen konnte, was nachher ſich ereignete, weil er 

L —* gegen alle ga aller bisherigen Gefchichte ſolche Bes 

feiner Ritter nach Frankreich, 
Was nun kommen follte,. war in der That fo, daß es 

Fein vernünftiger Mann vorher zu fehen im Stande war; ein 

E Spittler's ſaͤmmtliche Werte. X, Bd. 4 
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nichts Sonderbareres,, als daß gerade der König, der den 

Pabſt am meiften ‚mißbandelte, den Pabſt zu feinem. gefällig» 

ften Sklaven haben ſollte! Doch wirklich recht ſonderbar, daß 

es je einen Pabſt geben ſollte, der fein Intereſſe fo verkenne, 

wie es Clemens hier verfatint hat, der ed wagte, einen fo 

mächtigen Orden aufzuheben. Aufhebung Eleinerer Orden, in 

sofern fie Vereinigung mit andern Orden find, hatte man 

bis auf dicfe Zeit, aber Fein Beifpiel, daß es ein Pabft ges 

„wagt hat, einen fo großen mächtigen Orden aufzuheben. Ja⸗ 

kob Molay kommt zum Pabft mir feinen fechzig Rittern. Er 

hatte unterdeß in Cypern den Marſchall zuruͤckgelaſſen, die 

Ordens-Kaſſe und wichtigſten Papiere mitgenommen, Er 

kommt nach Poitiers, wird freundſchaftlich empfangen ; weil 

vielleicht noch der Pabſt fih mit der Hoffnung tröftete, dem 

Betruͤger Philipp betrügein zu Fünnen, und gleich wird er zu 

den beiden Projekten geführt, um derentiillen ihn der Pabſt 

hatte kommen laſſen, wie naͤmlich Palaͤſtina erobert werden 

koͤnne, und ob es nicht vortheilhaft ſeyn wuͤrde, ſelbſt fuͤr das 

Projekt, wenn wenigſtens nur die beiden Ritter⸗Orden, der 

Tempelherrn⸗ und Johanniterritter⸗Orden, mit einander verei⸗ 

nigt werden koͤnnten. Unter anderen Vorſtellungen, die ihnen 

der Pabft liebreich eröffnete war eine, von der Vereinigung 

aller Ritter-Orden. Ganz unbefangen, wie ein unfchuldiger 

Mann, läßt fi) Molay in eine umftändliche Widerlegung des 

Projekts ein, ftellt ihm vor, wie dadurch die Abficht fo gar 

nicht erreicht werden würde, daß ‚vielmehr neue Hinderniffe 

daraus entfprängen.: Man hat das Gutachten noch, das 

Molay damals dem Pabft-ftellte, Hierin bezieht er ſich dar⸗ 

auf, es wuͤrde daruͤber großer Streit entſtehen, wer Marſchall 

des neuen Ordens ſeyn ſolle, ob der alte Marſchall des Tem⸗ 

pelherrn⸗Ordens oder der Marſchall der Sohanniterritter, Er 

ftellt auch dem Pabft vor, daß, ungeachtet die Eiferfucht der 
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‚beiden Htden manches Blurvergießen in Paläftina veranlaßt 

habe, doc) auch manche edle That durch ihre Naceiferung | 

befördert worden fey. Er ftüßt ſich endlich darauf, daß er 

fast, es fey Andere Sitte in Anfehung des Faftens und Ab 

moſens bei Tempelherrn, als bei Johanniterrittern. Es wuͤrde 

viel Streit entſtehen, ob Tempelherru⸗Sitte oder Johanniter⸗ 

nitter⸗ Sitte vorgezogen oder nachgeſetzt werden ſolle. Es iſt 

anz der Aufſatz von einem Manne, dem nichts Boͤſes 

räumte, der damals noch weniger als Ricci vermuthen 
lbounie, daß es in der Welt gerade fo zuſammentreffen koͤnnte: 

ein ſchlechter Pabſt — ein gewiffenlofer König, der aus Habs 

es einen Orden verfolgt, — ſchwache und treuloſe Mini— 

ſter, die bei der Verfolgung ihre partifülere Rache ftillen zu 

dnnen glaubten. 
Erſt beim Ende ſeines Beſuchs hoͤrt er ganz von unge⸗ 

fähr, daß Klagen von ein paar tieulofen Brüdern gegen dem 

Orden gekommen ſeyen. Es iſt einer der dunkelſten Theile 

der ganzen Geſchichte, wer ſie geweſen ſeyen, bei was fuͤr 

Veranlaſſungen ſie ihre Klagen gebracht haben. Er 
hört es fo vom ungefähr, als vages Gerücht, nicht ordentlich 
‚dom Pabft vorgelegt. Er bittet den Pabft um Unterfuchung, 

und verfichert ihn, fein Leben folle zum Pfande feyn, wenn 

irgend etwas von der Art wahr ſey, was Gerücht vom Or⸗ 

den wäre, Vielleicht würden wir, wenn wir genaue Ge 
ſchichte des Zeitalters haͤtten, ſehen, daß erſter Urheber des 

dd Seruchts Philipp war. Der unbefangene Maun, der un⸗ 

‚glücklicherweife Andere nach ſich fchatzte, geht ruhig von Poi⸗ 

Mi tiere binweg nad) Paris; das Schaf felbft in die Falle hin 

in, Den Pabft hatte die Sache unterdeß zu treuen angefangen, 

ionders das an. das er J Finer Stuhlbeſteigung 

4 * 
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meifter felbf in Paris, und, was für Philipp äußerft wich, 
tig war, mit der Drdend: Kaffe, mit ein. paar der. vorzuůͤg⸗ 

lichſten Ritter, Unterdeß, wenn 8 nad) Recht gegangen 

wäre, Philipp hätte: doch nicht das Geringſte thun kdu⸗ 

nen ohne den Pabſt. Sie waren geiſtliche Ritter, mußten 

alſo durch den Pabſt unterſucht und eingezogen werden. 

Vielleicht in der Zuverſicht (Molay eriunerte ſich nicht, wie 

Philipp mit dem Pabſt umzugehen 19) geht er 

nach Paris. Ä 

Ploͤtzlich ohne vom Pabſt vorher dazu berechtigt zu — 

ſchickt Philipp im Koͤnigreiche gewiſſe Briefe herum, mit der 

Ordre, fie an einem Tage (am 13. Dftober 1307) in einer 

gewiffen Stunde zu eröffnen, und in der Stunde wurde in 

Paris der Anfang gemacht; alle Ritter wurden Arretirt, allein 

in Paris hundert und vierzig, und — wie wenn der König 

recht zeigen wollte, warum es ihm hauptfächlich zu thun 
fey — am nämlichen Tage bezog er den Tempelhof, ließ alle 

Papiere, Güter, Gold und Silber hinwegnehmen. Iſt 
denn der. gerade ein Shuldiger, der zur Unterſuchung einge⸗ 

zogen wird? Und weil Philipp in der Sache nicht nur aus 

Habſucht, ſondern auch aus Rachgier handelte, oder, weil es 

uͤberhaupt laſterhaften Perſonen ſelten genug iſt, allein las 

fterhaft zu feyn, ſchrieb er zugleich an Eduard von England, 

den König in Spanien und nad) Deutfhland. Der Inhalt 

des Briefes ift Enumeration der Verbrechen der Zempelherrn, 

mit Anfmunterung an den König, fie eben fo zu firafen, wie 

- er fie firafen werde. Keiner aber mehr, ald Eduard in Eng» 

land, Tannte den Näuber in Paris: Eduard fchrieb fogar 

noch für die Ritter, um die Wirkungen des Briefes zu ver⸗ 
nichten, nach Spanien. Der Pabſt, den Philipp fo fehr be: 
leidigt Hatte, muß, getrieben durch Philipp, au Eduard fchreis- 

"ben, und wahrfcheinlich fpielten noch andere Maſchinen. Die 
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Tragödie wird im England iwiederhölt; Auch an einem 
"Tage, in einer gewiffen Stunde werden fait alle Ritter (einige 

waren entflohen) gefangen genommen. Nun follte die Unter: 

fuchung anfangen, ed ſollten, an zwei Orten in Frankreich 

zwei Unterfuchungen angeftelt werden. 

— Man muß, um ſie richtig anzuſehen, für die ganze 

x Unterf uhung fich folgende Hauptpunfte merken: 

J 1) Die gauze Unterſuchung war odllig Dei; 

4: ehrt, verkehrter als jede andere in einem ſolchen Falle ges 

woͤhnliche Unterſuchung. — Bei jeder andern gebraucht man 

alle Mittel, ſey es auch, nach damaliger barbarifcher Sitte, 

Tortur, das Geſtaͤndniß der Verbrechen herauszubringen, um 
auf das Geſtaͤndniß Todes⸗ oder andere Strafurtheile zu grünz 

den; bier aber werden alle nur erfinuliche Mittel und befon- 

ders bie härtefte Zortur gebraucht, zwar auch um Geftändniffe 

des Verbrechens herauszubringen ;. wer aber geftand, bekam 
Freiheit, fogar Onadengehalt, und nur der, der nicht ge 

ftand, ward zum Tode verurtheilt. Auf Jeden operirten alfo 

immer zwei Momente, um zum Lügner zu werden; nämlid) 

er mußte fferben, wenn er nicht log, und bie Tor: 
tur dauerte fo lange fort, bis er log. Man muß 

hier mit Recht aus dem Widerruf der Nitter nad) uͤberſtan⸗ 

dener Tortur ſchließen: Einem, der darauf beſtand, daß der 

Orden unſchuldig ſey, kann man glauben; die Aue Mars 

ter und der Tod waren ihm gewiß. 

E 2) Die Juquifition war fo tumultuarifc 
ala möglich. — Ueberhaupt war zwar damals Criminal: 
Jurisdiktion nicht fo cultivirt, wie im achtzehnten Jahrhun⸗ 

dert; man muß alfo Vieles abrechnen, was ung tumultwarifc) 

‚au ſeyn Scheint; aber doc) fehr tumultuarifch war’s, daß die 

uUnterſuchung durch lauter Feinde der Tempelherrn ‚geführt 

Wurde. Keinem Ritter wurde das Protokoll vorgeleſen; 
4 
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kein Ritter aufgefordert, fein Protokoll zu unterfchreiben, ein 

Protokoll, worauf doc) Leben und Tod beruhte, Unfchuld oder 

tiefe Verabſcheuung eines ganzen Ordens. Dieß ging fo weit, 

daß, mie man einmal dem Großmeifter vorlad, was er in 

Paris geftanden haben follte, er fich von. Allem nichts mehr 

erinnern Fonnte, und angab, wenn nicht päbftliche Legaten 

das Protokoll geführt hätten, müßte er fie der ſchaͤndlichſten 
Zügen firafen. Das hieß, in's Deutfche überfegt: man hat 

nicht geglaubt, daß die päbftlichen Legaten die Schurken feyen, 

die fie wirklich waren. Es wurde gar Fein Unterfchied unter 

‚ den Zeugen gemacht. Man hätte forgfältig unterfcheiden folz 

len, Zeugen außer dem Orden und Zeugen in dem Orden. 
zeugen außer dem Drden find lauter Zeugen auf's Hörenfas 

gen, denn das Kapitel ward. bei verfchloffenen Thuͤren ges 

halten. Es find alfo Zeugen durch's Schlüffelloch, die es aus 
der dritten, vierten Hand haben konnten. Auch bei den Zeus 

gen vom Orden felbft hätte man follen unterfcheiden: Ritter 
und Kappen. Der Knappe gehörte nicht fo ganz zum Or⸗ 

den, doch Fonnte er mehr vom Drden wiffen, als jeder Andere 

außer dem Orden. Man hätte fich Billig an ſolche Perſonen 

halten müffen, die ehemals im dem Orden geweſen waren, 

und audtraten, etwa in einen andern Orden gingen. Ein Fall 

von der Art war wirklich da, ein trefflicher franzöfifcher Rit⸗ 

ter. war in den Karthäufer » Orden getreten, und foll nachher 

fi, wieder zum Zempelherrn » Orden gewandt haben. Doc) 

dieß leßte wird bezweifelt, Auf biefen berief fich der Groß— 

meifter, er verlangte, man ſollte ihn hoͤren. Seinem Verlan⸗ 

gen wurde nicht entſprochen. 

Wenn man aber vollends die Punkte liest, welche die 

Anklage der Tempelherrn ausmachen, fa weiß man 

wicht, ob der Pabft und der König ihr Zeitalter zum Beften 

gehabt haben. Sie find fo auffallend, daß der leiste 
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> Ynfläger des Ordens, Nicolai *) in Berlin, für gut gefun- 

den hat, fie nicht alle anzuführen. Er fühlte, daß fie zu 

; ſehr ins Laͤcherliche fallen. Er hebt ſich vier, fünf als die wich⸗ 

E  tigften aus, und fucht deren innere WahrfcheinlichFeit zu zei- 
Rn 
Fr % 

Punkte, deren Lächerlichkeit fühlbar ift, auch Schatten auf die 

wahrſcheinlichen. So kommt z. ©. unter den Klagen vor, 

gen. Nicht richtig verfahren. Offenbar werfen die anderen 

die Tempelherrn hätten die Gewohnheit, wenn einer unter 
ihnen fterbe, der den Sitten des Ordens treu geblieben fey, 

verbrenne man feine Aſche und gebe fie den Brüdern zu 
4 trinken, Welche thörichte Site! Ferner, fie hätten die Ge⸗ 

wohnheit, daß wenn ſie ſich mit einem gewiſſen Riemen guͤr⸗ 

ten, fie nicht am ihre Regel gebunden ſeyen. Eine Sitte, bei 
welcher alles Regiment, alle Subordination im Orden hätte 

\ aufhören müffen, Auch fo eine andere liebliche Anklage, es 

fey bei ihnen Gefeß, daß Feiner in ein Zimmer gehen dürfe, 

wo eine Wöchnerin ſey, oder ; wenn er hineingehe, müffe er 

Schritt vor Schritt ruͤcklings zuruͤckgehen. Es laͤßt ſich nicht 

vernünftiger Meife denken, was hier die Abſicht geweſen ſeyn 

ſollte. Wenn endlich ein Tempelherr mit einem Frauenzim⸗ 

mer ein Kind erzeugt habe, haͤtte man daſſelbe am Feuer ge⸗ 

roͤſtet, das Eingeweide herausgenommen und dem Goͤtzen ge— 
opfert. Das braucht keiner Widerlegung. 

Wenn es ordentlich bei der Unterſachung zugegangen 

waͤre, beſonders da ſo wichtige Klagen vorkamen, ſo haͤtte man 

die Akten unterſuchen muͤſſen, die Ordenszeichen, die man bei 

Occupirung des Tempelhofs fand, Alles anwenden muͤſſen, den 

Kopf zu finden, den die Tempelherrn im Capitel angebetet 
ee 

*) Friedrich Nicolai, Verſuch über die Befchuldigungen, welche 
dem Tempelherrn⸗Orden gemacht worden, und über deflen Ge: 

heimniß. Berlin 1782. 8. 2 Bde. 
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haben ſollen — ein Kopf, der wie der Teufel ausgeſehen. Der 

gute Philipp! — er war ja im Tempelhof, hatte die Ritter 

überrafcht, Alles weggenommen. Fand ſich denn das Idol 

nicht, fand fich Fein zauberifcher Gürtel, den fie gehabt haben 

follten? Alſo lächerliche Anklagen, wern gleich zum Theil 

mit ernfihaften vermengt; 

MWollten wir. auch diefen male überfehen, PA darf 

man nicht vergeffen, daß wir meift nur franzofifche Un⸗ 

terfuchungen haben. Das Ganze beruht auf einem Buche von 

Puteanus. *) Ein paar andere Verhöre fiehen in Mi 

nards Gefchichte der Stadt Vienne. Dieß find nun Akten 

von franzöfifchen Unterfuchungen, alſo gerade aus dem Reiche, 

wo man allen Argwohn haben 'muß, daß die Raubgier der 
Gerechtigkeit die Augen verbunden hat. Und nicht einmal 

franzöfifhe Akten haben wir complet, fondern was der 

franzöfifche Gelehrte, der Ppilipps Sache führen wollte, feloft 

fand und uns zu geben gut gefunden hat. Er hat uns auch 

‚die Alten nicht einmal fo, wie er fie fand, vollftändig ge- 

geben, fondern nach feiner Willfür abgekürzt. Selbſt aber 

aud) nad) dem allen noch in feinem. einzigen Punfte, 

‚deffen die. Tempelherrn befchuldigt werden, vollfommene 

Vebereinffimmung. Wer mag nun hier Wahrheit fin 

den wollen? Wer mag fo unbillig ſeyn, felbft wenn. unter 

foldyen Umftanden der Schein gegen bie Tempelherrn wäre, 

gegen fie zu fprechen ? da in allen Chroniken diefes Zeitalterg, 

befonders folchen, die außer Philipps Reich gefchrieben waren, 

mit tieffter Wehmuth des Ruins der Tempelherrn gedacht wird, 

da felbft der Pabft fo viel Mißvergnügen gegen Philipps 

Verfahren äußerte, ſich bloß durch aͤußerſte Noth gedrungen 

N 

*) Peter du Pay, histoire des Templiers: Bruxelles 4751. 4. 
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(er zauberte fiber drei Fahre) von Philipp bewegen ließ, das 

: Schlachtopfer zu bringen. 

Doc) vielleicht find ein paar ber — die 
nach der neueften Unterfuhung am weiſten innere Wahrfcheins 

lichkeit haben ſollten, wirklich von der Beſchaffenheit, daß man, 

fo viel es im der Dunkelheit moͤglich iſt, größere Verſchuldung 

der Tempelherrn, diefen Punkt betreffend, argwöhnen darf, 

» als Verfhuldung jedes anderen Ordens, Das Wichtigfie der 

Klagen, fo weit fie innere Wahrſcheinlichkeit haben, reducirt 

fh auf drei Hauptpunkte: 

54) Auf ihren Religions-Fndifferentismus, der 
ſo weit gegangen feyn foll, daß fie Chriftus ganz verleugne 

ten, daß der Tempelherr bei der Keception, beim Vorzeigen 

des Kreuzes Chrifti, ausfpeien mußte, — der bald fo vorge 

ſtellt wird, als ob er reiner Naturalismus geweſen wäre, 

bald in Abgdtterei gegen einen gewiffen Kopf verwandelt 

wird. Darüber richtig. zu urtheilen, muß man bemerken : 
der ganze Orden beftand -aus unaufgeklaͤrten Rittern; felbft 

der Großmeifter, wenn es anders wahr ift, fol nicht haben 

leſen, noch fehreiben koͤnnen. Man denke ſich unaufgeflärte 
Ritter in befländiger Verbindung mit aufgeklärten Ungläubi- 

gen. Es muß ‚diefe Verbindung Eindruck auf fie machen, | 

- Umgang mit fremden Glaubensgenofjen rectificirt immer auf 

eine wunderbare Art unfere Begriffe. - Der orthodorefte 

proteſtantiſche Theolog — eine Zeitlang unter vortreffliche 

Katholiken verſetzt — wird feine Begriffe fich etwas runden 
ſehen. Thut es dieß bei aufgeflärten Menfchen, wie viel mehr 

bei unaufgeklärten Rittern, die ganz nach dem gefunden Mens 

ſchenverſtande urtheilen, vom Menfchen auf die Zuläßigkeit 

feiner Meinungen fehliegen! Mag es alfo immerhin wahr 
feyn, was die Gefcichte vor dem Ruin- der Tempelherrn 

fagt, daß fie fich in enge Verbindung mit den Ungläubigen 
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einließen ; aber wie wunderbar bie ganze. Befchuldigung ge 

dreht wird! bald in reinen Naturalismus hineingefpielt, bald 

auf unbegreiflich widerfprechende Art in Muhamedismus und 

Anbetung eines Goͤtzen. Wie unzufammenhängend! Abſicht 

der Inquiſitoren war, ſie zu Muhamedanern zu machen, und 

doch, fie beten ein Idol an, wie wenn nicht Berrichtung eines 

geiſtigen Gottesdienftes das MWefentliche der muhamebanifchen 
Religion wäre. Man hat fih auf die Fomifche Urt geholfen, 

die Tempelherrn im alte Guoftiker zu verwandeln. % 

2) Die zweite Haupt⸗Anklage, beinahe noch die 

wichtigere für die Moralität, war, dag in dem Tempel 

herrn⸗Orden f[händlihe Vermifhung des Mamu 

nes mit dem Manne ordentlihes Gefeh gemwefen 

fey.: An der Sache mag freilih etwas wahr ſeyn, weil 

foldhe Fraffe Befchuldigungen Schein haben mußten. Es mag 
ſeyn, daß die Tempelherrn in Palaͤſtina, wie alle kreuzfah— 

rende Chriften, Wirkungen des Elima empfanden, daß dieſe 

ſich in ihren Sitten ausdruͤckten; aber laͤßt es ſich je denken, 

daß eine Schaͤndlichkeit von der Art ordentliches Geſetz bei 

einem Orden ſeyn koͤnne, daß ſie hoͤchſtens etwas mehr wurde, 

als Sitte einzelner kleiner Gattungen von Tempelherrn? Und 

wenn es das war, ſo ruhte auf dem Orden ſelbſt keine groͤ⸗ 

ßere Schuld, als auf jedem andern Orden; fo durfte man 

aus dem nächften Klofter einen Mönch nehmen, er folle einen 

Stein auf fie werfen, wenn fein Leben rein fey. Man hielt 

es für unbegreiflich , daß Nitter bloß in der Erinnerung an 

ihr Gelübde völlig frei von allem ehelichen Umgang feyn 

follten. Man wollte fih das niht aus ihrer Ti» 

gend erklären, und a lieber das Laſter zu 

Huͤlfe. 

3) Die dritte Gattung von rohe fönnte man 

Decorums = und Kirchen » Klagen nennen, betreffend Ueber⸗ 
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tretung gewiffer Kirchengeſetze. Die Zempelherrn 

follen nämlich die Gewohnheit gehabt haben, ſich untereingn- 
der zu abfoloiren. Wie teuflifch verftellt! Freilich war es 

wahr, daß wenn ein ZTempelherr ein Verbrechen begangen hatte, 

Ah der Großmeifter abfoloirte; denn er hatte Abfolution von 

der Ordens-Strafe nöthig, aber nicht kanoniſche Abfolutigı, 

Auf dem Schlachtfelde in den legten Zügen beichtete man, 

weil man fonft nicht glaubte felig fterben zu koͤnnen; aber 

war das damals nicht allgemeine Sitte in der Fatholifchen 

Ehriftenheit? Unter den Decorums-Klagen Fommen aud) einige 

Punkte bei der Reception vor. Einige fagen, fie hätten den 

Großmeifter auf den Nabel, Andere an einen andern Ort Eh 

fen müffen, Es ift damit, wie mit allen übrigen. Ein paar 
geſtehen, der große Haufe leugnet ed, und die, die es geftes 

ben, retten ſich durch das Geftändniß das Leben und einen 

gewiſſen Gnadengehalt. Ueberhaupt darf man es fi) nicht bes 

fremben laffen, wenn man bei folden Orden gewiffe fonders 

bare Gebräuche antrifft, die in ber Abficht da find, den neuen 

Ritter zum unbedingten Gehorfam zu gewöhnen. 
Man fieht, daß wir nicht ganz in's Klare fehen koͤnnen, 

aber doch ſo weit in's Klare, um alles Moͤgliche fuͤr ihre 

Unſchuld zu vermuthen. 
. . Sobald der Pabft Nachricht vom ganzen Verfahren Phi⸗ 

lipps bekam, ſo ſchickte er drei Cardinaͤle nach Paris, mit 

bitteren Remonſtrationen an den Koͤnig. Die Noth muß ihn 

ſehr gedraͤngt haben, wie er, der Schuͤchterne, es wagte, Phi— 
lippen, deſſen Betragen gegen Bonifacius er kannte, Ne 

monſtrationen zu machen. Er laͤßt dem Koͤnig vorſtellen, 

der Orden gehoͤre nicht unter deſſen Jurisdiktion, das ganze 

bisherige Verfahren ſey unrechtmaͤßig, das Verbrechen des Or⸗ 
dens und einzelner Ordens: Mitglieder gehöre auch nicht vor 

den Biſchof und Erzbifchof, fondern einzig vor paͤbſtliche 
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Legaten; und da es ſich Erzbiſchoͤfe und Biſchoͤfe unterfangen 

haͤtten, ſuspendire er hiemit alle, die ihre Hand an die Ju— 

quiſition gelegt hätten. Nach damaligem Kirchenrecht voll⸗ 

kommen billig und recht. Der König blieb ſich hier ganz 

gleich. Erft hatte er Luft, auch gegen den Pabſt zu fchlagen, 

ihn wie Bonifacius zu behandeln. Er ließ dem Pabfte ant- 

- worten, ‚er allein ſey Richter in der Sache, ale Rächer der 

Ehre Gottes, er hätte den höheren Beruf, und Feine Einwils 

ligung des Pabſtes möthig; überdieß eine Unterfuchung vom 

Pabft durch Legaten angeftellt, wenn er ihrer auch. noch fo 

viele nach Frankreich fchicke, fey viel zu langweilig, der Erz 

Biſchof und Bifhof koͤnne die Sache in loco am beften un- 

terfuchen. Gut gefaßt, Erzbifchöfe und Bifchofe waren abs 

gefagte Feinde der Tempelherrn, weil die Tempelherru erimirt 

waren. Er befann ſich aber, daß fein Berragen gegen den 

Pabft auf fein Betragen gegen die Tempelherrn einen doppel- 

ten Schatten werfen koͤnnte. Doch, dreift lafterhaft zu feyu, 

hätte er fich vielleicht auch dießmal überwunden; aber er hatte | 

noc andere Spekulationen dabei, warum: er mit ihm nicht | 

jo verfahren wollte, wie er mit Bonifacius angefangen hatte, 

Er gab die Idee nicht auf, vielleicht auch die Zohanniter; 

Ritter in diefelbe Inquiſition hineinzuziehen, worin er die Tem 

pelherrn hielt; die Sohanniterritter und Tempelherrn endlich 

zu einem Orden zu vereinigen, deſſen Großmeifter fein Sohn- . 

werden follte, | 

Wahrſcheinlich lag es nicht im erſten Plan pfilippe, fo 
zu verfahren, wie er am Ende verfuhr. Es ging ihm wie 

jedem Böfewicht,_ er wurde erſt durch einen boshaften Schritt 

zum andern hingezogen. Um alfo dem Pabft zu bezeugen, 
wie er des Pabftes Unterfuchungen Alles anvertraue, wählte 

er fih aus den arretirten Tempelherrn 72 heraus, solche, 

bei denen er darauf zählen Eonnte, was Marter und Tod auf 
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der einen Seite, und auf der andern Leben und Belohnungen 

auf ihre Fünftigen Ausfagen wirken werden. Diefe ſchickte er 

zum Pabſt er ſolle ſie unterſuchen. Es fiel aus, wie Phi— 

lipp vermurhet harte; fie geftanden Alles, was Philipp for- 

derte, fo daß der Pabft erfiaunte, und zu zweifeln anfing, ob 

wicht Philipp wirklich Rächer der Ehre Gottes ſey. Nur ift 
der Pabft dießmal der Sache nicht fo gewiß, daß er öffent 

liche ordentliche Unterfuchungen mit ihnen anzufangen gewagt 

hätte, fondern fie wurden bloß in einem geheimen Confiftos 

rium verhoͤrt, und nachher revocirten einige fuͤnfzig derſelben. 

Am Ende des Jahres 1309 laßt Philipp, ehe die Unterfus 

chung zu Mignon geendigt war, in Paris endlih"so Tem⸗ 

> pelheren verbrennen. Er hatte fih die Standhafteften zum 
erſten Opfer ausgelefen. Erft ein volles Jahr nach der ſchaͤnd⸗ 

lihen Grecution. wurde die große Synode zu Vienne 

gehalten, worauf eigentlich unterſucht, päbitliches Urtheil ges 

fallt werden follte; ‘und um auch hier feiner Sache gewiß 

zu ſeyn, reist Philipp felbft Hin. Die Sache wird proponirt, 

alles Bisherige vorgelegt. Ein elender Miethling des Königs 
machte den Borfchlag, man folle den Orden ohne weitere Ans 

terfuchung ausrotten, wogegen fich aber Alles feste. Die 

Sache der Tempelherrn ſollte unterſucht werden, und doch 

ein Jahr vorher waren ſchon eine Menge hingerichtet, Die 

Sache der Tempelherrn ſollte unterſucht werden, ſie haͤtten 

oft vergeblich darum gebeten. Das find eigene Worte‘ der 

Alten, Der Pabft muß endlich ſich zur Unterfuchung beque⸗ 

men. Es dauerte ein ganzes Jahr lang, man Fonnte nichts 

finden. Die Sache muß doch fürwahr nicht im Reinen ges 

‚wefen ſeyn! Im Reiche des Zeindes die Synode gehalten! — 
von einem Pabſt, der. fich vor dem König fürchtete! Der 

Pabſt erklärt, daß er für fich lieber den Orden aufheben wolle, 

als den Zorn des erfigebornen Sohnes der Kirche 
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zu wagen. Die Vaͤter beſtehen noch immer darauf, die Un⸗ 

terſuchung ſey nicht klar. Um auf einmal Alles abzuſchneiden, 

haͤlt nun der ſchwache, furchtſame Pabſt am 22. Maͤrz 1512 

ein. geheimes Confiftorium, deffen Mitglieder er ſich auserle⸗ 

ſen hatte, lauter franzoͤſiſche Cardinaͤle. Darin wird der Or— 

den aufgehoben, und zwar, wie es ausdrücklich in der Bulle 

heißt, nicht nach ordentlichen Prozeß, fondern bloß aus paͤbſt⸗ 

licher Dachtvollfommenpeit, *) und wegen der Güter ded Or⸗ 

dens wird die Verfügung gemacht, daß hie dem Sohanniter; 

ritter⸗Orden zufallen ſollten. 

Der Pabſt ſchaͤmte ſich in der Sache ſo ſehr, daß er 

wenigſtens noch durch eine einzige Handlung, die er ſich vor⸗ 

behalten hatte, ſeine Ehre retten wollte. Mit dem Ordens⸗ 

Großmeifter und einigen der vornehmſten Officianten des Dr: 

dens follte nämlich Prozeß in Paris, am Orte der Maupte 

Unterfuchung, wo Philipps größte Greuek vorgegangen waren, 

vorgenommen Werden, und bei diefem Anlaß der Pabft wie 

äls den Gerechten, ſo als den Onädigen ſich zeigen. Ele 

mens fchict zwei Gardinäle nach Paris, den Prozeß diefer 

Vornehmſten des ganzen Ordens noch einmal zu unterfuchen, 

ein Dffentliches Bekenntniß derſelben zu veranlaſſen, und dann 

nach oͤffentlichem Bekenntniß oͤffentlichen Pardon im Namen 

des Pabſtes zu ertheilen. Es wurde fuͤr dieſen Zweck auf 

einem der geraͤumigſten, offenſten Plaͤtze in Paris ein großes 

Gerilfte errichtet, und an dem beſtimmten Tage, der vorher 

in. der ganzen Stadt befannt gemacht wurde, werden die vier 

Gefeingenen herbeigeführt — vier Männer aus den erften 
fran zfifhen Häufern; denn eine Nebenabficht des ſchaͤndli⸗ 

chen Philipps war, manche der angefeheuften Familien bei 
ſeiner Vernichtung des Ordens zu demüthigen. Die Öefangenen 

*) Per provisionis potius, quam Condemnationis yiam, 
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werben herbeigeführt, vier edle Männer, gefchloffen wie Vers 
* brecher, vier allgemein anerfannt unſchuldige Männer, denn 

der Prozeß dauerte fo lang, daß jener alte Haß, der fih auf 
die Reichthuͤmer des Tempelherrn gründete, allmählich in Mit- 

# leiden ficy verwandelt, Mit dem gewöhnlichen Dabft > Ge: 

praͤnge befteigt das Geräft der pabftliche Cardinal von Alboni, 
fängt feine weitlaͤufige ausftudirte Rede An, worin die ganze 

4 Ausſage des Großmeifters und der drei Officianten eingeruͤckt 

war, und-fegt hinzu, daß der Pabft zu dieſem Urtheil auf 

der Synode gezwungen ſey. Er war fo eben in-vollem Fluß 

- feiner Rede, als ihn der gefchloffen daftehende Großmeiſter 

des Ordens unterbrad), und laut vor der ganzen Verſamm⸗ 

v lung proteftirte, das Geſtaͤndniß ſey ihm bloß aus Furcht vor 

immer ſteigenden Martern abgedraͤngt. Alles hatte hier noch⸗ 

| malige Bekräftigung des fchon gethauen freiwilligen Bekennt⸗ 

niſſes erwartet, fonft würde ſich der päbftliche Legat Feine 

ſolche Proſtitution vorbereiset haben. Alles nun voll Erftaus 

nen, das Volk voll Mitleid, und der Cardinal fo betroffen, 

‚daß er, weil er noch einiges Gefühl hatte, die ganze Ceres 

monie abbricht; aber der König, nad) der gewöhnlichen Ent 

ſchloſſenheit entfchiedener Böfewichter, gibt fogleich Befehl, an 

demſelben Abend folle die Erecution vorgenommen werden. 

Unter anhaltenden beftändigen Proteftationen für ihre Unfchuld 

- gingen: diefe vier Edlen zum Scheiterhaufen, und noch auf dem 
| Scheiterhaufen, ſchon da die Flamme an ihnen hinauffchlug, 

nahm Einer gegen den unter den Umftehenden fich befinden— 

den Wilhelm Nogaret, den bekannten Liebling Philipps 
(einen Minifter, wie diefer König einen verdiente, fo ſchaͤnd⸗ 

lich als der König. felbft), vom Scheiterhaufen herab das 

Wort, und erklärte gegen diefen Henker des Ordens und feis 

nen eigenen Henker, daß der Orden gewiß ganz unfchuldig 

ſey, und er in Kurzem vor dem NRechenfchaft zu geben haben 
t 
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werde, der fein und Nogarets Richter ſey. Sollte man wohl 

den Proteftationen im legten Augenblick des Todes nicht glaur 

ben dürfen, da Abſicht derfelben gar nicht war, fich zu retten, 

oielmehr, indem fie die Opfer defto gewiffer zum Tode brach 

ten, nur die Ehre des Drdens zu retten. Bald nach der 

Execution farb Nogaret — und nicht lange nach ihm Phi 
lipp — und nicht lange nad) ihm — Pabft Clemens. Man 

hat freilich nicht Urfache, daraus ein Wunderwerf zu machen, 

noch weniger bier ein Vorſpiel der Strafe zu fehen, die aud) 

koͤnigliche Böfewichter gewiß in der andern Melt trifft. Die 

ganze Sache erklärt fih vielmehr natärlid) fo: Nogaret ſtarb 

vielleicht, weil ſein natuͤrliches Ende um dieſe Zeit da war, 

denn er war zu ſehr Boͤſewicht, als daß ihn das in's Grab hätte 

bringen Tonnen, was den Pabſt in’s Grab brachte. Der Pabft 

aber ftarb aus tiefem Kummer, fih zum blinden Werkzeug 

des habfüchtigen Philipp gemacht zu haben. Noch auf dem 

Todbette reuete ihn, daß er fich durch die Beftechungen der 

SFohanniterritter und durch die Gewaltthätigkeiten Philipps zur 

Schlachtung des Ordens hatte bewegen laffen, 

Das war das Ende des chemals großen, berühmten, 

der Chriftenheit in Palaftina fo nüglicy gewordenen Ordens 

der Tempelherrn in Frankreich. Weil im ganz Europa nicht 
ein fo fhändlicher König war, ald Philipp, fo war daffelbe 

in jedem andern Königreiche erträglicher, und immer um fo 
mehr erträglicher, je weniger Franzoſen dabei Einfluß hatten. 

So ſchon erträglicher in England. Nach England feyicre 

zwar der Pabft, veranlagt durch Philipp, franzöfifhe Inqui⸗ 

ſitoren hin, daS alſo dort die Tempelherrn eben die Hand 

ſchlagen ſollte, die den Orden in Fraukreich fo unbarmherzig 

gefchlagen hatte; aber Eduard war viel zu menfchlich, als 

daß er Proben eines folchen Henfers hatte geben koͤnnen. 

Den franzoͤſiſchen Inquiſitoren, weil er ihnen nicht traute, 
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gab er drei englifche Bifchdfe zu, und unter der Aufſicht die— 
fer führten jene die ganze Unterfuchung. Zwar wurden auch) 

an, einem Tage fo viel möglih alle gefangen genommen; 

aber doch fah der König gelinde nach, daß hie und da ein 

Zempelherr mit veränderter Kleidung herumſchlich, ſich verbors 

gen hielt ; doch ſuchte er nicht durch folche ſchaͤndliche Tortu⸗ 
ven, wie Philipp, Bekenntniß der Verbrechen von ihnen herr 

aus zu bringen, die nie gefchehen waren. Alle, die man in 

England unparteiifch unterfuchte, wurden ald völlig unſchuldig 

"befunden. Der König war doch fo billig, zuzugebeu, daß deu 

‚als unſchuldig befundenen Tempelherrn Peuſionen ausgeſetzt 

wurden, was in Fraukreich fo lange nicht geſchah, bis cin 

Tempelherr durch ſchaͤndliche Beſchuldigung ſeines Ordens 

einen Gehalt ſich erkaufte. So war auch die Kataſtrophe 

ſelbſt in Spanien gelinder. Doch der Theil der ganzen 

Gefchichte ift der dunkelfte, welcher der wichtigite feyn Fönnte. 

Man erzählt zwar, daß fich die. Ritter in Aviguon mit den 

Waffen harten vertheidigen wollen, daß der König in Gaftilien 

alle Güter des Ordens an ſich gezogen hatte; aber man hat 

davon nur dürftige Nachricht einer Chronik, nichts diplomas 

tiſch Gewiſſes. In Deutfhland waren die Schiefale der 

Nitter fehr verfchieden nach den. Schickſalen der Provinz, 

worin fie fich befanden. Gewöhnlich werden hier Gefchichten, 

erzählt, die auf der Synode zu Mainz vorgefallen ſeyn fol, 

leu. Wie der Erzbifchof den Schluß hätte faffen wollen, fey 

ein Graf Hugo in Geſellſchaft mehrerer Nitter vor die 

Synode, getreten, und: hätte dem Erzbifchof eine Erklärung 

gethau, daß alle gezittert hätten. Das Faktum hat aber gro 

Ben Zweifel. Vielleicht ift die ganze Erzählung bloß Kopie 
von, dem Betragen, das man dem Drden in Spanien zus 

ſchrieb. Im Braunſchweigiſchen wurden einige Tempelherrn 

todtgeſchlagen. Sn den Gegenden am Rhein erlaubte man 

F Spittler's ſaͤmmtliche Werte, X, Bd. | 5 
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ihnen, in andere Orden zu treten, oder fich ganz zuruͤckzu⸗ 

ziehen. So traten einige in den Johanniterritter⸗Orden— Am 

laͤngſten, uͤber vier Jahre nach der ſolennen Aufhebung des 

Ordens, hielten fie ic) im Brandenburgifchen und zwar or- 

dentlih als Tempelherrn, fo daß man deutlich ſieht: fie 

erwarteten, ob nicht nielleicht der nachfolgende Pabſt 

Sohann XXIL, der !freimüthiger als Clemens war, die Ehre 

des Ordens wieder -herftellen werde. Es hatte wirklich alle 

MWahrfcheinlichfeit, daB er etwas der Art thun werde, denn er 

wollte Keinen Tempelherrn vom votum castitatis dispenfiren. 

Die Beobachtung, daß auch noch fo lange, namlich) ſechs 

Jahre nach feierlicher Aufhebung des Ordens, immer Tempels 

herren fih fanden, hat die Trage veraulaßt: bat ſich va Dr 

den wirklich verloren? war diefe päbftliche Aufhebung, verbun- 

den mit der Verfolgung des ſchaͤndlichen Philipp, ſtark ge 

nug, einen ſolchen Orden ganz zu vernichten? oder hat er 

vielleicht im Stillen fortgedauert, fich durd) Eorrefpondenz er⸗ 

halten, dauert er vielleicht fogar noch jetzt fort? Die Frage iſt 

beſonders in unſern Zeiten wichtig geworden, da man au dem 

Beiſpiel des Jeſuiten⸗Ordens ſah, daß paͤbſtliche Bullen und 

Verordnungen der Könige allein einen Orden nocy nicht zer—⸗ 

ftdren Fönnen. Da, wo der. Orden eigentlic) zufammenhängt, 

reicht. vorerſt Feine menſchliche Kraft bin, wenigſtens keine 

Gewalt eines Koͤnigs. Man hat ſich das Bild gemacht: die, 

verfolgten Ritter, befonders etwa in den Provinzen, wo die 

Verfolgung nicht fehr ſtark war, beſonders in Deutſchland, 

überhaupt in allen Ländern, die fi) in mehrere. von einander 

unabhängige Propinzen theilten, wo noch nicht gleich Wink 

eines Einzigen Gehorfam über eine weite Strede hin zur 

Folge hatte, in folden Ländern und Provinzen haben wohl 

noch; immer die verfolgten Nitter in ber Stille correipondirt, 

das Gewand zwar abgelegt, find nicht feierlich erſchienen, 
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haben aber doch vielleicht in einer Hoͤhle, oder ſonſt an einem 

verborgenen Orte, wieder ordentliche Capitel gehalten, hie und 

da einen jungen Ritter aufgenommen und thaͤtig gemacht, mit 

u 

der Hoffnung — wenn einmal der, Drden wieder zu feinen 

N ‚Gütern komme — mit der- Hoffnung. einer deſto größern 

Belohnung, je treuer er dem Orden bliebe, Daß wirklich 

etwas der Art möglich ift, daß Meuſchen, die den haͤr⸗ 

teften Drud der Regierung erfahren, nur deſto 

fefter im Stillen fi zuſammenſchließen, leidet 

keinen Zweifel: Zuerft beweist es wirklich die Gefchichte 

‘der Jeſuiten. Sie find. ſchon zehn Fahre lang aufgehoben, 

| und doch eriftirt der Orden noch, fie. haben ſich Ordens⸗Su— 

perioren gewählt, der alte. Zuſammenhang Dauert noch ‚durch 

Correſpondenz; noch wirft die alte zertretene Schlange. ers 

ner fieht man es am deutlichſten an den Juden. Kein Wolf 

ſo ſehr ſeit faſt zweitauſend Jahren gedruͤckt, als ſie, und 
doch keines ſo enge an einander geſchloſſen, als fie. Alſo, die 

Sache im Allgemeinen beobachtet, laͤßt ſich nichts dawider 

ſagen. Aber, wenn man doch genau pruͤft (ſichere hiſtoriſche 

Spuren hat man nicht), ſo ſchwindet der erſte Schimmer, und 

man ſieht deutlich, daß die von Vielen verſuchte Vergleichung 

mit dem Jeſuiten⸗Orden hier gar nicht zuſammentrifft. Unter 

den Tempelherrn war der Conſociationsgeiſt nicht, der unter 

Jeſuiten geweſen iſt, und er konnte auch unter ihnen nicht 

feyn, Wie war’s möglich, daß ein Orden in die Länge zus 
fammenhing, ungeachtet er päbftlich ‚aufgehoben, Eöniglic) 

Berfolgt war, da der Großmeifter nicht Schreiben konute! Wie 

laͤßt ſich Zuſammenhang entfernter Perſonen, die uͤber das 

ganze kultivirte Europa zerſtreut waren, denken, wenn unter 

den Ordens⸗Superioren Schreibkunſt eine Kunſt iſt! Der 

Conſociationsgeiſt war auch wirklich nicht ſo. Wäre er; fo 
ſtark geweſen, wuͤrden (denn wohl beir Aufhebung des Ordens 

5% 
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fo Viele in andere Nitter-Orden getreten feyn? hat man wohl 

nur ein Beifpiel, daß von Sefuiten Einige Benediktiner, 

Gifterzienfer oder überhaupt Genoffen anderer Orden geworden 

find? Unter den Templern war der Eonfociationsgeift nicht. 

Hätten fie fonft fo lange gezaudert, ihrem unglücklichen Groß 

meifter in Frankreich zu Hülfe zu kommen? Es war nicht 
möglich, daß jener Confociationsgeift bei ihnen hätte feyn 

Tonnen, ‚da mit dem DVerlufb ihrer Güter das Objekt ihrer 

Vereinigung verfhwunden war. Gar nicht fo bei den Jeſui⸗ 

ten, deren Objeft der Vereinigung Gewalt war. Auch bat 

man bei der Vergleichung überfehen, daß überhaupt unends 

licher Unterſchied ift zwifchen einer Confociation von Rittern 
und einer Konfociation von Clerikern. Eine Conſociation von 

Geiftlihen wird nicht leicht durch eine weltlihe Macht zer 

ſtoͤrt. Schon der Stand Fnüpft hier ftarker zufammen, Rit⸗ 

ter, wenn ihr Orden aufgehoben wird, treten in ihre Fami⸗ 

lien zurüd. Man wäre vieleicht gar nicht auf. die Vermu⸗ 

thung gerathen, wenn man analogifch ‚nach der Gefchichte 

geſchloſſen, nicht bloß an allgemeine Conjekturen ſich gehalten 

haͤtte. Man hat bis auf dieſe Zeit und ſelbſt auch nachher 

kein einziges Beiſpiel, daß ein Orden in einem ſolchen Falle 

ſich gehalten haͤtte. Die Generation etwa, die der Schlag 

traf, hielt noch zuſammen; aber wer wird auf bloß entfernte 

Hoffnungen, wenn er gegenwaͤrtigen druͤckenden Verfolgungen 

entgegenſieht, eintreten? Der Orden muß demnach ſterben. 
Es laͤßt ſich nicht ſchließen: der Orden hat ſich zwanzig Jahre 

nach der paͤbſtlichen Aufhebung noch gehalten, alſo hat er ſich 

auch noch 3 bis 400 Jahre gehalten: | 

Zw wogwasiger iſt es, hier gleichſam am Grabe der Tem» 

pelherrũ eine kleine Vergleichung zwiſchen der Leiche 

der Tempelherrn und der Leichender Jeſuiten 

anzuſtellen. Die Tempelherrn wurden hinausgetragen, allgemein 
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bedauert. Je mehr fich die Geſchichte aufklärt, defto mehr 

gewinnt ihr Andenken, wie felbft die ‚neueften Unterfuchuns 

gen bezeugt haben. Nach einer Eriftenz ‚von nicht vollen 

| zwei Sahrhunderten war. ihre Ausrottung nihr das Werk 

unterdeß fortgefhrittener Aufklärung, fondern 
das Werk der Habſucht eines Königs. Kein einziger der 
übrigen Könige trat. diefem völlig bei.  ‚Sefuiten fielen unter 

-allgemeinem Gubel aller Nehtfhaffenen, wenn 

nicht etwa einer hie und da war, dem es. behagte, den Anti⸗ 
- poden der vernünftigen Welt zu machen, oder fich von dem Mits 

‚leiden gegen einzelne gute Mitglieder des verdorbenen Ordens zu 

ſehr rühren zu laffen. Sefuiten fielen unter allgemeinen Subel, 

nachdem fie über zwei Jahrhunderte eriftirt hatten; aber Klagen 

gegen fie waren viel früher, viel bedeutender, viel wahrſcheinli⸗ 

‘her, -viel allgemeiner gefommen, ald gegen die Tempelherrn. 

Der Sturz der Sefuiten war das Werk dreier zufammenftimmen« 

den Könige, bei deren Zufammenfiimmung aber eben fo viel 
Wunderbares war, als bei dem Zufammenftimmen Pabft Cle⸗ 

mens und Königs Philipp. _ Die Aufklärung des achtzefnten 
"Zahrhunderts kam den fihuldigen Sefuiten zur gelindern 
Strafe"zu guter Die unfchuldigen Tempelherrn litten durch 

die Schuld ihres finftern Jahrhunderts. Der Sturz der Je⸗ 

fuiten 'war ein Vorbote des allgemeinen Sturzes der Moͤnchs⸗ 
Orden, wie wir nun feit Joſephs Thronbefteigung gewiß 
wiffen. Der Sturz der Tempelherrn zog gar nichts Aehnliches 

nah fih, weiler nicht natürlihe Entwidelung 

des ganzen Zeitalters, fondern individuelle 

That eines Einzigen war. Beide Orden find mit eis 

ner Verblendung in ihren Tod gegangen, die man unbegreife 

lich findet, weil man gewöhnlich annimmt, die Wahl der 
Drodensmeifter verfehle nie. Ein Bischen mehr Beugfamkeit 

hätte die Sefuiten gerettet, ein wenig Entfchloffenheit die 
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Tempelherrn. Der Tempelherrn ⸗Orden wurde vom ſchwachen 
Clemens vernichtet,” der Jeſuiten⸗Orden vom aufgsklärteften, 

beften Pabſte. "Die Jeſuiten haben noch fterbend alle ihre 

Feinde geſtuͤrzt Pombal fiel, Aranda verlor feine Gewalt, 

Choif euil mußte Privatmann werden, die Parlamente 

in Frankreich wurden zertrümmert, Clemens XIV. farb 

den Tod des Märtyrers. Die Tempelherrn haben Niemanden 

ungluͤcklich gemacht, ſind mit der Ruhe eines Unſchuldigen 

geſtorben, haben nicht einmal in dem Zeitpunkte in Frankreich 

Unruhen angefangen, der bei der Erloſchung des Stammes 

vom ſchaͤndlichen Philipp ſo geſchickt geweſen waͤre. 

So zeichnete ſich der Tod des Unſchuldigen vom Tode 

des Schuldigen, ungeachtet vieler Aehnlichkeiten, ſichtbar aus. 

Wenn er ſo ſchuldig war, als Einige vermuthen wollen, ſo 

fällt ein großer Theil diefer Schuld auch auf dem Orden der 

Deutfchherrn, weil diefer im feinen wefentlichen era ganz 

i af Regel der —— en Rt. Ä 

* Anbang. | 

Kurse Ueberfict w Sefhicte des Deutfhherrn 

Ordens, 

Er iſt fpäter geftiftet, als jeder andere Ritter⸗Oiden. Viel⸗ 

leicht gehoͤrt der Orden der Schwertrit ter dazu, deſſen 

Epoche ſich nicht angeben läßt. Es iſt Fein Wunder, daß für 

deutſche Ritter ein Orden fpäter geftifret würde, weil 

an den erſten Kreuzzuͤgen Deutfche keinen Theil genommen 
haben. Alfo erft von der Zeit an, wo fie das thaten, feit der 

Mitte des zwölften Jahrhunderts unter Conrad IN. und 

Friedrich L, war es möglich. — 



7ı 

‚Die Veranlaffung erzahle man fo: bei ber - Belagerung 

‚ bon Ptolemais ſollen Einige von Bremen und Luͤbeck eine 

> ordentliche‘ Krankenpflege im chriftlichen Lager errichtet, haben. 

" Kaufleute follen es gewefen ſeyn, alſo nicht Ritter. Dieſe 

nahmen fo zu, daß endlich die Kaufleute den Rittern ein 
Haus in Jeruſalem ſchenkten, das der heiligen Maria gewid—⸗ 

met war, auch als Hofpital gebraucht werden follte. *) Es 
follen felbft die damaligen großen Herren, die bei den Kreuze 

. zügen waren, Landgraf Hermann von Thüringen u. f. w., an 

Heinrich VI. gefchrieben und ihn gebeten haben, den Pabft 
dazu zu bewegen, den Nittern, die bei dem Marien-Hofpital 

‚in Serufalem ſeyen, einen Drden zu fchenfen. Pabſt Cole 

fin II., wird erzählt, habe fich num wirklich: bewegen laffen, 

für die Ritter eine Ordensregel aufzufegen. Aber man hat 

die Bulle und Ordensregel nicht ; e8 fehlt bei Eritifch genauer 

Prüfung überall. So viel iſt richtig: bei ‚der: Belagerung 
von Prolemais ift die Geburtsgelegenheit vom Deutſchen 
Orden; und er unterfchied fich von den beiden übrigen 

Ritter⸗Orden auf folgende Art: 

41) Dom Tempelherrm:Drden unterfchieden fich die Deutfch- 

herrn fo: fie fchloffen ſich nicht ganz von der Krankenpflege 
aus, fondern hatten Hofpitäler; aber von dem Sohanniterrit- 
ter Orden wieder fo: nicht überall, wo Commenden waren, 

mußten Hofpitäler feyn, fondern ihre Drdensregel brachte nur 

Erhaltung des Marienhojpitald in. Jeruſalem mit fih. Wie 

fie daher nad) Heflen und von da nach Preußen hinzogen, 

legten fie Feine Hofpitäler an. 

2) Der Deutfchherrns Orden war einzig auf Deutfche 

eingefchränft. Unter Tempelferrn und RRUNPTÄRTITEIN bes 

fanden ſich vorzuůͤglich Sranpofen. 

>) Darum heißen fie auch — 
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18) ghre Prieſter in ik Ordens + Capitel — ſi ch 

nach Auguſtins Regel richten. Ihre Kleidung war ein wei⸗ 

ßer Mantel mit einem ſchwarzen Kreuz.*) — 

In den erſten zwanzig Jahren, von 1190 — 1210, kam 

der Orden nicht auf, war ſo klaͤglich ſchwach, daß er kaum 

aus zehn Perſonen beſtand. Man lernt in der Ordensgeſchichte 

| recht: fobald ein rechter Kopf dazu kommt, fo hebt fi ich der - 

Drden. Im Jahr 1210 wurde Ordensmeifter Hermann 
von Salza, und von der Zeit an flieg der Orden, ungeach- 

‚ tet er zwei fo mächtige Nebenbuhler hatte, fo daB er bei 

dem Tode des Hochmeifterd mehr als zweitaufend zählte, | 

Privilegien fo gut als Tempelherrn und Johanniter, oftnoch ans 

‚feßnlichere, hatte. Hermann wußte fih fchon 1220, alfo da er 

erft zehn Fahre Hochmeifter war, vom Pabfte das Privile 

gium zu verfchaffen, daß alfe Güter des Ordens völlig frei 
von allen Steuern feyn follten, nicht nur, wie Sohanniter 

das Privilegium hatten, vom Zehnten an die Geiftlichkeit frei 

zu feyn. - Der Pabft griff bier eigentlich. in die Nechte des | 

Landesherrn. Ein zweites Privilegium war: Alles, was. 

der Deutfchherr braucht, der auf feiner Commende ift, foll frei 

ſeyn von Zolls, Weg und Stapelgeld, Wenn alfo ein Deutſch⸗ 

berr in Schwaben Pferde in Holftein Faufte, fo gingen diefe- 

durch ganz Deutfchland völlig frei. Das dritte Pripile 

gium, das der Kaifer ihnen gab, war: fie Voten das Recht 

haben, Reichslehen Kaufen zu koͤnnen. 

Sobald Hermanı von Salza folche Privilegien hatte, 

brachte er es dabin, daß er ‚einer ber erften Neichsfürften 

wurde, gleichen Sig und Stimme, den Rang nah dem Erz 

Bifchof, in Deutſchland hatte. Er erfcheint wirklich auch bei 

allen wichtigften "Berathfchlagungen unter der Regierung 

*) Daher führen fie auch zuweilen den Namen Krenzberrn. 
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Otto's IV. und Friedrichs U. als Hauptperſon. Er ſah bald, 

daß der Orden in Palaͤſtina unnuͤtz ſey; alſo, ohne lauge 

zu warten, wie Tempelherrn und Johanniterritter, zog er ſich 

nach Venedig, wollte von Italien aus die Unglaͤubigen bekrie⸗ 

gen. In Venedig Fonnte er bei der gewöhnlichen Eiferfucht 

der Italiener, beſonders gegen den Deutſchen, nicht aufkom⸗ 

men, Er ging alſo hinweg, und ſetzte ſich eine Zeitlang zu 

Marburg feſt. Auch das that in die Laͤnge nicht gut. Es 

gab Streitigkeiten zwiſchen dem Landgrafen von Thuͤringen, 

weil Heſſen und Thuͤringen damals vereinigt waren. Doch 

gab es Veranlaſſung, daß er in Heſſen reiche Schenkun— 

gen bekam. Endlich retirirte er. ſich nad) ——— in 

Preußen. 

Es half dem Orden ſehr AR wie der Herzog von 

Mafovien, Conrad, ihn nah Preusen rief, um dort Ers 

"oberungen zu machen (1226). Durch einen Kampf von eini- 
gen fünfzig Jahren wird der Orden endlich ganz Herrvon, 

dem Lande, aber an dem glüdlichen Erfolg war feine 

" Tapferkeit nicht allein Schuld ‚ fondern ein paar zufammen> 

treffende Umſtaͤnde, die, Sobald fie ſich verloren, den Orden 

zum Sinken brachten. Und er mußte finfen, Fonnte fein er: 

obertes Land nicht behaupten, weil Feine Regierung die Bürs 

‚ger mehr ausſaugt, als eine folhe ariftofratifhe Re— 

gierung, wie bei dem Orden war. Erftlich war ein gro: 

ßes Gluͤck, wodurch er beguͤnſtigt wurde: wiederholter Kreuz⸗ 

zug mehrerer deutfchen Fürften nad) Preußen. Wie der Orden 

mit den tapfern Preußen im Siege war, kam aus Deutſch⸗ 

land eine Armee von vierzigtaufend Mann. Sobald Siege 

dieſer Art aufbörten, befonders unter. der fchläfrigen Regierung 

Friedrichs II. Feine Hälfe nach Preußen Fam, der Orden mit 

eigener Kraft ſich halten folfte, wurde er polnifcher Sklave. 

Ein zweites großes Mittels wie der Orden hinfam, 
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waren alle umliegenden Staaten ſchwach und getrennt. Polen 

war noch Fein großes Königreich), denn erſt 1320 bar fi) 

Groß: und Klein- Polen mit einander bereinigt, Erſt da ent⸗ 

ſtand etwas, das man ein Reich neunen konnte; und erſt 
1386 iſt Litthauen mit Polen vereinigt worden. Erſt da er; 

hielt die polniſche Macht ſolche Confiftenz, daß fie aufmerk⸗ 
ſam auf ihre Nachbarſchaft werden konnte. Ebenſo war es 

mit Brandenburg. Gerade in der Mitte des vierzehnten 

Jahrhunderts bis in's fuͤnfzehnte hinein, bis das Haus Zol⸗ 

lern zum Beſitze der Macht kam, ſchwach, dürftig Zerſplit⸗ 

tert, faſt bis zum Nichts unter der Regierung des Bayerz 

fen Haufes hinabgeſunken; cbenfowenig durch ruſſiſche 

Macht gehindert, denn auch diefe wurde erſt im ber Mitte 

des 15ten Sahrhunderts gegründet durch Ivan Bafilowiz I. 

Die Deutſchherrn ftanden alfo fiegreih da, weil ſich Fein 

mächtiger Nachbar in allen ihren Grenzen fand. Das dritte 

Huͤlfs mittel, das ihre Macht eine Zeitlang ſtuͤtzte, war: 

es fand ſich, wie ſie nach Preußen kamen, gar Feine Stadt 

da. Denn Communitates verdienten den Namen der Städte 

nit. Sobald fi in einem Fleinen Lande Städte 

-beben, muß der Adel finten Menigftens wird viel 

Politik von feiner Seite erfordert, wenn er fid 

fouteniren will, Daß Königsberg, Danzig groß wurde, 

sahen die deutfchen Ritter gelaffen mit an, bis fie merkten, 

daß ſich eine Gegenmacht gebildet habe, Diefer fuchten fie 

fi) zu erwehren, aber die Städte ſchloſſen einen Bund unter 

einander (1440.) - Nachdem einmal ihr Großmeifter, Paul 

von Rußdorf, denſelben anerfannt hatte, fo begaben fie 

fi) in polnifchen Schuß, und das war der erfte Strid, 

den der König von Polen den Nittern um den Hals warf. 

Es entſtand ein Krieg daraus, der faft 26 Jahre dauerte. 
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Deſen Ende war ein Friede zu Thorn, darin der Orden 

Vorder⸗Preußen ganz verlor, Hinter⸗Preußen als pelaſe 

Lehen anerkennen follte (1466). 

ha — Aus der Lehens-Verbindung entſtanden ununterbrochene 

Kriege bis 1525, wo die deutſchen Ritter nicht nur einmal 

Hälfe bei dem deutſchen Kaifer fuchten, da fie Theil des deut 

ſchen Reihe waren; aber wer konnte Hälferunter der Regie 

rung des fchläfrigen Friedrich TIL. erwarten, oder unter der 

h Regierung des projeftvollen Maximilian L., der unter Projek⸗ 

ten in Stalien, in feinen Niederlanden, fein deutſches Reich 

vergaß? Wer’ Fonnte Hülfe erwarten felbft unter" Karl V., 

der feine Staaten gegen franzöfifche und. italienifche Kabalen 

ſchuͤtzen mußte? So gefchah es, daß der Orden, verlaffen 

(damaliger Ordensmeifter war Prinz Albreht von Bram. 

i denburg, für ben es wünfchenswerth war, heirathen zu 

dürfen), 1525 ganz von Deutfihland ſich abriß, mit Polen 

zu Krakau einen ewigen Frieden ſchloß, wodurch er in Preu⸗ 

Ben ganz aufgehoben wurde, alſo ſein Hauptland verlor. 

Albrecht ließ ſich zum polniſchen Herzog machen unter der 

Bedingung, daß das, was bisher Drdens-Laud für ihn und 

feine männlichen Erben und die Descendenten feiner Brüder 

ſey, erbliches Herzogthum unter polnifchen Lehens-Nerus feyn 

follte. In Deutfchland wurde darüber geflagt, Albrecht ci 

tirt; unterdeß es blieb dabei, fo große Bewegung auch der 

Succeſſor defjelben, Walther vom Kronberg, madte 

Er hieß fünftig nur Ydminiftrator des Hoch mei fterthbums 

in Preußens der Hochmeiſter war verloren: 
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Gefhihte der Bettelmdndss Orden. 

I. Geſchichte des Sranzisfaner» Ordens, 

Der Stifter des Franziskaner »Drdens, Franzisfug, 

das große Kicht, ging der Welt auf 1182 zu Aſſiſi im (alten 

Umbrien) Herzogtum Spoleto in Italien. Der Vater, wie 

damals faft alle Bürger in italienifchen Städten, war ein 

Kaufmann. Seiner Abfiht nad) follte fih, wie es befonders 

bei Kaufleuten gewöhnlich iſt, die Liebe zum Handel auch auf 
den Sohn vererben. Aber, noch ehe er 25 Zahre alt war, 
aljo vom Vater recht gebraucht werden Fonnte, nahm fein 

Leben bie merkwürdige Veränderung, die eine Ordens⸗Stiftung 

veranlaßte, Er mag. mit feinem Water vorher fchon nicht 

recht zufammengefiimmt haben, denn er war von Natur fehr 
zur Sreigebigfeit geneigt, überließ fich feiner natürlichen Liebe 

zum Nebenmenfchen auf eine Art, die ein kaufmaͤnniſcher 

Vater nicht billigen konnte; er ſtahl, that aber mit dem Ge⸗ 

ſtohlenen Gutes. Ein lebhafter junger Menſch, wie er, der 

keine Moralitaͤt kannte, als die ſeines Herzens, hielt es fuͤr 

keine Suͤnde, von geſtohlenem Gute ſich wohlthaͤtig zu erwei⸗ 

ſen. Mit einem Male (der Vater hinderte ihn vielleicht zu 

ſehr in ſeinen wohlthaͤtigen Abſichten) ging er dem Vater 

durch. Dieſer ſchleppt ihn wieder herbei, bringt ihn vor den 

Biſchof; der Sohn kuͤndigt dem Vater Alles, was er von 
ihm beſitze, auf, und fo lebt. der Sohn vier Jahre als Eres 

mit, recht wie ein alter forifcher , äghptifcher Eremit, fo daß 
die Bauern, die ihn auf dem Felde fanden, ihn für einen 

wilden Mann hielten. Hie und da verdient er fi etwas 
mit Handarbeit, dann ließ er ſich von milden Seelen un 

terſtuͤtzen. 
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Wie es immer bei Menfchen der Art gewöhnlich ift, fie 

richten fi) ganz nach den sortes biblicae. Wenn er des 

Morgens einen Sprud) auffing, fo fah er hierin feine Rich⸗ 

tung für den ganzen Tag. Go liest er einmal den Spruch, 

Matth. 10, 9; „Ihr follt nicht Gold, noch Silber, noch Erz 

in euren Guͤrteln (Taſchen) haben u. f. w., denn ein Arbeis 

- ter ift feines Lohnes werth,“ da ficht er mit Schrecken, daß 

Ef noch nicht den höchften Grad evangelifcher Vollkommenheit 

erreicht babe; er wirft den Mantel und die Schuhe hinweg. 

Er war am Stabe gegangen, auch den warf er weg; «8 

koͤnnte auch ein Strick thun. So läuft er herum mit einem 

haͤrenen Kleide, wollenen Hemde, und fällt den Leuten fehr be 

fchwerlich, weil er apoftolifiren will; Jedem Pönitenz auf eine 

Art predigt, daß man feiner nicht mehr los wird, dab am 

Ende, wo der heilige Franz in ein Dorf Fam, ihn die Bauern 

prügelten. Defto mehr freute er fih, wenn er aus dem Dorfe 

herausfam. Doc) fand es nicht gar lange an (die Hiſtorie 

mit Gellerts grünem Efel ereignete fich hier), fo fchloffen ſich 

Mehrere an ihn an, fo war fchon die Gefellfchaft fieben Mann 

hoch. Wie er allein herumgelaufen war, liefen jetzt fieben 

Waldbruͤder in Italien herum. | | 

Die Sache war ganz neu in ihrer Art. Man hatte 

zwar wohl Eremiten ſchon vorher gehabt, aber dieſe waren 

in eremo (in der Einſamkeit, im einſamen Gegenden) geblie- 

ben, und felbft aud) bie ganze Kleidung, wie diefe Art von 

Eremiten gingen, war auffallend gegen die Kleidung der vor⸗ 

hergehenden Eremiten. Der alte Eremit hatte wenigſtens ſei⸗ 

nen Stab, feine Schuhe. — So laufen ſie herum, und ends 

| lich faͤllt es dem heiligen Franz ein, da ſie ſieben Mann hoch 

ſeyen, Konnte. ein Orden geſtiftet werden. Er geht ſtraks 

nach Rom, wo damals Innocen z III. auf Peters Stuhl ſaß. 

Der heilige Franz hatte ſchon keinen großen Applaus gehabt, 
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wie er auf den Dörfern umherlief. Da der Waldbruder in 
die Stadt kommt, macht er noch größeres Auffehen, und Sn; 

hocenz.lIE. 'war Fein Mann, der ſich durch eine Kannibalen- 

Srömmigkeit gewinnen ließ, Er felbft war von guter Geburt, 

ein guter Kopf, Gelehrter für fein Zeitalter , befonders ein 

Mann, der ſchlechterdings gar nicht für Orden war. Er 

felbft war nicht bon einem Drden, auch wußte er ald Kano— 

nift, wie fehr die Orden dem Pabfte befchwerlich fallen; war 

überhaupt Fein Mann, der für das Uebertriebene Einn hatte. 

Wie Franz alſo zu ihm Fommt — geradezu abgemwiefen, fo 
daß befonders ein gewiffer Cardinal, der nachher Gardinals 

Proteftor des Drdens wurde, den Pabft bittet, er folle doc) 

den heiligen Gotfesmanı nicht beleidigen. Aber wie follte 

der Pabſt einen Orden ftiften laffen vom fieben Menfchen, die 

eine völlige Armuth beweifen wollten? Endlich indeg, weil 

er ſich vorſtellte, die Thorheit koͤnne nie allgemein wer- 
den, glaubte, ſchon die übrigen Orden werden den neuen 
bald erſticken, erflärt er mündlich (1210), - er habe 

nichts gegen den Orden, ſtellt aber keine —9 Billi⸗ 

gung aus. 

Allein nun, da Franz ſeinen Orden in Rom bekraͤftigt 

glaubte, that er ſich recht auf, und 4243 war er ſchon fo 

weit gefommen, daß, wo man in irgend einem Dorfe, in 
einer Stadt hörte, der heilige Franz fey da, man mit den 

Glocken zu lauten anfing, Clerus und Volk zum Dorfe oder 

zur Stadt hinauslief, den Heiligen herein zu holen, daß er 
faſt nicht wußte, wie er ſich retten ſollte. Hier ſuchte man 

ein Stuͤck von ſeinem Kleide abzureißen, dort fiel ein Anderer 

auf die Erde und Füßte recht verliebt feine Fußftapfen, und 

er ſchickt ſich darein, ‘wie wenn er ein geborner großer Herr 
wäre Wie ihm Jemand. vorwarf, er follre bedenken, "daß 

er ein fchwacher unmächtiger Menſch fey, fo gab er But 
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Antwort, dieß thue er alles um Gotteswillen, damit, Gott in 

* als einem ſchwachen Menſchen ſehr geehrt werde. 

Der Beifall drei Jahre nachher wurde ſo groß, daß auch 

PERF in den. Orden traten.  Zuerft eine Landsmaͤn⸗ 

uin vom heiligen Franz, Clara. *) Diefe ging ihren E⸗ 
tern durch, kam zum heiligen Franz, und diefer ſteckt fie in 

ein Benediktiner-Klofter, damit fie da fo lange verwahrt werde, 

bis er für ihr weiteres Unterfommen geförgt habe. Es war 

wirklich nicht uͤberfluͤſſſg, dafuͤr zu ſorgen, denn die ſieben 

Bruͤder hatten Fein Haus gehabt, fondern waren bloß herum⸗ 

gelaufen; ihr Nachtlager war ein Brett. Das war Feine Le 

bensart für ein Srauenzimmer, Unterdef, nachdem der heis 

lige Stanz feine Regel niederfchreiben ließ (er war in literis 

nicht fo perfekt, daß cr felbft fchreiben Fonnte), fand er Mitz 

- tel; auch Nonnen bei feinem Orden zu befchäftigen. Er nahm 

Apoftel an, und fandte fie in alle Welt aus, cine Partei nad) 

' Spanien, immer einen Magifter bei der Colonie; eine andere 

nach Ober: Stalin — nad) Sranfreih wollte er jelbft gehen — 

und eine ziemlich ftarfe Partie auch nach Deutfchland, 

Zur Schande unferer Vorvaͤter muͤſſen wir bekennen, die 

Geiligen Männer wurden in Deutfchland am übelften aufge⸗ 

nommen, mit Pruͤgeln empfangen. Wie ſo zwanzig, dreißig 

italieniſche Waldbruͤder kamen, fo glaubten unſere Vorvaͤter, 

das ſeyen Ketzer. Es konnte ein Verſtoß von der Art ge 

fchehen, denn die italienifchben Keßer , felbft zum Theil die 

Waldenfer, liefen ganz fo herum, wie die Sranzisfaner,. Wenn 

man einen ſolchen eraminirte, fo. wußte er, lediglich nichts, 

denn ihre ganze Kunjt beftand darin, wenn fie einen ergrifs 

‚fen, ihm eine Pietiften-Pprafeologie vorzupredigen, er felle die 

*) Bon ihr hießen die weiblichen ———— Clariſ fi innen, 
deren Orden auch der Orden der armen Frauen hieß. 
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Welt verleugnen, fein Fleiſch kreuzigen u. ſ. w. "Sobald man 

Rechenſchaft des Glaubens von ihnen haben wollte, fo ſtan⸗ 

den fie da und verfiummten, fo daß lange Zeit Fein Sram 

ziefaner nach Deutſchland ging, vun wenn. er Luft hatte, 

Märtyrer zu werden, 

Nachdem einmal die Miſſionen in ‚alle Welt aus 

gegangen waren, kaum vier volle Fahre nachher, war die. 

Anzahl der Franziskaner ſchon bis auf 5000 geſtiegen. 

Man fieht, wenn einmal das Jnſekt recht angefeßt hat, ver⸗ 

mehrt es fih flart. Im Fahre 1219 wollte Franz feine 

Freude haben, und citirt alle nach Affıfi. Den 26, Mai 

wird zum erften Male General-Eapitel gehalten, wie es 

nachher nie gehalten worden ift. Alle lagen da, wie das liebe 
Vieh, auf dem Boden herum. Wie fie fih fo beifammen 

ſahen, merkten ſie, daß ſo ihre Geſellſchaft nicht beſtehen 

koͤnne, da ſie gar nichts Eigenes haben ſollten, kein Haus, wo 

fie ſich bergen konnten, Feine Kirche. Den ſpaniſchen Fran⸗ 

ziskanern war es aͤußerſt beſchwerlich, fie ſollten nichts Linz 

nenes tragen, ſondern bloß grobes, wollenes Zeug. Mehreren 

deutſchen Franziskanern, die jetzt nach Italien kamen, brannte 

die Sonne zu ſehr auf's Haupt; aber Franz ſagte, die Apo— 
ſtel haͤtten keine Muͤtze gebabt, alſo mußten ſie auch keine 

haben. So fuͤhlte man es in den allerwichtigſten Punkten, 

daß der Orden eine neue Einrichtung bekommen muͤſſe, und, - 

was aus aller Mund einmuͤthig gefordert wurde, war feier— 

liche paͤbſtliche Approbation. Deun bisher, wenn ein Fran⸗ 

ziskaner in die Didzefe von Toulouſe Fam, hier Proſelyten 

machen wollte, und der Bifhof war ihm nicht hold, fo ließ 

er ihn Freuzigen und. verbrennen, Auch mußten Einrichtungen 

gemacht werden in Anſehung der Regierung des Or 

den, wenigfiens fo. weit, daß gewiſſe Provinzial⸗ Superior 
ven ordentlich conftituirt wurden. Darin gab Franz nad; 
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aber den Punkt der Armuth, Verſagung alles Eigenthums 
betreffend, nicht. Im Jahre 1223 billigte Pabſt Honos 

rius II. zum erſten Male den Orden durch eine feierliche 

Bulle, und fie befamen den Namen Fratres minores, aus 

Demuth. *) Es kam eine Partei, die noch demuͤthiger wurde, 

und ſich Minimi nannte. Jetzt ging Franz noch rafcher an's 

Werk; ohmedieß mag ihn der Anblie von 8000 Meufchen 

ſehr gefreut haben. Er lieg Miffionäre in alle Welt ſchicken, 

amd er felbft ging nad) Syrien und Aegypten, Tieß fih vor 

den Sultan-von Aegypten führen, redete mit folder Dreiftigs 

keit mit ihm, fagte, daß er des Teufels fey bei feiner Reli 

gion, daß er zum wenigften ein Chrift, wo nicht ein Frans 
ziskaner werden muͤſſe, wenn er nicht unglücklich werden wolle, 

daß der Sultan fi) nicht ermannen konnte, dem Narren 

etwas zu thun. Er ließ ihn laufen, — Seit 1219 ift die 

Ausbreitung fo ftupend, daß, wenn man es nicht dolumentirt 

vor ſich hätte, es in's Unbegreifliche fallen würde, 

Folgende Urfa er trugen zu regen Ausbrei 

tung bei: 

Erſtlich, die te he Jeden auf In 

‚manches Benediktiner⸗Kloſter ſchlich ſich ſchon damals Ahnen⸗ 

probe ein nicht jeder gemeine" Kerl konnte hinein kommen. 

Sodann, das Leben der Franziskaner war zwar hart, aber 

nicht mühfam. Es hat etwas Neizendes, herum julaufen 

und zu predigen, und dann ift es nicht fo hart; fein Brod 

zu erberteln,; als hinter dem Pfluge zu ftehen und ſich Bie 

Sonne auf den Rüden brennen zu laffen, oder wohl gar 

einem Edelmann zu frohnen. Da fie ihre nrdentlichen Haufer 

bekamen, ging es vollends ſehr fchnell, Hier war es leicht, 
— * f 

> As 

5) Daher ließen ſie fich auch Kieser Fratres minores ; Minsr 
N ten, ald Franziskaner nennen. 

ESpittlers ſaͤmmtliche Werte. X. Bd. 6 
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daß ſich Jemand durh Stiftung eines Franzis 

 TanereKlofiers den Weg in den Himmel ba 
nen fonnte. Auch trug bei, daß fie fo vortrefflich zu 

Gefandten zu gebrauchen waren... Man Fonnte fie von 

Rom aus in die Zartarei fchiken, und man gab. ihnen 
nichts auf den Weg, denn fie bettelten Schritt vor Schritt, 
und man konnte verſichert ſeyn, ſie laͤmen an Ort und 

Stelle. 

Im Jahre 1923 ſetzte Franz ordentliche RER 

für den Franzisfaner-DOrden auf, Die —“ 
derſelben ſi ſind folgende: 

4) Kein: Bruder darf aufgenommen werben, als mit 

Confens des Pater provincialis, damit nicht Un- 

würdige in den Orden kommen. 
2) Wer- darin aufgenommen werben will, muß, che noch 

etwas mit ihm vorgeht, che felbft nur die Probezeit anfängt, 

alle feine Säüter verkaufen, dann erſt beginnt: die 

Probe. Es wurde ihm eine eigene Kleidung, Diät, Subor- 

dination vorgeſchrieben. Hatte er ein Jahr ſo ausgehalten, 

fo mußte er das Geluͤbde ablegen. Jedoch, ale Bequemlichkeit 

für etwas -fehwache Brüder, weil doch Franz fah, daß nicht 

alle Engel werden würden, wurde geftattet, daß fie im Noth⸗ 

fall Schuhe tragen dürften, aber in puncto des Rocks blieb e8 

bei einem, und es mußte ein wollener fen. 
3) Kür den Elerifus machte er das Gefeh, die Meffe 

zu halten, secundum.ritum —— und der Laie ſollte 

24 Vaterunſer beten. 

4) Bei der firengen Vorſchrift der Armuth blieb es 

auch. Der Franziskaner ſollte kein Geld annehmen; auch 

ſelbſt nicht für Kranke, Alles, was er erhalten, ſollte er, 

wenn es ihm nicht: gefchenft würde, durch Arbeit perdienen. 

Ueberhaupt meinte es Franz ‚noch nicht fo, daß ‚fie ganz 
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i Um Gottes Gnade und Barmherzigkeit willen follten fie das 

her wohnen, wo fie Aufnahme fänden, daß, wenn es dem 

Eigenthuͤmer einfalle, die heiligen Fratres über Nacht zu 

85 
aueh von Almoſen leben fetten, * nur, fo weit Hand⸗ 

arbeit nicht zureiche. 

5) Sie follten ſchlechterdings gar nichts Eigenes haben, 

belogiren, fie mit Dank, dag man fie fo lange dagelaffen 

habe, fortziehen Fönuten, | 
6) Alle Ministri provinciales follten einem General 

untergeordnet ſeyn, und diefer follte verbunden feyn, wenige 

ſtens alle drei Fahre General-Gapitel zu halten, daß er nicht 

fo ganz als Despot regieren Fünne, Denn das General; Cas 

pitel konnte die Patres generales des Ordens abfeßen. Nach⸗ 

dem es gehalten ſey, ſollte jeder Pater provincialis in ſeiner 

Provinz noch beſonders Provinzial⸗Capitel halten. 
Der Franziskaner⸗-Orden hat das weſe ntlih Ver 

ſchie dene von allen bisherigen: die ganze Macht deffelben 

concentrirte fi in Einem, und in der Regel des Franz 
bkommt vor: er, der Orden, folle einen befondern Cardinal am 

paͤbſtlichen Hofe ale Cardinal⸗Protektor annehmen, 
ber alle feine Angelegenheiten am yäbftlichen Hofe beſorge, 

wodurch der Pabft auf den Orden wirken koͤnne. Dadurch iſt 

mehr Thätigkeit, Wirkſamkeit in den Orden gelom⸗ 
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men, als bei allen vorhergehenden Orden. 

Der heilige Franz erlebte es noch, daß fein Orden wie 

ein Schneeball wuchs, daß er an 10,000 feiner Brüder zaͤh⸗ 
len konnte; aber: er erlebte noch etwas Anderes, welches man 

\ faum zu erzählen wagt: fo groß, fo wichtig, fo furchtbar iſt 

die ganze Sache! Doch es fey. Der heilige Franz hatte 

‚die Gewohnheit: wenn er faften wollte, fo ging er in ein 

Gebirge, daß, wenn ihn auch der Hunger anfam, ihn doch 

nicht die Luft anwandeln Fonnte, Alles um fich ber zu effen. 
6 * 
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Sp retirirte er ſich 1224 bei. ‚einem - großen. vierzigtägigen 
Saften, das er halten wollte, auf die Alpen. Da. lag er 
ſchon halb ausgezehrt da; darauf bekam er eine -VBifion, Es 

ließ ſich fiehtbar ein Geſchoͤpf einzig in feiner Art vom Him- 
mel herab, hatte ſechs Flügel; jeder Flügel für ſich allein fo 

‚groß, daß er einen Menſchen decken konnte. Der heilige Franz 

Iauerte und lauerte,. und fah, daß innerhalb der ſechs Flügel 

eine Menfchengeftalt verborgen fey, nicht wie etwa. die 
Seraphe fonft in Kupfer geftochen werden, fondern ‚eine Men⸗ 

ſchengeſtalt mit ausgeſtreckten Armen und eben fo ausgeſtreck⸗ 

ten Beinen, und doch konnte fie ſtehen und fliegen. Es 
wurde ihm wunderbar im Kopfe und Gehirn. Die Vifion 

verſchwand plöglich, und wie er fich nachher an feinem Leibe 

vifitirte, waren Nägel durch feine. Hände durchgefchlagen, wer 

nigftend ging eine ſolche Form durch, als wenn da Nägel 

durchgefchlagen wären. In den Beinen ‚auf gleiche Art. Wie 

er unter feinen Rod faßt, fo trieft es auch im der Seite mit 

Blut und Materie, Nun erft merkte er, was es fey: Christo 

conformatus fuit. Er entdeft, daß der Seraph gefommen 

ſey, An. der Abfiht, ihm die Wunden Chrifti einzudräden; 

aber ‚nach feinem Zode erſt wurde die große wichtige Sache 

entdedt, und ein Sranzisfaner, Bartholomäus Albigi,. ein 

Minorit zu Pifa (geft. 1404), fehrieb (1385) zum Behuf der 

Unwiffenden ein Buch: Liber conformitatum, worin er 

weitlaͤufig zeigt, wie der Herr Chriſtus die Ehre habe, dem 

heiligen Franz gleich zu feyn. Man fcheut fih, nur ſum⸗ 
marifche Auszüge von dem Buche. zu geben. Es ift ganz 

Gottesläfterung. Er präfentirte e8 dem General-Eapitel. Dieß 

fonfirmirte es, und ſchenkte dem Verfaffer zum Lohn für 

feine große Mühe einen abgetragenen Rod des heiligen Franz. 

Es ift, wie gefagt,.ganz Gottesläfterung, nichts deſto weniger 

aber noch in unferm Jahrhundert, aufgelegt, weil ſich nicht 
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leicht ein Sranzisfaners Klofter findet, wo es nicht fteht, und. 

h wo man nicht auf: daffelbe als auf einen Schatz der Weisheit 

hindeutet. Zu den Zeiten der Reformation Fam cin Auszug 

davon heraus, den Dr. "Martin Luther mit einer Vorrede ber 

gleitete: Der Eulenfpiegel der Franziskaner. Zu 
der That, Fein Orden hat fo viel zum Verfall der 

Kirche und wahrer Gottesfurcht ————— als 
der Franziskaner⸗Orden. 

Es zeigte ſich noch bei Xebzeiten des heiligen Franz, 

daß der Orden nicht bleiben Tonne, wie Franz ihn im der 

erſten Regel eingerichtet hatte. Schon der Ordensgeneral, ber 

ed nach ihm wurde, fing au, oft bei einer weiten Reife zu 
reiten. Er wurde deßwegen abgefeßt. Eben der General 
fing an, auch‘ Geld zu fanımeln, nur Gott und dem heiligen 

Franz zu Ehren, um eine ſchoͤne Kirche’ zw bauen. Auch 
das. war Grund feiner Abſetzung. Eben der General fing auch 

fhon an,»befonders zu fpeifen, nicht mit den übrigen. Ein 
dritter Grund feiner Abjeßung. Schon zu den Kebzeiten bes 

heiligen Sranz zeigte es fi, was man im Allgemeinen aus 

der ganzen Einrichtung des Ordens vermuthen Fonnte, Ber 

‚allen vorhergehenden Drden war doch nod) einige Auswahl 

geweſen. Es mußten Ritter von den erſten Familien feyn, 
die Fohanniterritter und Tempelherrn werden wollten. Hier 

floß aller Troß der Nation zufammen. Bei den andern Orden 
"war Feine folhe Wanderung und Verſetzung moͤglich, wie 

bei diefem Orden nach feiner ganzen Einrichtung. Es kommt 

nicht nur einmal in der Gefchichte des Sranzisfaner Drdend 

"vor, daß er Quelle unendlich vieler Händel war, daß der 

Ordensgeneral italieniſche Franziskaner nach England ſchickte, 

die hier Alles italieniſch behandeln wollten; der Verfaſſung, der 

Sitten unkundig, bloß nach Verfaſſung und Sitten ihres 

Vaterlandes ſich richteten. Menſchen, die nichts eigen haben 
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ſollten, Tonnte der. General hin⸗ und. herwerfen, Es zeigt 

ſich noch zu Lebzeiten des heiligen. Franz, wie wahr es ift, 

daß der Charakter der befien Menfchen verdorben werden 
muß, wenn fie fih bloß vom Berteln nähren follen. 
Jede ordentliche. Berufsarbeit, die wir zu gewiſſen Stunden 

und mit einem zwedmäßigen Fleiße abzuwarten haben, vers 

edelt unvermerkt unfern ‚Charakter. Ein Menſch, der Feinen 

feſten Beruf in der Welt hat, nicht, wie fuͤr die Bildung 

des Charakters nothwendig iſt, ſo in die Geſellſchaft verfloch⸗ 

ten wird, daß er fühlt, wie er aller Meuſchen Huͤlfe noͤthig 

habe, und wie die Geſellſchaft auch ſeine Huͤlfe fordere, ein 

ſolcher Menſch Kaum ſich nicht gut bilden, Iſt vollends das, 

was. man feinen ‚fogenannten Beruf nennen koͤunte, Betteln, 

fo. ift unvermeidlich, häufiger Umgang mit dem niederen Theile 
der Nation, und es fett fi im Charakter feft, was unver 

Fennbares Zeichen jedes Bettlers ift, Troß neben Eric 

chendem Wefen. 

> Bet einer ſolchen Rebensart, als den ‚Brongiößänen i in 

‚der ‚erften Regel des heiligen Franz vorgefchrieben "wurde, 

Eonnte Fein Studiren flatthaben, Er felbft arbeitete auch 

in feiner Regel dem Studiren entgegen. Es blähe den Men? 

fchen auf, fagte er; entweder Handarbeit oder Betteln; 

und wenn etwa auch das Studiren, fo dürfe wenigftens die 
Art von Studium nicht ftatthaben, welche Lektüre, ftillfigende 
Lebensart, einen Apparat von Büchern fordert. Mam folle: 

nichts Eigenes haben, alfo auch nicht Bücher. Man Tonnte 

wenigftens feiner Bibliothek nicht verfichert feynz denn wer 

dem Franziskaner ein Buch nehmen wollte, gegen den Fonnte 

er fich nicht wehren, er hat Fein Eigenthumsrecht darauf. 

Wenn e3 ja daher noch Gelehrte unter ihnen gab, waren es 

bloß fcholaftifche. Philoſophen. Wenn ein paar Franzis 
Toner fpazieren gingen, fo Fonnten fie disputiren, worüber fie 
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wollteite zu gehört Feine Bibliothek, fondern nur hinlängs 
liche Muß daß man über ſolchen Ideen recht brüten Tann. 

Am Ende mußte alfo nothwendig der Orden "den Wiffem 

ſchaften ſchaͤdlich werden, und unvermeidlich war, 
daß nicht im Orden, da er gruͤndlichem Studiren in ſeiner 

Einrichtung entgegen war, endlich Fauattsmus und Ver⸗ 

derben aller Art einriß. | 

Es zeigte: fih dieß auch gleich in ‚den erfien zwanzig 

Jahren nach des heiligen Franz feligem Eude: : Der heilige 

Franz hatte vor ſeinem Ende noch ein Teſtament gemacht, 

„leiste Stimme des fterbenden Meifters am feine Schüler,‘ und 

darin befoplen, fie, follten ihm) Feine Glöffen (über _ feine 

Regel machen. Aus der Gefchichte der vorigen Orden wußte 

man, wie dadurch der Geift der Ordensregel gefchwächt 
wurde. Alfo nur Erklärungen, nicht aber Anmerkungen find 

verboten, fchloffen die _ Franziskaner. Sie machten daher 

Anmerkungen, gerade dem entgegen, was der heilige Franz 

intendirt hatte, und Einige fingen fogar: an, zu zweifeln, ob 

der letzte Wille auch verbindlich für fie fey, der Pabft habe 
den legten Willen nicht. ordentlich. Fonfirmirt.: Andere fagten 
dagegen: Teftament des heiligen Franz fey Stimme aus dem 
Himmel herab, und das follte man wohl merken: der heilige 

Sranz habe das Teftament nach der Zeit ‘gemacht, da er 
ſchon Stigmata Christi an ſich getragen. »Ein anderer 

Streit im Drden: der heilige Zranz hatte fchlechterdings 
alles Geldnehmen verboten, nicht einmal im Nothfall ftatuirt, 

Nun. trat der Fall ein, daß man etwas nicht mit Handarbeit 

verdienen konnte, alſo Geld nothwendig war. Da brauchte 

man den Kunſtgriff, machte es wie die Soldaten unter den 

Thoren von Berlin: ſie ließen das Amoſen nur in den Sand 

werfen, oder verordneten, das Geld einem Dritten zu geben, 

on den, wenn fie etwas kaufen wollten, fie das Geld 
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affignirten. Eimdritter Punkt: der heilige Franz hatte be— 

fonders in feinem: Teſtamente noch: ausdrücklich feſtgeſetzt: gar 

nichts Eigenes, oder völlige Erpropriation. Einige be 
kaͤmen nun den Einfall, fie koͤnnten Nugnießung von der gan 
zen Welt haben, es. gehöre nichts ihnen eigen, fondern dem 

heiligen Stuhl. ‚Sie glanbten, dieß fey deſto nothwendiger, weil 

der Pater Franziskaner felbft bei einem lumpigen Rod nicht 

ficher waͤre, da man. ihm den Rod abziehen koͤnnte. Eine 

Partei ſagte: alsdann find. wir). defto größere Heilige; die 
auderex eine fo. voͤllige Erpropriation, als bie Erklärung die: 

fer Regel fordern: würde, laſſe fich gar nicht denfen. Ein 
vierter Punkt: Franz hatte in feiner Regel verordnet: 

wer: von feinen Brüdern predigen wolle, ſollte fich beim Bis 

hof melden: und von ihm Erlaubniß erhalten, Das war 

aber gegen den: Commers der Franziskaner. Da wären fie | 

nie zur. rechten Höhe gefommen. Einige machten nun hier 
die Anmerfung hiezu: nur Regel für jene Zeiten: 

Nah zwanzig Jahren entflanden allgemeine Kla⸗ 

gen über den Orden von andern Orden, von den Uni— 

verfitäten, von der Kirche und vom Staat. Es iſt recht eine 

Hauptfache für die ganze Gefchichte des mittlern Zeitalters, 

den Umfang dieſer Klagen zu: überfehen. Die Klage anderer. 

Orden theilte: fihr: s 

1) in Klagen der mibbernelübieh Brüder, der 

Dominifanerv Diefe find zum Theil entiprungen aus der 

natürlichen Eiferfucht eines Bettlers gegen den andern. Sie 
kamen auch ‘daher, daß die Dominikaner. behaupteten : fie’ 
feyen die aͤlteren, weil Franz fo fpät die Negel hätte auffegen 

laſſen. Die. Franzisfaner aber: fagten, fie feyen die heiligeren, 

hätten eine firengere Lebensart, «müßten: barfuß gehen, ben: 

Strick um den Leib. Die Franzisfaner ſagten: wir dürfen: 

fein Fleiſch eſſen. Die Dominikaner ſagten: wir find eigentlich: 
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der Melt Prediger; denn der Drden heißt Ordo praedi- 
 seatorum, ihr feyd aber eben Hineingefommen. Die Fran 

ziskaner fagten: der heilige Sranz habe fehon in feiner erften 

Regel aufs Predigen gedrungen, und. die Dominikaner brauch: 

tem Inquiſition gegen die Franziskaner, um ihren Behaup⸗ 

tungen Nachdruck zu geben. 

2) In Klage der übrigen alten Orden, weil 

wirklich von der Zeit an, da Franzisfamer auffamen, alle 

übrigen in Verachtung ſanken. Der Sranzistaner, barfuß da⸗ 

ſiehend und ftinfend, bezog ſich darauf, wie er der Welt ganz 
n abgefagt babe; gleichwohl: hatte der Orden Palafte, und der 

Franziskaner mengte ſich in alle Geſchaͤfte, wie ſchon Schmidt 

angemerkt hat. Bor Eutſtehung der Bettel⸗-Orden hat man 

über die Faulheit der Drden geklagt; ſobald Bettler⸗Or—⸗ 

den da waren, klagte man uͤber die zu große Thaͤtigkeit 

der Orden. Endlich war noch Klage, daß die Parochial- 

Thätigfeit der Pater Franziskaner der Unſchuld der Toͤchter 

nachtheilig ſey. 

3) Eine —* wichtige Klage aber mar die Rage der 

Univerfitäten gegen die Franziskaner. Die Univerfitäten 

machten in diefem Zeitalter ein gefchloffenes Corps aus, das 

feine eigenen befondern Güter und Rechte hatte. Wenn z. B. 

der König in Frankreich "den Rechten der Univerfität Paris 

zu mahe trat, fo hatten fie gleich ein Mittel, ihn zu zwingen, 

das fie oft gebrauchten: fie ſtellten plöglich ihre Lektionen ein, 

Hier, wo 12,000 Sünglinge waren, die nun plöglich müßig 

gemacht wurden, zu einer Zeit, wo Sandsmannfchaften in 

‚bie Einrichtungen der Univerfitäten verwebt wurden, mußten 

daraus traurige Folgen entſtehen. Den Pabſt zwangen ſie: 

fie faßen an der Quelle der Aufklärung, fie muͤnzt en gleich 

fam: für das ganze Zeitalter aus; was fie als Wahrheit ſag— 
en, galt als Wahrheit. Der Pabſt mußte fie fehonen, 
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damit fie, ihm feine nachtheilige Münze ausmängten. Nun 

ber, ſeitdem Franziskaner in den theologifchen Fakultäten 

waren, ereignete. ſich wicht nur einmal: der Franziskaner 
las fort, machte alfo den Uebrigen unmöglich, auf die bishe⸗ 

rige Art die Rechte zu behaupten, und wenn man ihm vor 

hielt, daß er doch auch Mitglied der Univerfität, dem Rektor 

Gehorfam ſchuldig fey, bezog er ſich darauf: feine Angelobung - 

von Gehorſam fey immer zu verftehen: „salva ordinis re- 

gula.“ Wenn er nicht leſen folle, müfle er Befehl von ſei⸗ 

‚nem Drdensgeneral ‚haben. Das war offenbar Status in’ 
statu. Eine andere Klage wars die Sranzisfaner wollten 

in der Theologie und. dem jus Canonicum Doctoren werden, 

und. doc) nichts bezahlen. Sobald fie bezahlen follten, hat 

ten fie nichts Eigenes. Eine dritte wichtigere Klage: 

alle foldye Ordens» Theologen hatten in der Dogmatik ihre 

eigenen Drdens»-Örundfäße. So ging der Domini 

Taner nicht von dem ab, was Thomas von Aquino 
gefagt, der Franziskaner nicht von dem, was Bonaven⸗ 

tura behauptet hatte. Diefe individuellen Ordens⸗Grundſaͤtze 

waren aber oft nichts Gleichguͤltiges. Es lief im dreizehnten 

Sahrhundert ein Buch im Publikum herum: „Evangelium 

vom Abt Joachim.“ Das war tolles Zeug von Prophezei⸗ 

hungen. Darüber kommentirte ein Franziskaner, Gerhard, 

„Introductorium in Evangel. etc.,“ worin er deutlich bewiefen 

hatte, daß Franz der Engel der Offenbarung fey, der mit 

einem neuen Evangelium  durd) ‚den Himmel fliege, und 

ſo weit in der Unverfchämtheit ging, das Jahr feſtzuſetzen, 

wann. man von dem Evangelium Chriftti nichts mehr wiffen 

werde. Das Bud wurde überall empfohlen, und von den 

Univerfitätslehrern der Franzisfaner gebraucht. . Alles, was 

irgend Gefühl für Religion hatte, patriotifch gefinnt war, 

befonders von Univerfitätslchrern, mußte ſich aufs aͤußerſte 
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j widerfeßen, -bid man endlich den Pabſt einigermaßen dazu 

brachte, daß erthat, als ob er es verbannen wollte, Wie Uni⸗ 

verſitaͤten und Franziskaner ſich fo fehr entgegen arbeiteten, 
- geriethen die Franzisfaner auf den Einfall, den Klöftern, die 

ſie etwa an einem Orte hatten, wo eine Univerfität war, vom 

Pabſt das Vorrecht geben Zu laffen, daß in denfelben Magi- 
fier und Doctoren Ereirt werden dürften. 

= 4) Eine weitere Klaffe von Klagen der Kl» 

ſter und Kirche war: die Bifchöfe befchwerten: fi mit 

volllommenem Grunde, daß unter allen Eremts Orden Feiner 

ſo unverſchaͤmt ſey, und fo dreift auf Unterftügung des Pabs 

ſtes fi verlaffe, als die Sranzisfaner; daß unter allen Exemt⸗ 

Drden Feiner die Nachrichten ſo fchnell nah Rom bringen 

und von Rom Hülfe verlangen Tonne, daß Feiner vom 

Pabfte zu Allem, was er nur wolle, ſich brauchen laffe, 

als die Franziskaner. 3. B. 1243 hörte der Pabft, daß 
in England ein paar veiche Geiftliche geftorben feyen, die 

fein Teftament gemacht hätten, deren Güter. dem Könige 

oder der dortigen Kirche hätten zufallen follen. Der Pabft 

gab ein paar Franzisfanern Commiffion, Fünftig zu wachen, 
wenn etwas Achnliches vorfallen follte, denn eine Erbſchaft 
von der Art gehöre ihm, Ferner: er hörte, daß Einige Zins 

ſen nehmen; da gebot er: man folle den Leuten im Beichtftupl 

das Gewiffen fchärfen, fie ihm zu ſchicken. Er hörte, 

daß verfchiedene Male im Teſtamente unbeftimmt zu guten Wers 

ten große Summen vermacht worden, Ein befferes Werk 
laffe fid nicht thun, als wenn ihm dergleichen Summen 
vermacht würden. Alle ſolche Commiffionen wurden pünftlich 

vollzogen: — Aus den Klagen, welche die übrigen Weltgeift 

lichen gegen-die Franziskaner führten, ſieht man, wie wichtige 

Folgen «8 haben mußte, daß fie ganz Sklaven des Pabftes 

waren, Die Hauptllage aber bezog ſich darauf, daß durch 

a 
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die Franziskaner alles Zutrauen der Pfarrfinder zu ihren or 

dentlichen Prieftern geſtoͤrt würde, das Kirchen: Polizeiwefen 

in allgemeine Zerrüttung gerathe. Das fam daher, Ein paar 

Franziskaner find mit einander terminiren gegangen, Famen 

in’ ein Dorf, fragten den erften, der ihnen begegnete, wer 

ihnen beichten wollte? fie, koͤnnten ihn abſolviren. Bei einem 

ganz Fremden zu beichten, hatte viel Bequemlichkeit. Dem kann 
ich, dachte man, aufbinden, was. ich will, "Der Pater Sram 

ziskaner tarirte auch viel gelinder. Es beichtete daher Nier 

. mand mehr bei feinem Pfarrer, und diefer mußte doch davon 

leben. Man wartete bis ein Pater Franziskaner in den Ort 

kam. Dieſer beftelfte zugleich: naͤchſtens ſey in ihrem Kloſter 

eine große Meſſe, und da bekomme man: noch einen wirk 

ſamern Ablaß, als er geben Tonne. Wenn nun DOftern war, 

oder ein anderes großes Feft, fo hatte der Pfarrer Niemand 

in feiner Kirche. Alles Tief in’s Zranzisfaner » Klofter. Es 

wurden ordentliche Confraternitaͤten geſchloſſen, in denen 

Geſetz war: nirgends Beichte zu hören, als bei einem Pater 

Franziskaner, in Feiner Meſſe Oblation zu geben, als bei ei⸗ 

nem Pater FSranzisfaner, und vollends, um. defto gewiffer 

felig zu werden, einzig in der Gemeinfchaft des Ordens zu 

ferben, 1. e. einzig den Orden in's Teſtament zu fegen. 

Außer den bisherigen Klagen hatte noch feine 

ganz befondern 5) der Staat, Die) Franziskaner 

waren die gefährlichen Emiffarien des Pabftes, 

durch welche er unter dem Volke Aufruhr erregen 

fonnte, ohne daß der Landesfürft wußte, wie er dazu Fam, 

da Franzisfaner immer nur mit dem niedrigen heile des 

Volks zu thun hatten; gefährliche Mitglieder des Staats, 

wodurd) Alles ausſpionirt, augenblidlich Nachrichten nach 

Rom gebracht werden Fonnten. Und wie wollten Könige 

Menſchen von der Art beifommen? Einen Bettler fann 
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man nicht zwingen; ein Mann, der bloß für ſich lebt, 

nichts ‚Eigenes hat, kann in feinem Staate bezwungen werden. 

So groß die allgemeinen Klagen waren, fo eifr 

rig begänfiigten doc die Pabfte den Orden. Gerade 

die meiften Klagen waren für fie neuer Grund hiezu. Die 

Franziskaner ‚erhielten ein Privilegium nach dem andern, un 
bedingtes Necht zu predigen, daß Fein Biſchof, Parochus, 

Dominikaner, wo fie in. ein Dorf oder eine Stadt kamen, 

ihnen daſſelbe verwehren durfte (ganz gegen ale Kirchengefege, 

da doch der Bifchof verfichert feyn follte, was für cine Kehre 

feiner Gemeinde vorgetragen würde), unbedingtes Recht, wäh 

- rend der Zeit des Interdikts Meffe zu leſen. So unterftüßte - 

der Pabſt auh die Franzistaner durch ganz ungemeffene 

- Privilegien in Anſehung des Beichthöreng, und durch eben fo 

‚widerchriftlichen Genuß in Anfehung ihrer befannten Prätens 

fion:; de conformitatibus Christi’ cum sancto. Francisco. 

Dieß thaten die Päbfte fo lange, bis endlich auch fie erfuhren, 

daß Fein Trotz größer, Fein Eigenfinn unüberwindlicher fey, 

ald der des Bertlers, — in den innern Streitigkeiten der Trans 

zistaner untereinander, da nämlich über laxere oder: firengere 

Obſervanz im Drden Controverſe entſtand. Der Bettlerzank 

hat die Paͤbſte in ſolche Verlegenheit gebracht, als, Luthers 

Generalſturm ausgenommen, fie nie gekommen ſind. Die 

' Päbfte wagten es anfangs, zwiſchen denen ‘von larerer und 

ſtrengerer Obfervang zu entſcheiden. Es gehorchte ihnen Nies 

mand. Zu der Zeit, wie Kdnige ihre Nacken beugen mußten, 
gehorchten Franzisfaner nicht, fo daß der Pabft, endlich irre 

gemacht, bald fo, bald anders entfchied, alfo jede Partie der 

Sranzisfaner auf pabftlihe Bullen fi bezichen Fonnte. Die, 

Paͤbſte fuchten fih, wie ihre vollfommene Decifion keinen 

Gehorſam erhielt, dadurch zu helfen, daß fie die Wahl der 

Ordensgenerale lenkten, um jet entweder einen von larerer 
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oder einen von ftrikter Obfervanz dazu zu machen, Folge davon 
war laut ausbrechendes Schisma, fo daß auch die andere Partie 

einen General erwählte. Die Päbfte fuchten fih nun dadurch 

zu helfen, daß fie einige von der firengern Obſervanz, weil 

diefe am: meiften fanatiſch waren, ald Mifftionarien irgendwo 

hinſchickten. Dieß diente bloß dazu, das Feuer noch weiter 

auszubreiten. Die Päbfte glaubten: ſich endlich dadurch belfen 

- zu Tonnen, daß fie geftatteten, daß fi Einige von dem 
Orden eine befondere Congregation bildeten, wie es bei Bene 

biftinern und Cifterzienfern war. Folge davon war, daß diefe 

einzelnen Selten, fobald fie vollends ordentlich von einander 

gefchieden waren, einander defto grimmiger verfolgten. Alſo 

bier allein der Fall, daß der Pabſt im mittlern Zeitalter 

feinen Gehorſam, felbft von feinen Soldaten, 
erhalten kann. Faſt anderthalb Jahrhunderte dauerte die, Gaͤh⸗ 

sung fort, bis der Pabſt felbft im Jahre 1568 den Franzis 

Faners Orden in zwei Orden theilte, in Fatres conventuales, 

von der lareren Obfervanz, und Fratres obseryantiae regu- 

laris, von der firengern, Von der Zeit an hörte die Gaͤhrung 

auf, aber von der Zeit an verſank auch der Orden immer 

ſichtbarer in Traͤgheit, ſo daß man im fuͤnfzehnten Jahrhundert 

faſt keinen Bettelmoͤnch mehr finden wird, der ſich irgend aus» 
gezeichnet hätte, Sie wurden jegt, wie fie Erasmus fchilderte, 

faule Bäuche, nicht einmal mehr thätig dafür, wofür fie zur. 
großen Klage der Univerfitäten lange thätig geblieben waren, 

fondern ihr ganzes Leben wurde Genuß. Die Gefihichte 
verläßt: alfo bier billig ihre Exiſtenz, weil fie auf wird 

fam zu exifliren. 
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DE. Gefhihte des Dominikaner⸗Ordens. 

Der Stifter de8. Dominikaner, oder Prediger 
Ordens war Dominikus, ein ganz anderer Manır als 

der heilige Franz, in Charakter, Sitten, Talenten, Kennt: 

niſſen. Er war ein Caftilianer (geb. 1170), von einer fehr 

guten Familie, vielleicht einer der alleredelfterr Familien, der 

Ouzmann. Er brachte feine Jugend ganz anders zu, als 

der heilige Franz, war ein vortrefflicher Kopf, vortrefflich auss 

gebildet, ſtudirte in Palencia vier Jahre laug Philofophie und 

Theologie, hatte nicht den Haug zum Fonatisınus, den der 

heilige Sranz hatte, noch weniger. die Unmiffenheit. Auf 

 Univerfitäten zwar fchon etwas ein Sonderling, aber Fein 

> Samatifer. Won der Univerfirät hinweg Fommt er zum Bifchof 

von. Osmo, und der macht ihn gleich zum Canonikus bei fei- 

ner Kirche, in der That als einen vortreffliden Kopf. Er 

avancirt bei der Kirche bis zum Subprior, ift ganz Günftling 

des Bifchofs, macht mit ihm allerlei Reifen. Er foll 8, 

- wie der König den Bifchof nach Dänemark ſchickte, um da 

eine Heirarhsfache zu berichtigen, in feinem Gefolge gewefen 

ſeyn; auch wie er mach Nom reiste, Freilich war zwifchen 

feiner Denfungsart und der Denkungsart des Bifchofs viel 

Harmonie. Den feinen Strih von Schwärmerei, den er 

hatte, hatte auch der Biſchof. Unter mehreren folchen Reifen, 

die beide mit einander machten, war aud) eine nad) Langue⸗ 

doc, oder, wie es damals hieß, Albigefium. Die Reiſe ging 

nah Toulouſe. Da war um diefe Zeit im Jahre 1206 

Synode in Montpellier, recht wichtige, ‚intereffante Beraths 

ſchlagung über einen Vorfall, in welchem fich weder der Pabft, 

noch die Bifchöfe mehr zu helfen mußten. Languedoc war 

nämlich durch und durch von Keßereien angeſteckt. Das Volk 

wollte den Pfaffen nicht mehr pariren. Der Pabſt hatte 
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Daher oft ſtrenge Edikte an die Bifchöfe — jeden Keim 

der Irrthuͤmer zu unterdruͤcken. Cs half nicht. Auf der Sy 

- mode felbft war der pabfiliche Legat aufs aͤußerſte verlegen, 

was er thun follte.  Dominifus machte‘ den Vorſchlag, fie 
wollten ausgehen, wie die Apoſtel chedem ausgegangen feyen, fo 

ausgehen, wie felbft die Lehrer der Keger ausgehen, “einen 

Stab in der Hand, als vollfommene Arme, weil doch ges 

woͤhnlich locus elassicus der Ketzer ſey, über Reichthuͤmer 

der Geiſtlichkeit zu ſpotten. So ſey Alles hinlaͤnglich wider⸗ 

legt, wenn ſie ſich in dieſer Geſtalt zeigten; und ſo ſey es 

moͤglich, bis unter den niedrigſten Theil der Nation, wo der 

erſte Keim der Ketzerei ſey, zu dringen. Er bringe ſolchen 

Enthuſiasmus unter alle verſammelten Vaͤter, daß ſelbſt der 

paͤbſtliche Legat den Wanderſtab ergreift, als bettelnder Pre⸗ 

diger herumgeht. Der Abt von Ciſterz“*) machte es nach, 

ſonderte ſogar noch zwölf Aebte von Ciſterzienſer⸗Kloͤſtern aus, 

auch auf dieſelbe Art herum zu gehen. Aber: fo betriebſam, 

eifrig. im Religionsunterricht, befonders bemüht, immer Mehr 

rere zu gewinnen, die herumgehen —“ war keiner, als 

der heilige Dominikus. 

Noch war es uͤbrigens kein Orden; wenn Dorminikus 

auch Neue gewann, die fih an ihn als: Affocies anſchloſſen, 

ſo wurden fie nur Canonici, wie Dominifus es war, ı E8 

hielt doch ſchwer, bis ein Inftitut von der Art und von fols 

chem Anfang ſich ausbreitete, felbft nachdem Dominikus 

verschiedene Klöfter dieſer Art fliftete, deren Hauptabficht feyn 

folkte, das Volk zu unterrichten, von feinen Irrthuͤmern zur 
reinen Tatholifchen Lehre zuruͤckzufuͤhren. Leicht begreiflich, 

denn alle, die am diefen auffeimenden Orden: fich anfchloffen, 

mußten seigentlih Gelehrte ſeyn, nicht. ald ob zum 

) Daher der Rame Eifterzienfer. 
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Predigen ein Gelehrter gehörte, fondern weil fie. mit Ketzern dis⸗ 

putiren mußten, und Keßer, wie e8 von jeher war, in der 

Schrift fehr bewandert find.  Dominitus felbft war ein Ge⸗ 

lehrter, nahm alfo feinen lieber in feine Confociation auf, 

als Gelehrte. Dir heilige Franz dagegen ſchickte nach Wille 
kuͤr zehn Mann nach England, wenn ſie auch nicht engliſch 

verſtanden. Ein Bettler kann immer fo viel begreiflich ma- 
chen, daß ihn hungert; aber dort war der Hall anders. Wenn 

Dominifus Leute nach England ſchicken wollte, mußten fie 

engliſch verſtehen. Sodann kam dazu: das neue Inſtitut 

hatte gar keinen Reiz der Neuheit; es waren canonici re- 

gulares, beſchwert mit einer neuen Verpflichtuug; die erſten 

Kloͤſter, die Dominikus auf dieſe Art ſtiftete, waren nicht 

einmal exemt, alfo noch. ganz unter dem Druck der Biſchoͤfe. 

Das allererſte paͤbſtliche Privilegium, das ſie erhielten , das 

Heine, unbeträchtliche, daß fie vom Noval⸗ Zehenten frei feyn, 

d. h. von dem Lande, das ſie zuerſt bearbeiten ließen, keinen 

Zehenten zu geben verbunden ſeyn ſollten. Sie waren fo 

Hein, daß man fie nicht Dominifaner hieß, fondern in Pas 

ris hießen ſie Jacobins, und heißen noch jetzt bei den 

franzoͤſiſchen Schriftſtellern meiſt ſo, weil das Haus, das ſie 

zuerſt von der Univerfität gefchenft bekamen, den heiligen 

Jakob zum Patron hatte. Die in Bologna hießen bloß Ca- 

nonici von Bologna. Sp dauerte es über vier Jahre. 

Es war ſchon ein Orden, und war doch noch nicht Or⸗ 

den; es war ſchon Orden, aber bloß Kanonikus Orden, noch 

nichts von der nachherigen Form. Doch ſtand an der 

; Spiße aller der Kanonikus⸗Kl öfter als Art von Superior Do 

minikus Guzmann. | 

Er hielt im Jahr 1220 Gu Bologna) General» Capitel. 

Diefes Jahr maht Epoche in der Geſchichte des 

Spittler's ſaͤmmtliche Werte. X: Bo. | 7 
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Drdens, Hie bekam er Dominikaner⸗ Form Erft bier 
wurde ausgemacht: 

4) Daß dei Orden Zur oöllfömmenen —— 

ſich bekennen ſolle, wie es Apoſteln zieme. Alſo alle Güter, 

die ihre. bisher geſtifteten Kloͤſter gehabt haben, follten fie hin: 

weggeben. Beſonders die Klöfter in Franbkreich waren ſehr 
reich. 

2) In keinem Dominikaner > Klofter ſolltee ein Frater lai- 

cus angenömmen werden Es war länge zweifelhaft beim 

Capitel, wie man hierüber entfcyeiden follte. Da der Domis 

nifaner Fraft feinet urfpränglichen Beſtimmung Prediger war, 

fonnte er für. die oͤkonomiſchen Beduͤrfniſſe des Kloſters 

nicht ſorgen. Laici ſchienen alfo zweckmaͤßiger, als für. je— 

den andern Orden. Weil man aber Beiſpiele hatte, was fuͤr 

nachtheilige Folgen dieſe Einrichtung nach ſich zoͤge, wurde 
ſie abgeſtellt. 

3) Den General des Ordens follte kuͤnftig nicht 
mehr der Pabft ernennen, der Orden follte ihn wählen, eben 

ſo wie er berechtigt feyn follte, gewiffe — und De⸗ 

finitors anzuſtellen. 

4) Alle Fahr follte General-Eapitel gehal 

ten werden, und zwar (das ift ed, was ihm den größten 

Schwung gab) bloß an den zwei Orten, in Paris und 

in Bologna. 

Der heilige Dominikus erlebte noch ein zweites Generals 

Capitel, denn er ſtarb erft 1224, er fah aber nicht den Orden 

in feiner Bluͤthe. Diefer breitete fich erft unter dem zweiten 

General, einem Deutfchen aus Sachſen, Namens Jordan, 

recht allgemein aus. Ein viel feinerer, thäatigerer 

Kopf, weiler ein unwiffenderer Kopf war. Unter 

ihm gewann der Orden in fünf Fahren mehr, als die ganze 
Zeit unter dem heiligen Dominikus. Es diente fehr zur 
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Ermunterung des zweiten Generals des Ordens, und war wahr 

fyeinlih eine Haupturfache feiner außerordentlichen Betriebs 

ſamkeit, daß er erſt dritthalb Jahre im Orden war, wie er 

zum General gewählt wurde, Alles unter den uͤbrigen Alten 

im Orden war mißvergnuͤgt, den Jungen zum General zu 

haben. Das gab ihm Feuer und ausdauernden Muth. Noch 

kam dazu, daß er eine ganz ſtroͤmende Beredſamkeit beſaß, 

woran es dem heiligen Dominikus fehlte; dieſer war zu ſehr 

Kenner der Wiſſenſchaften. Aber ein Hauptpunkt feiner Wirk⸗ 

ſamkeit war ein recht feiner Kunſtgriff: Jordan hielt ſich 

faſt nirgends auf, als in Paris und in Bologna, an den 

beiden Orten, wo er den groͤßten Zuſammenfluß von Juͤug⸗ 

lingen vor ſich hatte, auf deren unbefangene Gemuͤther er am 

beften wirken Eonnte, in deren Seelen fi am leichteften Ens 

thufiasmus entzünden ließ; und hier brauchte er rechtmaͤßige 

und unrechtmäßige Mittel, um eine große Sphäre zu bekom⸗ 

men. So loben es die Schriftfteller des Dominikaner » Oro 

dens als etwas recht Gutes an ihreiit Jordan, daß er man⸗ 
chem in Schulden verfunfenen Juͤngling herausgeholfen habe, 

der zum Danf immer Dominikaner geworden fey. Alle 

Kunftgriffe, die nur gebraucht werden, um Haufen 
an fich zu ziehen, verfiand er. Auch balf er dem 

Orden dadurch fehr auf: er erhielt ordentliche Profeffi ionen, 

Profeſſoren für die Theologie, befonders für größere Bekännts 

werdung der heiligen Schrift. Hieraus fieht man, warum 

von jegt am der Orden, von Dänemark bis nach Stalien hin, 
allgemein ausgebreitet werden Fotnte. In Paris und Bor 

logna traf er alle Nationen an, Er konnte alfo in jedes 

europäifche Reich Zöglinge ſchicken, die fich dort eine kleine 

Sphäre bilden mußten. Und fobald der Pabft merkte, daß 

der Drden ähnliche Brauchbarkeit für ifn befommen koͤnne, 

als der Franziskaner» Orden, uͤberhaͤufte er ihn auch mit 
$ RR 
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Privilegien: wo fiein eine Stadt kamen, auf jede Kanzel him 
aufzufahren, jeden Beichtftuhl zu occupiren, wie ihnen behagte; 

unterwegs, wenn fie einen Wandersmann antrafen, überall 

abſolviren zu dürfen; völlige Freiheit. in Auflegung der Poͤ⸗ 

nitenz. Air * 

Das Größte, was der Pabſt für den Orden that, wo— 
durch außer Jordans Betricbfamkeit der Orden am meiften 

gewann, ift die Mebertragung der Jnquifition. Bon 

| diefem Ereigniß laßt fich Fein beftinnmtes Jahr angeben. Ges 

meiniglich nennt man das Jahr 1233. Es iſt etwas daran 

wahr, daß nämlich in diefem Jahre die paͤbſtliche Bulle cr» 

gangen iſt, wodurch den Dominikanern die Inquiſition übers 

tragen wurde; allein es ift nicht wahr, daß fie Monopol der 

Ketzer⸗Jagd in dieſem Jahre allein gehabt hätten. Urſpruͤug⸗ 

li) war ed Sache jedes Bifchofs, feinen. Sprengel von allem 
Ketzer⸗Geſchmeiß ſauber zu halten. Die Biſchoͤfe in Langue⸗ 

doc waren aber nachlaßig, ungeachtet aller Aufforderungen 

des Pabftes, fo daß er Commiffarien hinfchickte, erft Legaten, 

dann Ciſterzienſer⸗Aebte hiezu beauftragte. Dieſe konnten das 

mit nicht fertig werden. Nun wurden Minoriten dazu aufge⸗ 

ſtellt. Auch dieſe waren der Aufgabe nicht gewachſen. Die 

om gluͤcklichſten waren, und wahrſcheinlich deßwegen ſich bes 

hauptet haben, waren Dominikaner. Es laͤßt ſich denken, 

warum ſie die Ketzer am beſten auffinden konnten. Sie ba 

ſchaͤftigten ſich kraft der Ordensregel mit dem Unterrichte des 

niedern Theils der Nation, lernten alſo deſſen Vorſtellungs—⸗ 

Arten am beſten kennen. Man muß fi) aber hier die ſpa⸗ 

nifche Inquiſition nicht vorſtellen, als ob ſchon in dieſer Zeit 

jenes teufliſche Ausſpioniren ſtattgehabt haͤtte, als ob dabei 

ſchon die Strenge geweſen waͤre, die nachher die Juquiſition 
ſo verabſcheuungswuͤrdig gemacht hat, als ob man ſo teufliſch 
in Anſehung der Zeugen verfahren wäre, als ob die Inquis 

i * 

—* 
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ſition damals ganz unabhängig von den Bifchöfen geweſen, 
fondern die Inquiſi tion im ber erſten Form hatte wirklich viel 

Unſchuldiges. Man hat von 1235 eine Inſtruktion für Die 

Inquiſitoren, worin es heißt: fi e ſollten bloß auf ganz deut⸗ 

liche Beweiſe hin verurtheilen; es ſey beffer, daß ein paar 

Schuldige ungeftraft durchfommen , als dag ein Unfchuldiger 

geftraft werde. Nur die zwei Blutmale * ne ig felbft in 

ihrer unfchuldigften Geſtalt: 

1) Ein ruͤckfaͤlliger Ketzer iſt ohne Guade dem weltlichen 

Arme zu uͤbergeben. 

2) Auch der, der ſich eigenfinnig beit, wenn mit ihm 

disputirt wird, 

| Freilich Fonnte die Inquiſition unmöglich unter der 

Hand von Mönchen unſchuldig bleiben; fchon das 

mußte fie zum Blutgeſchaͤft machen. Der Mönch war von 

jeher ftrenger als ein anderer Menfch, der verflochten in die 

Geſellſchaft lebt. Einfamkeit und Moͤnchsſtrenge 
gegen fich felbft nähren Feine Menſchheits⸗Em— 

pfi udungen. Die Inquiſition würde nicht das ſeyn, was 

fie jeßt ift, wenn fie Leuten übertragen wäre, die in die Ge— 
ſellſchaft als Mitglieder derfelben verflochten geweſen wären. 
Man verftand überdieß im dieſem Zeitalter gar nichts von. 

rechtlicher Sormalität, befonders der Moͤnch; es war aljo um 

fo mehr unvermeidlich, daß Wille und Fähigkeit des Richters 

Einfluß auf die ganze Unterfuchung hatte. Criminal⸗Jurisdik⸗ 

tion iſt Reſultat der feinſten Philoſophie; wo war aber dieſes 

in jenem Zeitalter zu erwarten? Ju allen den Orten und 

Staaten, wo nicht Criminal⸗ Juriediktion und rechtliche For⸗ 

malitaͤt verknuͤpft iſt, iſt jene blutiger. Daher blutiger in 

Demokratien, als in eingeſchraͤnkten Monarchien. Es war 

unvermeidlich, daß fie bier bIutiger werden mußte. Denn 

man wußte damals nicht zu unterfcheiden, was Ketzer und 
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Ketzerei ſey; alſo das Objekt, womit fich der Inquiſitor zu 
befchäftigen hat, war nicht ausgezeichnet und genau beftimmt. | 
Es war Frage; ift der Jude auch als Ketzer zu behan⸗ 

bein ? Wenn man einmal fo weit ging (und eine andere 

Definition für einen Keger Fannte man nicht), anzunehmen: 

Ketzer iſt, wer eigenfinnig. den Belehrungen der 
Kirche widerfpricht, fo mußte man auch jeden Zauberer 

für einen Keßer halten, und der Zauberer und Hexen gab «8 | 

damals viele. Endlich, wenn jeder für einen Ketzer gehalten. 
werben foll, der deutlichen Entfheidungen der Kirche widers 

fpriht,, fo nar eigentlich damals jeder Capitaliſt ein Ketzer, 

denn die Kird,. hatte verboten, Zinfen von feinem Gelde zu 
nehmen. Dann kam dazu, daß, da man damals Keßern ors 
dentlich den Krieg anzulündigen pflegte, man es nicht fo ges 

nau mit der Hinrichtung nahm. Ein päbftlicher Legat tröftere 
einmal feine Leute, da fie eine Kirche anzündeten, worin viele 

Ketzer waren: fie follten immerhin: Seuerbrande anlegen; der 

Herr kenne die Seinen, der Herr werde fie muſtern; es gehe 
ihnen in der andern Welt nicht ungluͤcklich. 

Das Uuffuhen machte eigentlih Ketzer. Daran 

baben wir in Deutfchland aus unfern Gegenden in diefen 

Zeiten ein auffallendes Beiſpiel: unfere lieben Vorväter find 
eigentlich von jeher orthodor-gewefen. Man bat Feine Spur: 

eines deutfchen Ketzers, eines hartnäckigen Vertheidigers ei⸗ 

ner Meinung gegen die gewoͤhnliche Lehre der Kirche ſeit den 

Zeiten des Bonifacius bis in's dreizehnte Jahrhundert. Im 

Jahr 1236 kommt ein Deutſcher, der ſich lange in Italien 

aufgehalten, nach Deutſchland, wird Biſchof von Hildesheim. 
Hier war er. nicht in feiner Sphäre; er lauerte, bis er einen 

Ketzer in ber Nachbarſchaft auffand.. Bei der Sorglofigkeit, 

womit bisher Unwiffende ſich ausgedrüdt harten, war es nicht 

ſchwer, verſchiedene Vorfiellungsarten: zu finden. Ein armer 
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Probſt eines Kloftierd in Goslar war das erfte Opfer. Er 

macht ihm den Prozeß, und er muß brennen. Vdilig auf 
gleiche Art handelte auch (um. diefelbe Zeit) der berühmte 

Ketzer » Richter in Deutſchland, Conrad von Marburg. 

Der elende Menfch war felhft ein Deutfcher, aber wahrfcheins 
lich in Frankreich Dominikaner geworden ; er war Beichtvater 
der heiligen Elifabeth, Landgräfin in Thüringen, Zu Heffen 

fowohl als in Sachſen hatte man nichts von Keßzern gewußt. 

Diefer Unglücliche trieb aber eine große Menge Ketzer auf. 

Er fperrte Leute ein, bis fie geftanden, was er wiffen wollte, 

ſo daß ſich die angefehenften Zamilien unter dem heffifchen 

und thüringifchen Adel wie von einem Bluthunde, zerfleifcht 

fahen. Er trieb es fo weit, daß, um feinem Unweſen ein 

; Ziel zu fegen, Synode gehalten wurde, und der Erzbifchof 

von Mainz deßhalb an den Pabft fchrieb; bis ein paar Edels 

leute ihn nicht weit von Marburg todtfchlugen (1233). Bon 

der Zeit an nifteten die Kegerverfolger vorzüglich in Bayern ein. 
; Aber — ecclesia non sitit sanguinem — ein 

Kanon, der ſchon alt war, wie die Snquifition auffam, wos 
mit der Dominikaner fuchen mußte, feine Inquiſition zu vers 

einigen. Denn auch feine Snquifition, wenn fie ſchon nicht 

ſpaniſch blutig war, war doc) blutig. Der Dominikaner half 

ſich gegen jenen befchwerlichen Kanon auf folgende Art: 

4) Ein großer Theil der Strafe der Inquifition — fagte 

er — fey nicht härter als gewöhnliche Pönitenz. Jemanden 

fein ganzes Leben hindurch zwifchen vier Mauern einfperren, _ 

daß er fih Faum rühren kann, Feinen Strahl des Lichts ficht, 

gefüttert wird wie ein Hund an der Kette, war nicht härter 
als die Pönitenz. Es vertrugen fich alfo folhe karte Stra 
fen, die im Geifte des Ordens lagen, — denn Niemand ftraft 

härter als der Moͤnch — mit dem Grundfaße der Kirche: 

Ponitenz aufzulegen. 
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2) Ecclesia non sitit sanguinem kann der Juquiſition 
und dem Verfahren der Suquifitoren gegen den Ketzer nicht 

entgegen feyn, denn Beides fteht beim heiligen Auguftin, Er- 
clesia non sitit sanguinem ſteht bei ihm, und doc) jagt. er | 

auch: Ketzer ſeyen mit dem Schwert zu verfolgen. Mer 

wird wagen, fagen zu wollen, der heilige Yuguftin habe fich 

widerſprochen? Ueberhaupt ſi nd, wie der Dominikaner fagt, 

alte Zeiten. der Kirche mit neuen Zeiten nicht zu verwechſeln. | 

' Geduld war Gabe ber alten Kirche; die neue, zu reiferen Jah⸗ 4 

ren gekommene Kirche hat Gott mit ernſterer Strenge begabt, | 

die fi ie ihren Kindern zeigen muß, und biefe Strenge ift uͤber⸗ 

dieß nicht groß. Deun der Inquiſitor ſelbſt läßt Niemand 

‚verbrennen; er übergibt den Delinquenten an bie weltliche Obrigs 

keit, und der weltliche Richter ift es, der verbrennen läßt. | 

Die Masterade ift fo weit getrieben worben, daß vor der Exe⸗ 

kution der Fuquifitor bei der weltlichen Obrigkeit zum Schein 

intercedirte, So wurde alfo der Mord der vielen taufend uns 

glüdlichen Menſchen, die für die Wahrheit verbrennen mußten, 3 

und der ſchoͤne Kanon miteinander vereinigt. 

Die Inquiſi tion nuͤtzte dem Dominikaner » Orden unends 

lich viel, gab feinem Anfehen eine unerſchuͤtterliche Feſtig⸗ 

keit; — wer wollte einen Dominikaner angreifen? — aber 

es iſt doch eine große Frage, ob nicht doch die Inquiſi tion 

dem wahren Auffommen dieſes Ordens mehr geſchadet, als 

genuͤtzt babe? Weil der Orden eine fo leichte Stuͤtze feines 

Anfehens hatte, deren Behauptung ihm feine Mühe koſtete, 

ſo entftand unter feinen Mitgliedern nicht die Selbfithä 

tigkeit, die der Franziskaner + Orden hatte, nicht daß 

ängftliche Streben, durch Verdienfte der Gelehr- 

famfeit, oder abwehfelnden Sanatismus, oder 

derfeinerte politifche Einrichtungen den Orden 

ferner im Flor zu erhalten. Daher kam es auch, dag 
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patron der Ignoranz wurde, wie Reuchlins Streitigkeiten am 

beſten beweiſen. Daher kam es auch, daß in demſelben gar 

Feine innere Gäprungen entffanden, wenigſtens nicht folche, 

wie im Franziskaner Drden, daß jener ſich, wie diefer, in 

zwei verſchiedene Orden haͤtte theilen muͤſſen, was dem Gan⸗ 

zen mehr Leben gab. Daher Fam es auch, daß ſich die Do: 

minikaner nicht fo viel Mühe gaben, Tertiarier zu gewin⸗ 

nen, gleihfam eine dritte Klaffe von Leuten beim Drden, die 

nicht das Ordenskleid trugen, aber doch die Verpflichtung anf 

ſich hatten, das Beſte des Ordens auf alle moͤgliche Weiſe zu 

befördern. Es trifft bei dem Orden ein, was bei fo manchem 

K: Menfchen eintrifft: Fein größeres Unglüd für ihn, als wenn 

ihm ber Weg zu Ehrenftellen zu gebahmt ift, es ihm zu 

Zluͤcklich geht. 
+ Die Franziskaner, die Feine ſolche aͤußere Stuͤtze hatten, 

blieben unruhig oder felbftthätig, fowohl in ihren innern, als 

außern Wirkungen, bis auf die Zeiten der Reformation hin. 

Noch in den Zeiten. der Reformation, nachdem der Geift des 

Fanatismus laͤngſt unter ihnen haͤtte verdunſtet ſeyn ſollen, 

entſtand ein neues großes Schisma unter ihnen, das zuletzt 

zur Entſtehung einer beſondern Klaſſe im Orden Veranlaſſung 

gab; ich- meine ben Drden der Kapuziner, 

UI. Geſchichte bes Kapuziner⸗Ordens. 

Die Geſchichte der Kapuziner, der Apoſtaten der 

Franziskaner, iſt dieſe: es trat in den Franziskaner-Orden 

ſchon als ein junger Menſch, bloß aus Antrieb feines Her⸗ 

zeus, ein gewiffer Matthaͤo de Boffo, aus Umbrich, 

‚dem untern Theile von Italien, Herzlich ſchwach bis zum 
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Mitleid, flärker, wie fein Lobredner fagt, in oratione men- 

tali als verbali, übrigens einmal im der Verbindung. Er 

erfundigte fih nad allen Kleinigkeiten, fpähte, wo er den 

geringſten Umftand yom heiligen Franz und von Clara erfah- 
ren konnte. Die unbedeutendfte Begebenheit, die er erhafchte, 

war ihm große Erquigfung, | 

Einft, an einem der glüdlichften Tage feines Lebens, 

fprah er mit einem alten Ordensbruder. Die RER | 

fiel auf den Habit des heiligen Franz, und der. alte Ordeus⸗ 

Bruder aus dem Vorrath feiner großen hiftorifchen Kenntniffe, 
bie. er vom Orden hatte, gab dem jüngern Bruder einen 

Wink: der heilige Franz babe freilich nicht ganz den Habit 

getragen, den ſie gegenwaͤrtig haͤtten: unterdeß ſie haͤtten paͤbſt⸗ 

liche Erlauhniß zu dem Habit. Der Funke zuͤndete. — Der 

heilige Franz — nicht den Habit? — was denn für einen? 

Der alte Ordensbruder wollte nicht damit heraus‘, der Tiebe 

junge Bruder läßt ihm Feine Ruhe. Endlich erfuhr er, daß, 

wie man aus vperfchiedenen Portraits vom heiligen Franz ſehe, 

die Kaputze viel ſpitziger geweſen ſey, nicht fo rund, 
wie man fie jeßt trage, fondern pyramidenfürmig; und wo 

man’ ein recht gutes Portrait von ihm habe, fey auch der 

Bart länger, als fie ihm jegt tragen. Der junge Bruder - 
hatte: feine Ruhe mehr, Wo er bei Tag ging, lief der hei- 

lige Franz vor ihm mit fpißiger Kapuße, und wenn er 

ſchlief, erfchien er ihm im längern Bart, Um recht feiner 

Sache verfichert zu ſeyn, muß der alte Ordens bruder ihm 

eine Zeichnung machen, wie er die Kaputze des heiligen Franz 

geſehen habe. Er iſt ſo gluͤcklich, einen alten Rock zu er⸗ 

wiſchen, ſchneidet ſich Kaputzen nach dem Format, und ſteigt 
bei Nacht aus dem Kloſter, nimmt nichts als einen Stab 

mit. Er will gerade nach Rom. Denn, das ſieht er wohl 

voraus, wenn er bei dem Ordens⸗-Superior anhalten wollte, 
/ ; 
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würde eine folche gefährliche Neuerung nicht geftattet. Aber 
. daß doch ber Himmel über ſolche Pilgrime nicht wacht! 

Was er für Sata auszuftchen hatte (Aeneas Xrübfale reis 

chen nicht dahin), bis er nah Rom fam! Er fiel unterwegs 

unter die Bandiren, die einen tüchtigen Faug an ihm zu 
machen glaubten, bis man ihn etwas näher betrachten Fonnte. 

Endlich kommt er nad) Rom, und hat da wieder eine Ilias 

von Uebeln auszuſtehen, bis er vor den Pabſt kommt. Cle⸗ 

mens VI. ſitzt auf Peters Stuhl, und gibt ihm (1524) die 

Erlaubniß, feine Kaputze tragen zu dürfen, aber als Eremit 

zu leben. Es war nicht übel für ihn; denn er hatte auch 

ohnedieß einen Wink aufgefangen , daß der heilige Kranz ſich 

nicht in's Klofter eingeſperrt habe, ſondern als Prediger 

herumgegangen ſey. Doch alle Jahr, zum Beweis feines 

Gehorſams gegen den Ordens⸗Superior, ſollte er ſich dem 

Provinzial zeigen. 
Sein erſter Weg von Rom aus ging Aſſi m zu. Dort 

wollte er das Original von dem fehen, was ihm der alte 

Ordensbruder gefagt hatte. Dort ſchnitt er feine Kaputze 
noch vollends zu. Er ift ganz vergnügt, denn er war wirk—⸗ 

lich eim redlicher Tropf, der nicht die Abficht Harte, Profelyten 

zu machen. Er fühlte fich felig, daß er nun fo franziscifirt 

war. Auf das nächte Generals Kapitel geht er ganz gelaffen 

bin, präfentirt fi dem Provinzial. Er kommt fo eben recht, 

denn man hatte ihn ſchon lange gefucht. Er wird eingefperrt 
bei MWafler und Brod, Der arme Bruder muß Pönitenz 

thun, und Schredlicheres, als eine Klofter-Pönitenz,- kann man 

fich nicht denken. Er ift fo glüdlich, einer gewiffen Dame, 

die gar vorzüglihe Hochachtung für ihn hatte, der Herzogin 

von Kamerino, Nachrichten geben zu Fonnen. Diefe inter 

cedirt für ihn beim Pabſt, und er wird freigelaffen. 

Unterdeß hatte fich beim Orden die Nachricht. verbreitet: 
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eine neue Kaputze ſey eutſtauden, und Einer im Orden, mit 
dem aber Matthaͤus Boffo fonft in Feiner Verbindung war, 

ein gemiffer Ludwig von Boffombroni, glaubte, daB fey 

ein günftiges Mittel, wodurch er ſich im Orden emporarbeis 

ten koͤnne. Ein Kopf ganz andrer Art, unternehmend, arg» 
liſtig, gewaltthaͤtig. Er war, ehe er in den Orden trat, Sol⸗ 

dat geweſen, und weil es ihm nicht hatte gelingen wollen, em⸗ 

porzukommen, wurde er Frauziskaner. Allein auch bier wollte 

es nicht gehen. Da griff er es auf eine andere Art an: m 

wendete fich bei einem Kapitel an den Otdeus⸗ Provinzial, 

in Segenwart aller Brüder, damit feine Beredſamkeit auf die 

ganze Verſammlung Eindruck machen ſollte; und der Ordens⸗ 

Provinzial verſprach ihm, ‚ feinen Wuuſch nach einer Rüds 

kehr zur alten Tracht im reife Ueberfegung zu nehmen. Er 

wollte ihm in die Länge ziehen; Ludwig aber, wie er nicht 
bald Antwort befommt, fchreibt an den Ordend-General nach 

Rom; dann an den: Kardinal» Protector. Endlich, entwifcht 

er aus dem Klofter. Nun fah, die Sache ganz anders aus. 

So wenig e8 cin Objekt zun großen Streit ſcheint: runde 

oder fpißige Kapuße, fo kann doch ein Kopf 

Alles brauchen befonders, fobald es auf Confo 

- siationen ankommt. Er fucht den Kameraden auf, 
wovon er gehört bat, daß er der erfie Kapugmann fey, und 

wie er ihn findet, perfuadirt er ihn, mit ihm mach der Her» 

gin von Gamerino zu gehen. Boſſo Hatte nicht hingehen 

wo ‚ weil er glaubte, das fey ein zu menfchliches Huͤlfs⸗ 

mittel, das man nicht brauchen muͤſſe. Sie gehen indeß hin. 

Die Herzogin gibt ihnen ein Empfehlungefchreiben nad) Rom, 

und hier erhalten fie Erlaubniß, daß fie zwei fpißige Kaputzen 

tragen dürfen. Das war ein Schritt weiter; aber für das, 

was Voſſombroni wollte — Orden — und er an der Spitze 

— dadurch noch nichts gewonnen. 
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' Sobald der Provinzial hörte, daß nun drei Kaputzen in 

der Welt feyen CBoffombroni hatte auch feinen Bruder übers 
redet, eine zu tragen) und dag Voſſombroni eine. trage, 

den fie wohl als einen ſolchen Fannten, der ed dabei nicht 

bewenden laſſen würde, dachte er, es fey Zeit, fich feiner 

- Eriften; zu wehren: Er geht nach Nom; und weil er dort 
gleich ficht, was das Schreiben gewirkt habe, bringt er feine 

Bitte beim Pabſt bloß unbeftimmit vor, bittet ſich vom Pabite 

ein Breve gegen einige Apoſtaten feines Ordens aus, daß er 

das Recht haben follte, fie mit Gewalt zurädzuführen. So⸗ 

bald et dieß hat, geht er zurüc, und die Brüder im Kloſter 

> 

werden ald Spione ausgeſchickt, nach Boffo und Voſſombroni 

zu fahnden. Sie erfahren. ihren Aufenthalt, und die Obrig« 

feit des Orts gibt ihnen eine Partie Häfcher mit, um bie 

‚beiden Brüder aufzuheben. Zum Ungluͤck erfuhren diefe es 

noch kurz vorher, und Voffombroni, der vorher Soldat war, 

verftand fih auf Strategeme, ließ in dem Haufe, worin er 

war, ein großes Feuer machen, und, retirirte fich mit Boſſo 

auf den Boden, ihm überredend: fie wollten ſich ftellen, wie 

wenn fie zwanzig Mann zu fommandiren hätten. Auf einen 

Caſus der Art waren jene nicht gefaßt, fie gingen alſo wieder 

zuruͤck. Boffombroni und Boffo aber retirirten fi) von dem 
Ort hinweg in ein Samaldulenferklofter, und hofften da ficher 

zu ſeyn. Der Provinzial erfährt es und verftärft ſich dieß— 

mal beffer, geht auch nicht felbft mit, fondern ſchickt ein 

paar andere Brüder, Das Klofter wird ordentlich belagert: 

Boſſo und Voſſombroni ſollten herausgegeben werden. Die 

Camaldulenfer- Mönche mußten es thun, denn das Kloſter 

waͤre geſtuͤrmt worden. Sie treten heraus und appelliren 

feierlich an den paͤbſtlichen Legaten, der in einem benachbar⸗ 

ten Orte war. Vor den werden ſie gefuͤhrt. 

Hier entſteht ein ordentliches Verhoͤr zwiſchen Franziskanern 
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und Kapuzinern. Erſtlich eine -folenne Unterfuhung, ob 

es denn wirflih wahr fey, daß die Kapute des heiligen 

Franz fpigiger gewefent,, als die Franziskaner fie trügen. 

- Man holte Riſſe, Gerhälde herbei, und endlich Fam das für 

die Kapuziner fatale Reſultat, daß hier nichts Gleichfoͤrmiges 

geweſen ſey. Offenbar wär alſo die Kaputze nicht Urſache 

genug zum Schisma. Voſſombroni bezog ſich darauf, die 

Ar muth werde in den Franziskanerkloͤſtern, felbft in denen 

bon dei firengern Obſervanz, nicht genau gehalten. 

Der Ordensprovinzial ftellte vor; fie fey unmöglich, man 

würde oft Hungers fterben; auch in Anfehiing des Geldes 
koͤnne das Verbot nicht fo fireng gehalten werden, denn Die 

Liebe ſey erkaltet. Voffombroni Antwörtete: ob der Ordens⸗ 

Prior Nicht wife; daß der heilige Franz mit Chriftus ein 

Pakt gemacht habe, daß es feinen Söhnen fo lange nicht 

An Nahrüng fehlen folle , als fie feine Ordensrögel Beobachter 

ten. Die, fireitigen Fragen wurden vom päbftlichen Legaten 
mit-einem Aufwande unterſucht, der duch auf den dritten Punkt 

ſich erfiredte: ob das Tuch nicht zu fein fey, das die Fran⸗ 
zisfaner zu ihrer Kutte genommen hätten. Nach vielfältiger, 

reifer Weberlegung entſtanden Repliten, und der Schluß des 
Legaten war, man folle die Kapuziner in Ruhe laffen. Sie 
zogen alfo fort; aber um doc) einigermaßen fich vor Verfolgung 

zu fihern, zogen fie fich auch wieder in ein Camaldulenſer⸗ 

Kloſter zuruͤck, das auf einem hohen Felſen ſtand. Sie ſchei⸗ 

nen der Vorſehung, ſo ſtark ſonſt ihr Glaube war, nicht 

vollkommen getraut zu haben. Der Provinzial ſchickte indeß 

vierzehn Bruͤder, ſtark bewaffnet mit Pruͤgeln, um Beide her⸗ 

beizubringen. Doch Voſſombroni waͤlzte Steine herab, ſo 

daß man nicht rathſam fand, die Baſtionen zu erſteigen. 

Man ſieht aus der Geſchichte, wie ſich der menſchliche Geiſt 

in's Kindiſche verlieren kann. Man ſtellt ſich die Bel 
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nicht vor, womit das Alles befänbelt wurde, und noch iſt 

des Liedes kein Ende. 

| "Durch fo viele Hinderniffe nür möch mehr gereizt, entfehloß 

fich Voſſombroni, noch einmal zur Herzogin von Camerino zu 

"gehen, und ſo lange in ſie zu dringen, bis fie ihm nachdruͤck⸗ 

liche Bitten an den Pabft gegeben hätte, daß er Novizen 

annehmen, einen ordentlichen Orden ſtiften dürfe. Er erhält 
ſolche Briefe, geht nah Rom, und der Pabſt iſt kindiſch 
genug, ihm den 13ten Juli, 1538 eine Bulle zu geben, Stif 

tungsbulle eines neuen Ordens, oder wenigſtens einer 
neuen Franziskaner-Congregation. Der Inhalt ift: 

die Ordensbruͤder follten dad Recht haben, einch lang zuge» 

ſpitzten Bart zu tragen, überall zu betteln, wo fie wollten; 
übrigens in Anfehung des Beichtſitzens, Predigens Alle Pri⸗ 

vilegien der Franziskaner genießen. Es war ein fo großer 
Tag, der Tag der erhaltenen Bulle, daß, wie fie diefelbe 

zum Herzog von Camerino brachten, er Unter Pauken⸗ und 

Trompetenſchall befanntmachen ließ, was dei Kirche Chriſti 

fuͤr ein neues Licht aufgegangen ſey, und die Jungen ſpran⸗ 

gen den neuen Hetren nach, die fih fo brüfteten. Das gaben 

fie für Snfpiratioh aus. Nun war allgemeiner Zulauf, und 

von nirgends her größerer, ale von den Franziskanern, daß 

der Pater provincialis hätte rafend werden moͤgen. Er ſah 

ſeinen Orden ſichtbar abnehmen. Allein jene hatten eine 

Bulle vom Pabſt. 

Der erfte Kunſtgriff, worauf fich der Pater nun befann, 

- wars: fie. müßten doc) wenigſtens unter dem Ordens-General 

der Franzisfaner fichen. Der Pabft entfchied auch hier zum 

Vortheil der Kapuziner. Ganz verzweifelt gemacht, ſtelite ſich 

jet der Franziskaner⸗General in Rom gegen Voſſombroni 

recht liebreich und gefällig: weil es einmal fo fey, wollten 

ſie ihm nicht Abbruch thun; er machte ihn fo treuherzig, daß 
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Voſſ ombroni ihn einmal im Kloſter befucht, —— 

aber noch vorher einen guten Freund von ſeinem Vorhaben 

in Kenntniß ſetzt. Dieſer warnt ihn, er geht aber doch hin. | 

Ein paar handfefte Brüder kommen in’ 18 Zimmer des Ordens⸗ 

Generals und ſtecken Voſſombroni in ein Loch, wo er wahr⸗ 

ſcheinlich haͤtte ſterben muͤſſen, wenn nicht der Freund, auf⸗ 

merkſam gemacht, in's Kloſter gegangen und mit dem Aeu⸗ 

ßerſten gedroht hätte. Man gab ihn endlich wieder heraus. 

Doch hatte der Ordens⸗General noch einen Kunſigriff um, 

wo moͤglich, den Orden zu erſticken. Diefer war: er ſchrieb 

an alle Provinzialen feines Drdend, daß jeder in den 

Gegenden, wo er wäre, ſich an die Fuͤrſten, bei denen er 

Zutritt habe, wenden ſolle, damit von Koͤnigen und Fuͤrſten 

ein Brief an den Pabſt komme, des Inhalts: man habe ge⸗ 

hört, daß der Orden, der der Kirche und dem Staate fo 

viel Gutes geftiftet, von gewiffen fchismatifchen Menfchen faſt 

ganz unterdruͤckt werde, der Pabſt moͤchte ſich um Gottes⸗ 

willen der Sache erbarmen. Der Pabft befömmt Briefe aus 

aller Welt, es laufen dreißig bis vierzig ein, fo daß er ploͤtz⸗ 

lich ein Edikt ergehen laͤßt: die Kapuziner ſollen innerhalb 24 

Stunden Rom raͤumen. Ob er vielleicht ſchon vorausgeſehen, 

was ſi ch ereignen werde, laͤßt ſich nicht ſagen. Die Herzogin 

von Camerino, ſobald fie von dem Vorfall hört, eilt nach 

Rom, auch ein paar andere Damen. ‚Hatten vorher Könige 

den Pabſt beftürmt, fo beftärmten ihn jeßt Damen, und. die 

Kapuziner hatten einen Schwärmer, Bärdano, aufgefunden, 

‚der durch alle Straßen rief: die Melt werde untergehen, der 

Kapuziner werde verfolgt, fo daß der Pabſt faft nicht mehr 

fiher war. Wollte er Ruhe haben, von Damen fi nicht 

länger quälen laffen, fo mußte er wieder dein heiligen Vätern 

erlauben, nach Rom zu kommen, und. — bie heiligen Väter 

famen wirklih im Triumph zurüd. Endlich nach) dem letzten 
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Berfuch, den der Franziskaner » General bei den Königen ge 
macht, gab er fich zur Ruhe, 

Der Orden befam. äußere Stille, ‚aber er erfuhr, was 

häufig ſolche Geſellſchaften erfahren haben, daß dadurch im: 

nere Unruhe anfängt, und zwar gerade durch den Mann, 
der bisher die einzige Stüße des Ordens geweſen war, deſſen 

Betriebſamkeit allein der Drden unter allen bisherigen Franz 

ziskaner⸗Troublen feine Erhaltung zu verdanken hatte. Eben, 

wegen diefer Franzisfaner-Zroublen war es nämlich nothwen⸗ 

Dig gewefen, daß im Orden eine firenge monarchiſche Regies 

rung war, faft Despotismus. Nun aber, da aͤußere Ruhe 

herrſchte, wollte man die Regierung des Ordens auf andern 

Fuß ſetzen. Die Kapuziner wollten ſich nicht mehr gefallen 

laſſen, von Voſſombroni ſo despotiſch regiert zu werden, als 

bisher. Man ſprach vom General⸗Kapitel, Wahl eines 

neuen Generals. Voſſombroni hintertrieb es immer, bis end⸗ 

lich feine Brüder Zutritt bei einer Dame, Victoria Colonna, " 

einer Freundin des Pabſtes, fanden. Es wird Kapitel gehal 

ten, und wie es zufammen fommt, wird Bernhardin von 

Affi zum neuen General gewählt. Voſſombroni war fo 

furios, daß er nicht in die Kirche ging, wie der General 

präfentirt wurde, nicht zu Tiſche ging, wie man große Tafel 

hielt. Er verfagt ohne allen Vorwand völlig den Gehorfant, 

läuft wie ein Rafender im Klofter umher, und mißbraucht 

die Worte Jeſaiaͤ: ich habe Kinder aufgezogen, und fie find 

‚mir ungehorfam geworden. Die meitere Applikation, wie er 

auf Ochſen und Efel im Affekt kam, kann man leicht erra- 

then. Wie ein Rafender — daß er, der den Orden eigentlich 

aus nichts. hervorgebracht hatte, im die Reihe der Brüder 

berabfinfen fol; und er war ein Rafender, den nie der. 

Affekt unthätig oder falfch thätig machte, ein 

Mann, der unter den Kardinälen große Partei hatte, fich 
Spittler's fänmtliche Werte, X. Bd. 8 
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unter den Brüdern große Partei zu machen mußte, fo daß in 

Kurzem der Befehl vom Pabft Fommt: bei dem legten Kapi⸗ 

tel müßten Kabalen vorgegangen ſeyn. Es wird noch einmal 

Kapitel gehalten, und wiederum einmäthig Bernhardin von 

Aſſi gewählt, aljo Voſſombroni feierlich abgefegt. Nun ver - 

fuchte er ein anderes Mittel, fing Klagen an, der Orden ſey 
im Zerfall, müffe reformirt werden, man follte Handarbeit 

einführen, alles Studiren aufheben. Dei dem Letzten lag be⸗ 

ſonders zu Grunde: Bernhardin von Aſſii war ein Gelehrter, 

Voſſombroni bloß ein politiſch thätiger Mann. Dieſer treibt 

‘es mit feinen Reformationsvorfhlägen fo weit, daß er zuletzt 

ſich vom Orden treunen muß. Der Mann, der den 

Orden aus nichts hervorgebracht, gegen alle- 
Kabalen der Franziskaner foutenirt hatte, findet 
Feine Stätte mehr im KapuzinersKlofter, muß 

als Eremit herumfireifen, als Eremit fterben. 

Dem Orden fand erwas noch Schredlicheres bevor, was 

feinen Fortgang noch weit mehr aufbielt, als diefer Zufall, - 

was vielleicht einzige Urfache gewefen ift, warum wir wicht 
fo viel Kapuziner befamen, als wir Jeſuiten hatten. "Die trau« 

rige Geſchichte ift diefer nach dem Tode von Bernhardin von » 

Affi 1558 wurde General-Kapitel gehalten, ein neuer Ordens⸗ 

General gewählt. Die Wahl traf dießmal einen ganz vorıreffz 

lihen Mann, den erftien Kopf von Stalin, Bernhardin 

Ochimus. Man weiß fat nicht, wie ein fo trefflicher 

Kopf Kapuziner werden mochte; ſchon cin etwas alter Mann, 
aber an Talenten, Kenntuiffen, Feuer der Jugend und Ber 

- währtheit des Alters ausgezeichnet, Befonders ein ganz außer 
ordentlicher Nebner, wovon er die häufigften Proben gab, 
daB man ordentli, wenn Saftenzeit war, von mehreren 

Orten an den Pabft fehrieb, er möchte ihn auf eine Zeitlang 

hinſchicken, — fo tin ganz vortrefflicher Redner, daß, wie er 

—. 
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einmal in Neapel eine Ermahnung hielt, Arme zu unterfiis 

gen, fi) nad) der Kirche 5000 Thaler im Klingelbeutel fan⸗ 

den. Er erprobte ſich auch ſo, daß er durch zwei General 

I" Kapitel hindurch) Fam. Als vortrefflicher Prediger machte er 
N ſich bekaunt, weil es gangbare Materie war, uͤber Kontro⸗ 

verſe zu predigen. Zugleich war er ein ſcharfſinniger Kopf, 

und dabei gar nicht fühllos gegen die Wahrheit. Ze befanns. 

ter er dadurch mit Vorftellungsarten der Lutheraner und Res 

formirten wurde, defto mehr fing feine eigene Weberzeugung 
an zu wanfen; fie wankte, che er es felbft wußte. Er predigt - 

mod) in Venedig als Faftenprediger, als es ſchon der dafigen - 

Geiſtlichkeit ahnte, Ochimus predige Ketzerei. Noch wollte 

8 aber Niemand wagen, den Mann von dem ganz befeſtig⸗ 

ten Rufe geradezu der Keßerei zu beſchuldigen. Er wird nach 

Rom eingeladen, predigt da vor dem Pabſt, und ſtellt in 

einer Predigt die ganze Meinung der Lutheraner und Refors 

mirten in der Lehre von der Nechtfertigung vor; in der nach» 

ften wollte er fie widerlegen. Dieſe Widerlegung blieb er aber 

ſchuldig. Er flüchtet von Nom nah Venedig zu. 
Der Kapuziner-Gencral, ein in Italien allgemein beliebter 

Mann — Öffentlich übergetreten. zu den ſchlimmſten der Keßer, 

Der Pabft war darüber jo erbittert, daß fon befchloffen 

war, der ganze Drden follte aufgehoben werden, 

und die Römer präludirten fchon darauf; man ließ die Ka— 

puziner in ihren Klöftern beinahe Hungers ſterben. E8 wird 

Conſiſtorium der Kardinäle gehalten, eine Deputation nies 

, dergeſetzt, faft mehr um über die Art, wie der Drden auf 

gehoben werden follte, zu deliberiven, als daß er.aufgehos 

ben werden ſolle. Da wendet ein, einziger Kardinal dem Pabft 

den Kopf mit einer einzigen Rede: es fey zu viel Ehre für 

den Ketzer Ochimus, um ſeinetwillen einen gauzen Orden 

aufzuheben. Der Pabſt beſchließt in der Stille, die Kapuziner 
Ki Ä —* 



116 

zu begnadigen. "Feierlich wird ein Tag in Rom anges 
feßt, wo die Sentenz des Pabftes publicirt wird. Saͤmmt⸗ 

liche Superioren der Kapuziner werden vor den Pabft gela: 

den. Sie erfcheinen zitternd und. bebend, ihr Todesurtheil 

anzuhören, und unter dem päbftlichen Palaſt verfammelt ſich 

ein ganzer Schwarm von Franzisfanern, und jeder hat eine 

runde Kaputze, um ihnen nad) ‚ihrer Aufhebung. die fpißige 

abzunehmen und die runde umzubinden. Die erſte Sentenz 

des Pabſtes war wirklich fo, daß das Ende Tod zu werden 

ſchien; aber aus väterlicher Milde ward ihnen nachher Vers 

zeihung angelündigt; nur auf zwei Jahre ſollte ihnen das 

Predigen unterfagt ſeyn; und die Patres Franciscani, wie 

jene bherabfamen und fie. ihre fpißige Kapuge unangetafter 

laffen Sollten, fchlichen fich ftill fort Uber der Stoß, den 

der Orden durch den Abfall von Dchimus erhalten hatte, 

war in feinen Wirkungen fo fortdauernd, daß 

er zu dem Gedeihben nicht kommen fonnte, das 
ihm fein ausfhweifender Fanatismus Her 

ſprach. ME | 
Der Rapuziner- Orden war der letzte, und der Jeſuiten⸗ 

Drden der allerlegte Trieb des allgemeinen religiöfen Conſo— 

‚ciationggeiftes, der ſeit dem zwölften Jahrhundert fortges 

‚dauert hatte... Schon im Adten Jahrhundert tft Fein beträcht- 

licher Orden mehr, der auch nur zu einiger Autorität gelangt 

wäre, fo daß endlich der Ordenstrieb und das Ordensweſen 

nach dem fuͤnfzehnten Jahrhundert allmahlid) aufhoͤrte. 

Geſchichte des Jeſuiten-Ordens. 

A. Grundſätzebeim Vortrage der Geſchichte defſelben. 

| 1) Wir werden Teine Thatfache anführen, Die nicht auf's 

ſtreugſſte bewiefen ‚werden Fan, und die, nicht, wo 
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möglich, felbft von den Zefuiten zugegebene That: 
ſache if, Das iſt in Feiner Gefhichte fo nothwendig, als 

bier. Denn es ift faft Feine Schaudthat feit 1546, die man. 

e nicht dem Jeſuiten⸗ Orden geradezu Schuld gegeben haͤtte, 

faſt keine etwas betraͤchtliche Unternehmung in der katholiſchen 

Welt, woman fie nicht zu Haupturhebern oder Theilneh— 

miern ‚gemacht hätte, fo daß, wer ein wenig an GSfepticie 

mus gewöhnt ift, wenn er Quartbände liest, wo die Univer 

algeſchichte des Zeitalters in den Orden eingefchoben iſt, 

meiſt auf die Meinung geraͤth, ob man den Jeſuiten nicht 

au viel thue, und von 'ein paar gewiffen einzelnen Be 

merkungen ausgegangen ſey, die man parteiiſch univerſaliſirt 

habe. So iſt es unftreitig, daß es Jeſuiten gab, die lehrten, 

es ſey recht, Tyrannen zu ermorden. Biel hing dann von 

der Erklärung des Worts Tyrann ab. Es Fonnte heißen: 

es ſey Recht „-den König zu ermorden, der Keßern hold, und 

- dem Nußen und Fortgange des Ordens hinderlich fey. Ganz 

unftreitig, daß Sefuiren das gelehrt haben; aber es ift die 

- eine Lehre, dieauch unter Sranzisfanern gangbar war, worüber 

lange auf der Synode von Koftnig geftritten worden, ob: 

man ſie verwerfen ſollte oder nicht. Aber man hat jeden 

Koͤnigsmord von Heinrich IV. bis auf dem verſuchten Koͤ⸗ 

nigsmord von König Joſeph I in Portugal geradezu auf 

Rechnung der Jeſuiten aefchrieben; jede Nachftellung, die ‚der 

König etwa von einer treulofen Gemahlin oder einem Minis 

fer erfuhr. Und nun ift Doch die Welt belehrt worden, daß 

die zwei Königsmorde, die man ihnen zufchrieb, nichts voes 

niger ald von ihnen herfommen, daß Damiens cin Ber 

 rüdter war, und der verfuchte Koͤnigsmord an dem König 

von Portugal bloß Berfehen war, der König nicht bei dem 

Ueberfall gemeint geweſen, fondern bloß der Kammerdiener 

des Könige. Muß man nicht von dieſen beiden Thatſachen 
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ausgehen, und gegen manches Andere, was nicht einmal fo 
viel Wahrſcheinlichkeit hatte, wie die Theilnahme der Jeſuiten 

an dieſen Handlungen, mißtrauiſch werden? Bloß was ganz 

firenge -bewiefen ift, muß man mit in die Summe ihrer Ders 

‚brechen aufnehmen. So darf es z. B. gar nicht als Grund» 

faß in der Geſchichte der Fefutten angenommen werden, daß, 

wo etwa ein außerordentlih feiner, boshafter Plan hervor⸗ 

leuchtet, Sefuiten im Spiel geweſen feyen. Man begeht in 

ihrer Geſchichte auch den Schler, daß man gar nicht anz 

nimmt: Jeſuiten Fonnen auch einmal-dumm gehandelt haben, 

dag man fich immer lauter fchlaue Köpfe unter Ihnen denkt; 

und doc follte die Gefchichte ihrer Aufhebung: bewieſen ha⸗ 

ben, daß ein Sefuitengeneral bis zur Thorheit fehlen Fonne. 

Wäre nicht Ricci Fapuzinerartig dumm - geweſen, ſo haͤtten 

wir vielleicht noh jetzt Jeſuiten, und Joſeph würde eicht 

nicht reformiren, RL, 

2) Die, Befchichte,, fo wie wir fie vortragen erben, 

wird hie und da hoͤchſt wichtige, Lücken haben. : 

Mir wiffen von feinem Orden im Grunde wer 

niger, als von deu. Jeſuiten, die doch noch unter unferen 

Augen gehandelt haben, noch unfere, Zeitgenoffen waren, über 

die zwei Jahrhunderte geklagt wird, Selbft nicht, einmal von 

ihrer inneren Einrichtung hat man eine hinlängliche zuverläffige 

Idee. Es muß in manchen Fällen darum etwas hoͤchſt Sou⸗ 

derbares gewefen ſeyn. Ricci wurde bei feiner Aufhebung in 
Nom ploͤtzlich überfallen, fo plößlih, daß er nicht die ger 

ringſten Papiere hinwegraͤumen konute. Clemens XIV. war 

ein. Todfeind des Ordens, als Menſch, als Franziskaner; 

und doch, von allen Papieren des Jeſuitenordens, die man 

beim General gefunden haben koͤnnte, in einzelnen Kloͤſtern 

in Spanien, wo ſie auch ploͤtzlich uͤberfallen wurden, haben 

wir nichts. Es liegt hierin etwas ganz Unbegreifliches. Ob 
* 
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es eicht Maxime des Ordens war ‚(und doch laßt fich 

dabei die große Ausbreitung und ſirenge politiſche Regierung 

des Ordens nicht denken), daß alle Jahre alle Papiere ver— 

brannt werden mußten? Iſt dieſes, fo tft vergeblich zu hof— 

F fen, daß je ihre ganze innere Einrichtung aufgeklaͤrt werde, 

3) Mar muß fih immer gegenwärtig. erhalten: ein 
4 

4 | großer Theil des Schadens, den der Drdem. fliftete, und ‚der 

Klagen gegen ihn, kommt wicht zumächft von den Mitgliedern 
3 ber, die er hatte, von der Einrichtung deffelben, von feinen 

: Geſetzen, ſondern bloß, weiler thaͤtiger war als teder 

andere, und weil feine Thätigfeit; in ‚Zeiten fiel, wo bie 
Politik ſchon aufgeflärter war, die Staatsverfaſſung feſter, 

ale im Mittelalter. Wenn man Jeſuiten⸗, Franziskaner⸗ 

und Dominikaner⸗Orden vergleicht, fo fieht man: das Ge⸗ 

ſchrei, das gegen deu Jeſuitenorden erhoben ‚worden ift, trifft - 

Sranzisfaner und Dominikaner eben fo gut, daß z. B. 

status in statu ſey, wo fich Sefuiten finden, weil fie Unters 

thanen eines fremden Herrn, eines in Rom refidirenden Pfaf- 

fen find. Die ewigen: Klagen gegen den Tyrannenmord, dem 

fie gelehrt Hätten, trifft Dominikaner und Franziskaner. So 

auch der Vorwurf, daß die Staaten. durch fie ausgezogen 

würden, daß fie fih in alle Ungelegenheiten mengten,.traf 

Bettelmoͤnche und. Beuediktinermoͤnche. Uber, der: Uuterfchied 

ift ders in den zwei. legten Sahrhunderten mäfteten ſich die 

übrigen Mönche und fchliefen;  Sefuiten- aber handelten noch) 

fo, ald ob noch Mittelalter waͤre. Hätte. der Orden. zwei 

Sahrhunderte früher eriftirt, fo hätte man feine Thätigkeit 

für etwas Gewöhnliches gehalten. 

B. Rebensgefhihte des Stifters, 

Auch Hier ift wieder wahr, was faft bei allen Orden 

wahr iſt: der erfte Stifter war kein feiner Kopf, nicht der 
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ber dem Orden Form und Geift gegeben hat, ein Halbnarr, 

der voll Enthuſiasmus hinrannte; und auf ihn kam Einer, 

der die glühende Kohle, die jener aus dem Feuer geholt hatte, 

brauchte. ne | 
Der Stifter war Ignatius Loyola oder Don 

Inigho (geb. 1491), nicht viel kluͤger als Paſchi; zwar 

geborner fpanifcher Edelmann, aber ein im jeder Ruͤckſicht 

unbedeutender Menſch, der ſchlechterdings gar Feine Keuntniſſe 

beſaß; das Hoͤchſte, daß er leſen konnte; ſo einfaͤltig, daß er 

nachher ob simplieitatem verketzert wurde und in Spanien 

der Inquiſition in die Hande fiel. Nicht von ausgezeichneter 

Familie, fondern ein junger fpanifcher Edelmann, der Krieges 

dienfte genommen hatte, vieleicht, wenn. es das Schickſal 

nicht anders gewollt haͤtte, als Dragoner » Hauptmann mit 

Karl V. zurücdgefonmen wäre, Aber das Scidfal Ienfte 

es fo, daß dem arnıen Kerl, wie das rebellifche Pamplona 

1521 belagert wird, das rechte Bein zerfplittert wurde. Er 

wird auf ein benachbartes Schloß transportirt, läßt fich Furi- 

sen; man Furirt das Franke Bein fchleht, und er muß es 

fi noch einmal wieder abbrechen laffen. So ging es noch 
einmal, und doch lief er wie jüngft der Patriarch Jacob, 

hinkte fein ganzes Leben hindurch. In den langen trüben 

Tagen, wie er auf dem Schloffe lag, verlangte er, man folle 

ihm einen Ritterroman geben. Zum Unglüd war Fein Gieg- 

wart im Schloß. Man holte ihm einen, worin recht viel 

von fpanifchen Büßenden, Heiligen, Märtyrern ftand: Flores 

sanctorum. In der Langeweile wirkte das fo. auf feinen 

Kopf, daß er geifilich verrüdt dabei wurde, Er entfchließt 

ſich, die Rolle nachzufpielen, die diefe ihm vorgefpielt haben, 

auf eine gleiche Art ſich zu flagelliren, und fobald ihm Gott 

auf die Beine helfe, mit der Bertlertafche und dem Bettler: 

ſtabe nach Jeruſalem zu wallfahrten. 

* 
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Man muß drei Perioden in der Geſchichte des Mannes 

unterſcheiden: 

| 1) Die Periode des, wenigftens ung, raſend — 

Schwaͤrmers. 

| 2) Seitdem er in Rom ift, bie Zeit des Mannes, der 

feine Welt Fennen zu lernen anfängt. 

5) Nachdem fein Orden fünf, fechs Jahre lang blühte, — 
Zeit des verfhmißten altflolzen Mannes. Sein Kopf wurde 

fo verrückt ald warm, daß er unentfchieden bei ſich hin und 
ber irrte zwifchen der dee eines frommen Ritters und eines 

frommen Büßenden. Er hat fich zwar gleich anfangs bie 

Heilige Jungfrau Maria zu feiner Schußpatronin gewählt, 
fi) ihr gleichfam devovirt, aber dem erften Bilde nad), das 

er fi von ihr machte, war's unentfchieden, ob fie Schutz⸗ 

patronin oder Dulcinea feyn follte, wenigftens fagt der Syefuit, 

der die Gefchichte des Ordens mit dem Auftrag der Jeſuiten 

gefchrieben hat, er hätte in der erften Zeit eine gewiffe kaſti⸗ 
lianifhe Dame nicht vergeffen Fünnen; wenn er. von den 

bimmlifchen Reizen der Maria gelefen, feyen ihm irdiſche 

Reize feiner Faftilianifchen Dame erfchienen, bis endlich Maria 

| durch ganz wunderbare Erfcheinungen fein Herz gereinigt hätte, 

daß er fich entfchloffen, nicht Ritter, fondern Büßender zu 

werden. Uber die Veränderung mußte auf eine folenne Art 

gefchehen. Der Spanier, und noch mehr der fpanifche 

Edelmann, that es nicht anders. Er machte eine große Wallfahrt 

(1522) zu einem der wunderthätigften Marienbilder in der 

berühmten Einfiedelei von Montferrat, die eine der vor 

trefflichften Profpefte in der Welt feyn muß. Da find Mas 

rienbilder,, die fchon manchem armen Sünder geholfen haben, 

Hier legt er feierlich feine ganze Ritterrüftung nieder, nimmt 

den Habit des Büßenden an, geht Fünftig barfuß, die Bett— 

‚Iertafhe auf dem Rüden, einen Stab in der Hand. Weil 
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aber etwas: von den alten Ritter⸗Ideen zuruͤckgeblieben war, | 

war ed nun auf lange Zeit hin fein Hauptzweck, nah Par 

läftina zu gehen. Ehe er aber das thun kounte, wollte er 

fih vorher für den Grad der Seligkeit in Palaftina recht 

tuͤchtig machen, Pönitenz thun. Der heilige Ignaz läßt Naͤ⸗ 

gel an Händen und Füßen wachen, deu Bart, wachſen, ißt 

nichts als Brod und einige ſchlechte Kraͤuter, trinkt nichts 

als Waſſer, ſtreuet ſtatt des Salzes Aſche aufſs Brod, um⸗ 

guͤrtet ſeinen Leib beſtaͤndig mit einer eiſernen Kette, und, 

weil's noch nicht ſtreng genug war, noch nebenher mit einem 

Guͤrtel von beſonders ſtachlichten Kraͤutern. Doch war ber 

Heilige noch nicht complet. Da er ſich ſo eine Zeitlang caſteit 
hatte, kroch er unweit Monſerrat in eine Hoͤhle, weil er ſich 
ſelbſt des Sonnenlichts unwuͤrdig erklaͤrte, geißelte ſich da alle 

Tage drei⸗, viermal mit einer eiſernen Kette, aß nichts als rohe 
Wurzeln, oder, als aͤußerſte Delikateſſe, verdorbenes Brod. 

In dieſer Zeit nun ging ihm freilich ein. Licht auf. In die 

Zeit fällt es, daß er die heilige Dreieinigfeit leibhaftig und fo 

umftändlic) verweilend ſah, daß er vierundzwanzig Bogen 

darüber ſchrieb; in die Zeit fallt es, daß er einmal beim 

Abendmahle ſah, wie Brod und Wein ſichtbar verwandelt 

wurden, daß ex von dem Teufel die ſchrecklichſten Verſuchun ⸗ 

gen auszuftchen hatte. Er hat es felbft gefchrieben, wer wird 

08 nicht glauben! Mit großen. Hörnern ‚Klauen, barfuß und 
ſchwarzem Geficht hat er den Böfen niht nur einmal gefe 

ben. Wie der Zuftand feines DVerftandes ihn für. Viſionen 

tüchtig machte, fo litt auch feine Gefundheit. Der gute 

fpanifche Ritter wurde ein- Marterbild, daß die Obrigkeit in 

der Nachbarfchaft fich feiner annahm. Man zwang ihn zu 

effen und zu trinken wie, Andere, und nun wandten ſich feine 
Ideen fo, daß er fich entfchloß, nicht mehr durch Pönitenz 

fih zu vervolffommnen, fondern durch Predigen zu nüßen, 
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i und zwar nicht für ſich allein, fondern nach Palaͤſtina zu 

gehen und dort fammtliche Türken zu befehren, 

Für dieſen Zweck war noͤthig, daß er fich rafiren lieg, 

die Nägel abichnitt, etwas humaner ausfah, man hätte ihn 

ſonſt nicht nach Paläftina übergefeßt. Er ging zu Schiffe, 
fuhr nach Venedig und von da nach Palaͤſtina, und verſprach 

ſich große Dinge, wie er dort aufgenommen werden wuͤrde. 

Er machte indeß gegen die Matroſen den beftändigen Sitten» 

richter, daß ſchon diefe mit ihm des Jonas Hiftorie fpielen 

‚wollten. Er fommt zwar glüdlih in Palaftina an, hat aber 

auch) hier Unglüd, wird gleich vor den Pater Provinzial vor 

‚gefordert, dem er zwar erklärt, daß feine ganzen Bekehrungs⸗ 

Anftalten, die.er zum Behuf der Ungläubigen machen wollte, 

unter feiner Direktion ftehen follten; wogegen aber jener ihm 

erklärt, der Bettler feyen genug in Palaͤſtina; wenn. er nur 

Bettler⸗Miſſionaͤr ſeyn wollte, Fünne er nad) Europa zuruͤck⸗ 

sehen. Er muß wieder nad) Stalien abfahren, aus Italien 

nah Spanien. Der Himmel hatte ihn für die Europäer 

aufbehalten, 

Er hatte übrigens doch fo viel Erfahrung gemacht, daßer 

fah: ein Kitten, der kaum leſen und fchreiben Fünne, ſey Fein 

‚capabler Prediger, daß, um mit Autorität zu predigen, er 

auch Latein wiffen müffe. Er entfehloß ſich alfo, Latein, Phir 

loſophie und Theologie zu lernen. MWahrlich ein harter Ent 

fchluß für einen Mann: von 53 Sahren (im Sahr 1524), in 

der Schule zu figen, ‚dekliniren und conjugiren zu lernen. 

Was thur aber nicht Kiebe zum Himmel! er ließ fich wirklich 

fo weit herab. Aber der Schriftfteller des Sefuiten + Ordens, 

der auf Befehl der Superioren ſchrieb, fagt: er hatte Feine 

Drogreffen gemacht, denn. er habe immer aud unter der Arbeit 

on himmlische Liebe gedacht. Er braucht die feltfame Wens 

dung, daß cr fagt: wenn das Wort Amo, amas, amat 
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vorgefommen, fey ihm plößlich jene eingefallen, Der Knabe 

ift zu alt, e8 geht nicht, Ein paar gute Freunde rathen ihm, 

um fich im Lateinifchen zu vervollfommnen, die beiden Zwecke 

zu verbinden: Latein zu lernen, und fi in frommen Uebun⸗ 

gen zu vervollkommnen, follte er Erasmi militem christia- 

num leſen. Er liest das Buch, aber nimmt die fonderbare 

Erfoheinung bei fi wahr, daß, fo wie er es liest, feine Di 

fionen weichen ; was alfo ein deutlicher Beweis war, daß der 

Teufel im Buche faß, daher Erasmus —* bei ber rg | 

ſellſchaft ganz verboten wurden, 

Zwei Jahre legte er fich fo in Barcellona io Sram 

matik. Nun ſollte es doch weiter gehen. Was Jemand in 

| zwei Jahren nicht lernt, lernt er auch in mehreren ‚nicht. Er 

‚wollte auf die Univerfität, ad philosophiam, und zwar auf 

die, welche ihm am naͤchſten war, nach Alkala, ‚die der 

Cardinal Ximenes geftiftet ‚hat. Er ging wirflid 1526 

dahin. In Barcellona hatte er Cameraden befommen, die fo 

‘wie er lebten, Sie hatten die fonderbare Idee, fie wollten 

als Schafe Ehrifti auf die Univerfitat gehen, fih in Schaf 

"wolle huͤllen, einen grauen Friesrod tragen und barfuß in 
die Kollegien gehen, fo daß die grauen Friesröcde großes Auf- 

fehen machten, befonder8 da fie ihren Kameraden oft Pont 

tenz predigen wollten, und zulegt Gewiffensräthe der Damen 

machten. Das Fam vor den Inquiſitor. Diefer zieht Ignaz 

ein, und findet, daß er noch nicht capabel ift, Gewiffensrarh 

zu ſeyn, legt ihm auf, noch vier Jahre vorher Theologie zu 

fiudiren. Er wurde fo verdrießlich, daß er von Alfala geht; 

indeß, feine Zeit als Theolog mußte er ausftudiren. Mit einem 

feiner Kameraden bezieht er die andere berühmte fpanifche Unis 

verfität Salamanfa, immer noch im grauen Friesrock 

und barfuß, und der andere, ein großer langer Kerl, in Fur; 

zem Wamms, alten Halbftiefeln, einem ungeheuren Hut und. 
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einem Pilgerſtab. So kommen fie nach Salamanka, fangen 

bier an zu predigen, daß der JInquiſitor auch hier fie einzog. 

Ignaz und feine Konfortei. mußten 22 Tage im Gefaͤngniß 

ſtecken, kamen endlich heraus, und der JInquiſitor gab die Eut⸗ 

| ſcheidung: den Katechismus ſollte er Ichren Dürfen, aber 

um weiter zu geben, müffe er vorher die vier Jahre Theo» 

logie fudiren. Er wurde fo verdrieglicy und ‚ärgerlich, daß 

er aus Spanien gauz hinweg ging; das Land war feiner 
nicht werth. Ä 

Ignaz war nun fchon 36 Jahr alt, und wollte noch 

auf eine Univerfität, nah Paris (im Zahr 1528). Der Abs 

zug des Bettlers aus Spanien war, wie immer, erbaulich, im _ 

alten Habit. Damit er aber doch feine Bücher und Hefte 

mitbraͤchte, fo packt er diefe-einem Efel auf, den er vor. fi 

hertrieb, Wie er in Paris ift, merkt er, daß er wahrhaftig 

‚ wieder mit der Grammatit anfangen müffe, und fegte ſich 

in die Schule unter die Zungen hin. Wer aber Grammatif im 

35ften Fahre nicht lernt, lernt fie auch im 36ſten nicht. Es ging 

ihm fatal. Er wünfchte ald Famulus zu einem Profeffor zu kom⸗ 

men, aber Niemand wollte ihn annehmen, Endlich-gelingt es ihm, 

ſich fo durchzudetteln, daß er in einem Seminarium, wo meh⸗ 

rere Studenten zuſammen wohnten, angenommen wird. Hier 

verleitete er aber die Uebrigen, daß ſie des Sonntags, ſtatt der 

zur Uebung eingefuͤhrten oͤffentlichen Disputation beizumohhen, 
mit ihm éxercitia spiritualia machten, Dieß kommt vor den 

Borfieher, und es hieß: an ihm folle die gewöhnliche Strafe 

vollzogen werden. Es wird geläutet auf dem großen Saal, 

Alle muͤſſen fich einſtellen, und Ignaz ſollte coram illustri 

coetu mit Ruthen geſtrichen werden. Jetzt hatte er feine 

- Welt fo weit Fennen ‘gelernt, daß er ſich durch nachdruͤckliche 

Vorſtellungen Pardon zu verſchaffen wußte. Er gedeiht 

überhaupt jet fo, daß er in feinem: Auften Jahre Baccas 
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laureus wurde, und feit 1534 hieß es vollends: Magifter 

Ignatius. | 
Nun hätte er noch Theologie ftudiren follen, denn er 

war erft Magister Philosophiae; das war ihm aber zu lang⸗ 

weilig. Seine alten Ritters Gdeen erwachten wieder in ihm. 

Er fah, wie die Keßerei einriß, er fuchte alſo lieber Geines- 

gleichen an ſich zu ziehen, FJünglinge zu Paris fo zu formen, 

wie er war, Das war bei den Mitteln, die er brauchte, fehr 

leicht. Wo er einen Studenten wußte, dem es an Baarfchaft 

fehlte, firefte er ihm vor; dem, welcher in verdrießliche Hans 

del verwickelt war, half er heraus. Denn es konnte keine 

Angelegenheit geben, im die er nicht dreiſt bineingegangen 

wäre; und wenn er einen ganz an fich gezogen, hatte, fing 

er feine exereitia spiritualia mit ihm an, Der Zögling mußte 

ſechs, oft acht Tage lang faften. Er machte ed, wie alle 

Gaukler von jeher. Wenn Leere im Magen ift — wußte er — 

eutſtehen wunderbare Ideen im Kopf. Gr ließ alfo faften, 

und führte die feine Art von Faften ein: wenn fie recht fromme 
Leute ſeyen, müßten fie bloß vom Anfchauen des geweihten Brods 

Icben Tonnen. So befommt er endlich in Paris ſe ch s Com- 

pagnons, — der erfte Kleine Dürftige Fonds zu dem 

Drden, vor welhem nachher alle Könige zit. 

terten. — 

Seine alte Idee wachte auf, jetzt wäre etwas in Palaͤ⸗ 

flina auszurichten. Er geht daher nach Venedig und beftellt 

auch feine Kameraden dahin; jeder follte auf-einem. verfchies 

denen Wege da eintreffen. Wie er bier anfommt, hört er, 

daß Krieg mit den Dömanen fey. Die Ueberfahrt nach Pa 

laftina war alfo unmöglih. Er muß alfo diefen Plan ganz 

aufgeben. Nun entfchloß er fi, auf dem alten Wege zu 
bleiben und zu predigen.. Unter diefem Predigen muß man 

fi aber eine ganz fonderbare Yrt vorftellen. Die Compa- 
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gnons Tiefen im den italienifchen Städten herum , fliegen an 

den Ecken der Stadt auf einen Stein hinauf, ſchwangen den 

Hut drei⸗, viermal, ſchrieen fo lange, bie die Straßen voll 

wurden. So ftreiften fie durch ganz Italien. Ignatius felbft 
konnte nicht einmal-recht Italieniſch, ſondern vermifchte Spas 

niſches und Stalienifches. 

Da er fih ſo verdient und — Compagnons hinlaͤnglich 

Aufſehen gemacht hatten, entſchloß er ſich im Jahr 1537, mit 

zweien aus ſeiner noch Heinen, nun vielleicht aus einigen zwan⸗ 

zig Mitgliedern beſtehenden Geſellſchaft, Le Fesre und Lay 

BE nach BR zu gehen. 3 

C. Stiftung und Einrihtung des Fefuiten-Drdens, 

Su Rom muß. Loyola frühe Männern in die Hände ger 

fallen feyn, die ihn bildeten. Denn von feinem erften Ein⸗ 

tritt in Rom an hat man einen audern Mann vor ſich, einen 

Mann, der nicht fo blindlings in jede Entwurf bineinirrt, 

nicht auf die Vorfehung rechnet, daß fie jede Unvorfichtigkeit | 

des Menſchen verguͤte; ſondern einen Mann, der kuͤnſtlich 

vorbereitet, alle Mittel der Kl ugheit verſucht. Er gewinnt in 

Rom einige Kardindle, Damen, die beim Pabft viel gels 
ten, und bahnt ſich erft fo allmaplicy den Weg zum heiligen 

Bater, | | 

Gleich bei feinem erfien Entwurf, den er für feinen Or; 

den macht, ſieht man, wie Alles darauf angelegt iſt, den Pabſt 

zu gewinnen: Der Orden wurde fo eingerichtet, daß er. dem 

Pabſt nichts als ein paar Bogen Papier koſtet. Es wurde 

jedem Ordensbruder zur Pflicht gemacht, an dem Ort, wohin 

er kam, in's Hoſpital zu gehen, da der Kranken zu warten, 

und dann allmaͤhlich vom Hoſpital aus auf die Stadt zu 

wirken; jedem zur Pflicht gemacht, daß er vier Gelübde 
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ablegen müffez die drei gewöhnlichen, der Keufhheit, der 

Armuth und des Gehorſams (gegen die) Oberen und 

den Ordens Dorficher) , und dann wiertend das Gelübbde 

des unbedingten Gehorſams gegen den Pabſt 

(obedientiae illimitatae erga pontificem); daß, wohin «6 

dem Pabſt gefällig fey, irgend einen von ihnen zum Beſten 

der Religion und Kirche zu ſchicken, dieſet verpflichtet ſey, 

dahin ohne Lohn, ja ſelbſt ohne Wegzehrung zu gehen. Zur 
gleich mäffen die Ordens» Mitglieder die Kinder in-der Reli- 

gion unterrichten, um die alte Neligion zu erhalten, und allen 

Ketzereien zeitig einen Damm entgegenzuftellen, Endlich muͤſ— 

fen die Neu⸗Eintretenden durch die fcharfften Proben des uns 

bedingteften Cthierifchen) Gehorfams in Uebernchmung der 

niedrigfien Dienfte, z. B. namentlich in PTR: geprüft 

werben. 

Schon in biefen erften Entwurf des Ordens r eht man 

auch font den feinen Kopf. Unter Anderem fommt darin 

fhon vor, daß die Professi des Ordens vollig arm feyn fols 

‚len, gar nichts Eigenes haben koͤnnen; hingegen die Collegien, 

Seminarien, Erzichungshäufer, und die diefen im Namen des 

Drdens vorfichen, die Rektoren, follten fo viel befigen, als 

fie wollten. Diefe folften zum Zwed des Unterhalts der in 

dem Collegium Studirenden nicht an. das Gelübde der Ar⸗ 

much gebunden feyn. UWebrigens fchien «8 nicht ein Moͤuchs⸗ 

Orden zu werden, was Ignaz ftiften wollte, fondern ein mi» 

litärifcher Orden. Selbft der Name, den er feiner Gefellfchaft 

‚gab, bewies das. Sie follten nicht Orden Jeſu oder Je— 

fuiten»-Drden heißen, fondern Compagnie» Phar- 

lanx Fefu. ak: 
Nachdem ihm irgend Jemand, es fey nun ein fpanifcher 

Theolog oder Kardinal, Entwürfe der Art gemacht hatte, legte 

er fie dem Pabfte (1559) vor, und: der Pabft, Paul UL, 
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bekraͤftigte fie mündlich. Aber es war noch ein: wichtiger 

Schritt zu thun, bis er eine Bulle gab. Ehe er fich dazu 

entſchloß, übergab er die Sache zur Deliberation drei, Kardi⸗ 

nälen, welche die Zuläßigkeit des Ordens prüfen follten. Dieſe 

entichieden ohne Zaudern, der Drden fey unbrauchbar. Der 

Chef der Deputation fagte: er brauche den Entwurf nicht 

zu lefen; denn ſchon die Auffchrift beweife, daß er: verwerf 

lich ſey, —ein meuer Orden; man habe fhon 1215 auf der 

Sateranenfiichen, und wieder im Jahre 1274 auf der zu Lyon 

gehaltenen Synode ausgemacht, es folle kein neuer Orden er 
richtet werden, man wolle alle Orden auf vier Haupt» Orden 

reduciren. Diefer Orden möge daher eine Einrichtung haben, 

welche er wolle; ein neuer Orden als neuer Orden fey ver- 

werflich. Es ſtand faft ein volles Jahr lang an, bis bie 

Standhaftigkeit des Berichterftätters von den anderen Kardis 

nälen erfchüttert wurde. Da Tam von Portugal her etwas 

zufällig dazwifchen, das den Entſchluß des Pabſtes befchleus 

nigte, die Widerfeglichkeit des Kardinals hinderte. Es kamen 

namlich Briefe aus Portugal, der König hätte gehört, daß 

in Stalien eine Sefellfhaft ſich fände, die fih im Predigen 

unermüdet eifrig. beweiſe, Feine Arbeit fcheue; er wiffe nicht, 

wen er nach Dftindien ſchicken folle; Franziskaner und Do> 

minifaner wollten nicht gehen; der Pabft möchte ihm von 

der Gefellihaft Einige ſchicken. Nun hatten die gewonnen, 

die dem Drden bisher das Wort geführt. : Der Orden fchien 

ſo geftiftet werden zu koͤnnen, daß er nicht in die Sphäre 

der übrigen Orden komme, fondern vielmehr eine beträchtliche 

Luͤcke, weldye die übrigen Orden ließen, ausfüllte. In Ew 

ropa fchien nichts von ihm zu befürchten zu feyn, denn er 

follte ſich nach diefem Zwecke nad Oſtindien und Weſt— 
Indien ziehen. 

So ſtellte der Pabſt 1540, den 27. September, die fuͤr 

Spittler’s ſaͤmmtliche Werte, X, Bd. | 9 
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das Wohl der Chriftenheit fo lang fatale Bulle aus: Begi- 

mini ecclesiae militantis u. f. w. In derfelben ſchraͤnkt der 

Pabft, um doc noch Einiges zu thun, die Zahl der Mitglies 

der in der Art ein, daß nicht mehr als fehzig feyn ſoll⸗ 

ten; dagegen weil er als Miſſionaͤrs⸗Orden ſo geſchaͤftig ſeyn 

mußte, nirgends ſichern Sitz hatte, dispenſirte ihn der Pabſt 

vom Brevierleſen. Ignatius wurde 4541 — eine der trau⸗ 

rigſten Epochen fuͤr die Menſchheit! — zum erſten General 

des Ordens (Praepositus Generalis) gemacht. Als folcher 

macht er fogleich feine Austheilung, faft fo, wie man ſich 

vorftellt, daß unter. die Söhne Noahs die Welt ehemals ver: 

theilt worden ſey. Er blieb in Rom; er mußte in. der Nähe 

feyn. Eine Partie Brüder fohicfte er nach Deutfchland, wo 

aber gleich einer davon Franziskaner » Schiefal hatte, Er 

kommt nach Regensburg, packt hier Biſchof und Volk au, 

fo daß fie ihn in der Donau erſaͤufen wollten. Der andere 

ging nad) Insbruck, wo ſich Damals der römische König Fer⸗ 

dinand aufhielt, bei dem er fich fo einfchleicht, daß er fein 

Günftling wird. So fendet er in alle Welt aus, vorzüglic) 
nach Oftindien wird der heilige RÆa verius beftimmt, der über 

Liffabon dahin abging. Der Apoftel der Oftindier, der recht 

viel Anlage ’zu einem Jeſuiten des damaligen Zeitalters hatte, 

befümmert fih nicht darum, Sprachen zu: lernen; er rechnete 

auf den heiligen Geift, der fich aber nicht einfand. Alles, was 

er mitnahm, waren vier Briefe, einen Brief vom Pabft, wo⸗ 

rin er zum Nuntius apostolicus von ganz Indien erflärt 

war, worin er dad Recht befam, "die chriftliche Religion im 

ganzen Orient auszubreiten, dann drei Empfehlungsfchreiben 

an König David von Abyſſinien und an alle hohen Haͤupter 

und Fuͤrſten vom Vorgebirge der guten Hoffnung an bis zum 

Ganges. Er ſah indeß bald, daß es nöthig ſey, die Landes— 
Sprache zu lernen. Da er ein paar Worte verſtand, fing 
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er fein Miffionswerk ſo an: ‚er lief am helfen Mittage auf 
der Straße mit einer Schelle, bis die Kinder zufammenliefen, 

Dann redete er, fo. viel er berauszuftottern vermochte, fie 
in ihrer Landesſprache an, lehrte fie das Pater nofter, und, 

wenn er es weit bringen Fonnte, auc) das Credo, Mit den 

Erwachſenen brachte er es doch fo weit, daß fie ordentlich 

einen Kranz machen lernten, Dann. beftellte er gleich Profefr 

fen, ließ fich vom Vicekoͤnig Soldaten geben, lieg Tempel 

abreißen und darauf Kapellen bauen; und ſiehe, ſchon im 

Jahr 1542 ſtand zu Goa (im Königreich Decan), der 

Hauptftadt aller portugiefiichen Beſitzungen in Oſtindien, ein 

Collegium da, das noch in demſelben Jahrhundert gegen 120 

Jeſuiten enthielt; doch blieb es fortdaurender Plan des Or⸗ 

dens: nur wenig Profeſſen. Auch nach Spanien und Frank—⸗ 

reich wurden Miſſionarien geſchickt. 

Drei Jahre nach dem erſten Privilegium, das die. Kon 

ftitution des Ordens gründete und die Anzahl der Gefellfchaft 

auf 60 beſchraͤnkte, erhielten fie vom Pabft das Privilegium, 

Profeffen aufzunehmen, fo viel fie wollten; ‚ein Privilegium, 

woraus Loyola und feine Nachfolger wenig machten, denn es 

blieb Plan: eigentliche Jeſuiten fo wenig ald möglid). 

3. B. 1715,.da der Orden in feinem größten Flor ftand, 

Pombal feine Operationen noch nicht angefangen hatte, der 

Drden fo im größten Slor war, daß er über zweiundzwanzig⸗ 

tauſend Mitglieder zaͤhlte, beinahe 700 Collegien hatte, zaͤhlte 

er nur 24 Profeßhaͤuſer, und in keinem derſelben uͤber zehn 

Mitglieder. Aber die andere Erlaubniß, die der Orden in 
derſelben Bulle bekam, war fuͤr ihn deſto groͤßer: ſowohl 
Ignaz als jeder kuͤnftige Ordensgeneral, vereinigt mit den 

Afiftenten des Ordens, foll völlig nah Willkuͤr die Konftitus 

“tion des Ordens ändern Fönnen, und. was der Ordensgeneral 

für fi * aͤndere, ſollte, wenn auch der Pabſt nichts davon 
9% 
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wiffe, vom Pabft fo gut als Fonfirmirt feyn. Ein Privilegium, 
das Feiner der übrigen Orden bar, das fchon allein um 

möglich machte, die Zefuiten in einen Staat auf 

zunehmen. Mill ein religidfer Orden in einen Staat auf 

genommen werden, fo läßt diefer fich feine Konſtitution vorlegen, 

pröft fie, ob fie mit ſeinem Wohl vereinbar fey, um nicht 

in feinem Schooß eine Geſellſchaft zu haben, durch die das 

Öffentliche Wohl untergraben werde. Nun koͤnnen die Sefuiren 

bei ihrer erften Neception völlig offenherzig ihre: damalige - 

Konftitution dargelegt haben, der Pabft konnte verfichern: das 

fey fie; aber nach einigen Jahren gefiel es dem Drdensgene- 

ral, neue, höchft gefährliche Regeln der "Konftirution einzuver⸗ 

leiben. Alſo war der DOrden ein Chamäleon, dem 

jeder neue General eine neue Geſtalt geben 

durfte, Wie fhwac die Politit damals in Europa gewefen 
ſeyn muß! Deffentlich erhielten fie diefes Privilegium, 
dem faft von Jahr zu Jahr immer neue folgten, z. B. zwei 

Jahre nachher erhielten fie das Privilegium, das. auch Die 

Bettelmoͤnche haben, überall, wo fie. hinfämen, jede Kanzel 

befteigen zu dürfen, überall Beichte anzuhören, von allen 

Sünden abfoloiren zu koͤnnen, felbft von folchen ‚welche ſich 

‘der apoftolifche Stuhl vorbehalten habe, überall Meffe zu Te 

fen und alle Sakramente zu verwalten, ohne erft Einwilligung 

des Biſchofs oder Pfarrers abzuwarten. Dieſes alles zum 

Skandal für die Biſchoͤfe, für die übrigen Orden und’ für die 

MWeltgeiftlichen, denen fie Beichtfinder wegfaperten! So wur; 

deu drei Jahre nach den Privilegien neue ausgeſtellt. Die 

Bulle hat den Namen: Mare magnum, weil es gleichſam 

ein Compler von unendlichen Privilegien war, Alles zufams 

men gehäuft, was fich der Orden nur wuͤnſchen mochte. 
Unftreitig haben diefe Privilegien zu Veen — ſehr 

viel beigetragen. i 
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Aber es bleibt dennoch eine wichtige. Frage, wie in ei⸗ 

nem Zeitalter, da man des Ordensmachens fhon 

müde war, das. doch durch das Beifpiel vier vorhergehender 

Sahrhunderte gewarnt. feyn konnte, wie man in der Periode 

der ‚wiederauflebenden Wiffenfchaften, und da man durch die 

Reformatoren felbft in der großen Kirche auf dergleichen Dinge 

aufmerffam gemacht wurde, ein Orden noch fo gedeiben 

fonnte, daß er an Größe, Reichthum und Macht alle 

‚übrigen unendlich übertraf. Merkt man nicht auf andere 

biftorifhe Veranlaffungen, fo bleibt's unbegreiflich, 

daßer in fo fhneller Zeit und fo feſt die ganze 

katholiſche Chriftenheir umftriden Fonnte Die 

wichtigften derſelben fcheinen folgende zu feyn: 

4) Die Art, wie gewöhnlih die erſten Jeſuiten 

fich einſchlichen, trug vorzuͤglich in Deutſchland zu ihrer 

Ausbreitung bei. Es kamen in eine Stadt, z. B. nach 

Coln (dieß war eins der erſten Neſter des Ordens), ein paar 

arme Vaͤter barfuß, in elender Geſtalt, daß man ihnen wohl 
das Almoſen nicht verſagen konnte: ſie machten nicht die Praͤ⸗ 

tenſion, ihnen ein Collegium zu bauen, ſondern gingen in's 

Hoſpital, pflegten der Kranken, verrichteten die niedrigſten 

Dienſte, lockten auch hie und da Kinder an ſich, gaben ihnen 

im Leſen und Schreiben Unterricht, ſo daß ſie endlich ein 

ganzes Zimmer voll Kinder hatten, die alle Tage zu einer 

beſtimmten Zeit kamen. Sie verlangten nichts für ihren Ans 

terricht,, daß es die Aeltern in der Stadt herzlich freute, ein 

paar Informatoren umfonft erhalten zu haben. Der Kinder 

wurden mehr, und die guten Väter äußerten, fie würden noch 

mehr nehmen koͤnnen, wenn fie nur Pla dazu hätten. Man 

Fauft ihnen ein Eleines Haug, fie locken fo viele an fi, daß 

fie auch bier nicht Pla Haben. Es muß alfo ein Collegium 
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gebaut werden, Sie brauchten die Rolle nicht einmal. ein 

Jahr zu fpielen, fo fiand ein Palaft da. 

2) Ihr ganz rafender Fanatismus. Man muß 

ſich unter den erften Sefuiten nicht die pfiffigften Geſchoͤpfe 

denken, die ung beim Namen Jeſuit erſcheinen. Es wird 

nicht leicht in der Welt etwas groß, wo nidt 

beim erftien Entfteben der Größe Sanatismus 

mitwirfen muß. Bloß Sclauheit und Klugheit dringt 

nicht fo durch alle Hinderniffe hindurch, wie Fanatismus. 

Wirklich hat man auch in der Geſchichte weniger Orden ſo 

auffallende Beiſpiele von Fanatismus, wie bei ihnen. Es 

kommt oft vor, daß ſie ploͤtzlich des Nachts in der Stadt 

umherliefen und ſchrien: wehe der ſuͤndigen Stadt, 

wehe der großen Stadt! eine Art zu predigen, wie man 

ſie in einer Stadt, wo gute Polizei herrſcht, nicht wuͤnſcht. 

Sie geißelten ſich ſo auf den Straßen, daß ein Menfch von 

einiger Empfindung nicht zuſehen konnte. Ein Beweis, wie 

weit ed der Menfch in der Härte gegen fi und in der Fuͤhl⸗ 

loſi gkeit bringen kann, iſt ein ſpaniſcher Jeſuit, der ehemals 

Vicekoͤnig von Katalonien geweſen war, der fo- gegen ſich 

wuͤthete, daß der heilige Ignaz ſelbſt ihm zuletzt einen Ober⸗ 

Aufſeher gab, der ihm Maaß und Ziel ſetzen ſollte. Ebenſo 

kommt in einer andern Beziehung der Fall vor, daß einmal 

einer ganz raſend durch die Stadt lief ‚ fo nackt als kaum 

der Wohlſtand erlaubt, und wo ihn Jemand trat, machte er 

Dankſagungen, bot feine Backen dem Andern dar. Zuerft 

lachte man; dann fuspendirte man das urtheil; 

am Ende bewunderte man. 

3) Der Hauptgrundſatz des Ordens von ber erften Zeit 

an war: das ift fromm und recht, was dem Drden. 

aufbilfe! Alfo: Jutereſſe des Ordens Kanon der Moralitaͤt. 
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Sm Ganzen ift dieß freilich bei dem meiſten religidfen Orden 
Grundſatz; aber man Tann doch gewiß feinem Orden 

- fo mit Grund den Vorwurf machen, daß er gleich von fei- 

ner erften Zeit am feierlich diefen Grundſatz aufgeſtellt habe. 

Er iſt bei andern praktiſch; bei ihnen war er 
ſelbſt theoretiſch. Su ihren Caſuiſten kommt er oft vor, 

und fie haben ihn in ein ordentliches Syſtem ausgefponnen, 

Das Wohl der ganzen Kirche gründete ſich auf die Bluͤthe 

des Jeſuiten⸗Ordens. Wenn alſo ein Fall vorkommt, wo 

fuͤr den Orden eine Bosheit im Einzelnen zu thun iſt, fo 

gilt es doch bei der Sache dem Wohl der ganzen Kirche, 

Daher erklärt fih’s, warum es Grundfag war, im Beicht—⸗ 

ftupl gelinde zu feyn, um dadurch einen großen Schwarm 

an fich zu ziehen. Wenn oft auch unbarmherzig ftreng gegen 

die Geringeren, doch gelinde gegen die Großen, weil gelinde 

Beichtväter Lieblings + Beichtväater der Könige find. 

4) Der heilige Ignaz machte zum Geſetz: es -follte 

dburhaus Fein Zefuit ein Bisthbum annehmen. 

War's Demuth, Berleugnung, oder hatte er vielleicht die 

politische Abfiht, dadurch die Eiferfucht anderer Orden zu‘. 

mindern? Zum Theil war es wirklich das Letztere. Wäre 

ein Jeſuit Erzbifchof von Mainz geworden, wie es Franzis⸗ 

faner geworden find, fo würde der natürlich nicht mehr fo 

ganz einzig unter dem Drdensgeneral geftanden haben, als 

vorher. Er hätte feine Verpflichtung und Recht als deutfcher 

Keichsfürft gehabt. Das wollte Loyola verhüten, Es würde 

früher Keim des Verderbens für feinen Orden geworden feyn, 

wenn nicht firengfte Monarchie in demfelben gewefen wäre; 

| um num zu verhindern, daß fie nicht ganz feine Soldaten. 

feyn koͤnnten, in fremde Verhältniffe verflochten würden, gab 

er das Verbot. Es war anfangs fo fireng, daß er felbft 

verbot, Fein Mitglied feines Ordens folle die Kardinale- 
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Würde annehmen. Er felbft verbat fie, weil durch all 
dieß nach feiner Meinung Zufammenhang des Ordens, firenge 

Subordination, felbft fein eigenes Verhältniß gegen den Pabft 

geändert worden feyn würde. Unftreitig fah hier Loyola, oder 

der, der ihm die Brille aufgefetst, weiter als bie ER je 

des andern Ordens. Dazu kam: 

5) daß fih die: Fefuiten gleich in dem zehn erften Jah⸗ 

ven ihrer Stiftung als außerordentlih braudbar zur Be⸗ 

fireitung der Keßerei mit Waffen der Ehrlichkeit 
und Waffen des Jeſuitismus bewiefen. 

Wo feit 1540 in Deutfchland ein Reichstag, ein Eollo- 

quium zwiſchen Katholifen und Proteftanten war, waren zus 

verläßig Jefuiten dabei. Mo Neformatoren in eine Stadt 

famen, und die Geiftlichfeit dem Disputiren mit den Protes 

ffanten nicht gewachfen war, weil diefe die Bibel citirt haben 

wollten, holte man Sefuiten. Alfo ein unfchägbarer Orden ' 

für Diefes Zeitalter. Wie fie jede Kunft der Verleumdung, 

offenbare Lüge, Fünftliche Verdrehung gebraucht haben, davon * 

nur Ein Beiſpiel: — die Art, wie der. Tod Luthers in ‚den 

Annalen des Sefuiten- Ordens angeführt wird. „Ih mag, 

heißt es hier, diefes böllifche Ungeheuer bei feinem 

Namen nicht nennen, diefen Verräther der fa 

thbolifhen Religion, diefen Slüdhtling aus dem 

Klofter, diefen Wiederherfteller aller Kegerei, 
dieſes Schenfal vor Gott und den Menfhen — 

Er farb im achtzehnten Jahre feines Abfalls, 
nachdem er des Abends zuvor trefflich gefoffen, 

banquetirt und nach feiner Art Poffen geriffen; 

inder Nacht darauf gab er feinen lafterbaften 

Geift auf; ein herrlicher Biffen für den Teufel, 

der ſich an folhen Broden recht fattigen kann!“ 

Kam ein foldes Buch nah Spanien, wo man von Luthern 
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nichts mußte, fo mußte biefe Schrift Beifall finden. Je 

Tühner ‚gelogen, deſto mehr wurde es geglaubt. Dieſem Grund⸗ 

ſatze gingen ſie nach, und es half ſo lange, bis ſich uͤber 

Europa allmaͤhlich Tag verbreitete. Dann aber mußte auch der 

Orden fallen. 

| 6) Der. außerordentlich firenge Gehorfam, den 

Ignatius zum erften Grundgefeß des Ordens machte, die faft 

uneingefchränfte despotifche Regierung, mie fie fonft 

in. feinem Orden war: firenger Gehorfam, verbunden mit 

ein paar anderen inneren Einrichtungen deſſelben. Was für 

eine Idee Ignaz vom Gehorfam gehabt, ficht man aus einer 
‚Stelle in einem feiner. eigenen Schreiben: nur das Befohlene 

thun, ift Fein vollfommener Gchorfam; man muß weiter 
gehen, den Willen des Superiors zu feinem Willen machen, 

feinen Vorgeſetzten feinen Verſtand und feine Vernunft aufe 

dpfern, nie anders denfen und anders urtheilen, als fie. 

Gehorfam hört auf, Gehorfam zu feyn, fobald man unter 

ſucht, ob das vernünftig und gut fey, was. befohlen wor⸗ 

den. Man muß fih gewöhnen, in feinen Obern 

Chriftus zu fehen, der die höchfte Weisheit iſt, die nie 

betrügt und nie hetrogen werden kann. Das war ein Grunds 

fa, den. er immer einfchärfte, und worauf er immer hinar⸗ 

beitete. Wo er einen Angehörigen des Ordens wußte, der 

fih auf Talente und Erziehung etwas jeinbilden konnte, der 

wurde .von ihm vorzüglich mißhandelt. So hatte unter den 

erfien Mitgliedern Laynez, der nachher dem Orden feine .: 

feinere Einrichtung gab, ihm bei ein paar Befehlen Vorftel- 

lungen zu machen gewagt, 3. B. darüber, daß Loyola alle 

guten Köpfe nach Rom in’s Collegium 309, wodurd) der Drs 

den, wie Laynez behauptete, feine beften Mitglieder verliere, 

Laynez mußte eine demuͤthige Bittſchrift an ihn ſchicken. Ein 

Anderer mußte zur RAN in.der Kirche fegen, die Straßen 
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Tehren. So befahl er einmal zu Rom einem der jungen 

Sefuiten im Collegium, er ſollte der Nachbarin ſagen, daß 

man kuͤnftig keinen Unrath an das Collegium werfen ſolle. 

Dieſer glaubte, es wuͤrde nicht noͤthig ſeyn, ſelbſt dahin zu 

gehen, und ſchickt einen Andern dahin. ‚Ignaz erfährt 6, und 

die Strafe ift: er muß ſechs Monat lang alle Tage, wenn 

man ift, mit einer Schelle in den Saal treten, und die 
Worte fprechen: volo ac nolo, non habito in hac domo. 

Es Fonnte Ignaz einfallen, heute den Profeffor der Theologie 

zum Koch zu machen, damit er fich nie etwas einbilden Fünnte, 

und ſo wieder den Koch zum Profeſſor der Theologie. Ein 

folcher ‚militärifcher Despotismus iſt zum Theil durch die ei⸗ 

genen Bullen des Pabſtes begünftigt. Der Jeſuitengeneral 

erhielt 3. B. in einer Bulle vom Pabſte das Recht; alle Nek 

‚toren der Collegien anzuftellen. Bei andern Collegien wählte 

das Collegium fich feinen eigenen Rektor, berichtete die Wahl 

an den Drdensgeneral, und diefer Fonfirmirte, Allein von’ der 

Konftitution des Jeſuitengenerals konnte felbft nicht an den, 

Pabft appellirt werden, Der Ordensgeneral hatte das Recht, 

von allen geiftlichen und weltlichen Strafen feine Ordensmit—⸗ 

glieder frei zu fprechen; wenn er Sefuiten in Länder ſchickte, 

die voll Unglaubiger waren, ihnen den Auftrag zu geben, in 

dem ungläubigen Lande alle bifchöflichen Verrichtungen zu thun; 

fie durften z. B., wenn eine Ehefache vorfam, dispenfiren. 

Pabſt Pius II. gebraucht wirklich in einer feiner Bullen den 

Ausdruck: die Jeſuiten follen ihren General verehren, als ob 

er gegenwärtig wäre wie Chriſtus. Und um das ganze des- 

potifche Gebäude defto mehr zu fichern, machte der Pabſt zum 

Geſetz: daß ein Jeſuit nur in den Karthäufer Orden treten 

duͤrfe. 

So ſehr alle die angegebenen allgemeinen Veranlaſſungen 

den Fortgang des JeſuitenOrdens im Ganzen befoͤrderten, fo 
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merkwürdig verfchieden ift doch die Ausbreitung deffelben 
in den verfhiedenen eutopäifchen Reichen gewefen. 

Nirgends waren die Jeſuiten gluͤcklicher, als am Außerfien 

Ende von Europa, im Koͤnigreich Portugal. Durch ihre 

verſtellte Froͤmmigkeit empfehlen fie ſich anfangs bei den Kür 

nigen. Ehe fie noch zwölf Jahre hier waren, waren fie ſchon 

ſo gluͤcklich, daß ein Prinz auf den Thron kam, der, kaum 

ein paar Jahre alt, ganz ihr Schuͤler war, von ihnen unter⸗ 

richtet, völlig erzogen wurde, und recht vollkommene Receps 

tivitaͤt hatte, um ſo gebildet zu werden, wie die Jeſuiten 

ihre Koͤnige gern gebildet haben. Der unmuͤndige Sch 

ffian fam zur Regierung (1570), ein feuriger Kopf, 

„bei dem aber mehr Wärme als Licht war; der, wenn er eins 

mal auf einen Punkt gefallen war, diefen mit unerfchütterlicher 

Kraft fefthielt, bei dem Alles nur darauf anfam, ihm feine 

erfte Richtung zu geben. Diefem geben fie ganz die Richtung 

des ausſchweifendſten Fanatikers. Ein guter, glüdlicher 

Kreuzritter würde er gewefen feyn, aber Fein König in 

Portugal, der auf die vorhergehenden großen Könige paßte. 

Sie fetten ihm die tolle Idee in den Kopf, Krieg gegen die 
Unglaͤubigen in Afrika zu führen, und die Idee eines felbfts 

gewählten heiligen Coͤlibats, fo lange fie es nothwendig fans 

den; eine dee, defto jhandlicher, weil auf ihm der ganze 

Koͤnigsſtamm beruhte. Der junge tolle oder eigentlich von 

ihnen toll gemachte König ging mit einer Armee nach Afrika, 

und blieb da, während unterdeß ein Kardinal König wurde, 
bis nach) einiger Zeit, begünftigt von den Sefuiten, Portugal 

an Spanien fiel, Sie handelten in Portugal recht, wie wenn 

e8 ihr Eigenthum wäre. Da fie dem König in Epanien 
Portugal ausgeliefert hatten, und fahen, daß das Gollidiren 

mit ihren Brüdern in Madrid nicht gehen wollte, daß die 

große Macht des Dominikaner »Drdens ihrem Drden fchädlich 
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fey, fpielten ‚fie die Hiftorie mit-dem falfchen Schaftian, 

produeirten endlich einen ſolchen mit fo vielem Gluͤck, daß 

man bis auf die neueſten Zeiten ungewiß war, ob er ber‘ 

rechte gewefen ſey. 

Im Jahr 1640 wurde Portugal wieder ‚ein URN 

ges Neih. Das, Haus Braganza beftieg. den Thron. 

Auch da riffen fie unter dem erſten Könige Johann IV. 

alle Beichtvaterftellen bei Hofe, und was noch wichtiger war, 

die. Suftruftorsftellen der Prinzen an ſich. Es ſchien ein | 

glücklicher Zeitpunft zu kommen, da ein Prinz Alphons 

auf den Thron fieigen ſollte, der die Fefuiten nicht ausftchen 

konnte; aber hier trieben ſie das Spiel ſo ſchaͤndlich hoch, daß 

man in den letzten zwei Jahrhunderten Fein Beiſpiel einer ‚fol- 

hen Mißhandlung eines Königs hat., Er war nicht ganz 

majorenn. Sie ſteckten fich hinter die Mutter, daß fie ihn 

mißhandelte, ihm jede Vergehung in Gegenwart aller weltlis 

chen Großen vorhalten ließ. Wie die Rolle nicht mehr durch 

die Mutter gefpielt: werden Fonnte, fpielten fie fie durch die 

Gemahlin, eine franzöfifche Prinzeffin, die er ſich unglüdlis 

cherweife gewählt hatte, Es ging fo weit, daß fie die Könis 
gin dahin brachten, daß fie am hellen Mittage erklärte, fie 

müffe ihren Gemahl verlaffen „ er ſey impotent, ſich in das 

Klofter flüchtete, den Bruder des Königs heirathete, mit ihm 

Bett und Krone. theilte, während er fih für einen Un-Mann 

und Sinnlofen erklären laffen muß. Der Prinz, der nun den 

Thron beftieg,. Don Pedro, war ein volllommen blindes 

Merkzeug der Jeſuiten. So ging es auch unter Johann V., 

nur daß in den letzteren Jahren deſſelben ein Pater Franzis⸗ 

kaner faſt zu maͤchtig fuͤr ſie wurde. Doch wußten ſie auch 

den zu gewinnen, daß bis auf den. König Joſeph Feine 

‚wichtige Charge in Portugal anders als durch Sefuiten ver⸗ 

geben wurde. Selbſt Pombal hat noch in Portugal durch 
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Jeſuiten fein Gluͤck machen muͤſſen. Alle Kolonien der Por⸗ 

tugiefen im den Übrigen Welttheilen, alle Schulen, beſonders 
„bie Univerfität Coimbra’, der fie fich gleich bei ihrem Eins 

dringen in Portugal bemaͤchtigt hatten, waren in ihren 

Haͤnden. Unter dem Vorwaude, ſie von Ketzerei reinigen zu 

muͤſſen, nahmen ſie dieſelbe in Beſitz, und von der Zeit an 

verloren ſich dort die Wiſſenſchaften, — ein Beiſpiel, daß alſo 

5 falſch it, was man oft zum Vortheil: der Jeſuiten anführen. 

Vergehen den era m genügt hätten, 
4 1 er J 

u je r E . 4 wi; 
\ 

& D. Einige Bemerkungen über die innere ehrt 

N des Ordens. 
u 

Daß es mehrere Stufen und Klaffen unter den Te 

ſuiten gegeben hat, iſt ganz unleugbar, davon haben wir die 

deutlichften Winfe, Grotius z. B., ein Mann, gewiß nicht 

leichtglaubig, gibt in feinen Annalen und Briefen verſchie⸗ 

dene deutliche Winke: er wiffe, daß auch Weiber im Jeſui⸗ 

ten-Drden feyen ale Tertiarierinnen. Das-vffnet einen 
Blick in das Innere des Ordens, der erftaunen macht. Loyola 

hatte ſich freiſprechen laſſen von aller Gewiſſensfuͤhrung des. 

andern Geſchlechts, der Pabſt hatte ein Anathema darauf ge⸗ 

ſetzt, wer kuͤnftig Jeſuitinnen erwaͤhlen wollte: und: doch fols 

len welche darin gervefen feyn. 

Einen vieferen Blick in die innere Einrichtung des Dr- 

dens gibt der Umſtand, daß man nicht mit‘ Zuverläßigfeit 

fagen kann: das war Einrichtung deffelben, weil hoͤchſt wahrs 

ſcheinlich die Einrichtung des Sefuirenz Ordens nach den vers _ 

fchiedenen Perioden merkwürdig varlirt har. Das war bei 

dieſem Orden allein moͤglich, und bei der ganzen Art ſeiner 

Konſtitution in der That leicht. Wenn mau die ganze Ber 

faſſung des Jeſuiten Ordens, alle Privilegien, die er gehabt 
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bat, bloß, päbftliche Privilegien, ohne was er hie. und. da von 
den Königen für lofale Privilegien erhielt, überfehen will, ift 

man genöthigt, wenigftens fünfzig Solianten zw durchblättern. 

Um nur in einem Grundriß die Konftitution zu uͤber⸗ 

ſehen, machen wir folgende Punkte bemerklich. 

4) Der Sefuiten Orden befam vom Pabft das Privile- 

gium: alle Privilegien, die je irgend veinmal 

‚einem Bettel-Drden verliehen find, folle auch er 

haben. Nun fhaue aber Jemand die Folianten von Bulle 

rien an, die jene erhalten haben. Alfo Fein Landesherr, der 

Jeſuiten aufuahm, konnte verfichert ſeyn, die ganze Einrich⸗ 

tung und alle Privilegien des Ordens zu kennen. Der Ka⸗ 

puziner-Drden allein hatte ja ſchon ein Bullarium von ſieben 

Folianten, Wenn es ihnen gefällig war, in. den Folianten 

nachzuſchlagen, fo Fonnten. fie ein Privilegium mad) dem an- 

dern nach Bequemlichkeit produciren., 

2) Es war Gefeß bei dem SGefuiten- Orden Kraft paͤbſt⸗ 

licher Privilegien, daß für den Orden als Privilegium nicht 

nur das gelten folle, was der. Pabft fchriftlich ausgeftellt 

(habe, fondern auch vivae vocis oraculum. Hierun⸗ 

ter wird das verſtanden: für den Jeſuiten⸗Orden ſollte auch 

Privilegium feyn, wenn der Pabſt einmal im Umgang, Die: 

kurs, im einer freundichaftlichen  Unterredung, die Jeſuiten 
betreffend, fi herausgelaffen habe, wenn die Sefuiten nur ci» 

nen einzigen Zeugen hätten, der ihnen fagen koͤnnte: der 

Pabft habe das gefagt. Man fieht, wie dieß in's Grenzeu⸗ 

lofe führt, und noch war der Sache Fein Ende. Der Pabft, 

damit es ganz unmöglich feyn ſouend die Konſtitution des Or⸗ 

dens zu pruͤfen, gab 

3) das Privilegium, daß der General Macht haben 

folle, Deklarationen der paͤbſſtlichen Bullen auf⸗ 

zufeßen, die alsdann eben fo viel gelten follten, als die 
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gium; was der General verfüge, folle eo ipso als 

| paͤbſtlich confirmirt angefehen werden. J 

Man kann alfo durchaus für feinen Zeitpunft wiffen, 

was eigentlich wahre innere Einrichtung der ſaubern Geſell⸗ 

ſchaft Jeſu war, abſtrahirt von dem Hauptgrunde, der durch 

alle Zeitraͤume blieb: der unbedingten despotiſchen 
Gewalt des Generals. Am Ende des ſechzehnten Jahr⸗ 

hunderts entſtand im. Jeſuiten⸗-Orden ſelbſt eine große Gaͤh— 

rung, beſonders empoͤrten ſich die ſpaniſchen Jeſuiten. Sie 

wollten einmal wiſſen was eſſentiell zum Orden gehöre, fo 

eſſentiell, daß kein General das Recht habe, das zu aͤndern. 

Die Sache Fam vor den Pabſt, und am Ende war das Res 

ſultat, daß der General, nicht gebunden an das, 

was feine Vorgänger gethan, eingeräumt, ver 

boten haben, nah Willkür ändern dürfe 

Konnte je ein Drden der Art im einem guten Ötaate 

. geduldet werden? Wenn man auch vorausfegt, daß alle Mit⸗ 

glieder im Orden die edelften Menfchen, die Direktion des 

Ordens untadelhaft war, eine Sefellfchaft, von deren Konftis 

tution man nicht allein gar nichts weiß, fondern deren Wir— 

Fungen auf das Ganze des Staats offenbar hoͤchſt verdaͤchtig 

find, iſt immer gefährlich! Auch flohen, wo Jeſuiten 

hinkamen, die Wiſſenſchaften, — eine allgemeine Erfahrung, 

durch alle Laͤnder hindurchgefuͤhrt. Es iſt alſo vielmehr zu 

verwundern, daß dieſer Orden ſo lange geduldet worden iſt, 

als daß er geſtuͤrzt wurde. Daß dieſer Sturz ſo ſpaͤt erfolgte, 

iſt ein Beweis der elenden Politik der Könige, ein Beweis, 
daß gerade im Kabinet die am wenigſten aufgeklaͤrten Men— 

ſchen gewefen find. Ä 
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E. Eontögerbiäte des ‚Sefuiten-Ordene, 

Menn man die ganze Todesgefgiähte des. Ordens 

erzählen foll, fo muß man bis in die Mitte des vorigen 

(des fiebenzehnten) Jahrhunderts zurückgehen. Dort entfpann: 

fich der erſte Keim —— Todes. So — ba der 

‘ Wurm. 

Ein niederländifcher Biſchof, Cornelius RER 

ſchrieb ein Buch über die Lehre von der Gnade, ‚woran er 

vierzig Jahre gearbeitet, wozu er die dreizehn Folianten Augu⸗ 

ſtins durchgeleſen und excerpirt hat. Er wollte ausmachen, 

was Auguſtin in der Lehre gedacht habe. Man hätte dem 

Manne feine Freude laffen koͤnnen, es wurde ein dicker, un⸗ 

lesbarer Foliant; aber die Zejuiten argmwohnten, und micht 

ganz ohne Grund, daß er in diefer Lehre bei Auguftin das 

Gegentheil von dem gefunden haben werde, was fie von. 
der Gnade lehrten; fie” fuchren alfo gleich anfangs das Buch) 
zu unterdrücen,, noch che es erfchien. - Endlich kam es Doc) 

recht muͤhſam ‚geboren an das Licht, und’ anftatt daffelbe den 

Weg alles Fleifches gehen zu laſſen, machen ſie durch Pole⸗ 

mik auf daſſelbe aufmerkſam, ſind ihres Sieges ſicher, es 

werde ihnen gewiß gelingen, das Buch zu unterdruͤcken, uns 

Fundig des erften polemifchen Geſetzes, nidt 

Aufmerkfamkeit zu erregen. Es gelingt ihnen, daß 
der Pabft aus dem Folianten fünf Saͤtze zieht, die — 

ſeyn ſollen. 
Hätten die Jeſuiten den feligen Janſenius ſchlafen laſſen, 

ſo wuͤrde nicht eine Partei aufgeſtanden ſeyn, die ihn zu ver⸗ 

theidigen ſuchte; aber bloß das Bewußtſeyn, was fuͤr eine 

Reihe der ſchaͤndlichſten Kabalen in Rom geſiegt hatten, ers 

wecte in. Srankreich ein ganzes Publifum, das für Janſenius 
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| gegen die Sefuiten fchrieb. Der Pabit hatte fünf ketzeriſche 

Saͤtze ausgezeichnet; aber weil der Pabſt ein ſchlechter Theo⸗ 

log w waren dieſe fo unbeſtimmt, daß man ſagen Fonnte, 

fie hatten einen ketzeriſchen und auch einen guten Verſtand. 

So fanden die bedrängten Janſeniſten mehrere Kunftgriffe, 

bis bei jedem Kunftgriff die Jeſuiten immer eine neue Bulle 

herausbrachten, eine ganze Succeffion von Bullen, wo jedes 

Hülfsmittel der Janſeniſten, ihren feligen Freund zu retten, 

aufs Neue zernichter wurde. Zwar zum augenbliclichen Siege, 

aber doch zu ihrem endlichen Unglück hatten fie zu dieſer Zeit 

den wegen feiner Sugendfünden bangen Ludwig im ihrer 

Gewalt, fo daß der Blig von Rom und Ludwigs Donner 

zufammenfanen. 
Kaum hatte aber der Lärm aufgehört, fo fingen die Ser 

fuiten eine andere Komödie von der Art an mit einem glofs 

firten Neuen Teftament, das ein gewiffer Pere-Quesnel, 

der fih für die janfeniftifche Partei erklärte, ſchrieb. Auch 

bier fanden fie Keßerei,; und es werden 103 Keßereien ausge 

- zeichnet. Der Sturm dauerte von dem erften Jahrzehend dies 

ſes Jahrhunderts bis auf den ficbenjährigen Krieg, Wenn 

man die beiden Gefchichten aufmerkfam überlegt, muß man 

| fih wundern, daß die Sefuiten, ein Orden, der fo politifch 

fein gewefen ſeyn foll, in theologifche Streitigkeiten ſich men» 

gen mochten; daß cin Orden, der aus eigener Erfahrung dem 

gemöhnlihen Gang theologifcher Streitigkeiten Fannte, fo tief 

ſich hineinziehen ließ; daß ein Orden, unkundig aller Ordens— 

Politik, die Sache jedes einzelnen Mitgliedes, das einmal et- 

was ‘gegen Janfen oder Quesnel annoncirt hatte, fogleich zur 

ganzen Drdensfache machte. Beide Gefchichten find entwes 

der ein Beweis, daß bei den Jeſuiten nach der Abwechslung 

ihrer Geuerale auch die Politik ſehr abwechſelnd war, oder 

Beweis, daß ein Meunſch, einmal an Gewaltthaͤ— 
Spittters ſaͤmmtliche Werte, X, Bd. — 10 
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tigkeit gewöhnt, wenn es ihm neunmalgelum 
genift, und er der Anlage nach der feinfie Kopf 

war, das zehnte Mal yplump gewaltthätig wird. 

Der d ritte Feind, den die Jeſuiten tödten wollten, 

war ein neuerer Philoſoph; aber daß bier nicht dritter Akt | 

der Tragoͤdie gefpielt werden Fonnte, daran waren verfhie 

dene hiſtoriſche Umftände unferes Zeitalters ſchuld, 

welche den Zerfall des Ordens unvermeidlich beförberten, wenn 

auch Fein Ganganelli gefommen wäre, 

1) Seit dem Aufange diefes Jahrhunderts Hort Ita— 

lien auf, Mittelpunkt der europäifchen Politif 

und Aufklärung zu feym Der Staliener, bis zu Au⸗ 

fang diefes Jahrhunderts der. feinfte Kopf unter allen Euros 

paͤern, ‚blieb plöglich fichen; der Sefuitens General aber war 

ein Sstaliener, und das Direktorium des Ordens ging nad) 

italientfchen Grundfäßen; und ı fowohl das Direktorium als 

die Staliener überhaupt vergaßen, daß Europens man 

lihe Sabre angebrochen wären. Hätte der Drden 

fich halten wollen, fo hätte feine Hauptdireftion, wie wir jetzt 

: errathen koͤnnen, in die Öfterreichifchen Staaten verlegt wer: 

den müffen. Er hatte die Politik des Landes, wo er fi) auf 

hielt, alfo italienifcye Politik, die in diefem Jahrhundert vers 

blüht iſt. Das harte unendlichen Einfluß auf die Jeſuiten. 
Man kann faft aus jeder Duelle zeigen, daß fie in Rom den 

Deurfchen nicht kennen; dag 5. 8. in Nom zu Joſeph I. 
Zeiten die Verfaffung der fterreichifchen Staaten nicht gekannt 

war, fieht man daraus, daß der Pabft es wagen — —— den 

Kaifer mit der Abſetzung zu drohen. | 

2) Seit dem fpanifhen Suceeffiong» Kriege war da 86 

Handels⸗gJgutereſſe von Europa mächtig aufge 
flärt worden. Cs rechuete ſich kein König mehr zur 

Schande, Kaufmann zu ſeyn. "Schon Colbert hatte feinen 
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ſtolzen Ludwig dazu gewöhnt, und noch mehr hatte es Lud⸗ 
wig im fpanifchen. Succeffions: Kriege Fennen gelernt. So 

wie fich aber diefes Handels» Futercffe aufflärte, Europa das 

durch in einige Kommunikation untereinander Fam, mußte der 

- Drden fallen, deffen wichtigfte Grundfänle auf ent 
 fernten amerifanifchen Miffionen berupte. 
5) Die Literatur, befonders bie Geſchichtskunde, 

hatte, felbft durch franzöfifche Gewaltthätigfeit und Kriege, 

eine ſolche Veränderung erlitten, daß das Licht endlich 
\ durchbrecden mußte. Das Jahrhundert Ludwigs XIV. 

hatte Schriftfieller geweckt, die allgemein gelefen wurden, und 

als ein Nachwuchs diefes Jahrhunderts, der aber ſchoͤner 

war, als das gauze Jahrhundert felbit, kann der Schriftfteller 

anggfehen werden, der im Ganzen gewiß fo viel ald Janſen 
zum Sturz des Jeſuiten Ordens beitrug, Voltaire, Er er 

öffnete der Literatur ein Publikum, das ihr bisher ganz ver- 

ſchloſſen gewefen war, lehrte die Könige und ihre Minifter 

Bücher leſen, fehrieb gerade fo, wie es das Publikum verſte— 

hen Fonnte, machte lachen, und ließ ſich nicht auf gelehrte 

Argumentation ein. Er erhielt das Publikum beſtaͤndig in 
Athem, worin er es einmal geſetzt hatte, weil feines Kopfes 

und feiner Handarbeit Fein Ende wars er gab feine Angriffe - 

auf die ganze Mönche» Hierarchie in fo verfchiedenen Fors 

men, daß fie auf die verfchiedenften Gefinnungen wirken 
mußten. — 

Bei einem durch dieſe drei zuſammentreffenden hiſtori— 

ſchen Umſtaͤnde voͤllig veraͤnderten Zeitalter wuͤrden dem Orden 

nur zwei Wege uͤbrig geblieben ſeyn, ſich zu retten: 

einen allgemeinen Fanatismus zu erwecken, der 

das Eindringen des Lichts verhindert hätte, 

oder fic) auf die andere Seite zu legen, aus Scholaftifern in 

neue Philofophen fih umzuformen "Das erfte 
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Mittel verfüchte der Orden wirklich, aber nicht als Praͤſerva⸗ 

tiv des Ordens, ſondern als Mittel der Auferftehung, und 

dafür kamen Gaßners Hiftorien zu fpät. Zweck derfelben 

war gewiß fein anderer, alö der: den Kadaver des Zefuiten- 

Drdens zu beleben, aber dafür. kam das Spiel zu fpät, be 

fonders in dem. Lande, wo es aufgeführt wurde, An helleren 

Orten, als es in Ober⸗Schwaben iſt, z. B. in Franfreich, 

durfte ſich Gaßner und Schröpfer mit dem ganzen Ger 

| folge von Goldmachern und Zauberern nicht fehen laffen. Da 

feit dem fpanifchen. Succeffions » Kriege die Philoſophie eine 

andere Wendung nahm, fo lag von diefem Zeitpunfte an der 

Fall der Zefuiten im biftorifchen Zufammenhange 

des Zeitalters; ihr Hall, fage ich, aber nicht ihr Sturz. 

Diefer ift das Werk der Zuſammenkettung der verſchiedenſten 

Umſtaͤnde, wie wenn die Vorſehung Alles recht ſo 

gefuͤgt haͤtte. 

Sollen wir zuruͤckgehen und analyfiren, wie die Sefuiten 

ſich das erſte Stuͤck Holz zu ihrem Sceiterhaufen felbft Hin 

trugen, fo war es 1740, bei der Wahl Benedikts XIV: 

Dererfte Grundfehler, den. fie begingen, war, daß fie - 

zugaben, daß Zambertimi Pabſt wurde. Diejer hatte fich 

vorher beftändig als: abgefagter Feind: der Jeſuiten bewiefen ; 

war als Kardinal bei allen Kongregarionen ihnen entgegen 

gewefen, und nun gaben fie, da das Öegentheil etwa ein paar 

taufend Scudi mehr gefoftet hätte, feine Erwählung zu. Wenn 

wir uns im die damalige Zeit verfegen, fo fonnte der ſcharfſin⸗ 

nigſte Kopf nicht vermuthen, was nachher fich. ereignete, daß 

ein Pabſt, der mehr auf Luftigfeym,  ald auf Theologie und 

reine Grundfäge hielt, zu fürchten feyn ſolle; daß überhaupt 

der, der den Orden zulegt hinrichten werde, je ein Pabft ſeyn 

werde. Und wenn. auch) von Benedikts Geſinnungen etwas 

zu fürchten gewefen wäre,.fo Fam doch immer Alles darauf 
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an, welchen Stantöfefretär er wählen würde. Hier war 
wieder nicht porauszufehen, daß feine Wahl gerade den abge 

fagteften Feind der Sefwiten treffen würde; Benedikt wählte 

den Kardinal Paffionei nicht deßwegen zu feinem Staats 

Sekretär, weil er Feind der Jeſuiten war, fondern weil er 

feinen Umgang ald den Umgang eines gelehrten Mannes 

liebte. 

Der andere Fehler, wodurd fie zu ihrem Eh felbft 

beitrugen, ift vielleicht weniger entſchuldbar. Sie felbft hoben 

in "Portugal einen Mann, der allgemein dafelbft gehaßt, all- 

gemein als ſoicher angeſehen war, der keinen neben ſich, uͤber 

ſich leiden kounte, der in Wien und London proteſtantiſche 

und deiſtiſche Aufklärung geholt habe. Daß die Zefuiten den 

Mann nicht beſſer ſtudirten, ehe ſie ihn beim Koͤnig Jo— 

ſeph I. in Portugal fo empfohlen, daß er fein erſter Staats⸗ 

Sefretär wurde! Ein Schler, der dem Orden das Leben For 

fiete, aber auch damals nicht für fo wichtig gehalten werden 

fonnte. Denn es war gegen alle bisherige Gefchichte, daß 

je ein Minifter von Portugal, dem elenden kleinen Neiche, 

durch fein Beifpiel auf die übrigen europäifchen Monarchen 

jo eutſcheidenden Einfluß haben werde, daß, wenn fie ſich 

auc) in der, Wahl des Minifters verfehlten, der Minifter eine 

ſo ausdauernde Härte haben würde, Es war nicht vorauss 

zufehen, wer, wenn Bombal undankbar werden würde, am 

Ende den Sieg davontrug, ob die Sefuiten oder Pombal. 

Die Fefuiten behaupteten ſich auch troß aller Kabalen des Mi- 

nifters, deffen grenzenlofen Despotismus fie allein einzufchrans 

fen im Stande waren, ficben Jahre hindurch. 

Gleich in der erſten Zeit kamen ſie iur in den Weg. 
wegen des Wein⸗Monopols, das er in Franfreich auf eine 

graufame Art zu behaupten fuchte, und wegen eines Tauſches, 

den der Minifter mit dem fpanifchen Hofe vorhatte. Der 
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Minifter fuchte die Kolonie St. —— Ca La Plata 

in Buenos Ayres) mit der fpanifchen Matto grosso zu vers ° 

taufchen. Der Taufe gefhah, und. bei Benugung der letz⸗ 

tern Kolonie und ihrer. weiteren Ausbreitung traf man Jeſui⸗ 

ten in Paraguay. Hier machte man verfchiedene Entdedungen ; 

wenn es anders wahr iſt, wenn nicht, wovon der Verdacht 
hoͤchſt wahrfcheinlih, Pombal durdy erdichtere Aften das Pu⸗ 

blikum belogen hat. Sie trafen hier die verfeinertfien euro; 

päifchen Einrichtungen an, ein jeſuitiſches Reich, fo vortrefflich 
eingerichtet, aber auch Alles fo ſtreng fubordinirt, ‚wie in kei⸗ 

nem Reiche in Europa. Die Jeſuiten waren in dem Reiche 

ordentlich Patres Familias, ganz mit der alt-patriarchalifchen 

Gewalt, daß z. B. alle Eingebornen, was fie gewannen, auf 
der Jagd, bei Bearbeitung der Bergwerke, des Landbaues, in - 

gemeinfchaftliche Magazine liefern mußten. Daraus wurden 

fie unter der Yufficht der Jeſuiten gefpeist; was übrig blieb, 

gehörte den Jeſuiten. Die Einwohner “arbeiteten alfo bloß 

für die Sefuiten, und wurden dafür bon ihnen ernährt: und. 

gekleidet. Die Portugiefen follen hier auch Einrichtungen in 

Anfehung des Kriegsweſens angetroffen haben, die dem beſten 

europaͤiſchen Kriegsweſen nicht wichen. Die Eingebornen, 

ordentlich exercirt wie die Europäer, mit Schießgewehr, in 

der. ganzen Art in der Schlacht ſich zu ſtellen, Wendun⸗ 

gen zu machen, geübt wie Europäer. Und daß man bisher 

(denn über anderthalbhundert Jahre foll das Reich in Para⸗ 

guay geſtanden haben) nichts Davon gehört babe , follte daher 

fommen, daß bie Jeſuiten auf jeden Kopf eines Spaniers, 

den ein.Eingeborner liefere,' einen gewiſſen Preis geſetzt haͤt⸗ 
tem,/ und, was wirklich) wahr war, vielleicht in der ganzen | 

Geſchichte der einzige zuverlaͤſſig erwieſene Umſtand * es 

waren Geſetze vom Koͤnige von Spanien gleich bei der erſten 

Einraͤumung des Landes an die jeſuitiſchen Miſſionen ergangen, 

— 
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' daß. fein fpanifche Kronbedienter. das Land betreten ff. 

Diefes Gefe war fchon zu Anfang des vorigen (fiebenzehnten) 

| Jahrhunderts gemacht worden, und die Sejuiten mußten vers 

ſprechen, von jedem Kopfe einen Pike in. die BER 

Kaffe zu liefern. _ 
Bee 2.2 Minifter, aufs aͤußerſte erbittert, daß er hier Wis 

derftand gefunden habe, wenn anders nicht Alles Fiktion ift 

Genn Alles beruft auf der. Relation des: Minifters), wandte 

fi) an den Pabſt nah Rom, durch den Pabft die Jeſuiten 
zu Schlagen. Man nahm von ihrem DBetragen in Liffabon 

einen Vorwand, Den alten, faft in den leiten Zügen liegen» 

den Pabſt bringt fein Staatsfekretär dahin, daß er ihm 

auf dem Todbette ein Breve’an den Patriarchen in Liſſabon 

4 unterfchreibt , in aller Stille alle Kollegien der Jeſuiten zu 

überfallen, ſie zu viſitiren, Reformations—⸗ Vorſchlaͤge zu thun, 

und den ganzen Bericht nah Nom abzuſtatten. Wahrſchein⸗ 

lid) bewog ben Pabft zu dem rafchen Schritte die Nachricht, 

daß die Sefuiten einen. Koͤnigsmord in Portugal angeftiftet 

hätten. Es ift aber erwiefen, daß man den König nicht ums» 

bringen wollte, und daß an dem ganzen Verfuch Zefuiten 

nicht Theil gehabt haben, daß man alfo ſieht: Pombal, ent 

weder durch Keidenfchaft oder Abneigung gegen die Sefuiten 

verblendet, fuhr -oft zu ald Tyrann, wo gar Fein Necht auf 

feiner Seite war. Das Breve Fommt nad) Liffabon, ohne 

daß der Sefuiten» General davon die geringfte Nachricht hat, 

und die Zefuiten in Portugal gaben ſich alle erfinnliche Mühe; 

den Patriarchen auf.ihre Seite zu ziehen... So viel wichtiger 

war es alödann, 30,000 Scudi nicht zu fparen, damit au 

Benedikts Stelle ein Pabft gewählt würde, der ihr. Freund 

war, Clemens XI. Gie gabeır ihm als Staatsſekre⸗ 
tär einen ihnen noch ergebeneren Mann, Kardinal Sorse g⸗ 

giani. 
/ 
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Was in Portugal ſo vorgegangen war, fchien übrigens 
nicht von Bedeutung zu feyn, felbft daß Pombal, wie er 

ſah, die Sefuiten Fönnten nicht wohl mit dem Pabſt gezuͤch⸗ 

tigt werden, ſelbſt zufuhr, ſie aus dem ganzen Reiche ver⸗ 

bannte, mit unerhoͤrter Grauſamkeit mehrere in's Gefaͤngniß 

ſteckte, und einem alten Narren, dem Water Malogrida, 

den Prozeß machen ließ: diefes alles war noch gar nicht ges 

fährlid. Denn folcher Zeiten Fonnten fich die Jeſuiten wohl 

erinnern, daß fie aus einem Neiche ausgetricben waren, daB 

fih ein Minifter gegen fie erklärt hatte, daß fie felbft aus 

Frankreich vertrieben gewefen waren, Und noch hatten Sie fich. 

des Stuhls in Rom fo glücklich verſichert; auch beftieg im 

Jahr ihrer Austreibung aus Portugal den fpanifchen Thron 

® ein König, den gewiß nicht Neuerungsfucht, gewiß nicht ei⸗ 

gener Geift zu irgend einem Reformation Projekt vermögen 

Fonnte, Karl II. Jedoch war in Frankreich Feineswegs ihre. 
Eriftenz fo, daß fie nicht hätte zweifelhaft werden Tonnen. 

Der Prozeß, der ihnen nachher das Leben Foftere, hatte 

ſchon angefangen. Er war dieſer. Bor gefchloffenem dfter- 

reichifchen Succeffionefriege (1747) fehickten fie den Pater La 

Valette als Profurator nah" Martinique; cben den, der 

ſich ſchon in Europa als fpefulirenden Kopf erprobt hatte, ; 
befonders im Handel vortrefflic) war. Eobald er hier war, 

fand er bald Gelegenheit, einen Verkehr anzufangen , der die 

größten Handelshäufer in Sranfreich ruimirte. Es foll nämlich 

bis auf diefe Zeiten (fo wird es in den Akten erzähle) Feder, 

ver Geld von Martinique nach Frankreich ficken wollte, in 

der fatalen Lage gewefen feyn, daß er faft immer ein Drittel 

verlor. La Valette machte die Spekulation, durch Huͤlfe ſei⸗ 

nes Ordens Gelder, die er in Martinique in Empfang nahm, 

in“Xyon ohne einen fo großen Verluſt auszahlen zu laſſen, 

und, um den Vortheil recht begreiflich zu machen, bot er denen 
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in Martinique an: wenn fie ihm ihre Gelder anvertrauen 
würden, follte in Frankreich ganz die Summe ausbezahlt 

werden, die er in Martinique erhalte, nur, Fünne er das Geld 

nicht früher bezahlen laſſen, als nad) Verlauf von zwei Jah 

ren. Darüber war nun Zedermann froh; man verlor höch- 

fiens zehn Prozent, und Niemand fand feine Rechnung mehr 

dabei, ald La Valette. Alles Geld flog im feine Hände, er 

wucherte damit; und mit Hülfe feiner DOrdene-Korrefpondenz, 

‚die ihm unter den erften Handlungshäufern in Sranfreich 

- Berbindungen verfchaffte, ließ er auszahlen. In Kurzem 

ward feine Handlung auf Martinique die alleranfehnlichfte. 

Alle anderen Kaufleute verdarben, er errichtete die prächtigften 

Magazine, Faufte Güter, fpielte den Handel immer mehr in’s 

Große, fo daß die ruinirten Kaufleute fi an das Parlament 

zu Paris wandten. Dem Pater La Valette und dem ganzen 

Jeſuiten Orden wurde der Handel verboten; aber, anftatt daß 

der Orden den Profurator hätte ftrafen follen, wurde er viel 

mehr im Drden befördert, und der Handel ging nach der 

Ahndung des Parlaments viel ſtaͤrker als vorher. Die Eng- 

länder aber (mit denen eben der Krieg im Jahr 1755 aus⸗ 

gebrochen war) machten einen haͤßlichen Strich durch die 

Rechnung. La Valette hatte an ein großes Kaufmannshaus in 

Marfeille cine Zahlung von 1%, Millionen Livres zu machen. 
Er verſpricht feinem Korreſpondenten, ihn mit Waaren zu 

bezahlen. Das Schiff, worauf fuͤr zwei Millionen Guͤter 

waren, fangen die Englaͤnder auf (1757). Nun entſtand die 

Frage, wer den Verluſt leiden ſolle? Die Kaufleute konnten 

ihn nicht leiden, fie hatten die Waaren nicht empfangen, 

wurden aber von den Gläubigern bedrängt. La Valette? Er 

hatte nichts, war. ein armer Mann. Das Collegium, wozu 
er gehörte? Dazu war die Summe zu groß. Sollte nicht, 
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weil doch Ka Valette weder in ſeinem Namen, * in dem 

Namen ſeines Collegium gehandelt hatte, ſondern als Agent 

des ganzen Ordens, der ganze Orden, alſo der General, den 

Verluſt bezahlen? Das glaubten die Kaufleute, aber das 
glaubten die Jeſuiten nicht. Man -Fritt erſt lange darüber, 

es blieb Privatwechfel; und ungluͤcklicher Weiſe ftirbt in der 

Zwifchenzeit der Jeſuiten-General in Nom, daß alfo die ganze 

Sache ſich in die Lange: zieht, che fie dem neuen General. 

unter der Menge der fich bäufenden Angelegenheiten, vorgetra- 

gen wird. Die Kaufleute erflärten: ſie fähen ſich gendthigt 

zu bezahlen, und, um ihre Ehre zu retten, müßten fie die 

Sache bei dem Parlament anbringen. Das Parlament in 

Paris citirt den General, weil man fich nicht vorftellen Fonnte, 

daß ein. verfländiger Kaufmann’ eher mit einem einzelnen 

Sefuiten, als mit ihm handeln werde. Der General dünft 

ſich zu hoch zu erfcheinen. Das Parlament. fällt alfo 1761 
die Sentenz: innerhalb Zahresfrift foll der Orden bezahlen, 

und das Geſetz wird erneuert, daß er Feinen * treiben 

ſolle. 

Es haͤtte dabei bleiben koͤnnen, waͤren nicht die Sefuiten 

in dem. Gange des Prozeffes ſo unvorfichtig geweſen, ſich 

dafür, daß man fich bloß an den einzelnen Zefuiten halten 

muͤſſe, auf ihre Konftitution zu berufen, fo daß nachher die 

Frage entſtand, was ſie fuͤr eine Konſtitution haͤtten? — 

Man muß erſtaunen, daß das Parlament bei einem Orden, 

der zwei Jahrhunderte in Fraukreich war, erſt jetzt die Frage 

aufwarf. Die Jeſuiten wurden genöthigt, ihre Konſtitutions— 

Bücher ibm vorzulegen, und das Parlament gab, die nöthigen 

Auszüge daraus zu machen, den Auftrag einem jaufeniftifch geſinn⸗ 

teu Abt, der nach theologifchen Prinzipien. dem Orden todfeind 

feyn mußte; bis auf die Zeit. ein hoͤchſt unbedeutender Meuſch, 

* 
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aber jeßt son fo wichtiger Geber, daß fein Auszug Geil der 

Sefuiten in Frankreich verurfachte: Wie er ihn dem Par⸗ 

lament vorlegte, ſo war der Schluß des Parlaments (am 6. 

Auguſt 1764): eine Geſellſchaft von der Konſtitution koͤnne in 

einem wohlgeordneten Staate nicht geduldet werden. 

Diefes alles war noch nicht gefährlich, denn das Parlas 
ment war von jeher Feind der Sefuiten. In den Alten nicht 

nur ein Schluß dieſer Art, Die Sefuiten, bis jett noch 

Beichtvaͤter bei Hofe, machten ſich nichts daraus, befonders, 

da die Bifhdfe, aufgefordert vom Könige, das vortheilhaftefte 
Urtheil für fie ablegten. Vierzig franzöfifche Biſchoͤfe erflärs 

ten fi für fie; ein einziger, der Bifchof von Spiffons, gegen 

ſie. Unterdeg fand doch der damalige Miniſter Herzog von 

Choiſeul, vielleicht aus Gefälligkeit gegen die Pompadour, 

‚die den Sefuiten nicht hold war , weil fie es immer bei. Hofe 

mit dem Dauphin hielten, es für gut, eine Reformation des 

Jeſuiten⸗Ordens zu veranftalten, Er- war wirklid) ein. wenig 

voltairifch iluminirt. Es wurde nah Nom gefchrieben. Der 

Sefuiten General fchreibt zurüd: Sint ut;sunt, aut. non 

Sint, und der Pabft: fie müffen fo bleiben, wie fie feyen. 

Erſt durch den unvernünftigen Widerfpruch vom Sefuiten-Genes 

ral Ricci und von Clemens XIII. gereizt, beſchloß der 

Minifter, dem Parlament hier ein Opfer zu bringen. Um 

diefe Zeit hatten die Sranzofen Martinique verloren, — ein 

‚umerfeßlicher Verluſt für fi. Daher warf er dem Volke 

etwas zu fpielen hin, Fonfirmirte den Parlamentsfhluß von. 

Aufhebung des Jeſuiten⸗Ordens. Es beweist dieſes alles, 

daß bie Sefuiten in ihrer ZTodesftunde nicht mehr. Sefuiten 

geweſen find, daß ſchon vor einiger Zeit der Geift des Ordens 

ganz binweggeflogen gewefen feyn muß, ‚fie bloß noch von 

altem Kredit gezehrt haben muͤſſen. Die Stille ihres Todes 

beweist dieß, denn jonft würde der Minifter, der fie ſtuͤrzte, 
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nicht noch fieben Jahre nach ihrem et DR geblie⸗ 

ben feyn, 

Indeß erfchten kurz nach jenen Ereigniffen in Rom die 

Bulle, die gewiß der Geift Gottes dem heiligen Vater einge: 
geben hat; denn fie enthielt die größten Lobſpruͤche auf den 

Sefuiten»- Orden, daß man ſieht, wie der Vater feinen Söh: 

nen recht ausführlich fagen wollte, was der Orden für große 

Verdienſte um die Kirche und den Staat habe. Es wird 

darin der Drden auf's Neue beftärigt. Sie fchienen vollkom— 

“men darüber beruhigt zu feyn, daß fie zu Rom des Pabftes 

und feines Staatsſekretaͤrs fich verfichert hätten. Mit einem 

Male aber brach das Gewitter an einem Drt aus, wo fie fich 

nichts weniger vermuthet hatten, als Nachahmung des Auftritte 

in Liffabon, ale Nachahmung der Scene in Paris, | 

"Sn Spanien, wo fie bis jetzt Beichtvaͤter bei Hofe 

gewefen waren, noch Furz vorher in einem Traktate mit Por 

tugal den größten Einfluß gehabt hatten, bricht mit einem, 

Male der Sturm über fie aus. Der König Karl HE, ge 

zwungen durch das Mißvergnügen feiner Nation, hatte den 

Marquis von Squillens wegſchicken müffen, und den. 

. Marquis von Aranda zu feinem erften Minifter gemacht; 

einen Soldaten, fo daß alle Civil- und Milirärgewalt in ihm 

fich vereinigte, überdieß einen Mann von feften, aber grau- 

famen Geſinnungen, der auch in gewiffen Verbindungen fich 

befand, die, fo. ftill-fie damals waren, dem Jeſuiten⸗Orden 

außerordentlich entgegen ‚arbeiteten. Ehe er noch ein Jahr 

Minifter ift, ſchickt er in alle Städte des Koͤnigreichs, wo 

fi) Collegien der Jeſuiten befanden, geheime, verfiegelte 

Drdred aus, mit dem ausdruͤcklichen Befehle, bei hober Strafe 

Niemend von ihrem Dafeyn zu fagen; dieſe follten in Gegen 

wart gewiffer Perfonen an einem gewiffen Tage entfiegelt 

werden, mit folcher Vorfiht, daß man deutlich ſah, wie er 

= 
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die Gefellen Jeſu für entfchiedene Schurfen anficht. Es war 
| im denfelben faft mit Findifcher Genauigkeit vorgefchrieben, was 

ber Empfänger der Ordres zu thun habe; es waren die Per 

| fonen genannt, mit welchen er vor das Gefuitens Collegium 

gehen folle. Zur, Stunde wurde Hochmitternacht beſtimmt. 

Der Beauftragte follte fih vor dem Haufe aufftellen, und da 

fo lange fiehen bleiben, bis der Rektor des Collegiums kaͤme, 

dann ihm ſagen: er wolle hinein; er ſolle ſofort ſeine Leute 

ſelbſt herumſchicken, die Jeſuiten zu wecken; dann ſollte dem Or⸗ 

den der koͤnigliche Befehl, daß die Herren augenblicklich trans⸗ 

portirt werden ſollten, vorgeleſen werden; auch ſollten unter⸗ 

deß Wagen bereit ‚gehalten werden, um fie ſogleich einzupacken. 

- Mit umbegreiflicher Pünktlichkeit werden die Sefuiten ſo an 

einem Tage in Spanien: überfallen; und wenigfiens hat man 

fo viel nirgends in den Sefuiten »Collegien gefunden, als in 

Spanien. Zu Madrid Fam ein rührender und berrübter Auf 

tritt zum Borfchein. Man z0g einen lahmen Menfchen herz 

vor, der vierzehn Jahr lang da geſteckt harte, bei Waffer und 

Brod. Er hatte das große Verbrechen auf fich, daß er einer 

Dame, welche die Jefuiten in's Teftament hatte fegen wollen, 
es mißrathen. In manchem Klofter fand man auch Zaubereis 

Recepte, um PBifionen zu befommen, Die Anzahl der im 

(panifchen Amerika aufgefangenen Jeſuiten war 2245, 

Noch in der Zodesftunde firäubte fih die Schlange, 

Kurz vorher, ehe der Sturm in Spanien völlig ausbrach, 

‚erdffneten die Jeſuiten durch den Pabft in Italien noch eine. 

Scene, die legte Scene der fterbenden Hierarchie. Der Herz 

zog von Parma war dem Beifpiele der beiden Bourbonis 

ſchen Mächte gefolgt, die geiftliche Jurisdiktion einzuſchraͤnken; 

er hatte die Appellation nach Rom verboten und einen eige⸗ 

nen geiſtlichen Gerichtshof errichtet. Ueber die Verfuͤgung des 

Herzogs, weil er Lehnmann des heiligen Stuhls ſeyn ſollte, 
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wurde der Pabſt ſo erbittert, daß er ein fulminantes Breve 
E 

gegen denfelben vergehen ließ: der Herzog, der Concipiſt diefer 

Verordnung, und Alle, die Theil daran nahmen, fofften eo 

‚ Ipso exkommunicirt feyn. Der päbftliche Staatsſekretaͤr ſchien 

ihn als den Schwachen angefehen zu haben, dem er entgelten 

laffen koͤnnte, was die übrigen gefündigt hätten; zum Ungluͤck 

diefee Pabſtes aber war jeit 1761 im bourbonifchen Familien⸗ 

pakt die Beſtimmung, daß, wer einen von "ihnen angriff, 

alle angriff. Der König von Neapel und Sicilien, 

von Spanien und von Fraufreich erklärt ſich alfo 

gegen den päbſtlichen Hof, erklaͤrt ſich recht reell, nicht nur 

daß der König von Frankreich die, Abſchickung aller Gelder 

nach) Nom verbot, fondern er nahm aud Avignon hinweg; 

der Pabſt olfo felbft litt Noth. Doch war Clemens fo 

ſchwach, oder fo verflodt, daß er feinen Staatsfefretär nicht 

hinwegthun wollte. Noch damals hätte er mit diefem einzis 

gen Opfer die bourbonifhen Mächte befriedigen Fnnen. Weil 

er ſo inflexibel fich zeigte, fo haben ihn wahrfcheinlich die 

Jeſuiten felbft befördert. 1769 ftarb Clemens XIU., und er: 

probte noch zuletzt durd) fein Beifpiel, daß die Jeſuiten unter 

feinem Pabſte ee feyen, als unter dem, der ihnen 

wohlmolle, 

Ein: langes zwiftiges Conclave, auch dadurd) — 

daß Joſeph MH. darin gegenwärtig war, folgte, weil die 

Partei des bourbonifchen Haufes diegmal einen fehr ſcharfſin⸗ 

nigen und politiſch wachſamen Chef hatte, Cardinal Berry, 

der jeden Kandidaten, den die jeſuitiſch gefinnte Partei auf 

den Leuchter ſetzte, zu entfernen wußte, daß Die Kardinäle 

endlich ermüdet wurden und zum Pabft einen Sranzisfaner 

wählten. Schon Praliminarien zum Tode der Jeſuiten, daß 

ein Mann, der aus Ordens-Intereſſe ihnen entgegen war, 

Ganganelli, den Thron beflieg. "Schade, daß man bon 
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dem vorhergehenden Leben des Mannes A wenig weiß: Kaum 

war er Kardinal geworden, fo war er bei allen Congregationen 

immer gegen die Jeſuiten. Er wollte ſich Sixtus VI. nennen; 

ein zweiter Praliminarpunft zu ihrem Tode, Doch nahm er, 

um nicht direkt fich zu erklären, auf, Ueberredung der franz 

zöftfchen Kardinäle den Namen Clemens XIV. an. 

Bohr 4770 an find die letzten Begebenheiten der Jeſuiten 

vollends mit undurchdringlicher Nacht bedeckt. So lange 

Clemens XIM. lebte, Faun man die Abfihten des Pab- 

fies, hiuſichtlich der Sefuiten, aus den portugiefiihen und 

fpanifchen Nachrichten einigermaßen errathen; fobald aber 
‚Clemens XIY. den Stuhl beftieg, nahm er feinen Staate- 

Sekretaͤr an, verhandelte Alles für fich, Forrefpondirte allein 

"mit Pombal, Aranda und noch eine Furze Zeit mit 
Choiſeul. Judeß, Ehoifeul fiel, und mit ihm der Hauptgeg- 

ner. der Gefuiten. Auch) Aranda fiel bald, fo daß noch von 

dem ganzen Triumpirat gegen die Jeſuiten allein Pombal 

fand. Ob 66 num vielleicht unerwarttter, geheimer Drang 

von Maria Therefia war, die fih nun auch den bours 

boniſchen Mächten anfchloß, und zwar von der Zeit an ent—⸗ 

ſchieden gegen ‚die Sefuiten war, da man ihr deutlic) gefagt 

hatte, daß Sünglinge, in den Collegien der Sefuiten erzogen, 

zu Kaftern der widernatürlichiten Unzucht gewöhnt würden, 

oder, ob es bloß eigener Drang von Clemens XIV. gewefen? 

Man fieht Fein Licht, bis mit einem Male den 21. Zuli 1773 

das entfcheidende Todesurtheil ankam, die Bulle: Dominus 

ac Redemptor noster. _ 

Selbſt die Bulle ift als bifforifches Dokument ganz uns 

brauchbar. Es ſteht fein Wort darin von den Beſchuldigun⸗ 

get; die feit Kurzem den Sefuiten gemacht worden feyen, von 

den wahren Motiven der Aufhebung, oder auch nur ein 
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Wink von fcheinbaren, fondern das Ganze reducirt fih 

darauf: der Orden fey zum Nuten der Kirche geftiftet worden. 
So lange der Zweck fortgedauert habe, habe auch der Drden 

fortgedauert ; da er aber dem Zwede nicht mehr zu entfprechen 

heine, bebe der Pabſt ihn auf, und der Pabft habe das 

Recht, Orden aufzuheben, welches letztere mit vielen Beiſpie— 

len voriger Pabfte erwiefen wird, J 

Nun find es vierzehn Jahre, daß er aufgehoben iſt, und 
man hat in Ruͤckſicht auf die hierarchifchen Begebenheiten - 

dieſes Jahrzehends diefe Aufhebung Ganganelli zum großen 

politifchen Fehler angerechnet, den Schritt, dem er hier zum 

Wohl der Menfchheit that, ald etwas, augefehen, wodurch er 

ſich ſelbſt und feiner Macht gefhadet habe. Wenn wir une 

aber ganz unparteiiſch in’s Jahr 1773 zurüdichen, fo, war 

das nicht als wahrfcheinlich vorauszufehen, was wir jeßt in 

Anfehung gewiffer Veränderungen der katholiſchen Hierarchie 

wiſſen. Es ſtehen dieſe Veraͤnderungen nicht in nothwendiger 

hiſtoriſcher Verbindung mit, der Aufhebung des Jeſuiten⸗Or⸗ 

dend. Konnte der Pabſt vorausfehen, daß im Kopfe des 

Mannes, der das Conclave beſuchte, folche gößenftürmende 

Ideen ruhten, als ſich jegt gezeigt hat? . Härte ſich des Kai- 

fer8 Auge 1779 geſchloſſen, che Maria Therefia entfchlief, fo 
würden wir von den großen Wirkungen, welche die Aufher 

bung des Sefuitene Ordens zur Veränderung der Hierarchie 
gehabt haben foll, nichts haben fagen Tonnen. Ueberdieß 

fießt man: in Franfreih und Spanien bleibt es wie ed war; 

in allen Reichen, wo nicht der Regent, proteftanrifc) aufge: 

klaͤrt, felbft gewirkt hat, ift der Zuftand vielmehr noch) ſchlim⸗ 

mer geworden. Die franzöfifche theologifche Riteratur iſt feit 

der Zeit der ‚Aufhebung des Sefuiten » Ordens vollends verſun⸗ 

ten, und die fpanifche Kirche ift num vollends der vollkommene 
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Sklave der Dominikaner geworden. Man thut alfo Ganganelli 
fehr unrecht, wenn man von ihm fordert, daß er die Vers 

ordnungen Joſephs hätte vorausſehen follen. 
Wenn man ganz unparteiifh alle Folgen und das 

ganze Verhältniß diefer Begebenheit zum übris 
gen bifforifhen Zufammenhange unfers Zeit 
alters prüft, fo find vielleicht folgende die wichtigern: 

1) Es hat ſich offenbar gezeigt, daß nad) jetziger Vers 

foffung durch ein folcyes lang verziehendes Ungewitter, wie 

die Dertilgung der Jeſuiten war, Fein Orden mehr Ausgerot- 

tet werden kann, daß, wenn es möglich iſt, einen ſolchen 
Orden zu zerftören, es bloß durch) Schleunigkeit und Grau— 

ſamkeit möglich ift: ber daß man über ein volles Zah 
zehend zögerte, davon war die Folge, daß in den meiften 
Reichen der Drden feine Reichthuͤmer rettete, oft‘ 

fogar proteftantifchen Privatperfonen diefelben in die Hände 

warf, um fie einft in glüdlicheren Zeiten wieder 
zu holen, Unerwartere Revolutionen in Anfehung der Wohl⸗ 

habenheit proteftantifcher Reiche Hat der Fefuitenfturz gemacht; 

ſonſt wäre es nicht zu erklaͤren, warum man bei mehreren 

der jeſuitiſchen Kloͤſter, beſonders in Deutſchland, eine ſolche 

Armuth gefunden hat, daß man kaum den getrennten Mits 

gliedern des Kloſters duͤrftige Penſionen geben konnte. Alſo, 

eine ſolche langſam operirende Gewaltthaͤtigkeit iſt nicht im 

Stande, bei der heutigen Moͤglichkeit eines engern Zuſammen⸗ 
hangs, einen Orden zu toͤdten. Der Orden hat nun ſchon 

in's zehnte Fahr feinen gefegmäßigen Tod überlebt, und in 

einem ketzeriſchen Lande wird ihm fein Leben verlängert. Von 

feinen ehemaligen Feinden find alle geftürzt, Pombal fiel, 

Aranda lebt in einem ruhmvollen Exil zu Paris; aber der 

Orden lebt noch, hat feinen Superior, erfrecht fich felbft noch, 
mit dem Pabfte in Negociationen zu treten, Er .ift alfo 

Spittlers ſaͤmmtliche Werte, X. Bd. 11 
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nichts weniger ald vollends getödter, und wenn nicht Pius VI. 
ein Heiliger der Urt wäre, wie wir mehrere im mittlern 

Zeitalter haben, fo würde vielleicht die Frage entſtehen koͤn⸗ 

nen, ob er nicht unter paͤbſtlicher Beguͤnſtigung, vielleicht nur 

unter anderem Namen, wieder aufleben koͤnnte; aber 
das Haupthinderniß zur MWiederherftellung feines Lebens wird 

der Pabft felbft feyn, wegen feiner fompromittirten Jufallibi⸗ 

litaͤt. Seine Nepoten haben die Guͤter der Jeſuiten bekom⸗ 

men. Alſo in Rom und im Kirchenſtaat eben das Hinder⸗ 

niß ihrer Wiederheritellung, das in den meiften großen Reichen | 

fich finder. Der Pabft verfchlang ihre Güter, ohne fie froms 

men Suftituten zu widmen. | 2 
2) Alle die thätigen Köpfe, weldhe vorher vereinigt 

als Jeſuiten gewirkt hatten, nun mit einem Male außer vers 

bundner Thaͤtigkeit gefegt, warfen fih auf andere 

Theile der Sefellfhaft, und erregten in andern 

Theilen der Gefellfhbaft Eonvulfionen, deren Urfas - 

chem oft fchwer zu errathen find, weil fie vorher diefen Thei⸗ 

len nicht eigen waren; Goldmacher, Roſenkreuzer und Geifter- 

Beſchwoͤrer kamen mitren in der proteftantifchen Kirche zum 

Vorſchein, und die wenigften von diefem Geſchlechte wußten, 
wer eigentlicy die Väter feyen, von denen fie berffammen. 

Die Aufpebung des Zefuiten - Ordens hat in den Privat⸗Ver⸗ 

haͤltniſſen der. proteſtautiſchen, beſonders unſerer deutfchen 

Kirche in der That noch groͤßere Revolutionen bewirkt, als 

in der katholiſchen ſelbſt. Unſtreitig iſt die Rolle der 

Eonfociationen jeßt ausgefpielt, wenigftens unter 

dem Klerus bar fie ein Ende; das ganze Zeitalter tft der 

Vormundfchaft des Klerus entwachfen; aber wer das ganze 

Beduͤrfniß des Zeitalters nach feinem völligen Umfange kennt, 

wird dieß micht geradezu als Vorboten gewiß ſtei⸗ 

gender Aufklaͤrung anfehen. Denn i 



165 

a) die Hierarchie, wie fie fih auf folche Con fo⸗ 

eiationen gründete, war bisher noch der einzige Damm 

des Despotismus derjenigen Könige, die nicht an alle 
Verträge gebunden zu ſeyn glaubten, wenn fie ihnen nachthei⸗ 

Lig zu ſeyn ſchienen. Der Damm ift durchbrochen, und wir 
werden wahrfcheinlich die Folgen davon erleben. 

b) Bis auf die neueften Zeiten herab hat diefer Con⸗ 

fociatiönsgeift der Literatur große Vortheile 

geleifter. Gelehrte, in Nemter und viele Selulars Verhälts 

niſſe verflochten, werden felten Muße und Stärke des Geiftes 

genug haben, große literarifche Werke auszuführen. Der milis 

tärifche Geift unferer Großen fängt überhaupt an, bloß die 

Wiſſenſchaften zu ſchaͤtzen, ohne welche man unmoͤglich leben, 

unmoͤglich einander todtſchießen kann: aber ob ihre Unterthar 

nen wahrhaft, aufgeklärt find, wenn anders diefe Aufklärung 

nicht Hfonomifhen Einfluß hat, darum befümmern fie fi 

wentg. | 

3) Unfer Zeitalter hat viele Nachtheile, die aus 
jenen Confociationen fließen, und Feinen einzts 

gen Vortheil in feiner gegenwärtigen Lage beibehalten. 

Mau hebt Klöfter auf, um Gefangene, feufzende Kreaturen 

zu dem zu laffen,, was: ihnen allein zum Leben und Menſch— 

heitsrecht zu fehlen fcbeint, um Feine der Bevölkerung nach» 

theiligen Stände zu dulden, und verfegt doch zugleich 100,000 
Menſchen in ſolche Lagen, daß fie der Bevölkerung, fchädlicher 

werden muͤſſen, ald Mönche. Ein großer Theil von Aemtern 
in den proteftantifhen und Fatholifchen Ländern ift fo beſchaf⸗ 
fen, dag der Mann ohne Vermögen, der’ bei Gelangung zu 

folhem Amte beirathen will, bloß heirathen kann in Hoff 

nung auf kuͤuftig befferen Plaß und Erhaltung mancher fchon 

oft.bankerort gewordenen Wittwen-Kaffe. Wenn alfo die bürgers 

liche Geſellſchaft in dem Verhaͤliniß wie feit den letzten zwei 
41% 
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Jahrhunderten ſich fortentwickelt die Koloſſe der fichenden 5 

Armeen wachfen, der Luxus fleigt, bffentliche Bedienungen 

nicht beffer falarirt werden, fo wird ber Schaden, der hieraus 

für die Bevölkerung entfpringt, größer feyn, als ber, ben das 

Monchsweſen verübt hat. Ein Orden, der mit edlen, 

uneigennägigen Zweden alle politiſch feinen 

Ginrihtungen des Zefnitens» Ordens verbande, 

würde demnach bei der Lage des Zeitalterd den wichtigften 

Beduͤrfniſſen deffelben entfprechen; doch er koͤnnte ſich fein 

Jahrzehend Halten, weil nichts daurend ift, was nicht 

auf Leidenſchaften der Menſchen gegruͤndet wird, 

undwodurch Leidenſchaften der Menſchen genährt 

werden, | 
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| Vorleſungen über die Gefchichte des 
| Kiirchenrechts. 

Die Geſchichte des Kirchenrechts oder die Ge 

ſchichte der Geſetze, durch welche Die Kirche von jeher 

regiert worden, zerfällt in zwei große N aupttheile: 

1) die Geſchichte der Gefege, welche- die Kirche ſich felbft 

gab; 
2) die Gefchichte der Geſetze, welche ihr der Regent des 

Staates, worin fie fih befand, vorfchrieb, 

Die Kirche hat, wie jede andere Sefellfchaft, das Recht, 

ihre Einrihtungen zu beftimmen, für den Zwed, um 
deſſen willen fie fich vereinigte, auch die Mittel zu ergreifen, 

welche dazu nothwendig find, Ein großer Theil diefer Ein- 

richtungen gehört nun: nicht eigentlich in die Gefchichte des 

Kirchenrechts, fondern die Geſchichte des Kirchenrechts ift mehr 

die Gefchichte der Gefege felbft , ihrer Entſtehung und ihrer 

Sammlungen, und dabei fchranft man. fich wieder mehr auf 

diejenigen ein, welche Disciplin und Berfaffung, alfo 

Rechte gerwiffer Perfonen in der. Gefellichaft gegen einander, 

betreffen, Unſere fombolifchen Bücher find freilich in fo weit 
auch Kirchengefetze, weil jedes Mitglied der Kirche, alfo Jeder, 
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der die mit dieſer Gefellfhaft verbundenen Vortheile genießen 

will, zu denfelben fich bekennen muß, wenigfiens durch dier 

ſelben gebundene Hand und Zunge hat: fo war Symb, Nic. 
Const. in der älteften Kirche freilich ‚auch Kirchengefeß, aber 

man rechnet nun einmal folche Sachen nicht dazu, fondern 

erſireckt din Begriff der Kirchengefege bloß auf hierarchiſche und 

Disciplinar » Öegenflände. | | 

Meil die Kirche ſelbſt fo große Veränderungen in PN 
innern Einridhtung und Regierung von Zeit zu 

Zeit erlitt, jet demofratijche Freiheit galt, jeßt Ariftofraten 

den Meifter fpielten und jegt endlich ein moralifher Despot, 

‚fo muß feldft auch nur die Gefchichte der Entftchung diefer 

Geſetze und ihrer Abwechslungen fehr veränderlidh ſeyn. 

Nimmt man noch dazu, wie veraͤnderlich das Verhaͤltniß der 

Regenten gegen die Kirche war, — jetzt Verfolger, jetzt 

summi Episcopi, jetzt von der Kirche gleichfam unterjocht, 

— fo ſieht man nod) viel mehr, wie abwechfelnd dieſe Ge⸗ 

ſchichte zuging. 

| Es hat in der erften chriftlichen Kirche viele Mühe ge⸗ 

koſtet, bis endlich ſo etwas zum Vorſchein kam, das man 

Kirche nennen konnte, eine beſondere fuͤr ſich beſtehende Ge⸗ 

ſellſchaft zu einem beſondern für ſich beſtimmten Gottesdienſt 

vereint. Einmal hat es uͤberhaupt Muͤhe, bis ſich bei einer 

ſolchen neuen Entſtehung, beſonders wo die erſten Stifter bloß 
den Weg der gelegenheitlichen weiteren Ausbildung gehen, eine 

fortdauernde fifte Gefellfchaft bilder: und hier war die Mühe 

doppelt, weil fih die Mitglieder dieſer neuen Geſellſchaft 

erft von einer alten loßreißen mußten, die fie fo lang möglich 

danıit zu Fombiniren fuchten. Bei dem Heiden ging das 

Losreißen weit leichter, als bit dem Jüden. Sein bisheriger 

Gottesdienſt war, verglichen mit der neuen Lehre, fuͤhlbarer 

Uaſinu: fein bisheriger Gottkesdienſt vertrug es leichter, noch 
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mit einem andern Fombinirt zu werden, denn das war cigent- 
lich Geiſt des Polytheismus, andere Gottesdienſte mitzumachen, 

um des Segens anderer Goͤtter theilhaftig zu werden, Hin⸗ 

gegen der auf feine päterliche Religion folge Ju de, bei dem 

Beobachtung des mofaifchen Geſetzes Jugendgewohnheit war, 

kounte es unmöglich gleichgültig anfehen, ſich auf einmal mit 
dem bisher von ihm verachteten Heiden in eine Kinie gefeßt 

zu fehen., Seine Religion war faſt nichts mehr ald ein Hau— 

fen äußerer Gebräuche, in denen felbft aber eine zur Verach— 

tung leitende Abfonderung von den übrigen Nationen war: 

und wie ſchwer verlieren ſich ſolche Gebräuche, befonders Ger 

brauche fo feierlichen Urfprungs; Gebräuche, deren Vernach— 

‚ Taßigung fo oft und fo feierlich an ihren Voreltern beftraft 

worden war; Strafbeifpiele, die fie fi) taͤglich aus ihren 

heiligen Schriften vorlafen. | 

Dei diefen Umftänden wäre vielleicht eine chriftliche Kirche 

viel fpäter zu Stande gefomnien, wenn ihre Entwidlung nicht 

durch Verfolgungen befchleunigt worden wäre, wenn man 

nicht in derfelben einige auszeichnende neue Gebräuche gehabt 

hätte, durch welche das Volk, welches erft neuerdings lauter 

| finnliche Gottesdienfte verließ, mehr firirt wurde, Der. eifri> 

gere Jude ſtieß feinen an dent neuerfchienenen Meffias hängen: 

den Mitbruder zur Synagoge hinaus, wie Dr. Luther mit 

- Gewalt zur EFatholifchen Kirche hinausgeftoßen wurde; den 

Berfolgten zwangen auf diefe Urt feine äußeren Umftände zu 

einem vortheilhaften weiteren Nachdenken; was er nie freiwils- 

lig gethban haben würde, mußte er jest thun, von feinen 

bisherigen Glaubensgenoffen abgefonderter zu leben. Und 

dag man an einem beſondern Tage zufammen fan, daß man 

bei jedesmaligem-Zufammenfommen Abendmahl hielt, hier ſich 

zu dem neuen Bekenntniſſe immer gleichfam neu verpflich— 
tete, das befchleunigte die Trennung, das gab deu 
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Ermahnungen eineg Paulus einen Nachdrud, den fie wohl 
fonft bei allen Wendungen und Dirberhohingen nie — 
haben wuͤrden. 

So entſtand denn endlich bie hriflide Rirce, 
aber noch fo ohne alle geſetzlich beſtimmte Form, 
noch ſo nach einem kleinen unbemerkbaren Anfang, 
wie es bei allen ſolchen zufaͤlligen Entſtehungen zu gehen 
pflegt. Wo etwa ein Apoſtel laͤngere Zeit lebte, da ging die 
Bildung der neuen Geſellſchaft auch ſchneller. So etwa un— 
ter einem Johannes in Klein-Afien. Wo die Menjchen über: 
haupt ſchon an ordentliche Einrichtungen folcher Geſellſchaften 
gewoͤhnt waren, wo Handel, haͤufigerer Umgang, Gelehrſam⸗ 
keit ſchon vorher mehr Aufklaͤrung und mehr Verbindungen 
unter den Menſchen geftiftet hatte, da ging die Entwidelung 
auch noch fchneller. Aber wo fie nun doch auch am fchnell 
ten ging, da fah im ganzen erfien Jahrhundert Alles or 
jebr einfah wud- unfchuldig aus. 

Man fuchte den Beften unter der neuen Gefellſchaft aus, 
den, der noch am meiſten Kenntniſſe hatte, gewoͤhnlich ein Ju⸗ 
den⸗Proſelyt, weil dieſem bei der genauen Verbindung der juͤ— 
difchen und chriftlichen Religion letere immer noch am b& 
greiflichften feyn mußte, — der wurde dann öffentlicher 
Lehrer. Nicht aber fo, daß nicht auch die Anderen, wenn 
fie etwas wußten, hätten ſprechen dürfen; ſelbſt die Frauen⸗ 
zimmer wollten ja auch in den Verſammlungen bisweilen das 
Wort fuͤhren, was aber Paulus verbat. 

Dieſer Lehrer war eben nicht gerade ein vornehmer Mann 
in der Sefellfchaft ; Achtung und Kicbe Hatte man für ihn, als 
vor dem Manne von beſſeren Einfihten; oft ale vor dem: 
Marne, welchen etwa ein Apoſtel eines vorzüglich großen Zu: 
traueus gewürdigt, der etwa, auch Wundergaben, wie manche 
andere gemeine Chriften, hatte. Er mochte immerhin Bifchof 
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speißen, deßwegen hatte er doch im der Gefellfchaft ſelbſt nichts 
vorzugsweife zu befehlen, Viele andere angefehene Glicder 
der Gemeinde, denen Alter, Reichtum oder äußere Würde 

ein vorzügliches Anfehen verfchaffte, hatten manchmal eben 

fo viel zu fagen, als er; man gab ihm auch weiter Feine Bas 

foldung,, fondern wenn er etwa nicht von feinem Vermögen 
zu leben hatte, fo durfte er von dem Gelde nehmen, das die 

Gemeinde zu Unterflügung der Armen zufammenlegte. Es 

war damals felbft für den Gelehrten Feine Schande, ein Hands 

werk zu treiben oder durch Handel feine Nahrung zu fuchen, 

das that alfo auch der Biſchof noch als Biſchof, wie er. e6 

vorher. ‚gethan hatte, 

Freilich blieb das alles gar nicht lamge fo, und. vor 

zuͤglich nicht bei größeren ausgebreitereren Ge— 

meinden. Der Biſchof mußte hier feine Hand in Allem 

haben. Alle, befonders kleinere Streitigkeiten, die entflanden, 

wurben vor ihn gebracht; fein Rath enrfchied bei wichtigen 

Berlegenheitenz; ihn fragte man zuerft bei Allem um feine 

Meinung, und weil die neue Gefellfchaft weder von jüdischen 

noch von heidnifchen Richtern genaue Gerechtigkeit hoffen 

konnte, fo fchlichtete man fo viel möglich Alles felbft unter 
einander. Diefer Biſchof war auch bald Herr von der Ge⸗ 

meinkaſſe, und ſo wenig betraͤchtlich dieſe auch von Anfang 

war, fo gab es doch Gelegenheit, daB; die Armen der Gr 

meinde ehrfurchtsvoller auf ihn hinſahen, und Arme waren 

immer der groͤßere Theil. Selbſt die Ordnung, die bei einer 

ſo neu entſtandenen Gemeinde ſehr ſorgfaͤltig erhalten werden 

mußte, machte es nothwendig, daß vorzuͤglich Einer zu ſpre⸗ 

chen haben ſollte, machte es um fo nothwendiger, da die Mits 

glieder. bei den ganz entgegengefeßten Denkungsarten, die fie 

zufammenbrachten, nicht immer in Einigkeit lebten. Fruͤhe 
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Sat man denn auh Gehorfam gegen den Biſchof im 
Öffentlichen Neligiong + Vortrag fehr. eingefchärft ; demnach. ale 

ein  nothwendiges Stud mit den Äbrigen Wahrheiten ver 

bunden, deren Verpflichtung und Heiligkeit. eg aner⸗ 

kannt war. | 

» So war alfo der Bifchof, der in der Folge beide ums 
nnifihränftee Herr der Gefellfchaft wurde, ‚anfangs nur das 

geehrtefte Mitglied derfelben, aber feine Lage war fo, daß ihn. 

zufällige Umftände ſehr frühe zum. Herrn machen mußten, 

wenn diefer Zeitpunkt auc) nicht hie und da durch den genen 

Ehrgeiz der Biſchoͤfe befürdert worden wäre, 

Dhne Kampf ging’s doch nicht ab, daß ſich das 

Volk feine Rechte fo unvermerkt hätte nehmen laſſen. Unter 

den Laien war doch auch mancher Huge Kopf, der vielleicht 

mehr Kenntniffe hatte, als viele Biſchoͤfe, und unter anderen 

gerade auch) folche Kenntuiffe, die ihm zur Aufklärung. feiner 

Meligion dienten; diefer nahm es fich) dann öfters heraus, ' 

auch ein Wort über die Glaubenslehre zu fagen, feine Mei 

mung wahrfceinlicher vorzuftellen, ald die Meinung des Bis 
ſchofs war, etwa auch in der Gemeinde öffentlich ſprechen 

zu wollen, So ifi Drigenes ein Beifpiel, "Die Pald- 

ſtiniſchen Biſchoͤfe ſchaͤmten ſich gar nicht, von. dem Laien 

Drigenes fich belehren zu laffen; aber der Alerandrifche em⸗ 

pfand denn doch hoch, daß ein Laie öffentlich ale Lehrer in 

der Kirche aufgetreten fey,. Manchmal fcheint fich wohl felbft 

ſchon in früheren Zeiten der Biſchof am leichteften dadurch 

berausgewicelt und feines Monopols fich verfichert zu haben, 

daß er den Laien für eimen Keßer erklärte. Der größte 

Theil der Laien war denn aber Doch um feine Rechte unbe 

fümmert; man konnte befonders in jenem Zeitalter fo träurige 

Folgen noch nicht vermuthen. 
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Ein paar Umftände trugen noch beſonders dazu bei, 

dem Lehrer ein größeres Anfehen zu verfchaffen, als 

ihm nad) feiner urfprünglichen Beftimmung gebührte: 

1) Sobald die Gemeinden ausgebreiteter wurden, fo hörte 

auch jene innig genaue perſoͤnliche Bekaunntſchaft 

zwifhen Kehrern und Zuhörern aufz der gottes⸗ 

dienftlihen Personen mußten immer mehrere wer- 

den, Diakonen, Diafoniffinnen, Presbyrers 2c. ꝛc. Unter dies 

fen Mehreren war immer ein Mann von vorzüglicheren Ans 

fehen nothwendig, und jener ganze Haufe wurde gleichfam 

fein Gefolge ! 
2) Selbft durch manche, übrigens fehr yuftkulbine, Aus⸗ 

druͤcke der Pauliniſchen Briefe wurde man veranlaßt, eine 

Parallele zwiſchen dem Lehrer dieſer neuen Geſellſchaft und 

den juͤdiſchen Prieſtern zu machen. Die juͤdiſchen Prieſter 

und Leviten waren aber ihrer urſpruͤnglichen Beſtimmung nach 

gleichſam der Adel der juͤdiſchen Nation; fie hatten Rechte, 

‚an die der chriftliche Lehrer gar keinen rechtmäßigen Anfpruc) 

machen konnte. Zuerft fpielte man bloß mit Worten; Wort 

fpiele aber, die endlich fo ganz Sprachgebraud) wurden, gingen 

endlich in die Sache felbft über. 

3) Eine verfolgte Partie halt fich ‚Immer fefter. zuſam⸗ 

men, ehrt diejenigen Mitglieder immer am vorzuͤg⸗ 

lichften, Die der Verfolgung am meiften ausgefeßt 

find. Die erſten Chriſten übertricben ihre Verehrung der 
. Märtyrer nod mehr; auch ohne Märtyrer zu werden, 

bloß unter großen Leiden das Evangelium befannt zu haben 

(Sonfefforen), verſchaffte ſchon Achtung Man nahm einen 

um DBerbrechen willen aus der Kirchengemeinfchaft geftoßenen 

Mann wieder in diefelbe auf,. wenn er nur beweifen Fonnte, 

daß ſich ein Märtyrer feiner Gemeinfchaft nicht gefhamt habe. 

Und da ein großer Theil der Bischöfe als diejenigen angefehen 



172 

wurden, welche der Verfolgung am meiften ausgefegt 

waren, fo erhielten fie auch der Ehre am meiften 

- Diefe erfte Periode der Entwidelung der Re 

gierung der Kirche hat fih bis an die Synode von 

Nicaͤa Hingezogen, und iſt erſt alsdann vollendet wor- 

den, da Konftantin anfing, den Biſchoͤfen fo außerordentliche 

Ehre zu erweifen, fie zur Tafel 309, in dem Ton des devoten 

Schülers mit ihnen ſprach; da die Kirche mehr an Reichthür 

mern zunahm, alfo auch derjenige bedeutender wurde, in def 

ſen Gewalt die Adminiſtration der öffentlichen Kirchenkaffe 

war. Mehr noch trug dazu bei, daß die. Bifchöfe durch 

das Synodenhalten ein eigenes Korps zu formiren 

anfingen, über Glaubensfachen und Ketzereien nun willfärlih 

und mit mehr Nachdruck entfchieden, als vorher, weil jet der 

Kaifer dur Strafen und Landesverweifungen erequirte,. was 

fie unter feinem Einfluffe befchloffen Hatten. Den wichtigften 

Einfluß aber hatte, daß ſich nach und nach unter den Bir 

ſchoͤfen felbft einige emporhoben, die gleichfam Magnaten 

des neuen Korps waren, in das fich jet der Episfopat bil- 

dete. Die geringeren Bifchöfe wollten nun doc), fo. viel ihnen 

möglich war, ‚nicht geringer feyn, als jene Vornehmeren, und 

jene Vornehmeren, ein: Biſchof von Alerandrien, Antiochien, 

Ephefus, hatten ſich Freilich ſchon längft zum Herrn ihrer 

Kirche, zum Gebitter des übrigen Klerus derfelben gemacht. 

Fuͤr eben diefe neue Revolution, daß der Klerus und 

vorzüglich die Biſchoͤfe feldft nach und nach unter 
einander eim Korps ausmachten, das eine ariftofra 
tiſch⸗monarchiſche Verfaffung befam, trugen noch | 

ganz andere Urfachen bei, als die bisherigen, ungeachtet 
auch die bisherigen fehr ftark wirkten: 

4) Behielt diejenige Gemeinde immer einen vorzüglichen 

Grad von Autorität vor den Übrigen, welche zuerft in gewiffen - 
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Gegenden das Chriſtenthum angenommen hatte. Meiſtens 

war eine ſolche Stadt ohnedieß auch von vorzäglicher polis 

= tifcher Bedeutung, weil die Apoftel immer zuerft den volks 
| reichſten und beruͤhmteſten Staͤdten nachgingen, um ihrer Lehre 

den beſten Schauplatz zu ihrer oͤffentlichen Bekanntmachung 

zu wählen; meiſtens war ſchon vorher eine berühmte Juden⸗ 
Synagoge an dem Ort, zu der fi etwa auch häufig Profe: 

. Inten gefammelt hatten, und fo Fonnte die neue Gemeinde in 

kurzem auch wegen ihrer Menge vorzüglich angefehen werden; 

auch wegen ihres Reichthums, wenigftens verglichen mit des 

nen in Heinen Städten, mit den auf dem Lande gefammelten 

Gemeinden. An eine folhe Stadt, die alfo gleichfam Mut 

ter des Chriſtenthums in einer gewiffen Gegend 

war, ſchloſſen ſich alle uͤbrigen an. In Glaubensſachen holte 

man Rath und Entſcheidung von ihr. Aus ihrem niederen 

Klerus baten ſich die uͤbrigen Staͤdte Biſchoͤfe aus, oder ſuchte 

wenigſtens der neue Biſchof der kleineren Stadt immer in 

Verbindung mit der Gemeinde zu bleiben, von welcher feine 

Kirche zuerft das Chriſtenthum erhalten Hatte: 

2) Der Bilhof derjenigen Stadt, im welcher der 
Gouverneur der Provinz war, erhielt immer leicht ein 

vorzuͤglicheres Anfehen vor den übrigen der Provinz. 
Er hatte Zutritt, vertrauten Umgang, wo nicht mit dem Gou⸗ 
verneur felbft, wenigſtens doc) mit folchen, die bei, der Re⸗ 

| gierung etwas zu fprechen hatten. Er konnte durch eben dies 

- fen näheren Zutritt Manches erfahren, Manches durchtreiben, 

das die Biſchoͤfe der übrigen Provinzial» Städte entweder zu 

fpät erfuhren, oder zu deffen Betreibung fie nicht die nöthis 

gen Hälfsmittel hatten. Gewöhnlich war die Stadt, welche 
Sit des Gouverneurs war, auch eine reiche angefehene Stadt, 

alfo auch unter den Mitgliedern derfelben manche Bemittelte, 

durch deren Mildehätigkfeit manche geringeren Gemeinden 

— 
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unterftüßt, ihre Märtyrer und Konfefforen erquidt wurden. 
So entftand eine gewiffe Verpflichtung der Dankbarkeit ge 

nf | 

3) Nachdem von Ende des zweiten Jahrhunderts an 
das Synodenhalten mehr in Gang Fam, fo gab diefes 
der Sache unvermerft noch einen neuen färferen Schwung, 

und gerade auch deßwegen einen ftärferen , weil die Wirkung 

erft nur im Kleineren anfing, und fi) vom Nleineren aufs _ 
Größere verbreitete. Zuerft gab es nur Provinzial-&y 
noden, das heißt aus Gelegenheit einer gemeinſchaftlichen 

Angelegenheit, die fich am leichteften bei Bifchdfen einer und 

eben derſelben Provinz ergab, verfammelten fich etliche der bes 

nachbarten Bifchöfe: Man fchlug Rath, wie man etwa 

diefer und jener Verfolgung entgehen, diefer und jener Ketzerei 

ſteuern wollte; man machte neue Disciplinar⸗Veranſtaltungen, 
wie ſie etwa gerade in den Beduͤrfniſſen dieſer einzelnen Pro⸗ 
vinz lagen. So wurden ſolche Verſammlungen zuerſt in 

Klein⸗Aſien gewöhnlich, Weil in dieſem Theile der damali—⸗ 
gen roͤmiſchen Welt durch Handel und beſſeres Klima Alles 

unter einander in Verbindung war, meil in Feiner Gegend fo 
viele Bifchdfe auf Einem Haufen beifammen waren, als hier, 

und vielleicht auch einige dort vorzüglich zuerft entſtehende 

Ketzereien mehreren Anlaß zu ſolchen Kommunikationen ga⸗ 

ben, ſo entſtand dieſe Gewohnheit der Provinzial⸗Synoden 

zuerſt in Klein⸗Aſien. Noch kam auch dieſer Umſtand 

hinzu, daß in Klein-Aſien mehrere ſolcher politiſchen Verbin⸗ 
dungen der Staͤdte untereinander von den alten Zeiten der 
Freiheit her ſtatthatten. Noch im zweiten Jahrhundert bluͤh—⸗ 

ten ſolche gemeinſchaftliche politiſche Verſammlungen, und da 

man fonft finder, daß die Biſchoͤfe bei ihren kirchlichen Eins 

richtungen die politifhen Einrichtungen nachaͤfften, da doch 

ein beftimmter Grund da feyn muß, warum diefer Anfang 
⸗ 
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ber Provinzial⸗Synoden gerade in. Klein» Afien und nicht in 
‚Syrien war, fo ift hoͤchſt wahrfcheinlich, daß dieſe polis 

riſche Einrichtung Klein» Afiens fehr viel dazu beitrug. 
Die auffallende Aehnlichkeit gewiffer äußeren Umſtaͤnde beftä- 

tigt diefes noch mehr. Nah den aͤlteſten Verordnungen ſoll⸗ 

ten die Provinzial-Synoden des Jahrs zweimal, im Fruͤhling 

und Herbft, nehalten werden; gerate auch die Zeit und die 

Anzahl der politifhen Verſammlungen. Nie würden: aber 

doch Provinzial: Synoden diefe hierarchifche Cinrichtung fo fehr 

befördert, höchftens etwa im einer einzelnen Provinz fie beförs 

dert haben, wenn nicht 

4) große dkumeniſche Synoden gewöhnlich ges 

worden wären Man heißt eine dEumenifche Synode 

diejenige, welche vom Kaifer ai die Chefs der ganzen Reiches 

Praͤlatenſchaft ausgefchrieben wurde, mit dem. Befehl, daß 

jeder feine gewiffe Anzahl Leite aussfeinem Sprengel mit—⸗ 
bringen follte. Es ging mit diefer Erweiterung der Synodal⸗ 

Anftalt nur fehr ſtufenweiſe. 

Die Donatiftifchen Händel und das Mißvergnügen der 
Domatiften über die Entfcheidung des als Faiferlicher Koms 
miffar niedergefeßten römifchen Biſchofs veranlaßten Konftans 

tin, aus mehreren Provinzen feines Reichs Bifchöfe nach Ars 

les zufammenzuberufen. Es ging hier, verglichen mit den 

nachfolgenden Zeiten, Alles noch ſehr einfach zu; aber da ſich 

nun 348 derſelben, bald darauf nachdem Konſtantin Herr des 

ganzen römifchen Reichs wurde, zu Nicaa verſammelten 

(325), nachdem entftandene Eiferfucht über die wachſende 

Macht der Biſchoͤfe (vorzüglich zu Alsrandrien) Unruhen zu 

erregen anfing, und der große Bifchof alfo jetst auf gefeßliche 

Erweiterung und Begründung der einmal erworbenen Macht 

aufmerkfam gemacht wurde, fo ging's mit der Eutwicelung 

ber Hierarchie viel ſchneller, ald zuvor. Rom, Antiochien 
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und Alerandrien hatten fich vorzüglich ſchon gehoben, 
aber fie waren doch immer weit noch nicht die Triumvirn 
der damaligen Chriſtenheit; es gab viele unabhaͤngige Metro⸗ 

politane, die unter keinem dieſer Drei ſtanden, und mit ihnen 
zwar nicht: gleichen Glanz, aber doch gleiches. Anfehen hat: 

ton. Nun entftand aber bald nach diefen Zeiten ein vier 

ter Bifhof, der allen Willen und alle äußere Gelegenheit 

hatte, e8 jenen Dreien gleich zu thun — der Biſchof von 

Konftantinopel.. Die Ehre der neuen Refidenz: erforderte 

von Seite des Kaifers, ihm allen Vorfhub zu thun, und da 

um diefe Zeit Alles im Orient. durch Hofkabalen lief, da 

man befonders unter dem Einfluffe der Gemahlin und Schwe⸗ 

ſter des Kaiſers Alles durchſetzen konnte, da mancher der ans 

‚ dern Biſchoͤfe, weil er etwa. bei Hof etwas zu ſollicitiren Hatte, 

die Gewogenheit ded Bischofs zu Konftantinopel. zu nügen 

fuchte, auch immer vorzügliche Männer bafelbft auf den Stuhl 

kamen, fo gefchah’s, felbft nicht ofne Verfchulden der übrigen 
Bischöfe, daß diefer fich endlich fo weit vordrang. Erſt vers 

fchaffte er fih nur Rang und Titel; bei der Chalcedonijchen 

Synode paßt er aber der Gelegenheit ab, und erwarb ſich 

auch mit Unterwerfung mehrerer bisher unabhängigen Biſchoͤfe | 

einen Sprengel, 

Sobald ſich nun die PERS? fo gebildet — 

daß faſt Alles auf dieſe vier großen Biſchoͤfe ankam, 

fo war die anfangs fehr gemaͤßigte Ariſtokratie in 

eine Dligarchie übergegangen, und unterdefjen hatten ſich 

auch ſtufenweiſe gewiffe Rechte der Kaifer gegen, 

die Kirche formirt, oder vielmehr gewiffe Verhältniffe als 
gewiffe Rechte, denn es ging gar nicht den ordentlichen juri- 

difchen Gang, theil8 Fannten die Menfchen ihre Rechte nicht 

fo vollkommen, theild wurde Alles bloß durch Zeit und Um—⸗ 

ſtaͤnde beſtimmt. 
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5 So lange die Regenten noch Verfolger der 
Kirche waren, Fonnte ohnedieß fein eigentliches juris 

diſches Verhältuiß zwifchen der Kirche und dem Negens - 
‚ten entſtehen. Man hielt Alles vor ihm geheim, fuchte in 

der Stille für. ſich abzuthun, was möglich war, formirte, 

durch die North. gezwungen, einen ordentlichen Staat im 

Staate. Der Regent griff zu, wo er konnte; weil er einmal 

erklärt hatte, die ganze Sefellfchaft nicht dulden zu wollen, 

fo war er der Gefellfchaft nichts ſchuldig; er konfiscirte Güter, 

war fireng oder nachfichtig, je nachdem es Laune und äußere 

Umftände mit fich brachten. | | 

| b) Da in Konftanting Perfon der Kaifer Mitglied 

der Kirche war, und die chriftliche Kirche jetzt erlaubte 

Geſellſchaft im Staate wurde, fo hätten fih num die Rechte 

feſtſetzen Fönnen, welche zwifchen dem Negenten und einer 

ſolchen Geſellſchaft ftatthaben. Uber man hatte damals 

von allen diefen Rechten noch gar Feine Begriffe.  Konflantin 

zog die Biſchoͤfe fehr hervor und geftattete ihnen Alles, was. 

fie an Ehre und Reichthämern wünfchen Fonnten; fie. befans 

den ſich unter einer folchen Regierung gar zu wohl, als daß 

fie ihr nicht Alles hatten überlaffen follen., Man hat zwar 

bei Eufebius‘*) eineStelle, aus der man beweifen wollte, 

daß man damals fchon fehr entwickelte Begriffe gehabt habe, 

was ein Regent über die Kirche zu fprechen hätte. , Bet einer 

Tafel, an die Konftantin gerade mehrere Biſchoͤfe gezogen 

hatte, fagte er einmal: fie ſeyen Episcopi „ev Eiow Ty$ 

enkÄndıuas: yo de T@V Enros Uno Jeov xadsceorauevos, 

"Erısnonos dv eigv.“ Aber wenn. man den ganzen Zufame 
menhang anſieht; fo gehört die Stelle gar nicht hicher, und 

der Kaifer hat hier bloß mit dem Worte ’Erıokorxos gefpielt, 

*) De vita Constantini IV. 24. 

Spittler's fimmtliche Werte. X, DB, —4 
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Er nennt ſich als Regenten Episcopus; fein Episfopat 

aber habe nichts mit der Kirche, nichts mit dem, was in der 

Kirche vorgeht, zu fchaffen, fondern bloß mit Dingen, die die 

Kirche nichts angehen. Und gefegt auch, die Stelle handelte 

Davon, wovon man fie gewöhnlich erklärt, fo iſt's doch nicht 

genau, aus einer einzigen Tifchrede, befonders bei aller Zwei⸗ 

deutigfeit, die fie hat, da es aller Wahrfcheinlichkeit nach nur 

ein Kompliment vom Kaifer für die Bifchöfe ſeyn follte, daß 

er fich ihren Namen gab, ein ganzes Syftem des damaligen 

Derhältniffes zwifchen Negenten und Kirche ableiten zu wollen. 

Man hat in folchen früheren Zeiten, wo man den alten 

undeflimmten Ausdrücen fo gar leicht feine eigene beftimmtere 

Idee unterfchiebt, keinen beffern Weg, als fo viel möglich aus 

einer forgfältigen Zufammenftellung der Fak— 

tem zu fihließen. Und da ergibt fi für dieſe erften 
Zeiten. 

a) daß der Kaifer nicht nur mehrere Gefeße machte, | 

welche das Verhältniß der Kirche zum. Staate bes 

flimmten, z. B. wegen der Kirchengüter, wegen deffen , was 

Bifchöfe und Kirchen aus dem Faiferlichen Fiskus genießen 
follten, fondern daß er auch 

8) Geſetze machte, die wir nad — Theorie 

zu den Episkopal-Rechten zählen würden; Geſetze, 

in welchen vielleicht, nach aufgeflärten Begriffen, fogar ein 

Mißbrauch der Episfopal- Rechte lag. Er hatte den größten 

Einfluß darauf, zu befiimmen, was Orthodorie, was Hetero: 

dorie feyn follte, änderte die Sache oft fogar in wenigen 

Sahren, daß, was faum vorher zur Orthodorie nüthig war, 

jeßt nicht mehr dazu nöthig ſeyn ſollte. Er rief Synoden zus 

fammen, und ließ die Synoden entfcheiden, wie er wollte. 

y) €8 ergibt fich ferner, daß gar nichts Beffimmtes 

und Gewiffes war, fondern daß fich dfters im ein paar 
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Jahrzʒehenden Alles zum Vortheil oder Nachtheil der Kirche aͤn⸗ 
derte; nicht nur, daß 3. B. Verordnungen wegen Vermaͤchtniſſen, 

welche an die Kirche gemacht werden dürften, wegen gewiffer Im⸗ 

munitäten der zum Klerus gehörigen Perfonen, von nachfolgen? 

den Kaifern wieder aufgehoben wurden, fondern auch), daß der 

nachfolgende Kaifer Bifchöfe, gegen deren Einfegung fein 

Vorfahr gar nichts zu ſagen gehabt hatte, des Landes ver⸗ 

wies, und wieder zur Orthodoxie kath was Keteroborie 

vorher geweſen war. 

| 8) Wenn etwa auch die Kirche oder eigentlicher nur der 

einzelne Bifchof, der gerade darunter litt, dem Kaiſer ein 

‚gewiffes Recht, etwa dad Recht der Entfcheidung in 

Glaubeusſachen, fireitig machte, fo geſchah es gar nicht 

aus dem Grunde, aus dem wir es ihm heutzutage abfprechen 

würden, weil ihm die Kirche folhe Rechte nidt 

übertragen, nicht habe übertragen Fünnen, fondern weil 

man überhaupt fchon die Nechte des Klerus über dem Laien 

außerordentlich erhob, weil man ihm meiftens nicht das Recht 

felbft-Rreitig machte, fondern gegen die Rechtmäßigkeit einzels 

ner Akte proteftirte. | 

‚Die Verordnungen, welche die Kaiſer auf diefe 

Weiſe machten, wurden alddann, wie andere Civil-Verords 

nungen, gefammelt. Kirchenrecht alfo, fo weit es durch 
die Faiferlihen Gefege beftimmt wurde, war völlig 

mit dem übrigen Civilrechte verwebt, und daher 

fommt e8 auch, daß man wicht leicht einen reicheren Schaß 

für die, ältere Kirchen» Berfaffung und Kirchengefchichte hat, 

als im Codex 'Theodosianus, der uͤberdieß noch durch Jakob 

Gothofred's gelehrte Erläuterungen erft recht vorzüglich brauch 

„bar gemacht wurde. ' | 
Alfo eigene Sammlungen für die von ven Kal 

fern gemachten kirchlichen Verordnungen gab «8 
12 * 
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nicht; hingegen fauden ſich ſehr fruͤhe Sammlungen 

| derjenigen Gefege, welde die Kirche fi felbft gab, 

und dieſe Sammlungen beftunden faft, gleich bei ihrer ra 

hung vorzüglich aus zweierlei Stuͤcken: 

4) Canones Conciliorum. Es war natürlich, 

daß man die Schlüffe einer Nicaifchen, Konftantinopolitani- 

fchen, Chalcedonifhen Synode ald allgemein verbind— 

lihe Schlüffe aufah, weil fo eine große Anzahl von Bi- 

fchöfen auf denſelben gegenwärtig gewefen war, und durch 

FTaiferliche Befehle die Beobachtung diefer Synodalfchläffe zum | 

Neichsgefee gemacht wurde. Es Fam aber doch da aud) ein 

gewiſſer Schlendrian mit hinzu, daß man, was der größere, 

"angefehenere Theil einmal angenommen hatte, befonders aus 

dem .feltfamen Begriffe de unitate Ecclesiae faft allgemein 

annahm. So wurden Canones gewiffer Provinzial⸗Sy⸗ 

noden, die zum Theil Alter waren, als die Nicaͤiſche Synode, 
zum Theil fonft um anderer außerer Umftände willen in Ans 

fehen famen, den Canones jener großen Synoden bald 

völlig gleihgehalten. Selbſt auch in Anfehung, der An: 
nahme der Schlüffe jener großen Synoden wirkte Gewohnheit . 

und Herfommen meiftens aud) viel mehr, als eigentlicher Ber 

fehl des Kaifers, fie als feine Gefee anzufehen, - 

2) Epistolae synodicae. s. canonicae | 

Patrum quorundam. Sn den erften vier Jahrhunderten 

machte mancher angefehene Bifchof für feine Stadt, für feinen 

Sprengel gewiffe Verordnungen, fommunicirte diefe Verord⸗ 

nungen etwa auch Anderen, und wurde von Anderen darüber 

befragt, und weil fonft das Anfehen eines ſolchen Mannes 

ſehr groß war, weil überhaupt. Autoritaͤt der Kirchendaͤter 
fehr früh auffam, fo nahm man nad) und nach diefe Epistolae 

synodicae aud) in andern Didcefen an, ſchrieb fie, weil man 

ohnedieß wenig Kirchengefege hatte, den übrigen Verordnungen 
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bei, und fo Famen fie nad) und nad) fogar mit den uͤbri⸗ 

gen allgemeinen Kirhengefegen in ein faſt volk 

Tommen gleiches Anfehen. 

Man hat allgemein zugegeben, daß bis auf die Kirchen, 

Berfammlung von Ehalcedon (vom Jahr 451) Jeder nach 

Gutduͤnken fich feine Codices canonum gefammelt, jede Kirche 

etwa ihren eigenen gehabt babe, wenigſtens ſchon dadurch eis 

nen von, den übrigen verfchiedenen, weil fie manche Provinzial 

Verordnung ihres Sprengels aufnahm, von denen eine ans 

dere Kirche vielleiht gar nichts wußte. Manche Kirchen 

wurden wohl auch faft bis auf: diefe Zeit hin durch Obfervanz 

regiert, wenigſtens war ein gefchriebenes Kirchengefeßbuch nicht 

gerade nothwendig, weil über den Faiferlichen Verordnungen 

der Statthalter wachte, und auf die Beobachtung ber auf 

Synoden abgefaßten Schluͤſſe der Biſchof, der etwa ſelbſt 

zugegen war, drang. Man darf ſich gar nicht wundern, daß 

eine Geſellſchaft ſo lange ohne ein geſchriebenes Geſetzbuch 

beſtehen konnte, denn hatte doch Rom ſelbſt, ehe die zwoͤlf 

Tafeln aufkamen, keine Sammlung geſchriebener Geſetze. 

Die Synode von Chalcedon ſoll eine neue Epoche 

in der Gefetzgebung der Kirche machen. Weil man 

bei fo vielen widerfprechenden Synodalſchluͤſſen wirklich eigent⸗ 

lich nie recht wiſſen konnte, welche denn gültig ſeyen, weil 
einige felbft der vorzäglichften (3. B. die Konftantinopolitanis 

fchen und Ephefifchen) wirflih moch fireitig waren, und bei 

der großen Ausbreitung der chriftlichen Kirche, die im diefem 

Zeitalter ſchon flatthatte, Manches etwa auch noch nicht fo 

allgemein bekannt war, fo foll die Synode von Chalcedon ein 

gewiſſes * feſtgeſetzt und gebilligt 

haben. 

Man kann hier an einem merkwuͤrdigen Beiſpiel ſehen, 

wie man oft aus ein paar hiſtoriſchgewiſſen Umſtaͤnden, durch 
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allerhand Konjekturen ein Faktum herleiten will, das man in 

der Folge für eben fo zuverläßig aufnimmt, als ob es mit 

ausdruͤcklichen Worten in einem alten Schriftfieller frande, 

: Die gewiffen Umftände, durch! deren Kombinirung man 

‚den Codex canonum gefunden haben wollte, der Hon der 

Synode zu Chalcedon publicirt ſeyn IRA find “ 

folgende: 

4) fand man unter den Verhandlungen Biefer Spnode 

etliche Mal Canenes angeführt, und fo angeführt, daß man 

ſich auf diefelben als auf ein Geſetz BR die Nummer 

dabei war fogar ausgedruͤckt; 

2) hieß der erfie Kanon diefer Synode felbft, daß alle 

in den bisherigen Synoden von den. heiligen Vätern 

gemachten Schlüffe gelten follen. | 

Alfo, ſchloß man weiter, wurde ein Codex’ canonum 

auf der Chalcedonifchen Synode gebraucht, und weil man auf 

eben derfelben Synode die bisher gemachten Synodalfchlüffe bes 

Träftigte, fo. hieß das fo viel ald den gebra ucht eu Codex 

canonum befräftigen. Nachdem man nun einmal gewiß 

zu wiffen glaubte, daß die Synode einen. Codex canonum 

publicirt habe, 1 wollte man dieſen Codex auch bald felbft Ä 

"haben. ' 

Auf der Synode waren ein paar Antiochifehe Schluͤſſe 

als Nr. 86, 86, 95 und 96 eitirt; man fchuf fi alfo ei 

nen Codex canonum, den man abfichtlicy fo einrichtete, daß 
dieſe Antiochifchen Schlüffe gerade in diefe Nummern fielen. 

Und fo glaubte man denn freudig, dieſes fo wichtige Altens 

ftück gefunden zu haben, und merkte die Fehlſchluͤfſe nicht, 

die man aufeinander häufte, 

a) Folgte es ja gar nicht: man verliest ein gewiffes 

Stud aus einem Buche, alfo billigt man — was in dem 

sangen Bucher ftcht, 
\ 
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| ) Wenn man aber auch den erſten Kanon zu Huͤlfe 

| ai fo’ folgte noch gar nicht, daß die bisherigen Synoden 

in demſelben quoad disciplinaria oder, quoad canones ange⸗ 

nommen wurden, fondern es konnte vielleicht ſeyn bloß quoad 

deſinitionem fidei. 

) War es doc) ein gar zu felrfämer Einfall, ſchon zu 

wiſſen vermeinen, wie ein ‚ganzes Buch ausgefehen habe, weil 

man weiß, was auf gewiffen Seiten fiand, und 

d) ein noch ungefchiefterer , nach*der willkürlichen Phan⸗ 

tafie, die man fih einmal in den Kopf gefeßt hatte, ein 

Buch ſelbſt zufammen zu ſtuͤckeln, und es alddann Mr jenes 

alte Buch auszugeben. 

Das ift nun die ganze Sefebicte des PR canonum 

- ‚Ecelesiae universae, den Zuftell in feiner bibl. jur. cano- 

nici T. 1. herausgab, ð 

Die Chalcedoniſche Synode vom Jahr 451 Bat alſo der 

bisherigen Verwirrung nicht abgeholfen, oder man hatte auch 

damals noch fein feierlich sromulgirtes Kirchen 

Geſetzbuch; aber die Schläffegewiffer Synoden hatten 

doch, beſonders im ‚Drient, durch die bisherige Gewohnheit 

eine folde Autorität befommen, daß es Verbrechen 

‚war, fie nicht zu beobachten, und da fie einmal, in Rüdficht 

auf Kirchen -Drthodorie, unverlegliche Richtſchnur geworden 

waren; fo Fonnte es nicht fehlen, fie mußten es auch in Dis- 

eiplinarfachen werden. Und neue Zaͤnkereien, die beftändig im 

Drient entftanden, und bei denen immer Alles auf Behaup⸗ 

tung der Autorität jener alten Synoden anfam, gaben der 

Sache, wenigſtens im Orient, immer neuen Nachdruck. 

Deſto trauriger hingegen ſah e8 im Decident aus, 

Die barbarifchen Völker überfhwenmten um. diefe Zeit 

Gallien, Stalin, Spanien, Afrika, Unter der allgemeinen 

daher entſtehenden Verwuͤſtung ‚litten die Kirchen faſt am 
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alfermeiften, ihre Güter wurden hinweggenommen, fie litten: 

bei der öftern Abwechslung der Regenten mannichfaltige Bes 

druͤckungen, und noch viel weniger konute ein allgemein fort⸗ 

dauerndes Kirchenrecht entſtehen, weil nachfolgende Regenten 

auf die Beobachtung desjenigen meiſtens nicht mehr drangen, 

was ihre Regiments» Vorfahren befohlen hatten. 

Uebrigens, fo abwechielnd auch die Schicffale der occi⸗ 

dentaliſchen Kirchen waren, fo blieben doch immer die 
zwei Hauptgrundlagen des Kirchenrechts: | 

A) Auch die Regenten jener Völker, die Gallien, 

Spanien und Stalien überfhwemmten, nahmen fih das. 

Recht, der Kirche Geſetze vorzuſchreiben; Verords 

nungen zu machen, bie nicht nur das Berbältniß der Kirche 

gegen den Staat beftimmten , fondern felbft auch eigene Kirs 

hen» Einrichtungen zu betreffen fchienen, 3. B. ihre Verord⸗ 

nungen wegen der Biſchofswahlen. 
2) Die Seele der ganzen war a ims 

mer das Synodenhalten und Achtung vor jenen vier 

‚großen im. Orient angenommenen Synoden, 

nebft den einmal durch die Gewohnheit geheiligten Kir: 

chengefegen. Aber die Synoden des Occidents waren nun 

uiht mehr. bloße Verfammlungen der Reichs⸗ 

Praͤlaten, um über Glaubens⸗—und Disciplinars 

Saden zu urtheilen, fondern fie befamen jetzt ganz 

neue Verhältniffe gegen den Staat. | 

Die Bifchöfe waren damals gewöhnlich noch die gelehrtes 

ften Männer ihrer Nation, und auch die vielvermögendften 

unter derfelben, deren Einfluß auf das Volk, felbft durch den 

Geift der Religion, welche fie predigten,, ‚fehr verftärft wurde, 

Berfammlungen: folder Männer: Fonnten dem Regeuten des 

Staats unmöglich gleichgültig feyn , alfo ohne feine Eim 

willigung durften fie wicht zufammen kommen; und bald 

/ 
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‚ging es dann fo, daß, befonders im einigen Reichen, dieſe 
Berfammlungen eigentlihe Staats⸗Verſammlungen 

wurden. Dft brauchte der König den Kunftgriff felbft, durch 
‚eine ſolche Verfammlung feinen Verordnungen eine größere 

Gültigkeit zu verfhaffen. So hatten die Bifchdfe in einer 
fremden Sache gelernt, was fie vermoͤchten: fie verſuchten es 

denn in ihrer eigenen nachzumachen. 

So ging es nun mit dem eigenen Synodenhalten im O⸗⸗ 

cident. Wie ſich aber das An denken und die gefegliche 

Gültigkeit jener alten Synodalſchluͤſſe erhak 

ten babe, und wie endlih im Decident zu jenen allges - 

meinen Geſetzen nody die Verordnungen des roͤmiſchen 

Biſchofs hinzugelommen feyen, muß aus anderen 

Umftänden erklärt werden. Solgendes find die merfwürdigs 

ſten derfelben : 
4) Noch in der letzteren Hälfte des fünften Jahrhunderts 

wurde der Codex canonum, deſſen ſich die orientaliſche Kirche 

bediente, in Italien in's Lateiniſche uͤberſetzt. Dieſe Ueber⸗ 

ſetzung läuft heutzutage unter dem Namen der prisca, weil 

es die. ältefte ift, die man bisher noch entdedte, Sie ift 

aͤußerſt barbarifch und unverftändlich, gerade wie fich ‚eine 
Ueberfegung aus dem damaligen Zeitalter erwarten laßt; man 

brauchte fie aber, che andere Weberfegungen- famen, doch fehr 

“haufig, weil man erft fehr froh war, nur etwas zu haben. 

Außerdem, daß fie fehr barbarifch war, enthielt fie auch we> 

nige Stüde. Sie begriff nichts als Synodalfchlüffe von Ans 

cyra, Neu» Käfaren , Nicaa, Sardika, Gangra, Antiochien, 

Chalcedon und Konftantinopel. 

2) Wie in Stalien dieſe Weberfeßung (prisca genannt‘) 

cirfulirte und das "Andenken der alten. Kirchengefüße im 
Gang erhielt, fo gab es noch eine andere in Gall ien 

und Spanien Die fpanifchen und gallifchen Kirchen 
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waren beinahe fo alt die als italienifchen, wenigftens gewiß fo h 

blühend und ausgebreitet; fie hatten alfo auch ein Kirchenge- h 

feßbuch eben fo nothwendig, und da ſie mit den Kirchen des 

Orients in haͤufiger Kommunikation ſtanden, ſo laͤßt es ſich 

leicht erklaͤren, wie fie zu einer beſſeren Ueberſetzung gekommen 

ſeyn moͤgen. Man hat auch dieſe Ueberſetzung noch heutzu⸗ 

tage, und ſie iſt erſt dadurch recht ſehr beruͤhmt geworden, weil 
der Betruͤger, der im neunten Jahrhundert in Deutſchland 

erſchien, dieſelbe bei dem Codex canonum, den er — 

ſtoppelte, zum Grund legte. 

) Am meiſten trug aber zu Erhaltung dieſer alten orien- 
taliſchen Synodal⸗Geſetze Dionyfius bei. Er war Abt 

zu Rom, und im fechöten Jahrhundert einer der angefehenften 
‚Gelehrten feiner Zeit, der befonders Mehreres aus dem Grie- 

chiſchen überfeßte, Veranlaßt durch die fahlechte Beſchaffen⸗ 

heit der damals herrſchenden prisca, unternahm er auch eine 
Veberfeßung der allgemeineren Kirchengeſetze, 
und überfeßte ‚diefe nicht nur auf's Neue,  fondern ſammelte 

auch Defretalen der römifchen Bifhöfe, als einen zweiten 

‚Theil des Codex canonum, und wurde dadurch Veranlaffung 

einer neuen Epoche der Gefhichte des Kirchen 
rechts. Die Weberfegung. ded Dionyfins war viel richtiger 

und begriff auch mehrere Stüde, als die übrigen Ueberfeguns 

‚gen. Sie Fonnte fih auch von Nom fehr leicht in andere 

. Ränder ausbreiten, und zu ihrer Ausbreitung muß sehr viel 

“beigetragen haben, daß der römifche Bifchof bald einen 

Kanzlei⸗Gebrauch vom derfelben machte. Ä 
Nun iſt's alfo von jegt an ununterbrochen gewiß, daß 

die Geſetze jener, erfien Provinzial» Eoneilien 

und der vier dkumeniſchen Synoden als beftändig . 

gangbare Kirhengefege angefehen wurden, aber wie 

ed denn zuging, daß Briefe des römifchen 
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Bifchofs endlich auch eine folche Bedeutung und Autorität 

befommen , daß fie ale allgemeine Kirhengefesge 

galten, muß tiefer hergeholt werden, 

4) Iſt nicht zu leugnen, daß die römifche Kirche von 

den älteften Zeiten her ein vorzüglich großes Anfchen 
genoß; denn Alles, was fonft zur Autorität einer Kirche 

etwas beitragen Fonnte, Fam hier vereinigt zufammen,. Aber 

in den fünf erften Zahrhunderten war doch das Anfehen des 

roͤmiſchen Bifchofs nicht größer, ald das Anfehen der übrigen 

drei Patriarchen. Nur hat es abgemwechfelt, bald war diefer 

mehr, bald ein Anderer, je nachdem die Hofluft war. Wie 

nun bei den übrigen Patriarchals Kirchen viele Fragen einlies 

fen, wie man fi) in fireitigen Fällen an diefelbe zu halten 

fuchte, fo war e8 auch mit Rom, und weil der römifche Bir 

ſchof der einzige Patriarch des Occidents war, fo mußten 

noch viel mehrere Fragen am ihn gelangen, als an die übrigen. 

Mit diefen’ Fragen und Antworten ging es nun, wie es ger 

wöhnlich mit einer foldyen Beantwortung eines Vornehmeren 

zu gehen pflegt. Ihr Rath wird fehr leicht zum Bu 

fehl, und da man im der alten Kirche froh war, wenn man 

nur Entſcheidung uͤber einen Punkt wußte, da man den 

Wahn hatte, e8 gehöre ad unitatem Ecclesiae, ſich nach 

der Hauptkirche zu richten, fo mußten diefe Dekre—⸗ 

talen um fo fehneller ein gefetzliches Anfehen erhalten. 

20 Von Zeit zu Zeit Fam ein gewaltthätigerer Bifchof ‚ 

auf den Stuhl — ein Innocenz I., ein Leo der Große, und 

diefe wußten durch allerlei Kunftgriffe ihr Anfehen noch gels 

tender zu machen, fuchten ihre Defretalen fo weit als möglich 

zu. verbreiten, verpflichteten unter den dringendften Ausdrüden 

zu Beobachtung derfelben. Der römifche Stuhl befam in den 

entfernteren Provinzen nach und nach feine Vilarien, auch 
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— dieſe ſollten daruͤber wachen, daß die Verordnungen der roͤmi⸗ 

{chen Bifchöfe gehalten würden. gr 

3) Daß die Bifchdfe von Alerandrien, Antiochien und 

Konftantinopel mit dem Römifchen nicht in der Parab 

lele blieben, davon lag die Urfache in den politifhen 

und kirchlichen Schidfalen ihrer Didcefen. 

In der legten” Hälfte des fünften und faft durch das 
ganze ſechste Jahrhundert hindurch gab es immer ſchismatiſche 

Partien zu Antiochien und Alerandrien, die ihre eigenen Bi- 
fchöfe hatten. Da fih die Neftorianifchen (Drientalifchen) und 

Monophyſitiſchen Chriften yon der übrigen großen Partie 

trennten, fo wurde die Macht der Fatholifchen Bifchöfe in 

den Morgenländern dadurch gar ſehr geſchwaͤcht; und wie fie 

fih ‚nun etwa im fiebenten Jahrhundert haͤtten erholen koͤn⸗ 

nen, fo uͤberſchwemmten die Araber Syrien, Aegypten und 

einen großen Theil von Klein-Aſien, breiteten die Religion 

Muhameds mit den Waffen aus, und ſo wurde alſo die 

katholiſche Kirche Ecclesia pressa. Freilich litt auch der 

Occident im fuͤnften Jahrhundert gar ſehr durch die Einfaͤlle 

der Barbaren, aber die damalige Revolution war mit ein i⸗ 

gen Umftänden begleitet, welde den Wahsthum 

des römifhen Bifhofs nur noch mehr befördern 

mußten: 
a) Der Decident zerfiel in mehrere einzelne Reiche; 

ed waren alfo mehrere getheilte Kleine Jntereſſen da i wo 

endlich immer Einer am leichteſten Meiſter wird. Manche 

dieſer einzelnen Reiche bekamen Arianiſche Regenten; was 

alsdann in einem ſolchen Reiche katholiſch war, hielt ſich 

nur deſto feſter an den roͤmiſchen Biſchof, und über: 

haupt fuchten die Bifchöfe, da fie jeßt nicht mehr in einem 

politiſchen "Körper vereinigt waren, deſto mehr untereinander 

\ 
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* mit dem erſten Biſchof des Occidents fich zu ver⸗ 

binden. 
b) Wenn zwifchen Bifchöfen etlicher — Keiche 

Streit entftand, fo hatte man meiftens Feine andere Wahl, 

als die Sentenz oder Meinung des römifchen Bifchofs nach⸗ 

zuſuchen; wenigſtens war diejenige Partie immer um Vieles 

verſtaͤrkt, welche diefen auf der Seite hatte. Durch ſolche 

Entfheidängen, die anfangs nur ſchiedsricht erlich e was 

ren, befam endlich der römifche Bifchof ein eigentlich viche 

terliches Anfehen, 

| .c) Man fah überhaupt Ftalien ald das Haupt des 

Occidents und als das vecidentalifche Paradies an; 

faſt alle Voͤlker, ehe ſie von einer der uͤbrigen Provinzen Be⸗ 

ſitz nahmen, waren in Italien geweſen; ſelbſt auch bei den 

Koͤnigen der fogenannten barbariſchen Völker, welche in den 
verfchiedenen Provinzen eigene Reiche aufrichteten, war im 

mer noch große Achtung vor dem Namen Rom. Don die 

fer Achtung, die ſich freilich nicht mehr auf innere i 

Kraft, fondern auf Thaten der Vorväter grüns 
dete, zog unterdeß der roͤmiſche Biſchof feinen großen 

Nutzen. 

4) Auf dieſe Art wurde Welt —————— ſich nicht 

mehr zu verwundern, wenn ihr in einer Sammlung allge⸗ 

meiner Kirchengefee — auch Dekretalen des römis 
hen Bifchofs vorgelegt wurden. Zu gleicher Zeit erfchies 

nen doch auch Sammlungen im Orient, wo Epistolae cano- 
nicae neben anderen allgemeinen Kirchengeſetzen ftunden. Freilich 

ſparſamer: aber die Urſache des ER oder Weniger — bloß 

in aͤußeren Umſtaͤnden. 

Johann von ———— faſt ein — 

des Dionyſius, gab eine Collectio canonum heraus und ſetzte 

eine Epistola canonica Basilii den übrigen allgemeinen 
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Kirchengefegen bei. Eben derfelbe ſchrieb auch einen Nomo⸗ 

Kanon, wo diesFaiferlichen Verordnungen und die kirchlichen 

Geſetze unter gewiſſe Summarien zuſammengeſtellt waren: | 

eine Arbeit, die wohl für deu Orient, aber nicht für den De 

eident nothivendig fehlen; denn nur im Orient war um diefe 

Zeit der Kaifer fo völlig Herr der. Kirche, daß "feine Gefeße 

mit. den heiligen Canones einerlei Rang erhielten, im Occi⸗ 

dent waren der Negenten zu vielerlei, ald daß einer derfelben 

fo zum fortdauernden Anfehen hätte gelangen Tonnen. - 

‚Die Welt war vorbereitet, den Defretalen des roͤmiſchen 

Biſchofs eine ſo große Autorität zuzufchreiben; man fpürte 

diefes befonders auch am ſchnellen Fortgang der Sache. 

Dionyfius harte feine Sammlung noch nicht volle fünfzig. 

Sahre Herausgegeben, fo cirkulirte fie ſchon durch ganz Stalien, 

Sallien, zum Theil Spanien und Afrifa, wurde wohl fogar 

in's Griechiſche überfegt Man nahm alle Veränderungen 

mit ihr vor, um fie für den allgemeinen Gebraud) defto bes 

quemer zu machen. Cresconius, ein afrikanifcher Bir 

fchof, der zu Ende des ficbenten Jahrhunderts lebte, gab ihr 

eine Materien-Drdnung, und da Dionyfius ſchon vorher jedem 
Paragraphen fein Summarium vorangefeßt hatte, fo fchrieb 
man fih auch diefe Summarien zufammen , brauchte die 
Kolleftion der Summarien flatt ber ———— 

lung ſelbſt. 

Vorher hatte der roͤmiſche Biſchof gewoͤhnlich das Schrei⸗ 

ben, auf das er ſich etwa berief, ſo citirt, daß die Citation 

auf keine beſondere Sammlung ſich bezog; bald citirte er nun 

aber nach Dionyſens Sammlung, gab dieſer Sammlung von 

Zeit zu Zeit Vermehrungen, trug die Schreiben der roͤmiſchen 

Biſchoͤfe ein, die nach Dionyſius gelebt hatten, und ſo wurde 

dieſe Sammlung, die anfangs bloß das Werk eines Privat: 

. Mannes war, endlich fo refpeftabel, daß man fie zu Ende 
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des Yachten Jahrhunderts für den eigentlichen Codex 

Canonum Romänae Ecclesiae hielt. — Und ein 

glücklicher Zufall am Ende des achten Jahrhunderts gab ihr 

noch einen neuen Schwung. Karl der Große kam nach 

Italien, um dem longobardiſchen König Deſiderius den letzten 

Treff zu geben. Er hatte Langeweile bei der Belagerung 
von Pavbia, benuͤtzte alſo die Oſterfeiertage und ging nach— 

Rom. Er war uͤberhaupt in Alles, was roͤmiſch war, ein 

wenig verliebt, beſonders aber für die roͤmiſche Kirchen-Ver⸗ 
faflung fehr eingenommen; denn zu Rom fah es doch ims 

mer noch gebildeter aus, als bei feinen mehr als halbbars 

bariſchen Franken. Hier erhielt er nun vom Pabſt Adrian 

zum Geſchenk — den damals in der roͤmiſchen Kirche gez 

 mwöhnlichen Codex canonum, und Karl fäumte fih nicht, 

diefen Codex fo viel möglihb in feinem Reiche 

auszubreiten. Das Fonnte um fo leichter gefchehen, weil 

Karl felbft der Kirche fehr viele Gefene gab. Seine Kas 

pirularien betreffen faoft zur Hälfte Kirchenſachen. Er 

nahm fich die Freiheit, Bifchöfen ihre Unwiffenheit und Trag- 

heit zu verweifen; die gefcheiteren derfelben galten an feinem 

Hofe Alles, hatten vielen Antheil an der Abfaffung der Kas 

pitularien ſelbſt. Hätte alfo nur Karl länger gelebt, ſo iſt's 

wahrfcheinlich, daß die deutſche Kirche nicht wenig durch ihn 

an ihrer Ausbildung gewonnen haben wuͤrde; aber die fromme 

Einfalt Ludwigs, der zu Haus bei feinen MWeibern und 

Söhnen nicht Meifter werden Fonnte, war nicht fähig, das 

angefangene große Werk auszuführen, und ba vollends, der 

‚große Staatsförper unter Ludwigs Söhnen in mehrere 

Bruchſtuͤcke zerfiel, fo mußte die Gefchichte des Kirchenrechts 

nothwendig einen anderen Gang der Entwicdelung nehmen. 

Ein Zufall Fam noch dazu, und diefer Zufall zündete ein 

Feuer an, das noch nicht gelöfcht ift. 
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Zwifchen den Söhnen des frommen Ludwig waren noch 

zu Lebzeiten des Waters beftändige Handel, viel mehr. aber 

nach feinem Tode. Der gewaltthätig argliftige Lothar, der 
tüdifche Karl und der chrlihe Ludwig waren drei Charak, 

tere, die nothwendig beftändig zufammenftoßen mußten. Die 

Bifchöfe eines jeden Reichs fpielten immer die Hauptrollen bei 

diefen Zwiftigfeiten, und da ſich vorher nur eine kleinere Anzahl 

derfelben mit Nachdruck in Staats» Affairen mifchen Fonnte, 

gerade eben die, welche dem Foniglichen Hofe in der Nähe was 

ren: fo gab’8 jegt drei koͤnigliche Höfe, alfo fonnten jetzt 

auch dreimal mehr Biſchoͤfe an Staats⸗Angelegenheiten 

Theil gewinnen. Noch wie der alte Vater Ludwig lebte, hatte 

man den roͤmiſchen Biſchof in's Spiel zu ziehen geſucht, und 

der roͤmiſche Biſchof hatte damals die Gutmuͤthigkeit gehabt, 

zu der abſcheulichſten Mißhandlung des Vaters ſich brauchen 

zu laſſen. Nun, da ſich nach des Vaters Tod die Bruͤder 

ſelbſt untereinander ſchlugen, wollte jeder den roͤmiſchen Biſchof 

zum Freunde haben, und unter anderen Maͤnnern kam um 

ſelbige Zeit gerade einer auf den Stuhl, welchem, um Hilde⸗ 

brand zu ſeyn, nichts als Hildebrands Zeitalter und Name 

fehlte — Nikolaus J. Bei der Geiſtlichkeit riß eine Roh⸗ 

heit der Sitten ein, die man nach allen den Reformen, welche 

Ludwig der Fromme gemacht hatte, kaum haͤtte erwarten 

ſollen. Freilich trug viel dazu bei, daß. ber Biſchof und 

Abt bei den vielen Kriegsunruhen häufige Militärbienfte 
thun mußte; er war mehr Soldat ald Geiftlicher, oft mehr 

Jaͤger als Bifchof; und. weil der größere und kleinere Bir 

fchof bei Hof abwechfelnd dem Meifter fpielte, fo erwachte 

unter den -Bifchöfen ein Geift der Eiferfuht und Ge 

waltthäatigfeit. Der Metropolite -drüdte den Suffra- 

ganeus, und .der Suffraganeus ließ ſich gegen den Metrepꝛ⸗ 

liten auf. 
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So fah es in der fräufifchen Welt aus, da ein Betruͤ⸗ 
ger (fein Name ift nod) heutzutage ein Geheimniß) einmal 

ein befonderes Intereſſe dabei gehabt haben muß, es ba 

ſchwerlich zu finden, daß Bifchof und der übrige 

Klerus fo oft und fo leicht von Laien verflagt 
würden, daß der Metropolit, unter deffen Direktion die 

Provinzial Synode ftand, diefe Gelegenheit fo fchön benüßte, 

fein Anfehen zw erhöhen, die verflagten Suffraganeen und 

übrigen Kleriker zu züchtigen. | 

Dieſer Befchwerlichfeit los zu werden, erdichtete erein 

ganzes Buch voll falfher Kirchengeſetze, faft lauter 

Defretalbriefe der römischen Biſchoͤfe der drei erften Jahrhun⸗ 

derte, und vermengte diefe feine Betruͤgers⸗Waare mit. einem 

Codex canonum , der biöher nach dem berühmten fpanifchen 

Bifchofe Iſidor RR worden war, weil diefer etwa einige 

Bermehrungen binzugethan hatte. , N 

Es war Fein einfältiger Streich diefes unbekannten 

Schurken, gerade Briefe römifcher Biſchoͤfe und nicht 

alte Synodalfchlüffe zu erdichten. Denn wenn es 

zum Zanken über die Sache Fam, fo hätte ſich der Autorität 
jener alten. Synodalſchluͤſſe Niemand angenommen, hingegen 

durch Erdichtung roͤmiſcher Defretalen wurde der r oͤ⸗ 

mifche Biſchof mit in’s Spiel gezogen, und des römifchen 

Biſchofs war in dieſen erdichteten Briefen. fo gedacht , daß 

man wohl vermurhen Fonnte, er werde dieſer Waare nicht 

entgegen ſeyn, wenn fie ihm zu Geficht kommen ſollte. — 

Der römifche. Viſchof hatte auch kurz vorher ſchon hie und 

da einen ſolchen Ton angenommen, daß feine damaligen Ge 

ſinnungen in diefen neu erdichteten Breven Bit übel * 

druͤckt zu ſeyn ſchienen. 

Es war auch nicht einfältig, ſich einen bisher unbefann 

‚teren Codex canonam zu wählen, um diefen mir folchen 

Spittler’s fämmtliche Werte, X. Bd, 333 
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Erdichtungen zu bereichern, und die ganze Gefchichte, wie der 

Betrüger die fo plögliche Erſcheinung eines bisher fo ganz 
unbekannten Codex canonum wahrfheinlich machen wollte, 

war auch nicht übel erfonnen. Bifhof Rikulf von Mainz 

fol ihn aus Spanien erhalten, und in feinem Kirchen⸗Archiv 

‚hinterlegt haben. Erft einer der Nachfolger deffelben foll ihu 

da gefunden und weiter befannt gemacht haben. Der Unwiſ⸗ 

ſendere konnte ſich denn nun damals wohl einbilden, daß ein 

ſolches altes Buch gar wohl bisher in einem Winkel habe 

verborgen liegen koͤnnen; er kounte ſich auch wohl eine Urſache 
finden, warum Bifchof Rikulf denfelben nicht habe befannt 

werden laffen; es fand wohl gar zu viel darin gegen die 
Autorität der Metropoliten, als daß einer derfelben dieſem 

ihm ſo nachtheiligen Buche noch mehr Publicitaͤt haͤtte geben 

ſollen: aber weil denn doch der Nachfolger Rikulfs ſo ehrlich 

war, das Buch nicht zu unterdruͤcken, ſo muß er ſelbſt gegen 

die Aechtheit deſſelben nichts einzuwenden gewußt haben. 
Ueberhaupt gab die Berufung auf ein ſo anſehnliches Kirchen⸗ 

Archiv, als das Mainziſche war, der ganzen Sache einen 

blendenden Schein. re 

Aber im Ganzen genommen muß doch diefer Betrüger 

eben fo dumm als unverfchämt gewefen feyn. Unver: 
fhamt — denn jeder Betrüger betrügt fonft nur fo weit, als 

hoͤchſt nöthig ift: er hätte alfo genug. gehabt, nur ein paar 

falfche Kirchengefeße zu verfertigen; aber er ſetzte ſich recht 

eigentlich als Fabrikant nieder, log ohne Maß und Ziel, und 

gab ſich gar keine Muͤhe, ſein Luͤgenſyſtem mit demjenigen, 

was in den andern’ allgemeinen Kirchengeſetzen enthalten war, 

in einige UWebereinftimmung zu bringen. Das Andenken der 
Sammlung, die Karl von Hadrian erhielt, mußte doch noch 

fehr neu ſeyn: und wenn dann in einer Sammlung, die doc) 

vom Pabft felbft als Sammlung der romiſchen Kirche anerfannt 
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worden war, Fein Wort von allen diefen alten Defreta 

len ftand, wie zum voraus defreditirt mußte er feine Waare 

vermuthen? 

Er brauchte ſeine falſche Muͤnze, um ſich damit, wie 

leicht zu erachten, gegen Anklaͤger zu vertheidigen: konnte er 

diefe fo cinfältig fi denken, daß fte den Betrug nicht entde⸗ 

en würden? Wie viel leichter mußten fie auch auf den Ge 

danken kommen können, da man damals fehon mehrere Bei⸗ 

ſpiele betrügerifcher Erdichtungen einzelner Geſetze hatte, 

Wirklich hätte auch Kluͤgeren und Verſtaͤndigeren dieſer 

Betrug auf keine Weiſe verborgen bleiben ſollen. Denn, 

wenn ſchon auch die Kluͤgſten des damaligen Zeitalters nicht 
f 

Kenntniffe und nicht Scharffinn genug hatten, alle die Gründe 

‚zu finden und zu brauchen, die wir bei Aufdeckung dieſer 

Berrügerei haben und brauchen koͤnnen, fo war's doch 

a) gar zu auffallend, daß alle dieſe Schriften fo verſchie— 

dener Bifchöfe, und diefe Schriften fo verſchiedener Maͤn⸗ 

ner, die ganze Jahrhunderte von einander lebten, einander 

ſo aͤhnlich ſahen, als ob ſie alle aus einer Feder gefloſſen 

waͤren. Durchweg eine barbariſche Schreibart, und da doch 

in eben derſelben Sammlung andere aͤchte Schreiben roͤmiſcher 

Biſchoͤfe daneben ſtanden, fo haͤtte der Kontraft auffallen ſollen. 

5b) Wenn man auch jenem Zeitalter nicht zumuthen will, 
daran zu denken, daß man die erft im legten Viertel des vier⸗ 

ten Sasrhunderts verfertigte bieronymifche Weberfegung oder 

Kevifion der damaligen Bibel» Weberfegung. unmöglich ſchon 
‚in den erften zwei Fahrbunderten habe brauchen Fünnen ; wenn 

man jenem Zeitalter nicht zumuthen will, zu fehen, was für 

grobe Sehler gegen die ganze Geſchichte und alte Disciplin 
darin begangen worden ſeyen: fo mußte es doch.auch bem 

Unwifjenderen damals auffallen, daß von allem dem, was 

da ſchon ſeit den erften Jahrhunderten befohlen worden ſeyn 

13 * 
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foll, gar nichts gehalten worden fen, vielmehr das Oegentheil 

gebräuchlich gewefen, und daß doch überdich bisher das alles 

1 

2 

ohne den geringften MWiderfpruch gefchehen fey. Von diefer 

Seite fiel es wirklich dem damaligen Zeitalter auch am mei 

fien auf. Hinkmar, Erzbifhof von Rheims (vom Jahr 

845 — 882), war der Erfte, der mit diefen falfchen Dekretalen 

zu kaͤmpfen bekam und fein Anfehen dadurch untergraben 

fehen mußte; und das war immer fein Haupt-Argument, das 

er dagegen brauchte, daß fie fo Vieles enthielten, was ben 
‚übrigen bisher bekannten aͤlteſten Kirchengeſetzen, z. B. den 

Nicaͤaniſchen Schluͤſſen, entgegen fey. 

Hinkmar war ſehr jung und durch die Gunſt des 

Hofes Erzbiſchof geworden; das verdroß ein paar ſeiner 

alten Suffraganeen, und dieſe ergriffen alle Gelegenheit, ihm 

Verdruß zu machen. Sein eigener Neffe gleiches Namens, 

der ihm die Beförderung zum Bisthume Laon zu danken 

hatte, war noch sein. größerer Schurfe und that dem Oukel 

alles gebrannte Herzeleid an. Alles war in feinem Sprengel 

aufrührerifh, und Hinkmar mag etwa oft auch nicht fachte 

‚genug verfahren feyn, mag vielleicht feine Kabalen auf den 

Concilien allzudeurlich haben fehen laſſen; deßwegen wurden 

die Unruhen immer größer‘ Die Suffraganeen beriefen fich 

auf die falfchen Defretalen, brachten ihre Sache in Appellas 

tionen nah Rom, und unterflüßten — PN — 

der falſchen Dekretalen. 

Man ſollte faſt vermuthen, ſie ſeyen unter diefen — 

von einem dieſer unruhigen Suffraganeen erſt geſchmiedet wor⸗ 

den, wenigſtens war der Meveu des alten Hinkmar, der Br 
fhof von Laon, ehrlos genug, ein folches Schelmenſtuͤck aus: 

zuführen, und, wenn er auch das Hauptwerk nicht verfertigt 

bat, fo ſieht ihm doch ein Auszug, der unter dem Namen 
Capitula Angilramni® bekannt ift,. fo gleich, daß man es 
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ſich nicht verfagen Tann, ihn für den Verfaſſer deffelben zu 
- halten. Denn er entfpricht auch fo gerade allen Bedärfniffen, 
die derfelbe hatte. Nicht Refidenz halten zu müffen, den Ans 

lagen der Laien und des niederen Klerus nicht ausgefeßt ſeyn, 

von der Provinzial⸗Synode und dem Metropoliten nicht ſo— 

gleich gerichtet und verurtheilt werden zu koͤnnen. 

Mag diefe Betruͤgers Waare aber auch gemacht haben, , 
wer da will, fo viel ift gewiß: der Betrüger war aus dem 

Mainziſchen Sprengel. Auf diefe Vermuthung deutet 

[don das Syſtem feiner eigenen Erdichtungen, das immer 

zulegt auf Mainz zurücfommt. Ein Erzbifhof von Mainz 

fol den Codex zuerft aus Spanien erhalten haben, dort foll 

er läng im Archiv gelegen feyn: ein Erzbiſchof von Mainz 

ſoll ihn zuerſt von dorther ausgebreitet haben, und einer ders 

jenigen, welcher den alferfrüheften Gebrauch davon machte, 

berief fi) au darauf, im Mainzer Archiv diefe Colleftion 

gefunden zu haben. =) Aber nicht nur dieſes deutet darauf, 

fondern es Fommen in der Sammlung felbft auch ſolche Ak⸗ 

tenſtuͤcke vor, die einenr nur in der Mainzer Didzefe leicht 

begegnen Fonnten, 3. B. Schreiben des Mainzifchen Bifchofs - 

Bonifacius. Und weil denn doch bei Streitigkeiten, die im 

Rheimsiſchen Sprengel entftanden, diefe Defretalen zuerſt er: 
ſchienen, die Sprengel von Rheims und Mainz aber an eins 
ander grenzten, fo ift leicht begreiflih , daß Baterland und 

erfter Schauplaß dieſer Betrügereien nicht. weit von einander 

entfernt geweſen feyn koͤnnen. | 

” 

: * Ein Diakonus Benedikt machte naͤmlich um das Jahr 
845 eine Sammlung von Kapitularien; in dieſe Sammlung 
brachte er auch Vieles aus Pſeudo⸗ Iſidor hinein, und in der 

Vorrede fagt er, diefe Zufäpe habe er aus dem Mainzifchen 
Archiv. 
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Was ift denn aber Haupt⸗Inh alt aller diefer betrür 
geriſchen Schriften, welde um dieſe Zeit erdichtet und 

dem allgemeinen Kirchengefetzbuche beigefügt wurden: und wie 

betrugen fib Seine Heiligfeit zu Rom, da die Sache 

vor ihre Augen und Ohren Fam ? 

Der Haupt⸗JInhalt läßt ſich auf drei Punkte reduciren 

4) wurde in diefen falfchen Dekretalen eine faft ganz 

liche Aufhebung aller bisherigen Didzed-Subor- 

dDination aufgeftelle. Nach dem bisherigen Kirchenrechte 

war der Bifchof Richter des Presbyters und Diafonus, oder, 

wenn diefe mit dem Urtheil nicht. zufrieden waren, Fonnten 

fie fi) an den Erzbifchof wenden, etwa auch an die Provin- 

zial- Synode appelliren. So war der Erzbifchof immer aud) 

- zunächft Richter über das Betragen der Bifchöfe oder, wenn 

es eine Sache von Wichtigkeit betraf, fo Fam die Sache gleich 

bei der Provinzial Synode por. Nach dem neuen Rechte 

diefer falfchen Dekretalen nun follte jeder Priefter ſelbſt, auch 

ohne das Urtheil des Bifchofs erft abzuwarten, fi f ogleich 

nach Nom wenden koͤnnen, und wenn auch das Urtheil 

‚wirklich über ihn gefprochen war, fo hatte er nicht nöthig, 

erft an den Erzbifchof, an die Provinzial» Synode fi zu 

wenden, fondern er Tonnte geradewegs nach Rom gehen. 

2) Subordination der Bifhdfe unter den 
 Erzbifhof und unter die Provinzieal-Synoden 

wurde eben fo gut faft gänzlih aufgehoben, denn feine ° 

Provinzial-Synode follte Fünftighin ohne römifche Betätigung 

gültig feyn. Der roͤmiſche Bifchof follte ProvinziabSynoden 

nach Wilfür anfagen und aufheben Fünnen, war alfo eben 

dadurch Herr faft aller entflandenen Streitigkeiten. Diefes 
Vorrecht der unumfchränften Oberaufſicht über die Provin- 

zials Synoden war defto wichtiger, da man die Provinzial 

Synoden nicht nur ald Verfammlungen zu Entfcheidung der 
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Glaubens- und Disciplinarfachen anfehen darf, fondern faft 

immer zugleich als Staats Berfammlungen , in welchen die 
wichtigften Angelegenheiten des Staats, wo nicht ganz ent 

ſchieden, wenigftens doc) zur Entfcheidung vorbereitet wurden. 

3) Smmunität der geifilihben Güter, Klöfter 

und Bisthuͤmer, wenn fie nicht durch ein befonderes Fais 

ferliches Privilegium freigefprochen waren, mußten bisher bei 

“ jedem bevorftehenden Feldzug ihr Kontingent liefern; auch bei 

Lieferungen nah Hof war ihnen ihr beftimmtes Quantum zu 

leiften befohlen. Daher. entfprang freilich eine Quelle mannich» 

faltiger Webel für die Kirche und Geiftlichkeit. Bei den fo 

häufigen und fat alle Jahre eintretenden Feldzügen mußten 

folche Lieferungen‘ fehr befchwerlich werden. In dem Reiche 

Karls des Kahlen gab es immer zwei fich ſtets new erzeu- 

gende Urfachen zu Feldzügen: Normänner und Zwiftigfeiten 

mit feinen Brüdern, Die guten Anftalten, welche Karl der 

Große zu Bewayrung- der Küften gemacht hatte, waren uns 

ter Ludwig dem Srommen durch Güte und Schläfrigfeit des 

Regenten faft ganz zerfallen; noch mehr unter Karl dem 

Kahlen, und die Normänner, welche früh genug merkten, daß 

fie nicht mehr mit Karl dem Ahnherrn, fondern mit Karl, 

dem Enkel zu thun hätten, kamen jest auch häufiger; felbft 

wenn bisweilen einer ihrer Einfälle abgefauft war, kam eine 

andere Partie oder Fam diefelbe Partie nur deſto früher 

wieder. Auch wagten fie fih, weil die Anitalten zur Landes 

Bertheilung fo fchlecht waren;, tiefer in's Land herein. Und 

doch wäre man wohl noch lieber in den Krieg gegen die 

Normänner gezogen, als in deu gegen. die Brüder! Der Ge 

danke einer Immunität von folchen Laſten mußte fih um fo 

natürlicher und fchneller erzeugen, -da ſchon Ludwig der 
Fromme eine gewiffe Portion der Güter eines jeden Kloſters für 

frei erflärt hatte, da auch die weltlichen Herren unter 
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Karl dem Kahlen ſich die Sreiheit nahmen, auf den Fall, 
wenn der Krieg ihrem Beduͤnken nad) ungerecht feyn follte, 
von der Schuldigkeit, im Feld zu erfcheinen, ſich loszaͤhlen 

zu laffen. | A 
Man fieht hieraus, auf welchen ganzliden U mſturz 

„der bisherigen Verfaſſung das alles abzweckte, was 

der. Betrüger zum Inhalt ſeiner neuen Geſetze machte, — auf 

Umſturz der Kirchen⸗Verfaſſung, und weil dieſe das 

mals mit dem Staate fo gar genau verwebt war, auch des 

Staates felbfl. Schon unter Ludwig dem Frommen, da 
Diefer gute Kaifer -Dffentlich Kirchenbuße thun mußte, hatte 

ſich der Klerus in einer Größe von Macht und Ger 

‚ waltthätigfeit gezeigt, welche allen übrigen Großen hätte 

Schreden einjagen follen, wenn nicht gerade ihr gegenmwärtiger 

Nutzen fie geblendet hätte, zu ſehen, welch ein Schaden noths 

wendig endlich felbft auch für fie daraus entfpringen muͤſſe. 

Das Mittel, wie bisher Könige rebellifcher Biſchoͤfe und Erz 

Biſchoͤfe loswerden Fonuten, lag darin, daß fie diefelben auf 

einer Synode abfegen ließen; wenn nun aber eben der römische 

Bifchof, welder an den Händeln des frommen Ludwig mit 

feinen Söhnen fo fhandlichen Antheil genommen hatte, alle 
ſolche Angelegenheiten fogleich an fich ziehen fonnte; entſchei⸗ 

den konnte, daß der König den rebelliſchen Erzbiſchof behalten 

müffe, fo war die Ruhe des Staats nicht mehr gefichert, der 

- Staat war genöthigt, eine Schlange im Bufen zu mähren. 

Unabfehlihe Verwirrungen mußten daraus entftehen, daß durd) 

foldye greuzenloſe Erlaubniß, feine Prozeffe nah Nom zu 

tragen, faft gar nichts mehr da ausgemacht wurde, wo 

‚man die befte Keuntniß von der Sache haben 
Tonnte, perfönlichen Charakter des Klägers und bes Bellag- 

ten Fannte, und am leichtefien aud) das genauefte Zeugenver: 

hör anzuftellen vermochte: Wenn das alles erwa aud) zu Rom 
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hätte vorgenommen werden koͤnnen, fo zog ſich die Sache 
doch immer in die Länge, und an fchueller Eutfcheidung lag der 

Kirche und dem Staate oft faft eben fo viel, als am richtiger. . 
Die Kirche fing auf diefe Art au, recht eigentlich ein 

vom Staate unabhängiger Status in statu zu werden, fie 

hatte keinen andern peremtorifh entfheidenden Nichter als 

den roͤmiſchen Biſchof; in deffen Hand war aljo Ruhe 

oder Unruhe des Staats, weil es bei ihm fiand, ob er den 

Unruhigen demäthigen oder hegen wollte. 

Aber nicht nur das ganze Berhältniß der Kirche zum 

Staat wurde auf diefe Art geändert, fondern auch die ganze 

innere Berfaffung der Kirche felbft. Kein Erzbifchof 

Ä konnte jet mehr mit Nachdruck etwas befehlen, denn Fein Bir 

ſchof fand Urfache, ihm zu gehorchen, wenn es ihm nicht gelegen 

war: der Erzbifchof Fonnte ihm jegt nicht mehr ſchaden; vors 

ber hätte er ihn durch eine Provinzial» Synode um feine 

Würde bringen koͤnnen, jegt war Aber die Macht ver Pros 

vinzial⸗ Synoden geſchwaͤcht, ihr Urtheil war u n entz 

fcheidend. 

Wie fehr hatte fich nicht KR RR der fromme Ludwig 

verblutet, um Kirchen und Klöfter reich zu machen. Der 

Schaden und Verluſt aus ſolchen Schenkungen Fonnte damals 

nicht fo beträchtlich feheinen, weil doch immer noch von fol- 

hen Gütern die noͤthigen Präftationem entrichtet werden muß 

ten; aber wenn nun felbft auch die ſes nicht mehr gelten 

follte, fo mußte das Finanz: und Kameralwefen, wie 

die Furisdiftion, in die größte Unordnung gerathen. Die 

weltlichen Herren waren. ohnedieß mit ihren Beiträgen fehr 

unwillig und nachläßig; follten nun vollends die Geiftli- 

chen frei feyn, fo war eine der Hauptquellen der öffentli- 

chen Einkünfte verfiopft, und dem weltlichen Herrn flieg nun 

auch die Begierde zur gänzlichen Befreiung. defto leichter auf. 
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Man muß doch fehr begierig ſeyn, wie fich der Pabſt 

bei dieſem neuen Phänomen betrug. Nicht zu Rom, fon 

dern im Mainzifchen Sprengel war diefe Betrügers + Waare 

faobricire worden; wann Fam fie alfo nun dort zum Bor 

fein, und wunderte man fih zu Rom nit, daß | 

man ſo wichtige Schreiben der alteften römischen Bifchöfe 

aus Deutjchland erhalten. follte, von welchen man bisher 

noch Fein Wort zu Rom gewußt hatte, keinen Buchftaben im 

roͤmiſchen Archiv finden Fonnte ? 

Die erfte hieher gehörige Erfcheinung war, ‚daß der Erz 

Biſchof Wenilo von Send nad) Rom ſchrieb, es werde in 
der gegenwärtig vorwaltenden Streitigkeit eines Bischofs Her⸗ 

. mann von Nevers ein Schreiben des römischen Biſchofs Mel⸗ 

hiades *) producirt: Nikolaus ‚möchte ihm doch eine bes 

glaubigte Abfchrift davon aus dem römifchen Archiv kommu⸗ 

niciren. Nikolaus antwortete auf Alles, was fonft in dieſem 

Anfragfchreiben fand, nur Fein Wort wegen der Epistola 

Melchiadis. Er wollte erft weiter, von der Sache hören, was 

fih etwa da benüßen laffe, und wie man im fränfifchen 

Reiche bei dem neuen Vorgang ſich betrage; ob man etwa, 
fhläfrig in Behauptung feiner Rechte, fich diefe apofryphis 
ſchen Stüde gefallen laffe, oder nicht, Im erfteren Falle war 

es immer noch lange Zeit genug, ſich für dieſelbe zu erklären, 

im andern Falle Fonnte doch der römische Biſchof —— Auto⸗ 

ritaͤt nicht unzeitig früh auf's Spiel ſetzen 

Die zweite Erſcheinung zu Rom war bei den Händeln 

des Bifchofs Rothad von Soiffons mit feinem Metropolis 

ten Hinkmar von Rheims. Nothad war einer der vorzüg- 

lichſt unruhigen Suffraganeen in der NRheimsifhen Didzele, 

er that feinem Metropoliten alles Herzeleid an, und im Jahre 

*) Er lebte zu Anfang des dritten Jahrhunderts 
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856 brach. endlich das Feuer in volle Flammen. aus. Der 

Erzbiſchof verklagte den ungehorſamen Suffragan vor einer 

Provinzial⸗Synode, und brachte es dahin, daß er verurtheilt 

wurde. Rothad appellirte nach Rom; an dieſes kehrte man 

ſich nicht; man fuhr mit der Sentenz fort, Nikolaus erfährt 

von dem Vorgang, ſchickt ein Schreiben voll Drohungen an . 

den Erzbifchof Hinkmar, und weil er bei dem Verlauf diefes 

Prozeſſes fah, daß man fich viel auf die Pfeudo » Sfidorifchen 

Defretalen berufen hatte, fo erließ er im Jahre 865 das be 

ruͤhmte Schreiben, worin er diefe Defretalen als Dekreta— 
len roͤmiſcher Bifchöfe anerfannte, 

Im Fahre 863 wußte man zu Rom nod) gar nichts da- 

von, daß man ſolche Defrete der römifchen Bifchöfe der drei 

erften Jahrhunderte habe; zwei Jahre darauf, 865, thut 

der römifche Biſchof in feinem Schreiben, als ob die Sache 

laͤngſt bekannt waͤre, als ob es ein ſchweres Verbrechen waͤre, 

an der Sache nur zu zweifeln. ”) So gleichſam über Nacht 
N 

> 

*) In einem Schreiben Nikolaus I. vom Jahr 863 (Mansi Conc. 

T. 45. col. 574) ſteht noch eine Aufzählung der rechtöfräftigen 
Dekretalen, unter welchen fein Name von allen denen aus den 
drei erſten Sahrhunderten vorfömmt, deren Namen Pfeudo- 

Iſidor mißbraucht hat. Das Schreiben erging an die franzoͤ⸗ 
fifhen Bifchöfe und zwar gerade an den Rheimsiſchen Sprengel : 
die Autorität des Erzbifchofs und der Provinzial-Synode wird 
in dieſem Schreiben noch fehr dringend feltgefeßt; es wird ver: 
boten, fih an einen. andern Nichter zu wenden, Und nun zwei 
Jahre darauf ergeht von eben demfelben Pabite an eben dieselben 

Bifhöfe eim fo ganz entgegengefehtes ‚Schreiben; er aͤußert 
nicht den geringften Zweifel, daß nicht diefe Defretalen in das 
Kirchengeſetzbuch gehören, daß es nicht wahrhaftig Schreiben 
roͤmiſcher Bifchöfe fenen, alfo eben fo gut verbindlich, als jede 
andere; er löst fogar einige Einwürfe, welche von den franzo- 

ſiſchen Bifchöfen dagegen gemacht worden waren. 
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befam der Pabft andere Anfichten, und fo gewaltthätig war 
er, feine * neuen Anfichten auch Anderen ſogleich — | 

dringen. 

Es gibt Diele, die noch — daß der rdmiſche Biſchof 

dieſe falſchen Dekretalen jemals anerkannt habe. Aber gleich 

bei dem erſten, unter deſſen Regierung ſie zum Vorſchein ka⸗ 

men, iſt es unleugbar; und ſollte das nicht heißen, etwas als 

das Seinige anerkennen, wenn man ſich bei allen Gelegen⸗ 
heiten darauf beruft, wenn man es Anderen zum Verbrechen 

macht, daß fie es nicht anerkennen, wenn man darnach Urs 
theile fpricht, diejenigen erfommunicirt , welche fi) das zwei⸗ 

felhafte Geſetz nicht gefallen laffen wollten. 

So ernftlih nun Rom gleich faft bei der erfien zuver⸗ 

laͤßigen Erſcheinung dieſer ihm ſo nuͤtzlichen Waare ſich an⸗ 

nimmt, ſo war doch Maͤßigung nothwendig, um nicht auch 

den traͤgeren Theil des Zeitalters und den zunaͤchſt weniger 

dabei intereſſirten aufmerkſam zu machen. Man mußte alſo 

noch immer leiden, daß, ungeachtet dieſer einmal ergangenen 

Anerkennung, Hinkmar von Rheims doch unaufhoͤrlich prote— 

ſtirte, bei jeder Gelegenheit die Anmerkung erneuerte, daß in 

dieſen neu erſchienenen Dekretalen Dinge ſtaͤnden, welche der 

ganzen bisherigen Kirchen⸗Obſervanz und allen anderen Kirchen⸗ 

Geſetzen entgegen ſeyen. 

Aber mit Hinkmar von Rheims ſtarb vollends * 

was den Fortgang dieſer Betruͤgerei haͤtte hindern koͤn⸗ 

nen. Die Regierungen der Karolingiſchen Prinzen wurden 

immer unruhiger, kraftloſer; beſonders demjenigen, der in 

Italien etwas bedeuten wollte, wir die Gunſt des roͤmiſchen 

Biſchofs fehr wichtig; man wollte doc) das Königreich Sralien 

und die Kaiferfrone nicht gern verloren gehen laffen, und 

unter den Sstalienern felbft zeigten. fi) doch ein paar der mäch» 

tigften und thätigften Prinzen, welche Anfpruch darauf machten. 
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Der. rdmiſche Biſchof, Johann VIII., Hatte zweimal Die 
Kaiſerkrone dem Karolingiſchen Prinzen verliehen, der ihm 

om. beiten gefiel; in folhen Zeitlauften war es nicht 

möglich, den Ufurpationen diefes geiftlichen ne a fih mit. 

Nachdruck zu widerfegen. | 

Mir Hinfmarn farb auch der Mann bon vorzüglicher 

- Fanoniftifcher Gelehrſamkeit, und deffen Gelehrfamfeit durch die 

hohe Wuͤrde, welche er bekleidete, einigen Einfluß. gewann, 

Roms gluͤcklicher Genius ſiegte; es ſtand nicht volle fünf 

zig Jahre an feit der erften  Erfcheinung oder römifchen 

Anerkennung. diefer falfchen Defretalen, fo fiel keiner 

Seele mehr ein, daran zu zweifeln, und ſchon auf 

der Synode zu Zribur vom Sahr S95 heißt es: „Obſchon 

der heilige Bifchof von Rom ein faft unerträgliches Joch ung 

auflegt, fo laßt uns doch tragen, und mit frommem Sinne 

dulden, fanftmäthig und unterthänig ſeyn.“ 

Nun alſo ſeit dem Ende des neunten Fahr 

hunderts herrfcht ein ganz neues Kirhenredt, we⸗ 

nigſtens in den fraͤukiſchen Staaten; ſpaͤter dringt es nad) 

Spanien, es war au dorthin für feine Wirkfamfeit noch 

gar nicht Zeit, da die Shriften um diefe Zeit kaum anfingen, 

etwas unerfchrodener aus ihren afturifchen Schlupfwinfeln 

bervorzufommen, und erft in den Beſitz der völligen Religions⸗⸗ 

Freiheit fommen mußten, che fie an J DNA 

denken Founten. 

Auch England erfuhr die — Wirkungen dickes 

neuen Kirchenrechts viel fpäter; es fügte fich nicht, wie gerade in 

Deutſchland, daß zu eben dieſer Zeit eine Menge Streitigfeis 

ten zwifchen Erzbifchöfen. und Bifcböfen , zwifchen Biſchoͤfen 

und ihren Didzefanen entſtanden, bei’ welchen das. neue Recht ' 

hätte gangbar gemacht werden koͤnnen. 
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Wie frühe e8 in Deutſchland recht eigentlich gang: 

bar muß geworden ſeyn, —— ein paar noch 0. a 

Aftenftüce. 

| Man hat bei Goldaſt (script. rer. Alemannie. T. II. 

P. I p. 419 etc.) ein merfwürdiges, unter dem Titel: Aleman- 

nicae Ecclesiae veteris canones ex Pontificum Epistolis 

excerpti a Remedio Curiensi Episcopo et Notingo Epis- 

copo Constantiensi. Dieß ift nichts Anderes, als eine Samms 

lung von Ercerpten aus Pſeudo-Iſidor von Clemens bis Urz 

ban. Noting, von dem wahrscheinlich diefes voranftehende 

Epitome Pseud-Isidori ift, war Biſchof zu Koſtnitz vom Jahr 

919 — 954. 

Alfo fhon fo früh fing man an, durch verfchiedene Aus 

züge, durch Beiſetzung zu anderen Kirchengeſetzen dieſer fals 

fhen Waare alle nur mögliche Gangbarkeit zu verfchaffen ; 

die Biſchoͤfe felbft breiteten fie fo viel aus, als ihnen moͤglich 

war; in die allgemeinfte Cirfulation Fam fie endlich, da man 

anfing, fie in die foftematifchen Sammlungen einzutragen. 

Diefe foftematifhen Sammlungen fangen jeßt au, 

zum Vorfchein zu kommen; häufigere Praris der Kirchenge⸗ 

ſetze machte fie nothwendig: war die Lüge einmal fo in 

Kompendien und Syftemen (wie fie nämlich jenes 

Zeitalter haben Fonnte), fo war fie ihrer ununterbrode, 

nen Fortdauer beinahe verfichert. | 

Nicht der erfte, aber doch unter den erften einer der vor⸗ 

züglichften diefer ſy ſtem atiſchen Sammler war 

Regino, Abt zu Prüm im Trierifhen. Er fchrieb 
auf Bitten feines Erzbifchofs Natbod zu Anfang des zehnten 

Jahrhunderts (vor dem Jahr 906) ein Buch, unter dem Titel: 

„de ecelesiasticis disciplinis et religione Christiana.* Diefe 

Sammlung theilt fich in zwei Bücher; das erfte Handelt: „de 
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personis et rebus ecclesiastieis;* das andere: „de laicis;** 

‚eine Eintheilung, die bei folden Sammlungen fchon vorher 
ſehr gewoͤhnlich war. Das erſte Buch fängt mit einem- For⸗ 

mular von Fragen und Unterſuchungen an, wonach ſich der 

Biſchof bei feiner Viſitation, betreffend Kirchenſachen und Kir⸗ 

chenperſonen, erkundigen ſolle; ſo kommt auch im zweiten 

Buch ein Formular von Fragen und Unterſuchuugen vor, die 

Laien betreffend. 

Die Verfaſſung der ganzen innern Kirchen⸗Disciplin ber 

ruhte damals auf den ‚jährlichen Vifitationen oder Synos 
den, welche der Bifchof im feiner Didzefe hielt. Die Form 

diefer Vifitationen, welche fih auch noch in den folgenden 

Sahrhunderten ziemlich gleich blieb, war diefe: der Archi⸗Dia⸗ 

fonus oder Archi- Preöbyter ging voraus, und fuchte Alles auf 

die Ankunft des Bifchofs vorzubereiten, befonders dadurch, 

daß er publicirte, bei Strafe des Banns foll fich auf diefe 

Zeit Jedermann einfinden, und daß der einige Kleinigkeiten _ 
vorläufig entfchied. Kam der Bifchof, fo wählte man fieben 

Männer guten Leumunds und vorzüglicheren Anfehens unter 
den übrigen, und nach einer ernftlichen Erinnerung, die 

Wahrheit zu fagen, machte der Bifchof die. bier vorgeſchriebe⸗ 

nen Fragen an ſie. Wie Regino dieſe Fragen vorſchreibt, ſo 

bat man fie ſchon bei Hinkmar (in Capit. tit. 2); fie müf 
fen alfo ein ganz gewöhnliches Kirchen⸗Aktenſtuͤck geweſen feyn, 

das Regino nur in feine Sammlung eintrug. 

Die Auellen, woraus Regino überhaupt ſchoͤpfte, find, 

außer den Can. Concil. und Dekretals Briefen der römifchen 

Biſchoͤfe, zum Theil auch abgeriffene Stüde der Kirchen- 

Däter, das Breviarium Aniani, fränfifche Kapitularien, Ge⸗ 

fee der Burgunder und Ripuarier. Man fieht ganz deutlich, 

daß er diefe Schriften nicht felbft zu Nathe zog, fondern aus 
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älteren Sammlungen ‚ die er fchon vorfand, die feinige nur 
zufammenfeßte. Bon Pſeudo⸗Iſidor hat er nur Weniges; nicht 

als ob er an der Authentie deffelben gezweifelt hätte, fondern 
weil er wahrfchrinlich in den Kollektionen, die er vor ſich — 

nur Weniges aus demſelben antraf. 

Ausgaben des Regino ſind: 

Die erſte von Hildebrand. Helmftädt 4659, 4. 
Die bei weiten beffere ift von Baluzi. Paris 

1671. 8. | u 
Ein beträchtliches. Stuͤck von Regino vertritt auch die 

Stille eines Bußbuchs. Ein Pönitentiale (Bußbuch) 

war ein öffentliches Verzeichniß derjenigen Pönitenzen, welche 

für gewiffe Verbrechen geleifter werden mußten. Wenn näm- 

lich einer in, der alten Kirche ein Verbrechen beging, fo mußte 

er wegen des Aergerniffes, das er damit angerichtet, ‚öffent 

liche Kirchenbuße thun. Bald aber wurden der Verbrechen 

diefer Urt: fo viele, daß man diefe Öffentlichen Kirchen Pöni- 

terizen in etwas Anderes verwandeln mußte; denn Manche 

ſcheuten fih wegen der Schande der Kirchenbuße, ihre Ver—⸗ 

brechen zu geftehen; e& wäre zuleßt auch außerhalb der Kirche 
fo voll geworden, ald in der Kirche felbft, und Viele hätten 

fo viel Pönitenz zu thun gehabt, daß fie in ihrem Leben 

nicht fertig geworden wären. Man verwandelte alfo endlich 

diefe Kirchen » Pönitenzen in eine gewiffe Anzahl von Faften, 

Almofen, Pfalmenberen. Wenn nun dem Prieſter in der 

Beichte ein armer Suͤnder vorkam, der ihm ſein vergangenes 
Reben erzaͤhlte, ſo mußte, er ihm für einzelne Verbrechen Po⸗ 

nitenzen auflegen, und damit man nicht das eine Mal mehr, 
das andere-Mal weniger auflegte, damit in diefem Punkte Alle 

| gleich ‚gehalten würden, ſetzte man ein Verzeichniß auf, was 

für eine Pönitenz für jede Suͤnde zu präftiren ſey— | 



eh "209 

Der Erzbifchof Theodor von Canterbury war im 

Occident einer der Erſten, der gegen das Ende des ſiebenten 

Jahrhunderts ein ſolches Poͤnitentiale aufſetzte. In der gries 

chiſchen Kirche waren fie über ein Jahrhundert ſchon fehr ges 

wöhnlich: Theodor felbft hatte fich bei Verfertigung feines 

Werks die Arbeit des Patriarchen von Konftantinopel Johan- 
nis Jejunatoris zum Mufter genommen. 

Es ift unbegreiflih, wie man ſich oft für die elendeften 
Kleinigkeiten fo harte und lange Büßungen Fonnte gefallen 

laſſen, als hier vorgefchrieben waren ; aber auch abfcheulich, 

mit, welcher aͤrgerlichen Umftändlichkeir in diefen Bußbüchern 

die Sünden öfters erzählt, find. Auch über die verfchiedene 

Taxation felbft muß man auf mancherlei Gedanken gerathen. 

So ift im römifchen Pönitentiale, das der Biſchof von 

Cambray, Halitgarius, herausgab, der Ehebruch eines Klerifers 

auf ficben Jahre Buße tarirt worden; wenn aber fein Kind 

aus diefem Ehebruch erzeugt wurde, fo follte er nur drei 

Sabre bei Waſſer und Brod Pönitenz thun. Auch auf Ber 

gehung der Beftialität waren nur drei Jahre Pönitenz ge 

ſetzt. — Ein Kleriker, der auf die Jagd ging, follte dafür ein 

Jahr Buße thun; der Diakon aber zwei und der Priefter drei 

Jahre. Mer feine beſtimmte Anzahl von Weibsperſonen ans 

geben Fonnte, mit denen er ſich vergangen, mußte 50 Wochen 

bei Waſſer und Brod faften, Wer einen todtgefundenen Fiſch 

aß, follte vier Wochen faiten. *) Wenn oft der Verbrechen 

*) Bon der Ungleichheit diefer Sündentarationen ift auch ein Be— 
weis, daß Efbert, Biſchof von York, um's Jahr 730 in feinem 
Pönitentiale einen falfhen Eidſchwur auf den Altar oder auf 
das Evangelium auf zehn Fahre Buße tarirte; auf ein Kreuz ' 

drei Jahre. Hingegen, wer fich der Verleumdung ſchuldig ges 

macht, ſollte ſieben Jahre Buße thun, und nur auch eben ſo viele 

Jahre, wenn er die Ehe gebrochen, oder ſich mit einer Jung‘ 
frau, mit einer Nonne, vergangen: 

Spittler’s fümmtliche Werte. X. Bd 1A 
% 
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vielerlei waren, und man ſummirte die Poͤnitenzen fuͤr dieſel⸗ 

ben zuſammen, ſo kam oft eine ſo große Summe von Faſten 

heraus, daß es bei Manchem nicht hingereicht haͤtte, wenn 

er auch fein ganzes Leben hindurch gefaſtet haben würde; oder, 

war es wohl auch gar zu befchwerlich, fich 10 — 12jährige 

Faſten auflegen zu laſſen. Man fette alfo feft, daß es gleich- 

viel ſey, ob einer einen Tag bei Wafler und Brod fafte, ober 

einen Armen nähre, oder wenn der Reiche einem Armen drei 

Denarien, der weniger Bemittelte einen Denar Almofen gebe, 
Kam nun in diefen Zeiten Jemand zur Beichte, fo ſaß 

der Priefter da, Papier vor fi), die Feder in der Hand, 
das Pönitentiale zur Seite: fchrieb Alles auf, was der arme 

- Sünder befannte, feßte die Preife der Sünden ad marginem, 
und zog alsdann eine summa summarum. Da kamen oft 

200— 300 Jahre Faften und Pönitenz zum Vorfchein; man 

machte alfo die Zare, was das Fahr Pönitenz an Geld Foften 

fol, Diefe Tare war für den Armen und Reichen verfchies 

den, felbft aber auch für den letzteren nicht fehr groß, denn 

man half ſich dadurch, daß man ihm defto mehr Zahre hin 
rechnete. Und um folche Rechnungen defto ficherer vermehren 

zu Fönnen, nahm man zu allerlei Erdichtungen feine Zuflucht. 

So kommt im Chronicon Betcense (v. Morin. de poenit. 

X. 18, 5), daß eine vornehme Dame einem Mönch erfchienen 

fey und ihn verfichert hatte, fie müffe in der andern Melt 

60 Jahre Pönitenz thun, weil fie die Eleinen Hunde fo gerne 

gehabt habe, So bezahlte man doch lieber in diefer Welt, wenn 

es auch noch fo fehr Kleinigkeiten zu ſeyn ſchienen, ein be- 

trächtliches Stud Geld, als daß man dafür in, der andern 

Welt fo lange büßte, 
Hieraus erhellt, wie außerft wichtig folche Pönitentialien 

waren, und daß fie einen fehr. beträchtlichen Theil der dffent- 

lichen Kirchengefetbücher ausmachen mußten. Man forgte 
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deßwegen auch auf Synoden dafür, daß nicht fo viel Unords 

mung dabei einreißen follte, daß nicht jeder Priefter nach 
Willkuͤr fich fein eigenes machen oder das Öffentlich angenom⸗ 

mene verändern follte, und den Bifchdfen wurde -befohlen, auf 
ihren Kirchenpifitationen fleißig nachzufehen, daß fich nicht 

fremde und fehlerhafte Bußbücher einfchleichen follten. Manche 

Bifhdfe trugen es etwa auch einem amngefehenern Gelehrten 

ihres Sprengeld auf, dad Pönitentiale deffelben zu revidiren 

oder ein neues aufzufeßen. So feßte Rabanus Maurus für 
feine Mainzer Didzefe ein Pönitentiale auf; Halitgarius, 

Bifchof von Cambray, auf Bitten des Erzbifchofs Ebbo von 

Rheims; Regino, auf Bitten des Erzbifeofe Natbod von 

Trier. 

Man Hat noch die meiften diefer Pönitential Bücher, 

ungeachtet fie durch den häufigen Gebrauch, welchen man fo 

lange Zeit davon machte, fehr interpolirt und untereinander 
geworfen worden zu feyn fcheinen. Einen großen Theil ders 

felben und vorzüglich der Alteften hat Morinus feinem gros 

Ben gelehrten Werfe „de administratidne sacramenti poeni- 

tentiae“ beidruden laffen; eines der älteften ſteht zu Ende 
des erften Theild des Musei Italici von Mabillon. Sie law 

fen oft auch unter verfchiedenen Titeln, ald Beda's Pönitens 

tiale unter dem Titel! de remediö peccatorum. In Bosnag. 

thes. monum. T. H. P. 2 Fommen außer den Bußbüchern 
‚des Halitgarius und Rabanus auch noch mehrere vor, 

Zu Ende.eben deffelben Jahrhunderts, in welchem Regino 

lebte, machte auh Abbo, Abt des Kloſters Fleury in 

Sranfreich, eine Collectio canonum. Das Werk theilt fih in 

52 Capita, und iſt fo ganz bloße Kompilation aus den Kar 

nonen der Eoncilien, aus Dekretal- Briefen der römifchen Bis 

fhöfe und aus fränkifchen Kapitularien , daß Faum hie und 

da ein Wort von Abbo felbft, um einen Zufammenhang zu 

14 * 
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machen, eingefchaltet if. Mabillon T. IL Analeetor. hat 

diefe Sammlung herausgegebei, | 
Biel wichtiger für und Deutfche, und beſondere auch 

von groͤßerem Einfluſſe auf Gratian's Dekret, weil Gratian 

mehr aus ihm genommen hat, iſt Burkard, Biſchof 
von Worms, vom Jahr 1002 — 1025. Zum Beſten der 

daſigen Kirche ſammelte er fein Collectarium oder Corpus 

canonum in zwanzig Büchern. Regino war ihm vielleicht zu 

kurz, oder es ftand vielmehr Manches in Negino, das einem- 

Biſchof des elften Jahrhunderts nicht anftändig war. Es 
waren im Regino noch fo viele Zeugniffe von der Macht, 

- welche fich die Negenten über die Kirche herausnehmen; denn 

zu Regino's Zeiten war von diefer Macht wirklich auch noch 

mehr. übrig, al& zu Anfang des elften Sahrhunderts, und 

ſchon die Quellen, aus welchen Regino feine Geſetze citist, 

waren deutliche Beweife der ehemaligen Sherherrlichfeit der 

Karolingifhen Prinzen über. die Kirche,  Regino hatte auf 

Bitten eines Erzbifchofs feine Sammlung gemacht; in diefer 

kounte alfo freilich nicht viel aus Pfeudo-Zfidor genommen 
feyn, weil Pſeudo⸗Iſidor dem Intereſſe der Metropolitane fo 

fehr entgegen iſt: Burkard fehrieb für fih und feine Kirche, 
gehört. gerade zu dem Sprengel, in welchem von jeher der eis 

gentlihe Schauplaß des Pfeudo-Sfidorus war, bei ihm kann 

alſo auch fchon mehr Gebrauch von den apofryphifchen Defre- 

tale erwartet werden. Allen diefen Erwartungen entfpricht 

er auch auf das vollfommenfte. Man ficht bei ihn, wie 

Alles recht abfichtlich darauf angelegt war, jede Spur der 

Rechte der Regenten über die Kirche zu vertilgen. Ju Regino 

war noch fo Vieles aus den Kapitularien, alfo. aus den fraͤu⸗ 
kiſchen Reichsgeſetzen citirt, aus Geſetzen, welche die Kirche 

fich nicht felbft gegeben hat. Burkard läßt nun das alles, fo 

viel ihm möglich ift, hinweg, und da er nun auch einmal 
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z ein Stüd aus den Kapitularien zu citiren nicht vermeiden 

Tann, fo fest er ausdrüclich bei, daß diefe Stuͤcke von einer 

Synode zu Yachen feyen gebilligt worden, als ob erft davon 

“ 

ihre Gültigkeit abhange, und ein Regent der Kirche nichts 

für ſich befehlen Fönnte, fondern erft die Konfirmation der 

Bifchöfe bei feinen Gefeßen abwarten müßte: So hatten fich 

Grundſaͤtze und Oefinnungen innerhalb zwei Jahrhunderten 

’ geändert, Die Kapitularien- Sammlung lag zwar noch vor 
den Augen des Publitums da, Negino hatte fo viel daraus - 

genommen, daß ſchon durch ihn das Andenken derfelben ers 

halten werden mußte: ein Bifchof unterftcht ſich nun ganz 

ungeftraft, jede Spur derfelben fo. viel moͤglich auszulöfchen ; 

der Regent ahndet die Sache gar nicht, "weil man damals. 

noch die Marime hatte, die Leute fchreiben zu laffen, was 

fie wollten, und dann doc auch zu thun, was man wollte, 

Man dachte es fih gar nicht, welchen Einfluß auf das 

Ganze eine ſolche Schriftftellerei haben müffe, 

wie ihre Wirfung zwar nicht fihtbar ſchnell, aber 
nad) einiger Zeit Doch gewiß fichtbar groß und unab» 

wendbar fey. 

Burkard hatte außer diefer wichtigen Veränderung noch) 

eine andere vorgenommen. Er hatte überhaupt die Aufſchrif— 

ten auch vieler anderen Kapitel geändert; wenn ihm etwa 

eine Synode oder ein Kirchenvater nicht berühmt genug aus⸗ 

ſah, fo ſchrieb er ihre Canones unter einen beruͤhmteren Na: 

men bin, und fuchte dadurch dem Geſetze eine größere Autor ” 

“ rität zu verfchaffen. Das hat nun große Verwirrung im alle 
‚nachfolgenden Fanonifchen Sammlungen gebracht. Sie haben 

alle einmürhiglich den Burkard andgefchrieben. Burkard war 

fo ein reiches Mepertorium, daß man ihn fehr leicht ausſchrei— 

ben Fonnte; hatte fi durch Aufnahme” mehrerer Stüde aus 

Pſeudo⸗Iſidor fo angenehm gemacht, daß man ihn auch gerne, 
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ausſchrieb ; Gelehrfamkeit hatten die nachfolgenden Kanoniften 

nicht genug, um den Irrthum zu merken; fo verewigten ſich 

alfo die von Burfard abfichtlic) begangenen Fehler, und da 

auh Gratian in feinem Dekrete fehr Vieles aus Burkard 
nahm, fo blieben fie auch de, und wurden erft lange nad) 

MWiederherftellung der MWiffenfchaften vollfommen aufgededt. 

Auch von Burkard's Werk betrifft ein großer Theil das 

Poͤnitenzweſen, weil diefes noch immer einen der wefentlich- 

fien Theile der innern Kirchendisciplin ausmachte + aber man ſieht 

ed auch nur in Vergleihung mir Regino recht merklich, wie 

fehr unterdeß die Gewohnheit zugenommen, eine rechte Manz 

nichfaltigkeit von Kirchenfünden zu erfinden und zu ſchildern, 
recht verabfcheuungswürdig umftandlich zu feyn, um ja recht 

viele Arten von Zarirungen anzubringen. In feinem 19ten 

Buch, Kap. 5, hat er Fragen, die der Pfaff bei der Beichte 

machen foll, immer mit Beifügung der Taxe, welche auf jede 

eingeftandene Sünde der hier angeführten Arten zu präftiren 

fey. Daß diefe Fragen damals ganz gewöhnliches Pönitenzs 

Neglement gewefen feyen, erhellt daraus, weil man es außer 

Burkard auch abgefondert in anderen Handfchriften findet, und. 

weil mehrere deutſche Worte darin vorkommen. 

Es hat außer diefen-drei angeführten Sammlungen wahr: 

ſcheinlich noch viel mehrere gegeben: diefe drei waren nur 

für Deutfchland, für das fraͤnkiſche Reid die wich» 

tigften. Auch in Spanien foftematifirte man die bisher ger 

woͤhnlichen Sammlungen, auch von englifhen hat man Spu: 

ven, aber beide find theild nur dunkel bekannt, theils auch 
nicht fo wichtig, weil es hier nicht bloß um die Gefchichte 

der veränderten äußeren Form der Sammlung zu thun iſt, 

fondern wie die Gefchichte diefer Außeren Veränderungen auf 

die Fortpflanzung und Ausbreitung des neuen Pfeudo-Sfidors 

fhen Kirchenrechts Einfluß hat, wie fie dadurch erleichtert, 
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unmerklicher gemacht worden iſt, daß man von ſyſtematiſcher 

zu ſyſtematiſcher Sammlung nach und nach Alles uͤbertrug. 

Stellt man ſich dieſe Sammlungen in dieſer Abſicht, 

gleichſam in einem chronologiſchen — — hin, ſo 

ſieht man: 

4) Anfangs hat man immer noch dazu das woher 

man dieſe fo unerwartet neuen Canones habe: man fühlte das 

Auffallende, daß Aktenſtuͤcke der drei erften Sahrhunderte nun 

im neunten Jahrhundert wie cin Deus ex machina hervorfoms 

men follten. So als der Mainzifche Diakon Benedikt im Jahre 

845 feine Kapitularien: Sammlung machte, und dieſe neue 

Waare in diefelbe eintrug, verwahrt er ſich in der Vorrede, 
indem er fagt, er habe Manches aus dem Mainzifchen Archiv 

- erhalten. Uebrigens hat er noch die Vorficht, nicht bei jedem 
einzelnen Titel beizufeßen: ex Epist. Sixti, Clementis, 

Melchiadis, fondern er feßte die Verordnung hin, ohne zu 

bemerfen, woher fie genommen fey; es war nicht zu trauen, 

der Betrug hätte gar zu leicht entdecdt werden Fönnen; man 

hätte fich zu oft erinnern müffen, daß im gewöhnlichen chros 

nologifchen Codex canonum feine Epistolae Clementis, Lini, 

Anacleti u. ſ. w. eriftiren, 

Schon nicht mehr fo viel Vorfiht glaubte derjenige nd» 

thig zu haben, welcher dem vierten Anhang zu der Kapitulas 

rien» Sammlung des Diafons Benedikt machte: er ſetzte ges 

vadehin von jedem Kanon, woraus er genommen fey; er bes 

fürchtete alſo ſchon Een über: diefer Sache beftraft zu 
werden. | | | 

Regino nimmt nur noch wenig aus denfelben in feine 

Sammlung auf; aber der Zweifel oder Beforgniß der Zwei⸗ 

fel wegen der Authentie Hat fih nun doch, wie es fcheint, 

ganz aufgehoben. Abbo, über ein - Halbjehrhundert jünger 

als Regino, fcheint noch frei zu feyn, vielleicht aber” bloß 
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deßwegen, weil ‚feihe RR en hberhaupt fo viel weniger 

vollftändig iſt, als die Regino’s, weil /er in einem heile des 

fränkifchen Reiches ſchrieb, der noch weniger mit diefem neuen 

Rechte angeſteckt war, weil .er vielleicht auch Fein perfönliches 

Inntereſſe dazu hatte. 

Burfard, ein volles Jahrhundert nach Regine, nimmt 
nun auf, ohne fih im Geringften zu geniren. Da eine der 

Haupt⸗Ideen des Pfeudo Iſidor war, nach und nad) die 

Geiftlichkeit von aller Unterwürfigkeit unter die Negenten zu 

befreien, fo iſt dieſe Haupt⸗Idee zu Burkards Zeiten ſchon 

zu einer ſolchen Reife gediehen, daß man die Kapitularien 
aus dieſer Sammlung eigenmaͤchtig verdraͤngt, kein Geſetz 

in der Kirche mehr gelten laſſen will, das nicht Geſetz der 

Biſchoͤfe ſelbſt ſey. Anfangs hielt man für noͤthig, die Pſeudo⸗ 

Iſidoriſchen Excerpte in Geſellſchaft der Kapitularien in's 

Publikum zu bringen; denn die Kapitularien waren damals 

die gangbarſten, die geachtetſten Geſetze, man konnte ſie alſo 

wirklich nicht gewiſſer und ſchneller ausbreiten, als in dieſer ihrer 

Geſellſchaft. Nun ſteht es aber kaum anderthalbhundert Jahre 

an, fo verdrängt Pfeudo-Zfidor die Kapitularien gänzlich, und 

was von diefen noch übrig. bleiben will, muß fich gefallen 

laſſen, unter einem andern Namen verfteckt zu werden, 

Man fieht ferner, was es zur Bekauntmachung dieſes 

neuen Kirchenrechts beigetragen haben muß, daß zwei Mäns 

ner, für ihre Zeiten fonft von fo großem Anfehen, als Regino 

und Burkard waren, daſſelbe in ihre Sammlungen eintrugen. 

Beide haben ſich fonft durch Schriften berühmt gemacht, Bur⸗ 
kard befonders auch durch die Statuten, die er feinem Stifte. 

‘gab; fo trugen auch ihre anderen Echriften zu dieſer ihrer 

Ausbreitung bet, 

2) Noch ift in allen diefen Sammlungen Feine zuver- 

läßige Scheidung deſſen gemacht, was eigentlich in folcye 
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Sammlungen gehöre. Billig follte nichts darin ſeyn, als Kirchen: 

Recht oder höchftend Einrichtungen der Hierarchie. Aber es 

fommt eben fo viel Moral darin vor, wie nämlid) dieſes 

Zeitalter Moral hatte, eigentlich Theologie; oft erftrecken ſich 

auch die angeführten Verordnungen auf folde Dinge, welche 
bloß den Staat und gar nicht die Kirche angingen. In dies 

fer letzten Bemerkung liegt eine wichtig® Quelle, wie in die 

fen Zeiten der Klerus nach und nach dahin gekommen ift, 

fih in manche Sachen zu mifchen, welche denfelben gar nichts 

angingen; er hatte einmal diefe Sachen. betreffende Gefeße 

in feinem Kirchengefeßbuche, er glaubte fich alfo berufen, über 
der Handhabung derfelben zu wachen, 2 | 

Indeß in der occidentaliſchen Kirche dieſe große. 

Veränderung vorging, daß durch einen ginzigen Betrüger das 

. ganze Kirchenrecht einen ganz anderen inhalt befam, fo vers 

änderte fich zwar auch das Kirchenrecht der orienta 

lifhen Kirche, aber nad ganz entgegengefeten ‚Seiten. 

Die Schickſale der orientalifchen Kirche waren auch ganz ans 

der, als die der occeidentalifchen. Anſtatt dag man die Ver: 

orbnungen der Regenten aus dem Kirchengefeßbuche der occi—⸗ 

dentaliſchen Kirche nach und nach verdrang , fo kamen ihrer 

immer mehrere in die Sammlungen der orientaliſchen Kirche, 

So gewaltthaͤtig und aufruͤhreriſch auch der Geiſt mancher 

orientaliſchen Biſchoͤfe war, ſo gewann der Kaiſer doch immer 

mehr Einfluß auf die Kirche, lenkte doch Alles immer mehr 

nach ſeinem Despotismus, beſonders nachdem Juſtinian den 

Ton gleichſam angegeben hatte. 

Unm dieſe Veränderungen ganz uͤberſehen zu koͤnnen, ung 

man bis zu den Zeiten des Dionyfius hinanffteigen: alſo 

eben der Zeitpunkt, welcher in der Gefchichte des occidentali— 

ſchen Kirchenrechts Epoche ift, wird es auch für die Gefchichte 

des orientalifchen Kirchenrechts. 
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Saft in eben demfelben Jahrhundert (dev Unterſchied ber 
trägt Faum eine Dekade), da Dionyfius fchrieb, regierte im- 

Drient Zuftinian, ein Regent, der mit Gewalt den Theolos 

gen fpielen wollte, ungeachtet er fo fchlechter Theolog als Ne 

gent war, Kein Kaifer vor und nach ihm war fo despotiſch 

als Kirchengefeßgeber, nahm ſich fo oft die Freiheit, zu beftims 

men, was feine Biſdoͤfe glauben und was ſie nicht glauben 

ſollen, ſetzte ab und ein, wie er's fuͤr gut fand, verſammelte 

Synoden und ließ die Synoden ſo entſcheiden, wie er die 

Sache ſchon vorher abgemacht hatte. Unter einem ſolchen 

Regenten mußte das Kirchenrecht nothwendig eine gewaltige 

Veraͤnderung leiden, und wie die Biſchoͤfe im Occident nach 
und nad von der Gewalt ihrer Regenten ſich loswanden, fo 

trugen die Biſchoͤfe im Orient felbft dazu bei, daß die Faifers 

lichen Gefege endlich) zu der groͤßten Autorität in der Kirche 

kamen. Juſtinian erfegte die großen Pralaturen feines Reiche 

gar zu fehr nad) feiner Willfür, als daß feine Kreaturen, denen 

er ſolche Pläge anvertraute, fi) nicht bemüht haben follten, 

feine Gunft zu verdienen, 

Ein folder Mann war Biſchof Johann zu Konftans 

tinopel. Er war zuerft Advokat, daher ift ihm der Beiname 

Scholasticus geblieben, Vom Advokaten ging er zur Theo» 

logie über, würde Presbyter zu Antiochien, und erwarb ſich 

bier das Zutrauen feines Patriarchen fo fehr, daß ihm diefer 

eine Agentenftelle zu Konftantinopel anvertraute. Jeder. Pas 

triarch mußte zu Konftantinopel am Faiferlihen Hofe feinen 

Agenten halten, der die Angelegenheiten des Patriarchats da⸗ 

ſelbſt betrieb, durch den der Kaiſer an einen jeden Patriarchen 

bringen ließ, was er etwa von geringerer Wichtigkeit an ihn 
gebracht wiſſen wollte. Johann betrug ſich auf dieſem Poſten 

ſo gut, daß er ſich die Gnade des Kaiſers Juſtinian vollfom: 

men erwarb. Juſtinian hatte um dieſe Zeit gerade die Grille, 
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feinen Biſchoͤfen zu befehlen, daß fie glauben follten, ‘der Leib 

Chriſti ſey unverweslich gewefen. Der damalige Patriarch 
von Konftantinopel war anderer Meinung. Juſtinian hielt 

nichts von der Freiheit zu diffentiren, fette den eigenfinnigen _ 

Patriarchen ab und ließ ihn mit Soldaten hinwegführen. Jo⸗ 

bann, von deffen theologifcher Nachgiebigfeit und Hofgefins 

nungen der Kaifer genugfam überzeugt war, erhält die Pas 

triarchen » Würde, und — ſie dienehn Jahre lang bis 

‚an feinen Tod. 
Noch als Presbyter zu Antiochien machte er: eine Ka⸗ 

nonenfammlung, wo er eben die Synodalfchlüffe, welche 

ſchon vorher. gewöhnlich waren, in Materien⸗Ordnung brachte, 

und nur noch Einiges hinzuthat. Der Titel dieſer Sammz 

lung iſt: „Syntagma canonum.* Man findet fie in Ju- 

stelli bibl. juris canoniei T. II. pag. 499 abgedrudt. 

Nachdem nun Johann Patriarch geworden, fo war's freilich 

an der alten Sammlung nicht genug, denn in der. alten 

Sammlung fanden nichts als eigentliche Kircbengefeße. Um 

dem Kaifer Suftinian ein Kompliment zu machen, unternahm 

er jeßt eine, in welcher die kaiſerlichen Verordnungen den Kir: 

chengefeen immer beigefeßt wurden. Er gab der Arbeit den 

Titel: „Nomo-Canon,“ gleichſam Concordantia legum ei- 

vilium et ecclesiasticarum. Auch er ift in Justell. Bibl. 

jur. Can. vet. T. II. pag. 605 abgedrudt, und recht aus 

zeichhend wichtige Varianten dazu finden fi in Assemanni 

Bibl. jur. can. et civilis Orient. T, III. pag. 423. 
Ungefähr Hundert Zahre nach Johanns Tode (denn die 

Geſchichte des orientalifchen Kirchenrechts gibt Feinen fo merk: 

würdigen Zufammenhang als die Gefchichte des occidentali— 

fchen, weil fie Feine fo ausgezeichneten Revolutionen hat) 

wurde im Syahre 692 eine Synode zu Konftantinopel 

gehalten, deren eigentliche Abficht Reform der fo fehr zerfal- 
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lenen Kircheuzucht war. Man ‚heißt dieſe Synode die Truls 

lanifche, weil der Faiferlihe Palaſt, in welchem ſich die 
Synodal⸗Vaͤter verfammelten, Trullum genannt wurde, Auf 

diefer Verfammlung wurde nun endlich feftgefeßt, was bie; 

ber, da die Kirche nun fchon fieben Jahrhunderte lang ftand, 

nicht feftgefegt worden war, was für Kirchengeſetze 

gelten follten. Der Zufall und die Gewohnheit Hatten 

© bisher die Menfchen einzig geleitet; man hatte gebraucht, was 

gerade unter die Hände fiel, und was man einmal gebraucht 

hatte, das behielt man ohne, weiteren Zweifel. So ging’s 

im Orient wie im Drcident; nun aber im zweiten Kanon dies 

ſes Concilii wurde feftgefest, welche Synodalſchluͤſſe 

Nkuͤnftighin gelten follten, was für Epistolae canonicae 

. Fünftig angemoinmen würden. Die Synode war nicht bloße 

Synode des Drients, fondern, da Rom damals unter der 

Oberherrſchaft des griechifchen Kaiferd war, fo erfchienen auch 

roͤmiſche Abgeſandte auf derſelben, und man ſollte nach dem 

ganzen Verhalten des roͤmiſchen Biſchofs vermuthen, daß auch 

er die Schluͤſſe dieſer Synode ſich wuͤrde gefallen laſſen. Sie 

enthielten aber zu Vieles, das der ganzen bisherigen Kirchen⸗ 

Disciplin der roͤmiſchen Kirche entgegen war, als daß ſie der 

roͤmiſche Biſchof wirklich haͤtte annehmen koͤnnen. 

In dieſem zweiten Kanon, worin die Stuͤcke beſtimmt 

würden, welche kuͤnftig zum Codex canonum ecclesiae ge 

hören follten, war der Defretalen römifcher Biſchoͤfe mit. kei⸗ 

ner Sylbe gedacht, und doch fchon über ein Jahrhundert wa⸗ 

ren dieſe vollfommen gangbar; fie hatten eben das Recht, ale 

Kirchengefege zu gelten, welches die andern Epistolae cano- 

nicae Patrum hatten, es war alfo unmöglich, daß man dieſe 

Schläffe zu Rom annehmen Fonnte, 

Selbſt aber auch im Orient wurden diefelben nicht zum 

genaueſten befolgt. Kein Kaifer hatte jet mehr die ausge 
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breitete Gewalt, welche Zuftinian I. hatte; die vormals bluͤ— 

hendften Kirchen des Drients waren durch die Araber jet 

im Drud und fianden nicht mehr unter römifcher Oberherrs 

ſchaft; uͤberhaupt da der Hof mit ſeinen Maximen und Ge— 

ſetzen ſo ſehr wechſelte, ſo erhielt keines derſelben mehr rechte 

Autoritaͤt; man widerſetzte ſich ſo lange man konute, und 

hoffte immer unter den nachfolgenden Regenten das Blatt 

wieder ſo gewandt zu ſehen, daß das, was vorher auf das 

ſtrengſte befohlen war, nun entweder nicht mehr eingeſchaͤrft 

oder vielleicht gar verboten werden würde. In einem fo zer⸗ 

 rütteten Staate, wie der Konftantinopolitanifche damals war, 

ift es überdieß auch gewöhnlich, daß man immer mehr Gefeke 

macht, ald auf Beobachtung derfelben dringt; denn Erfteres ers 

fordert nur eine Entſchließung, zu Leterem gehört ein plans 

mäßiges Ergreifen von Maßregeln, eine Standhaftigkeit, die 

nie das Werk fo regellofer und gar nicht nach Grundfägen 

handelnder Zeitalter ift. J 

Ungeachtet dieſes Geſetzes alſo that man, was man wollte, 

und daß die Beobachtung deſſelben, wenn ſie auch je recht in 
Gang kam, nie lang fortdauernd län ide erhellt aus Pho⸗ 

tius Beiſpiel. 

Photius, Patriarch von Konſtantinopel, in der Mitte 

des neunten Jahrhunderts, war ein Mann, der nach gewiſſen 

Ruͤckſichten viel Aehnlichkeit mit Sohann hat. Ein Mann 

von der ausgebreitetften Gelehrfamfeit, und unter allen feinen 

Streitigkeiten, die er fo abwechfelnd geführt hatte, bei fehr 

unbilligen, ehrgeizigsgewaltthätigen Gegnern, von der billigften 

Sefinnung. Ehe er Bifchof von Konftantinopel wurde, ders 

waltete er die angefehenften Staatsamter, ftand als erfter 

Dffizier bei der Faiferlihen Garde, wurde Staatsfefretär, Chef 
. des Senats von Konftantinopel. Da der Patriarch Igna— 

tius von Konftantinopel den Cäfar Bardas ſich zum Feinde 
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macht, fo verliert er feine Würde, und Photius wird gend» 

thigt, die Vatrtarchen-MWürde anzunehmen. Der herrfchenden 

Partie lag daran, auf diefem Poften einen Mann zu haben, 
der ganz in ihr Intereſſe verflochten. Das war nun Pho⸗ 

tius, aber von diefer Zeit an wird nun fein Leben die trau⸗ 

tigfte Abwechfelung von Gluͤck und Unglüd, Er wird zweis 

mal abgefeßt, und ftirbt endlich im Jahre 886 im Eril. 

Photius ſchrieb zwei sollfommen ähnliche Werke, wie 

Johann von Antiochien: | 
41) Ein Syntagma canonum. Man hat e8 noch nicht 

gedrudt, fondern man muß fich bloß mit der Befchreibung . 

behelfen, welche Lambecius comment. de Bibl. Vindob. 

L. 8. pag. 451 macht. E86 unterfcheidet fich von Sohann’s 

Arbeit -in nichts, Als daß mehrere Städe darin enthalten. 

find, und daß er auch andere Abtheilungen gemacht hat. 

Sonft ift c8 eben fo, wie Johann's Arbeit, unter gleichem 

Zitel, eine Materien-Ordnung der damals im allgemein gang 

baren Codex canonum enthaltenen Stüde. 

2) Nomo-Canon,. ‚Hier werden bie Canones und Leges 

Imperatorum ‚de disciplina. ecelesiastica harmonifch unter 

14 Ziteln zufammen geordnet, Die befte Ausgabe ift in Ju- 

stelli biblioth. jur. can, T. UI. pag. 789, 

Vergleicht man die Stuͤcke, welde dad Syntagma ent: 

hält, mit der Aufzählung derjenigen Stuͤcke, weldye nah 

can. 2 Concil. Trullani im Codex canonum enthalten ſeyn 

follen, fo fieht man, daß: viele neue hinzugefommen find, und 

daß aber auch einige fehlen, welche dort gezahlt werden. Ein 

deutlicher Beweis, wie wenig man ſich durch jenes Gefeß ge 
bunden glaubte, und wie felbft der angefehenfte Bifchof des 

Orients von demfelben abzuweichen nicht den geringften Ans 
fiand nahm. Er rüdte in feinen Codex canonum jenes 

Trullaniſche Gefeg ein, und bewies doch zugleich durch die 
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eigene Einrichtung feiner Sammlung, wie wenig. er fich daran 

gebunden glaube. 

Man kann fi aus der Gefchichte des Photius eine fehr 
wahrfcheinliche Vermuthung herleiten, wie er darauf gekom— 

men ſeyn möchte, ſich durch folche Arbeiten um die Geſchichte 

des kanoniſchen Rechtes verdient zu machen. Die Samm⸗ 

lungen Johanus und Anderer, die etwa nach ihm ein Glei⸗ 

ches unternommen hatten, wurden durch Unvollftändigkeit und 

Alter unbrauchbar: Photius felbft hatte es im feinem Leben 

genug erfahren, wie man das eine Jahr von der ganzen Kirche 

fuͤr orthodor. erflärt, das andere Jahr als Feßerifch verworfen 

werden koͤnne; er Fonnte fich alfo den Ruhm Firchlicher Hei—⸗ 

ligkeit auf die Nachwelt nicht beſſer verſichern, als wenn er 

eine Kanonen⸗Sammlung veranſtaltete, worin diejenigen Sy— 
noden ausgelaſſen wurden, welche wider ihn waren ; diejeni⸗ 

gen hingegen eingeruͤckt, auf welchen er als Patriarch aner— 
kannt wurde. Er hat ſeine Abſicht auch erreicht, denn ſein 

Syntagma und befonders fein Nomo-Canon wurden gleichfam 

biftorifches Handbuch) unter den Griechen; wie im Occident 

Gratian eine lange Zeit dominirendes Compendium war, auf 

das ſich alle Gloffatoren, Scholiaften, Abbreviatoren bezogen, 

ſo golt es im Orient mit Photius Schriften. Es trug zu 

ihrem beſtaͤndig fortdauernden Werth auch fehr viel bei, daß 

mit dem Fortgang der Jahrhunderte die Trennung zwifchen 

der lateinifchen und griechifchen Kirche immer ftärfer wurde; 

alfo mußten auch die Schriften desjenigen Mannes immer 

angefehener bleiben, der eine Haupturfache diefer Trennung 

geworden war, und deffen Andenken der römifchen Kirche fo 

verhaßt blieb. In den nachfolgenden Zeiten Iebten die Wiſ— 

fenfchaften unter den Griechen nie wieder fo auf, wie zu Pho- 

tius Zeiten; man behielt alfo um fo williger das Alte immer 

bei. Die Griechen zanften ſich noch mehr, als die Kateiner, 
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uͤber alberne dogmatifche Grillen, wie Fonnten fie alſo an Ver; 
befierung ihres Kirchenrechtö denfen, befonders da ihr ganzes 

Kirchenrecht darauf binauslief‘, daß gelten müffe, was der 

Kaifer befehle. 

Wie alfo die Epoche des Divuyfius mit Johann von 

Antiochien beinahe zufammenfällt, fo treffen auch Photius 

. und Pſeudo⸗Iſidor auf Eine ‚Zeit hin. Beider Gefchichte ift 

in das Leben des römifchen Bifchofs Nikolaus I. verflochten, 

Nikolaus I. erkannte im Jahr 865 die Pſeudo⸗Iſido⸗ 

riſchen Defretalen für ächte Kirchengefeße, und in eben dem 

Sabre, auf eben der - Synode, wo er das Schreiben wegen 

Rothaden ergehen ließ, erfommunicirte er auch den Photius. 

Der Kontraft diefer Foeriftirenden Begebenheiten ift in vieler 

Rücficht merkwürdig. Pſeudo⸗Iſidor ift Zeuge, welcher Grad 

von Unwiffenheit damals im Dccident herrfchend war: Pho⸗ 
tius ganzes Leben ift ein Dokument der damals im Orient 

wirflich wieder auflebenden Gelehrfamkeit, und nicht nur uns 
ter den Sricchen, fondern auch unter den Arabern, denn der 

Kalif Almamun, der große Kenner und Befoͤrderer beſon⸗ 

ders der mathematiſchen Wiſſenſchaften, war Zeitgenoſſe von 

Photius. 

In der Befchreibung der foftematifchen Sammlangen 

des Dccidents waren wir bis auf Burkard fortgerädt. 

Nach Burkard ift der merkwuͤrdigſte Unfelm, Bifchof von 
Lukka; denn Gratian hat ſich ganz vorzuͤglich bei Ausarbei⸗ 

tung des Dekrets ſeiner bedient. 

| Anfelm iſt als einer der eifrigften Anhänger Gregors VI. 

gegen Heinrich IV. befannt, fuchte auch in den damaligen 
Zeiten der Unruhen für den Pabft Partie zu machen, und 

ſchrieb einige fehr. wichtige Auffäße in der damaligen Inveſti⸗ 

tur⸗Streitigkeit. Burkards Collectio canonum iſt noch nicht 

gedruckt; man hat aber von den verſchiedenen Handſchriften, 

# 
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Bear theils fh der RE kchen ; theild in der italieniſchen, 

Y befonders aber in der vatifanifchen Bibliothek ſich befinden, fo 

genaue Handfchriften, daß man mit ziemlicher Zuverläßigkeit 

urteilen kann. Die Sammlung enthaͤlt 43 Buͤcher. Gleich 

das erſte Buch handelt de primatu et excellentia Ro- 

manae ecclesiae. Man fieht alfo wohl, wohin die Haupt 

Ideen Anfelms gehen. So das zweite de libertate appel- 

lationis, u. f. f. ; 

Ein Zeitgenoffe von Anfelm und unter Gregor, VII. 

eben fo berühmt ift Kardinal Deusdedit. Seine Collectio 

canonum würde noch wichtiger feyn, als die Anfelms, weil er 

viel mehrere Dokumente aus dem Lateranifhen Archiv ein 

gerückt hat, die bejonders für die Geſchichte der roͤmiſchen 

Hierarchie Außerft wichtig feyn würden, Man hat aber bloß 

eine allgemeine Beſchreibung davon, und nur einzelne Stuͤcke 

deſſelben find herausgegeben. Die beite Befchreibung findet 

man in dem dritten Theile der Werke Leo's des Großen, nach 

der Ausgabe der Ballerini Seite 300. 

Außer den bisher angeführten Kanoniften gab es beſon⸗ 

ders in der letzten Haͤlfte des elften Jahrhunderts noch viel 

mehrere. Durch Gregors VII. Streitigkeiten waren gewiſſe 

kanoniſtiſche Materien gar zu ſehr in Gaͤhrung gekommen, 
als daß ſich nicht die Federn der Moͤnche und Geiſtlichen 

damit haͤtten beſchaͤftigen ſollen: der größte Theil der Schrei: 

benden war von der Partie des Pabſtes, man kann ſich alfo 
leicht denken, was dominirende Materien in ihren Sammlun: 

gen feyn muͤſſen, wie nad) und nad) Pſeudo⸗Iſidorus immer 

vollſtaͤndiger eingetragen wird. Diefes Zeitalter war nicht 
fähig, die von den Vorgängern begangenen Fehler zu verbeſ⸗ 

fern, ſondern ein Sammler ſchrieb den andern aus, und that 

zu den von ihm aufgenommenen Fehlern noch neue hinzu. An 
richtige Ordnung und Methode war gar nicht zu denken; 

Spittler's ſaͤmmtliche Werte, X; Bo. | 5 .« 
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Alles wurde bIöß unter die gangbarften locos communes zu 

fammengeworfen, und felbft bei diefen locis communibus behielt ° 

immer einer die Ordnung des andern bei. Nur war. jeht 

ganz fonderbar, daß, da Pſeudo⸗Iſidorus nun ganz ungefcheut 

und fo vollftändid, als man nur erwarten fonnte, in bie 

Sammlungen eingetragen wurde, man doc) in praxi aufing, 

ganz von. feinen Grundfäen Abzugehen. Einer der Hauptzwecke 

Pſeudo⸗Iſidors war, die Anklage eines Klerikers und vorzüge 

lich eines Biſchofs fo viel möglich zu erfchiveren; darin Tag 
ja felbft auch die) Urſache, warum er faft alle Definitiv⸗Urtheile 
über einen Geiftlichen und befonders über einen Bifchof nach 

Rom schob; er hatte alfo die Erhöhung des römischen Bifchofs 

. nicht i zum Zweck, fondern brauchte fie bloß ald Mittel, 

Set, da der Pabſt durch diefe Betrügerei einmal fo Hoch 
geftiegen war, als er wollte, da die Hauptabficht. erreicht 

war, den Klerus von dem Negenten ganz unabhängig zu 
machen, die Bande der Didzes-Subordination aufzulöfen! fo 

warf er gleichſam die Kruͤcken hinweg; damit der Biſchoͤfe 
jetzt recht viele verklagt wuͤrden, er alſo recht gute Gelegenheit 

haben möchte, an ſie zu. kommen, nahm er nun keinen Ans 

fand, jedem einzelnen Laien zu erlauben, feinen Biſchof zu 

verklaͤgen. 

In der Mitte des zwoͤlften Jahrhunderts aber bekam die 
ganze Literatur auf einmal einen gewaltigen Stoß, deſſen 

Wirkung ſich durch alle Disciplinen hindurch erſtreckte, gleich 

jenem erſten Zeitalter fuͤhlbar wurde, und nun ſelbſt noch in 

unferem gegenwaͤrtigen Jahrhundert fortdauert. Die literari⸗ 

ſche Erziehung bekam mit einem Male eine, von der bisheri⸗ 

gen ganz verſchiedene, Einrichtung: es dffuete ſich gleichſam 
ein neuer Kanal, wodurch die Kommunikation der Gelehrſam⸗ 

keit außerordentlich erleichtert und im einen beſtimmteren 

Bang gebracht wurde, | | 



4 ‚Bisher war es gewöhnlich, daß. bei größeren Kirchen und 

augefehenen Klöftern Schulen eröffnet waren, wo die Wiſſen⸗ 

ſchaften, in welchen. der Mönch und Kleriker ſelbſt etwaͤs bei 

ſtand, betrieben wurden. Der Unterricht ging alfo, Außer der 

Theologie, auf ‚Grammatik, Dialektik, Muſik und etwa aud) 

auf Sprachen. Nach) und nach ſchickte es fich, daß nad) eis 

ner großen Stadt verfchiedene Manner hinzogen, die, ohne 

gerade Kleriker bei der Kirche dieſer Stadt. zu feyn, dffent- 

lichen Unterricht zu geben anfingen, und ihr Unterricht wurde 

bald auch viel ausgebreiterer, erftreckte ſich auf Die Rechte, 

endlich auch auf die Medicin, weil beſonders die erſtere Wiſ⸗ 

ſenſchaft den Weg zu den angeſehenſten Aemtern oͤffnete. — 

Die Menge der einzelnen Lehrer und der Haufe der Fremden, 

welche an einem ſolchen Ort zuſammen kamen, wurde dann 

endlich ſo groß, daß man eine gewiffe Ordnung veranſtalten 

und Gefeße entwerfen mußte, Alle dieſe Lehrer zuſammen 

wurden. als ein Korps. beträchtet, und. bei der oft aufßeror: 

deutlich großen Anzahl der Studirenden theilte fich die Menge, 

was auch dad Matärlichite war, in Landsmannſchaften, in 

Nationen. Man gab. endliä denjenigen, welche ſich an einen 
ſolchen Ort Studirens halber aufhielten, Befondere Privilegien, 

nahm bei Beſetzung der Beneficien beſondere Ruͤckſicht auf 

dieſelben, und beſonders trug zur Reputation von Bologna 
ſehr viel bei, daß Kaiſer Friedrich I; drei der dafigen Rechte: 

gelehrten. zu Schiedsrichtern. der. wichtigften. Staatsangelegen⸗ 
heiten genommen hatte, und denjenigen, ‚welche dafelbft ſtudir⸗ 

ten, durch eine beſondere Verordnung (die authentica habita) 

ein wichtiges Privilegium verſtattete. Auch die Ertheilung der 

akademiſchen Grade gab dieſem Juſtitute ein ganz neues 

Luͤſtre. Keiner, der. bei ‚einer, bloßen Kloſter⸗ oder Kirchene 

Schule „fudirt, hätte „. ‚Konnte. zu, dieſer Ehre gelangen; alfo 
Abe iR: Hr \ * y 4, Kr 1" J u. NS 7 



Rn 

228 

lief Alles dahin, wo man mit fo vielem äußeren Ölanze ein 
vollendeter Mann werden Fonnte, 

Gerade nun um die Zeit, wie Alles nach Bologna Fam, 
um bdafelbft römifches Necht zu lernen, wie der Flor des dor: 

tigen Studii generalis (fo hieß man dasjenige, was wir nun 

Univerfität nennen) recht in Aufnahme Fam, figtin einem 

Klofter dafelbft ein Benedittiner-Möndh, Namens Gratian, 

macht eine Fanoniftifche Sammlung, die recht in Allem nad) 

dem Bedürfuiß feines Zeitalters eingerichtet war, aus der 

nun bequemer als aus allen vorherigen Sammlungen das 

jus canonicum erlernt werden Fonnte, und die, fo weit für 

den täglichen Gebraud) dieſes jus canonicum nothwendig war, 

alle übrigen Sammlungen entbehrlih machte. Sn allen übris 

gen bisherigen Sammlungen war Kirchenrecht noch immer zu 

fehr mit Theologie verwebt, die Sammlungen mußten alfo, 

wie Burkards und das große Werk von Yvo, fehr befchwerlich 

voluminds feyn, oder zu unvollftändig, wenn es etwa bloß. 

Auszüge für dem täglichen Gebrauch waren. , Wirklich waren 

auc) die Hauptfammlungen ſo beſchwerlich weitläuftg gewor- 

den, daß ihre Verfaffer felbft Auszüge davon machen mußten. 

Hier it Dvo vom Ehartres das auffallendfte Beiſpiel. 

Die Beſchreibung ſeiner kanoniſchen Sammlungen kann alſo 

bequem hier eingeruͤckt werben. | 

Yvo lebte im letzten Viertel des Aiten Jahrhunderts, 

war eine Kreatur eben des Pabftes Urban, der auf der Kirs 
chenverfammlung zu Elermont im Jahr 1095 die ganze Ehri- 

ftenheit zu einem SKreuzzuge in Aufruhr brachte. Diefem 

Pabſte verdankte er fein Bisthum Chartres, das er auf eine 

den Kirchengeſetzen ſehr widrige Weiſe von demſelben erhielt. 

Man kann alſo fehon "hieraus leicht vermuthen, was durch 

„das Merk felbft fo ſehr vergewiſſert wird, daß Yvo, wie alle 

übrigen Sammler diefes Zeitalters, einzig auf der Seite des 
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Pabſtes gewefen, alfo auch einzig nach diefer Mücficht geſam⸗ 
melt habe. Er hat fuͤr das kanoniſche Recht zwei Sammlun⸗ 
gen ausgearbeitet: | 

4) Decretorum L. XVI., faft: ganz aus Burkard 

ansgefchrieben; es kam zuerft heraus Löwen 4561 unfer der 

Beſorgung des Jo. Molinaeus, und mit anderen Werken des 

Doo, Paris, 1647. | 

| 2) Pannormia in 8 Büchern, Ein Auszug aus dem ers 

fieren, der aber, wie man jet durch Vergleichung mehrerer - 

befonders vatifanifchen Handfchriften vollkommen verfichert ift, 

eben fowohl als das .erftere den Ypo zum Verfaſſer hat. 

Erſte Ausgabe, Baſel 1499; eine beſſere Loͤwen 1557; 

Bei ſo beſchwerlich weitlaͤufigen oder unbrauchbar abge⸗ 

kuͤrzten Werken mußte es Grat ians Arbeit ſehr empfehlen, 

daß bei demſelben das Kirchenrechtliche von bloßer Moral und 

Theologie mehr getrennt, alfo auch Alles viel bequemer, viel 
leichter zu überfchen war. | 

Es war damals in der gelehrten Welt ein gewiffer Geift 
der Difputirfucht, daß man an nichts mehr feine Freude hatte, 

als hundert Öründe, für und hundert Gründe gegen eine Sache 

Horzubringen, wenn man ſchon am Ende nicht wußte, was 

. wahr feyn oder nicht! ſeyn follte, Im Kirchenrechte war dies 
fer gelehrte Scholafticismus deſto leichter anzubringen, da 

wirklich eine Menge’ einander widerfprechender Canones und 
Kirchengefeße da waren, weil es um die Annahme eines Kir: 

chengeſetzes meiftens etwas zu fehr Zufälliges war, und jene 
alten Kirchengefetze groͤßtentheils auf die jetzige Verfaſſung gar 

nicht mehr anwendbar ſeyn konnten. Ein Kirchengeſetz aus 
Pſeudo⸗Iſidor mußte ſehr mit einem andern alten echten Kir⸗ 

chengefetze kontraſtiren: es mußte fichtbarer Widerfprudy da 
feyn. Gratian benuͤtzte diefen Umftand der Literatur feiner 

Zeit, ordnete fo die discordantes canones zufammen, und fo 
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fchlecht auch feine Ordnung und Methode ift, fo nahm fie 
ſich doc) immer, verglichen mit —*— ——— vorzůg⸗ 

lich aus. 

mendenken, was * ein Yufiehen ein Buch — —*— 

muß, welchen Beifall’ es erhalten haben muß, das in einer 

folden Lage und ‚unter fo vielen außern Bortheilen gefchrieben 

wurde. Der. Zifammenfluß der Studirenden nach Bologna 
war aus Frankreich, Deutſchland, England und dem Norden; 

was alfo zu Bologna in Gang Fam und Auffehen machte, 

wurde von da aus in alle Reiche gebracht. Sekt, da alle 

Disciplinen in neue Gährung kamen, mußte gerade auch ein 

neues und auf der neuen Univerfität für Vorlefungen brauch 

bares Buch außerft willfommen ſeyn. Man war fchon lange 

ein wenig in der Ungft, das vömifche Recht möchte endlich 
Alles verdrängen, und das römifche Necht war den Rechten 

des Kaifers nur gar zu fehr günftig. Gratian war alfo fehr 

willfommen, un dem Fortgang des Juſtinianiſchen Rechts 

ein wenig zu hemmen. 

-Man bat ſich, um den ftarfen Fortgang dieſes 

Werks des Gratian begreiflich zu machen, zwei hiſtoriſche 

Umſtaͤnde aufgeſucht, welche aber beide die genauere Unterſu⸗ 

chung der Kritik nicht aushalten. 

1) Er habe das Werk auf Bitten und 3945 des 

heiligen Bernhard uͤbernommen. Boͤhmer in der Dissert, 

de varia Gratiani fortuna beruft fid) auf Manriquez anna- 

les Cistercienses, und. diefer beruft ficb auf Dubravii histo- 

zia Bohemica. Diefer aber ift nicht allein viel zu jung; ein 

Schriftfteller aus der Mitte des 16ten Jahrhunderts ur er⸗ 
ſten Bezeugung eines Faktum aus dem 12ten, und vn eins 

mal in einem Buch, wo er abfichtli von der Sache gehau⸗ 
delt Bätte, —9 aus einer Stelle, die recht eigentlich bloß 

— 
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annaliſtiſch gelegenheitlich ift; und wie man in dem Schrifts 

fieller vollends recht nachſah, fo hatte man eine Diftinftion 

überfehen, und zum Vorhergehenden gezogen, was zum Nach— 
folgenden gehört. Es hieß: Imperator Lotharius omnia jura 

libertatesque Pontificias Romano Pontifici restituerat. In 

der Nore war beigefeßt: Bernhardi Claraevallensis Abba- 

tis hortatu. Sub hoc Lothario et Gratianus Pontificum 
decreta compilavit, Man hat fi), ehe diefer Jrrthum ents | 

deckt wurde, aus diefem Umftand recht artig erklären wollen, 

wie viel diefe Geſchichte zur Autorität des Gratianifchen Des 

krets habe beitragen müffen. Bernhard fey ein Mann von 
dem größten Anſehen in dem erftgenannten Jahrhundert gewes 

fen; er werde das Werk, das er angerarhen habe, wohl auch), 

da es wirklich ausgearbeitet geweſen, geſchuͤtzt und empfohlen 

baben, Seine Empfehlungen hätten felbft bei dem Yabfte um 

fo Eräftiger feyn müflen, da fie Ordensbrüder, beide Ciſter⸗ 

zienfier geweſen; und weil ohnedieß, wie man aus, einem 
Schreiben Bernhards weiß, letzterer gar wicht zufrieden war, 
daß fo viel Suftinianifches Recht am römischen Hofe getries 

ben werde, fo ſchien die Gelegenheit" ſchon — Bier 

ein neues Handbuch zu empfehlen. 

2) Man fagte, Eugen Ul habe das 3 —— beftä 

tigt: Oratian habe es ihm nach Nom gefickt, und er fol 

es wenigſtens in usum scholasticum befräftigt haben. Dieſe 

Frage war nicht nur für die gegenwärtige Materie von ber 

Ausbreitung des Gratiau von größter Wichtigkeit ; was hätte 

fchneller fteigen, fchneller allgemein berühmt werden müffen, 

als wenn der Pabſt eine Sammlung beftätigt, wenn er ihr 
alfo eine Ehre erwiefen hätte, welche allen bisherigen Samm⸗ 

lungen noch nicht widerfahren war, ungeachtet unter denjenis 

gen, welche folde Sammlungen gemacht hatten „ verfchiedene 

Kardinaͤle gewefen waren, Nicht nur dafür wäre die Euiſcheidung 
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diefer Frage wichtig, fondern hat der Pabft die Sammlung 

des Gratian Fonfirmirt, fo ſchien e8 auch, als ob er alle die 
Sehler, welche darin enthalten find, nicht gefehen hätte, Ein 

treffliches Zeugniß für feine Unträglichkeit! Hat der Pabſt 

die Eammlung des Gratian Fonfirmirt, fo hat er eine fehr 

entfcheidende Stimme gegen ſich felbit gegeben, denn Gratian 
enthält fowohl in Ruͤckſicht auf Dogmatik als Hierarchie noch 

fehr viele-Zeugniffe der Wahrheit, 

Aber die ganze Gefchichte einer folchen Konfirmation 

ift völlig unerweislich, und hoͤchſt wahrfcheinlich nichts Ande⸗ 

res, als cine von den Bolognefern erdichtete Fabel, um dem 

Anfehen des Dekrets, das in der Zulge bald von dem Unfehen 

der Defretalen verdrängt wurde, wieder mehr empor zu hel⸗ 

fen, Es beruht nämlich die ganze hiftorifche Nichtigkeit dieſes 

Vorgebens bloß auf einem alten Kalender⸗Fragment, das 

in der neueſten Ausgabe der Geſchichte des Sigonius von Bo« 

logna in den Anmerkungen abgedrudt ift. Nun hat man, weil 

fonft auch wichtige hiftorifche Anekdoten in diefem Fragment 

vorfommen, ‘die Belognefen  fchon lange aufgefordert, das 

Ganze herauszugeben, und man hoffte den Wunfh um fo 

gewiffer erfüllt zu fchen, da diefen Auszügen nach fehr viel 

Ruͤhmliches für fie darin. ſtehen müßte. Man bat fie aber 

felbft durch alle Vorwürfe, daß es mit diefem Kalender Des 

trügeret fen, nicht dahin bringen Tonnen, das Webrige an das. 

Licht zu ftellen. Und wirklich find’ auch in dem Stüd, das 

wir gegenwärtig haben, fo viel unverfennbare Spuren von 

Betrügerei, daB man nicht leugnen kann, diefes Aktenſtück 

ift durch betrügerifche Sinterpolationen ganz ‚unbrauchbar ge 

macht worden, wenn man auch nicht fo viel daraus ſchlie— 
Fon will, daß es ganz unterfchoben fey:-oder, um auf das 

allergelindefte zu ertheilen, muͤßte man ſagen, es ſey in der 

Mitte des dreizehuten Jahrhunderts erſt aufgeſetzt worden, und 
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weil man doc damals über die wichtigſten hiſtoriſchen Punkte 

nichts Gewiſſes mehr wiffen konnte, fo fchrich der Verfaſſer 
nach Traditionen, die er kritiſch zu ſichten nicht verſtand, oder 

ſich nicht die Muͤhe nahm, auch vielleicht nebenbei noch durch 

eigene Konjekturen ſie bereicherte, die den Stempel ſeiner 

Ignoranz an ſich trugen. 

Alſo aus den zwei angefuͤhrten Gründen läßt fich die 

ſchnelle Ausbreitung und fruͤhe Autoritaͤt des Gratian nicht 

erklären. Viel natuͤrlicher iſt, anamdere, bloß in feiner aͤuß e⸗ 

ren Situation liegende Umftände zu denken, und man fins 

det in mehreren Begebenheiten diefer Zeit eine gewiffe Analogie, 

durch die wir vollends verfichert werden, daß ein ſolcher Gang 

der Dinge Außerft wahrfcheinlih ift. Wie Gratian dadurd), 

daß er auf der neu aufblühenden Univerfität. Bologna Iebt 

und fchreibt, auf lange Zeit hin allgemein gebrauchtes, und 

was für jene Zeiten völlig gleichgeltend ift, alfo auch allges 

mein geehrted Kompendium des gangbaren Kirchenrechts wird, 

fo entfteht auch au Paris ein hetrſchendet Compendium Theo- 

: logiae. . 

Deter Zombardus,. einer. der berühmteften Lehrer der 

Pariſiſchen Schule, in der Folge Erzbiſchof dafelbft, fchrieb 
‚IV libri sententiarum, die in kurzer Zeit unter den Theos 

logen ein fo allgemeines Anſehen erhielten, daß man beſtaͤn—⸗ 

dig über diefelben las, Tommentirte, gloffirte. Er hatte gerade 
auch zu einer Zeit gefchrieben, wo Paris anfing, eine blühende 

Univerfität und befonders für die Theologie zu werden, was 
Bologna für die Rechtsgelehrſamkeit war; er fchrieb auch in 

einer etwas beliebten Methode, und. feine perfönliche Autorität 

half dem Werke auf, 
Ä Man weiß von Gratians eigentlichen Lebensumftäns 

den faft gar nichts. Er war cin Tosfaner aus der Stadt 
Chiufi. Man weiß nicht einmal gewiß, ob er ein Benedil⸗ 
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tiner⸗Moͤnch war, oder ein Kamaldulenfer- Mönch: denn das 

Monasterium s. Felicis, in dem er gelebt haben fol, war uns 
ter Eugen II. und Alexander II, Kamaldulenfer + und nicht 

Benediktiner⸗Kloſter. Er endigte fein Dekret zwiſchen ben 
Jahren 1140-1151; denn daß das letztere Jahr das eigents 

liche Jahr feiner Ausarbeitung gewefen fey, beruht auf einem. 
piel zu jungen Monument, das erft aus dem letzteren Jahren 

des fünfzehnten Jahrhunderts ift, 

Der Titel des Werkes iſt ſehr ungewiß, denn man findet 

ihn in den Handfchriften fehr verfchiedentlich ausgedrädt, 

Das Wahrfcheinlichfte ift, daß Gratian ihm den Titel gab; 

„Concordia discordantium canonum.* Man findet diefen 

nicht allein in den älteften Handfchriften, fondern er ſtimmt 

Auch mir der Abſi cht des Buches am beſten. Doch nennt es 

ſchon Innocentius IT. ap. Rainald. ad a. 1202 $.12: „Cor- 

pus decretorum.‘“ Später nannte man es: „Apparatus de- 

eretorum ;* '„‚decreta; decretum.‘“ In Beziehung auf die 

Einrichtung ift bekaunt, daß ſich das Werk in drei Theile 

theilt. Der erfte Theil begreift 104 Diſtinktionen; der zweite 

36 causas, jede causa theilt ſich wieder in quaestiones, und. 

jede quaestio in capitula. Su der 33ſten Causa wird ein 

weitläuftger Traktat de poenitentia eingerüct, der in fieben 

Diſtinktionen zerfällt. Der dritte Theil handelt de cunsecra- 

tione;; er theilt fih in fünf Diftinktionen. 

Bon einigen einzelnen diefer Stuͤcke iſt nicht ſo ganz ge⸗ 

wiß, ob ſie den Gratian zum Verfaſſer haben, oder nicht; 

man vermißt ſi ſie in einigen ſehr alten Codices und findet ſie 

einzeln, oder ift wenigftens der Platz, wo fie ſtehen, fehr vers 

ſchieden; aber diefe Gründe bemweifen wohl eher, daß Gratian 

ſelbſt erwa zweimal Hand am fein Werk gelegt habe, als dag 
diefe Stuͤcke von einem Andern herrähren. Und wenn viels 

leicht der Platz, wo fie fichen, fehr ungeſchickt ift, fo beweist 
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. diefes auch noch nicht, daß ſie von einem Dritten eingefchos 

ben worden, denn die eigene Methode Gratians im Rangiren 

iſt nicht immer die beſte. 

WUeber die fehlervolle Beſchaffenheit des Dekrets hat 
man eine Menge Klagen, oft nicht ohne harte Vorwuͤrfe 

fuͤr Gratian, gefuͤhrt. Man muß aber billig ſeyn, und nicht 

mehr von ihm fordern, als er nach allen Umſtaͤnden ſeiner 

Zeit leiſten Fonnte, Es war zu Gratiaus Zeiten allgemein 

gleichförmige Gewohnheit aller Kanoniften, fih nicht um 

die Quellen zu befümmern, fondern aus dem ſchon vorliegen 

den Collectiones canonum eine neue zuſammenzuſetzen. 

Wenn Gratian alfo auch alle die Fehler hat, welche ſich bei 

Burkard und Yvo finden, fo hat er deßwegen nicht mehr Tas 
del verdient, als fein ganzes Zeitalter und als das ganze 

Jahrhundert das ihm voranging. Wirklich laͤuft ein großer 

Theil feiner Fehler auch darauf hinaus, dag er vorzüglich 

aus Burkard fü viel Srriges aufnahm: Be 

1) Sp viele Pfendo> Zfivorifche Fragmente, 
Aber wer Fam damals auch hur auf den entfernten Argwohn, 

es dürfte mit dieſen nicht ganz richtig ftchen. Faſt in allen 
Sammlungen, die er vor ſich hatte, war mehr oder weniger 

aus Pſeudo⸗Iſidor eingetragen; er nahm alſo auch fo viel er 

zu brauchen glaubte, 

1 2) So Manches unter falfhen Namen, Auch diefes 

ift nicht fein Fehler, fein Fehler find die Quellen, aus denen er 

ſchoͤpfte. Ber Burkard ſchien das Aendern der Titel Abſi cht 

geweſen zu ſeyn, bei den Nachfolgern war es bloß Gewohn⸗ 

heit, ihn auszufchreiben, oder ganz unausbleibliche Konfuſion, 

die endlich entftehen mußte, wenn immer ein Sammler den 

andern ausfchrieb und Feiner mehr.auf die Quellen zuruͤckging. 

5) Erfol nicht immer Eritifch genau genug mit dem 

Kanon felbfir umgegangen feyn. Er änderte oft, ſchob Worte ein, 
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Tieß hinweg, *) zertheilte einen Kanon, und verleitete dadurch, 
daß man dem abgeriſſenen Stuͤcke einen ganz audern Sinn 

gab, als es nad) dem vorigen Zuſammenhang haben ſollte; 
goß auch oͤfters mehrere Canones  verfchiedener Concilien in 

einen zufammen. Dieſes, was wir nun Fririfche Untreue 

heißen, war damals nichts Weiteres, als Akkomodation der 

Gefee auf den damals gewöhnlichen usus forensis, oder war 
ed auch wieder Fehler, den Gratian ſchon antraf und nicht 

zuerft, beging.  Befonders das. Zufammenfchmelzen mehrerer 
Canones verſchiedener Concilien war bei der Menge der Ca- 
nones über. eine und diefelbe Materie ganz unvermeidlich). 

4) Auch. über feine Methode hat man ihn fehr getabelt. 

Mufter von Methode ift fie nun gewiß nicht, aber feine Mes 

thode war der Gewohnheit feiner Zeit und größtentheils auch 
der Abficht feines Buches angemeffen; was kann man weiter 

von ihm fordern? in Genie war Gratian freilich nicht, 
fondern ein Mann, der für feine Zeiten, und fo wie es da⸗ 

mals feyn konnte, Brauchbarkeit hatte, 

Mit den Klagen über Gratians Fehler möchte es im 

merhin doch noch) Wahrheit haben, aber über die Urfache 

und Abficht, warum er diefes Buch gefchrieben, hatte man 

fonderbare Grillen: 

41) Weil Bernhard. a zur Uusarbeitung aufgefordert 

haben foll, und der Pabſt das Dekret wenigftens zum Ger 

brauch der. Bolognefifhen Schule beftätigt haben foll, auch nas 

türlicher Weife Vieles zum Vortheil des Pabftes darin ſteht; 

weil Pfeudo sSfidor fo viele Materialien dazu lieferte, fo 

| N 

*) So läßt Gratian bei einem Kanon der Karthagifchen Synode 

vom Jahr A404 die Worte hinweg: in qua causa legem impe- 

rialem petendam promulgari , weil zu feiner Zeit Chefachen 
nicht mehr unter die Jurisdiktion des Kaifers gehörten. 

e 
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glaubte man ſchon gewiß, Abficht des Mönche fey gewer 
fen, die Macht des pabftlihen Stuhles zu erhoͤ— 

ben. Aber diefer angedichteren Abficht ſteht ſehr viel ent⸗ 

gegen : | 
a) fieht man, fo weit Gratians Leben befannt tft, nicht 

die geringfte Verbindung zwifchen ihm und dem päbftlichen 

Hofe. Die- zwei hiſtoriſchen Data, worauf die ganze Bemer⸗ 

fung gebaut ift, find Fabeln; fallen alfo die Pramiffen, fo 

muß aud die Solgerung hinwegfallen, welche man daraus 

herleitet. | 

b) Man ſtellt ſich gewöhnlich ganz falſch vor, als ob 
Pſeudo⸗Iſidor durd) Gratian erft in Cirfulation gefommen, 

und fchließt alsdann von der Wirkung des Buchs auf feine 
Abſicht und auf die Abficht des Schriftftellers zuruͤck. ber 
aus einer falfchen Pramiffe wird hier noch überdicß falfch ger 

ſchloſſen. Pſeudo⸗Iſidor hatte ſchon vorher einen erwünfchten 

Grad von Publicitätz er war ja doch in alle Sammlungen 
eingetragen, und Feiner Seele fiel ein, au feinem ehrlichen Ge⸗ 

fichte zu zweifeln, Daß er jet noch in allgemeinere Cirkula⸗ 

tion kam, wär nicht ſowohl Revolution,’ welche zunachft diefer 

Schriftfteller bewirkte, als Nevolution,der Zeiten überhaupt, 

weil jest Alles, was damals Gelchrfamfeit war, dutch die 

nen aufgefommenen Univerfitäten jet in mehreren Umlauf 

kam; und Fonnte wohl Gratian vorausfehen, daß fein Bud) 

einen folchen Grad außerordentlicher Aurorität erlangen werde, 

konnte er fih alfo- auch je eine me Abſicht zum Ziel 

ſetzen? 

c) Wenn es aber Abſicht des Gratian geweſen ſeyn ſollte, 

den uſurpirten Rechten des Pabſtes entweder einen neuen Zus 

wachs oder wenigftene ein gefeßmäßigered Anfehen zu vers 

fhaffen, und wenn darauf die vermeinte päbftliche Konfirmas 

tion gerichtet gewefen feyn foll, fo müßte man ihn und den 
% 
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eine Menge Spuren, des älteren Kirchenrechts aus den ari- 

ftofratifchen Zeiten der hriftlichen Kirche, auf. deren Abſchaf⸗ 

fung der Pabft fon durch fo manche Gewaltthaͤtigkeit ges 

drungen, und die er auch größtentheils zu Antiquitäten gemacht 

hatte. Pſeudo Iſidor war fchon feit einem Jahrhundert nicht 

mehr hinreichend, um die Prätenfionen des roͤmiſchen Hofes 

zu erweiſen; *) ſchon Gregor VII. war gendthigt, von feinen 
Grundſaͤtzen abzugehen, weil dieſe Grundſaͤtze dem Pabſte nicht 
Mittel genug verſchafften, Despot der Chriſtenheit zu werden, 

und nun ſollte doch der roͤmiſche Biſchof noch in dieſen Zei⸗ 

ten Alles hervorgeſucht haben, um dem Pſeudo/ Iſi dor eine 

allgemeinere Autoritaͤt zu verſchaffen. 

d) Der wahrſcheinlichſte Grund, den man auftreiben 
Fonnte, war die Veränderung gewiffer Urkunden, die bei Gras 

tian vorkommen, und die fo. verändert find, daß eine gewiffe 
Abſicht dabei zum Grunde zu liegen ſcheint. So. fieht bei 

Gratian, Dist. 25, c. 4, dad Dekret Nikolaus IL. wegen det 

Pabfiwahl, abet es find, wenn man es mit anderen aͤußerſt 

glaubwürdigen Abfchriften (3. B. in chron. Farfensi, in Cod. 

Babenberg. und fonft) vergleicht, ein paar Außerft wichtige 

Stellen weggelaffen, Es heißt bei Gratian: „ religiosissimi 

Viri praeduces sint in promovenda Pontificis electiong;® in 

- ber Chronik des Kloſters Sarfe aber: „cum serenissimo filio 
nostro Rege N. praeduces sint.“ Sm Chronicon Farfense 

heißt es ferner „Quod si.pravorum atque iniquorum ho- 

minüm perversitäs ita invaluerit, ut pura sincerä atque, 
‚gratuita electio in urbe fieri hon possit, licet pauci sint, 

*) Die Bemerkung, daß man im Gratianifehen "Dekret noch Fein 
Beifpiel einer Refervation finder, iſt nn von —— ge⸗ 

maqht. Sec. 45, Pag: 670, 

Bet; 
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jus tamen potestatis obtineant eligere apostolicae sedis 

Pontificem ubi cum invietissimo Rege congruen- 

tius judicayerint. “ Die drei unterftrichenen HARTE hat Gra⸗ 

tian wieder nicht. 

Scheint nun hier nicht Grätians Abfiht, bem Pabfte 

zu gefallen, fehr deutlich hervorzuleuchten? 

Ehe man diefen Schluß mit vollfommener Zuverlaͤßigkeit 

machen till, ift erft noch Folgendes zu bedenken: 

a) Iſt diefe Veränderung nicht erft in: fpäteren Zeiten in 

| Gratians Tert hineingefommen, daß fie alfo hicht dem Gras 

tian, fondern feinen nachfolgenden Scholiafter zuzufchreibeir ift. 

Mair hat. bei der großen Mühe, die man fich im ſechzehnten 
Jahrhundert mit Berbefferung des Gratianiſchen Dekrets gab, 

doch den wichtigen Fehler begangen, daß man nicht erſt das 
mit Anfing, den Text fo wieder herzuftellen, wie ihn Gratian 

Hefchrieben hatte, fondern man ging zuerft darauf aus, Die 

Fehler zu verbeſſern, welche Gratian in Aufuͤhrung der alten 

Kirchengefege begangen hatte. Wir find aljo bei Feiner eine 

jigen wichtigeren Stelle vollfommen verfichert, ob ‚fie wird 

lich fo, wie wir fie lefen, von Gratian herkomme, oder nicht. 
Bei einem Buche, das bei feinem fo häufigen Gebrauche noth— 

wendig oft abgefchrieben wurde, mußten Veränderungen des 
Tertes ganz nothwendig feyn, And wie, wenn unfere herr 

ſchenden Ausgaben bon einem folchen Soder abſtammten, wo 

von fpäterer Hand diefe Veränderung gemächt worden war? 

2) Wenn aber auch die Veränderung fhon von Gratian 

felbft in den Tert Fam, bat er nicht vielleicht ſchon ſolche 

veraͤnderte Exemplarien angetroffen, daß er alſo auch dieß⸗ 

mal nicht die Schuld des treulofen, fondern bloß die Schuld 
des nachlaͤßigen Forſchers truͤge. Gewiß doch nicht unwahr⸗ 

ſcheinlich. Durch das kalixtiſche Konkordat war man ſo ſehr 

gewöhnt geworden, den Kaiſer von aller Theilnehmung au 
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den Wahlen der Bifchdfe auszufchließen, daß es Fein Wun⸗ 

ber ift, wenn man die Urkunde der Pabitwahl, in welcher 

eine fo merfwärdige Spur diefes Faiferlichen Rechts enthalten 

war, nach Zeit und Umftänden veränderte. Die Staliener 

waren ohnedieß fehr geneigt zu folchen AUbänderungen. Gras; 

tian kann fie alfo eben fo leicht ſchon angetroffen, — ſelbſt 

gemacht haben; und auch 

y) zugegeben, daß er fie ſelbſt gemacht, fo that er nicht 

weiter, ald was er bei manchen anderen Gefeßen auch that; 

er akkommodirte fie feinen Zeiten, denn was auch Friedrich J. 

zu Behauptung feiner Rechte that, fo konnte er doch nicht 

‚mehr zu einem folchen Beſitze ſeiner Rechte kommen, wie ein 

Heinrich DIL. ihn hatte. Es wäre auch uͤberdieß, wenn Gras> 

tian die Veränderung gemacht, nicht fowohl Sklaven » Gefäl- 

ligfeit gegen den Pabft, als vielmehr Behauptung der Kirchen: 

freiheit, fo wie man damals diefelbe ſich dachte. | 
Alſo auch aus diefem, die Sache fonft fo wahrſcheinlich 

machenden Faktum folgt noch lange nicht, was Hauptab⸗ 

ſicht des Gratian bei, Verfertigung feines Dekrets war, wie 
man überhaupt ja aus einer Bemerfung über eine einzelne 
Stelle eines Buches nie auf Hauptabficht des Verfaffers ſchlie⸗ 

Ben Fann. : 

Merkwuͤrdig ift übrigens die kleine Zaufcherei der roͤmi⸗ 
ſchen Korreftoren, daß fie bei diefer Stelle des Gratianifchen 

Dekrets die Variante gar nicht bemerften, fondern bloß ſetz⸗ 

ten, in dem kleinen Ferfe ſey ein ſehr vollſtaͤndiges Exemplar 

dieſes Dekrets von Nikolaus U., die Pabſtwahl betreffend. 
So lange man alſo den Abdruck bei Muratori nicht hatte, 

konnte man von der ganzen Sache gar nicht urtheilen. Fuͤrch⸗ 
teten ſie ſich, geradehin zu bemerken, was Gratian hinweg⸗ 

gelaſſen? 
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So viel alfo auch Gratian dem römischen Stuhl genuͤtzt 
haben mag, fo bat er doch gewiß nicht in der Abficht gefchrier 

ben, etwas zu Ausbreitung der Nechte des römifchen Hofes 

beizutragen. Aber eben fo wenig fcheint 
2) feine Abficht geradehin auf Verdrängung des, 

Suftinianifhen Rechts gegangen zu ſeyn. Eine Ubs 

ſicht Diefer Art war für einen Mönch von Oratians Umftans 

den viel zu ſchwer, konnte auch von diefer Sammlung alter 

Kirchengefege fo wenig geradehin erwartet werden, als von 

vielen bisher aufgefommenen und wieder in die Vergeffenheit 
zurücgefallenen; und die Sache, hätte um fo INT Re 

licher gleich in ihrem erften Entwurfe fi) zeigen müflen, d 

Bologna gerade der Hauptfiß der Zuftinianifchen —— 

ſamkeit war, und feinen größten Flor derſelben zu danken hatte. 

Sm ganzen Buch felbft zeigt fich auch Feine Spur, 
Es laßt fih demnach Feine befondere Abfiht angeben, 

ald weil Methode gerade dasjenige ift, wodurch er ſich von 

feinen, Vorgängern am meiften auszeichnet : fo ift wahrfchein: 

ih, daß ihn nichts näher zu feinem Werke veranlaßte, als 

der Gedanke, die Sammlung der Kirchengefetse auf eine da⸗ 

mals gewoͤhnlichere Art zu ordnen: 

Die Quellen, aus welchen er gefchöpft hat; kennt man 
zwar fchon zum Theil, aber bei weitem noch nicht ganz; 

man gibt gewöhnlich folgende an: 

4) Dionysii collectio oder versioz; denn er Bat unter 
den alten Synodalfchlüffen gerade diejenigen nicht, welche bei 

Diouyſius fehlen, und die Ordnung ift bei a oft gerade 

die nämliche wie bei. Dionyfen; | 

2) findet man oft bei ihm citirt Martinum Papam, 

Coneil: Martini Bräcar. Martinum in Capp. Graecar. Syno- 

dor. Ale diefe verfchiedenen Citate find nun nichts Anderes, 

als die Heine Sammlung von Kirchengefeßen, welche Bifchof 
— ſaͤmmtliche Werte. X, Bd. 16 



| er — 

Martin von Braga zu Ende des ſiebenten Jahrhunderts in 

Spanien gemacht hatte. Es ſind bloß 82 Capitula. 

3) Pſeudo⸗Iſidors Sammlung. 

Alle dieſe drei num find wohl entfernte Quellen, aus de 

den Gratiaus Dekret floß, uud auf diefe beruft er fi; aber 

es ift aus vielen Irrthuͤmern gar zu deutlih, daß er auc) 

die Citaten ausgifchrieben, und es war in Diefen Zeiten fhon 

gar zu fehr aus der Gewohnheit gefonnmen, feine Sammlung 

aus den chronologifhen Sammlungen zu machen. Burkard 
md Yoo fcheinen alfo wirklich feine näheren Quellen ge: 

weien zu ſeyn; auch des Kardinals Anfelmns Kollektion. 

MWenigftens Forrefpondiren feiner Fehler viele mit denen, welche 

in dieſer ihren Sammlungen angetroffen werden; aber man 

hat doch wahrfcheinlih die Sammlung noch nicht entdect, 

welche er eigentlich vor Augen gehabt hatte, deun noch find 

viele · ſeiner Fehler aus diefen zwei Quellen gar nicht zu erflären, 
Außerordentlich fchnell ift das Anfehen diefes Dekrets 

gewachfen, nachdem es einmal anfing, einige Gangbarkeit 

zu erhalten. Da es uoch in der Mitte des zwölften Jahr⸗ 

hunderts ſo gewoͤhnlich das Compendium fuͤr die Vorleſungen 

über das Fanonifche Necht war, daß es zu Bologna uud 

Paris fat einzig gebraucht wurde, da felbft zu Paris der 
Auszug, den dafelbft ein "gewiffer Archidiafonus Haymo aus 

der Pannormie des Yvo zu gleicher Zeit mir Gratian, gemacht 
hatte, zu keinem Anfehen gelangen konnte: fo nannte man 

alle, welche. der Kirchengelehrfamkeit Fundig waren, Dekre⸗ 

tiſten. Man mußte einen eigenen Namen fuͤr ſie haben, da 

die Studiosi der römifhen Geſetze einen eigenen Namen hat: 

ten; überhaupt, weil eine geriffe Eiferfucht zwifchen den 

Studium juris civilis und canonici erwachte, fo war es ganz 

‚natürlich, daß die Partien gewiffe Namen erhielten; jene 

biegen Legiſten, diefe Dekretiſten. 
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Aus der italieniſchen Geſchichte -find die frühen Spuren 
des Gratianiſchen Dekrets noch nicht hinreichend aufgeſucht 

worden, und doch muͤßten ſie dort am merkbarſten ſeyn. 

Was man gegenwaͤrtig weiß, verdankt man einzig der gelehrz 

‚ten Vorrede des J. H. Böhmer, de varia fortuna Gratiani, 

der aus Arnolds Fortfeßung der ſlaviſchen Chronik Helmoldi, 

eines Gefchichtfchreibers , weldyer zu Anfang des dreizehuten 

Sahrhunderts im nördlichen Deutfchland lebte, einige fehr 

merfwärdige Stellen fammelte, die deutlich genug beweifen, 

wie groß damals ſchon das Anfehen des: Gratian war, und 

was ſich erft noch finden müßte, wenn die italienifchen Ge: 
ſchichtſchreiber forgfältig ausgefucht wären, In dem Archiv 

der Univerfität Bologna follte am meiſten erwartet werden; 

die Bolognefen find aber im Jahr 1313 durch einen unglück 

lichen Brand faft um alle ihre Urkunden gefommen, denn 

Fattorini de claris professoribus Archigymnasii,Bononien-_ 

sis, der mit dem unermüderften Fleiße jede Feine Nachricht 

gefammelt hat, konnte nichts Hiehergehöriges auftreiben. 

Sm Jahr 1185: war bei der Trierifchen Kirche eine ftrei 

tige, Wahl. Die beiden Kompetenten biegen Volkmar und 

Rudolf; Den Letzteren inveſtirte Kaiſer Friedrich I: Volkmar 
aber appellirte nad) Rom , und Rudolf, um ſeinen Prozeß 

daſelbſt nicht zu verlieren, mußte ihm dahin  nachfolgen. 
(Arnold. Lubec. Chronic' Slav.. L. I. c. 40 n. 6. mit- 

tens ‚(Imperator) secum duos decretistas et duos legistäs: 

‚.decretistas quidem, ut pro Rudolfo esset justitia canonum, 

legistas vero, üt pro parte sua starent jura legum.); So 

wird auch um. eben diefe Zeit ein: Erzbifchof Berthold von 

Bremen als decretorum legumque ‚peritus gerühmt. . Man 

‚rechnet gewöhnlich auch eine andere Stelle aus der Chronik 
des Albericus hieher, wo ad a: 1485 geſagt ift: quod Henr. 

16° * 
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(Filius Imperat. Frider. I.) eruditus fuerit apostolicis 
institutis et legibus imperatoriae majestatis. Die Stelle 

bat aber noc) etwas fehr Zweideutiges, und es ift nicht gewiß, 

ob gerade das decretum darunter verftanden werben muß, 

Was man von Zeugniffen aus dem. dreizehnten Jahr⸗ 

hundert anfuͤhrt, braucht nicht erwähnt zu werden, denn es 

leider ohnedieß. Feinen Zweifel, daß im folgenden Jahrhundert 

da8 Dekret einer ununterbrochenen Autorität genoffen 
Die Menge der früheren Kommentatoren beweist‘ endlic) 

den Gebrauch des Defrers noch am ficherfien. Was in dem 

Calendarium Archigymn. Bonom vorkommt, kann zwar nicht 

mit Sicherheit gebraucht: werden, denn diefe Quelle ift, wie 

fhon gefagt worden, wo nicht ganz falfch, wenigftens doch 

Durch Verfälfcher fehr trüb gemacht; aber im der Gefchichte 
des dreizehnten Jahrhunderts werden mehrere der angeſehen⸗ 

fin Männer vorkommen, welche über das Dekret Gloffen 

gemacht Haben.‘ Ihre Gefchichte gehört alfo im Diejenigen 

Zeiten, wo Eiferfucht zwifchen dem Defret und den Defre- 

talen ‚anfing. Sonft mußte e8 dem Defrete bald aud) eine 

recht anfehnliche Autorität verfchaffen, daß die Päbfte felbft 

in usu forensi daffelbe vorzüglich brauchten; einige der ange 

fehenften Paͤbſte hatten ihre Fanoniftifche Gelehrfamkeit zu 

Bologna gelernt, waren oft fogar Doktoren dafelbft gewefen; 

‚wenn fie nun alfo auf den Stuhl Famen, fo bedienten fie fih 

des Buchs, das ein Nepertorium aller ihrer fawoniftifchen 

‚Kenntniffe war. So citirt Innocenz II. faft beftandig nach 

Gratian. 

Ueber die Ausgaben des Gratianifchen Dekrets Fol⸗ 

gendes: Die wahrfcheinlich erfte Ausgabe ift Mainz durch 
P. Schäffer von Gernferheim. Idibus Augustis 1472, Eine 

Außerft feltene Ausgabe, in einem ſehr befchwerlich ‚großen 
— 
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Solianten. Ferner Venedig 1479. Endlih Paris 1508. 
Hier wurde auch Gratidns Name zuerft auf den Titel geſeizt. 

Vorher hieß es nur immer Decretum. | 

Mit allen diefen Ausgaben war aber ‚wenig Rath ge 

ſchafft; wenn's hoch kam, fo waren es getreue Abdruͤcke von 

Einem Codex. Man hatte aber, da zu den Zeiten der Refor⸗ 

mation mit anderen Wiffenfchaften auch die Kritik aufwachte, 

die Fehler wahrgenommen, von welchen das Dekret entſtellt 

wurde; die Betruͤgerei mit den Iſidoriſchen Dekretalen wurde 

in den Magdeburger Centurien entdeckt: man wandte alſo 
auch endlich eine ſtrengere Kritik auf neue Ausgaben des 
Dekrets. Zwei franzöfifhe Gelehrte, Antonius Democheres 

und Antonius Contius, machten den Anfang; aber damald 

war Alles im der Fatholifhen Welt noch fo wenig dazu die ⸗ 
ponirt, daß die römischen Eenforen die Vorrede, welche Con⸗ 

tius feiner Ausgabe des corpus juris canonici (Antwerpen 

4570) vorfeßte, und worin er davon Nachricht gab, unters 

drücten und verftümmelten. Die Synode von Trient, welche 

ſo manchen Fehler der römifchen Kirche zu verfleiftern fuchte, 

fheint endlich den Pabft auch zu einer Verbefferung des 

Dekrets veranlaßt zu haben. Pins IV. feßte eine Kongregas 

tion von Kardinalen für das Gefchäft nieder, und diefer, 

fügte man 46 Doktoren bei, meiftens Staliener und Spanier. 

Der ganze Vorrath vom Handſchriften, den die vatifanifche 

Bibliothek anbot, andere wichtige Codices aus Frankreich und 

Spanien wurden verglichen, und fo entfland endlich die Aus: 

gabe, welche unter Kg XI. Autorität zum Vor⸗ 

fchein Fam. 

So viele Jahre und mit fo anhaltendem Fleiße und von 

fo vielen Gelehrten auch an diefer Verbefferung . gearbeitet 

wurde, fo war doch beim Erfcheinen des Werks felbft die ge⸗ 

wecte Erwartung bei weiten nicht erfüllt. Denn 
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a) ſchraͤnkte fich ihre Derbefferung der Sehler Gratians 

meiſtens nur auf Berichtigung der Citate ein. Diefes war 

aber bei weitem nicht’ der wichtigfte Theil feiner Fehler. Und 

dann fcheinen fie felbft- auch ‚hier weit nicht alle die Sorgfalt 

bewiefen zu haben, welche bei einem fo reichen Vorrath von 

- Hälfsmitteln zu erwarten gewejen wäre, denn man entdeckte 

noch in der Folge fehr viele Fehler diefer Art. | 

b) Sie ließen ſich wicht angelegen feyn, zuerft nur 
Gratian fo Herzuftellen, wie er in der Mitte des zwölften 

Jahrhunderts ausgefehen haben mag, fondern fie fuchten ſo⸗ 

gleich zu verbeffern, und. fihoben oft ihre Berbefferungen 

fogleich in den Text ein. 

c) Die Pfeudo-Ffidorifchen Dekretalen ald falſch aus zu⸗ 

zeichnen unterſtanden ſie ſich gar nicht; fie ließen Alles unbe 

merkt vorüber: der römifche Hof fcheint vielleicht nicht ohne 

Abſicht faft lauter Spanier und’Staliener zu der Verbefferung 

genommen zu haben, denn von diefen war am wenigften zu 

beforgen, daß fie mit. allzuvieler Freimüthigfeit und auf eine 

dem römischen Hofe unangenehme Weife Foryigiren möchten. 

Am meiften befhämt waren die römifchen Korreftoren, 

da einige Jahre nachher ein opus posthumum von dem be 

rühmten Erzbifchof von Tarragona, Ant. YAuguftin, heraus: 

kam, worin diefer die von den römifchen Korreftoren übrig 
gelaffenen Fehler befferte, unter dem Titel; Dialogi tres de 

emendatione Gratiani. Man muß über die ausgebreitere 

Gelehrſamkeit und über die eben fo auszeichnende Beſcheiden⸗ 

heit erſtaunen, womit dieſer einzige Mann die ganze nieder⸗ 

geſetzte Geſellſchaft von Gelehrten beſchaͤmte. | 

Lächerlich war es, daß Gregor XII, in einer Bulle, die 

er 1580 publicirte, alle weiteren Berbefferungen 

verbot; das Defrer follte Künftig fo bleiben, wie es von 

den römifchen Korreftoren herausgegeben worden fey. Es 
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kehrte ſich aber kein berſtaͤndiger Katholik an dieſes Verbot. 

Auguſtins Dialogen kamen acht Jahre nachher, und ein paar 

frauzoͤſiſche Gelehrte, Peter und Franz Pithou, gaben zu 

Paris in dem letzteren Viertel des ſiebenzehnten Jahrhunderts 

eine neue Ausgabe des Corpus juris canonici heraus, worin 

fie viel mehrere Schler verbefferten, ald von den römifchen 

Korrektoren gefhehen war. Sehr verdient machte fich dann noch 
im gegenwärtigen Jahrhundert ein italienischer Gelehrter Fon— 

tanini. In der Mitte des fünfzehnten Zahrhunderts hatte 

der berühmte Kardinal J. von Zurrecremata den nicht 

verwerflichen Einfall gehabt, dem Dekret des Gratian eine 

beffere Form zu geben, fie etwa fo viel möglich nach der 
Ordnung der fünf Bücher der Defretalen einzurichten. Gein 

| Werk aber, ungeachtet. er ed recht gut und mit vieler Vorſicht 

ausführte, fonnte doch nicht Beifall erhalten; Die Praktiker 

waren einmal an das Alte gewöhnt, der römifche Hof fcheut 

ohnedieß alle Veränderungen. Das Wert kam alſo nicht 

einmal zum Drud, bis endlich Fontanint daffelbe aus der 

‚Barberinifchen Bibliothet herausgab, bei welcher: Heraus: 

gabe Fontanini feldft zur Verbefferung Geatiaus fehr viel 

leiftete, Er ließ das Manufeript nicht bloß abdrucken, wie 

er es vorfaud, ſondern er revidirte daſſelbe noch "einmal 

kritiſch, und benuͤtzte beſonders, was die Gebruͤder Pithou 

ſchon geleiſtet hatten. 

J. H. Böhmer, dieſer nah allen Ruͤckſichten, beſon— 

ders im kanoniſchen Rechte ſo große Mann, verdient unter 

allen Deutſchen allein hier genannt zu werden. Seine Aus: 

gabe des Defrets im feinem Corpus juris canoniei hat nicht 

nur alles das, was die römifchen Korreftoren, die Pithou's, 

Fontanini geleifter haben, fondern er ‘har auch noch durch eis 

gene Kritit manchen Fehler entdeckt, den diefe unbemerkt lies 

Ben. Seine Vorrede de 'varia fortuna Gratiani ift für feine 
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Zeiten ein Meiſterſtuͤck hiſtoriſcher Keuntniſſe, das bisher mehr 

in Berichtigung einzelner Bemerlungen als im Ganzen uͤber⸗ 

troffen worden. 

Man hat ſonſt noch in neueren Zeiten, beſonder⸗ in Ita⸗ 

lien, viel über das Dekret aefchrieben und erläutert, aber 

meiſtens nur das Alte wiederholt: der einzige Fattorini de 
claris professoribus Archigymnasii Bononiensis macht wies 

der Epoche wegen der vielen trefflichen hiftorifchen Aufklaͤrun⸗ 

gen, welche er theild den Lebensumſtaͤnden Gratians, theils 

der Gefchichte der ganzen Fanonifchen Gelehrfamkeit im Pan: 

ten und dreizehnten Jahrhundert verfchaffte. 

Indeß im Decident Alles nach Bologna lief, von Bologna 

römifches und kanoniſches Recht holte, indeß Gratian durch 

gluͤckliches Zuſammentreffen ſchicklicher Umſtaͤnde herrſchender 

Schriftſteller des kanoniſchen Rechts wurde, ſo nahm im 

Orient Alles eine ganz andere Wendung. Der Photius ſche 

NMomosKanon war feit dem neunten Sahrhundert beftändig 

gebraucht worden: es entftanden zwar hie und da aud) andere 

neue Sammlungen, Feine aber Fonnte zu der Autorität gelans 

gen, welche fi) einmal die Arbeit des Photius erworben 
hatte; und die griechifche Kirche hatte auch fo viel mit Aus 

Beren Bedrängniffen zu Fampfen, wurde von Mönchen und 

despotifchen Kaifern fo zerrüttet, daß die Wiffenfchaften und 

namentlich Fanonifche Gelehrfamkeit zu keinem beträchtlichen 

neuen Grad von Aufklärung gelangen konnten. Unterdeß 
macht doch Gratians Zeitpunft auch in der Gefchichte des 

morgenländifchen Tanonifchen Rechts eine Epoche, | 

Es fanden um diefe Zeit ein paar berühmte Männer 
auf und wurden Kommentatoren, Scoliaften des 

Photius’fhen Nomo:Kanons, Ihr Anfehen half vol- 

lends dazu, daß der alte einmal angenommene Ton und 

‚ Methode. vollends Die unumfchränktefte Herrfchaft erhielt. 

— 
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Der wichtigfte unter diefen Kommentatoren des Photius⸗ 

ſchen Nomo⸗Kanons iſt Balſamon. Er ſtieg durch ver⸗ 

ſchiedene wichtige Stellen hindurch zum Patriarchen von 

Antiochien, und da die Lateiner Antiochien eroberten, ſo wäre 

er beinahe Patriarch von Konftantinopel geworden, wenn ihn 

nicht der Kaifer getäufcht hätte. Er blühte ungefähr vom 

Sahre 1180 bis 1205. Er erhält von feinen Zeitgenoffen 

allgemein das Zeugniß als einer der groͤßten Gelehrten ſeiner 

‚Zeit und beſonders als einer der allergeuͤbteſten Kanoniften, 

Man hat vorzüglich zwei Werke von ihm, die hieher gehören: 

a) einen Kommentar über Photius NomosKanon, Man 

hat verfchiedene Ausgaben deſſelben: theild einzeln, Paris 

1615, 4., theild adgedrucdt in Justelli bibl. jur, can. vet. 

Tom. I. p. 289 seq.; / 

b) einen umftändlicheren ————— über den ganzen 

damals gewöhnlichen Codex canonum, in welchem er einzelne 

Canones erflärt und unter einander vergleicht; dieſes Wark 

hat man. am vollftändigften in Beveregii Synodie, Oxon, 

1672. fol. Man darf von diefer- Erklärung nicht zu viel ers 

warten. Balſamon fing gar nicht damit an, womit er hätte 

anfangen follen, erft die Geſetze kritiſch zu berichtigen und 

alsdann ihr naͤchſtes Hiftorifches Verſtaͤndniß aufzufuchen, 

endlich die gerichtliche Anwendung feiner Zeiten zu beftim: 

men. Uebrigens ging es mit- diefen Balſamon'ſchen Noten wie 

mit allen Anmerfungen, die. von einem berühmten angefchenen 

Manne Über Gefege gemacht werden, Sie erhielten nach und 

nad) faft gleiches Anfehen mit den Sefegen felbft; man fchrieb 

Keinen Codex mehr ab, man brauchte Feinen Codex, ald einen 

Balfamon’ichen. Und fo ging die Wahrheit immer unwieders 

bringlicher verloren, man wurde durch immer mehrere Irr⸗ 

gänge von dem rechten Quellen abgeführt. 

* 

\ 
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Ein zweiter Kanonift unter den Griechen von fait gleis 

chem Anfehen war Zonaras, etwas älter als Balfamon, 

aber nicht von fo großem: Einfluffe auf fein Zeitalter und auf 

die Nachwelt, als dieſer. Er ift. nicht nur als Kanonift, fons 

dern auch als Hiftorifer fehr bekannt, Seine Arbeiten im 

Kirchenrechte beftehen, wie bei Balfamon, bloß in Anmerfuns 

gen über die gangbaren Koncilienfchlüffe und Epp.. cano- 

nicae PP, Man hat fie gleichfalls in Beverugh: — 

am beſten. 

Es iſt ein charakteriſtiſcher Zug, wie viel ſchlimmer es 
im Orient, als im Occident mir den Wiſſenſchaften muß gez 

ftanden haben; im Dccident wagt man es doch‘ noch, alles 

band Methoden und außere Umbildungen zu verſuchen; im 

Drient bleibt e8 fogar auch hierin immer pöllig bei dem Als 

ten: die ganze gelehrte Bemuͤhung befteht blog im Glof 

firen. Im Decident fommen nad) und nach immer neue 

Geſetze hinzu, jeder römische Biſchof fügt neue Defretalen 

bei, publicirt fogar von Zeit zu Zeit neue Dekretalfammluns 

gen, Im Orient hat Fein einzelner Bifchof diefe Macht und 

diefes Anfehen, es bleibt alfo immer bei dem Alten, und bie 

Kaifer finden nicht Urfache, neue Veränderungen zu machen; 

Veränderungen wären auch gefährlich geweſen, da die gries 
chiſche Kirche von Lateinern und tuͤrkiſchen Voͤlkern auf das 

aͤußerſte bedraͤngt war. 

Kaum ſind noch merkwuͤrdig: Arſenius, der in der 

Mitte des dreizehnten Jahrhunderts bluͤhte, Patriarch zu 

Konſtantinopel und in jenen Zeiten ein ſo wichtiger Mann, 

daß er an den groͤßten Staatsgeſchaͤften Theil hatte, ſogar 

zum Vormunde der kaiſerlichen Prinzen ernannt wurde, Weil 

ed aber damals am griechifhsFaiferlichen Hofe fo zuging, daß 

kein ehrlicher Mann dableiben konnte, fo zog er fi) in's 
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| Klofter zuruͤck. Er fehrieb eine Synopsis divinorum cano- 
num. Nichts als ein Auszug aus den damals üblichen Kits 

chengefeßen, bie und da mit Faiferlichen Gejegen untermengt. 

Eine hoͤchſt unbetraͤchtliche Arbeit, welche vollends den Ges 
brauch der Hauptfammlung, der ohnedieß ſchwach genug war, 

verdrängen mußte. Ebenſo verfertigte er auch einen Auszug 

aus dem Faiferlichen Geſetzen, fo weit fie die Kirche betreffen. 

Letzteren bat man noch nicht gedruckt; erſterer ſteht in Justelli 

bibl. juris can. Tom. II, pag. 749 seq. 

Ein Jahrhundert nach Arſenius machte ſich durch gleiche 

Kleinigkeiten, die nur noch mehr Spielwerk ſind, beruͤhmt 

ein Moͤnch Blaſtares; er ſchrieb: alphabeticum syntagma 

canonum, Um den Schlendriau vollends recht bequem zu 
machen, den Auszug nach der Ordnung der Buchſtaben rans 

girt. Man hat diefes Werk gedruckt in Beveregii Synod. 

Tom. IP. IL. p. 4 seq. . - a 
Mehrere folher Männer erfchienen nun von Zeit zu Zeit 

in der griechifchen Kirche, aber die MWiffenfchaft gewann nichts 

durch fie an Gründlichfeit, nichts au Ausbreitung; überhaupt 

ift es von Balfamons Zeiten an in der Geſchichte des kano— 

nifchen Rechts nicht mehr der Mühe werth, einen Blick auf 

die griechifche Kirche zu werfen, Hundert Jahre nad) Blaftas 

res geht ohnedieß die griechiſche Kirche beinahe vollends ver 

Toren; die> unglücliche Eroberung von Konftantinopel durch 

Muhamed II, verfcheucht nicht nur Alles, was von Wiffen: 
ſchaft und Gelehrfamkeit in Konftantinopel noch übrig war, r' 

fondern -unterwirft auch die ganze griechiſche Kirche einer - 

Sklaverei, die wahrer türfifcher Despotismus ift. 

Ein jämmerlicher Anblick, wenn man an die blühenden 

Zeiten der Periode der chalcedonifchen Synode’ zuruͤckdenkt, au 

die Gewalt, welche damals chriftliche Bifchofe hatten, und an 

das Anfehen, das die Kirche damals genoß. Jetzt iſt's, als 

=” 



N 
/ 

Ma. — 

ob fich der gaıze gewaltige Strom in Sand und 

Moräfte verloren hätte. | 

Laßt uns zu Gratian zuruͤckgehen und fehen, wie es 

feinem Defrete weiter erging, das in dem erfteren Jah⸗ 

ren ſeiner Erſcheinung eine ſo betraͤchtliche Autoritaͤt erhielt. 

Die erſte, natuͤrlichſte Frage, die hier entſteht, iſt dieſe:; 

wie kamen die ſogenannten Paleae zu dem Texte des Gras 

tian hinzu? was hat der Name zu bedeuten? ift Name und 

Sache fehr alt? find etwa bloß einige von diefen Paleis. fehr 

alt, andere aber ein Werk fpäterer Zeiten ? | 

Auf alle diefe ragen weiß man wenig vollkommen Ber 

friedigendes. 

Der Name foll nad) Einiger Meinung daher kommen, 

weil man von Zeit zu Zeit, befonders da das Buch zu Vor; 

Iefungen gebraucht worden, neue Canones hinzugefügt habe, 

und um diefe neuen von den alten zu unterfcheiden, habe 

man immer bingefeßt: post alia, oder abgekürzt: p- alia. Wie 

nun dur Unwiffenheit des mittleren Zeitalter. der Name 

„Poſtill“ durch eine Zufammenziehung entftanden fey, fo auch 

der Name palea, indem die Heine noch übrige Veränderung 

ſich leicht habe‘ vollends ereignen Tonnen, Eine feine Erklaͤ⸗ 

rung, nur mit der wichtigen Schwierigkeit verbunden, daß 

doc) von Gratian’s Zeiten an mehrere Jahre hätten vorüber 

gehen müffen, ehe eine folche Veränderung mit cinem folchen 

Namen vorgehen koͤnnte. Uber ſchon Huguccio, einer der ers 

ſten Kommentatoren über den Gratian, der zu Ende bes 

zwölften Jahrhunderts lebte, gedenkt diefer Paleen, freilich 

nur weniger derſelben, daß ſie alſo wohl ſeit der Zeit ſehr 

vermehrt worden ſeyn moͤgen; aber der Name war doch 

ſchon da. 

Viel wahrſcheinlicher iſt alſo, daß dieſe Gloſſen von 

ihrem Verfaſſer den Namen haben moͤgen. 
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Gratian hatte einen Schüler, Namens Pauca Palea; 

dieſer fand mit feinem Lehrer in fo genauer Verbindung, daß 

er fogar felbft an Ausfertigung des Dekrets mitarbeiten half. 

Ihm hat man es zuzufchreiben, daß im erfien und dritten 

Theile des Dekrets eine ganz andere Eintheilung herrſcht, als 

im zweiten, den Gratian ſelbſt ordnete. Dieſer Schüler 

Gratians nun hatte entweder ſelbſt Gloſſen zu dem Dekrete 

geſchrieben, die wie alle Gloſſen den Namen des Verfaſſers 

trugen, oder find es vielleicht Scholien, von feinen Zuhörern 

dem Defrete beigefchrieben, und fo nad) und nach fortgepflangt. 

Daß es wirklich einen folchen Schüler Gratiand, mit Namen 

Pauca Valea, gegeben habe, erhellt aus einer erft durch Fat- 

torini .befannt gemachten fehr merfwürdigen. Stelle) eines 

Kanoniſten, der um das Jahr A160 einen Auszug aus Gra⸗ 

tian fohrieb, Sichards, Biſchofs von Cremona. Und aud) 

außer diefem Zeugniß hat man noc) ein paar ber wichtigfien 

Stellen von Kanoniften aus dem dreizehnten Sahrhundert ges 

funden, welche den Urfprung jener Paleae fo erklärten. 

In den älteften Handfchriften des Dekrets trifft man. 

gar Feine Paleae an, in anderen find fie nicht wirklich in 

den Tert eingerüdt, fondern bloß unten oder am Rand bei- 

geſetzt. Erft fpäterer Zeit, da man anfing, Alles zufammen- 

zuraffen, was irgend zur Erläuterung des Defrets dienen 

konnte, erhielten fie. ein fo vorzügliches Anfehen, und che dies 

fer Zeitpunkt Fam, wurde viel Anderes noch über das Defret 

gefchrieben , das hier angeführt zu werden verdient. | 

| Einer der erſten Lehrer über das Dekret, in eben dem 
Klofter, in welchem Gratian gelebt hatte, war Omni- 

*) Distinguitur liber iste (Gratiani) in tres partes. Prima usque 

ad primam causam. Primam divisit, ut quidam ajunt, Pau- 

capalea in C et I. Distinetiones. lan Gratianus in 36 

causas, tertiam quoque ut ajunt Paucapalea. 
* 
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bonus; er blühte unter eben dem Pabfte Eugen, der 

das Gratian'ſche Dekret Fonfirmirt haben fol, Im Jahre 
‚4157 wurde. er Bifchof von Verona, Von feinen Schriften 

ift weder etwas übrig geblieben, noch hat man gewiſſe Nach⸗ 
richt von denſelben. 

| Ein wenig mehr. weiß. man bon we vorgebachten Bi⸗ 

ſchof Sichard von Cremona. Erſt lehrte er zu Bologna 

kanoniſches Recht, ſchrieb dort zum Gebrauche feiner Zuhörer 

‚einen Auszug aus Gratians Dekret; von Bologna ging er 

nad) Mainz, und war einer der Erften, dem das Gratian'ſche 

Dekret in Deutſchland ei Autoritaͤt Und Ausbreitung zu 

verdanken hat. { 

Lange fehrieb man nur Feine Furze Anmerkungen. Ein 
gewiffer Rufin war der Erfie, der mod vor. dem Jahre 

4190 weitläufige Kommentarien zu fchreiben anfing; und auch 

da nun mit dem Jahre 1190 Dekretalen ⸗ Sammlungen zum 

Vorſchein kamen, da ſich alfo ‚eine neue Duelle des Kirchen: 

rechts: öffnete, hörte man doch nicht auf, die weitläufigften 

Kommentarien über dad Dekret zu fihreiben, vielmehr fing 

die Pertode deffelben alsdann erft recht an. Don der jehr 

großen Menge bemerken wir nur einige der vornehmſten: 
Huguccio, von Pifa gebürtig; er lebte zu Anfang des 

dreizehnten Jahrhunderts. Seine Gloffen über Gratian ers 
hielten einen fo großen Beifall, daß fait alle feine Vorgaͤn⸗ 

ger darüber in Vergeſſenheit kamen. Man hat nichts von 

denfelben gedruckt; die Verfaffer der ſogenannten Glossa com- 
munis haben aber fehr viel daraus genorimen, wie man bei 

Vergleihung der Handfchriften fah. Zu Huguccio's Ruhm 
trug fein Schäler Pabſt Sunocenz III. fehr viel- bei; dieſer 

wechfelte viele Briefe mit ihm und machte, ihn zum Richter 
- vieler Streitigkeiten. Er ſtarb 1210 als Biſchof von Zer- 

sara. Sein Hauptwerk ift eben feine erfigedachte Summa 
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 deeretorum, unter dem man fich aber durchaus Fein Compen⸗ 
dium, fondern vielmehr einen recht großen, weitläufigen Kom— 
mentar über Gratians Dekret vorſtellen muß. 

Bei fo vielen Bemühungen diefer Zeiten, über Gratian - 
zu gloffiren und zu kommentiren, mußte man denn doc) un: 

terweilen auch an Berbefferung bdeffelben denken. Der 
Gedanke war um fd natürlicher, da taͤglich neue Verordnun⸗ 

gen der Paͤbſte ergingen, alſo das Fanonifche Recht täglich 

neuen Zuwachs erhielt, und diefe neuen Geſetze waren um fo 

wichtiger, da doch vorzuͤglich durch fie die Praxis beftimmt 

wurde. Man fand auch manches wichtige Alte, das Gratian 

vergeffen zu haben fchien, und überdieß müßte der Gedanke 

feizen, vielleicht mit einer foldhen neuen Sammlung cben das 

| literarifche Gluͤck zu machen, das Gratian gemacht hatte. 

Mit dem Befchluffe des zwölften Jahrhunderts machte 
Bernhardus Papienfis den erfien Verſuch. Man 

nennt ihn gemeiniglich Circa, und Riegger in der bibl. jur, 

‘canon. macht nöch die finnreiche Ableitung, daß diefer Name 

daher komme, weit feine Zufäge zum Gratian zuerft nur circa 

singulas Decreti paginas gefchrieben gewefen, und alsdann. 

erft geſammelt worden ſeyen. Aber diefer Zuname überhaupt 
ift ein Fehler. Kein einziger der Alten kennt ihn unter die 
ſem Namen; fie nenten ihn alle bloß Praepositum Papien- 

Sem, und. bie einzige : Stelle (Joh. Andreae in prooemio 

Novell. V.. Gregor.), wo man ihn zu finden glaubte, war, 

wie man bei genäuerer Prüfung fah, eine falſche Lesart. 

Bernhard lebte zu Rom und Bologna, und gab ſeinem Werk 

den Titel: Breyiarium extravagantium. Extr avagantes 

heißen nämlich in der damaligen Latinifät die Dekretalen oder 

Sefeße, melde in der Hauptfammlung nicht enthalten find, 

Es war ungefähr um das Jahr 1290, da er fein Werk her 

ausgab, denn daB man: bisher ziemlich allgemein das Jahr 
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1178 oder 4179 angab, beruhte auf einer falfchen Interpre⸗ 

tation gleich der, erften Stelle des Werks. Der Anfang. hieß 

namlich fo: „Breviarium extravagantium. Ao. Dom. Inc, 

MCLXXVIHI. praes. Rom. Eccles. Sanctissimo P. Ale- 

xandro in pontificatus anno — et gener. Syn. 

Episcoporum congregata est, 

Bernhard fchrieb fein Werk hadı.e einer viel — be⸗ 

quemeren Methode, als Gratian. Er theilte die ganze Samm⸗ 

lung in fuͤnf Buͤcher, und brachte Alles unter gewiſſe Titel; 

ſuchte ſich auch, weil nun doch einmal Juſtinianiſches Recht 

fo beliebt war, fo viel möglich an die ganze Einrichtung deſ⸗ 
felben zu halten. Zum Theil mißlang es ihm wirklich nicht, 

einen Beifall zu erhalten, der dem Beifall des Gratian aͤhn⸗ 

lich war; und er. beförderte denfelben dadurch nicht wenig, 

daß er nicht allein felbft Kleine Gloffen zu diefer Sammlung 

‚machte, fondern auch eine Summa daruͤber fihrieb, Statt 
daß es nun vorher nur Defretiften und Kegiften gab, fand 

jetzt eine dritte Partie auf, die Defretaliften, und biefe 

Partie wurde in folgenden Zeiten fo „bei weiten die ſtaͤrkere, 

daß fie die Dekretiſten verdrang. Anton Auguſtin, der ge⸗ 

Ichrte Verbefferer ded Gratian, machte ſich um das kanoniſche 

Hecht eines der wichtigften Verdienfte, daß er diefe Samm- 

lung des Bernhardus Papienfis mit noch anderen, deren wir 

erft noch gedenten werden, herausgab, unter dem Titel: An- 

tiquae collectiones decretalium. Herdae 1536, Paris 

1609, fol: 

Bernhard hatte fchnell hintereinander mehrere Nachfolger. 

Ein gewiffer Johannes Guallenfis (Vallenfis) 

machte im Jahr 1202 eine gleiche Sammlung; er trug die. 

Dekretalen von Eöleftin IT. am reichlichften ein, Uebrigens 

ein ziemlich unbefannter Mann, deffen Vaterland man nicht 

einmal. gewiß weiß, der doc) aber das Glüd hatte, einige 

\ un. 
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angeſehene Kommentatoren zu belommen, und dadurch be⸗ 
rühmter zu werden, als Manche, die noch vor ihm ähnliche 

Arbeit übernahmen. Denn Gilbert und Alanus, wahrfchein: 

lich auch zwei Bolognefifche Rechtögelehrte, hatten ſchon vor 

ihm eine folhe Sammlung unternommen , ihre Arbeit erhielt 

aber Keinen Beifall. Diefer Johann fhmilzt aus diefen zwei 

verungluͤckten Buͤchern ein drittes zuſammen, und ſiehe! die» 

fed wird mit Lob aufgenommen, 

Noch ehe er mit diefer Kompilation zum Vorfchein Fam, 
hatte der Archi- Diafonus Bernhard von Compoftell, 

da er fich eine Zeitlang zu Rom aufhielt, aus den Dekreta— 
len des Pabftes Innocenz IM. einen Auszug gemacht; mat. 

war aber auch mit diefem gar nicht zufrieden, denn er ent 

hielt manche Defretalen, die man felbft in Rom nichtvaner- 

Tonnen wollte. Der Pabft JInnocenz felbft alfo ließ durch 

Petern von Benevent eine neue Kollektion feiner Dekre— 
talen veranftalten,, und diefe Kolleftion war die erfte, welcher 

das Siegel der päbftlichen Autorität feierlich aufgedrüdt wurde 5 

denn man hat noch das Schreiben, womit Innocenz diefe 

Sammlung der Schule von Bologna empfahl. *) 
- Und doc war des Sammelns und Nachtragend noch 

fein Ende, ungeachtet man jeßt drei folcher Kollektionen hatte. 
Tankred, einer der beredteften Profefforen des kanoniſchen 

Rechts in Bologna, fammelte diejenigen Konftitutionen von 
Sunocenz, welche er feit feinem zwölften Regierungsjahr 

herausgegeben hatte, ‚fügte befonders auch die Schläffe vom der 

Lateranifchen Synode vom Jahr 1215 bei, und diefes Sup— 

plement zur vorigen Sammlung wurde ald colleciio quarta 

angefehen. 

*) Laborans vir Hispanus ſchrieb Gloffen darüber. Fatiorini app 
pag. 191, 

Spittlers ſaͤmmtliche Werte, X. Bd. 17 
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Die fünfte Sammlung wurde endlich von Hono ri u s N., 

dem Nachfolger von Innocenz, veranftaltet; und um derfels 
ben defto gewiffern Abgang zu verſchaffen, ſchickte er fie au 

Tanfred, den Kanzler der Univerfität Bologna, den Verfaſſer 

der vierten Kollektion, 

Jene erfteren vier hat Antonius Auguftin in So erfiges 

nannten Buche geſammelt; dieſe Ietste gab ber Kanzler der 

Univerfität Toulouſe, Cironiug , heraus: Toulouſe 4645 in 

Folio. Riegger veranſtaltete 1766 eine neue Ausgabe. 

Dieſe kurze Geſchichte der Defretalen-Sammlum 

gen vor Raymundus führt notbwendig auf folgende Be⸗ 

merkungen: 
a) Noch ift immer die Univerfität Bologna gleichfam der 

Kanal, durch den alle Revolutionen der Geſchichte des Fano- 

niſchen Rechts erfolgen. Noch iſt keine einzige der doch um 

dieſe Zeit ſchon ſehr blühenden Univerfitäten (Paris, Oxford) 

auf den Grad von Autoritaͤt oder zu einem ſolchen Eifer im 

kanoniſchen Rechte gekommen, daß ſie einer neuen Kollektion 

Aufmerkſamkeit und Anſehen verſchaffen koͤnnte. Selbſt der 
gewaltthaͤtigſte aller Paͤbſte, Innocenz IM,, der den merkwuͤr⸗ 

digen Schritt that, das erſte Mal eine Sammlung gleichſam 
unter ſeiner Autoritaͤt herauszugeben, wagt es doch nicht, die⸗ 

ſelbe als Geſetzbuch an die verſchiedenen Kirchen zu ſchicken, 

ſoudern er ſchickt ſie nach Bologna: von da aus konute ſie 

fi) ohne weiteren Laͤrmen in der Welt einfehleichen. Selbft 

Honorius IM., nachdem doc) fein Vorgänger Alles zum pol; 
ligften Despotismus. gebahnt hatte, wagt es nicht, feine 

Sammlung an die  verfchiedenen Koͤnigreiche zu ſchicken, 

ſondern bedient ſich wieder des alten Kanals der Univerfi tät 

Bologna.- 

| b) Alles ift, bis auf Innocenz IM, alfo bis zum An⸗ 

fang des dreizehnten Jahrhunderts, bloße Bemuͤhung von Pri⸗ 
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vatmaͤnnern. Der, deſſen Sache es eigentlich gewefen waͤre, 

ſi ch darum zu beluͤmmern, ſieht muͤßig zu, braucht, was ihm 

von einzelnen Gelehrten gleichſam unter die Hand gelegt wird, 

Erft dadurch wird er aufgeweckt, daß endlich eine Sammlung 
zum Vorfchein Fommt, die gar zu viel in foro unbrauchbare 

Stucke enthält, und ſelbſt da noch muß er erft dazu aufgefors 
dert werben, ' u 

&) Die fünf hier erzählten Sammlungen find weit nicht 
alle, welche in diefer Periode gemacht wurden, fondern nur 

gerade diejenigen fünf, welche ſich durch Zufall und Namen 

‚ihrer Berfaffer vor den übrigen hervorasbeiteten. Mit dem 

Eifer, womit man zuerſt Aber Gratians Dekret herfiel, Gloſ⸗ 

fen und Kommentarien, oder, wie ſich dieſes Zeitalter oͤfters 

ausdruͤckt, apparatus dazu ſchrieb, mit eben dem Eifer machte 

man, nachdem Bernhard gleichſam das Signal gegeben hatte, 

Kollektionen von Dekretalen. Es wäre unnuͤtze Mühe gewe— 
fen, fie alle aufzuzählen; deu fünf angeführten gibt es auch 
einen vorzuͤglichen? Grad von Wichtigkeit, daß Raͤymund bei 

feiner Sammlung diefelben zum- Grunde legte. - Viel leichter 

waren 'diefe Dekretalen- Sammlungen zu derfertigen, als vor⸗ 

her die mannichfaltigen Collectiones -canonum waren, befon- 

ders für den, der zu Rom war; denn er Fonnte in der dorti— 
gen Regiftratur die Verordnungen der Da ehr leicht zu⸗ 

ſammenſuchen. 

d) Der Name Decretalis ändert nun in biefen Zeiten 

feine: Bedeutung faft aanz. Erſt hieß er fo viel als Antwort 
des Pabſtes auf eine gemächte Anfrage, noch ohne daf ge 

rade dieſe Antwort eine verbindende Kraft hatte. Sekt aber 

beißt Defrerale eine Decifion der römifchen Rota, 
jede Entfcheidung , welche der römische Gerichtshof in einem 

Prozeß gab. Bei der erfiaunlich großen Menge von Prozef- 
fen ünd Appellationen ;. bie nach Rom kamen, mußten fich 

47* 
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diefe Entfcheidungen nothwendig in's Unendliche wermehren, 

und bei diefer großen Menge konnten fich auch — 

Stuͤcke viel leichter einſchleichen. 

e) Aus all' dieſem erhellt die Groͤße der Revolution, 

welche die ftufenweife Entſtehung der Univerfitäten nicht nur 

in der ganzen Literatur, fondern in Staat und Kirche machte. 

Die merfwärdigften Pabfte des dreizehnten Jahrhunderts find 

Schäler der Univerfität Bologna, regieren alfo nach den 
Grundfägen, die fie dort gelernt, Fennen den ganzen Einfluß, 

welchen diefes Inſtitut auf das ganze Zeitalter hat. Eine 
literarifche Ihätigkeit erwacht, wie fonft noch in Feinem der 

vorhergehenden Jahrhunderte. Pfaffen und Mönche find nun 
nicht mehr allein Herren der Erziehung; es kommen neue 

Disciplinen in Gang, und man lernt nicht mehr ‚bloß das 

alte trivium und quadrivium.  Weberhaupt machte nun der 

Anfang des dreizehnten Jahrhunderts Alles zur zweiten gro- 

Ben Revolution reif. Mit den Synoden war ed nun dahin 

gekommen, daß fie bloßes Spielwerk in der Hand des Pab⸗ 

fies waren; er rief die Bifchöfe zufammen, und ließ nun nicht 

mehr das Geringfte auf ihre Deliberation anfommen, jondern 

diftirte ihnen die Schlüffe, oder war gar fo dreift, fie aus 

einandergehen zu lafien und dann ale Schlüffe derfelben zu 

publiciren, wovon auf der Synode nicht gefprochen worden 

war. Faft fo. hatte 68 Innocenz III. auf der Lateranifchen 

Synode im Jahre 1215 gemacht. Bertelmönche waren mit 
dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts aufgefommen ; 

der Einfluß des Pabftes auf die entfernteften Länder wurde 

dadurch mehr ald verdoppelt; die Einrichtung diefer neuen 

- Drden hatte militärifche Subordination ; Alles Foncentrirte 

ſich in dem Ordensgeneral, und die einzige Hand diefes Man 

nes Fonnte die ganze fürchterliche Mafchine in Bewegung 

fegen. Unabhängiger mid fchredenvoller wurde noch die Macht 



261 

dieſer Orden, da die Juquiſition auffam, und diefe Inqui⸗ 

ſition in die Hand der Dominikaner gerieth. 

So war der Pabſt mit dem Anfange des dreizehnien 

Jahrhunderts auf einer Hoͤhe, auf die ihn kein Hildebrand 

und kein Alexander III. gebracht hatte; jetzt war es doch Zeit, 

für ein ordentliches, Geſetzbuch zu ſorgen; Innocenz Il. Hatte 

zwar den Anfang gemacht, aber gleichfam noch fo fchüchtern, 

wie man das erfte Mal eine Handlung thut, die man an ſich 

ſelbſt noch nicht recht gewohnt iſt. 
Gregor IX. folgte feinem Beiſpiel, führte den Entwurf 

aber fo aus, daß feine Wirkung bis auf unfer Zeitalter blei⸗ 

bend war. Es fchien im Fanonifchen Hecht damals eine große 

Verwirrung zu machen, daß man nun nad) Gratian fünf 

Dekretalen » Sammlungen hatte, immer im einer mehr als in 

der andern; wer es vollftändig haben wollte, mußte alle fünf 

beifammen haben, Dieß erzeugte, beſonders bei den Vorle⸗ 

ſungen, große Verwirrung; mit einigen unter dieſen fuͤnfen 

war man auch nicht fo ganz zufrieden, und nach der Pro- 

greffton, wie einmal die Anzahl der Sammlungen fi zu 

vermehren anfing, hätte e8 immer ſteigen müffen, weil wieder 

jeder Pabft feine Geſetze hätte in usum forensem bringen 

wollen, Alfo lieber alle fünf bisher gangbaren Sammlungen 

in eine Maffe zufammengeworfen, das Neuefte fogleich hints 
Zzugethan, fo hat man das Ganze in einem Werke, überficht 

Alles leichter, und das Neuefte kommt immer zugleich leicht 
in Gang. Dieß that nun Gregor IX, durch den Bay um 

dus de Pennaforte, | 

Der heilige Raymund (denn er gehört unter die wenigen 

kanoniſirten Rechtögelehrten) ift von Geburt ein Spanier, aus 

-Barcellona in Katalonien, ftudirte wie Alle, ‚die damals ge 

lehrt werden wollten, zu Bologna, und wurde aud) Doctor 

juris canoniei daſelbſt. Im Jahr 1249 geht er mit feinem 
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Bifchof nach Barcellona zurück, wird Dominikaner, bald aber 

von Gregor zu der wichtigen Arbeit aufgerufen, eine neue Der 

fretalen » Sammlung zu machen. In drei Jahren war das 

ganze Geſchaͤft fertig; das neue Buch, in dem nun das 

Brauchbare aus den fuͤuf alten Sammlungen und das Neueſte 

beiſammen war, wird wieder wie gewoͤhnlich nach Bologna 

geſchickt, dießmal auch nach Paris, weil unterdeß auch dieſe 

Schule anfing, in der Rechtsgelehrſamkeit bedeutend zu werden, 

Man Tann fich Teicht vorftellen, daß eine folhe Samm⸗ 

lung, die fo viele Außere-Gründe ihrer Autorität und fo viel - 

innere Bequemlichkeiten hatte, fehr früh auch Kommentatoren 

und Gloffenmacher befam. Der berühmtefte unter diefer Menge 

it Bernardus Parmensis. Noch ehe Raymund mit ſei⸗ 

nem Werk zum Vorfchein fam, war er ſchon als Profeffor 

des Fanonifhen Rechts zu Bologna, berühmt. Da er Über 

diefe neue Sammlung Gloffen machen wollte, fo machte ei 

es ſich bequem, und ſammelte zuerſt aus den Schriften ſeiner 

Vorgaͤnger alle die brauchbaren Gloſſen, welche fie über die 

alten Defretalen gemacht hatten. Diefe Kompilation nun, 

zu der er hie und da das Geinige hinzuthat, hat fich bis 
Ri: auf unfere Zeiten unter dem Namen Glossa ordinaria 

erhalten. Er ift ‚der berühmtefte Gloſſator über die Dekreta— 

Ien, wie fein Zeitgenoſſe Joannes Teutonicus über: das 

Dekret, deffen Arbeit auc, noch unter dem Namen Glossa 

ordinarja in Deeretum ſich erhalten hat. Man heißt 

diefen fonft auch Johann Semeca; ob ganz. richtig, ift fehr 

zu bezweifeln, . Er ftarb vor dem Jahre: 1240 ale Probft zu 

Halberftadt, 

Keine elf Fahre ſteht e8 an, feitdem Raymunds Samm⸗ 

lung erſchienen war, ſo ſchickt der Pabſt wieder eine au⸗ 

ſehnliche Anzahl von Konſtitutionen nach Bologna. Juno: 

enz V., über den muthigen Kaiſer Friedrich II. ergrimmt, 
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yuft im Jahr 1245 eine Synode nach Lyon zufanımen, Der 
Kaiſer wird nicht allein von dem parteiiſchen Pabſte in Bann 

gethan, ſondern der Pabſt macht auch hier gelegenheitlich, 

weil es zugleich eine Reformations⸗Synode ſeyn ſollte, eine 

Menge Konſtitutionen, und wie es alle feine Vorgänger ge⸗ 

macht hatten, fo nun auch er; fie werden, um bei der gro⸗ 

Ben Menge von Geſetzen doch im Gang zu bleiben, nad) 
Bologna gefickt. *) Eben den Gang nahm es auch mit 

den Schlüffen der zweiten Lyoner Synode vom Jahr 1274. 

Weil auch diefe die in der Kirche eingefchlichenen Mängel 

heben und eing Art von oͤkumeniſcher Synode vorſtellen folte, 

fo ſchickte man wieder ihre Schluͤſſe nach Bologua. Ein jaͤm⸗ 

merlicher Zuftand der Kirchenrechts⸗Gelehrſamkeit: man macht 

Geſetze auf Geſetze; die ‚alten werden vergeſſen, die neuen 

nicht gehalten; kein Pabſt verfaͤhrt nach einem ordentlichen 

Plan, ſondern moͤchte ſich bloß eben auch als Geſetzgeber 
zeigen, flickt an dem alten Kleide und heftet ihm ein neues 

Stuͤck auf, | 
Es war nun mit dem Ende des dreizehnten Jahrhun⸗ 

derts fo. weit ‚gefommen, daß die Profefforen zu Bologna 

nicht mehr warten Founten bis der Pabft die Veranftaltung 

mache, die neuen Geſetze ſammeln zu laffen ; fie ſchicken eine 

eigene Gefandtfhaft an Bonifacius VIIL, um ibu darum 

zu bitten, und weil diefe neue Arbeit bloß ein Anhang zu 

dem Werk des Raymundus ſeyn ſollte, auch nach. der Mes. 

thode des Raymundus geordnet war, fo erhalt fie den Nas» 

men Liber sextus. **) Ungeachtet der Händel, welche 

*) Vergl. außer dem, was Böhmer. hierüber hat, Fattorini 
a. a. O. S. 425. 

**) Wie die Correctores Romani bei der Glossa libri sexti fo fehr 

parteiiſch verfuhren f. Pinsson traite de la regale P. 4, pag. 28. 

% 
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Bonifacius mit Philipp dem Schoͤnen hatte, verfucht er es 

doch, feine Sammlung auch der Univerſitaͤt Paris zu empfehs 

nie, wie aber leicht zu erachten, ohme weiteren Erfolg. 

Clemens V. ließ fih nicht erft bitten, wie Bonifacius, 

" fondern da er im Jahre 1311 die befannte Synode hielt, wo 

er die armen Tempelherren dem geldgierigen König von Frauk⸗ 

reich zum Opfer brachte, publicirte er wieder eine Menge 

Konſtitutionen, fammelte feine vorhergehenden dazu, und da 

er fie eben nach alter Art wieder mit Empfehlungs-Bullen an 

die Univerfirät ſchicken will, ſcheint es ihm wieder zu ges 

treuen, er ſchickt fie nur am feine Lieblings-Univerfität Orleans, 

und indeß er durch allerhand Zweifel gehindert wird, dieſelben 

auch an die uͤbrigen Univerſitaͤten zu ſchicken, ereilt ihn der 

J— Alfo erft fein Nachfolger, Jo ha nn XXI, und auch 

dieſfer erſt im Jahre 1317, publicirte fie, —— 

Zohann hatte nicht genug, bloß Geſetze eines Audern. zu 
publiciren ; feine achtzehnjährige Regierung, die mannichfaltis 

gen Handel, die er während berfelben gehabt hatte, feine 

mannichfaltigen feinen Einfälle, womit er die päbftliche Ge» 

walt und Einkünfte vermehrte, gaben ihm Gelegenheit genug, 
neue Geſetze zu machen; aber eine eigene Sammlung derfel- 

ben veranftaltete er doch nicht. Man hat zwar im Corpus 

juris canonici unter. dem Nanım Extravagantes Jo- 

hannis eine kleine Sammlung berfelben, aber fie rührt 
nicht von ihm felbft her, und iſt überhaupt nicht unter oͤf⸗ 

fentlicher paͤbſtlicher Autorität. veranftaltet. So wie auch 

die anderen Ertravaganten nicht, welche communes heißen, 

und in welden noch Konftitutionen von Sixtus IV. enthalten 

find, der zu Ende des fuͤnfzehnten Jahrhunderts regierte, 

So gleihfam in «einer Schnelle entftand die Sammlung, 

welche in unferem Corpus juris canonici begriffen ift, 

in einer Schnelle, verglichen mit dem ganzen vorhergehenden 
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Zuftand der Kirchenrechts » Gelehrſamkeit. Sobald der Pabit, 

bie Wichtigkeit der Sache merkte, fo Fam gleichſam Schlag 
auf Schlag ; und wahrfcheinlich bloß den traurigen Umftänden, 
in welchen ſich der römifche Stuhl faſt Durch das ganze fünf- 

zehnte Jahrhundert befand, haben wir es zu verdanken, daß 

wir nicht noch mehr überhäuft worden find. Hiezu Fam noch, 
daß num Bologna nicht mehr das juridifche Monopol hatte, 

wie im größten Theile des dreizehnten Sahrhunderts. Es war 

ren der Univerfitäten mehrere entftanden; nicht alle waren 

. immer fo’ gefällig gewefen, die päbftlichen Kollektionen anzu⸗ 
nehmen; man wollte das Dekret von den ewig fich vermeh⸗ 

renden Defretalen nicht ganz unterdrücken laffen — ſo befahl 

Kaifer Karl IV. den Profefforen feiner nen errichteten Unis 

verfität zu Prag, fi) mehr mit dem Dekret als den De 

Tretalen abzugeben, — man wurde e8 endlich felbft auch müde, 

immer neue Kollektionen der Defretalen zu erhalten, und‘ aus 

Ber denen, welche in den gemachten Sammlungen enthalten 

waren, Fam nebenher immer noch eine fo. große Menge pabft- _ 

licher Gefeße, daß ihr Anſehen notwendig äußerft gering wers 

den mußte. Mit wie vieler Schnfucht mußte nicht auch die 

fes Zeitalter auf jene noch befferen Zeiten zuruͤckſehen, welche 

fie in dem Dekret des Gratian gefchildert fanden, Gratian, 

fo. viel er auch aus Pſeudo⸗-Iſidor eingetragen hatte, hatte 

doch auch noch manche Fofibare Spur der alten glüdlichen 

Kirchenfreifeit; in den Defretal: Sammlungen war gar Fein 
Ueberreft mehr davon da, fondern fie waren voll des auffal= 

Iendften Unfinns, befonders der von Bonifacius herausgeges 
bene liber sextus. Man war endlich durch die Avignon'ſche 

Reſidenz und das Anignon’fche Schisma auf die Pabfte und 

die Urſachen ihrer Gewalt aufmerkfamer geworden; es ging 

befonders den Deutfchen "wie den Amerikanern, da fie den 
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erſten getbdteten Spanier fahen: man * daß es um ben 

Pabſt kein ſo ganz unverletzbares Geſchoͤpf fey. Die Franjo; 

fen hatten ihm ohmedieß im der -Nähe, und es bewährt ſich 

durch die ganze päbftliche Hiftorie, "daß diejenigen feiner Kins 

der „ die der Pabſt am naͤchſten um fich hatte, immer feine 

ungehorfamften. waren. Nie waren auch die Pabfte fo noch 

unter die menſchliche Truͤglichkeit herabgefunfen , ald in der 

‚Zeit der. Avignon'ſchen Nefidenz. Es war num nicht mehr 

Zeit, folche Sammlungen zu publiciren, Niemand würde ge: 

borcht haben; daher famen audy die Ertravaganten ‚zu feiner 

Autorität mehr, die Pabfte fcheinen felbft gefühlt zu haben, 

daß ed num nicht mehr Zeit fiy, auf dem alten Plan fortzus 

machen; fie gaben fich deßwegen auch nicht mehr Die Mühe, 

feloft für die Kolleftionen zu forgen , ſondern fie überließen 

es wieder, wie vor Innocenz III. den ———— der 

Gelehrten. 

So richtig freilich nun aus allem Bisherigen ice, wie 

es zugegangen ſey, daß man die Verordnungen der Päbite 

nad) und nach in der ganzen Chriſtenheit als Geſetze habe 

gelten laſſen, fo folgt daraus doch noch Feine feierliche 

Annahme aller darin enthaltenen Stücke; im Li- 

ber sextus find Stüde, bei welchen unmöglich irgend ein- 

König gleichgültig feyn konnte. Die Paͤbſte gaben von Zeit 

zu Zeit Konftitutionen, wodurch die Rechte der Kirchen auf 

das gröbfte verlegt wurden; befonders in den Zeiten der Avi— 

gnon'ſchen Refidenz hatten fie das Geld allzu nöthig, um nicht 
große und Feine Benefizien zu verkaufen; fie erdachten aller- 

hand neue Namen, um befonders auch immer neue Auflagen 

machen zu Fönnen. Der Sammer wuchs am Ende des vier 
zehnten Jahrhunderts fo body, daß Fein Schriftfteller dies 

fer Zeiten ift, der ihn nicht befeufzt, befonders in Deutfch- 
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land Feine Kirche war, welche nicht den ‚Schaden zarſuthen 

* 9 | 

Kaiſer und Könige nahmen fich wohl der Sache an, aber 

bei und Deutſchen leider nicht mit genugfamem Nachdruck ; 

welche Hülfe war von Wenzeld Indolenz oder falfcher Politik 

zu erwarten, und Sigismund brauchte zwar mehr Ernft, hatte 
unermübere Thaͤtigkeit, aber war denn doch auch nicht der Regent, 

welcher den liſtigen Intriguen der. Kurialiften gewachfen war. 

Eine der Hauptabfichten der Koftniger Synode war, jenen- 

Mißbräuchen, die bald bis zum Gefegmäßigwerden eingeriffen 

hatten, einigermaßen zu ſteuern. Der Kaifer ließ ſich taͤu⸗ 
ſchen, daß man erft vorher auf der Synode eine neue Pabftwahl 
vornahm, und fobald wieder ein neuer Pabft da war, wurde 

‚nichts aus der ganzen Sache; der Pabft vertröftete, daß bald 

wieder ein neues Concilium follte gehalten werden, und machte 

#) Eine Hauptklage betraf unter Anderem immer auch die roͤmi⸗ 
hen Kanzlei:Regeln, und diefe waren in allweg die un: 
ertraͤglichſte Laſt und die umverantwortlichfte Ungerechtigkeit. 
Es konnte einem Pabft einfallen, in feine Kanzlei die Verord⸗ 

nung zu ſchicken, daß, wenn kuͤnftighin ein gewiſſes Beneficium | 

vafant. werden follte, er die Vergebung deffelben ſich ve: 

fervirt haben wolle. Kam nun alsdann in der römifchen 

Kanzlei die Nachricht ein, daß diefes Beneficium vakant gewor: 
den, und daß der Neuernannte die Ausfertigung feiner Be: 
ſtaͤtigungs Bulle ſuchte, ſo wurde dieſe abgefchlagen, der Pabſt 
habe ſich die Collatio beneficii vorbehalten. Ohne allen ver: 
nünftigen Nechtsgrund konnte dem Pabit, oft aus bloßen $i: 

nanzbedürfniffen, einfallen, fich mit einem Male eine ganze ge: 

wife Gattung der anfehnlichiten Benefizien zu referviren. Die 

Berordnumgen nun, ‚welche der Pabſt ‚feiner Kanzlei wegen 

Erpedirung der Benefizien vorfchrieb, hießen Kanzlei: Re: 

geln; ein Pabſt nad, dem andern that noch immer mehr hin: 

zu, und machte feinen Saum -breiter :-fo wurde denn das Soc 

von einer Negierung zur andern drüdender, die päbftlichen dor 

derungen und Ufurpationen grenzenlofer- 
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unterdeß mit den Deutfchen einen kleinen — worin er 

einigen wenigen Punkten abhalf. 

So entfland das Konfordat, das Pabſt Manin V. 

‚mit den Deutſchen ſchloß. Sie hatten umſtaͤndlich ihre Klas 

gen übergeben, und weil en fie dern doch nicht fo ganz über 

gehen Fonnte, fo half er einigen, derfelben ab; es follte aber 

Alles nur Interims⸗-Verordnung feyn, bis Die ſo allgemein 

erwartete große Reformation an Haupt und Gliedern kaͤme. 

Wenn es aber mit dieſer auf den Pabſt — wäre, 

wie lange man da hätte warten müffen ! N 

Der Kaifer trieb, bis endlich) die Synode 4 Baſel 

ausgeſchrieben wurde; und hier zeigten die Synodal⸗ Vaͤter 

mehr muthige Entſchloſſenheit, als auf der Koſtnitzer Synode. 

Ungeachtet der Pabſt ganz von der Synode abgetreten war, 
alle ihre Verhandlungen für ungültig erflärte, die Väter ex 
fommunicirte, fo. fuhren fie doch fort, einen Reformations⸗ 

Artikel nad) dem andern vorzunehmen. Erftlich erklärten fie, 

noch che einmal der Bruch fo weit gefommen war, alle Res 

fervationen- der Pfruͤnden für ungültig; alsdann verboten fie 

die Bezahlung der Annaten und anderer Tribute, die der rds 
miſche Hof unterdeß auferlegt hatte. Die Erbitterung zwifchen 

dem Pabft und den Vätern der Baſel'ſchen Synode ftieg end» 

li) fo hoch, daß jede Partie die andere in den Bann that, 

der Pabft ein anderes Concilium zu Ferrara hielt, und 

die Synode einen anderen Pabft machte. - 

Jedem Theil war nun darum zu thun, fih von den eu⸗ 

ropäifchen Mächten fo viele Anhänger zu verfchaffen, als nur 

moͤglich, befonders buhlten beide um den Beifall der Deuts 

fhen. Und: da unterdeg Sigismund geftorben war und 

Albert an der Spitze der Deutfchen fand, eim Prinz, der 

Muth und Verſtand genug hatte, die gegenwärtige Situa⸗ 

tion zu bewüßen, fo ſchien es wirklich, als ob die glüdliche 
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Periode da waͤre, ſich in ein vortheilhafteres ——— gegen 

den roͤmiſchen Biſchof zu ſetzen. 

Die Deutſchen ergriffen auch damals die allerbeſte Par⸗ 

tie, auf dem Reichstag zu Mainz im. J. 1439 acceptir⸗ 

ten fie die Schlüffe der Bafeler Synode, entfchlof- 

fen fih alfo, Fünftighin feine Annaten und dergleichen Tri⸗ 

bute mehr zu bezahlen, auch Feine pabftlichen Erfpeltativen 

und Refervationen mehr zu geftatten, Um aber doch in das 

verdrießliche Schiöma nicht verwicelt zu werden, wollten fie 

zugleich den Pabft Eugen IV. als rechtmäßigen Pabft erken, 
nen, wenn fich diefer nur gefallen laffen würde, ihre Annahme 

der Bafel’ichen Schlüffe zu ratificiren. Eugen war aber über 
den Schritt, den die Deutfchen gethan hatten, fo erbittert, 

daß ‚er die Erzbifhöfe von Trier und Köln, ald zwei der 

HauptzUrheber, für abgefetst erflärtes-nur defto beffer für die 

Deutfchen, die jet gleichfam mit Gewalt auf ihre Nechte . 
aufmerkiam gemacht wurden. Im Jahr 1446 fchloffen dep 

wegen die Kurfürften seine Vereinigung, felten Sinnes, den 

einmal gethanen Schritt zu behaupten, und dem Pabſt durch 

eine Sefandtfchaft jagen zu laſſen, daß, wenn er fich nicht 

bequeme, feine Baunbulle zurücdzunehmen und ihre Accepta⸗ 

tion der Baſeler Defrete gut zu heißen, fie fi) ganz für die 

Bafeler Synode erklären würden, alfo Eugen nicht. mehr als 

Pabft anerkennen, fondern den von der Bafeler Synode ge- 

feßten Felix V. annehmen. 

Dei der großen Entichloffenheit der Kurfürften, und da 

fie fo fehr ‚gereizt. worden waren, ‚hätte die Sache ohne allen 

Anftond durchgefeßt werden müffen, wenn nicht der Kaifer 
durch Einfalt und Bigotterie das Intereſſe der ganzen deut, 

ſchen Kirche auf das ſchnoͤdeſte verrathen hätte. Der tapfere 

Albert war nmläich nicht mehr auf dem Thron, fondern der 

fchläfrige. Friederich III., dem es herzlich bange gewefen zu 
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ſeyn ſcheint, es möchte aus folchen Schritten eilt Kirchen? 

Schisma entfiehen, Der Bloͤdſiun des Kaiſers gibt ſich alſo 

alle Muͤhe, die Vereinigung der Kurfuͤrſten zu zertruͤmmern; 

indeß mit feinen Kabalen hätte es wohl nicht fo viel zw ſagen 

gehabt, wenn er nicht unter feinen Sefretären an dem Aeneas 

Syloius einen fehr liftigen Kopf gehabt hätte, durch welchen 

die ganze Negotiation betrieben wurde, Aeneas Sylvius gab 

dem Pabfte von jedem Fleinen Vorgang Nachricht, damit dies 

fer fi) immer darnad) richten koͤnnte, füchte, da er fah, daß 

es unmoͤglich ſey, das ganze Ungewitter von dem Pabſte ab: 

zuwenden, wenigſtens das Dividere unter den Kurfürften zu 

fpielen, und machte fi) befonderd an Mainz, und da der 

Kurfürft felbft unbeweglich fchien, fo theilte er 2000 fl; unter 
den Mainzifchen Raͤthen aus, die ihren — bald abuse 

gen wußten. 

Diefe 2000 ft. entfchieden auf ewig gewiffe der —2 

ſten Rechte Deutſchlands und feiner Kirche. Es wird von 

Aeneas Syloius ein neuer Auffag gemacht, worin die Traf 

tate zwifchen dem Pabſte und der deutjchen Nation feftge- 

fegt werden; man bringt den Kurfürften von Mainz und 
noch ein paar der anderen Kurfürften dazu, daß fie erklären, 
fie halten diefen Aufſatz für fo billig, daß fie vom der gemein⸗ 

fhaftlihen Sache abtreten müßten, wenn ſich ihre Kollegen 

ſolche Bedingungen nicht gefallen laffen wollten. Durch eine 
neue Geſandtſchaft wird dieſer Aufſatz nach Rom gebracht, 

der Pabſt läßt ſich ihn gefallen, weil ihm der Kaiſer ſchrieb, 

daß es unmoͤglich anders durchgefetzt werden koͤnne. Nur 

bittet ſich der Pabſt wegen der vermeintlichen Rechte, die er 

bier hätte aufopfern muͤſſen, eine Entſchaͤdigung aus, und hat 
noch die Ehrlichkeit, daß er an eben dem Tag, da er die 

Forderungen der ohnedieß ſchon betrogenen Deutfchen unter 
fchreibt, eine Bulle in der Stille auffet, daß ihm alles das 



271 

Unterfehriebene an feinen Mechten nichts ſchaden folle, weil 
er unpaͤßlich gewefen und nicht recht habe nachdenken. koͤnnen. 
Wegen jener Vergütungen, die dem Pabft, um ifn über den 
Verluſt feiner Uſurpationen zu tröften,, verfprochen waren, 

ſchickkt Nifolaus V., der Nachfölger Eugens, eine Gefandt- 

(haft nach Deutfchland, welche mit Kabalen, die jenen erften 
nicht unähnlich waren, endlich im Sahr A448 jene berühmten 

Afhaffenburger Konkordate zu Stande bringen, daß 

alfo die ganzen Konfordate Deurfchlande aus der Acceptation 

der Baſeler Dekrete beſtehen, ſo wie ſie durch jene Aſchaffen⸗ 

burger Konvention modificirt wurden. Haͤtten nicht die Main 
zer Raͤthe 2000 fl. angenommen, fo wuͤrden die Dekrete des 

Baſeler Konciliums in Deutfchland ohne alle Einſchraͤnkung 

angenommen worden ſeyn, Feine Nefervationen und päbftlichen 

Mandate würden jemals weiter gegolten haben, von diefer 
Zeit an wären Feine Annaten weiter bezahlt worden, aud) 

mit den Appellationen würde 68 einen ganz andern Gang 

‚genommen haben, 

Diefe Afchaffenburger Konfordate vom esafre 4448 find | 

alſo, wie die ganze Gefhichte ihrer Entſtehung beweist : 

a) ordentliche Verträge und Feine Privilegien, weldye der 

Pabſt dem deutfchen Kaifer aus befonderer Gnade ertheilte. 

Sogar Fein Privilegium des Pabftes für die deutfche Kirche, 

daß es vielmehr Privilegien der deutſchen Kirche ‘für deu 

Pabſt find. ‚Denn die deutſche Kirche Hat durch dieſelben 

feine Rechte gewonnen, fondern Rechte verloren, Keinen Bor: 

theil vom Pabſte erhalten, fondern dem Wabfte Vorteile 

eingeräumt. Eind aber die Konfordate ordentliche Verträge, 

fo hängt auch ihre Erflärung gar nicht bloß von Pabſte ab, 

fondern wie die Erflärung eines jeden Vertrags von beiden 

Theilen, und die Stimme der deutfchen Kirche muß bei dieſer 
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Erklärung felbft gewiß immer entfcheidender ſeyn, weil ber 
"ganze Vertrag die Form eines Privilegiums hat, welches der 

Pabft von der deutfhen Kirche erhielt, Die Päbfte felbft 
haben eingefehen,, daß die Konfordate als Pakta anzufehen | 

feyen, 3. B. Julius IIL in einer Konftitution vom 44. Sept. 

1554, $. 2. Man fieht hieraus auch), was von den mans 

nichfaltigften Verletzungen diefer Konkordate, die fich bie 
Paͤbſte feit ihrer Errichtung zu Schulden Fommen ließen, zu 

urtheilen ift. Wenn die Konfordate ein ordentliches Paktum 

find, und der Pabſt verleit die Konkordate, fo find au) die 

Deutfchen gar nicht mehr an die Konfordate gebunden ; fie 

Fonnen das Opfer wieder zurücknehmen, das fie dem Pabfte 
mit fo ungeitiger Großmuth gebracht haben, 

b) Die Afchaffenburger Konfordate find bloße Exceptionen, 

und das Hauptſtuͤck unfrer Konfordate find die Bafeler Der 

trete... Die Afchaffenburger Konfordate find alfo, wie alle 

Erceptionen von der angenommenen Hauptregel, strietae in- 

terpretationis. Der Pabſt hat alfo 3. B. den muthwillig: 

ſten Spott mit der deutfchen Nation getrieben, wenn in det 

Retraktationsfchrift, welche dem Febronius von Rom aus 

vorgelegt wurde, ausdrücklich verfichert wird, daß der Pabft 

nicht im Sinn habe, die Konkordate der deutfchen Nation zu 

verlegen, und doch Faum ein paar $$. vorher Febronius an- 
erkennen mußte, daß der Pabft über allen Koncilien fey. Gewiß 
aber ift e8 immer einer der wefentlichften Saͤtze der Baſel⸗ 

fchen Dekrete, daß der Pabft den Koncilien unterworfen fey. 
c) Die Aſchaffenburger Konkordate, oder diefe Exceptionen 

von der angenommenen Regel der Bafel’fchen Dekrete, find 

nicht mit allgemeiner Webereinftimmung von dem deutfchen 
Fürften, fondern nur von mehreren angenommen worden: es 

wäre alfo eine wichtige Frage, ob alle dadurch verpflichtet 



.275 

würden. So viel if gewiß, daß fie wirklich in manchen 

Stiften Feine Kraft haben, z B. Würzburg, Bamberg, Salz - 

burg erkennen Feine menses papales. | 

d) Die ganze Art, wie die Afchaffenburger Konfordate 

entworfen und zu Stande gefommen find, beweist hinlanglich, 

daß fie als Reichsgeſetze zu betrachten find, deren Verlegung 

alfo den Pabſt nicht nur mit diefem und jenem einzelnen 

Prälaten, fondern mit der ganzen Nation in Streit bringt. 

e) Wenn man bedenkt, daß der Pabft zu den Annaten, 

zu den menses papales und anderen ihm geftatteten Rechten 

nicht das geringfte Recht hatte, daß wir einer ‚glüdlicheren 

‚ganzen Freiheit bereits fehr nahe waren, und endlich noch 

vergleicht, wie viel der Pabft anderen Nationen einräumen 

mußte, fo ift es wahrhaftig nichts Geringes, was wir durch 

die Afchaffenburger Konfordate aufopfern mußten. Beſonders 

der franzöfifchen Nation mußte Eugen viel mehr einräumen, 

und wenn und nicht die Schelmerei des Aeneas Syloius und 

bie Einfalt Friedrich8 II. darum gebracht hätte, ſo wären 

wir wahrfcheinlich mit den anderen Nationen in gleiche Vor⸗ 

theile gekommen. - | 
N Man fieht hier an einer fehr merkwuͤrdigen Probe den 

ganzen Gang der Entwicelung unfres Verhaͤltniſſes gegen 

den römifchen Stuhl. Die Waffen, welche der römifche Bir 

ſchof gebraucht, find gewiß nicht die edelftens zweitauſend 

Gulden, unter die Mainzifchen Raͤthe ausgetheilt, haben mehr 

gewirkt, als alle Fanoniftifchen Demonftrationen. Die Haupt: 
urfache, warum Deutfchland nie in das Verhältniß gegen den 

römischen Stuhl kommen kann, als z. B. Franfreich, liegt 

ganz gewiß darin, weil immer einer der großen Biichdfe um 

feiner Privat + Iutereffen willen das allgemeine Sutereffe ver 

raͤth. Da man ſich 1459 entfchloß, die Baſeler Defrete an: 

zunehmen, fo machte es einen gewichtigen Anftand, weil man 
Spittler's ſaͤmmtliche Werte, X. Bd. I 
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glaubte, die großen Erzbifchöfe felbft möchten dadurch an ih⸗ 

rem Intereſſe verlieren. In den Baſeler Dekreten waren naͤm⸗ 

lich alle Annaten aufgehoben; nun hatten es die großen Erz 
Bifchdfe dem Pabft laͤngſt nachgemacht und auch aus ihren 

Didzefen Annaten eingerrieben, wie fie der Pabft aus ganz 

Deutfchland eintrieb. Diefen Profit wollte Mainz nicht fah- 

ren laffen, fondern verwahrte fich vorher durch eine Proteftas 

tion, daß feine Annaten nicht unter dem Bafeler Dekrete bes 

griffen ſeyn ſollen. Köln und Trier würden wahrſcheinlich 

ein Gleiches: gethan Haben, wenn nicht diefe damals einen | 

größeren Kampf gehabt hätten. Der Kaiſer wehrt fi ger 

woͤhnlich ‚mehr für die Kirchen feiner Erblande, als für die 

deutfchen Kircyen überhaupt; denn was liegt’ ihm viel daran, 

‚ wenn diefe Geld nah) Rom für Annaten und age 

ſchicken wollen, 

g) Eben den Gang, den es mit Konftituirung der Fon 

fordate nahm, eben denfelben nimmt es täglich mit Beobach⸗ 

tung derfelben. Ungeahndet wurden fie auf das unverantwort⸗ 

lichſte beftändig gebrochen. Die Geſchichte des Verhältniffes 
des Pabſtes gegen die deutſche Kirche feit dem gefchloffenen 

Konkordat iſt faſt nichts, als eine Geſchichte der verletzten 

Konkordate: ſelbſt der Aeneas Sylvius, der an Schließung 

derſelben fo vielen Antheil hatte, da er unter dem Namen 

Pins IE Pabft wurde, erlaubte ſich eine faft gänzliche Wet: 
nachlaͤßigung derfelben. Einer der wefentlichften Artikel der 

Bafel’fchen Synode war, daß ein dfumenifches Koncilium über 

dem Pabft fen, daß man fich demnach von einem Ausfpruche ı 

des Pabites auf ein Urtheil: einer ſolchen Synode berufen 

koͤnne, und Hoch wagte, ed Pius II. in einer Bulle vom Jahr 
4460, alle diejenigen eo ipso als exkommunicirt zu erflären, 

welche an ein Koncilium appelliren würden, 

Alfo durch bie Konfordate iſt nichts weniger "als den 
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großen Klagen geholfen worden, welche Deutſchland gegen die 

Gewaltthätigfeiten und "Anforderungen des roͤmiſchen Hofes 
mit Mecht führen Eonnte: die Sache war im Grunde mür 
noch fchlimmer geworden; wir hatten uns zu Vielem verftans 

den, was wir nicht fchuldig gewefen wären: dieß nimmt ber 

Pabſt nun als Pflicht, und das Uebrige, deffen Laſt wir 

gleihfam abkaufen wollten, nimmt "er ls fin Recht. Man 

darf fich deßwegen gar nicht tvundern, wenn die Befchwerden 
der deutfchen Nation von diefer Zeit an immer nur vermehis 

ter erfchienen. Noch kam dazu, daß in der zweiten Hälfte des 

fuͤnfzehnten und im Anfange des fechzehnten Jahrhunderts 

Paͤbſte auf den Stuhl kamen, die das Geld noͤthiger hatten, 

als irgend einer ihrer Vorfahren, und die weder durch Ehre, 

noch Unehre zuruͤckgehalten wurden, ihre Brandſchatzungen 
auf das Hoͤchſte zu treiben. Es mußte viel Geld darauf gehen, 

bis Eirt IV. feinen Nepotismus befriedigen, Junocenz VII; 

feine 16 Baftarde verforgen konnte. Alerander VI. war öhne 
dieß einer der fchlechteften Menfchen, der je gelebt hat, und 

wenn Thon Zulius I. und Leo X. nicht in ſolchem Grade 

abfcheulich lebten, fo fette doch den Erſteren feine Neigung 

zum Krieg und zum Soldatenhalten, und den Letzteren feine. 

undrdentliche Liebe zur Pracht und zur Wolluſt in die beftäns 

dige Nothwendigkeit, göttliche und menfchliche Rechte zu Geld 

zu machen, die heiligſten Vertraͤge zu verletzen, auf alte und 

neue Verſicherungen nicht die geringſte Ruͤckſicht zu nehmen; 

Sn dieſen Zeiten nun war. freilich kanoniſches Recht ſo 

‚weit feftgefegt, als es Prozeß, Eheſachen und dergleicheit 

Punkte betraf; das alles regulirte ſich nach den Dekretalen: 

man war nun, da auch mehrere Univerſitaͤten in Deutſchlaud 

entftanden, nicht fo ganz mehr der Willfür der italienifchen 
Rechtsgelehrten überlaffen; aber jener wichtigfte Theil des 
Fanonifchen Rechts, — das Verhaͤltniß des Pabſtes, 

18 * 



276 + 

befonderd gegen die deutfchen Kirchen, beſtimmt feyn ſollle, 

war voll abwechſelnder Ungewißheit. Unerſetzlicher Schaden 

war es, daß Kaiſer Friedrich fo gar lang nicht ſterben, und 

einem thätigeren, für deurfche Rechte wachfameren Kaifer Platz 

machen wollte: aber da endlih auh Max auf den Thron 

fam, fo fiand diefer anfangs polisifcher Abfichten wegen mit 

Julius II, in einer Allianz, und er war überhaupt der ent> 

ſchloſſene, nad) Planen handelnde Regent nicht, der die Uſur⸗ 

pationen des Pabſtes hätte einſchraͤnken koͤnnen. Vielleicht 3 

trug in feinen fpäteren Jahren zu feiner Aufführung Mandıes 

auch bei, daß er felbft die Grille haste, die dreifache Krone - 

zu fuchen. Der König in Frankreich hatte wahrend Marens 

Regierung einige fehr wichtige Verfuche gemacht, den Pabſt 

einzufchranfen und Reſpekt zu Ichren, — das war Abficyt 

namentlich. feines Piſaner Konciliums, aber es war. ohne 

Folgen, weil er nicht von anderen Monarchen unterſtuͤtzt 

wurde, und man hatte das Elend eines päbftlichen Schisma 

fo. lange und. jo empfindlicy erfahren, daß man fich vor nichts 

mehr fürchtete, ald vor einem neuen Ausbruch deffelben. So 

blieb. es alfo immer beim Alten; man proteftirte vom Zeit zu 

Zeit, wenn die Eingriffe des Pabſtes zu dreift. waren, und 

der Pabft wiederholte feine Ufurpationen immer auf das Neue: 

ein Auguſtiner⸗Moͤnch mußte endlich wagen, was 
Kaifer und Könige nicht thun wollten, nit 

thun fonnuten 

Noch ohne Abficht eine fo große Revolution zu — 

ken, als in der Folge entſtand, widerſetzt ſich der muthige 

junge Manu zuerft einem Mißbrauche, der mit dem Jndul⸗ 
genzen getrieben wurte, und der zuerft gar nicht Sache des 

Pabftes, fondern vielmehr der Kommiffarien zu ſeyn ſchien, 

welchen die Eintreibung diefer geiftlichen Kontribution aufers 

legt war. Cine Handlung zog die andere nach ſich; die 

Ei 
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unverftändige Hitze des römifchen Biſchofs nöthigte den uners 
ſchrockenen Mann, weiter zu gehen, als er wollte; ‚denn 

Leo X. hatte fi von den aufgebrachten Dominikanern vers 

leiten laffen, gerade in dem Zeitpunfte, wo vielleicht Luther 

noch gewonnen worden ware, mit dem Bann loszudonnern, 

Es fommen viele Umftände zufammen, welche den Pabſt 

zu diefeom Schritt brachten. Kaufmann Fugger in Augsburg, 
der auf den Sndulgenzen- Handel Geld vorgeftredt harte, bes 
forgte, von feinem Gelde zu verlieren, trieb alfo zu Rom fo 

gut er konnte; EA, der erzürmt worden war, weil er ſich 
auf der Leipziger Difputation proftituirt hatte, ging felbft 

nach Rom und betrieb die Sache. Die Dominikaner hatten 
in Rom eine mächtige Partie; Leo felbft fcheint die Sache 

nicht fo wichtig genommen zu haben, und bei einer empfind⸗ 

lichen Seite war er doch angegriffen worden. 

Die Bannbulle erging 1520, Luther wurde mit gaͤnzli⸗ 

her Ausſtoßung aus der Kirche bedroht; ehe dieſe erfolgte, 

wollte er ſelbſt mit’ einigem Eklat dieſelbe verlaſſen. Den 10. 

Dezember 1520 ging er mit feinen Schülern, das Corpus 
- juris canoniei und die gegen ihn ergangene päbftliche Bulle 

unter dem Arm, zur Stadt hinaus, ließ da einen Scheitere 

haufen aufrichten, und verbrammte beide vor den Augen ei⸗ 

ner großen Menge Volks. 

Nachdem die Sache geſchehen war, ‚bat man viel für 

und gegen difputirt, Luthern oft darüber gelobt, öfters deß⸗ 

wegen gefhimpft, und Manche, befonderd in neueren Zeiten, 

fahen es als die freventlichftie Beleidigung der Faiferlichen Maje⸗ 

ftät an, weil Defret und Defretalen in Deutfchland wegen 

ihrer Reception als Faiferlihe Nechte betrachtet werden koͤnn⸗ 

ten; es ſey demnach nicht viel weniger, ald wenn er es felbit 

kaiſerlichen Geſetzen — harte. Man uͤberſah aber viel⸗ 

leicht dabei— | 
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a) Daß wir jenem Zeitalter unfere feineren Begriffe von 

Recht und Unrecht, bejonders fo weit es bie Geſetze des 

Staats betrifft, nicht leihen ſollen. Man hatte damals die 

Rechte der Regenten ‚weit noch wicht fo hoch geſpannt, als 

gegenwärtig, dem Bürger war bei einer noch nicht fo in ihren 

feinſten Punkten beftimniten Verfeffung Manches erlaubt, was 

jetzt Frevel ſeyn wuͤrde. 

h) Luther wollte, wie aus. der ganzen Geſchichte — 

nichts Anderes thun; als eine Gegen⸗Exekution halten, dem 

Pabſte, der ſeine Schriften zum Feuer verurtheilt hatte, eine 

völlig gleiche Ehre erweifen. Man ftoße fich hier nicht, daß 

ſich Luther bei dieſer Handlung fo gar nicht als den Geringe⸗ 

ren fühlte: ‚er grenzte noch ‘ganz nahe an die Zeiten, wo jeder 

kleine Edelmann dem Fürften den Krieg ankuͤndigte; ſeine 

Handlung hatte ungefähr eben dieſes Verhältniß. - Luther bes 

trachıete das kanoniſche Necht damals wohl gar nicht ala“ 

Rechte, die unter Faiferlicher Autorität in Deutfchland galten, 

fondern als eine Sammlung päbftlicher Gefege, in welchen 

er die wichtigften Stüce des Aberglaubens auf das feierlichfte 

 beftätigt fand, den er. nun doch durchaus zu beftreiten hatte, 

Bon pabftlichen Gefegen wollte er ſich nun ganz feierlich los⸗ 

fagen, und er glaubte diefes nicht folenner thun zu können, 
als durch gegenwärtige Handlung. Einige fagen auch diefes 

zu feiner Entfchuldigung, daß er doch die Erefution felbft | 

verrichtet, hingegen der Pabſt a durch den Scharfrichter habe | 

vollziehen laſſen. 

c) Zu al? dieſem muß man freilich noch Sutpers n mus 

thigen Charakter nehmen, der. befonders jeßt noch im erften 

Feuer war, alle feine Erwartungen, wie er yon Rom’ aus 

gegen Tegefche Mißbraͤuche fogar noch Hülfe erhalten würde, 

ayf das fchändlichfte betrogen fand, unter ſolchen Umftanden 

doppelt lehhaft für die unterdruͤckte Wahrheit empfand, und 
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auch noͤthig zu haben glaubte, den Muth feiner, Anhänger 

durch eine etwas auffallende Handlung zu beleben. Auf jenes 

Zeitalter mußte auch der Muth, womit fo etwas ganz uners 
wartet Kühnes ausgeführt wurde, fehr nachdrüdlich wirken, 

Die Gegner Fonnten fehen, mit was für einem entfchloffenen 
Manue ſie zu thun hatten und auf welche Extremitaͤt diefer 

es treiben wollte, und der große Haufe. feiner Anhänger hing 

ohnedieß immer ganz von dem Ton ab, den ihr Anführer 
angab. Luther felbft.vertheidigte fich im einer. befondern Schrift: 

„Warum des Pabſts und feiner Zünger Bücher von Dr. Mars 

tin Luther verbrannt find,‘ und gibt hier die. eben augege— 

bene Urfache als den vorzüglichften Beweggrund au, warum 

er es gethan habe; außer dem, daß er noch dreißig verab⸗ 
ſcheuungswuͤrdige Saͤtze herauszog, welche eine ſolche oͤffent⸗ 

* ſtrenge Beſtrafung verdienten. 

Die ganze Sache hatte am Ende auch die dolgen nicht, 

— man anfangs hätte fürchten oder hoffen koͤnnen. Es 

geſchah nichtd weniger, ald daß nun unter der neuen Partie, 

die fih nad) und nach zu einer befondern Kirche bildete, ab 

ler Gebrauch des kanoniſchen Rechts. aufgehoben worden wäre, 

Es waren zu viele Leute da, die nun einmal dieſes Recht ges 

lernt hatten, dieſes Recht feit mehreren Jahren trieben und 

davon lebten; diefe, wenn fie auch fonft der Reformation güns 

ſtig waren, wehrten fich gegen eine ſolche Alles ſtuͤrzende Neue⸗ 

rung, und weil man ſelbſt auch im Jahre 1520 weit- noch 

nicht auf folche Folgen hinausſah, als ſich in den nächften 

zwanzig Jahren entwicelten, fo behielt man ohnedieß immer 
vom Alten fo viel möglich bei. Es ging wie mit der ſcho— 

laftifchen Philofophie, Luther eiferte fich müde gegen dieſelbe, 

war gegen Ariſtoteles, „oder vielmehr‘ gegen den Mißbrauch, 

der mit Arifioreles getrieben wurde ‚auf das Aäußerfte aufs 

gebracht, und doch blieb ariſtoteliſche Philoſophie ſelbſt in 
J 
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MWirtenberg, und Luther mußte noch zu feinen Lebzeiten befons 

ders in den Diſpuͤten mit den Katholiken davon haͤufigen Se 

brauch gemacht ſehen. 

Alſo die Periode des Sturzes des —— Rechts 

unter den Proteſtanten faͤngt nicht von dieſer Handlung Luthers 

an, ſondern Alles haͤngt von der Epoche ab, wo ſich nun die 

neu entſtandene Partie zur neuen unabhängigen Kirche 

bildete. Sobald eine, neue unabhängige Kirche da war, fo 

gab fich diefe nothwendig neue Gefege, oder, was fie etwa 

auch noch von den alten annahm und beibehielt, galt num 

nicht mehr in der Form und aus den Gründen, aus welchen 

ed in den alten Zeiten gegolten hatte; die nene Gefellfchaft 

mußte denfelben gleihfam das Siegel ihrer Autorität erſt noch 

befonders aufdrüden. Bekannt ift nun, daß es mit der Vils 

dung einer eigenen neuen unabhängigen Kirche fehr ftufen- 

weife ging; Xuther war zwar 1524 durch eine eigene Bulle 
Leo’s ganz aus der Semeinfchaft der römifchen Kirche geftoßen, 

aber man hatte damals fchon lange angefangen ; zwiſchen rös 

mifcher und Farholifcher Kirche zu diſtinguiren; Deutſche, 

welche die Rechte ihrer Kirche verflanden, Fonnten auch uns 

möglich das Urtheil des Pabſtes als gültig anfehen, weil 

Luther an ein Koncilium appellirt hatte, unmöglich alfo mehr 

vom Pabft gerichtet werden Fonnte. So lange aud Luther 
mit feinem Eifer vorzüglich nur bei den Indulgenzen ftehen 

blieb, fo hatte er den größten Theil felbft der Katholifen auf 

feiner Seite, und feine erften Neformations:Verfuche wurden 

befonders auch von den damaligen fchönen Geiftern * be⸗ 

guͤnſtigt. 

Die Jahre 1525 und 4527 machen demhach * eigent- 

ih Epoche. Im Zahre 1525 ſtarb Kurfürft Friedrich der 

Meife, der unterdeß,. ohne die Sache zu hindern oder zu be 

fördern, das ganze Merk feinen eigenen Gang hatte nehmen 
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laſſen. Sein Bruder und Nachfolger Johann ging viel ra— 

ſcher zu Werk, und befchleunigte dadurch die gänzliche Trens 
nung, der bisher etwa noch abgeholfen werden zu konnen ſchien, 

wenn vielleicht Rom einige feiner unbilligften Forderungen 

aufgeben würde, oder ein günftigerer Zeitpunkt erſchien, wo 
etwa der römifche Bifchof die.Fürften mehr auf feine Seite 

ziehen könnte. Aber Johann zernichtete alle diefe Erwartungen, 

Er gab Luthern und Melanchthon Befehl, Gefege für eine 

neue Kirchen: Berfaffung und Kirchen Einrichtung zu entwers 

fen; nahm fich felbft der Entfcheidung ber. geiftlichen Sachen 

an, ließ die von diefen zwei Männern aufgefegte Ordnung 

im Zahre 1527 befannt machen und einführen, Die wichtige 
Schrift, welche alfo Grundlage der ganzen evangelifchen Kir 

hen-Berfaffung wurde, erfihten 1528 unter dem Titel: „Uns 

terricht der. Bifitatorum an die Pfarrer im Kurfürftenrhum - 

Sachen.” Der Kurfürft ließ nämlich) durch Theologen und 
weltliche Raͤthe feine Kirchen vifitiven; that alfo das, was 

vorher eine der wefentlichften Pflichten der Bifchöfe war, aber 

er that es fo viel edler "und großmüthiger, als es vorher ge⸗ 

ſchehen war; er ließ die Vifitationen auf feine Koften und 

nicht auf Koften der Gemeinden veranftalten, ungeachtet er 

um fo. größeres Recht gehabt hatte, da er die Vifitationen 
auf Erfuchen der Gemeinden veranftaltete. Er gab auch Br 

‚fehl, daß umwiffende Scelforger hinweggeſchafft, und neue, 

der Religion Eundigere, an ihre Stelle gefegt werden follten, 

Sept war — freilich zu damals faſt allgemeinem Aerger— 
niß und felbft bei bisher Gleichgültigen entftandener Erbitterung 

 — ber große Schritt gewagt, eine eigene, für fich beſte⸗ 

bende Kirche aufzurichten, alle Bande vollends aufzur 

löfen , wodurch man an’ die alte Gefellfchaft angelnüpft war, ° 

in. dein vollen Gebrauch aller feiner natürlichen Rechte und 
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Sreiheiten zurbchzutreten, und fich unter neuen Bedingungen 

und auf eine neue Einrichtung zu verpflichten. | 

Es hängt num für die Kenntniß des Kirchenrechts diefer 

neu entfichenden Partei fehr wich Davon ab, zu willen, wie 
man. anfangs dabei verfahren fey, was man für: Prinz _ 
yien gehabt habe, nach was für neuen Grundfähen 

Die ganze neue Bereiiih ar ——— wow 

den fen. nr 

Folgende Momente find die wichtigften: al 

) Man fieht, wenigftens in Deutfihland war der allererfte 

Yinfang der Reformation gar nicht das Werk des Kür 

fen, fondern es ging. Alles den Gaug, den es billig gehen 

follte. Ein Genie, wie Luther, wedte die Uebrigen zum Nachs 

denken. Der Fürft hindert die entſtehende Gährung nicht, 
aber er befchleunigt ihren Ausgang auch nicht; Alles, was er 

aufangs geſtattet, iſt bloß Ausbreitung der neuen Meinung 

durch Schriften, was um fo cher geſchehen konnte, da über 
Diejenigen Punkte, welche, Luther: zuerft augriff, ſchon langft 

in den Beſchwerden der deutfchen Nation gellagt worden 

war. : Gewalt wird weder. zu Beibehaltung der alten, noch, 

Annahme der neuen Grundfäge angewandt. Die Lichhaber 
der neuen Grundfäge muͤſſen ſich fogar gefallen laffen , noch, 
lange mit der alten Verfaffung ſich zu behelfen, fo beſchwer⸗ 

lich fie ihnen auch iſt; denn man Tann nicht um ein paar 
gäßrender Köpfe willen ganze alte Verfaffungen ſo gleich aͤn⸗ 
dern, es muß fich erft durch Erfolge zeigen, ob ihre Neueruns 

gen Beifall erhalten oder nicht. So fah man in Sachen 

über fünf ganze Jahre der immer ſteigenden Gähtung zu; 

man dachte auch noch immer an Traftaten und Ausfohnun 

gen mit der alten Partie, denn eine neue Kirche aufrichten, 

war ein Gedanke, den fich jenes Zeitalter nicht ſo leicht Dachte, 
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ale das unfrige. Man trug fi noch allzufehr mit jener 

fhon durch mehr als taufendjährige Praͤſcription unperleßlich 

gewordenen Idee, daß auf die äußere Gemeinſchaft mir der 

großen Kirche fehr viel anfomme. Noch in der Vorrede zu 

den Bifitations- Artikeln, welche Luther auf Befehl des Kurz 
fuͤrſten ſchrieb, heißt es: „Obſchon dem Kurfürften regimen 

Eceles. nicht uͤbertragen ſey, fo habe er doch, damit wicht 

Unruhen und Spaltungen entfichen, und zwar, wie er vorher 

erinnert, auf allgemeines —— dieſe Viſitationen veran⸗ 

ſtaltet.“ *) 

2) Auch da man nun, nad mehr als — War⸗ 
ten, nachdem uͤberallher die allgemeine Stimme den Kurfuͤrſten 

aufrief, und deutlich genug bewieſen war, daß die Gegner 

nichts Bündiges Horzubringen wüßten, näher zur Sache fchritt, 

und wirklich eine neue Kirche zu Fonftituiren anfing, fü wurde 

dabei nicht die geringfte Gewalt gebraucht, fondern, fo viel 

‚überhaupt bei einer folchen Revolution gefchehen konnte, © 

wifſens— und Freiheitsrechte Einzelner reſpektirt. 

Die Kommiſſarien der 1527 angefangenen Viſitationen ſollten 

gar nicht geradehin zufahren, ſondern ſich uͤberall vorher durch 

Vorſtellungen an die Obrigkeit, den Adel, die Geiſtlichkeit eines 

jeden Orts und Gemeinde⸗Deputirten wenden. Wo man einen 

Pfarrer finde, der zu ungeſchickt ſey, als daß ihm weiter das 

“ Kehren anvertraut werden koͤnne, der foll zwar hinweggefchafft 

werden, aber wenn er Alters oder anderer Umftande wegen 

fein Brod nicht mehr verdienen koͤnne, ſoll er entweder Pans 

fion haben, oder wenigſtens nicht leer hinweggeſchickt werden, 

Einen, der verderbliche Sachen Ichre, Fünne man nah Be 

ſchaffenheit der. Umftände auch ftrafen; wenn aber, Befferung 
bei einem folchen zu hoffen, foll er etwa translocirt werden, 

*) ©. Seekendorff Hist. Luther. pag. 404. 

j 
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Man wolle zwar Niemanden zur Annahme irgend einer Meis 
nung zwingen, aber der Kurfürft koͤnne doch auch nicht zus 

‚geben, daß durch Ausftrenung böfer Meinungen Unruhen ers 

regt werden. Solchen foll alfo das Land unterfagt werden, 
und wenn etwa Manche vom Volk ſich gar nicht überzeugen 

laffen wollten, diefen fo, daß fie bequem hinwegzichen und. 

. vorher das Ihrige verkaufen Fonnten. Wegen der Mönche 

und Nonnen wurden auch die vortrefflichften Anftalten ges 

macht: das Betteln aufgehoben, und ihnen gewiffer Lebens 

Unterhalt angewiefen. Ein merfwürdiges Beifpiel von dem 

ganzen Verfahren ift das Betragen bei der Vifitation in der 

Stadt Altenburg. Noch waren in der ganzen Stadt höoͤch— 

ftend zehn Bürger, die fich nicht zu der evangelifchen Lehre 

befannten, und die überdieß fehr troßig und unruhig waren; 

dennoch wurden fie nicht hinmeggetrieben, fondern man übers 

ließ es der Zeit, daß fie vielleicht doch nach und mach zur 

Erfenntniß der Wahrheit Fommen würden. So wurden, wie 

Seckendorff =) aus Archival-Aften erzählt, an manchen Orten 

oft noch mande Einzelne geduldet, welche der neuen Lehre 

ſich durchaus nicht unterwerfen wollten. 

Man kann ſich zwar leicht vorſtellen, daß dieſes nicht 

in allen Laͤndern und nicht immer auch in nachfolgenden Zei⸗ 

ten der Gang der Reformation ſeyn konnte, denn die Gefins 
nungen der Regenten waren zu ſehr verſchieden; ein Hein⸗ 

‚rich VII. ,- der in feiner ganzen übrigen Regierung an den 

unerbittlichften Despotismus gewöhnt war, rechnete es zu feis 

ner Föniglichen Hoheit, daß er feinen Unterthanen zu glau 

ben befehlen fünne, was er wolle Es war auch Fein 

Wunder, wenn hie und da nicht aller Religionszwang, oder 

? vielmehr nicht ftärkfere Maßregeln vermieden wurden, denn. die 

*) Hist, Luther, pag. 404, 
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Bekenner der neuen Lehre verließen ſo eben eine Religion, bei 

welcher der haͤrteſte Religionszwang recht privilegirt war; auch 

mußte die unverſoͤhnlich fortdauernde Verfolgung der Katho⸗ 

liken gegen die Evangeliſchen Haß und Erbitterung erzeugen. 

Alſo nicht jedes einzelne Betragen einzelner Zürften kann als 

Probe der damals herrfchenden proteftantifchen Gefinnungen 

angefehen werden; hingegen defto edler und defto beweifender, 

daß man gerade in dem Lande, wo das erfte Licht aufging, 

fo recht nach den gefundeften Grundfägen des Kirchenrechts 

verfuhr, in feinem Schritt, eine Probe überfpanuten Eifers 

verrieth, und da fonft alle verfolgten Partien, wenn fie herrs 

ſchend werden, das Wiedervergeltungsrecht ausüben, doch hier 

die Freunde der neuen Religion nicht das. Öeringfte von übers 

fpanntem Fanatismus zeigen. 
3) Man muß bei diefer ganzen Sache die Billigfeit ha- 

ben, nicht aus einzelnen Ausdrüden einzelner damaliger Auf—⸗ 

ſaͤtze die Geſinnungen der Proteſtanten erklaͤren zu wollen; 

Sprache und Handlungen miteinander verglichen, und ferner 

dabei immer nicht auf einzelne derſelben, ſondern auf das 

ganz Zuſammenhaͤngende Ruͤckſicht genommen, dieß allein 
kaun zuverlaͤßiger Maßſtab der damals herrſchenden ‚Gefins 

nungen ſeyn. Aus Beidem alſo mit der noͤthigen Vorſicht 

geichloffen, erhellt deutlich, die Fuͤrſten haben nicht aus landes⸗ 

herrlicher Obermacht gehandelt, fondern der dringenden 

Bitteihrer Untertbanen nachgegeben; Gewiffengfreis 
heit ift nicht verleßt worden, aber Freiheit, nach Willfür Meis 

nungen auszuſtreuen und oft nicht auf die edelfte Art zu vertheidi⸗ 

gen, mußte felbft um der Ruhe des Staats willen nothwendig eins 

geihräuft werben, und doch war man von der Macht der 

Wahrheit in den proteftantifchen Ländern damals fo verfichert, 

daß man. felbft auch in Anſehung dieſer die groͤßte Nachſicht 

bewies, und man war ſtrenger gegen diejenigen, welche die 
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neuangenommenen proteftantifchen Srundfähe üserfpannen, | 

als gegen die Freunde der alten Religion. 
4) Man fteht den Geift der Duldung, der bei den erſten 

Proteſtanten herrſchte, auch daraus, weil fie bei, dem lebhafs 

teften Gefühl; wie fehr auch ‚in die anfänglich unſchuldigſten 
Gebräuche und Anftälten Mißbrauch gefommen fey, doch ſo 

viel moͤglich noch von dem Alten beibehieltem: 

Ganz ein anderer Bang, als e8 vorher und nachher bei den mei» 

ften Reformatoren nahm, und ed war nicht etwa noch eigene Anz 

hänglichfeit an das Alte, denn unter folchen Umftänden iſt es 

fonft dem menſchlichen Geiſte ſehr gewöhnlich, son einem 

Aeußerſten auf das Andere zu ſpringen, und man ſieht aus 

den Privatſchreiben der Reformatoren, wie fie für ihre Per: 

fonen alle alten Feſſeln fo muthig abgeworfen Hatten; aber 

man wollte theils die Gegner nicht zu allzu großer Erbitterung 

verleiten, theils auch einzelnen Schwachen zu Hülfe kommen, 

um Fein Gewiffen zu befchweren. So wurde Bilderftärmerei 

nicht geduldet, und man erlaubte an manchen Orten fogar 

lange Zeit das Abendmahl unter einer Geftalt. So wur— 
den die im paͤbſtlichen Rechte verbotenen Grade noch beibe: 
halten, um nicht bei Erbichaften und anderen dergleichen Vor⸗ 

+ fällen unndthige Veranlaſſung zu Zaͤnkereien zu geben. Sogar 

das lateiniſche Meſſeleſen und die lateiniſchen Geſaͤnge wur: 

den in den Viſitations ⸗Artikeln (Art. 28) noch vollkommen 

geſtattet. 

5) Aeußerſt merkwuͤrdig iſt ferner fuͤr die Gefchichte des 

Kirchenrechts, wie die Hierarchie bei der entſtandenen Refor⸗ 

mation nach und nach anders eingerichtet worden, 

Melanchthon haͤtte es fehr gerne geſehen, wenn man die bifchöfliche 

Einrichtung mit den nöthigen Limitationen beibehalten hätte; 

Auch Luther war dazu nicht abgeneigt, und erklärte deßwegen 

in der Vorrede der DVifitationd » Artikel, daß der Kurfuͤrſt, 

— 
1 
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ungeachtet dicfes Vorgangs, doc) nicht als Biſchof betrachtet 
werden koͤnne. Beide Männer wollten den Riß von der als 
ten Kirche nicht gar zu groß machen, und. fie fcheinen auch 
fhon damals gefürchtet zu haben, die Macht der Fürften 

felbft möchte endlich der Kirche befchwerlich werden. Die Eins 

richtung nad) Superintendengen und Didzefen wurde aber doc) 

beliebt. ‚Saft im jedem der proteftantifchen Känder nahm diefe 

Einrichtung der Hierarchie einen andern Gang. Meiftens 

wurde zuerft der Willfür der Superintendenten und Pfarrer 

viel mehr Überlaffen. Die Konfiftorien, als diefenigen Kolles 

gien, welche die Rechte des Negenten zu beforgen hatten, wurs 
dem nicht allein ſpaͤt errichtet, fondern befchäftigren fich mei- 

ftend mit Eheſachen; die Kirchen-Snfpeftion wurde lange Zeit, 

faft bis zw Ende des ſechzehnten Jahrhunderts, durch Syno- 

dos beforgt, die Prüfungen und Predigt: Anhörung der neuen 

Geiftlichen fanden bei den größen Stadt-Ministerüs: Man fah 

aber bald, daß eine folche Einrichtung nicht lange gut befte 

ben koͤnnte. Die Landesherren, welche fich überhaupt damals 

ſehr um Kirchenſachen intereffirten, zogen die Kechte nach und 

nach an fi ch, und der Gegentheil war meiftens zu wenig auf 

merffam, oder nicht in der Lage, daß feine Aufmerkſamkeit 

‚viel nüßen konnte. Die bald entfiandenen philippiftifchen und 

kryptokalviniſtiſchen Streitigkeiten trugen auch dad Ihrige 

dazu bei. 

6) Indeß fih fo nad und nach die innere Verfaſſung 
dieſer neuen Kirche bildete, indeß ſich in dein einzelnen Pros 

vinzen, wo fie herrfchend wurde, ihr Verhältniß gegen den 

Staat abwechfelnd feftfegte, fo war der noch viel größere 

Kampf übrig, derfelben in Deutfchland das Recht der Dul⸗ 

dung dder eines Condominii zu verfhaffen. Es haͤtte 

freilich, wenn die Menfchen Faltblätig genug gedacht hätten, 

wenn mehrere Katholifen und weniger ‚Papiften unter den 
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Vertheidigern der alten Religion gewefen wären, die Ruhe 

Deutfchlands gar nicht intereffiren follen, ob ein paar in der _ 

Religion gleichdenkende Färften auf dem Reichstag nebenein⸗ 

ander figen oder ein paar Diſſeutirende. Es war doch offen 
‚bar erwiefen, daß die neue Religion dem Staate nicht ſchaͤd⸗ 
lich fey; ihre Unfchuld an den entflandenen Bauern Unruhen 

war fichtbar; was intereffirte es alſo die gemeinfchaftlichen 

Angelegenheiten Deutfchlands, ob ein paar FZürften nicht mehr 

glauben wollen, was bisher die Kirche glaubte, fondern auch) 

eim wenig mit eigenen Augen ſehen. Aber fo viel, fonnte die: 

ſes Zeitalter unmöglich abfirahiren. Bann und Acht lag auf 

Luthern ſchon feit feinem erfien Verhör auf dem: Reichstage 

zu Worms; die Fürften und Städte, welche nach Luthers 

Beifpiel in der Reformation immer von einem Punkte zum 

andern fortfchritten, fchienen alfo gleichfalls in Bann und Acht 

verfallen zu feyn; das feierliche Bekenntniß, welches 

fie 1550 dem Kaifer übergaben, fo viel irrige Begriffe es 

auch manchen vornehmen Katholifen benahm, verfchaffte ihnen 
doch noch nicht gefegmäßige Duldung. Der Kaifer war jeßt 

nicht gerade in der North, that alfo jest Feinen Zug zum Vor⸗ 
theil der Freiheit der neuen Lehre, vielmehr erfolgte ein neues 

Dekret gegen fie, Karl war nicht der Prinz, der nicht die 

heiligſte Wahrheit feiner Politik aufopfern follte; er brauchte 

den Pabft fo oft für feine Abfichten in Stalien, dem mußte 

er alfo manchmal eine Kleine Gefaͤlligkeit thun; die Hülfe der 

Proteftanten hatte man oft gegen die Türken nothwendig ; 

‚auch der Wahl Ferdinands fchien lange. Zeit ein wichtiger 

Punkt ihrer vollftändigen Gültigfeit zu fehlen, da. fie von den 

Proteftanten nicht anerfannt wurde. Ze nachdem alfo Ber 
dürfuiß des Einen oder des Andern da war, erklärte fich der 

Kaifer mehr zu Gunften der alten oder der neuen Religion. 

Er glaubte auch hier eine fehickliche Gelegenheit gefunden zu 
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Mi, — Benuͤtzung dieſer inneren — endlich beiden 
Theilen das Joch aufzulegen, und wenn etwa je manchmal 

etwas von wahrem Religionseifer ſich einmiſchte, ſo war es 

‚zum‘ Theil Werk der ſpaniſchen Raͤthe, welche Karl in feinen 
‚Gefolge hatte. Nach dieſer ganzen Situation: zu urtheilen, 

konnten die Proteftanten unmöglic) hoffen; etwas mit. Liebe 

zu erhalten; den Kaifer oder feinen Bruder, den römischen Kb: 
nig, mußte aͤußerſtes Bedürfniß zwingen, wenn ſie etwas ge⸗ 

Ratten follten,; oder war es Gewalt der Waffen, welche ihnen 

— 

den natuͤrlichen Genuß ihrer Freiheitsrechte verſchaffen mußte. 

Der erſte bezeichnendere Schritt für. eine gefehmd- 

Bige Etablirung der neuen Religion in Deutfc» 

land war im Nuͤrnbergiſchen Frieden vom Jahr 

46532. Die Proteſtauten hatten nach dein harten Schluß des 

Augsburger Reichstags angefangen, fich lebhafter um Verthei⸗ 

digung ihrer Rechte umzufehen. Karl hatte auf dieſem Reiches 

tag dem Kurfürften von Sachfen fogar die, Belehnung abge⸗ 

ſchlagen; es ſchien unmoͤglich zu ſeyn, billige Bedingungen 

zu erhalten. Sie kamen alſo gleich zu Ende des Jahres 1550 

zu Smalkalden zuſammen, um hier, ein Bündniß zu 
machen, und. da ſich auc det Kaifer mit den katholiſchen 

Ständen verband, ſo ſchloſſen diefe eine noch genauere Al⸗ 

lianz. Der Augenblick ſchien ganz nahe zu ſeyn, wo in of 

fener Schlacht entſchieden werden ſollte, weſſen Forderungen 

kuͤuftig gelten ſollten. Damit war nun freilich jetzt weder 

dem Kaiſer, noch dem roͤmiſchen Koͤnige gedient, dieſe gaben 

ſich alſo naͤher, und 1532 kommt die Nürmberger Kom 

vention auf folgende Bedingungen zu Stande: 

a) Der Wormfer und Augsburger Reichstagsſchluß ſollte 

— ſeyn, und die Freunde der neuen Religion ſollten 
auf dem einmal betretenen Wege bleiben, bis 

»o Spiktiex's fänmtliche Werte X) 86. RITTER. A 

a 
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b) die Sache auf einer innerhalb ſechs Monaten zu hal 

tenden Synode, oder auf einem Reichstage ganz ausge 
macht fey. | z 

Die Proteftanten hatten, fo wenig dieſes auch. ſchien, 

doch ſchon viel :dadurdy gewonnen. Bisher wollte man ims 

mer, fie follten bis zu einer demnächft zu haltenden Synode 
die alte Religion wieder herftellen ; jetzt wurde ihnen doc) er- 

laubt, fo lange in statu quo zu bleiben. Mit der Synode 

war 28 num Feine fo gefährliche Sache, denn man ſah wohl, 
daß der Pabft nicht fo fehr damir eilen werde; die Koftnißer 

und Bafeler Synoden hatten ihn fchüchtern gemacht, und Ele 

mens VII hatte unter allen Paͤbſten am meiſten nothwen⸗ 

dig, vor einer Synode ſich zu fürchten; wer fonnte woiffen, 

ob die Synodals Väter gut finden würden, daß ein Baſtard 

Haupt der Chriftenheit. feyn folle! Aber eine gefährlichere 

Sache war es mit dem Reichstage: auf Reichstaͤgen trium⸗ 
phirte gewoͤhnlich, wegen der Menge und wegen des Anſehens 

des Kaiſers — katholiſche Meinung; das koſtete auch keine 

weitere Mühe, einen Reichstag zur Entſcheidung dieſer Sache 

zufammenzubringen; ein noch gleichfam einzig gläcflicher Um» 

“ fand war dieſer, daß der Pabft die Entfcheidung auf einem 

Reichſstag unmöglich zugeben Fonnte, denn Religionsfachen 

follten nicht von Laien behandelt, nicht von Laien entfchieden 

werden, fondern gehörten einzig vor den Pabft und feine 
Synode, | / 

Ein wichtiger Schritt war alfo gewonnen — temp 

rare Duldung, und gleich die folgenden Zeiten zeigten, 

daß dieſer temporären Duldung ein Ziel gefegt worden fey, 

das ewig nicht werde erreicht werden. Der Pabft, gedrungen 

vom Kaifer, fchite zwar an den Kurfürften von Sachfen 

einige PraliminarsArtikel wegen der künftigen Synode, Aber 

ſchon dieſe Praliminars Artikel gaben Stoff genug zu Ercepr 
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tionen; nicht in Stalien, fondern in Deutfchland follte die er⸗ 

wartete Synode ſeyn, denn deutſche Kirchenſache war es ja, 

die entſchieden werden ſollte; nicht als Richter ſollte der Pabſt 

erſcheinen, ſondern als Partei, denn auch er ſey ja Angeklag⸗ 

ter. Auf ſolche Bedingungen konnte ſich der Pabſt unmoͤg— 

lich einlaſſen, und Paul III. that auch, als ob er ſie nicht 

gehört hätte, verſprach 1556 ein Koncilium nah Mantua 

auszufchreiben, und ließ die Freunde der neuen Lehre noch 

einmal durdy eigene Gefandte dazu einladen. Jetzt ſchien die 

Gefahr groß: der Termin ihrer Tolerirung war da; fie pro- 

teftirten aber 1557 in einer zu Smalfalden aufgefegten Schrift 

weitläufig, warum: fie ſich unmöglich bei folden Umftänden 

einlaffen koͤnnten. Die Gefahr Fam nod) näher, da der Pabit 

4545, mit Einwilligung des Kaifers, wirklicd die Synode 

nah Trient ausfchrieb; die feierlichen Verhandlungen zum 

Untergang der Proteftanten zwifchen Pabft und Kaifer fingen 

nun an, und Über eine Sache, welche von beiden aus politis 

ſchen Gründen fo fehr gewuͤnſcht wurde, war man bald cinig. 

Der Nachfolger des Apofteld Petrus verſprach 12,000 Mann 

Huͤlfsvoͤlker, wenn der Kaifer einen öffentlichen Krieg anfanz 

gen wollte 5 alle Kircheneinfünfte von Spanien auf cine ges 
wiſſe Zeit, und fogar die heiligen Gefäße follte er verkaufen 

Tonnen. Die Proteftanten fuchen zwar bevorftehende Gewalt 

mit Gewalt zu vertreiben, aber die Schlacht bei Mühlberg 

iſt ihr Ungluͤck, und Karl, der nun noch den Großmuͤthigen 
fpielem wollte, dem es aber auch überhaupt nie ganz darum 

zu thun war, für den Padft Eroberungen zu machen, will 

nun die Proteftanten nicht geradehin zur Annahme der alten 

Lehre zwingen: das Interim Fam zum Vorfchein, über wels 

ches die Katholifen laut klagten und die Proteftanten bitter- 

lic) feufzren. Mit jedem Tage zeigte es fich deutlicher, daß 

dem Kaifer nicht fowohl um Religionsmeinungen, ale um 

— 19 * 
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—XE der deutſchen gichenfteiheit zu thun ſey; der feine 

Kurfürft Morig, der feit mehreren Fahren her den Folgſamen 

gefpielt hatte, bricht endlich wie ein Ungewitter los, jagt den 

podagrifchen Kaifer von einer Provinz Deutfchlands in die 
“andere. Der Kaifer muß den Paffauer Vertrag und 

bald. darauf den ——— A 

ſchließen. 

Die zwei wichtigſten Artikel des Paſſauiſchen Rune, 

welche. hieher gehören, waren folgende: £ 

a) Das Interim follte aufgehoben und beiden Partien 
eine freie Uebung ihrer Religion bis auf den nächften, inner 

halb ſechs Monaten zu haltenden, Reichstag verfichert werden. 
Sollte es unmöglich feyn, auf diefem Reichstage ſich vollkom⸗ 
men zu vereinigen, fo follte doc) Dip ——— nr 
dauern. 

b) Die Proteftanten wurden für fähig erflärt, Stellen 

bei dem Faiferlichen. Reichsfammergerichte zu erhalten. 

Noch beftimmter wurden alle diefe Rechte im Augsburs 

ger Religionsfrieden garantirt. Die wefentlichen Artikel deſ⸗ 
ſelben ſind, ſo weit ſie hieher gehoͤren, folgende: 

a) Alle die Religion betreffenden Beleidigungen ſollten 

kuͤnſtig als Landfriedensbruch angeſehen, alſo * ſo beſtraft 

werden. | 

b) Alle weder A katholiſchen Religion, noch der 

burger Konfeſſion Zugethane ſollten von dieſem Frieden aus⸗ 
geſchloſſen werden. Hierin lag eine Urſache der nachfolgenden 

heftigſten Unruhen; es ſchien, als ob demnach die ſogenaun⸗ 

ten Reformirten gar nicht Antheil haben ſollten: den Katho— 

liken war es angenehm, wenigſtens einem Theil der Proteſtan⸗ 

ten wehe thun zu koͤnnen, und die Lutheraner, deren Haß 

gegen die Reformirten viel ſtaͤrker war, als gegen die Katholi⸗ 
ken ſelbſt, wehrten ſich nicht ſonderlich dagegen. 
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0) Die geiftlichen Güter, in deren Befig die Proteftan- 

ten damals waren, follten ihnen gelaffen werden, und die 
geiftliche Gerichtsbarkeit bis auf gänzliche Vergleichung fußs 

pendirt feyn. Fuͤr die Zukunft aber, wegen der geiftlichen 

Guͤter, deren Beſitzer etwa zur neuen Lehre übertreten follten, 

wurde von Ferdinand aus eigener Macht verordnet, daß Je⸗ 

der fein Beneficium, doch ohne Verluſt feiner Ehre ‚ fogleic) 

verlieren follte, Dieß war der gefährlichfte Artikel für die 

Bekenuer der neuen Lehre, wodurd) der weitere Fortgang ihrer 

Meinung fehr gehindert, und wenigftens unter den Earholifchen 

Praͤlaten faſt unmoͤglich gemacht wurde. Man wußte ſelbſt 

nicht recht, wie man zu dieſem Artikel gekommen war; ſo 

viel war gewiß, die Proteftanten hatten dieſen Artikel nicht 

durch ordentliche Verhandlung eingegangen, hatten auch im 

der Folge beftändig dagegen proreftirt, aber doc) unterbeß den 

Srieden angenommen. 

—4) Kein Stand follte den andern oder Unterthanen befs 

felben zu feiner Religion drängen, und wo Unterthanen der 

‚ Religion wegen auswandern wollten, follte freier Abzug und 

Berfauf der Güter gegen billigen Abtrag der Leibeigenſchaft und 

Nachiteuer Keinen verweigert werden. Aber auch diefer Artikel 

litt eine ſtarke Einfchranfung, denn man hatte jene Duldung in 

einer, den Tag vor Unterzeichnung des NReligionsfriedens ausr 

gefertigten Deklaration einzig auf Edelleute, Städte, Kom⸗ 
miunen und Unterthanen der geiftlihen Stände, welche 

feit Jahren her der Augsburgifchen Konfeffion anhängig 
geweſen und noch deffelben Glaubens wären, eingefchränft, fo 

daß nur diefe nicht vom Belenntniſſe der neuen Lehre ver⸗ 

| drängt werben follten, 

Jetzt war alſo mit dem Jahre 1555 der große Punkt 

gewonnen, daß das Verhaͤltniß der neuen Lehre 

gegen den ganzen a von Deutfchlend 
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feftgefegt worden war; der Mabft mochte darüber noch 

ſo bitter böfe feyn, mochte dem Kaifer und römifhen Könige 

Difpenfation von dem gefchwornen Eide anbieten oder nicht, 
08 müßte Alles nicht: Karl war zu mürbe geworden, und fh 

niit Ueberdruß auf cine Melt hin, in welcher ihm bisher Al⸗ 

les nach Wunſch gegangen war, und. wo er jeßt mit einem 

Male cin Projekt nach dem andern fcheitern fah. " 

Man Kann fich leicht vorſtellen, wie fehr fich unterdeß 

die Kirchenverfaſſung einzelner  proteftantifcher Länder ent⸗ 

wickelt haben mag, wie verfchieden in dem verfchiedenen Pros 

vinzen, welche fih unterdeß zu der. neuen Lehre wandten; 

aber felbft auch mit dem Fatholifhen Kirchenrecht 

ging: unterdeß eine Veränderung vor, welche damfelben gleiche 

ſam den legten Hauptzug feiner Bildung gab. 
Die Synode von Trient war unter mannichfalti- 

gen Abwechfelungen, ungeachtet die Hauptfache, Vereinigung 

der biffentirenden Parteien, gar nicht dabei erreicht wurde, 

dennoch immer fortgefet worden, und nicht nur Glaubens» 

fachen, fondern auch, viele Punkte der Disziplin und des Kir, 

chenrechts wurden auf derfelben entfchieden.  Freilih war 

man in allen Reichen, außer Stalien, aͤußerſt unzufrieden, _ 

— 

daß man allen dieſen Schluͤſſen ſo gar deutlich anſah, wie 

der heilige Geiſt, der ſie diktirt haben ſoll, von Rom geholt 

worden; das Mißvergnuͤgen wurde wirklich auch in manchen 

Reichen bis zum Beſorglichen lebhaft; in Frankreich wurde 

denſelben wenigſtens in Disziplinarſachen die koͤnigliche Kon⸗ 
firmation, ohne die fie nicht gelten Fonnten, verweigert; aber 

Serdinand war viel. zu gutmuͤthig, als daß, vom ihm hierin 

viel erwartet werden Fonnte. Der Punkt, worauf das We⸗ 
fentlichfte der deutfchen Kirchenfreiheit berußte, daß das Kons 

cilium über dem Pabft fey, wurde zwar nicht feierlich 

zu Trient verworfen, aber fonft waren doch viele Punkte fehr 
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BENENONE entfchieden worden, und obiger Sat Fonnte mit 

dem ganzen Verfahren ‚der Trienter Synode unmöglich bes 

fihen. 7 
| Unterdeß wurde alfo doch ſiuſchweigend die Synode aus 

genommen; aber gleich auf der Stelle zeigte ſich ein neuer 
Mißbrauch. Der Pabft hatte verfprochen, wenn wegen In⸗ 

terpretation oder Erefution eines gewiffen  Punfts, der auf 

der Synode entfchieden worden war, Frage entſtehen follte, 

nicht für ſich felbft zu entfcheiden,, fondern aus allen diefen 
verfchiedenen Provinzen einen Ausfchuß zufammenzurufen, der 

darüber erfennen follte, Nun nahm ſich aber gleich Pius IV. 
-privative, das Recht, ſolche Tragen zu entjcheiden. Er ver 

bot durch ein eigenes Breve, Kommentarien über die Cano- 

. nes Concilii Tridentini zu fchreiben, feßte eine Kongregation 

von Kardinalen nieder, welche, wie es zuerft hieß, nur über der 
Haltung deffelben wachen follte, bald aber auch fic) das Necht 

herausnahm, über die Falle zu urtheilen,, welche das Konci⸗ 

lium nicht deutlich entfchieden hatte, Pius V. gab ihnen 

endlich zu diefer letztern Ufurpation feierliche Erlaubniß. Six⸗ 

tus V. dehnte diefe Erlaubniß noch weiter aus, und von 
Gregor XIV. erhielt diefe Kongregation vollends das Priviles 

gium, in paͤbſtlichem Namen auszufchreiben. 

Davon ſollte nun freilich gar nie die Rede ſeyn, daß 

ſolche eigenmaͤchtige paͤbſtliche Interpretationen gelten ſollten: 

aber gerade darauf hin arbeitet der roͤmiſche Hof beſtaͤndig, 

und auch dem armen Febronius iſt etwas dieſer Art in ſeine 

Revokationsſchrift eingeruͤckt worden. 

Klaſſi fizirt man nun alſo die verſchiedenen Erkennt⸗ 

niß-Quellen des katholiſchen Kirchenrechts im 

Deutſchland, fo mögen fie — in — Ord⸗ 

nung ſtehen: 

a); Die — und —— 

— 
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heiten eines jeden Stifte: Dieſes iſt der edelſte Ueber— 
reft von Freiheit. der deutfchen Kirche, daß der Pabſt ſolche 
einzelnen Rechte einzelner Kirchen nicht nach feiner Willkür. 

aufheben und aͤudern fanır. Oft haben ſich dieſelben dieſe ihre 

einzelnen Statuten vom Pabſte beſonders anerkennen laſſen, 

wicht als ob es nothwendig geweſen wäre, ſondern um derſel⸗ 

ben deſto gewiſſer ohne einen Streit zu genießen eier 

b) Su Anſehung der Verhaͤltniſſe zum paͤbſtlichen Hof 

find. die Konkordate der deutſchen Nation ‘die; 

Grundlage, aber.nicht bloß die — TFIMDUREEN ** — die 

Konkordate nach ihrem ganzen Umfang. oh 

c) Nicht nur in Deutſchlaud allein, fondern im halfen 

Reichen, wo das Goncilium Tridentinum: fomwohl in Glau⸗ 

bens⸗ als Disziplinarfachen- recipirt ift, werden die Gefeße 

des Fanonifchen Rechts durh Trien tiſche Berordnun 

gen modificirt. Das ältere Gefe wird durch das neuere 

beſtimmt, nur gehoͤren die von den Kardinaͤlen gemachten 

Interpretationes Goncilii Tridentini gar nicht hieher, und 

fönnen, wenn anders nicht die ganze Sache mit: der Triens 

ter Synode bloßes Spielwert war, gar nicht biebeh — 

werden, 5 

d) Libri Y. Doreen PETER 

— denn daß die Extravaganten nicht hieher 

gehören, erhellt aus den Baſeler Dekreten; der Liber VI. 

bat ohnedieß nicht geſetzliche Kraft. Wegen des Dekrets 

kann die Sache ftreitig fcheinen, da der Pabft 5 —* 

als fein Geſetzbuch anerkennen will, 

Kommen Faͤlle vor, die aus allen dieſen — &r 

kenntnißquellen nicht entſchieden werden: Tonnen, befonders 

wenn die verkommenden Falle das Verhaͤltniß des Pabſtes 

zur deutfchen Kirche. betreffen, fo darf der Pabf nicht 
entfcheiden, fondern er muß mit der Kirche, ordentlich 
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| traftiren, ° Denn wenn man auch. annehmen will, fein Pris 

mat feyjurisdivini, fo iſt deßwegen doch nochinicht beſtimmt, 

mit welchen Rechten dieſes Primat verknuͤpft ſey. Und 

eben ſo wenig iſt ausgerichtet, wenn man ſagt: mit ſo vie⸗ 

len Rechten als zu Erhaltung. der Einigkeit in ber 

Hriftlichen Kirche nothwendig ſey, denn nun entſteht die 

neue Frage: wie weit man in Anſehung der Einigkeit die 

Forderungen "treiben: wolle, und" ob gewiffe Rechte des 

Pabſtes fchlechterdings dazu nothwendig ſeyen. 7%: 

Eine viel ſchneller zu entſcheidende Frage iſt: ob die eins 

zelnen Bullen, welche der Pabſt von Zeit zu Zeit zur Ent 

ſcheidung gewiſſer Streitigkeiten publicirt, ohne erſt vorher 

Genehmigung des Landesherrn zu erhalten, publicirt 
werden Fönnen, In manchen Reichen iſt es reichsgrundgeſetz⸗ 

‚mäßig, daß es nicht geſchehen darf, und der Pabſt hat in 

den meiſten Faͤllen die Vorſicht, vorher mit dem Landesherrn 

zu traktiren, denn einige neueſte Beiſpiele haben ihm: beſonders 

fuͤr Frankreich und Italien belehrt, daß nicht mehr die alten 

Zeiten ſeyen. Wenn aber auch kein Reichsgrundgeſetz uͤber 

diefe Sache verfaßt: iſt, ſo erfordern es ſchon die erſten Grund⸗ 

fäße der guten Einrichtung eines Staates, daß nicht die 

ganze Verfaffung, welche etwa mit fo vieler Mühe auf ge 

fchriebene Geſetze gegründet ft, unter der Willfür' eines Frem⸗ 
den fiehe, und das wäre doch, wenn ein Fremder, ohne den | 

Landesherrn darüber zu fragen, Gefege nach Willfür publici⸗ 

ren dürfte, "Selbft wenn der Pabft bisher in manchen Läns 

dern dieſes Vorrecht genoffen hätte, fo erfordern die Grund 

fäe eines vernünftigen Staats-Kirchenrechts, demfelben es zu 

entreißen, weil mit einem folchen Vorrechte Öffentliches han 

und Ruhe nicht beftehen Fannn. . 

Bon Sammlungen der paͤbſtlichen Bullen hat 

man zunächft allgemeine) Der Erfte, der dieſes Merf 
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unternahm, war ber Kardinal Caraffa. Diefer gab ge 

meinſchaftlich mit Anton ab Aquino eine Sammlung 
von drei Folianten, Rom: 1591, heraus, Das Werk hört 

mit Gregor VII: und dem Jahr 1085 auf. Caraffa, der vors 
nehmſte Heransgeber, ſtarb vor dem gänzlichen Abdruck. An⸗ 
ton ab Aquino wollte es fortſetzen, und hatte wirklid) auch 

fehr viel dazu gefammelt, er ſtarb aber noch vor Ausführung 

diefer Kontinuartion, und feine Kollektaneen Famen dem Kardi⸗ 

“ nal Baronius unter die Hände, der fie bei feinen Kirchens 

Annalen trefflih müßte. Wie leicht: zu erachten, fo konute 

Caraffa's Arbeit weder kritiſch genau, noch vollftändig genug 

feyn. Zu Anfang dieſes (des achtzehnten) Jahrhunderts uu⸗ 

ternahm deßwegen der Benediktiners Pater Couſtant eine 

neue Sammlung; er hatte im Sinne, fie bis zu Innocenz II. 
fortzuführen, und dabei allen den Vorrath gedruckter und uns 

gedruckter Hülfsmittel zu benützen, welcher feit Caraffa’s Zei⸗ 

ten erfchienen war. Der erfie Band, der 1724 zu Paris er» 
fhien, war: fo vortrefflich, daß er alle Hoffuung übertraf; 

aber Couftant ftarb, und. diejenigen, welche die Fortfegung 

verfprachen, ftarben auch, oder hielten nicht Wort, Das Werk 

ift alfo noch unvolllommen. 

Gläclicher war eine andere Sammlung. Laertius 

Cherubini hatte ſchon vorher, in dem erſten Wiertel des 

fiebzehnten Jahrhunderts, die Konftitutionen der Päbfte von 

Leo dem Großen bis auf Paul IH. gefammelt. Seine Samm⸗ 

lung erfchien zu Nom 1617 in drei Folio-Bänden, Angelo 

Cherubini fegte fie bis zu Urban VIIL fort, in vier 50 

lianten, Nom, 1638, und in einer nachfolgenden Ausgabe ka⸗ 

men noch die Konftitutionen von Innocenz X. Hinzu. Die 

legten Kontinuatoren waren Angelus a Lantusca und 
Joh. Paul von Rom; dieſe fügten nod) ein paar Folian⸗ 

ten bei, und fammelten bis auf ElemensX. Die Luxemburger 
Dr 
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Ausgabe, 1721 in neunzehn Banden, ift ein Nachdruck der 

Roͤmiſchen. Noch vollftändiger aber ift Karl Coquelins 
Bullarium in 14 XTheilen und 28 Vol. Rom. 1759—1744. 

£ Speziellere Sammlungen find: 

Bullarium Dominicanorum collect. Bremondo 1729 — 

4740. VIIL Vol. fol. N 

Bullarium Capucinorum, Romae 1742. VII Vol. fol. 

Bullarium Cassinense, Margarini. 2 Vol. fol. 

Alles, was nun bisher von Quellen des katho—⸗ 

liſchen Kirchenrechts angeführt worden, leidet, endlich 

noch eine ftarfe Modififation durch das Verhältniß, wos 

rein die Katholiken mit den Proteftanten durch den Aug s⸗ 
burger Religionsfrieden und dur den Weftphali 

[hen Frieden gefegt wurden. Weil diefe als Verträge der 

ganzen katholiſchen Partie mit den Protefianten anzufehen 

find, fo werden dadurch alle Einrichtungen, welche die, Katho⸗ 

lifen unter fi) haben, und welche denfelben etwa entzogen: zu 

ſeyn ſcheinen, modifizirt und eingefchräntt. Der Pabft hat zwar 
beide nicht Fonfirmirt, ‚vielmehr auf das Heftigfte ſich dagegen 

gewehrt; wenn man aber foldhe Proteftationem als Fräftig 
wollte gelten lafjen, fo wäre man in der traurigen Lage, daß 

man mit keinem einzigen Karholifen in Sachen , die Rechte 

einer proteftantifchen Kirche ‚betreffend, einen Vertrag fchließen 

fünnte, ohne vorher die Einwilligung des römifchen Biſchofs 

zu haben, und wie fchwer, wie in manchen Fällen unmöglich 

diefes feyn würde, erhellt fchon daraus, weil felbft jetzt noch, 

nachdem der Pabft fo viel mehr auf den alten Fuß herabges 

ſetzt worden, als jemals, weil felbft jetzt die katholiſchen Koͤ⸗ 

nige von dem Pabfte nicht einmal die Beftätigung einer ſchon 

von feinem unmittelbaren Vorfahren gemachten Konftitution 

‚erhalten Fönnen, und dieſes in dem: gerechteften Begehren; wie 

viel weniger würden Proteftanten erhalten, und wie gar 
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nichts Neues zu erhalten koͤnnte man fich Hoffnung mar 

chen, wenn ber‘ Pabſt ſelbſt nicht einmal das Alte 

gen will. ww 

Nachdem nun die — Retina a 

vielmehr die Religion der Augsburger Konfeffions 

Verwandten, Fraft des Religionsfriedens öffentlich privi⸗ 
legirte, oder Bielmehr dur die Geſetze des Staats 

gefhüßte Religion. war, fo Fonnten die neuen Kirchen ohne 

alles Hinderniß aller diejenigen Rechte gebrauchen. und Eins ’ 

richtungen maden, * einer ſolchen neuen SENDER zus 

kommen. 

Faſt jedes Sand, felbft manche einzelne Reicheftadt, machte 

PR nach und sach ihre befondere Kirhen »Drdnumg, 

Man hat folcher Kirchen-Drdnungen nur in Deutfchland: über 

hundert, ohne die Veränderungen dazu zu zählen, welche mit 

einzelnen derfelben in. wiederholten Ausgaben: gemacht wurs 

ben, noch, derjenigen zu gedenken, auf welchen die Verfaffung 

der übrigen Kirchen anderer europaͤiſcher Staaten beruft. 

Fuͤr den Gefchichtfchreiber find num nicht alle diefe Orduuns 
gen gleich merkwürdig, fondern man fucht die älteften hers 

aus, und: biejenigen , welche. bei den übrigen zu Grund ges 

legt worden, 

Man kann «8 leicht —— daß bie faͤchfifche 

oder die von Luther und Melanchthon getroffene Einrichtung 

dieſer erſten evangeliſchen Kirche großen Einfluß auf die übris 

gen hatte. Sie wurde auch) wirklich bei Vielen zum Grund | 

gelegt. Aber einen nicht geringeren Einfluß hatte die Mark 

Brandenburgifche, nach. welcher ſich befonders Diejenigen 
richteten, welche etwa glaubten, die Wittenbergifche ſey befons 

berd im Ausdrud mancher Glaubenslehren zu freng. 

Folgende Anzeige der wichtigften -diefer Kirchen 

Ordnungen wird dieſe Bemerkung noch weiter erläutern. 
- 
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0 Gleich bei der erſten Kirchen» Ordnung, welche eine der 

proteftantifchen Kirchen verfaßte, kann man deutlich fehen, 

welche Mühe es Foftete, fo ein Werk zu Stande zu bringen. 

Dieerfte preußifche Kirchen⸗Ordnung erfchten im Jahr 1526, 

aufgefeist vom Sameländifchen und Pomefanifchen Bifchofe, von 

den übrigen Prälaten und Landftänden gebilligt, und fo ers 

ſchien fie unter dem voranſtehenden Namen diefer Bifchöfe. Sie 

enthalt gar Feine Glaubensartifel, fondern handelt von nichts, als 

den Kirchengebräuchen. Im Sabre 1550 erfchien fchon die 

zweite, wieder von ein paar Biſchoͤfen verfaßt, mit einigen 

Veränderungen, Bon: denen die wichtigfte war, daß nun auch 

Blaubensartifel beigefligt wurden. . 1544. erfolgte die dritte 

Ausgabe, wieder bedeutend veraͤndert: und endlich 1558 ließ 

der Herzog eine Kirchen-Drdnung unter feinem Namen publis 

ciren. Auch dieſe hatte Feinen Beftand, fondern diejenige, 

welche endlich blieb, erfehien im Jahr 1567. Es war befon« 

ders im der zweiten Hälfte des fechzehnten Jahrhunderts deß⸗ 

wegen fo ſchwer, eine Kirchen-Ordnung zu treffen, welche dem 

Predigern allgemein anftändig war, weil die Erbitterung ge 

gen Alles, was den Reformirten ein wenig günftig zu ſeyn 

ſchien, fo ‚allgemein war. Dieſe Erbitterung erſtreckte ſich 

nicht nur auf alle Glaubensſachen, ſondern auch auf Kirchenge—⸗ 

brauche; dem firengeren Lutheraner war eine Kirchen » Eerer 

monie nur. defto — * wenn ſi e von den ee verwor⸗ 

fen worden war. dv 

1550 iſt die erfie Epoche der Mektenburgifden 

Kirchen⸗Ordnung. Auf Begehren der Buͤrgerſchaft ſchrieb der 

Rath in dieſem Jahre der Geiſtlichkeit eine gewiſſe Ordnung 

in Lehre und Ceremonien vor; das waren aber nur ſieben 
Artikel im Duodez. Der Herzog gab 1540 eine umſtaͤndli⸗ 
chere Anweiſung heraus, aber nur noch bloß von Kirchen⸗Ce⸗ 

remonien. ‚Enblid) wurde aud), befonders unter der Direktion 



502 

Maelanchthons, der zweite twichtigere * von der Lehre bins 

zugethan; im Sahre 1552. 

1553 erfchien George Markgrafen von Brandenburg 

Ordo Eccl. in Principatu suo .et pupilli Alberti, Casimiro 

fratre geniti, franconico s. in Burggrav. Norimberg. 

"Zuvor war er mit der Stadt Nürnberg übereingefommen, daß 

die Ordnung auch in ihrem Gebiete ‚gelten follte. *)  Diefe 
enthält faft gar nichts von eigentlicher Firchlicher Einrichtung, 

fondern meiftens bloß Dogmatif und Ermahnungen. Brenz 

ift einer der Hauptverfaſſer. Man hat an vielen Orten diefe 

Nürnbergifhe Kirchen: Ordnung zum Mufter genommen, 

und fich darnach gerichtet. 3. B. im Anfang der pfälzifchen ı 

Reformation nahm man fehr viel aus derfelben in die 1543 

herausgefommene pfälzifche Kirchen: Ordnung. Auch bei 
den dfterreichifchen Kirchen-Ugenden, weldye David Ehy- 

träus 15741 abgefaßt, wurde fie zum Grund gelegt, und noch 

vorher wurde fie hauptfächlic) auch bei ber —— er 

mation 1545 gebraudt; 

‘. 4555 ward die pommerfche Kirchen + * erlaſ⸗ 

ſen, bei welcher groͤßtentheils die Wittenbergiſche zum Grund 

gelegt wurde. Das Jahr zuvor beriefen die Herzoge Barnim 
und Philipp einen allgemeinen Landtag nach Treptow, und 

nachdem hier die Staͤdte und Kloͤſter ihre Einwilligung zur 
Reformation gegeben hatten, ſo wurde die von Dr. Bugenha⸗ 

gen aufgeſetzte Kirchen-Drdnung publicirt. Es ereigneten ſich 

in der Folge viele Veränderungen mit derſelben. Schon 1556 

wurde fowohl auf einem Landtage, ald auf einer Synode der 

Geiftlichen. die Erneuerung und Verbefferung diefer Kirchen- 

Ordnung befchloffen. Ein paar Geiftlichen wurde aufgegeben, 

diefe veränderte Kirchen s Ordnung abzufaffen. Ihr Auffag 

*#) Seckendorff Hist. Luther. Lö II fol. 74, 
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wurde nicht allein wicder dem Landtage und einer befondern 
Synode der Geiftlichkeit vorgelegt, fondern man wählte nod) 

einen befondern Ausfhuß aus den Ständen, der diefelbe auf 
das genaueite unterfuchen " mußter Dieſer änderte noch Vie 

les darin, und felbft auch nach diefer dritten Reviſion ſchick⸗ 

ten die Herzoge diefelbe erft noch. nach Wittenberg, und da 

die dafige theologifche Fakultaͤt ihre Approbation gab, fo wurde 

fievendli auf dem allgemeinen Landtage zu Stettin 1563 

publicirt. Jedermann ließ ſich Diefe Ordnung gerne gefallen, 

nur die Stralfunder widerfetsten fich lange Zeit, weil fie glaub- 

‚ten, was wegen eines gemeinen Konfiftoriums verfügt worden 

war, fey ihren Rechten nachtheilig. 

1 4537 erfchien die heffiiche ie Drbinug; unter-dem 
Titel: „Ordinatio quomodo in posterum visitatores, -pa- 
stores, diaconi, Omnesque ministri ecclesiarum constitut 

et conservari, licet si eorum quidam non idonei et neglı- 

gentes sint, removeri debeant.‘* Der Landgraf theilte hier 

fein ganzes Land in ſechs Didzefen, denen’ er ſechs Vifitatos 

ren (Superintendenten) vorfeßte. Diefe Superintendenten foll- 

ten von ihren Didzefans Pfarrern gewählt werben, oder viel 

mehr follten diefe immer drei Männer vorfchlagen, aus welchen 

zwei der benachbarten Superintendenten einen wählen. follten, 

und ihn dem Landgrafen zur Konfirmation praͤſentiren. Es 

wurden in. dieſer Ordination Regelu vorgeſchrieben, wie jede 
Didzefe alle zwei Jahre viſitirt werden ſollte; die dazu erfor⸗ 

derlichen Koften follten aus den Einkünften der Klöfter bes 

fritten werden. Berufung und Konfirmation der Pfarrer 

wurde der Syn ode der ſechs Superintendenten uͤberlaſſen, 

doch salyo jure patronatus. So ſollte es auch bei Re 
motionen gehalten werden. Auch die Kirchenzucht bekam 

eine von der bisher: gewoͤhnlichen ſehr verſchiedene Ein—⸗ 
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richtung. *) Den Superintendenten: wurden‘ Adjutdres, gege⸗ 

beu, und. wegen: ber. Beſoldung der Geilichen wurde die bil⸗ 

ligſte Anordnung getroffen. au a 

1539 erſchien die ————— für das u. 

Sach ſen. Zuerſt kam der Unterricht an die Viſitatoren hers 

aus, ganz eben derfelbe, wie durch ‚Luther im Kurfuͤrſtenthum 

Sachfen ;. erft alsdann erfchien am Ende. diefes Jahrs die von 

‚Dr. Juſtus Jonas aufgefetzte Kirchen » Ordnung Gie litt in 

der. Folge große Veränderungen , befonderd nachdem die Kur 

auf dieſe Linie südergetragen wurde; nach: ihrem-wefentlichen 

Punkten wurde fie aber Doch derjenigen, welche a Auguf 

1580 (fol.) herausgab, ganz eingerhdt. 

4540 trat hervor die Gonstitutio Exilesiastionä in Elec- 

toratu Brandenburgensi quid ‚seryäri in doctrina et cere- 

moniis debeat..“*) Was hier de doctrina: vorgetragen iſt, 

betrifft bloß justificationem. et salutem hominum, alſo bloß 

die Hauptartikel, um welcher willen man von der alten Kirche 

abtrat, aber ſehr ſtreng lutheriſch vorgetragen, Alsdann wird 

eine große Stelle ‘aus det Ordinatio Onoldina. wiederholt, 
wie auch — noch Manches genommen 
iſt. #9). FRE 

‚Der Sunfürf blieb am —— J— (bes alten 

Verfaſſung; er verfprach ‚: auch in denn Kirchenregiment die 
ganze bifchöfliche, Einrichtung zu laffen, wenn die Biſchoͤfe die 

Neformation annehmen würden, und da der Bifchof von 

Brandenburg: dieſelbe wirklich annahm, ſo ſchrieb diefer die 

*.Seckendorff 1. co Lil pag. 16% 1.1 a. sn 

=) Seckendorff l.c L. IM. pag. 256. ; 

»**) Seckendorff Hist. Luth. pag. 238 sed: „wo mehterer Ber 
—— aber doch A haͤuflgerer rd ge er⸗ 
waͤhnt iſt. 
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Kirchenordnung fogar unter feinem Zitel Dei gratia aus. 

Man war um eben diefer Gelindigfeit willen gar nicht mit 
ihr zufrieden; fie wurde Luthern vor dem Abdruck zur Korrels 

tur zugeſchickt, und dieſer war beſonders über die Beibehals 

tung des Saframents unter einerlei Geftalt, über das Herum- 

tragen des Venerabile und über das Saframent der legten 
Delung unzufrieden. Manches wurde endlich auch nach Zur 

thers Rath Forrigirt. 

1542. In diefem Fahr erfchien wer die hannoͤve⸗ 

riſche Ordinatio ecclesiastica, beſonders in ihrem erſten 

Theile faft ganz nach der brandenburgifchen eingerichtet. Der 

erſte Theil enthält faft meiftens Dogmatifches und nur wenig 
Disciplinariſches. Die Fatechetifchen Predigten, welche aus der 

Onolzbachiſchen Kirchenordnung in die furfürftlic) Brandens 

burgifche Famen, werden mit der Erklaͤrung aus dem Heinen 

Katechismus Luthers wörtlich wiederholt; auch das ‚Uebrige 

diefes erften Theile ift mit einigen geringen Abweichungen 

aus- der Brandenburgiichen. Die Gemahlin Erihs, damals 

Bormünderin ihres noch unmündigen Sohnes, gab fie heraus. 

Der Vorgang von Brandenburg (denn der Markgraf war ein 
Bruder Elifaberhs) trug viel dazu bei, die Vormünderin zu 

dieſem Entfchluß zu beſtimmen, und die Stände hatten fich 
Fur; vorher auf einem Landtage erflärt, daß fie der neuen 

Lehre treu bleiben wollten, Auch gebrauchte Elifaberh die 

Vorſicht, diefe Verfügung nur bis auf die nacht zu haltende 

‚Synode gelten laffen zu wollen, Kraft diefer Kirchenordnung 

follten nirgends neue Pfarrer mehr gefeßt werden, als welche 

von den Superintendenten eraminirt und gebilligt worden. 

Im anderen Theil, wo der Firchliche Ritus gleich zu Anfang 

feſtgeſetzt wird, ſagt Eliſabeth, ſie habe viele Gebraͤuche bloß 

um der Schwachen willen noch beibehalten, und en nur 

Spittler’3 ſaͤmmtliche Werte, X. Bo. 20 
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zufefei bie: die Predigt des Evangeliums eine Zeitlang 

fortgedauert habe, und wenn alii Evangelici Proceres com- 

munem aliquam ordinationem edituri essent. In ber 

Meffe wurde damals fogar noch der lateinifche Gefang im \ 

diefer Orduung beibehalten; man gab auch den Rath, zwei⸗ 

mal in der Woche ſich des Fleiſches zu enthalten, und in den 

großen Faſten wo nicht beſtaͤndig, wenigſtens * dreimal. 

Auch major formula Exoreismi galt nody. *) 

1553 erfchien unter Herzog Chriftoph in Wirtemberg 

die erſte; nicht zwar die ganz erfte für MWirtemberg, denn 
fhon Herzog Ulrich hatte nacheinander verfchiedene Kirchen, 

Ordnungen ergehen laffen, aber in Rüdficyt auf die nachfol- 

‚gende Verfaffung diefer Kirche die erfte, weil ſich diefelbe vor⸗ 

zuͤglich auf die von Herzog Chriftoph getroffenen Veränderungen . 
gründet, ° Die zweite, um fehr viele große Stüde vermehrte 

Ausgabe iſt von\1559 (in Folio). 

- Man fieht, wenn man fi) ‚die wichtigften Kirchen 

Drdnungen im einer guten Ordnung zufammenftellt, 

folgende pragmatifche Hauptideen: 

a) Faft alle diefe Ordnungen begreifen nicht nur Kir; 

chen⸗Ceremonien, Rechte der Seiftlichen und der 

Laien, fondern auch Lehrartikel. Faft eben fo, wie in 

den erften Zeiten der chriftlichen Kirche das eigentlich Kir 

chenrechtliche von dem bloß Theologiſchen nicht genugfam ger 

trennt wurde, faft eben fo ging es jegt bei der neuen Entſte— 

bung einer neuen chriftlichen Kirche. Jetzt war es zwar nicht, 

als ob man die Grenzen dieſer Disciplinen nicht gekannt 
hätte, wie ehemals, fondern ed war deßwegen, weil die Kirche 

*) Seckendorff il. e. L. HI. pag--520. 
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alle Urfache Hatte, ihren Predigern nicht nur die Ritua⸗ 
lien, ſondern auch den Glauben vorzuſchreiben. 

b) Man trifft Feine einzige unter diefen vielen deut 
fchen Kirchenordnungen an, wo der Fürft aus bloßer 

Iandesherrliher Macht zugefahren wäre, fondern 

meiftend ging es durch Die umftändlichfien vorläufis 

gen Berathſchlagungen; aber man ſieht an ihnen im 

Kleinen recht deutlich, was uͤberhaupt damals Entwickelung 

des Kirchenrechts im Großen war. Der Fuͤrſt, der von Au⸗ 

fang faſt Feine Verfügung für ſich allein treffen wollte, der 
immer vorher mit feinem Volke Berarhichlagung pflegte, nach 
Wittenberg ſchickte, von Luther und Melanchthon ſich Gutach⸗ 

ten ſtellen ließ, eben dieſer Fuͤrſt, ſobald er ſeines neuen Rechts 

ein wenig mehr gewohnt worden war und die erſte Schuͤchtern⸗ 

heit abgelegt hatte, bekuͤmmerte ſich oft bald wenig mehr um 

Kollegialrechte der Kirchen, und machte ganz allein oft die 

wichtigſten Veraͤnderungen. Man kann es durchgängig in als 

len Kirchenordnungen beobachten, daß in den erſten Yu 

gaben der Kirche immer mehr Rechte gelaffen worden was 

ven, als in den nachfolgenden. 

c) Nirgends ging die neue Beranftaltüng gemöpntich 

ſchneller, als in Reihsftädten und Provinzial 

Städten, wo der Magiftrat dur den Lande% 

herren wicht gehindert wurde, Dort galt das Volk 
am meiften, und wo das Volk am meiften galt, da kam die 

— 

Sache immer auch am leichteſten zu Stande: und auch die 

Rechte der Obrigkeit wuchſen dort weniger ſchnell zum Nach— 

theil der Kirche, Ueberhaupt lebte damals noch, vorzüglich. im 

Reichsſtaͤdten, ein Geiſt der Freiheit und Unabhängigkeit, der 

ſich hier ungehinderter außern Tonnte, da er hingegen in den 

Staaten der Fürften, eben weil er mit mehr Zwang einge 

ſchraͤnkt war, Bauerntumulte hervorbrachte, 
20 * 
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d) Es war übrigens nach dem ganzen Gange menfchlis 
cher Dinge unmdglic, daß jene Berfaffungen eins 

zelner Kirchen bleiben Fonnten, wie fie zu den Zei⸗ 

ten der Reformation waren, Die Theologen felbft verflochten 

‚den Fuͤrſten immer in ihre theologiſchen Handel, und er wurde 

es alfo unvermerft gewohnt, auch in theologifcyen Sachen zu 

fprechen , und da Die, einzelnen Kirchen nicht mehr durch ein 

Band der Confociation untereinander furchtbar und mächtig 

waren, und hier nicht wie in der katholiſchen Kirche alle uns 

ter einem gemeinfchaftliben Haupt ſich vereinigten, da der 

Reichtum derfelben hinweg war, und gleich zu den Zeiten 

der Meformation, oft von dem Fürften felbft, oft von feinen 

Großen geplündert wurde, fo ift leicht zu erachten „. warum 

die Rechte einzelner evangelifcher Kirchen im Berhältniß gegen 

dem Staat ſeit den Zeiten der Reformation nothwendig ab» 

nehmen mußten, Noch kam hinzu, daß: felbft aud die Theorie 

des Staats- und Kirchenrechts feit den Zeiten der Meforma- 

tion eine ftarfe Revolution erlitten, und befonderd wurde man 

aufmerffam, da zu Ende des vorigen Jahrhunderts die Geiſt⸗ 

lichkeit nach und nad) wieder in einen Ton hineingefommen 
‚war, ber ſich mehr für Hierarchie der Farholifchen Religion, 

als für evangelifche Prediger fchickte. Eben der feurige Kopf, 

der bie Herenprozeffe zerftörte und den Weibern das Priviles 

gium ruhig alt zu werden verfhaffte, trug auch am meiften 

Dazu. bei, Diefe zweite Kataftrophe zu befördern. Wirklich 

hatte es fic) doch auch damals gezeigt, daß die eigentlichen Bes 

griffe des Kirchenrechts feit dem Zeiten. der Reformation noch 

Feine rechte Konſiſtenz befommen hätten s manche helldenfendere 

Köpfe haͤtten freilich ‚gerne fogleich zu dem Zeiten der Refor⸗ 
mation gleihfam ein neues Gebaude von Grund aus aufge⸗ 

fuͤhrt, aber der groͤßte Theil der damaligen Zeitgenoſſen war 

och allzuvoll won: Begriffen ihres kanoniſchen Rechts. In 
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der bald nachfolgenden Periode waren viel mehr lauter theos 

| Togifche Streitigkeiten rege, ald daß im der Theorie des Kirs 
chenrechts aufgeräumt worden wäre, und auch bei der beſtaͤn— 

digen Polemik mir den Katholiken theilten ſich die Vegriffe 

der alten Partei auch den Theologen der proreftantifchen Kirche _ 

ganz unbemerkt auf das Neue mit. Zwar fchien es von Vor; 

theil zu ſeyn, daß der wenigfte Theil derjenigen, welde fi 

mit dem Kirchenrechte befchäftigten, eigentliche Theologen von 

Drofeffion waren, alfo auch weniger mit gewiffen Vorurtheis 

len für ihren Stand eingenommen zu feyn feinen Fonnten ; 

aber: diefer Vortheil wurde dadurch fehr vermindert, daß eben 

diefelben garnicht durch eine gefunde Philofophie 

zum rechten Nachdenken genugfam gereizt worden was 

von, vielleicht manchmal auch durch Furcht gehindert wurden, 

die Rechte des Standes’ zu unterfuchen, der ſo * furchtbare 

Waffen ſich zu vertheidigen hatte. 

Ungeachtet alles Eifers Luthers gegen Ariſtoteles und 

gegen den Mißbrauch, der mit Ariſtoteles getrieben wurde, 

hatte ſich die ſcholaſt iſche Terminologie unter der 

Maske der Philofophie wieder auf den Thron gefeßt; der 

 dreißigjährige Krieg macht, wie in allen wiſſenſchaftlichen Be 

muͤhuugen,/ fo auch hier eine faft dreißigjährige Stodung, 

und noch dominirte auch nach demfelben eben die unbraud)- 

bare, bloß zum Diſputiren geſchickte Philofophie, wodurd vor, 
ber der Fortgang in den Wiffenfchaften fo ſehr gehindert wor; 

den war. Thomafius alfo, wenn er im Kirchenrecht 

reformiren wollte, mußte nothwendig den ganzen Grund 

des Gebäudes tiefer erfhürtern und der- ganzen 

| damaligen Pbilofophie den Stoß geben, und Niemand war 

auch zum Reformator geſchickter als er, wenigftens den erften 
Wurf zu wagen und au verfuchen, ob fein Zeitalter nicht wm: 

PANNE * Nicht ſowohl um Sarnane und bis in ihre 
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feinften Nüancen beftimmte Wahrheit befümmert, als viel 

mehr auf Stürzung gewiffer Vorurtheile bedacht, für das ent- 
gegengefegte Extrem der damals herrfchenden Meinung fehr 
geneigt, und auch in Ausdrücden und Erklärungen dafür höchft 

unborfichtig, denn das war nothwendig, um den tiefen Schlaf 

der Menfchen in ihren alten Ideen zu ſtoͤren. Haß und 

Grimm gegen die Geiftlichfeit, die mit ihm von jeher nicht 
zufrieden war umd deren Befchuldigungen er durch unvorſich⸗ 

tige Sitten oͤfters wahrfcheinlich machte, wedten die natürliche 

Heftigkeit feines Genies noch mehr, und gaben dem Feuer 

Nahrung, das vielleicht fonft bei der natürlichen Slüchtigkeit 

feines Temperaments gar zu ſchnell abgebraunt wäre, 
Thomaſius hätte und Übrigens, wenn er allein Meifter 

geblieben wäre, in eine ſolche Lage mit dem Kirchenrechte ges 

bracht, daß wir in der Hauptfache wenig gewonnen: hätten. 

Pac) feinem Syftem würden wir bloß den Namen unfe 

rer Paͤbſte gewechſelt Haben, aber nicht im die Freiheit 
gefommen ſeyn ‚ welche uns urſpruͤnglich gebuͤhrt hätte; er 

gab dem Landesherrn Rechte, die unmöglich mit dem erften 

gefunden Begriffen einer chriftlichen Kirche beftehen konnten; 

er vergaß gar zu ſehr, daß die Kirche als eine Geſellſchaft, die 

ſich im Staate mit Genehmigung des Regenten bildete, noth—⸗ 

wendig gewiffe eigene Rechte haben müffe, die fchon im Ber 
griff einer ſolchen Geſellſchaft felbft liegen; er gab den Kathos- 

liken das Meffer in die Hand, um uns gänzlich zu vertilgen. 

Denn von jeher war es im Geifte des. Fatholifchen Klerus, 
fi) durch taufend Fleine Kunftgriffe zum Ohr großer Herren 

binzufcpleichen, und diefen durch Vorfpiegelung einzeluer Fleiner 

Vortheile ihre Religion abzukaufen, die ihnen ohnedieß oft 
um einen geringen Preis feil iſt. Wenn nun Alles in der 

Willfür des Negenten ſtehen foll, mern man un befeblen 

fann, unfere Religion und Religionsverfaffung 
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wie die Kleider zu wechſeln, wenn die Religion der 
Unterthanen ein Spiel der Bigotterie, oder Kaprice 

eines Einzigen ſeyn folls wo iſt mehr Sicherheit für das, 
was jedem Menfchen das Edelſte ſeyn muß, —— und 

Gewiſſensfreiheit! | 

So hätte und eben der Mann, der uns aus einem geiſt⸗ 

lichen Pabſtthum ausfuͤhren zu wollen verſicherte, in ein druͤ⸗ 

ckenderes weltliches Pabſtthum zuruͤckgefuͤhrt, fo ge 

faͤhrlich waren die Keime der Meinungen. Aber die Vorſehung 

fügte e8 gerade, daß mit ihm Männer geboren wurden und 

erfchienen, die mit mehr gelehrten Kenntniffen und einer übers 

dachteren und weniger bloß auf fchnelle Einfälle gegründeten 

Philofophie nach und nach fchieden und läuterten, was jener 

allzu unvorfichtig und in der größten *— vorgetra⸗ 

gen hatte. 
Außer denen, die ſelbſt an dem Orte, wo Thomaſius 

lebte, Vieles zur ſichereren Beſtimmung der kirchenrechtlichen 

Begriffe beitrugen, verdient hier beſonders Pfaff als eigene 

Epoche bemerkt zu werden. Ein Mann nach vieler Rüdficht 

eben fo gefchickt, Epoche zu machen, als Thomafius, ungeach— 
ter Keßterer wirklich mit geringeren Faͤhigkeiten und mit we⸗ 

nigeren -Kenntniffen, felbft auch nach gewiffem Betracht bei 

viel weniger äußeren günftigen Unmftänden viel glaͤnzendere 

Epoche machte. Wenn Thomafius zu Halle, alio in einem 

- Staate, wo damals Prinzipien gerne gehört wurden, welche 
die Macht des Negenten fehr vergrößerten, wenn’ hier Thomas 

ſius den König zum Pabft fchuf, fo Fonnte Pfaff zu 

Tübingen, an den Genuß einer edlen befhränkten 

Sreiheit gewöhnt, um fo leichter darauf gerathen, die 

Rechte der Kirche, die ihr fhon als Geſellſchaft 
betrachtet zufommen müflen, zu vertheidigen, Schon vor ihm 

hatten zwar Andere eine gleiche Idee geäußert, fie auch. ziemlich 
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deutlich ebolvirt, und auf eine feftere Gründung des Kirchen: 

rechts angewandt; aber Keiner konnte es mit fo viel Gelehr- 

ſamkeit thun, Keiner that es mit fo viel Außerer Aurorität, 

als Pfaff. Die Bemühungen , die getrennten evangelifchen 
Kirchen zu vereinigen, hatten diefen Mann, der ſchon durch 

ſeine Gelehrſamkeit fehr früh Stern der erften Größe gewor⸗ 

den wäre, in Eurzer Zeit zum berühmteften Theologen feiner 

Periode gemacht: fein Einfluß und feine Verbindung mit vers 

fchiedenen Höfen und feine ganze äußere Lage gaben feinen 

Meinungen auch ein vorzügliches Anfehen, und: wahrſcheinlich 

würden: Thomafius Meinungen , wenigftens in der erften Pes 

siode des achtzehnten Sahrhunderts, bis Philofophie ganz aufs 

gewacht wäre, etwas herrfchender geworden feyn, wenn nicht 

ein Mann von gleichen Außeren WVortheilen den Strom etwas 

mehr in fein rechtes Bett geleitet hätte. ; 

Die Ideen nun, weldhe Thomaſius und Pfaff doch 

noch nicht ganz mac) ihren feinften Tiheilen entwickelt empors. 

gebracht haben, diefe Ideen haben unferem heutigen prote 

ſtantiſchen Kirchenrechte feine Konfiftenz gegeben, 

nur daß, wie überhaupt der ganze Geift des Zeitalterd vor 

Kurzem noch dahin ging, forgfaltiger, darüber zu wachen, 

daß ja die Rechte der Regenten nicht zu wenig 

ausgedehnt würden, alfo auch hier in der theoretifchen 

Entwicdelung und. in der Praris mehr für diefe, als für 
Zreiheit der Kirche geforgt wird. In den neueften Zeis 

ten gaben die theologifhen Streitigkeiten neue Vers 

anlafjung zu einigen Entwidelungen der widhtigeren 

Hauptfäbe des Kirchenrechts, nur micht. folder, 
welche zunachft das Verhältniß des Regenten gegen die Kirche 

interefjiren ,„ als vielmehr die innere Kirchenverfaffung felbft. 

oder das Verhältniß der Lehrer gegen die Kirde 



313. 

Die Hauptfache Fam auf die zwei Punkte hinaus, daß 

man nicht einig werden Fonnte: > 

va) Was Heißt eine — evang e⸗ 

liſche Kirche? Eine ſolche, welche die Augsburgiſche Konz 

feſſion oder den Heidelberger Katechismus als Richtſchnur 

ihres Glaubens und Lebens annimmt und ſich zu Beibehaltung 

aller einzelnen Artikel diefer Konfeffion verpflichtet, oder eine 

ſolche, die bloß deßwegen noch die Augsburgiſche Konfeffion 

zu ihrem Symbol gewählt hat, weil fie in diefer. unter allen 

* Konfeffionen noch am meiften Wahrheit zu haben glaubt, 

‚ weil in ihr ale erfter Grundartifel angenommen ift, daß in 

der Religion Alles auf eigene Unterfuhung des 

Menfhen aus der Schrift anfomme? Verliert man 

alſo dadurd das Necht eines Mitglieds der-evangelifchen Kirche, 

wenn man von einzelnen Artifeln der Augsburgifchen Kon» 

feſſion abweicht, oder muß man einmal fo lange dafür ange: 

ſehen werden, als man die Bibel für die legte entfcheidende 

ai in Slaubensfachen erfennt? 

0b) Iſt eine ſolche Verpflichtung, ale gemeiniglich Diejes 

nige ift, in welche man den Grundvertrag der Kirche 

ſetzt, nicht gegen die erſten unveräußerlichften 

Rechte des vernünftigen Menſchen, daß fie alfo nie 
eingegangen werden Fonnte? Es gibt, fing man am, gewiffe 

Rechte des Menfchen, die er felbft, auch wenn er mit anderen 

feinesgleichen in eine Gefellfchaft ſich vereinigt, nie veräußern 

foll, befonders da der Zwed einer ordentlichen Gefellfchaft nie 

die Veräußerung » derfelben fordern kann. Und wenn Eltern 

ein folches Recht veräußert haben, fo kann es ſich nicht auf 

die Kinder erſtrecken, denn das Recht der Menſchheit kann 

einem Niemand nehmen. Nun gehöre Gewiſſensfreiheit zu 
dieſen unveräußerlichen Rechten der Menſchen, alſo müffe 
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diefe bei jedem Vertrage, durch welchen fih Menfchen in eine 

Gefellfchaft vereinigen, unverletzt bleiben, — 

Es iſt unſtreitig, daß man mit dieſen zwei Fragen auch die 

letzten Grundlagen des proteſtantiſchen Kirchenrechts zu unter- 

ſuchen kam, und daß ihre Beantwortung nicht ſo leicht war, 

als man faſt daraus ſchließen ſollte, weil man bisher ſo ganz 

ruhig fuͤr dieſelben ſich erklaͤrt hatte. Beſonders waren die 

Schwierigkeiten bei der erften Frage fehr merklich, denn faſt 

alle waren. vorher darin übereingefommen, daß fi) die Ans 

nahme der Augsburgifchen Konfeſſion bloß auf die Haupt 
ſachen, nicht auf die Beweife, fondern nur auf 

bie Saͤtze, welche bewieſen werden ſollen, erſtrecke, 

und daß auch unter dieſen Saͤtzen ſelbſt wieder ein Unterſchied 

ſey. Dieſen ſchon vorher angenommenen und zugegebenen Satz 

benuͤtzten die neueren Vertheidiger einer uneingeſchraͤnkteren Kir⸗ 

chenfreiheit, und behaupteten, wenn es einmal erlaubt iſt, von 

gewiſſen Saͤtzen der Augsburgiſchen Konfeſſion abzugehen, ſo 

muß ich ja durchaus fuͤr mich ſelbſt Richter ſeyn koͤnnen, 
welches die wichtigen und welches die minder wichtigen Arti⸗ 

fel feyen, denn: da in diefer Schäßung Feder vom Andern 

- wieder bdiffentiren wird, die Konfeſſion felbft nichts darüber 

beftimmt bat, ſo bleibt Jeder hierin fein eigener Richter. 

Ueberhaupt ging man aledann mit der ganzen Frage in die 

Zeiten der Entftehung der Augsburgifchen Konfeffion zurüd, 
und warf das hiftorifche Problem auf, ob wohl jemals unfere 

Väter damals die Abficht gehabt hätten, eine ſolche ewig 

unverletzliche Form des Glaubens feſtzuſetzen, 

oder mit der ganzen Konfeſſion bloß zu erklaͤren, daß fie es 

nit mehr mit der alten Kirche halten fönnten. 

Bei diefer hiftorifchen Unterfuchung fchienen die neueren 

Vertheidiger der unumfchränkteren Kirchenfreiheit wirklich nicht 
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viel gewonnen zu haben, denn es war ſi chtbar, daß die Augs⸗ 

burgifche Konfeffi ion in den Zeiten ihrer Entſtehung nicht nur 

einen polemiſchen, ſondern auch einen apologetiſchen 

Endzweck hatte, daß unſere Vaͤter damals nicht nur erklaͤren 

wollten, was ſie verwuͤrfen, ſondern auch, was ſie annaͤhmen; 

denn Letzteres war deßwegen nothwendig, weil man ihnen ſo 

Manches anſchuldigte, fie alſo zu ihrer Vertheidigung ſagen 

mußten, daß fie in den wichtigſten Artikeln — von der Drei⸗ 

einigkeit, von Chriftus, von dem Gerichte — der Kirche 

\ gleichſtimmig daͤchten. Man urgirte zwar fehr, daß. fie ſich 

auf diefe Art in einen Widerfpruch verwickelt, weil fie auf 

der einen Seite völlige Gewiffensfreiheit behauptet, auf der 

anderen aber derfelben fo enge Grenzen gefeßt hätten; allein 
ein folder MWiderfpruch, wenn es je wirflicy einer ift, findet 

fich Öfterd im Betragen der Menfchen, kann alfo nicht ale 

Einwurf angenommen werden, daß die Sade damals nicht 

fo habe feyn koͤnnen. Soviel mußten auch diejenigen zugeben, 

welche bei Vertheidigung der unumſchraͤnkten Religionsfreiheit 

bauptfachlich auf dieſes Argument bauten, daß derjenige, wels 

cher ſich feierlich von Konfeffion aller Art Iosfage, Feinen 
Anſpruch mehr machen koͤnne, als Lehrer geduldet zu werden: 

' Mit den hiftorifchen Gründen hatte es demnach bei die 

fer BVertheidigung der legten Prinzipien des proteftantifchen 

Kirchenrechtö ‚weniger Schwierigkeiten; aber bis jetzt iſt ber 

zweite Punkt, wo es auf einer philofophifchen Entwicelung 

beruht, weit nicht fo aufgeflärt. 

Die Hauptfache beruht nun hierin auf einer — 

Entwickelung des Unterſchieds zwiſchen Religion 

und Gewiſſensfreiheit, ob ein Unterſchied zwiſchen 

ihnen ſey, oder vielmehr, ob ſich dieſe zwei Rechte trennen 

laſſen, und ob nicht Gewiſſensfreiheit verloren gehe, wenn 

man Religionsfreiheit aufgeben muͤſſe? 
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Da die Fremde der fombolifchen Bücher ſelbſt zugefte- 

ben, daß Gewiffensfreiheit eines der erften unveräußerlichen 

Rechte der Menfchheit fey, aber nur den deurlichen Unter 

ſchied zwiſchen Gewiffens- und Religionsfreibeit recht dars 

zulegen fuchen, fo behaupten die Vertheidiger der unumſchraͤnk⸗ 

ten Freiheit, mit der Religionsfreiheir ‚gehe auch die Gewif 

ſensfreiheit verloren, und dieſe zwei Rechte laſſen ſich 

nicht trennen, ohne daß die Gewiſſensfreiheit ſehr darunter 

Noth leiden follte. Weberhaupt erfordere weder die Ruhe. des 

Staates, noch die Ruhe der Kirche, daß eine ſolche Koufoͤde⸗ 

ration zu Behauptung gewilfer Saͤtze da fey; nur dürfe in 

Feiner der ‚neueren Hypotheſen irgend etwas gegen gute — 

und Verfaſſung des Staats enthalten ſeyn. | 

Thomafius’fche Grundfäge find nun ganz geſchaͤtzt, und 

felbt Mofer, wenn er fchon dfrers derfelben nicht unwahr: 

fcheinlich beſchuldigt wird, und wenn ſchon ſeine Meinung in 

Ruͤckſicht auf den Effekt fait die naͤmliche iſt, als die Thomas 

ſius'ſche, hat doch nicht eben dieſe Grundſaͤtze. Er gibt zu, 

daß, wenn man die Sache philoſophiſch betrachten wolle, 

Kollegialrechte und Majeſtaätsrechte forgfältig von 

einander getrennt werden müßten; aber er meint, phildſophiſch 

ſolle die Sache durchaus nicht betrachtet werden, ſondern bloß 

hiſtoriſch, und Alles muͤſſe nad) den Geſinnungen beurs 

theilt werden, welche unſere erſten Reformatoren hatten, und 

dieſe Geſinnungen, welche bei Konſtituirung der Kirche 

zum Grund-gelegt worden, feyen wir verbunden beizube 

halten. Diefe Art zu argumentiren Fann aber am aller: 

wenigften flatthaben. Denn NT 

4) würde das evangeliſche Kirdenreht in feinen 

wichtigſten Grundfägen nah der Verfchiedenbeit der 

Provinzen einander vollig ungleich feyn: in mans 

‚chen Provinzen, wo fpätere Reformation war,’ hat der 
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Landesherr Dinge ſi N als kLandesherr angemaßt, zu denen er 

zehn Jahre früher noch den Namen der Kirche ald Rechts 

grund genommen haben würde. 

2) Die wichtigſten Brundfägt Des Kirchen⸗ 

recht s werden auf dieſe Art in eine Ungewißbeit him 

eingefpielt, die nicht aufzuklären ift. Das Verhalten der er» 

ſten Fürften, welche die Reformation in ihren Ländern einführten 

oder auffomnıen ließen, war fich fo ungleich, fie waren- felbft in 

ihren Ausprücden oft fo unbeftimmt, daß man manchmal nicht 

wiſſen würde, was man anfangen folltes und man müßte 

gleich mit Bangigkeir jede Publicirung eines neuen Aktenſtuͤcks 

aus den Reformationgzeiten erwarten, ob nicht vielleicht das 

durch Alles umgeftoßen werde, was man vorher fo mühfem 

zufammen demonftrirt hatte. Und 

3) ift es überhaupt ganz gegen die Rath der 

Sache, daß diefer Beweis hiftorifch geführt werden fol, 

denn unfere Väter haben doch durch Feinen eigentlichen. 

Vertrag über diefe Hauptpunkte ſich beftimmt, 

fie haben noch gar nicht ſo deutlich uͤber dieſelben nachgedacht, 

ſondern Alles, was man aus ihren Worten herleiten kann, 

ſind bloß Folgerungen, von welchen denn noch die Frage iſt, 

ob ſie von ihnen anerkannt werden wuͤrden oder nicht. 
Indeß ſich die Grundſaͤtze des deutſchen proteſtan—⸗ 

tiſchen Kirchenrechts in den inneren Verhaͤltniſſen der 

Kirche auf dieſe Art entwickelten und durch viele Revolutionen 

immer genauer beſtimmten, mußte nothwendig dad prote⸗ 

ſtantiſche Kirchenrecht in den übrigen europaiſchen 

Reihen ſchon wegen der Verſchiedenheit, wie dort die Res 

formation eingeführt wurde, ganz anders gebilder feyn. Gleich 

mit dem erften Blick zeigt fich dort ſchon die Verfchiedenheit, 

daß die biſchoͤfliche Einrichtung blichz in Deutſch⸗ 
land, wo etwa auch, wie z. B. in Brandenburg, die Bifchdfe 
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beibehalten wurden, änderte fich doch die Sache fehr bald, und 

der Kurfürft zog die Nechte der Bifchöfe an fi; die Einrich- 

tung nad Superintendenzen und Didzefen Fonnte viel weniger 

die Eiferfucht des Negenten erregen. Hingegen in anderen 
Monarchien hielt man es für einen Ötaatsvortheil, wenn 

die Biſchoͤfe beibehalten würden; man glaubte, es trage eine 
folde Eimichtung des Kirchenregiments fehr viel dazu bei, 

daß die monarchifche Einrichtung des Staats defto mehr ges 

billigt werde; die Bifcydfe gehörten zu den Landftänden, ihrer 

Fonnte der König meiftens verfichert feyn, beſonders wenn er 

nun vollends das Recht erhalten follte, diefelben nach eigener 

Willkür zu ernennen. Das einzige Schottland macht hier 
. eine Ausnahme, denn ungeachtet bier Monarchie war, fo 

behielt doch die Kirche nicht die bifchöfliche Einrichtung, fon 

dern vielmehr theilten fich die Kirchen diefes Reichs in Presbyr | 

terien, und: Die Aufficht wird von Provinzials Synoden ge 

führt; aber von diefer Ausnahme läßt fich fehr Teicht aus der 

Gefchichte felbft Rechenfchaft geben. In Schottland reformirte 

nicht der König, fondern vielmehr die Regierung firäubte ſich 

jehr lange gegen die Reformation und fuchte diefelbe durch alle 

möglihen Verfolgungen zu unterdrücken. Nirgends war auch 

der Eifer der Reformirer erhigter als in Schottland, nirgends 

ergrimmter gegen die alte Verfaffung, Größtentheild rührte 

diefed auch Daher, weil der erfte Reformator derfelben Fein 

Schüler Zwingels oder Luthers, fondern Kalvins war. Kaloin 

war ein Mann von viel größerer Heftigkeit im Neformiren, 

und felbft auch in feinen SFdeen -von der nothwendigen Ab⸗ 

fhaffung der biſchoͤflichen Einrichtungen fehr verſchieden von 

jenen zwei Männern. Das Feuer, das fhon in Kalvin nur 

allzu heftig brannte, brannte noch heftiger in feinem Schüler 

Johann Knox, durch den Schottland reformirt wurde. 
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Bei Schweden follte man glauben, Ken Intereſſe des 

Königs würde erfordert haben, die Bifchöfe völlig hinwegzus 

Schaffen, da ihre Macht feiner Regierung gar zu fehr hinderz 

lid war, und da fie fih auch fo lange alle Mühe gegeben 

hatten, das Reformationsprojeft Guſtavs zu hindern. Aber 

eine ſolche Revolution waͤre doch zu ſtark geweſen, und der 

Koͤnig konnte zufrieden ſeyn, wenn nur die uͤbermaͤßigen 

Reichthuͤmer der Kirche eingeſchraͤnkt, der Adel wieder in den 

Genuß feiner wichtigſten alten Güter eingefeßt, und die Kron⸗ 

befigungen reftituire wurden. Eine fo totale Revolution, als 

die gänzliche Abſchaffung der Bifchöfe gewefen wäre, läßt fich 

auch ſchon deßwegen nicht denken, weil die Reformation auf 

einem Reichstage beſchloſſen und eingeführt werden mußte, 

wo die Bifchöfe felbft fehr viel zu fprechen hatten. Kaum 

hatte ed der König felbft mit der Drohung, daß er die Regie 

sung niederlegen wolle, dahin gebracht, daß fich die Biſchoͤfe 

entfchloffen, ihre Seftungen-und übermäßig gefammelten Güter 

herauszugeben. | | 
Eben fo ging es auch in Dänemark, Die Bifchöfe 

hatten ſich hier, befonders zum großen Verdruß des Adels, 

eine Macht und Reichthuͤmer erworben, wodurch die Entfcheis 

dung aller Reichsangelegenheiten faſt allein bei ihnen: ftand. 

König Chrifiian IL, der ohnedieß alle Gelegenheit‘ ergriff, 

die Macht der Bifchdfe zu demürhigen, ſah die Lehre der 
Wittenbergiſchen Reformatoren für das ſchicklichſte Mittel an, 

dieſelbe zu untergraben oder ganz zu verderben. Die Mine 

fprang aber fehl, er hatte feine Abficht fonft ſchon allzu. deut: 

lich verrathen, er ward zum Lande hinausgejagt. Sein Nach⸗ 

folger Friederich, wollte er ja nicht bloß dem Namen nach 
König feyn, mußte dem Plan feines Vorfahren getreu bleiben 
und die allzu große Macht der Bifchöfe zu demüthigen ſuchen; 

aber er verfuhr viel feiner, überließ Alles viel! mehr der 
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fufenweifen Aufklärung der Menfchen und that vorerft nichts. 
weiter, als daß er bloß die Erlaubniß gab, das Evangelium 

zu predigen. Sein Nachfolger aber, Chriftian III., deffen 

Thron ſchon befeftigter war, Fonnte eben, weil er fo viel 
durch feinen Water vorbereitet fand, viel fchneller zu. Werk 

gehen. Er ließ die Bifchöfe gefangen nehmen, nöthigte fie, 

mit Gewalt. der Reformation ſich zu unterwerfen, rief Bugen⸗ 

hagen von Wittenberg, und ließ durch diefen eine ganz neue 
Kircheneinrichtung machen. — 

1537 erſchien die erſte daͤniſche Kirchenordnung. 

Chriſtian III. hatte aus Daͤnemark, Norwegen, Schleswig 

und Holſtein ſeine Theologen zuſammen gerufen, und ſich von 

ihnen einen Aufſatz einer Kirchenordnung geben laſſen, den er 

alsdann Luthern zur Reviſion uͤberſchickte. Auf Verlangen des 

Koͤnigs brachte Bugenhagen dieſe revidirte Kirchenordnung 

von Wittenberg mit nach Daͤnemark: hier wurde ſie noch 

einmal den Reichsraͤthen vorgelegt, von dieſen noch einmal 

approbirt und feierlich angenommen. Sie erhielt in folgenden 

Zeiten verſchiedene Vermehrungen: die allerwichtigſte, und wo» 

bei fie gleihfam eine: neue Öeftalt befommen, ift die Ausgabe, 

welche Chriftian V. im Jahre 1685 veranftaltete. 

Su England mußte die alte bifchöfliche Einrichtung 

zuverläßig am gewiffeften fortdauern, denn Elifabeth, 

welche der. englifchen Kirche ihre fortdauernde Fonfiftente Ein» 

richtung gab, war aus eigener Neigung und aus verfchonen? 
der Klugheit gegen die Meinung des Volks noch fehr von 

der alten Partei, wenigitens in Disziplin und Ritus.’ Nur 

weil die einmal von Heinrich VIN. ergriffene. Idee vom Sur 

premat des Königs beibehalten wurde, fo. fiel Hier: notwendig 

auch ſogleich die erfte Diftinktion, worauf das ganze Kirchen» 

recht der Proteftanten beruhte, Kollegialrechte der Kirche 

getrennt. vom jus majestaticum circa sacra, und wenn nicht 
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Eliſabeth Koͤnigin geweſen waͤre, ſo haͤtte England in eine 

noch viel tiefere hierarchifche SHaverei verfallen fünnen, als 

die vorherige war, denn man fah unter Heinridy VIII. was 

in- der Idee vom -Dberhaupte der engliſchen Kirche liegen 

follte. Den Bifhdfen blieben Übrigens nirgends: noch mehr 
Rechte, als in England, denn ihrer Zurisdiktion blieben ‘ganze 

Klaffen von Gegenftänden unterworfen, die fonft: in den ans 

dern Reichen unter weltliche Gerichtsbarkeit gezogen wurden, 

3: B. Zeftamentsfachen. 

Venedig war etwa derjenige Staat, deffen Reformation 

der Reformation der deutfchen Staaten am ähnlichften hätfe 

‚werben fönnen; der eiferfüchtige Geift der Freiheit, ‚der im fei- 

ner ganzen Staatsverfaflung jo wachſam ift, würde fich wahr⸗ 

ſcheinlich bei der neuen Kircheneinrichtung eine ſolche Form 

"gewählt haben, von welcderam wenigften nachtheiliger Eins 

fluß für den Staat zu beforgen gewefen wäre: aber der römie 

She Hof, wie: er Ernft fah und wie er fo eben befürchten” 

mußte, Sarpi’s Einfall möchte gebilligt werben, fing an, 

nachgebender zu handeln. 

Die evangelifche Lehre drang zwar auch in Enke 

Ungarn, Böhmen und Polen ein. Es bildeten fich be 

fonders in den drei Icgteren Reichen anfehnlicye Gemeinden; 

fie erhielten ihre eigenen Kirchenordnungen, waren eine Zeit: 

lang ſelbſt durch die oͤffentlichen Reichsgeſetze wenigſtens inner⸗ 

halb gewiſſer Rechte tolerirt; aber eben weil es nur kaum 

tolerirte Religion war, weil bei den Abwechslungen ihrer oͤf⸗ 

fentlichen Duldung fo wenig Fortdanerndes ſtatt hatte, fo 

Tonnte ſich wie eine bifchöfliche 'hierarchifche Verfaſſung bilden. 

‚Meiftens fanden diefe Kirchen in einiger Verbindung mit der 

Wirtenbergifchen. Ihre erften Lehrer und Superintendenten 
"waren dort gebildet worden, fie‘ richteten ſich alfo nad) ‚der 
Wittenbergiſchen Kirchenordnuug, ſo viel ihre beſonderen 

Spittlers ſaͤmmtliche Werte, X> Bd. 21 
> 

x 
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Umftände und die Verfaffungen einzelner Gemeinden. erlaub: 

ten. Kalvins unermädeter Eifer und der thätige Profelyten- 

geift der Socinianer riß endlich manche diefer Kirchen aus 

der Verbindung mit Wittenberg, und es Fonnte um fo leich- 

ter gefchehen, da die Wirtenbergifche Autorität durch Die Se: 

naifchen Theologen fehr ‚gefhwäacht wurde, und da endlich 

durch die Konfordien: Formel: die deutſche evangelische 

Kirche von manchen bisher noch brüderlich erfannten Gemein: 

den fih abi. — 
So ging's alſo in den meiften übrigen europäls 

fhen Reihen, wo die Reformation wenigfiens in einiger 

Gleichfoͤrmigkeit mit der Wittenbergifchen Reformation ange 

nommen wurde; aber das Feuer war in Deutfhland an 

zwei Ortem auf Einmal ausgebrochen. Wie Luther zu 

Wittenberg den Pabft flürzte, fo untergrub zu gleicher Zeit 

feine Herrfchaft ein edler Schweizer, der überdieß einen ganz 

andern Gang nahm, in vielen Stüden ganz andere Geſin—⸗ 

nungen hatte, als der MWirtenbergifche Neformator. Zwins 

gel, ein viel phlegmatifcherer Kopf, ald Luther, der aber eben 

Deßwegen auch, wenn er einmal entzündet war, mit viel meh? 

rerem und weiter greifendem Eifer auf die Ausführung feiner 

Entwürfe losging, als Luther — Zwingel, ein freidenfender 

Schweizer, der in einer Staatsverfaffung lebte, die ihn wer 

niger genirte, als Luther die feinige, gab der neuen Kirche, 
die er fliftete, eine ganz andere Einrichtung, als 

Luther. - Er verwarf alles Alte, was er. irgend für einen 

Ueberreft oder für eine Fünftige neue Veraulaſſung zur Ruͤck⸗ 

kehr des alten Aberglaubens hielt; die Wittenberger ließen 

fichen, was nur möglicherweife gelaffen werden Fonnte. Zwiu⸗ 

gel wollte feiner Kirche fo viel möglich apoftolifche Form ge: 

ben; die Partie Luthers wollte zufrieden‘ feyn, wenn fie es 

nur darauf wieder zurücgebracht hätte, wo es im fünften 
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+ Fahıhundert war. Zwingel wollte gar nichts beibehalten, 

vas nicht von Chriftus befohlen ſey; Luther wollte Alles beis 

behalten, was nur nicht geradehin abgöttifch und abergläubifch 

ſey. Orgeln, Altäre, Taufſteine, Singen geiftlicher Lieder 

u. ſ. w. wollte jener nicht dulden; er räumte auch der Obrig⸗ 

keit viel mehr ein, als die Wittenbergiſchen Meformatoren; er 

hob die Subordination der Geiftlichen untereinander : auf, 

machte ſie alle einander gleich, nur daß er zuließ, daß etwa 

ein Superintendent als Oberhaupt der übrigen geſetzt würde, 

Sp wäre alfo das Sirchenreht der Neformirten, 

\ wenigftend wie es fich in feinem erfien Anfang anließ, beinahe 

ganz nah Thomafius’fchen Grundfägen geformt worden. 

Kalvin, der zweite Stifter derfelben, hatte außer ganz 

verſchiedenen dogmatifhen ©rundfägen auch von 

Zwingel verfchiedene. Sefinnungen im Kirchenrechte. 

Er nahrı der Obrigkeit faft alles Recht in Kirchenfachen , ber 

hauptete, die Kirche fey vom Staat unabhängig, 

fie müßte durch Presbyrer-Kollegien und Synoden 

regiert werden, ließ deßwegen auch Feine Superintendenten 

zu. Gleichſam als Mufter für die übrigen richtete er Die 

Genfer Kirchenverfaffung ein. Sein Konfiftorium, das er ber 

ſtellte, beftand aus regierenden Aelteften oder Laien und Aus 
Lehrenden; er fchrieb auch Synoden aus, ließ in diefen Konz 

fitorien und Konventen die wichtigften Kirchengeſetze machen, 

und ſchien beſonders durch den Kirchenbann, dem er die wich— 

tigſten Rechte vindicirte, eine recht fuͤrchterliche Kirchengewalt 

aufſtellen zu wollen. Beza, der ganz in Kalvin's Ideen 
hineintrat, verfolgte den Entwurf deſſelben, und war beſonders 

auch in Anſehung der Toleranz eben ſo weit von den richtigen 

Begriffen der natürlichen Menfchenvernunft abgewichen, als 

Kalvin. 

21* 



Es koſtete nicht wenig Muͤhe, bis in — Ländern, 

welche etwa ſchon Zwingel’s Reformation und Grundfäße aus 

genommen hatten, „Diele neuen Hppothefen vom» Kirchenrechte 

Durchdrangen ; wirklich auch in den meiften, wo einmal Zwing- 

lifche Neformation ſchon hingefommen war, konnten diefelben 

“ . . 

a 

unmöglich mehr flattfinden, 3. B. in, den . Schweiger Kans N 

tons, auch in den Ländern der deutfchen Fürftenz; denn die 

Obrigkeiten wollten ſich die Rechte nicht fo geradehin wieder 
entreißen laffen, weiche ihnen felbft von den Reformatoren | 

als eigenthümlich zugefprochen worden waren. Hingegen in 

den Ländern, wo Kalvin zuerft die Reformation hinbrachte, 

oder wo fie durch ihn wenigſtens triumphirend wurde, kam 

auch das neue. Kirchenrecht. in Gang, und würde vielleicht 

noch weiter um fich gegriffen haben, wenn nicht in Holland 

eine Gegenpartie entftanden waͤre, die, von dem größten und 

beften Köpfen veriheidigt, den überfpannten kalviniſtiſchen 

Grundfägen widerfprad. Arminius und feine Partei fins 

gen wiederum an, der Obrigkeit ihre entriffenen Rechte zuzuͤ⸗ 

ſprechen; ſie hatten auf ihrer Seite die aufgeklaͤrteſten Koͤpfe, 

die ſelbſt auch durch den ſouſt erworbenen Ruhm der Gllehr⸗ 

famfeit dem Anſehen Kalvin's das Gleichgewicht halten Fonns 

ten. Grotius fchrieb für die Nechte der Obrigkeiten, und 

da Grotius Neformator des ganzen Natur: und Voͤlkerrechts 
wurde, bis auf Bufendorfs Zeiten hin Hauptfchriftfteller 

über dieſe Materien war, fo verbreiteten ſich mit feinem Au⸗ 
fehen auch) die Arminius'ſchen Grundſaͤtze. Zwar wurden fie 

felbft von den DObrigkeiten, für deren Rechte fie fprachen, anz 

fangs verfolgt, man hielt gegen fie Synoden und ließ Edikte 

ergehen; aber durch alle Unterdruͤckungen arbeitete fich dieſe 

Partie doch empor, und der größte Theil der reformirten Kir⸗ 
chen nahm endlich doch die Grundſaͤtze au, welche man bloß 

in der Hitze des aufgebrachteſten Eifers und groͤßtentheils aus 

. 
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Stantsabfi di zuerſt verworfen hätte. So kamen nach und 

nach auch in das Kirchenrecht der Reformirten die— 

Fenigen gemäßigteren Grundſaͤtze, welche weder 

der Geiſtlichkeit noch der Obrigkeit allzu viele 

Rechte zuſchreiben. Die Verſchiedenheit der Provinzen 

und die beſondere politiſche Verfaſſung, in welche einzelne 
Kirchen verflochten waren, beſchleunigte oder verzoͤgerte den 

Gang dieſer Entwickelung, und vielleicht find nur noch in 
Holland wenige Ueberrefte derjenigen da, welche im Kirchen 

recht Kalvins Grundfäße be ehaupten. 

Noch iſt nun endlich in der Geſchichte des vr 

ſchen proteſtantiſchen Kirchenrechts ein Phaͤno⸗ 

men übrig, das ſich nirgends fo zeigen konnte, als in 

Deutſchland, auf dem aber auch in Deutfchland wo nicht die 

ganze letzte Grundlage unferes Kirchenrechtö, wenigftens doch 

einer der wichtigften Punkte deffelben berupt — die Ge 

ſchichte und Verfaſſung des Corpus Eyangeli- 

.corum. | 

Man halt zufammen, wenn-man verfolgt wird, und die 

Wachſamkeit gegen einen gemeinſchaftlichen Feind kann auch 

Gemuͤther verbinden, welche fonft bei ſehr verſchiedenen Grunds 

ſaͤtzen nicht leicht zur Eintracht geneigt find. Wie unfere Bi 

ter von der alten Kirche ausgingen oder von derfelben ausge 

ftoßen wurden, fo nahmen fie nicht alle einen Weg, und 

‚weil nicht alle Theologen Melanchthong Verträglichkeit harten, 

fo gab es bald mißvergnägtes Murren gegen einander; poli- 

tiſche Abſichten mengten ſich auch frübgeitig mit ein; aber 

die fo fichtbar bevorfichende Gefahr von einem falfchen Kate 

fer, der die Religionshändel zum Vorwand nahm, um den 

Deutſchen das Joch aufzulegen, das beftändige Drohen und 

bie wechfelöweifen Verbindungen der Fürften der alten Reli 

gion noͤthigten ſie, bei aller Verſchiedenheit der Meinungen, 
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in eine gewiſſe gemanere Vereinigung zuſammenzutre⸗ 

ten. Die haͤufigen Konvente, welche, um immer gemeinfchafts 

lich zu verfahren, gehalten werden mußten, waren Die erffe 

Veranlaſſung, oder vielmehr felbft der erfte Anfang eines fo» 

genannten Corpus Evangelicorum. Und da dieſe 

Partie nach) allen ungluͤcklichen Wechſeln des Smalkaldi⸗ 

ſchen Kriegs doch im Religionsfrieden gewiſſe ger 

meinfcheftliche Rechte befam, an denen. fie wieder etwas ge⸗ 

gen die katholiſche Partie zu behaupten hatte, fo wurden die 

Verbindungen dadurch nur häufiger und ftärfer, In den 

erften Jahren des dreißigjährigen Kriegs erfcheint zwar eine 

evangelifhe Union, der Farholifchen Ligue entgegenge- 

feßt, die ungefähr eben das feyn follte, was faſt hundert 

Jahre vorher der ſogenannte Smalkaldiſche Bund war; aber 

die Union verſchwand noch ſchneller und kraftloſer als dieſer, 

es war bei ihr noch weniger Eintracht, das wechſelsweiſe 

Mißtrauen der lutheriſchen und reformirten Fuͤrſten hinderte 

oft auch nur das Uebereinkommen im Projekt, wie viel mehr 

in Ausfuͤhrung des Projekts, und unter allen Fuͤrſten dieſer 

zwei Parteien war kein Kurfuͤrſt Moritz, der die andern ſchwa⸗ 
chen Koͤpfe haͤtte leiten koͤnnen, beſonders war Sachſens Un: 

treue, religioͤſe und politiſche Eiferfücht gegen die Pfalz an 

dem uͤbeln Erfolge Urſache. Man ſieht offenbar, daß wenn 

nicht immer weiterer Druck von außen dazu gekommen waͤre, 

und wenn nicht einmal die Evangeliſchen ein Haupt bekom⸗ 

men haͤtten, das im Stande war, ihnen ihr gemeinſchaftliches 

Intereſſe fuͤhlbar zu machen, jo wäre. wohl nie eine ſolche 

Fonfiftente Verfaſſung zum Vorſchein gefommen, ald num die 

Partie der Evangelifchen unter fich hat. Guſtav Adolph 

war zu fehr König, Die Umftände der. Evangelifchen wurden 

damals zu ſchnuell und allzu vollfommen bluͤhend, als daß 

fortdauernde naͤhere Verbindungen haͤtten zu Stande kommen 
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koͤnnen; aber nad) Guſtavs Tod mußte es Schweden ſelbſt daran 

liegen, die Evangeliſchen naher mit. ſich zu verbinden, - befons 

ders da Sachen, nach feiner befannten Untreue, die es in 

diefer ganzen Gefchichte bewies, von der gemeinfchaftlichen 

Sache abtrat.. Drenftierna, der jet die Angelegenheiten 

| Schwedens in Deutfchland zu vollenden hatte, war ein Mann 

son hinreichender Klugheit und Autorität; er, ein Fremder, 

brachte zu Stande, was vorher Fein Deutfiher auszuführen 

vermochte, Es war Fein halbes Jahr nad) der Schlacht bei 

Lügen, wo Gluͤck und Unglück für die proteftantifche Partie 

fo fehr gemifcht war, da unter feiner Direktion das Bünd» 

niß zu Heilbronn gefchloffen wurde. Won diefer Zeit an 

erſcheint Die Verbindung der Evangelifchen im einer ununters 

brochen fortdauernden hiſtoriſchen Eriftenz, und äußert fich 

durch beftändige Wirkungen, Der Weftphälifhe Frieden 

und die langen Traftate, welche endlich zu demfelben führs 

ten, machten die wechfelsweife Kommunikation und Verbindung 

zu einem gemeinfchaftlichen Intereſſe unter den Proteftanten 

noch immer nothwendiger, und wie der Friede auch gefchlof- 

fen war, fo eröffnete ſich eine neue Reihe von Erefutiong 

Zraktaten, wo die proteftantifche Partie eben fo ſehr Urfache 

hatte, über ihr Sutereffe zu wachen. | 

Es gehört endlich unter die. Folgen des 1663 erdffneten 

Negensburger Reichstags, daß diefe Verbindung der 

Evangelifchen in der Form, in der wir fie gegenwärtig haben, 

mit Behauptung der Rechte exiftirt, die fie fih ungeachtet 

| mannichfaltigen Widerfpruchs der Gegenpartie ftandhaft vins 

dicirt. Durch dieſen Reichstag, der fchon einmal fein hundert⸗ 

jähriges Zubiläum gefeiert hat, und wenn nicht Deutfchlands 

Berfaffung einen Generalfturm auszuftehen hat, noch öfters 
daſſelbe feiern wird, wurde die beftändige Theilnahme der ger 

fammten ‚Proteftanten in allen Angelegenheiten der Einzelnen 
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fehr erleichtert; was vorher erſt durch weitläufige Korrefpons 
denz ‚ausgerichtet werden mußte, Fonnte nun "hier durch eine 

einzige Schrift gefchehen, die man zu Regensburg eingab. 

Selbſt Sachſen wurde jetzt auch näher mit dem’ Jutereſſe der | 

Proteftanten verfnüpft, da man ihm die Direftorsftelle dieſer | 

Verbindung anvertraute, und diefer Vorzug war für Eachfen 

fo fühlbar, daß auch, da Auguft I. feine Religion für die 

polnische Krone verhandelte, mit vieler Mühe dieſes Dirk 

torium beibehalten wurde. Wenn mehreren Einzelnen der 

Genuß gewiffer -gemeinfchaftlicher Nechte zu [heil wird, und 

wenn noch überdieg ſolche Rechte immer gegen einen gewiffen 

Gegenftand vertheidigt werden müffen, fo find ſolche Werbin- 

dungen diefer Einzelnen ganz unvermeidlich nothwendig, und. 

felbft auch die Natur einer folchen Konfdderation ſcheint als⸗ 

dann auch zu erfordern, daß Alles durch Mehrheit der Stini 

men bei derfelben entfchieden werde. RR 

Es ift befannt, in was für Ausdruͤcken EIN Kaifer“ 

Karl VL von dem Corpus. Evangelicorum ſprach und 

mit welchem Nachdruck die Evangelifchen damals: Demielben 

ſich widerſetzten; aber alle ſolche Verſuche der katholiſchen 

Partie waren noch immer ohne den gewuͤnſchten Erfolg, und 

ſie machen ſich nicht durch ihre Wirkungen merkwuͤrdig, ſon⸗ 

dern bloß ſofern ſie Beweiſe find, daß ungeachtet alles To: 

leranzpredigens, ungeachtet aller Vertraͤglichkeit, die zwiſchen 

einzelnen Gliedern beider Partien ftatthaben mag, doch der 
‚Geift der bittern Eiferfucht und des katholiſchen Religionshaffes 

nur gehemmt und nicht ausgelöfcht iſt. Wer folchen einzelnen 

Auftritten nicht glauben will, laſſe fi) die —— ber evans 

gelifchen Religionsbeſchwerden vorlegen,  ' 

Es ift um fo unbilliger, wenn die katholiſche Partie uͤber 

dieſe Verbindung der Proteſtanten klagt, da ſie ſelbſt in einer 

gleichen Verbindung iſt, da ihre Verbindung nicht Zufammens 
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‚Halten und wechſelsweiſes Auehelfen der Unterbräckten iſt ſon⸗ 

dern Verbindung, ſi ſich den Despotismus zu behaupten und 

den Andern zu unterdruͤcken, und da vielleicht keiner Religion 

in der Welt der Geiſt der Konfoͤderation fo eigen iſt, als der 

katholiſchen. Seit dem erſten Erſcheinen der Reformation, 

‚und ſobald cs ſich zeigte, daß die Wittenbergiſche Revolution 

Feine fo vorübergehende Sache fey, wie die Böhmifche, traten 

die Fuͤrſten der alten Partie von Zeit zu Zeit in Verbiu⸗ 

dungen, deren Abficht nicht allein Behauptung ihrer Nechte 

war, fondern gänzliche Ausrottung der übrigen. Die befannte 
Geſchichte Ottens von Pad, fo wenig fie gauz aufgellärt wor 

den iſt, ſcheint doch nicht" ganz blinder Laͤrmen gewefen zu 

ſeyn, und was auch hier -nicht völlig zu Tage gefommen iſt, 
das zeigte fich doch in der Gefchichte der heiligen Ligue 

- Eine Allianz, die beſonders wegen ihres Hauptes, des Kurfürften 

. (oder damals noch Herzogs) Maximilian von Bayern, fehr 

furchtbar war, an der der Kaifer felbft innigften Antheil nahm, 

Und hierin liegt auch die Haupturfache, warum die Katholiz 

Fon nicht einmal’ eine ſolche Verbindung nöthig hatten. Eine 

Partie im Staate, die zum voraus verfichert feyn kann, daß 

der Regent felbft ihren Nechten bei allen Gelegenheiten den 

höchften Grad von Gültigkeit gibt, hat gewiß nicht noͤthig, 

durch befondere Verbindung für die Behauptung ihrer Rechte 

zu wachen, und wenn man noch dabei bedenkt, wie fehr ſchon 
in jedem einzelnen Gliede der Fatholifchen Kirche ein gewiffer 

Geiſt des Profelytismus rege ift, wenn man in der Gefchichte 

nachfieht, welcher Künfte fie fi) bedient haben, um befonders 

große Herren auf ihre © te zu ziehen und die armen Sees 

len der Tegerifchen Fürften zu gewinnen ; fo fieht man, wie 

wenig hier eine Verbindung des Ganzen nothwendig ift, 

um die Gemüther der Einzelnen immer in Thätigfeit zu er: 

halten. 
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Eben diefe immer argliftig rege Thaͤtigkeit befonders der 

Fatholifchen Geiftlichkeit macht für die proteftantifche Kirche | 

noch eine ganz neue Gattung ‚von Geſetzen aͤußerſt nothwen⸗ 

dig. Luthers Reformation hatte ſich vom Volke zu den Für: 

fien verbreitet. Der Fürft war gewiß am allerlängften von 

der alten Partie, gab endlich dem Verlangen feines Volkes 

nad), oder befam wahrhafte Ueberzeugung von der Richtigkeit 

der neuen Lehre; der. Fatholifche Klerus aber hat feine ganz 

eigenen. Ueberzeugungsgruͤnde, befonderd ‚für große Herren, 

und durch diefe ſchon manchen derfelben von der Wahrheit 

der Slaubensfäge überzeugt, welche das Volk als vernunft⸗ 

widrig verwarf. Nun ſollte es im Ganzen eigentlich fuͤr die 

Sicherheit der Religion der Unterthanen gar nichts austragen, 

ob ihr Regent ein Jude oder Heid oder Chrift ift, und bes 

fonderd in Deurfchland follte man auch ſchon einzig durch 

den Weftphälifchen Frieden gegen alle Beranderungen gefichert 

feyn; weil man aber traurige Beijpiele genug bat, wie es zu 

gehen: pflegt „ weil. befonders der Weſtphaͤliſche Srieden nicht 

entfcheidend genug gegen das fogenannte -Simultaneum inno- 

xium zu feyn fcheint, fo laßt man ſich bei einer ſolchen Vers 

änderung wo möglich noch durch eine befondere Akte die 

Verficherung geben, daß die bisherige Keligions 

Uebung und Religionsredhte der Unterthanen in 

ihrer ganzen völlig ungefränften Gültigkeit 

bleiben follen. Wo man fo glüdlic ift, den möglichft 

höchften Grad von Sicherheit zu erlangen, da überträgt 

der Regent bie ihm vom der Kirche übertragenen Rechte, 

oder überhaupt feine ganze Gewalt in Kirchenſachen 

einzig an fein evangelifbes Minifterium, und. 

diefes wird nun hier, um alsdann völlig ungehindert handeln zu 

koͤnnen, feiner Pflichten gegen den Negenten, was diefen Punkt 

betrifft, entlaffen. 

_ 
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Die Frage iſt ſehr wichtig, was alsdann zu thun wäre, 

wenn ber Regent durchaus feine ſolche Religions 

| NReverfalien ausftellen will, und doch vielleicht nad) . 

den ganzen Charakter deffelben zu beforgen iſt, daß die freie 

Religionsäbung der Unterthanen bei ihm nicht mehr fo ger 

fichert feyn möchte, als vorher? Sie löst fih in zwei | 

Hauptpunkte.auf: was ift möglich, was if nuͤtzlich 

zu thun? | 

1) Das leidet gar keinen Zweifel, daß diejenigen 

Rechte, welhe zum jus majestaticum circa 

sacra gehören, dem Regenten gar nicht fireitig 

gemacht werden können; biefe. behält er, fo lange er fie 

behalten will, denn fie find ſchon mit dem ‚Begriff des Ne 

‚genten felbft unzertrennbar verknuͤpft. Aber weit zweifelhafter 

iſt es bei denjenigen Rechten, welche Kollegialrechte 

der Kirche ſind, deren Uebertragung alſo von der Kirche ab⸗ 

hängt. Sollte die Kirche die Rechte, welche fie bloß: übers 
tragen hat, nicht zuruͤcknehmen Fünnen, wenn fie einem fo 

offenbaren Mißbrauch derfelben entgegenficht? Man Fan hier 

wieder den einzigen Haupteinwurf machen: felbft proteftans 

tifche Nechtsgelehrte fcheinen noch nicht ganz einig zu feyn, 

ob die Kirche folche eigenthümliche Kollegialrechte hat. Wenn 

nun ſchon derjenige Theil, welcher diefe Kollegtalrechte an- 

nimmt, bei weitem am meijten den Anfchein der Wahrheit | 

für fi) hat, fo kann er doch nicht fordern, daß die Sache 

nach feiner Theorie entfchieden werde, fondern wo Verſchieden⸗ 

heit folder Theorien da ift, fcheint es, müffe die Sache erft 

‚dur Zraftate ausgemacht werden. 

2) Eine von der bisherigen ganz verfchiedene Frage ift 

alsdann: wenn die Kirche wirklich das Necht hat, ihre Kolle> 

gialrechte zu widerrufen, ift es rathfam, daß fie es thue, 

und auf welchen Grad müffen die Bedrüdfungen 
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geſtiegen ſeyn, bis ſie dieſen Schritt wagen 

ſoll? Dieſe Frage iſt nicht mehr eigentlich rechtlich, 
ſondern bloß politifch, und kann ſchon deßwegen ſelten 

eintreten, weil ein Theil der katholiſchen Kirchenrechtslehrer 

auf die ſchaͤndlichſte Weiſe angefangen hat, gegen alle ſolche 

Religionsreverſalien uͤberhaupt die allgemeine, Exception zu 

finden, ob fie auch, ſelbſt wenn fie auf's feierlichſte beſchwo— 

son worden, gültig ſeyn koͤnnten? Ikſt adt befonders, 
veranlaßt Durch die Wirte mbergifchen Reverfalten, fuchte 

unter Allen am meiften Gründe hervor, um diefer abſcheuli⸗ 
hen Meinung einige Wahrfcheinlichfeit zu verfhaffen. Die 

Scene war im Grunde nicht neu, und die Damals hervorgebrac)- 

ten Argumente nicht zuerſt erſonnen, ſondern nur zuerſt auf 

dieſen Gegenſtand angewandt, denn die Dillinger und Andere 

hatten ſchon ehemals mit gleichen Gründen gegen die fort- 

"dauernde Gültigkeit des Keligionsfriedens argumentirt. Wenn 

ſolche Grundſaͤtze gelten ſollten, als von dieſen Kirchenrechts⸗ | 

Lehrern aufgeſtellt wurden, ſo wuͤrde alle Sicherheit gaͤnzlich 

aufgehoben, und wir waͤren nie im Stande, mit Hoffnung 

eines guten Erfolges mit der Gegenpartie Frieden zu machen; 

es koͤnnte erſt Friede werden, wenn eine oder die andere Partie 

ganz ausgerottet worden. 

Aus allem Bisherigen ergibt ſich alſo, RE Er⸗ 

kenntnißquellen das proteſtantiſche Kirchen⸗ 

recht in Deutſchland hat, und in welcher Orduung 

dieſelben entſcheiden koͤnnen, durch was fuͤr Geſetze 

unſer Verhaͤltniß gegen die Katholiken und 

durch welche unſere innere Kt TO befimmt 

werde 

Bei der Bergleihung der ganzen Bearbeitung 

| ——— Kirchenrechts mit dem Kirchenrechte der 

RENTE zeigt fich auch fehr leicht: | 
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5 | * daß bei uns nicht, wie bei ihnen, die ganze 

— X Grundlage des Kirchenrechts ſchwankend 

if, wenigſtens einen viel vorzäglicheren Grad von Aufklärung 

\ hat und eines viel vorzüglicheren Grads von Auf 

klaͤrung faͤhig iſt. 
) Unfere legte Grundlage des Kirchenrechts 

iſt philof ophif ch, die legte Grundlage des Farholifchen 

- Kirchenrechts muß bloß durch hiftorifche Beweiſe begrüns 

det werden. Die genaue Erörterung des wechfelöweifen Vers 

aͤltniſſes der beiden Religionspartien ift, wie leicht zu, erach—⸗ 

ten, ganz hiſtoriſch, aber hier iſt alsdann ſehr charakteriſtiſch, 

daß wir eine Menge Dokumente und Alten heraus 

gegeben haben, um diefe Erörterung recht genau führen zu 

koͤnnen; hingegen die. Fatholifche Neligionspartie bat nichts, 

das Mejerns acta pacis Westphalicae gleichgefegt werden 

| koͤnnte, ſelbſt auch vom Religionsfrieden und den vorherges 

henden und den darauf folgenden Unruhen nicht den zwan⸗ 

zigften Theil von Dokumenten herausgegeben , den unfere 

Partie herausgab. Außerdem, daß uͤberhaupt vielleicht der 

geringere Grad von Aufklaͤrung in katholiſchen Ländern hieran 

einige Schuld haben mag, liegt wohl die Urfache auch darin, 

daß die Dokumeute nicht die vortheilhafteften ſeyn mögen für 
die Fatholifche Partie, und daß diefe fi) nicht fo fehr beftans 

dig gegen Breinträchtigungen zu wehren. hat, als die unfrige, 

Doch muß 

eur Ehre der katholiſchen Yartie bemerft 

werden, daß feitdem fich der einfältige Kurialis— 

mus nach) und nach mehr verliert, auch die hifto» 

rifhe Bearbeitung ihres Kirhenrechts mehr 

 emporfommt, und zwar eine ‚folche hiftorifche Bearbei- 

tung ‚welche auf die rechten Quellen zurüdgeht. Man 

fieht beſonders in Schmidts thesaurus juris ecclesiasticı, 
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namentlich verglichen mit. älteren Tatholiichen Difputationen, 

wie fehr fih der Gefhmad geändert hat, menig- 

ſtens auf einzelnen Univerfitäten geändert hat, und wie befons 
ders auch nähere Befanntfchaft mit den proteftantifchen Schrif⸗ 

ten, und vorzuͤglich auch mit unſeren philoſophiſchen Schriften, 

mehr Geiſt des Raiſonnements und der hiſtori—⸗ 

Shen Demonftration in ihre Schriften bringt. Daß 

fie uns zuvorfommen werden, wenn fie ſich einmal 

recht in die Bearbeitung der Sache eingelaffen, Teidet nicht 
den geringften Zweifel, denn fie arbeiten nothwendig 
mit mehr theilnehmendem Sntereffe, koͤnnen alle3 

das Unſrige als Vorarbeit benützen, und ihre äußere age 

ift groͤßtentheils auch mehreren I EAN Sleiße 

suͤnſtig. | 

Literatur der Gefchichte des Fatholifchen und prote- 
ſtantiſchen Kirchenrechts. 

Man hat noch kein einziges großes Hauptwerk, 

das dieſen ganzen Gegenſtand recht hiſtoriſch genau, nach ſei⸗ 

nen verſchiedenen Perioden, ſowohl in politiſcher, als kirchlicher 

Beziehung abhandelte, und wo beſonders auch auf Verſchie⸗ 

denheit der Laͤnder genugſam Ruͤckſicht genommen wäre; ja 

man hat nicht einmal von der einzelnen orientaliſchen 

oder occidentaliſchen Kirche, oder auch etwa von eim 

zelnen Kirchen des Orients. oder Dccidents ein Hauptwerk, 

worin dieſer Örgenftand recht ohne alle hiſtoriſchen Hypotheſen 

aufgeklärt wäre Viele Materialien zur Geſchichte des. 

orientalifen Kirchenrecht enthalt; 
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J. $S. Assemanni bibliotheca juris Orientalis canonici 

et civilis. Rom. 4763: Vol. V. 4. 

Es iſt Schade , daß dieſer Verfaſſer ſo wenig einem ger 

wiſſen Plane treu bleibt, ſondern ſich in die ganze Geſchichte 

der morgenlaͤndiſchen Parteien einlaͤßt, den Unterfchied und bie 

Uebereinfiimmung ihrer Lehren und Gebräuche mit den Lehr 

ven und Gebräuchen der römifchen Kirche fo. voll parteiifcher 

Aengfilichkeit verfolgt; fonft aber doch gewiß das reichhal- 

tigfte Werk an manchen guten einzelnen Bemerfungen, und 

in vieler Rüdficht beffer als die zwei Werke, welche man en 

gewöhnlich empfiehlt. 

Voelli et Justelli bibliotheca juris canonici veteris. 

Paris 1661, in zwei Solianten. 

Eine Sammlung mehrerer einzelner alten Fanonifchen 

Kompilationen, von denen aber jetzt das Wenigfte mehr fonz 

derlicy brauchbar ift, weil man beffere einzelne Ausgaben die 

fer Konipilationen bat, und doch ift Juſtell noch von höherem 

Werth, als das prächtige Werk von Beveridge : 

Wilhelm Beveregii synodicon s. pandectae canonum. 

Oxon. 1672, zwei Folianten. 

Ein Werk, deffen ganzer Plan fehr fehlerhaft angelegt ift, 

da der Sammler viel zu wenig firenger Kritifer war, als daß 
er fi vorher um entfchieden gute Leſearten hätte befümmern 

ſollen, che er anfing, die alten Canones drucken zu laffen. 
Die wichtigften und. brauchbarften Stüde für das alte Kira 

chenrecht fehlen auch in diefer Sammlung, 

Sehr viel bisher noch Unbenüßtes laͤßt fi) für die Ge 

fchichte des fraͤnkiſchen Kirchenrechts aus 

Baluzii ‚Collectio capitularium, Paris 1677, 2 Vol. in. ‚fol. 

ſchoͤpſen 
Man trifft hier den größten Lei der Firchlichen Verord⸗ 

nungen an, welche Karlder Große und feine Nachfolger machten, 
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und ihre Keuntniß iſt defto wichtiger, da uns ja doch Feine 

Gefchichte des älteren Kirchenrechts näher angeht, als diefe. 

Ebenſo Tiegt auch in’ den großen Sammlungen der 
Concilienfhlüffe, und beſonders auch in den Samm⸗ 

lungen der Schluͤſſe der Provinzial⸗Concilien 

ein gewiß unerwartet großer Vorrath der wichtig— 
ffen Bemerkungen, deren Benägung nur durch bie 

fchlechte Einrichtung ſolcher ak — * er⸗ 

ſchwert wird. 

Von den Colléctiones canonum, welche: vor 

Oratian gemacht wurden, trifft man die beften er 

anin 

Ballerinorum tract. de antiquis tum ee tum ine- 

ditis collectionibus canonum; im dritten Theil der Werfe 

Leo des Großen, Vened. 1758, in fol. | BR. 

Die Ballerini konnten den reichen Vorrath der vati⸗ 
Fanifchen: Manuſcripte benuͤtzen, hatten. ſich ſchon vorher Hin» 

laͤnglich durch die Kritik geübt, und benuͤtzten —* ia ; 

was ihnen ſchon vorgearbeitet war. 8 

Unter das Beſte dieſer Vorarbeiten gehörte — en⸗ 

Biſchofs 

Marca diss. de veteribus canonum ———— 

Baluz gab fie nach des: Verfaſſers Tode mit andern 

Opuseulis deffelben heraus, und F. G. Böhmer fügte fie 

alsdann dem Werke de Concordia sacerdotii et Imperii, 

Franc. 1708. fol. bei, ' 3 
Coustant Epistolae Pontifieum Bomaloinnn ‚ Par. A721. 

Fol. — 

vorzuͤglich nur die Vorrede. eg 

Kompendien gibt es denn eeeitic nun — aber 

meiſtens hat eines das andere ausgeſchrieben. 

Hervorzuheben ſind: 
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Die Abhandlung des Fr. Florens de origine, arte et 

auctor. jur.-can. in feinen opp. Paris 1679. 2 Vol. 4. 

und in nova coll. script. varior. fasc. 4. Halle 1716. 8. 

Doujat histoire du droit canon. Paris 1672. 12. und 
noch mehr in feinen präenot. jur. can. Schotts Ausgabe, 

Mastricht historia juris ecclesiastici; man hat mehrere 

Ausgaben, auch zwei von Thomafius, Halle 1705 u f. 

Histoire du droit canon. Paris 1720. 12, 

Pertſch's Hiſtorie des Fanonifchen Rechts. Leipzig 1755. 8. 

Einen von allen diefen abgehenden Plan hat die 

Geſchichte des kanoniſchen Nechts bis auf den. falfchen Iſidor. 

Halle 1777. 8. 

Fuͤr die Geſchichte des ‚enangelifcen Kirchen: 

| rechts bat man gar nichts, das fonderlich. brauchbar 

‚ wäre, fondern man iſt gendthigt, die Materien zufanımenzus 

ſuchen aus den einzelnen Bemerkungen, welche im verfchiede- 

nen Kompendien jur..ecel. Protest, oder aud) bisweilen in 
Instit. theol. Pastor, —— ſind. Gute Dienſte leiſten 

dabei noch —— 

Seckendorff historia — Lips, 1688. 4., 

Lips. 1694. fol. (in einem — Auszuge, Tübingen 

-4781 und 1782.) 

Hosdte bibliotheca agendorum, Eelle 1726. 4., wodurch | 

 Schmidii dissert. de agendis s. ordinationibus eecle- 

siasticis,. Helmstaedt 1718: 4. entbehrlicdy gemacht wird, 

I I Mofers Sammlung der Kirhenordnungen, Zuͤllichau 

4732, 2 Theile, 4., und die meifteng ſehr umſtaͤndlich erzählten 

Reformationsgeſchichten einzelner Laͤnder. 

Um den neueſten Gang des proteſtantiſchen Kirchenrechts 

zu erfahren, hat man nicht einmal fo viele Subſidien. 

Spittler's ſaͤmmtliche Werte, x. Bd. 22 

f 
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Recen——— 

4) Concilia-Germanice, quæ Celsissimi Principis Johannis Mau- 

ritii, Archiepiscopi Pragensis, sumptu Cl. Joannes Fri- 
dericus Schannaf mäagna ex parte collegit dein P. 

Josephus Harzheim S. J. ejusdem Celsissimi impensis 

plurimum auxit, cöntinuarit, notis, digressionibus cri- 

ticis, charta et prefatione chorographieis illustravit. 

Tom. I—X. usque ad a, MDCCXLVIL folio. h 

Würdtwein subsidia diplomatica ad selecta juris ecelesias- 

tici Germani® et historiarum capita elucidanda ex ori- 

ginalibus aliisque authentieis documentis congesta. 

Tom. I—X. Fr.. et Lips. 1772 — 1777. 

Vetus Liturgia alemannica disquisitionibus præviis, notis et 

observationibus illustrata, quam sanctissimo D. N. Pio VI. 

D. D. Gerbertus, Monast. et Congreg. $. Blasii ın 

"sylva nigra Abbas. S. Q. R. 1. P. Pars prima, secunda 

et tertia. Typis Sanblasianis 1777.*%) | | 

"Wir vereinigen die Anzeige diefer drei wigptigen Werke, 

mit weldyen endlich einmal ein Anfang gemacht worden iſt, 

einige der größten Lücken der Staats⸗ und Kirchengefchichte 

Deuiſchlands zu erfeßen, und die vielleicht unter Allem, was 
/ 

*) Aus der Zeitfchrift „Reviſion der deutfchen Literatur‘, Mann: 
heim, 1778. Stück 4. Geite 1 — 66. 

\ 
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feit zwanzig Jahren für diefe beiden Fächer gearbeitet würde, 

die einzigen monumenta Boica ausgenommen, bei " weitem 

die intereffanteften , nußbarften und allgemein vermißteften 

Werke find. Cine Recenſion aller zehn Harzheimiſchen 50 

lianten und fo auch des ganzen Wuͤrdtwein'ſchen Werke gehört 

freilich nicht mehr. in Revifionen des fiebenundfiebziger 

Sahres: aber da die letztern Theile beider Werke erft in: die: 

ſem Zahr erfchienen, und ohne Rüdficht auf das Ganze nicht 

recenfirt werden koͤnnen, überdieß die vollftändigften und flei⸗ 

ßigſten Bibliotheken und Journale ſowohl von Harzheim, als 

Wuͤrdtwein faſt ganz geſchwiegen haben, ſelbſt die Goͤttingi— 

ſchen Anzeigen in die Anklage mit eingeſchloſſen: ſo wird es 

nothwendig ſeyn, etwas über das Ganze zu fagen und über 

die bisherige Bearbeitung der Kirchengeſchichte 

Deutſchlands, uͤber das, was geſchehen iſt und was hätte 
geſchehen follen und was noch Fünfrigen Fleiß 
erwartet, einige allgemeine Anmerkungen voranzufchieen. 

- Schon in Hund, Meichelbeck, Miräus, Luͤnig u. A. hätten 

unſre Vaͤter den reichften Stoff zu einer fehr pragmarifchen 

allgemeinen Kirchengeſchichte Deutfchlands gehabt: deffen nicht 

einmal zu gedenken, was in Schannats, Gelenius, Johannis, 
Ludwigs Schriften und Sammlungen theild aufgehaͤuft, theils 

auch vollfommen berichtigt zum ungehinderten Gebraudy des 

Geſchichtſchreibers vorbererter war: felbft alfo auch denjenigen, 

welche nicht mehr fo glücklich waren, das benugen zu Fönnen, 

was Gudenus und Houtheim mit gleichſam unerfchöpflichen 

biftorifihen Neichthum lieferten, hatte e8 doch an Materialien 

nicht fehlen koͤnnen, welche richtig geſondert und ſcharfſinnig 

geordnet ein ſchoͤnes Ganzes gegeben haͤtten. Aber Dank ſey E 

es ihnen, daß fie es nicht gethan haben, und daß fie ung 

alfo der Mühe uͤberhoben, Manches nieberzureißen, das viel⸗ 

licht, ſeitdem fie es gebaut hatten, mir der Länge der Zeit 
| 22” 
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nur immer mehr im einander verwachfen, nur immer unzers 

ftörlicher geworden wäre, Sch kann mit gutem Grunde fagen, 

unfre Väter haben's nicht gethan; wir haben noch Feine. 

Kirchengefchichte Deutfchlande, denn die Verfuche, welche wir 

wirklich haben, verdienen Faum hier angeführt zu werden. 

Calles, ein Wienerifcher Jeſuit, fing annales ecclesiasticos 

‚Germani® an: er Fam in vier Folianten kaum bis zu Otto ll. 

Man muß fihb wundern, wenn man das Merk nicht ſelbſt 

geleſen, wie der Verfaſſer im dieſem Zeitraume für vier For 
lianten Stoff finden Fonnte: man muß vermuthen, vielleicht 

hinter jedem Band eine anfehnliche auserlefene Urfundenfamme 

lung anzutreffen, vielleicht aucd) im Werk felbft weitläufige 

Tritifche Unterfuhungen, mühfame MWiderlegungen alter tief 

eingewurzelter Vorurtheile, die ficb auf unerwiefene Erzählun- 

gen gründen: aber fiatt alles deſſen, wodurch eine ſolche 

Weitlaͤufigkeit lehrreich, und wo nicht immer zweckmaͤßig, 

doch intereſſant geworden waͤre, erzaͤhlt der Verfaſſer in einem 
artigen Latein oft ganze Buͤcher hindurch lauter Sachen, die 

gar nicht in eine Kirchengeſchichte Deutſchlands gehören, z. B. 

Schickſale des Varus, Feldzüge des Germanicus und Drufus 

26.20. Und wenn er auf eigentliche Gegenftände der Kirchen» 

hiſtorie kommt, fo iſt er oft mangelhaft, und ftößt das Licht 

oft muthwillig hinweg, das Hontheim und Andere aufgeſteckt 

hatten. Da es alſo dieſem Annaliſten fo ſehr auch, nur an den 
erften Eigenfchaften eines guten Annaliften fehlte, fo brauche 

ich nicht zu erinnern, wie fehr er den bereitliegenden, Vorrath 

der mannichfaltigften Diplome zu gebrauchen vernachläßigte, 

wie fehr es ihm an publiciftifchen und Fanoniftifchen Kennt- 
niffen fehlte, um auf jede Spur der neuen Bildung unfrer 

‚ Fatholifhen Kirchenverfaffung acht zu haben, wie oft fich der 

Sefuit im ganzen Ton der Erzählung hören ließ. Hanfiz, 
auch ein Jeſuit, fing eine Germania sacra an; aber der 
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erfte Tom enthält nichts als von dem alten Metropolitanfite 

zu Lorch, weldyer in der Folge: nach Paffau verlegt wurde: 
der zweite Tom handelt von Salzburg: was vom dritten 

berausfam, betraf Regensburg. Man ſieht ſchon hieraus, 

wie wenig alſo dieſes Werk etwas Ganzes liefert und zu den 

vollendeten gezaͤhlt werden kann: und uͤberdieß hat es noch 

manche Fehler mit dem vorhergehenden gemein, ſein Verfaſſer 

hat die Gabe der ſtrengern hiſtoriſchen Kritik bei weitem nicht 

in dem Maße, wie ſie doch bei einem ſolchen Werk erfordert 
wird; auch die ganze Art des Vortrags haͤtte manchmal an 

Ordnung, Beſtimmtheit und Deutlichkeit gewinnen koͤnnen. 
Außer dieſen zwei Werken iſt mir von neueren Zeiten 

keines bekannt, das ſich nach feinem Entwurf über ganz. 

Deutſchland erſtrecken follte. Des viel Altern Bucelin und 

Bruſchius mag ich nicht gedenken: wer auch nur einige 

Schriften von diefen beiden fo fruchtbaren Schriftftellern gefehen 

bat, kann leicht vermuthen, was Tugenden und Fehler derje- 

nigen ihrer Werke ſeyen, welche zunächft hieher gehören; wie 

man zwar viel bei ihnen gefammelt antrifft, aber das Wenigſte 

beurkundet gefammelt, Wahres mit Unrichtigem fo vermengt, 

| daß man Fein Mittel hat, es zu fondern, Zwar Fam auch 

zu Brüffel im Jahr 1724 in zwei Banden in Oktav eine 

franzoͤſiſch geſchriebene Kirchengeſchichte von Deutſchland her⸗ 

aus, wo von der Errichtung, dem Fortgang dem alten und 

neuen Zuftande der Erzbisthümer und Bisthuͤmer gehandelt 

iſt: aber der Berfaffer Hat "nicht allein fon die Hauptidee ° 
‚einer Kirchengefchichte Deutfchlands verfehlt, denn fo wenig 

aus einer Erzählung der Gefchichte aller einzelnen deutſchen 

Haͤuſer eine NReichsgefchichte entfteht, fo wenig wird aus einer 

‚Erzählung der Hiftorie aller einzelnen Bisthümer Deutfchlande 

eine Kirchengefchichte Deutfchlands : fondern es find auch die 

wenigſten Bisthuͤmer Deutfchlands "darin beſchrieben, und 
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diejenigen, welche darin enthalten ſind, find weder. olltamig, 

noch hiſtoriſch getreu beſchrieben. Hechts Germania -sacra 

et litterata fonnte nach feinem. Plan auch nicht einmal 

mittelmäßige Vollkommenheit erhalten; und man muß bedauern, 

daß ein Mann, der fo viel. Anlage zum Hiftoriker verrierh, 

als Hecht, deffen lateinifhe Schreibart, verglichen mir dem 

Latein der meiften unfrer deurfchen Hiftoriker, fich fo angenehm 

leſen laͤßt, daß dieſer Mann keinen philoſophiſchern Plan ſich 

entworfen, nicht mehr Zeit und Muͤhe auf ein Wert dieſer 

Art verwandte, Es iſt alſo wahr, wir haben zwar viel Mar 

terialien zu einer Kirchengefchichte Deutſchlands, aber noch 

kein Werk, wo auch nur ein Theil dieſer Materialien verar⸗ 

beitet wäre: und warum ich glaube, daß das bisher nicht 

babe geſchehen Fönnen, und wenn es mit einiger Vollkommen⸗ 

beit geſchehen ſoll, fobald auch noch wicht zu Stand fommen- 

kann, wird fi) aus folgenden Betrachtungen ergeben. 

ee ee 4 

Unfer Reichthum an Urkunden: für Deutschlands Kirchen» 

gefchichte und Klofter-Chroniken ift in Manchem mehr ſcheinbar 

‚als wirklich: felbit audy bloß mach der Menge betrachtet, ver: 

‚mindert er fich sehr, wenn man überrechner, wie oft die nanıs 

che Urkunde tu zehn, zwoͤlf Sammlungen abgedruckt ift, wie 

fo leicht man: verleitet werden kann, zwei Urkunden, die im 

Grunde nur "eine und eben dieſelbe find, für zwei wirklich 

verfchicdene Urkunden zu halten, bloß weil vielleicht ein Ab⸗ 

druck unvollſtaͤndiger oder vollſtäudiger iſt, als der audere: 

welchꝰ ein großer Theil der Kloſter⸗Chroniken erſt aus dem fuͤnf⸗ 

zehnten, ſechzehnten Jahrhundert iſt, alſo auch nicht als erſte 

Geſchichtquelle betrachtet werden kann, und wie manche der⸗ 

ſelben zwar der Juſchrift nach KlofiersChroniken zu ſeyn ſchei⸗ 

“nen, aber oft bloß deßwegen den Namen führen, weil fie eis 

nen Moͤnch dieſes Klofters zum. Verfaffer haben. Aber no 

mehr vermindert er fich, wenn man, ohne Ruͤckſicht auf 
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Menge, aus dem wirklich noch beträchtlih großen Haufen 
das wahrhaftig Brauchbare , das Angameifsle und allgemein 

Jutereſſante zu waͤhlen anfaͤugt. 

Man hat beſonders bei den aͤlteſten Urkunden unſerer 

deutſchen Stifter, bei ihren älteften Privilegien und Schens | 

fungsbriefen bei weitem. noch nicht genug diplomarifche und 

biftorifche Kritik gebraucht, und zu viel auf Treue und Glas 

ben angenommen, was einmal in großen und fonft brauch- 

baren Sammlungen abgedrudt war: oder. hätte wenigfiend _ 

nur dasjenige, was oft in Drdufrionen des Gegentheils er; 

innert worden, eben fo. in Umlauf gebracht werden follen, eben 

fo häufig zugleich angemerkt werden follen, damit der Gefchicht 

fchreiber, der fich bei feiner Ausarbeitung nicht erft die Mühe der 

einzelnften. Unterfuchungen und Berichtigungen nehmen kann, 

fogleich bei jeder Urkunde Hätte wiffen koͤnnen, fie ift richtig, \ 

Me: iſt zweifelhaft, fie ift unecht. Wie ſehr verliert z. B. 

Schaunnat in feiner Befhichte des Bisthums Worms, wenn 

man mit feinen Nachrichten und Urkunden die Eringerungen 

und Urkunden vergleicht, weiche Moriz in feinem Buch vom 

‚Urfprung der Reichsftädte gemacht hat und abdrucden ließ; 

und wenn ſchon Moriz öfters den Advokaten ſeiner Reichs⸗ 

ſtadt allzuviel zu machen ſcheint, wenn ſchon manche ſeiner 

Einwendungen mehr gegen die juridiſche Guͤltigkeit, als gegen 

die Aechtheit der Schannatiſchen Urkunden gehen, ſo ſieht man 

doch nur zu deutlich, daß Schannats hiſtoriſche Treue au 

maucheun Orten hoͤchſt verdächtig ſey, und daß er mehr den 

hiſtoriſchen Vertheidiger der vermeinten Rechte des Biſchofs 

zu Worms gemacht habe, als den unparteiiſchen Geſchicht⸗ 

ſchreiber. So ſollte man ſelbſt die vortreffliche diplomatiſche 

Geſchichte des Herrn von Hontheim nicht anders braus 

hen, als nah forgfältiger Vergleihung der Kyriandrifcheır 

Annalen, nicht als ob fih vermuthen ließe, Herr von Hont⸗ 

beim gehöre mit Schannat in eine Klaffe, fondern weil es 
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bie Unparteilichkeit des Hiſtorikers erfordert, Theil und 

Gegentheil zu hören, weil Hontheim die Liebe zu feiner Partie 

oder die Furcht vor feiner Partie vielleicht oft auch nur zu 

Verſchweigung gewiffer Nachrichten bewogen haben Fann, bie 
doc) zum unparteiiſchen Ganzen der Geſchichte unentbehrlich 

find, Wäre man einmal durch eine ſolche Vergleichung alles 

desjenigen, was oft in gegenſeitigen Deduktionen erinnert 

worden iſt, durch eine uͤberhaupt ſtrengere Prüfung der älter. 

fien Urkunden unfrer Stifter in der Bezweiflung oder Bekraͤf— 

„tigung der Glaubwürdigkeit diefer Urfunden weiter fortgeruͤckt: 

ſo koͤnnte man alsdann auch das allgemein Brauchbare von 

dem minder allgemein Brauchbaren deſto getroſter trennen. 

Manche Urkunden haben gleichfam bloß einen Lokalnutzen, fie 

dienen bloß zum Erweis der Gerechtſame, welche der Biſchof, 

welche das Kloſter auf gewiſſe Guͤter oder Gefaͤlle hat; dem 

Hiſtoriker ſelbſt kann es oft fehr gleichgültig feyn, ob hit 

dem Bifchof und feiner Kirche wieder ein paar Manſi geſchenkt 

worden oder nicht, er hberläßt e8 dem Geographen des mitt- 

lern Zeitalter, vielleicht aus dieſer Schenfungsurfunde ein 

paar Bemerfungen zur richtigern Beflimmung eines alten 

Gaues zu nehmen, oder dem Germaniften, ſich neue Beifpiele 

zu befannten Saͤtzen oder Proben bisher unbefannter Rechte 

und Gewohnheiten daraus zu Sammeln: für ihn aber find fie, 

fobald feine Arbeit in's Allgemeine geht, bei weitem minder 

brauchbar, befonders wenn fie oft fo mangelhaft abgedrudt 

find, wie 5. B. bei weitem der größte Theil in Meichelbefs - 

Geſchichte des Freiſingiſchen Stifts. Wie Alles, auch in der 

gelebrren | wie in der ungelehrten Melt, feine Perioden und 

Parorismen bat, fo war einmal eine Zeit, wo man Alles, 

was man von alten Urkunden und Briefen auftreiben konnte, 

faft ohne Unterfchied drucen ließ; man ging rer darauf aus, 

etwas druden zu laffen, das noch nie gedruckt worden wäre, | 

man überhäufte die Welt z. B. mit einer Menge von. * 
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Indulgenzbriefen, von Schenfungsurfunden, auch von Frag— 

menten ganz unbetraͤchtlicher dogmatiſcher oder moraliſcher 

Schriftſteller des mittlern Zeitalters. Dieſer obſchon oft unver⸗ 

ſtaͤndige Eifer, bisher ungedruckte Sachen drucken zu laſſen, 
hatte zwar fuͤr uns Nachkommen den ſehr betraͤchtlichen Vor⸗ 

theil, daß Manches, was die eiferfüchtige Vorficht der kleinern 

deutſchen Stände jetzt nimmer zeigen würde, doch zum allges 

meinen Gebrauch befannt gemacht worden: aber er hatte auch 

den Nachtheil, daß man das Wenigſte, was man abgedruckt 

erhielt, recht genau abgedruckt erhielt. Da die Verfaſſer froh 
waren, immer nur Mengen von Urkunden zu liefern, ſo 

waren ſie weder bei Kopirung, noch beim Abdruck derſelben 

ſorgfaͤltig genug, und anſtatt ſich Muͤhe zu geben, die Ori⸗ 

ginalien wo möglich felbft zu erhalten, begnügten fie ſich 

mit Kopialbüchern, und überließen noch dem Lefer das Raͤth— 
fel, ob das Diplom aus einem Kopialbuch oder aus einer 

glaubwärdigen Abfchrift oder aus‘ dem Original genommen | 

ſey. Dieß find die eigentlichen Schickſale der diplomatischen 

Geſchichte Leukfelds und Kettners; auch die wahre Ent⸗ 

ſtehung eines großen Theils des Luͤnig'ſchen Werks, der ſei⸗ 

nem Publitum nicht einmal den Gefallen thun mochte, bei 
den Urfunden zu bemerfen, aus was für einer Deduftion, aus 

was einem vielleicht minder befannten hiftorifhen Werke er 

fie genommen habe. Schon Baring hat in der Vorrede zu 

feinem clavis diplomatica mehrere. Beifpiele gegeben, wie 

Leukfeld und Kettner ihre Urfunden fo böchft nachlaͤßig abdru⸗ 

den ließen, man kann fi aber aus Vergleihung der naͤch⸗ 
‚ fen beften Urfunde aus Erathi Codice diplomatico Qued- 

‚ linburgensi: mit eben derfelben Urkunde bei Kettnern augen 

ſcheinlich felbft überzeugen, wie faft ganz unbrauchbar fich 
dieſe altem Sammler durch ihre eilfertige Nachlaͤßigkeit gemacht 

haben. Che alfo mit Gudenus und Hontheim der Geiſt 
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treuerer Sammler aufwachte, ehe man durch manche entftan- 

dene Streitigkeiten -aufmerkfamer wurde, ehe man den Werth 
der diplomatifchen Genauigkeit nad ihrem. ganzen Umfang 
‚beffer Fennen lernte: fo waren fribft die Damals vorhandenen 

Materialien nur zur Hälfte brauchbar: : Sch darf es bier 

wohl vorläufig erinnern, daß fowohl Harzheim ale Wuͤrdt⸗ 

wein in Ruͤckſicht auf Genauigkeit des Abdrucks ihrer Doku⸗ 

mente mehr jenſeits als diſſeits der Houtheimiſchen Zeiten ge⸗ 

hoͤren, daß wir alſo deſto mehr Urſache haben, die Vorwürfe 

gegen unſre Väter zu mößigen, da wir, auch nachdem wir 
ſchon Veiſpiele des Beſſern vor und. hatten, dennoch auf die 

alte Straße oft zuruͤckzukehren ſcheinen. 

Wenn dann aber unſre Vaͤter kein pragmatiſches — 

einer Kirchengeſchichte Deutſchlands geliefert haben, was ſollte 

uns bei dem jetzt fo beträchtlich vermehrten Haufen von Ma⸗ 

terialien, bei. der endlih einmal: gefchehenen Publicirung fo 

viel wichtigerer Materialien , als fie gehabt haben, bei allem 

demjenigen, was fie uns theils kritiſch, theils durch Ausfuͤh⸗ 

rung einzelner Ideen vorgearbeitet haben, was ſollte uns hin⸗ 

dern, Hand an das Werk zu legen, und endlich eine fuͤr das 

Staats⸗ und Kirchenrecht Deutſchlands ſo wichtige Luͤcke zu er⸗ 

gaͤnzen? Warten auch noch auf uns erft einige Vorarbeiten, 

ohne deren Ausführung Fein glücklicher Erfolg des Hauptwerks 

ſich hoffen laͤßt? Sch bin diefer Meinung, und finde vieleicht 

" mehrere unter meinen Lefern, die mir beitreten. Mancher 

derfelben wuͤrde etwa nicht einmal nur bei der Angabe nach 

folgender Punkte ftehen geblieben feyn. ; EN 

1) Es ift wahr, wir find fat mehr als noch einmal fo 

reich an Nachrichten und Urkunden, als man z. B. um das 

Fahr 1740 hatte, fowohl in Ruͤckſicht auf Menge, ald in 

Rüdficht auf Wichtigkeit deſſen, was wir feit der Zeit erhal 

tem haben, find wir mehr als noch einmal fo xeich geworden: 
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aber immer nur in Anfehung gemwiffer Provinzen. Was hat 
feit diefer Zeit die Gefchichte des Kölnifchen Erzftifts an mehr 

reren Nachrichten oder an vorzüglichen Berichtigungen gewon⸗ 

nen, fo gewonnen, daß es ſich mit dem vergleichen ließe, mas 

Gudenus für Mainz und Hontheim für Trier gethan haben? 

- Die Gefchichte der bayeriſchen Kirchen und Klöfter iſt durch 

‚die monumenta Boica, ungeachtet Manches in diefen enthal⸗ 

tem ift, das fchon vorher in der durch Gewold ermehrten - 

metropoli Salisburgensi ſtand, außerordentlich aufgeklärt 

worden: aber wie ſteht's noch) immer um ihre Nachbarn , die 

fchwäbifchen Klöfter? Hat fi auch Kempten, Ellwangen, 

Zwifalten zc. entſchloſſen, ſeine Urkunden durch den Druck 

bekannt zu machen? Wie duͤrftig iſt das alles, was wir von 

dieſen Kloͤſtern urkundlich ſicher wiſſen, und wie einſeitig muß 

nicht Deutſchlands allgemeine Kirchengeſchichte ausfallen, 
‚wenn eine ſolche ganze wichtige Provinz in derfelben faft 

befiändig vergeffen zu ſeyn fcheint! Oder wenn wir auch nod) 

nicht fo bald zu einer Sueyia sacra Hoffnung haben, welche 

ſich zu Petri's Werk ungefähr eben fo verhalten. müßte, wie, 

Eraths diplomarifcher Codex zu Kettners antiquitates Qued- 

linburgenses: _ ſo wäre es Doch wenigftens einiger Erſatz, 

wenn unterdeß ein Mann von Kenntniß und Erfahrung alle 

in Deduftionen und- andern kleinen Schriften zerftreuten {ch wär 

biſchen Urkunden fammelte, und gleichfam eine Nachlefe zu 

demjenigen lieferte, was man fchon bei Lünig' findet, Sie 

würde fehr beträchtlich feyn, diefe Nachleſe, weil theils Lünig _ 

bei weiten nicht Alles hat, was ſchon zu feiner Zeit auf Diele 

Art bekannt gemacht worden war, theils auch zu Lünigs 

‚Zeiten mod) viel mehr, ald man vorher hatte, auf dieſe Art 

"befannt wurde, 
Zur beſſern Meberficht unfers Reichthums und unfrer Ar: 

muth müßte man aber alsdann ſobald möglid ein genaues 
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hronologifhes Regifter aller zur deutfchen Kirchenges 

ſchichte gehörigen Urkunden verfertigen, deffen zweiter Theil die 

Urkunden, welche der erfte Theil chronologifch geordnet vorwieſe, 

nicht allein nach den Staͤnden geordnet enthielte, ſondern be⸗ 

ſonders auch, wenigſtens fuͤr die wichtigſten Materien, mit 

einem genauen und-vollffändigen Nealtegifter verſehen wäre, 

Ein Beifpiel aus Herrn’ Wuͤrdtwein wird «8 fehr einleuchtend 

machen, wie unentbehrlicy nothwendig ein folches chronologi⸗ 

ſches und Realverzeichniß aller zur Kirchengeſchichte Deutſch⸗ 

lands gehoͤrigen Urkunden waͤre. Unter dem vielen Schoͤnen, 

das er in ſeinem zweiten Bande von dem kaiſerlichen Recht 

der erſten Bitte ſagt, entfallen ihm in der Vorrede folgende 

Worte: Inter millenas Ecclesiarum chartas originales cum 

industria examinatas de precibus Imperatricum vel Vica- 

riorum Imperii nec vestigium offendere lieuit. Wer wird 

auf die Behauptung eines. fo angefehenen Mannes, eines 
Mannes, dem der ungehindertfte Zutritt zu den vornehmften 

Archiven offen ſteht, der es verſichert, eigentlich nach der 

Sache geſehen zu haben, wer wird Anſtand nehmen, faſt ge⸗ 

wiß zu vermuthen, die Kaiſerinnen haben das Recht der erſten 

Bitte nicht ausgeuͤbt, denn ſonſt ſollte ſich doch wohl unter 

den tauſend gepruͤften Originalurkunden endlich auch nur eine 

gefunden haben. Aber die Vermuthung, zu welcher Herr 

Mürdtwein durch fein Anfehen und durch feine, Behauptung 

berechtigte, wäre falfh. In einem Buche, wo es vielleicht 

Niemand gefucht haben würde, finden fich zwei Urkunden der 

erfien Bitte einer Kaiferin, In Dolps Bericht von dem alten 

Zuftand 2c, der Kirchen und Klöfter 2c. der Reichsſtadt Nörd- 

lingen ſtehen unter den Beilagen n. 26 primärise preces von 

der Gemahlin Kaifer Friedrichs IT , Eleonora, vom Jahr 1464, 

und n. 27 von Blanfa, der zweiten Gemahlin Kaifere Mari: 

» milian L Es heißt z. B. in leßtern: cum nobis precedentium 
) 
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nostrarum vestigiis inherentibus. jus ac * tributa sit 

nominandi seu decernendi regias preces etc. Es ift — 

nach nicht erſt neu uſurpirtes Recht, ſondern Recht ſchon von 

Vorgaͤngerinnen ausgeuͤbt, von welchen ſich alſo nothwendig 

mehrere ſolcher Beiſpiele geben, wo man über den neu heraus—⸗ i 

gegebenen Urfunden der alten vergaß, oder wo man oft aus 

neu herausgegebenen Urkunden Bemerkungen mit einem gros 
Ben Gepränge heraushob, die dem Kenner der fon langft 

publicirten allgemein befannten Urkunden mehr als trivial 

waren. So möchte fih z. B. Herr Lang mit dem zahlreich 
ften Theil feiner diplomatifchen Blumentefe im Geſchichtforſcher 

bei Kennern fchlechten Kredit verdienen. Man Tann fich der 

Frage nicht erwehren, ob der Mann wohl auch in Urkunden: 

entweder fattfam belefen ift, oder fein Publikum nicht gar zu 

fehr als einfaltige und unwiffende Tröpfe annimmt, der in 

einer diplomatifchen Blumenlefe Bemerkungen aushect, wie 

3: B. (Sefbichtforfcher 2. Th., ©. 160) vom Pfaffenſtil in 

Urkunden (©, 175), von den Konſakramentalen und verſchwie⸗ 

genen Lehen (3. Th., ©. 232), von den Konfraternitäten 

(8.237), Eaiferlicher Kloſterſchutz (S. 241), Befehdungen u. |. w. 

| ‚Soll alfo das nicht verloren gehen, was oft in kleinen, 

— bekannten Schriften von wichtigen Urkunden verbor— 

gen liegt, ſollen beſonders ſo manche Dokumente nicht vergeſ⸗ 

ſen werden, die wir von einzelnen Fleinern Kirchen, von eins 

zelnen jetzt entweder ſekulariſirten oder wenigſtens in prote 

ftantifche Hände gefommenen Klöftern haben: fo ift ein folches 

chronologiſches und Realverzeichniß unentbehrlich. 

Was endlich den Gebrauch der Klofter-Chronifen ans 

betrifft, fo ſollten wir doch durch die unglüclichen Schickſale 

der Bearbeitung unfrer Reichsgefchichte gewarnt feyn, erſt vor- 

her, ehe fie zu Aufhäufung beliebiger Citaten gebraucht werden, 

ſie nach allen ihren verſchiedenen Klaſſen und Gattungen von 
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Glaubwürdigkeit zu ordnen, den Plagiarius erft von dem * 

ten Zeugen unterfcheiden, bei jeder einzelnen. Chronik bemer- 

ten, wo fie vielleicht aufhört, bloß aus andern ausgefchrieben 

zu feyn, wo der Verfaffer nach feinen äußern Umftänden wahr» 
ſcheinlich Gelegenheit hatte, die Wahrheit genauer zu erfahe- 

ren, und weniger Verfuhung, derfelben untren zu werben. 
Doch ich fehe dieſe Arbeit fo bei- weiten als die ſchwerſte un⸗ 

ter allen an, und fie felbft erforderte noch fo viele vorläufige 

Unterfangen daß fie wohl ein frommer Wunſch bleiben 

wird, und zum Gluͤck für unfre deutfche Kirchengefchichte kann 

ſie auch ohne Ausfuͤhrung dieſer kritiſchen Idee einen merk⸗ 

lichen Grad der Vollkommenheit erreichen: ſie kann faſt einzig 

auf Urkunden gebaut werden, und das, wie Jedem aus der 

Natur der Sache ſelbſt ſogleich erhellen wird, viel vollſtaͤndiger 
als die Staatsgeſchichte des deutſchen Reichs. 

2) In Anſehung der paͤbſtlichen Schreiben, welche 

in Angelegenheiten der deutſchen Kirche ergangen find, geht 

. mein Wunfh noch weiter, als nur dahin, daß fie in das 

oben vorgefchlagene chronologifche und Realregiſter vollſtaͤndig 

eingetragen wuͤrden: ihr Gebrauch, von welchem doch ſo viel 

abhängt, ohne welchen man fich doc) von der kirchlichen 

Sklaverei und Freiheit Deutſchlands keinen Begriff machen 

Fann, oder ſich wenigſtens dieſen Begriff nicht mit hiſtoriſcher 

Evidenz entwiceln kann, dieſer fchnelle, oft erft alsdarin glück 

liche Gebrauch derfelben, wenn man eine ganze Reihe unge 

hindert mit einem Blick überfehen kann, wird durd das 
bloße Eintragen in ein folches Verzeichniß bei weitem wicht 

genug befördert. Aber durch ein Bullarium Germanie wuͤr⸗ 

den alle Abfichten,, welche der Gefchichtfchreiber der Kirche 

Deutſchlands in Anſehung derſelben haben koͤnnte, auf das 

leichtefte erfüllt. Wir haben's Herrn Harzheim wenig Dank, 

daß er in frine Koneilienſammlung fo viele pabftliche Schreiben 
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eingerüdft hat; die Hoffuuug, chu Bullarinum Germania zu 
bekommen, wird dadurch nicht allein geſchwaͤcht, die Konci⸗ 

lienſammlung iſt nicht allein unnoͤthig vertheuert worden, fonz 

‚dern man hat das Merk wieder nur halb und nicht ganz, 

Und ic möchte Klagen, daß wir’s nicht einmal zur Hälfte 

haben, denn wie bei weitem bie größte Menge der wichtigften 

ift dergeffen,. und wo zeigt ſich auch nur einiger Plan 
von Auswahl: wo zeigen fih Ubfichten, warum Herr Harz⸗ 

beim dieſes paͤbſtliche Schreiben eingeruͤckt, und jenes hinweg⸗ 

gelaſſen habe. Faſt das einzige Emathbare iſt nur dieſes: das 

eingeruͤckte war Herrn Harzheim und feinen Fortſetzern bes 

kannt, das andere aber kannten ſie gar nicht. Es waͤre bei 
einem ſolchen Bullarium Germanise nicht bloß darum zu 

thun, daß man das in hundert großen und Kleinen Schriften 

| Zerftreute beifammen hätte, daß man leichter damit fertig. 

werben koͤnnte, z. B. von Anuaten, paͤbſtlichen Proviſionen ꝛc. 

Alles ſogleich geſammelt zu haben: fondern der abwechſelnde 

Kanzleiftyl des römifches Hofes, fein von der zärteften Bru⸗ 

derliebe bis zum orientaliſchen Deſpotismus ſteigender Ton, 
alle Herab⸗ und Hinaufſtimmungen dieſes Tons, wie ſie ſich 

immer ſo genau nach Zeit und Umſtaͤnden gerichtet haben, 

Svuͤrden alsdaun erſt erkannt, und durch die noͤthige Menge 

von Beiſpielen recht anſchaulich gemacht werden. Garnier 

hat in feiner Ausgabe des liber diurnus Romanorum Pon- 

tificum in den beigefügten Anmerkungen einen Verſuch diefer 

Art im Allgemeinen gemacht, und wenigftens einige der. ficht 

barften Stufen des veränderten römifchen Kanzleitons gezeigt. . 

Er bemerkt, wie Leo IV. angefangen, feinen Namen in den 

Briefen vorzufegen, wie um cben dieſe Zeit die Paͤbſte 

- aufgehört mit. Dominus und Domina anzureden: Nikolaus IL 

- folgte ihm bald nach, und wußte noch berrifcher zu fprechen, 

Gregor VI. führte es ein, denen, am welche -er fchrieb, 
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apoftolifchen Segen zu ertheilen. So wie hier Garnier eintige 

der groͤbſten Außenlinien der Veränderungen des Kanzleifiyls 

gezeigt Hat, jo würde ſich in der befonderften Beziehung auf 

Deutfchland nicht nur bloß in den Kurialien, ſondern in der 

ganzen Stimmung des Tons ein hoͤchſt merkwuͤrdiges Steigen 

und Fallen bemerken laſſen. Und wie viel muͤßte dieſes nicht 

beitragen, jene Hauptidee einer Kirchengeſchichte Deutſchlands, 

Verhaͤltniß der deutſchen Kirche zum romiſchen Biſchof — 

nach ihren feinſten Nuͤancen in das hellſte Licht zu ſetzen. 

Aber dieſe Beobachtungen auzuftellen, wäre freilich, nicht nr 

lich, wenn man nicht | 

3) die Gefchichte FERN Erzbisthämer und 

Bisthuͤmer Deutfchlands entweder fchon zum voraus 

in: einem fruchtbaren Fompendiarifchen Begriffe fich entworfen 

hätte, oder wenigftens als ein immer gleichlaufendes Geſchaͤft 

zu entwerfen fuchte. Es ift zu verwundern,. daß man noch. 

fein Buch von der Art hat, wo die vornehmften Erzbisthümer 

und Bisthuͤmer Deutfchlands ohngefähr fo abgehandelt wären, 

wie‘ Herr Pütter in feinem Handbuche, von. dem. befondern 

deutfchen Staaten mit Defterreich, Bayern und Pfalz anfing; 

und objchon, wie. oben erinnert worden, ein. Uggregat der 

Gefhichten folcher einzelnen Bisthuͤmer noch Feine Kirchenge> 

ſchichte Deutſchlands iſt, ſo traͤgt es zur leichtern uud gruͤnd⸗ 

lichern Kenntniß der Geſchichte des ganzen Koͤrpers ſehr viel 

bei, wenn ich die. Geſchichte einzelner Glieder inne habe. Die 

letzten und wirkſamſten Urſachen, warum oft im Großen jeue 

Veraͤnderung entſtanden, liegen meiſtens in den beſonderſten 

Umſtaͤnden dieſer und jener biſchoͤflichen Geſchichte, und es 

waͤre wohl z. B. das einzige Mittel, die ſo dunkle Geſchichte 

des falſchen Iſidorus aufzuklaͤren, alle Befoͤrderungsmittel und 

alle Hinderniſſe ſeiner fruͤheſten Ausbreitung kennen zu lernen, 

wenn die Mainziſche Geſchichte recht nach ihren beſonderſten 
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Umſtaͤnden durchgearbeitet würde. Der Mainziſche Sprengel 

iſt höchft wahrfcheinlich das Vaterland diefes Betruͤgers: was 

für Mittel ergriff er, feinem Gift einen fo ſchuellen Lauf zu 
verſchaffen ? welchen Weg nahm diefe Koutrebande, bis fie end» 

lich in aller Chriſtenheit debitirt war, uud was befchleunigte 

bei jedem neuen Fortſchritt ihre Ausbreitung? Was war end- 

lich ber Name des DBerrügere, den Dummheit und Glüd recht 

in fchwefterlicher Eintracht ale den größten ihrer Helden aus 

gezeichnet haben. ; | 

Schon aus dem Bisherigen ergibt ſich fehr leicht, daß es 

4) eine Vorarbeit für: die allgemeine Sirchengefchichte 

£ Deutſchlands feyn müfje, wenn einzelne der wichtigſten 

Hauptideen, welche zufammen genommen. das 

erwartete große Ganze darftellten, einzeln mit allem 

Aufwand von Kritik und Literatur ausgeführt würden. Ge 

ſchichte und hiftorifhe Analyſe des Calirxtiniſchen 

Konkordats, wo alle feit J. W. Hoffmanns Zeiten gefun— 

dene neue Data und neue Hülfsmittel benugt wären. Moͤn ch s⸗ 

Geſchichte bloß in Ruͤckſicht anf Deutſchland, nicht Aufzaͤh— 
lung, wie ein Klofter nach dem andern geftiftet worden, fons 

dern wie die Einführung ſolcher religiöfen Gefellfchaften, nach 

ihren verfehienenen Drdeusregeln, auf Staat und Kirche gewirkt 

haben, welchen Nugen, welchen Schaden fie gebracht, wie fie 

fi ſelbſt untereinander aufgerieben, oder wenigſtens Macht 

und Auſehen gefhwächt haben. Es wäre überhaupt Sache 

eines eignen Werks und es gehörte nicht nach feinem ganzen 

Umfang in die Kirchengefchichte Deutſchlands, ein getreues 

hiftoriiches Gemälde von dem Urfprung und Fortgang, von 

den Perioden der Zunahme und Abnahme des Moͤnchsweſens 

in Deutſchland zu entwerfen; man muͤßte in der Kirchenge— 

ſchichte Deurfhlandse Manches aus dieſer Moͤnchsgeſchichte 
Spittler's ſaͤmmtliche Werte, X Bd. 23 
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gleichfam bloß als Lehnſaͤtze heruͤber nehmen, als Lehnſaͤtze, mit 
deren Erweis und Hiftorifcher Entwiclung man fi) jest hier 

nicht abgebe , fondern die man als erwiefen vorausfeße, 

Befonders wichtig wäre e8, alle einzelnen Gattungen 

von Eingriffen, welche der päbftliche Hof in die Rechte 

der freien deutfchen Kirche von Zeit zu Zeit gemacht und 

endlich im gefegmäßige Forderungen zu verwandeln gewußt 

hat, in ſolchen befondern hiftorifchen Unterfuhungen zu 

erdrtern, zwar bei manchen nicht jeßt erft, nachdem wir 

ſelbſt in den Verluſt unfrer Freiheit gewilligt haben, über. die 

Nothwendigkeit unfrer Verbindlichfeiten zu fragen, aber doch 

zu fehen, wie wir zu diefer Verbindlichkeit gefommen. Hier 

eröffnet fich eine weite Ausficht befonders in der ganzen Ge 

ſchichte der Erfeßung der Benefizien, in der Gefchichte des 

Fanonifchen und pabftlichen Nechts, feiner unvermerkten Auf 

nahme und der Gültigkeit feiner verfchiedenen Theile; in der 

Geſchichte der Kreuzzüge und der neuen. Fameraliftifchen Ent 

würfe, auf welche der römifche Hof aus Gelegenheit der Kreuz- 

züge gefommen ift. Es ift ein angenehmer Traum, wenn ic) 

mir auch nur die Hälfte des bisher Entworfenen in feiner Erz 

füllung vorftelle, und dann endlich den Mann geboren werden 

laffe, der, unter preußifchem oder hanndver’fhem Schuße al» 

ler Sreiheit zu denken oder zu fchreiben genießend‘, das, was 

ihm feit Fahrhunderten vorgearbeitet worden, was nuf in eins 

zelnen gelehrten Abhandlungen unter einem Schutt bloß negas 

tiver Saͤtze verborgen lag, Alles zufammenordnete, in würdi? 

‚ger. hiſtoriſcher Schreibart zuſammen erzählte, und alſo in all- 

gemeinen Umlauf brachte. 

Laßt uns fihen, was denn diefem Tünftigen Verfaſſer 
der Kirchengefchichte 2 Deutfchlands durch obige drei Männer 

und ihre Werke, durh Herrn Harzheim, Le | 

und Gerbert genuͤtzt worden iſt. 
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Man weiß es, wie fehr fchon Leibniß eine Sammlung 

deutſcher Koncilien. gewünfcht hat, man weiß, dag Pfaff 

durch Publicirung eines Konfpeftus zu Erfüllung diefes Wun- 

ſches Miene zu machen fohien, und daß es fowohl dem erfiern 

ls dem letztern nicht an Kräften gefehlt haben würde, durd) 

* Ausführung Deutſchland Ehre zu machen, Leibuitz hatte 

wohl außer dem Vorzug des größern Genies auch den Vor 

zug einer größern Kenntniß der politifchen Geſchichte Deutfch: 

lands gehabt, den Vorzug eines freiern Zutritt zu manchen 

Archiven Earholifber Stifter und Klöfter, welche dem 'Theo- 

logo antipontificio. verfchloffen geblieben wären. Schannat, 

der berühmte Suldifche und Wormſiſche Gefchichtfchreiber, legte 

wirflih Hand an das Werk, und da ihm der Tod die Aus: 

führung fo wie mancher anderen, alfo auch diefer hiftorifchen 

Idee zernichtete, fo wurde Herrn Harzhein, einem fonft fchon 

aus andern Schriften bekannten Jeſuiten, aufgetragen, Schans 

nats Stelle zu erfegen; bei dem Abdruck des fünften Bandes 

ftarb auch Harzheim, und ihm folgte jetzt in ſeiner Arbeit 

ſein Ordensgenoſſe Hermann Scholl; auch dieſer erlebte das 

Ende nicht, ſondern mußte die Ausfertigung der zwei letzten 

Bände dem P. Neiffen überlaffen. Bei jeden dieſer neuen 

Arbeiter ſcheint die Fähigkeit, ein ſolches Werk auszuführen, 

‚Immer geringer gewefen zu feyn, ald bei dem vorhergehenden: 

Schannat war unftreitig unter allen der befte, und zwiſchen 

ihm und Harzheimen ift wirklich ein viel größerer Abftand als 

zwischen Harzheimen und feinen DOrdensbrüdern. Man kenut 

überhaupt die Vorwürfe, welche der verblichenen Gefellfchaft 

Jeſu in Anfehung der hiftorifchen Treue fchon fo oft gemacht 

- worden, man war um fo aufmerffamer bei einem ſolchen 
Werke, wo es fich fo leicht zeigen Eonnte, ob fie in Sirmonds 

oder Harduins Fußftapfen treten würden, und der größte 

Theil des gelehrten Publikums wuͤnſchte zum voraus, daß 

25 * 
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die deutfchen Benediktiner mit einem Merfe diefer Art ſich 

endlich einmal nach langer Ruhe in einen Wettkampf mit ihr 

sen fo fleißigen franzdfifchen Brüdern einlaffen möchten, und 
jest, da das Werk vollendet daliegt, jetzt wird's zum neuen 
Dorwurf für die ehemalige Geſellſchaft Jeſu, daß fie mit den | 

älteften hiftorifchen Urkunden nicht viel beffer umgeben, als 

ob dieſelben der Cenſur eines Ricci Obedienz geleiſtet haͤtten, 

daß ſie es nicht einmal von ſich erlangen koͤnnen, von einem 

Buch in das andere getreu abdrucken zu laſſen, alſo nicht 

einmal durch die hoͤchſte Wahrſcheinlichkeit entdeckt zu werden 

ſich irre machen laſſen; wie viel weniger demnach da zu trauen 

ſey, wo ſie aus Manuſcripten das erſte Mal etwas liefern, wo 

fie fi) alfo etwas zuverläßiger darauf verlaffen , koͤnnen, daß 

man nicht fo leicht hinter neue Beweiſe ihrer re 

Treue komme. 

Die Harzbeimifce Koncilientammeinnn iſt voll 

der wichtigften Fehler auch bloß im Abdruck der gelieferten 

Stüde. Fehler der Nachlaͤßigkeit, der voreiligen Verbefferung, 

der abfichtlichen Verfaͤlſchung. Nur bei einer DVergleichung 

mit demjenigen, was in derfelben aus Baluze's Kapitularien 
abgedruct ift, finder fich eine unerwartet große Menge von 

Beifpielen für alle drei Gattungen: und Baluze hat nicht 

allein das Unglück gehabt, mit feinen Urfunden und hiftorifchen 

Nachrichten unfern deutfchen Koncilienfammilern oͤfters zu miß- 

fallen, fondern fie haben auch Bei dem Abdruck aus andern 

Schriftftellern gleiche Kunftgriffe gebraucht. Es gehörte mit 

zu der hiftorifhen Treue, daß ſich diefe Sammler Mühe ge 

geben hätten, unter den verfchiedenen Abdrüden, welche man 

von manchen der Koncilien-Urfunden bat, immer Die befte, 

glaubwärdigfte auszufuchen,. immer wo möglich desjenigen 

Abdrucks fih zu bedienen, der unmittelbar von dem Original. 

herſtammt. Aber auch diefes ift nicht gefchehen, und wie 
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war's von folhen Männern zu erwarten (Schannaten hier 

ausgenommen) welche erft während der Ausarbeitung des Werke 

das werden follten, was fie ſchon längft vor Unternehmung 

deſſelben hätten ſeyn jollen, welche ſich felbft während der 

Arbeit die Kenntniffe erft zu fammeln anfingen, ohne deren 

vorläufigen Befig man doc nicht einmal anfangen kaun zu 

Sammeln. Man durchgehe 3. B. die Supplemente des dritten 

Bandes, und man wird finden, daß die Verfaffer fogar 

manche deutfche Synode vergeffen hatten, welche fehon in 

Manſi's Supplementen zu Coleti's Koncilienfammlung ſtand, 

oder in Luͤnigs Spicilegio Ecclesiastico etc., daß fie alfo 

vor Unternehmung ihrer Arbeit nicht einmal diejenigen Werke 

ſorgfaͤltig durchgegangen, mit welchen doch jeder deutſche Kons 

cilienſammler den Anfang würde gemacht. haben. | 
Waren auf diefe Art die Verfaffer der Harzheimifchen 

Sammlung in Rüdficht auf Vollftändigkeit ihrer Sammlung 

nachläßig, fo find ſie's noch viel unentfchuldbarer in ficherer 

Beſtimmung deffen, was eigentlich in ihre Sammlung ges 

hörte. Sie haben fich felbft durch alle zehn Folianten hin- 

durch nirgends die Mühe genommen, diefe Grenzen zu beftims 

men. Sch babe ſchon oben der Befchuldigung gedacht, daß 

fie fo manches päbftliche Schreiben abdrucen ließen, das ſich 

. wohl in eine Sammlung actorum Ecelesie Germanic®, aber 

nicht iu eine Koncilienſammlung Deutſchlands ſchickte: ſo iſt 

Tom, I. p. 151 — 235 der Codex canonum abgedruckt, den. 

der römische Bifhof Adrian I. Karl dem Großen fchenfte; 

pag. 249 — 258 die capitula Angilramni; Tom. II. pag. 

191 — 245 verfchiedene Zraftate des Rabanus, welche zum 

Kirchenrecht gehören; pag. A414 — 426 Remedii Episcopi 

Curiensis Canones; pag. 438 — 582 der ganze Regino de 

disciplinis Ecclesiastieis. Lauter Städe, die in Feine Konz 

eilienfammlung Deutſchlands gehören. Aber wir wollten diefes 
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Heren Harzheimen noch gerne verzeihen, weil felbft die vor⸗ 
zuͤglichſten der Koncilienfammler von dem Fehler, Alles. zuſam⸗ 

menzuraffen, was ſich zuſammenbringen ließ, nicht frei geblies 

“ben, wenn nur nit ein großer Theil .deffen, was er felbft 

als Synodus angibt, bei weitem gar nicht von der Beſchaf—⸗ 

fenheit wäre, daß es in eine Sammlung deutſcher Synodal⸗ 

Akten gehoͤrte. Wo in irgend einer alten Urkunde vorkommt 

actum in synodo, ſo zeichnen die Harzheimiſchen Sammler 

dieſelbe aus, und glauben ſich jetzt verſichert, eine bisher uns 

befannte deutfche Provinzialſynode entdeckt zu haben, Nun ift 

“aber Synodus eines der vieldeutigften Mörter im der Kir- 

chen» Latinitätz e8 wird bei weiten nicht bloß für Verfamms 

lung von Geiftlichen gebraucht, noch viel weniger bloß für 

Verſammlung der Pralaten eines Sprengels, ſondern oft be⸗ 

deutetꝰs bloß den Konvent der Stadtgeiſtlichkeit, oft bloß Ver⸗ 

ſammlung des Biſchofs mit ſeinen Canonicis, oft iſt es der 

Name einer gewiſſen Art von kirchlichem Ruͤgegericht. Was 

kann nun herauskommen, alle dieſe verſchiedenen Arten von 

Synoden in einen Haufen zuſammenzuwerfen? Da die Ge⸗ 

ſchichtſchreiber und Urkundenverfaſſer des mittlern Zeitalters 

meiſtens Geiſtliche waren, die alſo ihren geiſtlichen Sprach⸗ 

gebrauch uͤberall unvermerkt einmengten, und weil eine Ver⸗ 

ſammlung von Biſchoͤfen oder Beiftlichen Synodus hieß, nun 

alle Arten großer und feierficher Zufammenfünfte, ihre Abſicht 

mochte kirchlich oder politifc) feyn, befonders wenn ‚etwa unter 

den Berfammelten auch Biſchoͤfe waren, mit diefer Benennung 

belegten: fo iſt's unmöglich, eigentliche wahrhaftige Synoden 

von der Art, wie fie in eine folhe Sammlung gehören, von 

ihren Aftergattungen und Afterbenennungen zu unterfcheiden, 

wenn man nicht zugleich acht hat, wer die verfammelten Per 

fonen geweſen feyen, was abgehandelt worden fey 2c., und ale: 

dann aus diefen Umftänden ensfcheidet, in welchem Sinn das 
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Wort Synodus in. der Urkunde zu verftehen ſey. Aber mo 

iſt durch alle zehn Folianten hindurch. irgend der geringfte 

Verſuch dieſer Art gemacht: wo ſcheinen's die Sammler ge 

ie fühlt- zu haben, daB fie oft Heu und. Stoppeln, aber nicht 

"Baumaterialen zufammenfchleppen? Oder follten fie wohl 

geglaubt haben, daß. wenn ein. Archidiaconus oder ein 

Archipresbyter fein geiftliches Ruͤgegericht hält, und auf die 

ſem Rügegericht etwas verhandelt, daß diefes in einer Collec- 

tio Coneiliorum Germanie bemerkt zu werden verdiene; 

und wenn fie diefes geglaubt haben, fo. Fönnten ihnen leicht 

noch ein paar Solianten Supplemente angegeben werden. 

Man kann auch fchon daraus auf die Art des Fleißes 

der Berfaffer ſchließen, daß dasjenige, was fie von Koncilien 

aus. bisher ungebrauchten Manuferipten liefern, faft in feinen 

Betracht Fommt, fondern der bei weiten größte Theil ift bloße 

Sammlung aus ſchon gedructen Werfen. Daher find auch 

die Nachrichten von den Synoden gewilfer Bisthuͤmer in Ver: 

gleihung mit andern oft reichhaltig, z. B. von den niederlan- 

diſchen, wo man ohnedieß ſchon mehr von Denfelbigen Kirchen 

im Drud hatz hingegen find fie außerft armfelig von Coftanz 

und andern, wovon noch wenig. im Druck erfchienen. ift. 

Wem foll nun die Schuld davon beigelegt werden, den: Stif- 
tern felbft, welche der gemachten Aufforderung zu Beiträgen 

und der Empfehlung des Herrn Erzbifhofs von Prag nicht 

entfprechen mochten, oder Herrn Harzheimen und feinen Kol 

legen, die fich vielleicht nicht Mühe genug gaben, etwas zu 
erhalten, die vielleicht nicht Fähigkeit genug hatten, an den 

rechten Orten nachzufuchen ? | 

So viel von den Verfaffern ald Sammlern: jet von dem» 

jenigen, was fie. aus ihrem Vorrat theils an Präliminars- 

Abhandlungen, theild an Exkurſen bei jedem Jahrhun— 

dert Dinzugethan haben, Zu die Kritik einzelner Anmerkungen, 

* 



960 

deren bie dd; da einige beigefügt find, koͤnnen wir uns nicht } 
einlaffen , fo viel ſich auch bei manchen fagen ließ. 

Vor dem erften Bande ſteht eine doppelte Vorrede, In 

der erften gibt er Rechenſchaft, woher man Nachrichten von 

dem deutſchen Synoden bekomme. Theils aus Handfchriften, 

theils aus den Kollektionen der deutſchen Kanoniften. Von 

letztern werden alsdann die vorzüglichften aufgezählt. Wer 

das Necht habe auf Synoden zu erfcheinen? Synoden zufams 

menzurufen? Wo und wie fie gehalten werden follen? Wovon 

man auf Synoden zu handeln habe? Im letztern Paragraphen 

wird gezeigt, warum der Sammler einige NE hinweg» 

gelaffen habe. 

Die zweite Vorrede heißt höre et hie- 

rarchica de Episcopatibus Germanie ab a. Chr. 300—1500. 

Wir hätten die Trockenheit und Unbeftimmtheit der erften 

Präfation dem Derfaffer gerne verziehen, felbft auch das war 

nicht gegen unfere Erwartung, daß fo wichtige Materien, als 

diejenigen find, vom Recht auf Eynoden zu erfcheinen, vom 

Recht Eynoden zufammenzurufen, fo unhiſtoriſch und bloß 

im Entfcheidungston des Dogmatifers vom Berfaffer abge 

handelt worden; er fonnte von dieſen Materien nicht anders 

ſchreiben, nachdem er fich einmal fo unbedingt für Furialiftifche 

Grundfäge entfchieden hatte. Aber hier, wo es eigentlich bloß 

auf Gelehrfamkeit und Altertbumsfunde angefommen wäre, 

bier, wo der Bifchof zu Rom nichts zu gewinnen und nichts 

zu verlieren bat, bier erwarteten wir, den Mann zu finden, 

der es getroft, habe auf fich nehmen koͤnnen, Deutſchlands 

Ehre gegen Frankreich, Eugland und Spanien zu retten, daß 

feine Sirmonde, Wilfens und Agnirre’s hat. Aber armſeli⸗ 

ger hätte diefe priefatio chorographica kaum ausfallen koͤn— 

nen, als fie wirklich ausfiel. »Zuerft Tommen -aus ber von 

Goldaſt (seriptt. rer. alemannic. Tom. II. pag. 87) 
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gelieferten: notitia Episcopatuum Francorum et Germa- 

orum diejenigen excerpirt, welche Deutfchland betreffen; ale 

dann aus Aubertus Mireus (dem zweiten Buch feiner notitia 

| orbis Christiani) das Verzeichniß der acht deutfchen Erzbis⸗ 

thümer mebft der Anzahl feiner Suffraganeen, Was aus Sir⸗ 

mond und Carolus a S. Paulo angeführt wird, ift zum Wie 

derholen zu unbeträchtlich. Endlich fchließt dieſes Kapitel ein 

aus Limn&us (jur. publ. imp. Rom. Germ.) und aus 

Bertius (comment. de rebus German.) genommenes Verzeich⸗ 

niß der zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts in Deutfchland 

blühenden Bisthämer, oder, nach des Verfaffers Ausdruck, der 

jenigen Bisthämer, welche zu Ende des fünfzehnten Fahrhunderts 

Slieder des Reihe waren. Im zweiten Kapitel ift ein Cata- 

‚ logus Ecclesiarum Germanic® Hierarchie seu metropo- 

litanarum et Cathedralium, additis earundem primordüs 

‚et designatis Episcöpis qui’ circa a. 1500 tenuerunt. 

Weil wir hier dem Leſer, ohne vieles DVorerflären, Beifpiele 

der Nachläßigkeit und ignoranten Kürze des Verfaffers leichter 

vorlegen koͤnnen, fo feen wir den ganzen Artikel von Mainz 

hieher: Moguntia Metropolis. Archiepiscopus Moguntinus 

refert initia sedis su@ ad tempora Apostolorum. Est sacri 

Romani Imperii Princeps, Elector et Archicancellarius 

per Germaniam. Anno MD hane regebat Ecclesiam Ber- 

tholdus Comes ab Henneberg de Remhild in Episcoporum 

Moguntinorum ordine XCI Archiepiscopus LI Elector ° 

XXXVI Indice Serario. 

Iſt der Leſer hieraus auch nur einmal zur Hälfte fo viel 

flug, als er aus Imhofii notitia procerum werden kann, 

wenn er den Artikel von Mainz liest? Und welchen der Ges 

fehichte auch nur Halbkundigen fällt die thörichte Beftimmung 

nicht auf, daß Berthold der fechsunddreißigfte Kurfürft von 

Mainz gewefen ſey. So wie es bei Mainz ift, ſo iſt's faft 
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durchgängig in biefem Kapitel, eben fo mangelhaft und unbes 
fiimmt, eben fo voll falfher Säße: und die beigefügte charta 

chorographica ift des ganzen Kapitels vollflommen würdig. 

Man erwartet vielleicht auf derfelben eine Beftimmung der 

bifhöflichen Sprengel, um ſich von der kirchlichen Eintheilung 

Deutfchlands defto anfchaulichere Begriffe machen zu koͤnnen, 

aber das fiel dem Verfaſſer gar nicht bei, ſondern bloß die 

Sitze der Bisthuͤmer, welche vom Jahr 300 bis zum. Jahr 

4500 geblüht. haben, find auf derfelben ſo ausgedrüdt, daß 

man fie auf.der nächften. beften. Homannifchen Charte beffer 

finden kaun. Der Catalogus Romanorum Pontificum a seculi 

IV anno XIl.ad' sec. IX annum XVI, fo wie die series 

Regum Franci& Austrasie ex Merovingieis ift der Kritik nicht 

werth: ihr Verfaſſer iſt weit. unter dem hiſtoriſchen Stuͤmper. 

Wir ſetzen ein trockenes Verzeichniß des Inhalts aller in 

dieſen zehn Bänden enthaltenen Ex kurſe hieher, um doch 

einigermaßen unſre Leſer mit denſelben bekannt zu machen, 
denn wir find ermüdet, Harzheims und ſeintt a exer- 

eitia zu Forrigiren. | 

Tom. I. pag. 7. Digressio de Synodis extra Germa- 

niam, quibus. Sec. IV Episcopi Germanici interfuerunt, 

aut ubi de iis actum fuit. | 

Tom. I. pag. 9. Cur Sec. V nulla synodus Eoole- 

‚siastica in Germania sit celebrata? 

Tom. I. pag. 21. De Conciliis See. VI extra Ger- 

maniam, quibus Episcopi nostri interfuerunt. Bi 

Tom. I. pag. 50. De legibus ecclesiasticis Seculi VIL. | 

Tom. I. pag. 542. Synodi extra Germaniam cele- 

brate in causis Ecclesie Germanic®. 

Tom. I. pag. 343. De numero Synodorum S. Bonifacii. 

Tom, I..pag. 547. De progressibus scientis et stu- 

dii Ganonici apud Episcopos Sec. VII, | 
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‚Tom. I. pag. 300. De codice canonum Adrianeo et 
capitulis Angilramni. N | nähe 

- Tom. I. pag. 350.. De Synodo Lateran. a. 774. 

‚ Tom. I. pag. 551. De auctoritate principum in Con- 

ciliis ete. ET A | | 
Tom; I pag. 355. De dissidio Syn. Francof. a. 794. 

a Syn. Nic. a. 787. | 

Tom. I. pag. 554. De numero synodor. contra 

heresin Felicis Urgellitani. 

Tom. II. pag. 426... De delectu. Conciliorum. 
Tom. II. pag. 427. - De synodis extra Germaniam ha- 

bitis sed Ecclesiam Germani® speetantibus : et de exitu 

Aquensis Synodi a. 809. 

Tom. II. pag. 428, Canonista seculi: noni. 

Tom. UI. pag.'430. -Quod et qu& synodi celebrat® 

in causa Bremensis Ecclesie, subjiciend®e sub Coloniensi. 

Tom. II. pag. 455. De Godeschalci damnatione. in 

Conc. Moguntino. | 

Tom. II. pag. 455. De Concilüs in causa divortii 

Lotharii Regis et Theutbergx. 

.. Tom. ll. pag. 702. De auctoritate Ecclesia Roms 

apud Episcopos Germani& hoc primo.millenario. Zft voll 

Unwifjenheit der befannteften, längft erwieſenſten hiftorifchen 

Wahrheiten, ) 

Tom. II. pag. 705. De Canonistis Seouli. decimi: 

et canonizationibus Sanctorum etc. 

Tom. Il. pag. 706. Mutationes Hierarchi& Fotlesis- 

rum Germaniz alie tentatæ alie perfect. 

i Tom. II. Pag. 227. De Canonistis Germanis hujus 

Seculi. 

Tom. III. pag. 229. De J Henrici IV. et 

Gregorü VI. 
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Tom. II: pag. 250 wird Dr. Luther zum Nikolaiten ges 

macht. Eben fo albern von der investitura per laicum. 

Tom. Il: pag. 231. De hæresi Wezelina. 

Tom. 11. pag. 232. Von den Handeln zwifchen Hein 

rich IV. und Gregor VO. Wir hätten in dem dürftigften 

Compendium: dir Reichögefchichte nicht eine foiche Menge von 

Sehlern antreffen koͤnnen, als hier zufegamengehäuft find. 

Tom. II. pag: 238. De jejunorum in Eceles. Catho- 

lica diverso ritu. MN) | 

Tom. HI. pag. 239. De computanda consanguinitate. 

"Tom. IE pag. 477. De Canonistis Germanis Seculi XH. 
"Tom. IIL 'pag. 479. De heeresibus hujus Seculi. 

Tom. II. pag. 480. Classes variarum Synodorum. 

Tom.. IV. pag. 44. ‘De Scientia, et legibus bg a 

Friderico II. pro Ecelesia et contra. Hereticos. 

'Tom. IV. pag. 47. De .Canonistis Germanis: et 

heeretieis Sec: XI. | 

Tom. IV, pag. 60. De primo abusu Scripture sacr® 

in linguam vulgi vers. | 

Tom. IV. pag. 61. De canonibus penitentialibus i in 

alia opera Sec. XIII mutatis. 

Tom. IV. pag. 61. De vero sensu Canonis: omnis 

utriusque sexus, 

Tom. V. pag. 958.. Aliqua de Conciliis universim. 
Tom. V. pag.'986, Rationes — a 

Constant. et Basil. " 

Tom.:V. pag. 988. De celebrioribus Canonistis Ger- 

manis et Hreticis Sec. XV. ; 

Ju den folgenden Banden Kind Feine Digrefff onen FM 

eingerücdt, aus den Anmerfungen aber Fönnten wir hie und 

da anmuthige Sachen auszeichnen. 3. B. Tom. VI. pag. 144 

bei der Bulle in Coena- Domini. Die Gewohnheit, am 
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Charfreitag alle, Keger in Bann zu thun, schreibe fich felbft 

von dem Beifpiel Jeſu ber, qui die sacre su@ Cene, Juda 

| proditore misso foras, Apostolis suis cum externa lotione 

tum divino sermone purificatis, cœlestis doctrinæ arcana 

eontradidit. Von den Koftniger und Baſeler Synoden etwas 

Anderes, als kurze biftorifche Relationen. einzuruͤcken, ſchien den 

Sammlern zu weitläufig: Hingegen decreta Synodi Triden- 

tine find ausführlich abgedruct. Gewiß eine unverzeihliche 

Beleidigung der Freiheiten unſrer deutjchen Kirche, da fich 

diefe ganz auf die Schlüffe der Koftniter und Bafeler. Syno- 

den gründen, und was man. gemeiniglich unter dem Namen 

der Aſchaffenburger Konfordate ald vollfommene Konkordate 

- anfab, bloß die von der deutſchen Nation geftatteten Erceptionent 

enthält, worin es dem. römifchen Biſchof erlaubt feyn foll, 
über bie in jenen zwei Synoden gezogenen Grenzlinien hinaus- 

zugeben, hingegen über die Annahme der Trient’fchen Synode | 

in Deutfchland ſich noch manche wichtige Einwendung machen, 

ließe. Wir Fönnten mit der leichteften Mühe. ſowohl aus dem 

vor jedem Theil ftehenden Catalogus Romanorum Pontificum, 

als auch aus der gewöhnlich darauf folgenden series Impera- 

torum Occidentis noch manche Beweife der Dreiftigfeit und 

Unwiffenheit diefer Sammler anführen, allein. das Bisherige 

fättigt fhon genug, und zum Befchluß fey noch eines hieher 

gefegt. Tom. X. pag. AA. ‚De. impiissimo Michaele de 

Molinos (wer kennt nicht diefen berühmten Gegner der Jeſui⸗ 

ten!) Morerus in Magno Lexico historico Tom. II. pag. 551 

quem Historicum si vel sinistro inspexisset oculo Christ. 

- Guil. Fr. -Walchius, Prof. Getting. erubuisset in idea 

plen» historie Pontificum scribere, Innocentium probasse 

Molinosiüi, quem tanti fecerat, damnationem, ne ipsemet 

ceu hæreticus in manus Inquisitorum veniret. 
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Hiemit wären zehn Folianten abgefertigt, und es wird 

ziemlich überzeugend gemacht worden feyn, daß wir mit dies 

fer zehn Holianten ftarfen Sammlung nur um ein gar Weniges 

gewonnen haben, nicht einmal mit Zuverläßigfeit fo viel ges 

wonnen,. daß den Fünftigen Koncilienfammlern Deutfchlands 

die Mühe erfpart wäre, die Werke noch einmal durchzugehen, 

aus welden ſchon Harzheim und feine Nachfolger excerpirt 

haben. Welche Vollfommenpeit hätte ein Werk diefer Art er 

balten Fönnen, wenn unter Walchs Aufficht ein paar junge 

Sekulargeiftliche, denen die Archive geöffnet worden wären, 

welche für ein ſolches Werk nad Art der franzöfifhen Bene 

diftiner eigene Neifen unternommen hätten, diefer Arbeit ſich 

unterzogen haben würden, Unter allen Gelehrten Deutfchlands 

wäre Wald) der einzige, welcher der Generaldirektion eines ſol⸗ 

chen Werks gewachfen wäre; auch darin weit eher ald Sem⸗ 

ler der Mann zur Auffiht bei einem ſolchen Werk, weil er 

es weit. eher als Semler von ſich erhalten koͤnnte, nicht überall: _ 
Deklamationen gegen Pabſt und Papocafarie beizufügen, fon 
dern dem Leſer felbft überliege, zu fehen, wozu er ohnedieß 

nur gefunde Augen braucht. Bloß Fritifche, antiquarifche und 

hiftorifche Punkte müßten in den Anmerkungen und Digrefs 

fi onen erläutert werden: alles Dogmatifiren, es fey für oder 

gegen die Wahrheit, ift zweckwidrig, und bringt oft das 

Werk aus den Haͤnden eines Manchen, der, wenn er under 

merfter zur Wahrheit geführt worden ware, wenn man ihn 

felbft die Wahrheit hätte finden laffen, zur Ausbreitung und 

Vertheidigung derfelden viel geholfen haben würde. Möchte 

88 nicht abfchredfend für die Mäcene ſeyn, Werke diefer Art 

zu unterftüßen, da es hier der großmuͤthigen Unterftügung 

des Herrn Erzbifchofs von Prag in der Wahl ihrer Guͤnſtlinge 

ſo ſehr mißlungen iſt! 
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Mit der Heiterkeit, womit man aus dürren Haiden auf 

balbgrüne Felder Hineilt, mit der Heiterkeit wende ich : mich 

zu Würdtweini subsidia diplomatica , und da es nicht mög- 

lich ift, einzelne Stücke, die in denfelben enthalten find, anzu⸗ 

zeigen, fo werde ich mich vorzüglidy nur auf die bier neueften 

- Bände derfelben einfchränfen, und auch bei dieſen mehr in 

dem Ullgemeinern zu bleiben ſuchen, außer fo weit es noth⸗ 

wendig feyn wird, Beifpiele des Lobs oder Tadeld anzugeben. 

Der Wunfch des Publitums, daB doch Herr Würdtwein bei 

jeder Urkunde anzeigen möchte, woher er fie genommen, ob 

fie Kopie eines Originals oder Kopie einer Kopie fey, diefer 

Wunfh muß Herren Würdtwein zu Geficht gefommen feyn, 

und er muß ihn wohl auch) zum voraus vermuther haben: 

und doc iſt er auch im dem neueſten Bänden nicht erfüllt 

worden. Wie Außerft nothwendig wäre aber dieſes beſonders 

bei dem ſiebenten und achten Bande geweſen, da in beiden 

ſo viele für Deutſchlands Konkordate und deren, Erklaͤrung 
hoͤchſt wichtige Stuͤcke enthalten find! Um unſern Leſern we— 

nigſtens doch) einen Theil des hier bekannt gemachten. Wich⸗ 

tigen mitzutheilen, und Manchen, die vielleicht von der Bes 

-fchaffenheit der Konkordate deutfher Nation. und ihren 

biftorifehen Veranlaffungen noch nicht genug unterrichtet find, 

die Beurtheilung und Leſung derfelben zu erleichtern, wird hier 
eine kurze Gefchichte der Entftchung diefer Konfors 

date nicht unerheblich feyn. Eine folde Geſchichte ift wenig⸗ 

ftens die befte Art, auf dem fiebenten und achten Band der 

MWürdtwein’fchen Subfidien aufmerffam zu machen. 

Zu Ende dee dreizehnten Jahrhunderts und zu Anfang 

des vierzehnten ſtiegen die paͤbſtlichen Uſurpationen uͤber die 
deutſche Kirche ſo hoch, daß alle Geduld der ſonſt ſo willig 

laſttragenden Deutſchen ermuͤdet wurde. Die Fatholifche Kirche 

hatte zwei Haͤupter, eine Zeitlang fogar drei: alfo Feiner von 

* 
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den damaligen Päbften konnte aus allen denjenigen Provinzen, 

welche fonft Schaßfammern des heiligen Stuhls waren , feine 

Gelder und Einkünfte ziehen, -und doch war man aller diefer 

Einnahmen gewohnt, und. fuchte alfo durch defto fchärfere 

Auflagen auf die gehorfamen Kinder diefen Verluft zu erſetzen. 

Der zu Avbignon reſidirende Pabſt, auch da er noch keinen 

Gegenpabſt in Avignon hatte, zog weder aus dem Kirchen⸗ 

ſtaat, noch aus dem uͤbrigen Italien, was ſeine Vorfahren 

genoſſen hatten: die gottloſen Italiener gingen mit dem Statt 

halter, Gottes um wie ‚die Kamtfchadalen mit ihrem Goͤtzen, 

die ihm, wenn fie- glauben, er erfülle ihren Willen nicht, 

alle nur erfinnlihe Schmah anthun. Zu Avignon war der 

Pabſt ſo gut als ein Staategefangener des allerchriftlichften 

Königs, und -befonders bei Entftehung des großen Schiema 

mußte der Pabft große Gelder. aufwenden, um ſich immer 

eine ſtarke Partie Anhänger an dem franzöfifchen, Hofe zu 

erfaufen, Damit feine ‚vielfältig ‚gebrochenen Verſprechungen 

nicht beftraft, und das ungeftüme Anhalten der Univerfirär 

Paris um, Ergreifung Fräftigerer. Maßregeln — nicht — 

werden moͤchte. 

Deutſchland war unter allen damaligen Reichen zu den 

paͤbſtlichen Brandſchatzungen am geſchickteſten. Karl IV. felbft 

hatte feine Hoheit außer feinem Geld größtentheils dem Eins 

flug des Pabfts auf die deutſchen Angelegenheiten. zu danken, 

er war alfo fehr ungeſchickt, die Rechte der deutſchen Kirche 

zu. behaupten: und. fein Sohn Wenzel war gerade fo ein 

Regent, wie fich die Pabfte für ihre Abfichten einen Regenten 

wünfchen fonnten. Unter den Häuptern der deutſchen Kirche 

war Feine Empfindung eines gemeinfchaftlichen Jutereſſe, auch 

noch zu große, theild gerechte, theils übertriebene Furcht des 

gefährlichen Bannftrapls. Zohann XXIL hatte in ſeinen Ertra- 

vaganten nicht nur die abicheulichften Grundſaͤtze aufgeftellt, 
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in Anſehung der Gewalt der Paͤbſte uͤber alle Ktonen, ſondern 

auch alle nur erſinnlichen ſophiſtiſchen Kunſtgriffe privilegirt, 

wodurch den Stiftern- ihre freie Mahl entriffen und die Ber 

ſetzung der wichtigften Stellen in die Hände desjenigen gefpielt 

wurde, der alle anderen Biſchoͤfe nur als feine Vikarien ange— 

fehen wiſſen wollte. Mas war natürlicher, als daß Gewalt: 

und Einkünfte des Bikarius bloß von der Wilffür desjenigen 

abhiengen, der feine Stelle durch ihn vertreten ließ? Eine 

Menge ueuer Namen kamen unter ihm zum Vorſchein, weil 

diefer Fameraliftifch erfindfame Pabſt auf Einfälle gerteth, die 

felbft einem‘ Gregor VIL und Innocenz UI. zu hoch waren. 

' Zohanns Nachfolger brachten fleißig in Ausuͤbung, was. er 

mit jo vieler Klugheit augefangen hatres aber Deutfchland, 

das bedraͤngte Deutſchland konnte ſich durch nichts als Klagen | 

helfen. Das Herz lebte zwar deu Deutfchen ein. wenig auf, 

da durch Sigismunde Betriebſamkeit das Koſtnitzer Concilium 

zu Stande kam: man machte Aufſaͤtze von gravaminibus, 

und nachdem Huß verbrannt war und. drei Pabfte geru, oder 

ungern ihre Gewalt verloren, fo wurde die Reformation an 

Haupt und Gliedern, wir man fid) damals ausdrädte, allge 

mein begierig erwartet. Mir der neuen Vabftwahl war aber 
alle Hoffnung dahin. Martin V. ſchloß bis auf ein neues 

naͤchſt zu haltendes Concilium einige Konfordare mit den 

Deutfchen, deren: Hauptinbalt faſt dahin ging, die lieben ger 

horſamen Kinder follten nur die bisherigen Laſten noch eine 

Zeitlang forttragen, die Huͤlfe werde nicht qusbleiben. Das 

Concilium zu Baſel, das eudlich nach langen Verzögerungen 
der Paͤbſte von Eugen IV. eröffnet wurde, machte einmal, 

obſchon mit Eugens ‚größtem Miderwillen, ernftliche Reformas 

tionsanftalten. Ungeachtet aller. paͤbſtlichen Bullen, worin 

eine Verſchiebung - und Verlegung des Contiliums befohlen 

wurde, hielt man Seſſionen, behauptete die RAR! des 

ESbsittler s — Werte, X, Bb. 24 

* 
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Sonciliums über den Pabſt nicht nur durch Dekrete, fondern 

auch durch die auffallendſten Handlungen. Alle Reſervationen 

der Pfründen wurden aufgehoben, einige. Mißbräuche des Sys 

terdifts und Die zweifachen Appellationen wurden abgefchafft, 

die Annaten und andere Kontributionggelder, welche die Päbfte 

bisher gezogen hatten, wurden verboten. Unter Kaifer Albrechts 

Anfuͤhrung benutzte Deutſchland dieſe günftigen Umſtände. 

Beide Partien, ſowohl Eugen als das Concilium, gaben 

ſich alle Mühe, den Beitritt der deutſchen Nation zu gewin⸗ 

nen, beide follicitirten beſtaͤndig durch Gefandte, und die 

Synode machte einen Schluß nah dem andern ‚ "bei welchen 

- fie den Beifall der ſchon fo lange nach Hälfe ſich fehnenden 

Deutfchen zunerfichtlich hoffte. Für Eugen lag Alles anf dem 

Spiel, wenn der Kaifer mir den Ständen feinem Gegenpabft 

fid) unterwerfen würde, und aus Begterde, die dreifache Krone 

zu behaupten, ließ er ſich Alles gefallen. In Deurfchland 

aber war man eben fo wenig als in den übrigen europäifchen 

Reichen geneigt, den zu Bafel gewählten Felix als Pabft zu 

erkennen, weil man fi in der lebhaften Erinnerung an das 

kaum vor Kurzem gehobene Schisma vor der Wiederkehr fol- 

cher Zeiten allgemein fürchtere. Albert wußte demnach von 

beiden , ſowohl von den Schlüffen der Baſel'ſchen Väter als 

von Eugens Bereitwilligkeit, allen Nußen zu ziehen. Auf 

dem Reichstag zu Mainz 1459 werden obige Baſel'ſche Schluͤſſe 

angenommen, und ed wird dem Pabſt Eugen, wenn er Deutſch⸗ 

lands Pabit feyu wolle, zur Bedingung ‚gemacht, daß er diefe 
‚Unnehmung gut heife. Wegen der übrigen Beſchwerden der 

deutihen Nation muß Eugen verfprechen, innerhalb zehn 

Monaten auf einer Generalfirchenverfammimg fie abzuthun, 

Mit der Annahme der Bafeler Defrete waren alfo auch alle 

Aunnaten abgefchafft. ‚Das war dem Erzbiſchof von Mainz 

und manchen andern deutſchen Biſchoͤfen ſehr unangenehm, 
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denn fie felbft zogen aus ihren Didzefen eine gleiche Revenue; 
um alfo auf allen Seiten zu gewinnen, fo proteflirte jener 

den 25. März mit den Bifhöfen feiner Provinz durch eine 

eigene Akte, daß wenn die Annahme ver Bafeler Defrete zu 

Stande kommen follte, nimmermehr dasjenige darunter begrifs 

fen ſey, was fie von diefer Art aus ihren Didzefen zogen. _ 

Tags darauf unterfhrieb er willigft die Acceptation der vors 
theilhaften Bafeler Schlüffe. Eugen konnte ſich nicht darein 

finden, woher den Deutfchen der Muth fo fehr gewachfen fey, 

und er fah die ganze Sache bloß als ein Werk der Erzbifchöfe 

von Trier und Köln an, glaubre alfo auch Allem ein fiegreiz 
ches Ende zu machen, wenn er diefe abſetzen würde, Es 

waren aber dießmal nicht mehr die vorigen Zeiten: die Kurs 
fürften vereinten fich im Jahr 1446, und es wird befchloffen, 

dem Pabſt durch eine, Geſandtſchaft den entjcheidenden Willen 

der Deutſchen zu melden, daß man fich ‚ihm nimmermehr 

unterwerfe, wenn er nicht Die verübten Sewaltthätigkeiten zus 

rädnchme und die Annahme der Bafeler Defrete billige. 

Mit dem September eben diefes Jahrs eröffnet fich der große 

Reichstag zu. Sranffurt, wo fich endlich die päbftlichen Lega⸗ 

‚ten (unter diefen war der nachfolgende Pabſt Nikolaus V. 

felbft) zu Annchmung der vorgelegten Bedingungen verftunden. 

— geht eine Geſandtſchaft nah Nom”) ſelbſt ab, um 

*) Folgende Befchreibung eines der damaligen dentfhen Gefandten 

ift fehr merkwuͤrdig: Gregorius juxta montem Jordanum post 

vesperas deambulans, caloribus exaestuans, quasi et Romanos 

et oflicium suum -contemneret, dimissis in terram caligis, 

aperto pectore, nudo capite, brachia discooperiens fastibun- 

‚ dus incedebat, Romamque et Eugenium et Curiam blasphe- 

mabat, multaque in calores terrae ingerebat mala. Est enim 

aer Romanus Teutonicis infestissimus. Nam. corpora humecta 

et sanguine plena exaestuant, quae dum illi teinperare volunt, 

| 24% 
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von der eignen hohen’ Perfon des heiligen Vaters die Rati— 

fitation einzuholen. Eugen beftätigte auc die Traktate feiner 

Sefandten, nur mußte man ihm verfprechen, eine Vergütung 

wegen bes großen Verluſtes zu thun, den er hierunter leide. 

Aber an eben dem Tage, da Eugen die Bedingungen der. 

Deütfchen unterfchrieb, ließ er ein Zuftrument auffegen, daß 

ihm dieſe Unterfchrift auf Feine Art. fchädlich oder irgend - 

einem feiner Rechte nachtheilig feyn foll, denn er habe wegen 

feiner Unpäßlichkeit nicht viel nachdenken Finnen. Noch war 

alſo die berfprochene Vergütung zu berichtigen übrig. Wegen 

diefer fchickt Eugens Nachfolger, Nikolaus V., eine Gefandt: 

ſchaft nach Deutſchland, die auch auf dem Reichstag zu 

Aſchaffenburg zum ewig unerſetzlichen Schaden der deutſchen 

Kirche ſolche Punkte erhält, wodurch ein großer Theil vou 

"demjenigen, was durch Annahme der Bafeler Defrete gewon- 

nen war, ganz verloren ging. Kaiſer Friedrich fpielte bei 
allen diefen Verhandlungen die Rolle des einfaltig Guther⸗ 

zigen. Da ihm die Fürften ihre Abfichten, wie fie es mit 

dem Pabft machen wollten, entdeden, und ihn auf das feier: 

lichſte zum Stillfchweigen befchwören, damit der Pabſt Feine 

Nachricht zum voraus ‚erhalte und alſo ihre Maßregeln 

zernichten koͤnne: fo ſchickt er feinen Sekretaͤr Aeneas Sylvius 

nach Rom, läßt dem Pabſt Alles umſtaͤndlich melden, und - 

feßt noch fogar hinzu, er würde fehr gern feinerfeirs alles 
Mögliche thun, aber die Kurfürften feyen fo. gewaltig böfe . 

Leute. Friedrich felbft gab fi) alle Mühe, den Kurverein zu 
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vinum ingerunt. Ideo, ergo quia plus sanguinis habent quam 
ltalici et plus meri ebibunt , plus calore cruciantur. 

v. Concord. nat. germ. integra.. Tom. Il. pag. 33, wo biefe 

Stelle aus Aeneas Sylvins Defterreih. Gefh., wie fie Kollar 
Tom. II, analeetorum Vindobonensium —— angezeigt | 

wird: 
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trennen, um dem Pabſt freie Bahn zum alten Dominat zu 

machen. Endlich fiegte er auch über die Standhaftigfeit des 

Kurfuͤrſten von Mainz, da er zweitauſend Gulden unter ſeine | 

Raͤthe austheilen ließ. Der Kurfuͤrſt laͤßt ſich ſtatt des Ver⸗ 

trags, auf den ſich die Kurfuͤrſten miteinander vereinigt hat— 

‚ten, den Auffaß des Aeneas Sylvius gefallen, worin diefer, 

wie er fich felbft ausdruͤckt, „enem Vertrag das Gift genome 

men hatte.‘ 

Dieß if die Gefchichte eines der Wirhtiäften Geundgefehe 

der deutfchen Kirche, und diefen Gang von Verhandlungen 

zu entwiceln, den hiftorifchen Sinn diefes Grundgefeßes zu 

erläutern, ihn. gegen Mißdentungen der Unmiffenheit und der 

kurialiſtiſchen Herrfchfucht zu retten — dazu hat Herr Würdts 

wein die Dokumente’ des fiebenten und achten Bandes feiner 

| Subsidia herausgegeben. Manche derfelben fcheinen zwar mehr 

zu der Gefchichte des Baſel'ſchen Conciliums felbft zu geho- 

ven, als zur Gefchichte der Theilnehmung Deutſchlands an 
demfelben : aber man muß wohl auch bei einer ſolchen Menge 

 brauchbarer Urkunden. hie und da eine überfehen Tonnen. 

Uebrigens wuͤnſchten wir nicht, daß Herr Wuͤrdtwein alle 

diejenigen Dokumente, welche er in der Vorrede des achten 

Theils als noch verborgenes But der MWienerifchen Bibliothek 

| anführt, durch den Druck befannt machte: es find darunter 

gar zu viele bloß für den Tag, da fie gefchrieben wurden, 

intereffant, und. man hat der Reden, die auf dem Koſtnitzer 

und Bafeler Concilium gehalten worden, bald fo viele als 

Predigten in unfern Meßkatalogen, und jene Reden Tlären 

die damalige Geſchichte meiftens gerade eben fo glüdlich auf, 

als durch diefe Predigten der Religion und: Theologie gedient 

ift. Herr Würdtwein fcheint fich auch‘ wirklich fchon im neun: 

ten und zehnten Band feiner Subsidia vor dem Hang, Alles 

ohne firenge Auswahl druden zu laſſen, nicht mehr fo forgfältig 
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zu hüten. Sch rechne hier die Tom. X. abgedruckten mehreren 
Fraternitates, Welche große Menge derfelben hat man nicht 

fhon längft; oder wenn Herr Wuͤrdtwein vielleicht durch einen 

merfwürdigen juridifchen Gebrauch, den fie noch gegenwärtig 

‚haben, veranlagt worden tft, fie drucken zu laffen, fo hätte 

er wohl den meiften feiner Leſer einen großen Gefallen erwies 

fen, wenn er die ganze Sache nur mit Wenigem angezeigt 

haͤtte. Wie weit der groͤßte Theil der in den zwei letztern 

Baͤnden abgedruckten Urkunden fuͤr einen allgemeinen Gebrauch 

und alſo auch fuͤr eine allgemeine Bekanntmachung zu lokal 

ſcheinen koͤnnte, kann hier in der Kürze nicht eurſchieden 

werden, und wir glauben, daß Herr Wuͤrdtwein durch ein 

paar Namen⸗ und Sachen⸗Regiſter manchen der Urkunden, 

die noch ſo ſehr lokal ſcheinen, eine Brauchbarkeit fuͤr die 

allgemeine Kircheugeſchichte und für das allgemeine Kirchen⸗ 

recht Deurfchlands geben Fünnte. Die n. 139 und n. 140 

im zehnten Bande eingerücdten Stuͤcke harten in der ganzen 

Sammlung keinen Platz verdient, Wer würde fie auch darin 

fuchen ? Joannis  Benninck stemma veterum Comitum, 

Ducum Luxemburgensium ab a. 965 — 1454, und Nicol. 

Mamerani Commentarius de ultima Caroli V. Casaris ex- 

peditione a. 1544 adversus Gallos suscepta. 

Das n. 436 eingerüdte Verzeichniß der Archidiacona- 

tuum Episcopatus Spirensis sub‘ .Episcopo Matthia de 

Ramung ift für die Kirchengeographie Deutſchlands von der. 

außerſten Wichtigkeit Nach Herrn Mürdtweins Meinung 

auch für die Erläuterung der Geographie der alten Pagi, weil 

die deutſchen Bisrhämer nad den Grenzen der 

alten Gaue in ihre Archidiakonate eingetheilt 

worden, alſo durch Beſtimmung der Archidiakonatgrenzen 

auch die Grenzen mancher Pagi ſich finden laffen. Wir zwei⸗ 

feln gar ſehr an der Richtigkeit dieſer Hypothefe, oder halten 
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fie wenigſtens für unbrauchbar, weil erfilich dabei voraus⸗ 
gefegt wird, daß man alfe die befonderen Verträge, worin 
oft neuerer Zeit die Grenzen der. Archidiakonate fich gegen: 

‚einander abgeändert, vor Augen habe. Eine Forderung, die 

bei allem: Reichthum der für Deutfchlande Kircheugeſchichte 

gedruckten Urkunden und bei dem. angefirengteften Fleiß in 

Benutzung derſelben faſt etwas Unmoͤgliches enthaͤlt. Zwe i⸗ 

tens wird dabei ſchon als gewiß angeuommen, daß die Bis— 

thuͤmer ſelbſt gerade immer lauter ganze Pagos unter ſich bes 

griffen hätten, daß es mie gejchehen fey, daß ein Drittel _ 

eines gewiffen Pagus diefem Biſchof, zwei Drittheile eben 

deſſelben einem andern Biſchof gehört haben. Haben ſich 

aber, wie durch Beifpiele erweislih gemacht werden Tann, 

manche Pagi wirklich fo unter mehrere Bifhöfe zertheilt, ſo 

koͤnnen die Grenzen "der Archidiafonatiprengel unmöglich zu 

gleich ald Grenzen des Pagus angefehen werden, Ueberhaupt 

ift man vieleicht wegen der Wandelbarfeit oder Unwandelbars 

keit der Grenzen ‚der Pagi felbft noch nicht völligim Gewiffen, 

und fo lange diefes noch nicht vollkommen ausgemacht ift, fo 

lange noch nicht gewiß ift, ob nicht vielleicht «mehr oder weni, 

ger Land im elften Jahrhundert unter einem gewiffen Namen 

verftanden worden fey, ald im neunten und zehnten, fo laßt 

ſich die ganze Unterfuchung nicht anftellen, Es wäre der 

Mühe werth, der ungeheuren Arbeit einer tiefen Ergrändung 
folcher Fragen ſich zu unterziehen, aber es fehlt auch bier 

noch am. genugfamen Borrath von Materialien, und befons 

ders an der Mannichfaltigkeit derfelben, daß man nicht bloß 

Materialien von einer gewiffen Provinz, von gewiffen Bis⸗ 

thümern hätte. Herr Würdrwein felbft hat fich gegen die Sorfcher 
dieſes Theile der Geſchichte ſchwer verſuͤndigt, daß er ſeinen 

vortrefflichen commentationibus ———— Moguntina in 

Archidiaconatus divisa) Feine Landkarten beigefügt hat: und 
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doch verliert man ohne getrexe und fchon nach den Archidias 

Tonaten illuminirte Landkarte den groͤßten Theil ihres Nutzens. 

Wie Harzheim und Wuͤrdtwein mehr bloße Sammlung 

find, als eigene Arbeiten, ungeachtet. fich bei beiden "oft in 

Anmerkungen, oft im Zufammenftellen der Urkunden zeigen 

fonnte, daß fih ohne Kopf nicht brauchbar famnteln laſſe: 
fo enthält das dritte Werk, deffen Necenfion wir: oben | ver⸗ 

ſprachen, lauter ſchon verarbeitete Materialien. 

| Gerbert ift längft als einer der erften * zelebrieſten | 

Schhriftfieller des Farholifchen. Deutfchland bekannt, und eine 

Unterfuchung in Kirchenfachen Alemanniens mußte von ihm 

oz 

a 

zum voraus um fo erwünfchter feym, da er, nad) einigen 

#i 

nus; alles Andere ift bloß Vermuthung, wie es etwa gegans 

andern feiner Werke zu urtheilen, diefen Theil Deutſchlands 
vorzüglich kennen mußte. ‚Wirklich ift auch dieſes Werk vol 

Gelehrſamkeit, aber zum Nachtheil des Leſers, der bloß von 

der alemannifchen Liturgie wiffen wollte, viel zu vol, und 

da dieſe drei Theile nichts ale disquisitiones preevias enthal⸗ 

ten, ſo ſieht man von den meiſten derſelben gar nicht, warum 

fie einer veteri liturgi® alemanniee vorausgeſchickt worden. | 

Manche derfelben koͤnnten nicht allein vor jede Kiturgie hin⸗ 

gefeßgt werden, fondern jeder Sammlung von Abhandlungen 

über Kirchenalterthümer einverleibt werden. Doc wir legen 

dem Lefer felbft einzelne Proben vor, | 

Disquis. I. Origo ac propagatio religionis Christian 

in Alemannia. Man wird leicht vermuthen, daß Herr Ger: 

bert hier in Ruͤckſicht auf die erſte Pflanzung des Chriften- 
thums in Alemannien nichts älteres hiſtoriſch Gewiſſes finden 

konnte, als die befannten Stellen des Irenaͤus und Zertullias 

gen feyn koͤnnte, Möglichkeit, wo ſich für, und wiber Die 

Sache reden laͤßt; aber jene zwei Stellen enthalten wirklich 

Hiftorifche Spuren. Wir denken aber in Erklärung‘ der Stelle 

» 
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des Srehäus: von Herrn Gerbert ganz verſchieden, und ſie 

verliert nach unſrer Erklaͤrungsart alle Brauchbarkeit fuͤr ſei⸗ 

nen Zweck. Die Stelle, wie fie Lib. I. contra haereses c. 10 
ſteht, iſt felgende: Quanquam enim dispares inter se mundi 

lingue sunt: una lamen et eadem est traditionis vis. Ac 

neque h&, qu& in Germaniis site sunt, Ecclesi® alıter 

credunt, neque que in Hispaniis aut Galliis ete. Es fragt 

fib, was verfteht Jrenaͤus unter Germaniis? Warum ſetzt 

er Germaniis und nicht Germania? Man glaubte, es koͤnne 

Germaniam cis et trans Rhenanam bedeuten : allein fo ſchrieb 

der Römer niemals, daß er diefe beide zufammen unter dem 
Namen Germanie begriffen hätte. Schöpflin in feiner Alsa- 

-tia illustrata, und wie es fcheint, fo tritt ihm Herr Gerbert 

bei, glaubt, unter dem Pluralis’ werde dag Germania prima 

et secunda oder "Germania superior et inferior .verftanden, 

welches dem Roͤmer noch diffeits des Rheins lag. Aber and) 
diefem ſteht der damalige Sprachgebrauch) entgegen, denn 
Germania prima et secunda lief ‚damals fchlechtweg‘ unter 

dem Namen Gallien, wenigftens Athanaſius, der fich doch 

eine Zeitlang als Erulant in Zrier aufhielt, braucht es fo 

in Epist. ad solitariam vitam agentes. Alſo ift nichts übrig, 

ald unter Germanüs die dftlichen Deutfchen zu verfteben. Auf 

eben dieſe Art muß die Stelle Tertulliani adv. jud. e. 7 

. erklärt werden. Und demnach wird bier die ganze Hypotbefe 

hinwegfallen, nach der man das Chriſtenthum ſo fruͤh uͤber 

den Rhein heruͤberkommen laͤßt. 

WVUeberhaupt aber muß man ſich bei ſolchen Stellen erin⸗ 

nern, daß die Kirchenvaͤter beſonders in dogmatiſchen Difpus 

tationen, und wo ſie ihrer dogmatiſchen Diſputation, wie 

gerade bier in beiden Stellen zutrifft, durch Geſchichte zu 

Hülfe fommen, nicht immer die genaueften Erzähler waren, 

' Der Stelle aus Arnobius (ady. genies L. IL), wo zuerft 
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ausdrücklich der Chriften unter: den Alemannen gedacht wird, 
iſt eben fo wenig zu trauen ; wie konnte ein Afrikaner ſichere 

Nachrichten davon haben? Doc) fie mag immerhin in Er 

manglung anderer Stellen zum Grund gelegt. werden. Noch 

weniger halten wir von den Spuren des Chriſtenthums, welche 

gemeiniglich aus. den actis martyrum hergenommen werden: 

und wir müffen uns wundern, daß Herr Gerbert bei: Wider: 

‚legung des Basnage (pag. 45) fo heftig ift. Denn wenn 

auch alles dieſes zugegeben wird, ‚was Herr Gerbert irgend. 
‚ fordern faun, fo beweist jelbft die angeführte Stelle des 

Denantius nichts weiter, als daß zu feiner Zeit die Gebeine 

der heiligen Afra zw Augsburg geruht haben. Aber find denn 

Reliquien nicht auch transportirt worden ? Folgt denn, daß 

die heilige Afra zu Augsburg war, weil im ſechsten Jahrhun— 

dert ihre Gebeine zu Augsburg ruhten? Und wenn fie deun 

. auch wirklih bis nach) Augsburg fi ‚te gekommen ſeyn, fo 

beweist es noch Feine Anpflanzung des Chriſtenthums daſelbſt, 

fondern nur einen Verſuch, es anzupflangen. Doc) es fichen 

der ganzen Sache noch wichtigere Zweifel entgegen. Eben fo 

unzuverlaͤßig it, was Herr Gerbert S. 20, 21 aus dem 
Geographo Ravennatensi anführt, Diefer Schriftfteller ift, 

wie Weffeling deutlich gezeigt hat, Die clendefte Kompilation 

eines in ein weit fpäteres Sahrhundert gehörigen Schriftftel- 

lers: alle feine Nachrichten find alfo gar nicht zu gebrauchen, 

befonders da er. bei feinen Kompilationen jo fehr untreu und 

ungefchickt zu Werke ging. Eine der früheften und zuverläfs 

figften Spuren der Ausbreitung des Chriftenthbums in Ale 

mannien: find einige Unterfchriften. der Bifchöfe unter Koncilien. 

Sm Jahr 517 unterfchrieb auf der Synode zu Epaon Bifchof 

Bubulcus von Vindoniffa (dem in der Folge nad Koftnig 

verlegten Bischum), und auf der vierten und fünften Synode 

1 
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von Orleans in den Jahren 541 und 549 Jromatius, eben 

daſelbſt Biſchof. (Warum bemerkte Herr Gerbert die noch aͤltere 

unterſchtift nicht unter dem a. 535 zu Clermont gehaltenen 

Concilium? v. Sirmondi Conc. Tom. I. pag. 241.) Aber 

| überhaupt iſt in diefen Zeiten das, was man bisher zufam- 

mengefunden hat, noch höchft mangelhaft, und: wir würden 

Herrn Öerbert über den Mangel der Vollftändigkeit feinen Vor: 

wurf machen, weil auch nur die geringfte Vollftändigfeit hier 

unmöglic) iſt: aber darüber glauben wir Urfache zum Klar 

gen zu haben, daß diefe wenigen zweckmaͤßigen Materialien fo 
ſehr unter einem Haufen gar nicht hieher gehöriger Dinge 

verftect find, daß ihnen nicht durch Ordnung und Stellung 

die nöthige: Evidenz gegeben worden, und daß an mancen 

Drten Eritifch genaue Erzählung vermißt wird. Unter Letzteres 

gehört die Stelle S. 29. Inter duces duo tamen notantur 

fautores rei Christiane Marsilius et Hildebrandus. Quorum 

ille arcem Laureacensem in Wirtenbergia ,.postea mona- 

sterium, sedem aul® habuit, alter Campiduni in Hillar- 

montio, qui prope Biberatum Hunnos yıcisse dicitur, con- 

stitito ad ipsum locum monasterio Buchoviensi. Mir 

überfchlagen Alles, was vom: heiligen Fridolin, Columban und 

Gallus erzählt wird, auch das vom heiligen Bonifacius, weil 

wir unfre Kritik ohne einen Auszug nicht verſtaͤndlich machen 

koͤnnten, und zum Auszug glauben wir die Erlaubniß unſrer 

Lefer zu vermiffen. 

Disq. I. De monumentis antiquis ad illustrandam 

veterem liturgiam alemannicam facientibus; pag. 57 —173. 

Das Zweckmaͤßige der Abhandlung faͤngt aber erſt pag. 92 

1. Zuerft recen ſirt der Verfaſſer die aͤlteſten libri sacramento- 

rum, die er auf feiner Reiſe gefunden: befonders- zwei derſel⸗ 

ben, das eine aus der Bibliothek von Rheinau und St. Gallen, 
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das andere aus der Bibliothek des Kloſters St. Slafi i. 

Die Beſchreibungen dieſer libri Sacramentorum ſind ſehr 

genau, und der Verfaſſer hat mit dieſen zwei vornehmfien 

Handfchriften derfelben, mehrere Codices verglichen. Auch in 

der Cap. II. vorkommenden Beſchreibung anderer zur Liturgie 

gehoͤriger Bücher hätten wir gewuͤnſcht, daß. der Verfaſſer 

einzig bei dem ftehen geblieben wäre, was er auf feiner Reife 

vorzüglich bemerfte, oder mas einzig zu feinem Zweck, zur 

Erläuterung der alemannifchen Liturgie, gehoͤrte. Die pag- 
157 — 473 eingeruͤckten Krmamenta cause catholice adversus 

objecta-Noyatorum ex .liturgia find wie fie ſeyn koͤuuen. 

Wir haͤtten dem Verfaſſer dieſen polemiſchen Gang geſchenkt, 

in dem man uͤberdieß an mauchen Orten den ‚Tür ‚des Sein: 

des allzumerklich hoͤrt. re 

| Disq. III. De publica in Ecciesia, saeroque cum ap- 

paratu celebratione liturgia in missa; pag. 174 — 271. 

Es thut und leid, hier wiederholen zu müffen, was wir ſchon 
oben gefagt haben, Neun Zehntheile gehören gar nicht hieher, 

und Fönnten fd gut ‘zur ‚Erläuterung jeder andern Liturgie 

gefehrieben werden, als fie zur Erläuterung der ee 

Liturgie dienen ſollen. | 

Disq. IV. De’celebratione sacrificii miss®, 272 — — 

Hier endigt ſich der erſte Theil des Werks. 

Disq. V. De Sacramentorum administratione; pag. 

417 — 516. 

Disq. VI. De Consecrationibus, Benedietiönibus, exe- 

erationibus etc. - | 

Disq. VH. De Energumenis eorumqud —— Iſt 

nach vielen Ruͤckſichten eine der ſchlechteſten unter allen bis⸗ 

herigen. 

Disq. VIII. De horis ——— 

Disq. IX. De festis. 
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hen. x De certis ad divinum cultum diebus et tem- 

ae eorumque observantia, 

Disq. XI. de cura pro mortuis. 

‚Mir wänfchen nicht, daß es ſo fortgehe: denn wozu 

ſoll endlich alles dieſes, das ſo ſehr zu viel und ſo ſehr zu 

wenig it? Zu wenig für denjenigen, der. von. allen dieſen 
| Dingen noch gar nichts weiß, und. zu viel für den, der 

ſchon mit anderen Hauptbüchern über diefe Materien, ſich bes 

Fannt gemacht hat. Ein mäßiges Oftavbändchen hätte alles 
das Neue und Belehrende enthalten Tonnen, um deffen willen 

man fich jetzt die Lektüre eines fehr ftarfen Quartbandes ges 

al lafjen muß, deffen Latiuitaͤt uͤberdieß weder gefällig, 

nod) deutlich genug iſt. Der großen Achtung, welche die ges , 

lehrte Welt einem fo erlauchten Mitbürger ſchuldig ift, glaus 

ben wir bei aller dieſer Strenge unfers Urtheild nicht zu nahe 
getreten zu ſeyn: wahre Achtung Fann ja. nicht ohne Bemers 

ung der Fehler beftchen. Man erwartet vielleicht nun noch 

Einiges auch von der neuen Regensburgifchen Ausgabe der 

Werke Alcuins. Da Alcuin fo fehr viel zu Bildung der fräns 

fifchen Kirche beitrug, und unfre deutfche Kirche zum Theil 
eine Zeitlang zu derfelben gehört hat, auch diefe neue Aus⸗ 
gabe das Verdienſt eines deutſchen Prälaten iſt: fo hätten 

"wir mehrere Urfachen, davon zu reden. Uber die Anzeige 

des ganzen bisherigen Artikels hat ſich ohnedieß fchon zu 

weit gedehnt, und. wir hätten aus elegenheit diefer neuen 

Ausgabe Alcuins über die befte Art und Meife, wie uns 

folde Ausgaben am richtigften veranftaltet zu. werden fcheinen, : 

fo "viel ausführliche und durch Beifpiele dargethane Bemers 

Fungen zu maden, ‘daß wir’s mit Grund iR ein kuͤnftiges 

+ Stuͤck zu erſparen gedenken. 
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2.”) Mit patriotifch theilnehmenber Freude zeigen. wir 
ein für die Kicchenhiftorie Deurfchlands fehr intereffantes Werk 

an, bei deffen Ausführung ein reicher Vorrath von Bnbien 

mit kritiſcher Sorgfalt benutzt wurde: 

Monumenta veteris liturgiae Alemannicae ex antiquis Ma- 

nuscriptis Codd. collegit et digessit Martinus Gerber- 
tus, Monasterii et Congreg. S. Blasii in silva nigra 

Abbas 8. q. R. I. P. Pars I. 1777. P. 11.1779. gr. 4. 

Schon aus den gelehrren disquisitionibus liturgicis, 

welche der erlauchte Herr Verfaſſer in zwei Quartbänden diefem 

Werke voranſchickte, fah men mit vielem Vergnügen, mit wel: 

chem Aufwand von Fleiß und von Koften daffelbe unternom: 

men worden, und nach weldem genau beftimmten Plane es 

eingerichtet. werden ſollte. Es hatte naͤmlich gar nicht die 

Abſicht, Denkmale der alten deutſchen Liturgie uͤberhaupt zu 

| fammeln, -fondern einzig alemannifche, unter weldem Aus: 

druck aber nicht nur Schweiz und Schwaben, fondern auch 

die Mainzifchen, Wormfifchen, Speyerifchen Diözefen und ein 

beträchtlicher Theil von Lothringen begriffen werden, Wahr: 

fcheinlich iſt es der Aufklärung der alemannifchen Liturgie 

bisher machtheilig gewefen, daß man fchon zum voraus’ beis 
nahe mit Gewißheit fah, daß faft Alles ganz römifch feyn 

werde. Selbſt dem Katholifen, wenn er auch noch fo großes 
Gewicht anf eine zu erweiſende Webereinftimmung in Glau⸗ 
bensfachen feßt, muß es doch bei ſolchen hiſtoriſchen Unter: 

ſuchungen angenehm ſeyn, Variationen in Gebraͤuchen und 

äußeren Uebungen miteinander zu vergleichen, und da Prote— 

ſtanten ſchon oͤfters hiebei Gelegenheit zu mannichfaltigen dog⸗ 

matifchen 2 Bemerkungen ——— ſo war es Jenem um ſo 

vn 
! 

*) Aus den Gott. Gel. Anz. 1780. St. a6; 
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größere Aufmunterung, in allen diefen Abweichungen dem Ges 

% meinſchaftlicheinfoͤrmigen nachzuſpaͤhen. Ungeachtet des reichen 

Vorraths, den man von liturgiſchen Sanımlungen hat, iſt 

alio doch das gegenwärtige Werk das einzige feiner Arr, 

® und wenn erft überhaupt ein beträchtlicherer Anfang wird. 

gemacht ſeyn, die Kirchengeſchichte Deuiſchlands ſorgfaͤltiger 

zu bearbeiten, ſo muß ſich in dieſer Sammlung fuͤr manche 

Bemerkungen ein Dokument finden, von welchem jetzt noch 

unmoͤglich Gebrauch gemacht werden kann. 

Der erſte Theil dieſes Werks enthaͤlt diejenigen Stüde, 

welche zu Haltung der Meſſe gehoͤren; der zweite, dritte 

und vierte Theil, welche den zweiten Band ausmachen, bes 

treffen die übrigen Saframente der Farholifhen Kirche und 

andere heilige Gebräuche, enthalten endli auch eine Samm⸗ 

lung verfchiedenen alter Schriften, welche ſich mit weiterer. 

Befchreibung und Deutung aller diefer Gebräuche befchäftigen. 

Um die Fritifhe Methode,’ welche bei diefem MWerfe beobachtet 

wurde, au einem Hauptftüce deſſelben kenntlich zu machen, 

wählen wir den liber sacramentorum, der im erften Bande 

enthalten ift. Als Grundlage wurde eine Handfchrift gewählt, 

welche aus dem ritu Gelasiano, Gregoriano et Ambro- 

siano zufammengefeßt war; dieſe Handſchrift enthielr Alles, 

was fich zugleich im zwei ältern, wahrfcheinlich aus dem ach» 

ten Jahrhundert herſtammenden Manuferipten befand, und 

fie enthielt noch beträchtlich mehr als diefe. Diefes Mehrere 

‚wurde durch Warenthefen Fenntlich gemacht, daß man alfo nun 

in einem Kontert die ältere und neuere Handſchrift vor Aus 

gen hat. Dabei wurde aber doch die Vergleichung anderer 

Codd. nicht 'vergeffen, deren Anführung die Kürze diefer Blät- 

ter nicht erlaubt‘ vorzüglich wurde bei den Stüden die ri- 

tus Gregoriani ein Blafifcher Koder, die Ausgabe des Mu— 
ratori und der Bencdiktiner, von den sacram. Gregor. zu 

1 
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Rath gezogen. Einige Stüde find. dem erften Bande beige: 

fügt, welche auch die Aufmerkſamkeit deffen erregen fönnen, der 

fih nicht gerade für die Geſchichte der Liturgie imtereffirt. Ein 

Martyrologium aus einem Cod. des.Klofters Rheinau, ergänzt - 
aus. einem St. Gallifchen, der ungefähr in's zehnte Jahrhun⸗ 

dert gehört. Ein Calendarium ecélesiasticum aus ein paar 

Handfchriften ded neunten Jahrhunderts, von Petershaufen | 

und Solorburm Eine verbefferte Yusgabe eines. ſchon von 
Donati herausgegebenen Calend. diptychi. Ein Neerolo- 

gium , das ehemals zur Abtei Niedermünfter in Regensburg 

‚gchdrt/ haben mag. Alle diefe Stüde werden mit trefflichen. 

hiftorifchen Anmerkungen erläutert, durdy welche diefen, wegen 

ihrer anigmatifchen Kürze oft faſt unbrauchbaren Srüden mans 

ches angenehme Licht gefchenkt wird. Dem zweiten Bande 

gibt die Mannichfaltigkeit der. darin enthaltenen Stüde etwas | 

mehr Unterhalsendes, und der hiftorifche Gebrauch biefer vers 

ſchiedenen Formeln wird dadurch ſehr erleichtert, daß diejeni—⸗ 

gen Schriften an dem nöthigen Orte bemerft find, wo etwa 

fchon vorher eine foldhe Formel abgedrudt war. ©. 203 ift 

‘in der Anmerkung ſchoͤn erläutert, warum noch jest am letz⸗ 

ten Tage der Charwoche und an Oſtern feine Privatmeſſen 

geleſen werden duͤrfen. Dieſe Tage waren nämlich im der. 

ältern Kirche lange Zeit, hindurch zur allgemeinen Kommunion 

beftimmt. Nach S. 119 muß das judicium aquae frigidae 
noch bis zu Ende des fechzehnten Jahrhunderts im Deuiſch⸗ 

land fortgedauert haben, denn in dieſer Zeit Fam zu Köln 
heraus: Ricläi defensio probae, ut loquuntur, aquæ fri- 

'gidae, qua in examinatione 'maleficiarum plerique 

judices hodie utuntur.. (Sollte die Bemerkung ©. 181. 

uneingeſchraͤukt wahr ſeyn, daß. ſolche Beweisarten nie von 

Koncilien und Pabften gebillige- worden ſeyen? Durch eine 

ſpaniſche Synode vom Jahr 4068 wurde doch die erſt 
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angeführte Probe des Falten Waffers beftätigt; und follte . 

unrichtig feyn, was von Eugen II. aus einer von Mas 
billon T. I. analector. herausgegebenen Urkunde erhellt 2) 

© 104 hätten wir. gewuͤnſcht; etwas beftimmter von 

den Herrn DVerfaffer zu lernen, wann etwa zuerft das 

Wort Ordinatio von der Einfegung eines Abts oder Ach: 

tiffin gebraucht wurde, Die Ordinatio Abbatissae, welche 

©. 99 ſteht, ift aus einer Handfchrift, welche urfprünglich 

dem Klofter Niedermünfter in Negensburg‘ gehörte; wie wurde 

fie alfo hier ald Dokument der alemannifden Kirche angeſe— 

ben, da doc) der Lech, wie es fcheint, beftändige Öftliche Grenze 

Alemanniend war. Ueberhaupt hat uns bei einigen Stüden 

der Zweifel beunruhigt, ob es wohl hinreichend feyn möchte, 

| gewiffe Stüde bloß deßwegen-ald Stuͤcke der alemannifchen 

Kirche anzufehen, weil fie in einer Handfchrift. ftanden, welche 

themals zu einer alemannifchen Kirche gehörte, Sollte nicht 

manchmal aud etwas abgefchrieben und eingerragen worden 
feyn, von dem man nicht gerade Firchlihen Gebrauch machen 

wollte? Sonſt herrfeht doch in folchen alten Sammlungen 

folder Formeln viel Geift einer Kompilation, Die in Bur 

kards Kanonenfammlung (DB. 19,5. 5) vorfommenden Pos 

- nitenzfragen find, ungeachtet fie in den Plan des gegenwärti- 

Ä ‚gen Werks gehoͤrten, wahrſcheinlich deßwegen ausgelaſſen worden, 

weil immer die naͤchſte Abſicht auf noch ungedrudte Stuͤcke 

. gerichtet war. Wie würden wir uns freuen, wenn es dem 

Erlauchten Herrn Verfaffer gefällig wäre, feine Verdienſte um 

die alemannifche Liturgie Dadurch zu vollenden daß er und 

eine Gefchichte derfelben ſchenken möchte. Der katholiſche 

Gottesdienſt hat doch auch von dem neunten Jahrhunderte 

ber wichtige Veränderungen erlitten; dieſe Veraͤnderungen 

muͤſſen, wenn anders unſer Neichtfum von Dokumenten groß 

Spittler's ſaͤmmtliche Werte, X, 8, 25 
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genug iſt, auch in der abwechſelnden Geſtalt der Liturgien 

ſich zeigen. Mit wie vieler Mühe mäffen nicht auch nur aus 

dem gegenwärtigen Werk manche Anmerkungen. erft zuſam⸗ 

mengefucht werden, Eine ſchon fo lange innige Befanntfchaft 

mit diefem Gegenftande, als aus jeder Anmerkung bei diefer 

Sammlung hervorleuchtet, Tann allein in Stand fegen , dieſe 
Arbeit ohne große Muͤhe auszufuͤhren. In den disquisitio- 

nibus liturgicis find zwar ſchon ſehr viele Punkte in das noͤ⸗ 

thige Licht geſetzt, aber, wie es uns ſcheint, fuͤr den allgemei— 

nern und ſchnellern Gebrauch noch nicht erleichtert genug, 

weil fie dort mit den gelchrteften Unterfuchungen, welche mehr 

in's Allgemeine gehen, verwebt ſind. 

3. J. J. Rambachs (Oberpredigers zu Quedlinburg) Ge 

ſchichte der roͤmiſchen Paͤbſte ſeit der Reform 

mation bis auf die jetzigen Zeiten. A Theil, 
A 1 arte Me. ale ae 2 Ranch 

| Bower, der in manchen Theilen feiner Yabfififkerie Die 

Wuͤnſche der Kenner ohnedieß nur wenig befriedigte, wurde 

von den Zeiten der Refermation an fo fummerifch trocen, 

daß er für die Geſchichte aller Paͤbſte vom Anfang des — | 

zehnten Sahrhunderts bis zum Jahre 1758 nur vierzehn Bo 

gen brauchte. Ein fo ſchlechtes Werk, als diefer Beſchluß des 

Bower’fhen Werks war, wollte Herr Rambach nicht uͤberſetzen, 

- fondern entfchloß ſich, diefe Gefchichte mit der noͤthigen Um⸗ 

ſtaͤndlichkeit ſelbſt auszuarbeiten. Der gegenwärtige Band 

reicht bis zum Jahr 1644, der zweite wird die Geſchichte 

Bis auf unfere Zeiten hin erzählen. Die Begebenheiten find 

getreu angeführt, ohne Heftigkeit oder Parteigeiſt wird Gutes 

*) Aus den Goͤtt. Gel. Anz. 1780, St. 32. 
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und Böfes gefagt, und der VBerfaffer bat fih auch Mühe gege 

ben, vollftandig zu feyn. Yu Anfehung des Plans, der bei 

einer Gefchichte der Paͤbſte zum Grund gelegt werden muß, 

ſcheint Herr Rambach, nach dieſer Ausfuͤhrung zu urtheilen, ſehr 

verſchieden von dem Recenſenten zu denken. Nicht jede Begebens 

beit, welche Geſchichte des Pabſtthums oder der Farholifchen 

Ä Glaubeuslehre intereffirt, ift deßwegen auch gleichwichtig für 

die Hiſtorie der Paͤbſte. Der Pabſt iſt weltlicher Regent 

eines gewiſſen Landes, Biſchef einer gewiſſen Stadt, Erz⸗ 

Siſchof eines gewiſſen Sprengels, Oberhaupt der Chriſtenheit 

in gewiſſen Reichen, uͤber deſſen Rechte man aber vorzuͤglich 

in der letztern Beziehung ſehr uneinig iſt. Dieſe verſchiedenen 
Relationen muͤſſen unſers Erachtens in der Geſchichte beſtaͤn⸗ 

dig getreunt erhalten und nicht vermengt werden. Es iſt 

deßwegen auch nicht vortheilhaft, ſogleich bei jedem Pabſt in 

chronologiſcher Ordnung zuſammenzuwerfen, was hie und da 

waͤhrend feiner Regierung geſchehen ſeyn mag, ſondern bei 

denjenigen Zeitpunkten, wo etwa ein gewiſſer neuer Zuſtand 

der Sachen in ſeiner völligen Reife erfcheint , wird alles das 

zufammengeftellt, was dieſe beſtimmte hiftorifche Eriftenz eines 

ſolchen Zeitpunfts aufflärt. Geſchichte der Neformation ges 

hört zwar in allweg in eine Gefchichte der Päbfte; aber wie 

fehr muß. man fich hüten, bier nicht zu erzablen, was man 

“weiß, fondern was zweckmaͤßig ift. Wie leicht wäre es fonft, 

fein. hiſtoriſches Fuͤllhorn auszugiegen! Wir glauben, daß 

fich der Herr Verfaſſer eine große und vielleicht die ſchaͤtzbarſte 

Anzahl feiner Leſer fehr verbindlich machen werde, wenn er 

in dem Fünftigen zweiten Theil mit mehr Strenge demjenigen 

treu bleibt, was doc das Buch nach dem Titel feyn fol, 

und das Vorzäglice des ganzen. Werks müßte fehr gewin- 

nen, wenn nicht bloß dasjenige erzählt würde, was ungefähr 

Jeder finden kaun, der, nicht ganz unbekannt mit den Haupt⸗ 
25 * 
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quellen, gefhwind an. die päbftliche Geſchichte hinläuft. In 

dem gegenwärtigen Theil vermißten wir fogar manche der be: 

kannten wichtigeren Begebenheiten, welche vielleicht durch den 

uͤbrigen fcheinbaren Neichthum verdrängt wurden. So fehlt 

in der Geſchichte Clemens VII. die Erzählung des Enrfiehens 

- ver Kapuziner. Clemens VII. Fonfirmirte die Stiftung diefes 

Ordens; eine Begebenheit, die damals von Michtigkeit war 

und durch ihren Einfluß auf die nachfolgenden Zeiten noch 

viel wichtiger wurde. So ift in dem ganzen hier abgehandel- 

ten Zeitraum von den wichtigen Aenderungen des päbftlichen 

Hofr und Religions + Eeremoniels nichts gefagt worden, und 

doch iſt wohl Geſchichte des Ceremonield nirgends eine fo 

wichtige, und oft auch an unerwarteten Folgen fo fruchtbare 

Sache, als in der Geſchichte des päbftlichen Hofe. Auch von 

den Subeljahren Tein Wort, die doch für den Pabft aldPabft 

und aldNegenten von Rom fo wichtig find, Die find ganzı 

Materien, welche der Herr Verfaffer, wie uns fcheint, mit Um 
recht ſtillſchweigend überging ; wir würden zu weitlaͤufig werben, 

wenn wir auch bei einzelnen Stellen zeigen wollten, ‚wie oft die 

Citation gerade desjenigen Schrififtellere fehlt, der die Sache ent: 

weder am zuverläßigften berichtet, oder durch Erzählung etliche: 

angenehmer Umftände doppelt intereffant macht. ©. 69 if 

ein eigener Paragraph dazu beftiinmt, zu zeigen, daß Luther nich: 

aus Eiferfucht und Neid dem Ablaßkram ſich widerſetzt habe 

Eines der Hauptmomente iſt aber vergeſſen, daß ſich ga: 

nicht erweifen läßt, daß die Auguftiner jemals den Ablaß ge 
predigt haben. ©. 243 fteht die Gefchichte der. Verbefferung 

des Defrets, aber wie untereinander geworfen wird bier Allee 

erzähle! Man follte 5. B. nach der Erzählung des Herr 

Verfaſſers ganz zuverläßig glauben, daß die befannte Schrift des 

Anton Auguftin noch eher als die Arbeit der römifchen Korrek 

toren erfchienen fey. Und von der Verbefferung des Marty 



389 

rologiums Fein Wort! Kein Wort davon, warum bei allen 

ſolchen Revifionen und Korreftioneen, welche der päbftliche Hof 

veranftaltet, weit das nicht herauskommt, was man bei dem 
Aufwand fo vieler Zeit und Koften erwarten follte. Auch ver 

fhönen Erfindung mit den privilegirten Altaͤren wird gar 

nicht gedacht. Das Unbeftimmte, oft in fcheinbaren Kleinig- 

feiten Unrichtige des ganzen hiftorifchen Vortrags verräth bei 

‚vielen unferer heutigen Hiftorifer gar zu deutlich, wie wenig 

fie fich durch ein mit vieljährigem Fleiß fortgefegtes Quellens 

Studium gebildet: haben. Faſt fcheint es uns Undanf des 

Herrn Verfaffers, daß die Walchiſche Hiftorie der Päbfte, welche 
ihm doch fo fihtbar gute Dienfte leiftere, in den Anmerfuns 

gen oder in der Vorrede nicht einmal genannt worden iſt. 

4.%) Von 
| Florez Espana sagrada 

‚haben wir nun dreißig Theile, und da jet das Werk nach Florez 

Tode einem andern Schriftſteller, dem Auguſtiner Risco, unter 

die Hände fiel, fo muß ſich bald zeigen, wie weit dieſer entweder 

feinen Vorgänger hinter fi läßt, oder von demfelben übers 

troffen wird. Schon den neunundzwanzigften Theil gab Rifco 

als ein Hinterlaffenes Werk von dem Pater Florez heraus, 

und der dreißigſte Theil, welder im Jahre 1775 erfchien, 

iſt ganz feine eigene Arbeit. Man darf den Plan diefer Hi- 
spania sacra nicht nach. der großen Gallia christiana oder 
etwa nad) Whartons Anglia sacra beurtheilen; auch mit dem 

befannten Werke von Ughelli laßt fie fich nicht vergleichen, 

denn fie ift, nach einiger Ruͤckſicht, viel umfaffender als diefe, 

und nach andern Seiten betrachtet, weit nicht das vollftäns 
dige, an Urkunden fo reichhaltige Werk, als jene Sammlungen 

*) Aus den Goͤtt. Gel, Anz. 1780, St, 36, 
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Florez blieb nicht! bloß bei der Geſchichte der Erzbis— 
thümer, Bisthuͤmer und Klöfter ftchen, er vecenfirte nicht nur 

die befannteren Heiligen oder Kirchenfchrifrfteller, die etwa aus 

einer Didzefe herftanımten, fondern er verbreitet fich auch fehr 

oft über die politiihe Geographie und Gefhichte Spaniens, 

unterfucht Alterthuͤmer, erörtert‘ chronologifche Zweifel, und. 
wird alfo nicht nur wegen der allgemeinen Berbindung der 

Kirchen » und Staatsgeſchichte, fondern felbft wegen felcher 

einzelnen Unterfuchungen für die politifche Gefchichte Spaniens 

unentbehrlich. Es waͤre unbillig, von einem Manne in Flo— 

rez Lage ſtrenge hiſtoriſche Kritik zu fordern; wir ſcheuken 
ihm alſo gerne die vielen Beweiſe, die er oft einzig aus der 

Tradition hernimmt; auch die manchen Bande beigedructen 
Heiligenleben find nicht verführerifch zu unrichtigen biftorifcben 

Borftellungsarten. Aber viel befchwerlicher duͤnkt es uns, daß 

überall ſo wenig Ruͤckſicht auf die Geſchichte der Kirchen⸗ 

Verfaſſungen genommen wurde, daß das Einzige, was man 

aus dem Text ſelbſt fuͤr die ſpaniſche Kirchengeſchichte lernt, 

faſt nur darauf hinauskommt, daß man die Reihe der Bi⸗ 

ſchoͤfe ein wenig berichtigter hat, den Umfang der Didzefen 

genauer Fennen lernt, manchmal auch nod) einigen Beitrag 

zu. der Konciliengeichichte erhalt, von den Schickſalen und 

Schriften einiger Bifchöfe der fpanifchen Kirche etliche zuvers 

[äßigere Nachrichten erfährt., Durch dasjenige aber, was Aus 

guftin, Aguirre und Marka aus fpanifchen Handfchriften ſchon 
herausgegeben haben, iſt man wirklich auf viel wichtigere Sa— 

chen begierig worden , und da fich die Hierarchie nirgends fo 

furchtbar, ald8 in Spanien entwidelt hat, fo waren wir voll 

Erwartung, in der Gefchichte einiger Erzbisthümer und Bis; 

thümer zu entdecken, wie es um diefe Zeit in dem Innern 

der einzelnen Kirchen ausgefehen habe. Außer manchen eins 
zelnen chronologiſchen und politiſch hiſtoriſchen Fragen, welche 
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in dem Text bisweilen ſehr gut ausgeführt find, waren uns 
‚die, Beilagen eines‘ jeden Bandes bei weitem das Schäßbarfte. 

Sie theilen fih vorzüglich im zwer Klaffen: alte Chroni—⸗ 

fen, theild zum erften Male bier herausgegeben, theild durch 

Vergleichung ſehr berichtigt; Werk: einiger Fleineren 

fpanifhen Kirchenſcribenten, bie hier zuerft an das 

Licht kommen. Mehtere Diplome, theils laͤugſt befannte, 

theils bisher unbekannte, find auch faſt jedem Bande beige: 

druckt. Zu den alten Chroniken, welche man hier berichtigter 

erhaͤlt, gehoͤrt Viktor von Tununum, Johann von Biclaro, 

Iſidor u. U. Derjenigen, welche hier zum erſten Male er⸗ 

ſcheinen, iſt eine zu große Menge, als daß wir fie hier wohl 

zuſammen anzeigen koͤnnten. Ein Theil derſelben, doch bei 

weitem der geringere, iſt ſchon in Hambergers Ausgabe des 

Freher'ſchen Direftoriums bemerkt. Vorzüglich merkwürdig. 

fehien uns Die historia Compostellana , welche den ganzen 

zwanzigſten Band füllt, Sie enthält zwar zunächft nur. die 

Geſchichte des Erzbiſchofs Gelmirez, begreift alfo nur den Zeit 

raum vom Sabre 1100—1139. Da fie aber ein Auffag von _ 

Zeitgenoſſen ift, fehr ausführlich alle Begebenheiten befchreibt, 

an welchen diefer erſte Bifchof von Compoftell Theil hatte, fo 

erfährt man bier eine Menge der wichtigften Umftände der 

fpanifcpen Kirchengefchichte diefer Periode. 

Unter den hier zuerft edirten kleineren fpanifchen Kir. 

chenferibenten find einige fehr fchäßbare. So ftehen im elften 

Dande die Wirke des Alvarus von Corduba aus dem neun 

ten Sahrhundert, von dem man biöher außer ein paar unbe 

‚trächtlichern Sachen vorzüglich nur einige Briefe an den 
Eulogius hatte, In eben diefem Tomus ficht auch der Apo- 

‚logeticus des Samſon von Corduba zum erſten Male ge 

drudt. Sm fuͤnfzehnten Bande ſind außer den Schriften 

anderer kleinerer Kirchenſcribenten auch die Aufſaͤtze des 
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Martin von Braga gefammelt, und ungeachtet diefer Theil von 
Florez neun Jahre früher erſchienen iſt, als der zwoͤlfte 
Band von Gallande Bibliothek der Kirchenvaͤter, wo gleich⸗ 

falls die Opuscula Martini geſammelt ſind, ſo finden wir 

doch dieſen Theil von Florez gar nicht benutzt, denn hier 

find zwei Stuͤcke zuerſt edirt, die bei Gallande völlig fehle. 

Gerade wie auch bei einigen Chronifen , welche in dieſer 

neueſten Bibliothek der Kirchenvaͤter ſtehen, die oft wichtigen 

Kollationen von Handſchriften, welche Florez lieferte, gar 

nicht angefuͤhrt werden. Im dreißigſten Bande ſind im 

Anhang das Wichtigſte fuͤnfunddreißig bisher unedirte Briefe 

des beruͤhmten Biſchofs von Saragoſſa Braulio, der in der 

erſten Haͤlfte des ſiebenten Jahrhunderts lebte, und den man 

vorzuͤglich auch aus ſeinen Verbindungen mit Iſidor von Se⸗ 

villa kennt. 

Noch muͤſſen wir einem — begegnen, zu dem der 

Titel diefes Werks leicht verleiten koͤnnte. Es begreift nicht 

nur fpanifche Kirchen, wie man etwa aus diefem vermuthen 

würde, fondern auch die Gefchichte der portugiefifchen Kirchen 

wird in den gehörigen Bänden auf eine vollig gleiche Art 

abgehandelt. | 

— 

5, *) Ohne Benennung des Drudorts —— bieſes 

Jahr (1780) der zweite Band der 

Briefe über das Moͤnchsweſen, von einem tathoüſchen 

Pfarrer an einen Freund. (323 ©. 8.) 

Shen vor neun Fahren war der erfte Band. erſchienen, 

und der Ton, in welchem Moͤnchsthorheiten geſtraft werden 

>) Aus den Goͤtt. Gel. Anz. 1780, St. ga, und 1781, St. 13, 
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kdunen/ war darin fo glücklich getroffen, daß man zum Nu⸗ 
‚gen eines großen Theils des Farholifchen Publitums eine bab 

dige Fortfegung wünfchen mußte. Die Lauge wird im gegens 

wärtigen Theile manchmal etwas fchärfer aufgegoffen, Die 

Freimuͤthigkeit nähert fih mehr dem Proteſtantismus, und 

die Menge der eingeftreuten Anekdoten, deren hiftorifche Rich⸗ 

tigfeit in der Vorrede verfichert wird, erheitert nicht nur den 

ohnedieß fchon angenehmen Vortrag, fondern zeigt auch den 

Grad von Aufklärung, der noch in einigen Fatholifchen Ge 

genden Deutſchlands herrfchen mag. . Die Hauptmaterien, 

welche hier vorfommen , find die Gefchichte des Inder verbo⸗ 

tener Bücher; anfchauliche Darlegung, wie die terminirenden 

Sranzistaner ganze Gemeinden verwirren; Ungereimtheit' der 

Sdbrenbeichte; ſchreckliche phyſikaliſche, religidfe und politifche 
Solgen des Coͤlibats der Geiftlichfeit, "Oft und viel und in 

allen Bücherformaten ift zwar das alles, was hier fteht, ſchon 

gefagt worden, aber gewiß felten fo treffend, fo hörbar auch 

für diejenigen, welche einem Theil der hier vorgelegten Klagen 

abhelfen könnten. Um nicht gegen den Verfaffer ungerecht 

zu feyn, muß man vorzüglich bei der Geſchichte des Coͤlibats 

vor Augen haben, daß ohne Verhehlen ganz geſagt werden 
mußte, wie die Sache ift, und daß manchmal eine Krankheit 

in ihrer gefährlüchften Erfcheinung befchrieben wird, um aud) 

vor leichteren Anfällen derfelben zu warnen. In Wien foll 

das Blcherverbot bloß Polizeifache ſeyn, weil nirgends Teich» 

ter jede Gattung von Lektüre den Ton gebe, als bei dem 

Miener Publitum, und auch dafür geforgt werden muͤſſe, 
daß das Publifum nur inländifche Produkte der Preffe vers 

zehre. Bon des P. Senenzwikels Widerlegung der Halleri⸗ 

ſchen Gedichte finder ſich S. 68 eine Nachricht, die wahr⸗ 

fcheinlich dem größten Theile des Publikums noch ganz unbe⸗ 

- Fannt feyn wird, ©, 178 ein artiged Projeft, die Mönche, 
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und nach des Verfaſſers Abſicht wahrſcheinlich beſonders alle 
Franziskaner, zu Fabrikanten umzuſchaffen, und ihre Einrich ⸗ 
tung der Herrnhutiſchen nahe zu bringen. Ein ‚Theil der 

phyſikaliſchen Folgen des Keuſchheitgeluͤbdes der katholiſchen 
Geiſtlichkeit wird von ©. 210—274 aus einer Nachricht dar⸗ 

gelegt, welche Herr Blanchet, Pfarrer von Cours, nahe bei 

Reole in Guyenne, au die Herren von Alembert und Buͤffon 

‘fchrieb., ©. 317 fieht eine Anekdote, die jedem Freund „der 

Menschheit Schauer erregen muß: „gs ift noch nicht gar 

Jange her, daß in Oberfchwaben ein Wildſchuͤtz zur inmig- 

lihen Freude: feines Landesvaters lebendig auf ei- 

nen. Hirfch ı gefchmiedet und: ſodann in's Gehölze gefprengt 

wurde.“ Der Herausgeber, hat ſich wahrſcheinlich hier, ge⸗ 

ſcheut, ſeiner Anekdote durch Beiſetzung des Namens und des 

Orts das Ungewiſſe einer verleumdenden Sage zu benehmen, 

aber wie vielen unglüdlichen Menſchen würde vielleicht geholfen, . 

wenn eine, folche Gefchichte «mit allen nöthigen individuellen 

Beſtimmungen in einer. der gangbarſten deutſchen Monatsfchrifs 

ten allgemein befannt gemacht. würde, Wir find auf die 

Fortfegung ſehr begierig, da ſie ſich auf: fehr intereſſante Ma⸗ 

terien hinzuwenden ſcheint, denn der katholiſche Pfarrer geraͤth 

S. 283 auf eine Vergleichung des Auguſtiniſchen und Kalvini⸗ 

ſchen Syſtems von der Gnade, und kann mit aller Anftren- 

gung. feinen Unterfchied zwiſchen beiden fehen, | | 
In demſelben Jahre iſt noch der dritte Theil diefer 

Briefe erſchienen, und er mußte nothwendig noch groͤßere Be⸗ 

wegungen machen, als die vorhergehenden, da einige gar zu 

empfindliche Seiten des deutſchen katholiſchen Kirchenſyſtems 

darin angetaſtet find. Die- Mönche: find nicht mehr das eins 

zige Thema: der Spöttereien des wißigen Verfaſſers, fondern 
bie wandelbare Politik mancher Bifchdfe wird in. ihrer Bloͤße 
dargeftellt,, und. der: Einfluß "gezeigt, welchen die politifchen 
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Beduͤrfniſſe diefer gewahlten Fürften auf das Wohl oder Uns 

gluͤck ihrer gemeinften Landpfarrer haben. Beide Herren Schul 

meifter, fomohl der katholiſche als lutheriſche, mögen fich 

Fünftighin ,. wenn fie auch in den folgenden Theilen noch oͤf— 

ters zum Wort kommen ſollten, mehrerer Sittſam keit befleißi⸗ 

gen, unbeſchadet der Energie ihrer Klagen. Was von Tole⸗ 

ranz und Sntoleranz, von ihrer Entftehungsart und verſchie⸗ 

denen Geftalten gefagt ift, verraͤth einen fehr feinen philofos 

phifchen Kopf, der auch dem abgenugteften Grgenftande noch 

neue Seiten abzugewinnen weiß. Alle Aufklärung, beſon— 

ders der Stiftsländer, feheint im proteftantifchen Deutſchland 

immer zu viel nac) den Verordnungen beurtheilt zu werden, 

welche von Zeit zu Zeit zum Vorſchein fommen, und felbft 

dieſe Verordnungen find oft Faum nur Ephemeriden, Der 

Derfaffer mag nicht Unrecht haben, daß bloß die vereinigte 

Stimme aller Gelehrten im Stande ift, den Ton des ganzen 

Zeitalter fo zu verftärken, daß Furcht vor allgemeinem böfen 

Leumund die Ausführung eines manchen, von falfcher Politik 

erfonnenen Böfen noch) verhindere. Wie doch die Ehre des 

aud) heftig feheinenden Luther durch die Gefchichte unfere® 

Jahrzehends gerettet wird! Man hat geglaubt, er hätte ſanf⸗ 

ter thun follen, aber faft ganz tauben Ohren Fann nicht‘ laut 

genug vorgepredigt werden. Dem fchon aufgeflärten Theile der 

Nation mag es wohl im achtzehnten Jahrhunderte verdrießlich 

feyn , alte längft als entfchieden angenommene Säße immer 

wieder zu beweifen, immer wieder mit wichtiger Miene fagen 

zu muͤſſen; aber was ift zu thun, wenn fo Viele unferes Zeitz 
alters Faum einen Schritt weiter find, als unfere Voreltern 

vor Luther's und Zwingli’s Zeiten. waren, Gewiß werden 

ſolche Schriftfteller, als der Verfaffer diefes dritten Theil der 

Briefe über das Mönchswefen ift, einen deſto ausgebreiteter 

sen Nutzen ſtiften, je mehr fie fich hüten, auch ſolche Saͤtze 
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anzugreifen und lächerlich zu machen, welche nicht zu Pabſt⸗ 

thum und ‚Hierarchie gehören, und Fraft der Achtung, welche 

ein großer Theil: auch des aufgeflärten Publifums gegen die: 

ſelben hat, eine fchonende Behandlung fordern Tonnen, 

6) ©. Dan. Fuchs (Diafonus zu Stuttgart), Biblio 

the der Kirhenverfammlungen des vierten 
und fünften Jahrhunderts in Ueberſetzungen und 

Auszügen aus ihren Akten, ſammt dem Original der 

Hanptftellen und nöthigen Anmerfungen Erfter Theil, 

Einleitung in die Gefchichte. diefer Kirchenverfammlungen, 

nebft literaͤriſchen Nachrichten von den Collect. Concilior. 

der Kirhenverfammlung zu Nicaͤa. 1780. 8. ©. 488. *) 

Herr Rösler machte bei der Fortfeßung der dDogmatifchen 

Auszüge aus den Kirchenvätern nach der Nicaifchen Synode 

die Einrichtung, Koncilienverhandlungen und Schlüffe Fünftige 

hin von. dem Uebrigen feiner Arbeit abzufonderm, und diefes 

Geld der Bearbeitung eines feiner Freunde zu überlaffen.. Selbft 

die Auszüge der patriftifchen Schriften müffen dadurch in defto 

engern Raum gebracht werden koͤnnen, da viele Stuͤcke derfels 

ben vorzüglich zur Konciliengefchichte gehören, alfo auch die 

Anzeige, derfelben allein in dem gegenwärtigen Werk gefucht 

werden muß. Die allgemeine Einleitung in die Gefchichte der 

Koncilien des vierten und fünften Zahrhünderts, welche den - 

. größten Theil diefes erftien Bandes einnimmt, ift mit fo vie 

lem Fleiß, Unparteilichkeit und ausgebreiteter Kenntniß abge⸗ 

faßt, daß man ſich freuen muß, das Werk in ſolchen Haͤnden 

zu ſehen. Der größte Theil der Konciliengeſchichtſchreiber, 

*) Aus den Goͤtt. Gel. Anz. 1780, St. 105, und 1784, St. 117. 

/ 
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wenn fie auc) auf folde pragmatifche Ideen aufmerffam mas 

ren, als in diefer Einleitung ausgeführt werden, hat ſich die 

- Bequemlichkeit gemacht, aus den verfihiedenften Jahrhunder⸗ 

ten und aus den Gewohnheiten der verfchiedenften Provinzen 

eine Gefchichte zufammenzufegen; felbft Salmon nahm faft 

gar Feine Ruͤckſicht auf die. fo nothwendigen Unterfyeidungen. 
Herr, Suche verliert e8 nie aus den Augen, daß er bloß von. 

Synoden des vierten und fünften Fahrhunderts zu handeln 

bat, er vermengt nie occideutaliſche und. orientalifche Kirchen- 

BDerfaffungen, und weiß fih ganz in jenes noch nicht durch 

vielfältige Erfahrung gebildete Zeitalter zu verfeßen, daß er 

dem Lefer immer gegenwärtig macht, wie wenig damals all 

gemeine Gleichfoͤrmigkeit ſtatthatte. Urfprung, verſchiedene 

Arten von Koncilien, Anzeige der Hauptmaterien, welche 

darauf verhandelt wurden, ihr ftatiftifches und Firchliches Vers 

haͤltniß, ihre ftatiftifche Einrichtung u. dgl. m. find die wich 

tigſten Ideen, weldye man hier biftorifch entwickelt finden wird. 

Es verfteht fi) von ſeibſt, daß jene fo oft erörterten und fo 

oft nad) dogmatifchen Abfichten verdrehten Fragen von dus 

menifchen Koncilien, von den Präafidenten der dkume— 

nifchen Koneilien, von dem Rechte, diefe Koncilien aus zu—⸗ 
fhreiben — hier alle vorkommen und beantwortet werden, 

Wiederholungen in öfterer Anführung eines. und deffelben Fak⸗ 

tums ließen fich nicht vermeiden, weil eben daffelbe Saktum 

oft zum Beweis verfchiedener Bemerkungen gebraucht werden 

mußte, Wir koͤnnen bei der Kürze diefer Blätter dem Vers 

faffer unmdglic in einem - Yuszuge folgen, und fuchen 

nur durch Auszeichnung einiger vorzüglicheren Städte die 

weitere Aufmerkſamkeit des Leferd rege zu machen. Bei der 

Erzaͤhlung des Urfprungs der Synoden wird der Unter 

fchied zwifchen Synoden und Synodalanſtalten ſehr richtig 

ausgefuͤhrt, und bloß auf letztere wird die Nachricht gedeutet, 
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welche Mosh eim aus Tertullian hervorzog. Die Faiferliche 
Beftätigung dier Synodalfchlüffe will der Herr Verfaffer nicht als 

nothwendig zu einer dlumenifchen Synode angefehen willen ; 

er nimmt defiwegen auch acht dfumenifche Koncilien an, vom 

Nicäifchen bie: zum Chalcedonifchen.: Mer die Faiferliche Ra— 
tififation in die Definition hineinnimmt, hat. den Vortheil, 

den bisher getvöhnlicheren Sprachgebrauch von vier dkumeni⸗ 

ſchen Koncilien dieſer Periode leichter ‚beibehalten zu koͤnnen. 

Das Moment eines Synodus evöyuovoa wird ©. 28 an 

fehr ausgeſuch ten Beifpielen gezeigt. Die ©. 98 gemächte 

Anmerkung, daß auch ſchon bei den Vätern der orientalifchen 

Synoden dee. fünften Jahrhunderts verboten werden mußte, 

Geld⸗ und $.riminalfachen vor ihren Nichterftuhl zu ziehen, 

wird nod) daidurd) wichtiger, wenn man ſich erinnert, wie 

und warum fich vorzüglich die oceidentalifchen Synoden: noch 

vielmehr auf idiefe Seite neigten. Von ©. 175 an kommen 

recht ſchoͤne LAlnmerkungen vor, die Unterſchriften betreffend, 

und man erkerint befonderd auch an diefem Abfchnitt den forg- 

fältigen Veobachtungsgeift des Herrn Verfaffere. Bei der Frage 

von den Konctlienprotofollen find alle Nachrichten benußt, 

welche man "befonders in den Chalcedonifchen Akten erit fo 

muͤhſam zufaramenfuchen muß. Die Vergleihung der gesto- 

rum Collat. 'Carthag. vom Jahr A114 würde manden Punkt 

bier noch mehr aufgeflärt haben. Man ift. vielleicht auf kei— 
ner Synode in Anfehung der Protofollirens fo genau und gefeß- 

mäßig verfaßr eu, als bei diefem Religionsgeſpraͤch. Die literas 

rifhe Nachricht von den Sammlungen der Koncilien. 

Akten ift für den Zweck des Verfaſſers vollftändig, getreu, 

und geht auf’ alle nöthigen Hauptmomente Es wäre. bier 

nicht der Ort gewefen, über die Beichaffenheit und oft recht 

charakteriſtiſchein Eigenheiten der Handfchriften, aus welchen un. 

fere gedruckten Koncilienakten herfiammen, einige Anmerkungen 
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zu machen. Sehr richtig wird auch hin und wieder darauf 

aufmerkfom gemacht „ wie wenig wir noch eine planmäßig 
veranftaltete Koncilienfammlung haben. ©. 325 ſetzt wohl der 
Herr Verfaſſer ſchon gar zu gut unterrichtete Leſer voraus, daß 

er ſich bei Erklaͤrung der Poͤnitentialien fo wenig aufhielt. 

Das S. 327 angeführte poenitentiale romanum iſt, wie man 

bei Bergleihung des Stuͤcks felbft fieht, bloß eine Kompila⸗ 

tion, in welcher aud) Vieles ex poenitentiali Eecl. Rom. 

fteht. Zu den Wirken des Halitgarius gehört es gar nicht, 

denn es Fommen fehr viele Verordnungen der Päbfte des elf 

ten und zwölften Jahrhunderts darin vor, Die Befchreibung 

unf.rer großen Koncilien⸗Kollektionen hat bei aller Kürze eine 

kritiſche Treue, welche ganz von eigener Einſicht zeugt. Bei der 

Geſchichte der Nicaifhen Syuovde faßte der Verfaffer 

Alles zufammen, was, ohne fih in polemiſche Hypotheſen zu 

verwirren, zuverlaͤßig davon geſagt werden konnte. Die hier 

excerpirten Urkunden ſind das bekaunte Schreiben des Biſchofs 

Alexauder: das symbolum und die canones ganz uͤberſetzt; 

die Schrift des Gelafius von Cyzikum zweckmaͤßig abgefürzt. 
Anſtatt Stellen auszuzeichnen, wo der Herr Verfaffer den wah—⸗ 

ren Sinn der Urkunde glüdlich getroffen hat, deren ohnedieß 

jeder der Sache Fundige Lofer mehrere fogleich finden wird, fügen 

wir einige Anmerkungen bei, welche vielleicht ein Kleiner Bei⸗ 

trag zu den Erläuterungen des Herrn Verfaffers find. ©. 380 

ſcheint Herr Suche das Ieoroxov für eine in den Text aufge: 

nommene Gloffe zu halten, weil der Ausdruc fonft nicht fo 

früh gefunden 'werde. Bei Athanaſius aber findet ſich der 

Ausdruck ſchon haͤufig, und Aegypten iſt ja gleichſam das 

Vaterland deſſelben, Alexandrien ſein Schutzort, ſollte er alſo 

in dem Schreiben eines alerandrinifchen Biſchofs unerwartet 
ſeyn? Könnte man überhaupt nicht jede erfte Spur eines 
ſolchen dogmatifchen Ausdrucks auf dieſe Art vertilgen, 
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weil er fonft nicht fo früh vorfomme? Der achte Kanon von. 

den fogenannten Katharern wird ©, 399, wie gewöhnlich, von 

den Movatianern erklärt. Die Richtigkeit diefer Erklärung 
fcheint uns fehr verdächtig. Daß fich die Novatianer Catha- 
ros genannt hätten, weiß man bloß aus Epiphanius und 

Yuguftin, aus zwei Schriftftellern, deren Genauigkeit in der 

Kegergefchichte nicht fehr gewiß ift, und die überdieß nicht 

ganz gleichzeitig find. Der Haß gegen die zweite Ehe, der 

ihnen vorzüglich vorgeworfen. wird, war fonft nicht befondere 

Meinung der Novatianer, aber Kieblingsdogma der Montas 

niften, und in der griechifchen, befonders Fleinsafiatifchen Kirche 

waren gewiß auch Gefee wegen der Montaniften nothwens 

diger, als wegen: der Novatianer. Mißvergnügen über die 

nachgelaffene Kirchenzucht war, wie man ſchon aus Tertullian 

fieht, eben fowohl Klaglied der Montaniften, ald Novatianeri> 

©. 401 ſcheint der Herr Verfaffer. felbft diefer Meinung nicht 

mehr ausweichen zu Fünnen. Im neunzehnten Kanon find die” 

Worte (Twv ev To axyuarı eBeraodoov) uüberſetzt: Dias 

koniſſinnen, die in diefem Stand angetroffen 

werden. Dieß -ift nach dem ganzen Zufamnienhange eine 

unnüße Tautologie, und auch nicht philologifch richtig. Die 

Synode fand nöthig, der Diafoniffinnen noch ‚befonders zu 
gedenken, welche Nonnen waren (oxyua heißt bier 

Moͤnchshabit). Sie nahmen fic) eben als Nonnen mehr her» 

. aus, als die übrigen, wollten zum Klerus und nicht zu den 

Laien gezählt feyn, und glaubten, ungeachtet fie nicht ordinirt 

waren, doch fchon Fraft ihrer Berrichtungen Rechte eines or: 

dinirtem Klerifus zu haben. Wir geben-alle diefe Anmerfun- 

gen ald Probe unferer 'vergnügten Aufmerffamfeit, womit wir 

jedem Schritt des Herrn Verfaffers nachgegangen find, und wir 

glauben, felbft durch eine ſolche firengere Kritif das Lob dies 

fe8 Werkes viel flärker gefagt zu haben, als dur alle ß 

. 
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Anfuͤhrung gut getroffener Stellen. Aus der ganzen Methode, 

nach welcher der Herr Verſaſſer arbeiter, ſahen wir deutlich, 

daß, ungeachtet dieſer Theil nichts als die Nicaifche Synode 

begreift, doch in der Fortſetzung keine dem Zweck des Buchs 

entgegenſtehende Weitlaͤufigkeit zu beſorgen ſeyn wird. Von 

der Nicaͤiſchen als erſter allgemein auerkaunter oͤkumeniſchen 

Synode mußte mehr angefuͤhrt werden, als bei dem groͤßten 

Theil der nachfolgenden noͤthig ſeyn wird. | 

Zweiter Theil. Leipz. 1781. 8. 590 Geiten. 
- Das vierte und fünfte Jahrhundert ift ein wahres Sys 

noden⸗Chaos, recht ungefähr wie die Reichstagshiftorie unter 

Kaiſer Friedrih IH. Ein ewiger Kreislauf theologifcher Bes 
fehdungen, Annahme und Widerruf gewiffer dogmatifchen 

Ausdruͤcke, Alles bloß nach politifchen Veranlaffungen, fo 

daß kaum der aufmerffamfte Beobachter gewahr wird, ob fich. 

die Begriffe der Theologen dieſes Zeitalters innerhalb zwans 
zig bis dreißig Fahren wirklich verandert haben, was doch bei 

einem fo lang fortgefeßten Polemifiren auf beiden Seiten noth⸗ 

wendig gefchehen feyn muß, wenn nicht anders einzig aus 

Treue für altoäterliches Herfommen geftritten wurde. Man 

weiß billig dem Schriftfteller Danf, der uns fo leicht als nur 

möglich, durch diefes Labyrinth Hindurchführt, und doch Feinen 

‚der Hauptpunfte vergeffen läßt, auf welchen man dabei Acht 

haben muß. Herr Fuchs hat fehr richtig bemerft, daß es bei 

manchen Auszügen aus der Geſchichte diefer Synoden nicht for 

‚ wohl auf einzelne Erläuterungen dogmatifher Ausdrüde am 

fommt, als vielmehr auf die Geſchichte der Hierarchie und. 

„ver Kirchenzucht und auf ein recht lebhaft zu erregendes Ge⸗ 

fuͤhl, wie es im Ganzen in dieſen Zeiten geſtanden habe. Bei 

den Arianifchen Streitigkeiten iſt recht gut in's Licht geſtellt 

worden, daß ein großer Theil der fogenannten Semiarianer 

nichts weniger als Ketzer im Verhaͤltniß gegen unſere jetzige 

Spittler's ſaͤmmtliche Werte, X, Bd. 26 
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Dogmatik waren, fondern nur Gegner des damals autoriſir⸗ 
ten Ouoovoıos, daß fie für eine Beranlaffung zu manchen 

groben Irrthuͤmern hielten. Ueberhaupt find die Partien ger 

nau unterſchieden, aus deren Verwirrung ſonſt fo viele Duns 

felheit entfprang , und unter den Semiarianern, weldye im 

erften Kanon der, oͤkumeniſch Konftantinoplifchen Synode ge 

nannt werden, verfteht Herr Fuchs nur folche, welche durch ihre 

Borftellungsart. vom heiligen Geift dem Arianismus fich zu 

nähern. fchienen, vielleicht wohl gar da8 Suoovaıos vom Sohn 
brauchten, aber dem heiligen Geift daffelbe abfprachen. Nur 

bleibt. dabei noch der wichtige Zweifel übrig, warum die Sy— 

node felbft in. ihrem Symbole den heiligen Geift die Ho- 

moufte nicht zufchreibe. Der verfchiedene Gefchmad der Lefer 

in Auſehung der Fürzeren oder weitläufigeren Anführung ge- 

wiffer Aftenftücke wird wohl ſchwerlich immer befriedigt wers 

den Tonnen; wir fehen es alſo auch nicht als einen Fehler 

des Buchs an, wenn es unferer Empfindung nad) hie und da 

Einiges hätte weniger haben koͤnnen; die Meiften, welche dafs 

felbe al8 ihre ganze Bibliothek der Kirchenverfammlungen 

brauchen, danken vielleicht dem Herrn Verfaffer für feine Ge 

nauigkeit. Die gütige Art, womit Herr Fuchs unfere Erinne: 

rungen bei Recenfion des erſten Theild aufnahm, glauben wir 

als eine freundfchaftliche Aufforderung anſehen zu dürfen, eis 

nige Bemerkungen mitzuiheilen,, welche wir bei Lefung des 

zweiten gemacht haben. Bei Erklärung des zwölften Antios 

hifchen Kanons ſchien es uns zweifelhaft, ob Appellation an 

den Kaifer überhaupt verboten fey, oder nur Appellation 

mit Uebergehung der. nähern Juſtanz einer größern Synode. 

IlapaxAyros ift (©. 84 und an andern Stellen) vielleicht 

nur in KRückficht auf das einmal von Luthern gewählte Wort 

durch Tröfter überfeßt worden; Lehrer fchien uns deutli 

cher, und richtiger. Warum Can. Gangr. 15. unter Manne 
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leider gerade Bußfleider verftanden ſeyn follten ; war und 

| nicht klar; es paßt ſehr gut in die Logik der Schwaͤrmer des 

damaligen Zeitalters, männliche Kleider flatt der weiblichen 

anzulegen, um zu größerer Heiligkeit zu gelangen. HuioAıa, | 

"das im vierten Laodiceifhen Kanon vorkommt, heißt nie die 

‚Hälfte des Gelichenen, fondern uwsurae sesquicentesimae, 

wie e8 auch) ſchon Diouys uͤberſetzte. Synode bei der Eiche 

ſcheint widrig uͤberſetzt, beſonders wenn man die Erklaͤrung 

des Herrn Verfaſſers annimmk, daß Eiche ein Landgut des 

Minifiers Rufin gewefen. So dünft uns auch die Erklärung 

von Confessor (©. 571) nicht ganz genau. Ein auch bei 

e Lebensgefahren ſtandhaft gebliebener Bekenner des Chriſtenthums 

iſt zwar gewiß nicht zu verſtehen, aber nachdem es Feine ſolche 

mehr geben Fonnte, nahmen fih die Mönche diefen Titel. 

Die Ideen des Zeitalters haben fih hier recht fichtbar in 

den Veränderungen des Sprachgebrauchs ausgedrädt. Bet 

Erklärung des 15ten Laodiceifchen Kanous fallen vielleicht die 

Schwierigkeiten am beiten hinweg, wenn man das gemeine 

Volk und die optimates unterfcheidet. Wir wünfhen von 

ganzem Herzen, daß fi) der Herr Verfaſſer durch die Schwierig— 

feiten nicht zuruͤckſchrecken laſſe, welche ſich nun gehaͤufter zei⸗ 

gen werden, wenn in den kuͤnftigen Theilen die Synodalge⸗ 

ſchichte des fünften Jahrhunderts vorkommt. Sehr angenehm 

ift es, daß bei der Zufammenftellung der Synoden nicht nur 

auf Ehromologie, fondern auch, fo viel fi thun ließ, auf die 

Malerienaͤhnlichkeit gefehen wurde; der Herr Verfaffer hat fich 

dadurch befonders für die Fünftigen Theile manche toefentliche 
ö Vortheile gemacht, und die Ueberſicht dieſes ſonſt verdrießli⸗ 

chen Chaos erleichtert. ‚Eine vielleicht voreilige Bitte, die 

wir aber lieber zu voreilig, als zu fpät thun, iſt, dem ganzen 

Werke recht vollſtaͤndige a am — nicht fehlen 

zu laffen. 
LA 

26 * 
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7: *) Der ſich immer gleiche Hortgang der 

Schroͤkh'ſchen Kirchengeſchichte, h 

wovon wir den fechsten Theil vor uns haben, muß dem 
Publikum um fo angenehmer ſeyn, da das Cotta'ſche Werk, 

welches zu gleicher Zeit mir diefem anfing, nun wahrfcheinlich 

wegen des Todes des Verfaffers nicht weiter fortgefeßt werden 

wird. Die Schidfale der Kirche unter den Söhnen Kons 

ffantins und unter Julian, und befonders die großen. 

Erfhätterungen, welche der Homoufianismus 
nebſt den ihm entgegengefeßten Vorftellungsarten machte, wers 

den getrew und umftändlich erzählt, und nehmen, wie billig, 

den größten Theil diefes Bandes ein, da die übrigen Strei⸗ 

tigkeiten dieſer Periode weder in ihren Veraulaſſungen, noch 

in ihren ausgebreiteten Folgen - gleich intereffant find, Bei 

dem Zweifel, der ©. 263, um die Wahrfcheinlichkeit einer 
neueren  Fritifchen Bemerkung zu ſchwaͤchen, gemacht wird, 

ſcheinen folgende bemerkungswuͤrdige Umſtaͤnde uͤberſehen wor⸗ 

den zu ſeyn. Daß Dionyſius ſehr eifrig für die partikulaͤre 

roͤmiſche Dogmatik geweſen ſey, wird durch die Bemerkungen 

widerlegt, welche ſchon Herr Konſi ſtorialrath Walch in der 

Geſchichte der Streitigkeit der Scythiſchen Mönche gemacht 

hat. Und follte es alsdann wohl wahrfcheinlich feyn, daß ein 

Mann, der fi in einer damals gährenden dogmatifchen 

Streitigfeit gegen die Meinung des römifchen Biſchofs ers 

flärte, in einem andern Punkt, der damals nicht einmal zur 

Kirchen:Drthodorie gehörte, aus einer vermeinten Gefalligfeit 

gegen die römiichen Kirchengewohnheiten die angefehenften Kir- 

chengeſetze verfälfcht haben follte? Um der Stelle willen im 

Schreiben des Innocentius hätte er es am allerwenigften thun 

follen, denn das ältere Geſetz wäre ja ohnedieß durch das 

J 

*) Aus den Goͤtt. Gel, Anz. 1780. Zugabe St. 26. 



405 

neuere aufgehoben worden. Die Spuren eines Kurialismus 
des Dionys, welche ſich ſelbſt in ſeiner collectio canonum 

finden follen, fcheinen uns eigentlich aufgefucht und gar nicht 

hiſtoriſch richtig zu feyn; man vergleiche nur, ob je ein Kus 

rialift ſolche Dofumente feiner Sammlung würde einverleibt 

haben, als Dionyfius bei den Apiarins’fchen Handeln liefert. 

Wenn übrigens das echte Stuͤck des Kanons durch Hinweg⸗ 

laſſung des catal. Iibrorum feine beſtimmte Deutlichkeit zu 

verlieren ſcheint, fo laßt ſich daraus gar nicht auf die Aecht⸗ 

heit dieſes Verzeichniffes ſchließen, weil die verfammelten Bir 

ſchoͤfe wohl gar nicht daran dachten, daß jemals ein Geſetz, 

das zunächft bloß Verabredung für ihre Didzefen war, durch. 

Zeit und Umftände zum allgemeinen Kirchengefeß werden follte. 

Ueberhaupt fcheint ung der. ganze Schluß fchon. deßwegen üns 

fiher, weil wir im achtzehnten Jahrhundert Manches nothwens 

dig als, höchft unbeſtimmt anfehen müffen, das jenem Zeitalter 

hinreichend beſtimmt fcheinen Fonnte. Wie oft iſt es nicht 

gerade die Beftimmtheit einer gewiffen Stelle, wodurd bie 
Hand des Interpolators verrathen wird. Soll’ bei der ganz 

zen Unterfuchung nichts uͤberſehen werden, ſo muß nie ein 

Zeuge einzeln betrachtet werden, ſondern die Wahrheit der ge⸗ 

"machten Bemerkung hängt, wie es uns fcheint, von der Der 

bindung aller angeführten Zeugniffe ab. 
Be? 

8 2 Zu Paris ift in diefem Jahre (1780) der Anfang 

eines fehr wichtigen Werks erfchienen, wodurch eine bisher 

Schon oft bemerkte Luͤcke der mittlern europäifchen Geſchichte 

: endlich anAgeiRD: zu werden fcheint: 

*) Aus den Gött, Gel, * 1780. Zugabe St. a2. 
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L’Esprit. des Croisades ou histoire politique et militäive 

des guerres, entreprises par les Chretiens pour le 

recouvrement de la Teerre-Sainte, pendant les X1., XI: 

et XII. siecles, Tomes IV., gr. 42. Jeder Tom uns 

"gefähr ein Alphabet ſtark. 

Maimburg war unferes Wiſſens bisher der Einzige, der eine, 

‚ganze umftändlichere Geſchichte der Krenzzüge in einem eigenen 

Werke geliefert hat; aber wie viel Fonnte Maimburg nicht wiffen, 
das wir bei reicherem Vorrath von Huͤlfs mitteln und bei geübte" 

rem pragmatifchen Blick erforfchen koͤnnen, und ‚wie viel hätte er. | 

wiffen können, das er, wie es fcheint, nicht wiffen wollte. Der 

zu Anfang 'diefes Fahre -erfchienenen deutſchen Geſchichte der 

Kreuzzuͤge mochten wir bisher nicht gedenken, weil wir hof⸗ 

fen, die nachfolgenden Theile werden fie vielleicht einer Ans 

zeige mehr werth machen, als der. erfie, da mander unſerer 

neueſten Schriftſteller erſt durch das Schreiben ſich in die 

Materie hineinzuarbeiten ſcheint, alſo die Fortfetzungen dfters 

reifer find, als der Anfang des Werks. Im Einzelnen ift 

zwar bisher manches Brauchbare vorgearbeitet, Durch prag⸗ 

matifche Vermuthungen und politiſche Raifonnements der Meg 

des Geſchichtſchreibers theils geebnet, theils rauher gemacht 

worden, aber der Verfaſſer des gegenwaͤrtigen Werks iſt der 
Erſte und Einzige, der mir kritiſcher Keuntniß aller feiner Quel⸗ 

len das Ganze diefer Geſchichte aufmerkfam umfaßt, und ſich 

nicht allein aus Deguignes alle nöthigen Vorkenntniſſe der aflaz 

tifchen Gefchichte erwarb, deren Mangel alle bisherigen Hiſto⸗ 

rifer dieſer Periode ſehr unbrauchbar machte, fondern auch die 

Verfaſſung, in welcher ſich Europa bei dem Anfang der Kreuz⸗ 

zuͤge befand, ſo richtig uͤberſah, daß er den mannichfaltigen 

Folgen dieſes großen Phaͤnomeus recht gluͤcklich nachſpaͤhen 

konnte. Esprit des Croisades nannte ber MDerfaffer fein 

Merk, nicht. al8 ob ed, wie Herriv Anquetild Esprit de la 
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‚Ligue, bloß eine im Allgemeinern bleibende treffende Schil⸗ 

derung dieſer Geſchichte ſeyn ſollte, ſondern weil es Hauptidee 

ſeines Plans war, die Denfungsart und Geſinnungen der 

Menfchen zu entwickeln, welche einen folchen, in feiner Art 

einzigen, Enthufiasmus bervorbrachten und unterhielten. Es 

laßt fich leicht vorausfehen, daß ein franzöfiiches Werk, befon- 

ders in feinen Beziehungen auf die deutfche Geſchichte, weder 

die Genauigkeit, noch die Vollftändigfeit hat, weldye der mit 

den Gefegen und der Verfaffung feines Waterlandes vertraute 

Deutſche derfelben manchmal würde haben “geben Tonnen. 

Pfeffel ift gewöhnlich der Führer des Verfaffers, wie oft muß 
er alfo nicht. irren, wenn er fi) diefem ganz anvertraut? 

Eben fo wenig kann e8 befremdend feyn, wenn bie: und da 

einzelnen Eleineren Punkten manchmal die vollfommenfte Praͤ⸗ 

ciſion zu fehlen ſcheint; wie unendlich viel gehört dazu bei 

einem Werk, das faft Univerfalgefchichte zweier voller Fahr 
hunderte ift, wo man fich nicht bloß in die Verfaſſung eines 

einzelnen Reiche hineinftudiren darf, fondern in die verfchies 

denften Konftitutionen mehrerer einander faft gatız unähnlicher 

Staaten. Nach diefen zwei Vorausfegungen glauben wir dem 

Merk das Kob einer der beften franzöfifchen hiftorifchen Schriften 

unfers Zeitalter8 geben zu Dürfen, und daffelbe, wenn die Fort» 

feßung diefem Anfang entfprechen follte, ald eine der unterrich- 

tendften Gefchichten zu empfehlen, welche in manchen Punkten 
‚eine wichtige Vorarbeit zu einer ganzen Gefchichte der Menſch⸗ 

beit liefert. In den zwei erften Banden, weldye wir vor ung 

haben, ift eine allgemeine Einleitung enthalten, welche den 

politifchen , gelehrten und religiöfen Zuftand Europens und 

Aſiens fchildert, wie er zu dem Zeiten des Anfangs der Kreuzs 

züge war, und fo viel fi) in einem ſolchen Raum fagen ließ, 

mit manchen Bemerkungen über die Entftehung deſſelben. 

Wem die Lektuͤre des erſten Theils der Robertſon'ſchen 
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Geſchichte Karls des Fuͤnften noch lebhaft neu ift, der fin 

bet hier zwar in Ruͤckſicht auf europäifche Geſchichte wenig 

Neues, aber doc) wird mau oͤfters durch. die Anzeige mancher | 

feinen Ercerpte aus Dufresue Gloffarium belohnt, und die | 

Schilderung der vorläufigen Revolutiouen Afiens bleibt ganz 

eigenes Verdienſt bes Verfaſſers. Wir geben, nur einzelne | 

Proben, weil wir ung, bei der nothwendigen Kuͤrze dieſer 

Blaͤtter auch auf eine noch ſo ſummariſche Darſtellung des 

Ganzen dieſer zwei erſten Bände gar nicht einlaſſen Können. 
Im erften Tomus ift auf 143 Seiten eine, Fritifhe Res 

cenfion aller der Gefchichtfchreiber und Chronifen, welche man 

für, die Periode der Kreuzzuͤge benutzen kann. Der Verfaffer 
laßt fic) zwar meiftensd durch die Histoire litteraire de la 

France leiten, gewiß den ficherften. Führer, Den er haben 

konnte, aber man fieht doch befonders auch in feinen Urtheis 

‚len über neuere Schriften, daß: er aus ‚eigener Einfiht ur⸗ 

theilt und die Fehler derfelben eben fo unparteiiſch als beſchei⸗ 

den anzeigt. (Schoͤpflins Abhandlung- de sacris Galliae 

Hegum in Orientem expeditionibus und manche in deutfchen 

Sammlungen vorfommende Aftenftücde feinen dem Berfaß 

fer nicht befannt gewefen zu feyn.) Den jammerlichen Zus 

fland des Byzantinifchen Kaiſerthums findet man ©. 30 ff. 

nicht bloß durch Befchreibungen, fondern durch. ein-paar recht 

treffende Auekdoten kenntlich gemacht, die oft durch Parallels 

Begebenheiten aus der neueren Gefchichte Heiner afiarifcher 

Defpöten erläutert werden. Wie Kaifer Bafılius denjenigen 

hinrichten ließ, der ihm auf der Jagd das Leben rettete, weil 

er gegen den Kaifer das Schwert gezüdt habe, fo ließ im vo» 

rigen Sahrhundert ‚ein König von Mandoa dem Sklaven die 

Hände abhauen, der ihn, da er eben ertrinfen wollte, bei den 

Haaren aus dem Waſſer herauszog: der Böfewicht habe die 

Hand an das Haupt feines Herrn gelegt. Nirgends in ber 
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ganzen Gefchichte zeigt fich ein fo tiefer Zerfall der ganzen 

Menfchennatur , als im. der Gefchichte der Byzantiner, und 

zwar ununterbrochen von dem Ende des vierten Jahrhunderts 

an bis in's fünfzehnte Jahrhundert. Die Befchreibung der 

Sitten Konftantinopels, wie fie Montfaucon aus Chryſoſto⸗ 

mus Homilien gefammelt hat und wie fie zum Theil hier 

ercerpirt wird, ift fich faft durch diefen_ganzen Zeitraum bins 

durch fo gleich, daß man kaum Urfache hat, Stufen der zua 

nehmenden Korruption zu bemerfen. In Erjählung der Ges 

ſchichte der Araber und Zürfen, wo fonft gewöhnlich unter 

dem Namen der Sarazenen fo viel Unbeftigimtes zufammens 
- geworfen wird, finder man hier die verfchiedenen Dyuaftien 

und die Abwechjelnden Schickſale des Fatimitifchen Kalifats 

und des zu Bagdad fehr gut auseinandergefeht. Weil der 

Verfaſſer eine Milttärgefchichte ſchreiben wollte, fo ift er am 

Ende des erften Theild in Befchreibung der Waffen und mis 

litaͤriſchen Uebungen, welche man damals fowohl zu Waffer 

ale zu Land hatte, zweckmaͤßig ausführlih. Da der erfie 

- Band einen Grundriß des Zuftands von Afien und unter den 

europaͤiſchen Staaten von Stanfreich enthielt, fo verbreitet 

ſich der zweite über England, Deurfchland, Stalien, und von 

©. 295 — 552 wird ein Gemälde von den Gefegen, Eitten, 

Religion und Wiffenfchaften entworfen, welche unmittelbar 

‚vor dem Anfang der Kreuzzuͤge in Europa herrfchend waren. 

Mit einer, felbft bei einem Sranzofen noch merfwürdigen, Frei⸗ 

möüthigfeit werden die Ufurpationen der Paͤbſte erzählt, die 

abgeſchmackten Seremonien, welche damals für Religion gelten 

ſollten, gerade fo laͤcherlich gezeigt als fie waren, und manche 

fonft fon befanntere Bemerkungen erhalten durch die hiſto⸗ 

riſche Kunft des Verfaffers ein neues Kicht und Intereſſe. 

‚Das fogenannte Recht der Prälibation fheint bier ernfthaf- 

ter genommen zu werden, ald es doch wohl wirklich war, da 
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es wahrfcheinlih nur Name einer Abgabe, und nie wirklich 

ausgeuͤbtes Recht war. Von der Unwiffenheit und von dem- _ 

Haß der Monde gegen die alten Elaffifchen Autoren wird 

&, 559 aus den consuetudinibus monast. Cluniac., die zu 

Ende des elften Jahrhunderts gefammelt worden, eine feine 

Stelle excerpirt. Ein Mönch, der fich einen alten Haffifchen 

Schriftſteller aus der. Klofterbibliorhef auebitten wollte, durfte: 

feine Bitte nicht nur durch das Zeichen desjenigen Geſtus 

ausdruͤcken, womit man uͤberhaupt ein Buch forderte, ſondern 

er mußte das Ohr mit der Hand berühren, sicut canis cum 

pede pruriens solet, quia non immerito infidelis eum tali 

animanti comparatar. Manche Anekdoten verbreiten über die 

Sitten der Alten einiges Licht. Wie Graf’ Hugo von Cha 

lons von Richard, Herzog der Normandie, überwunden 

wurde, fo mußte er fich zum Zeichen feiner gänzlichen Unter: 

werfung einen Pferdfartel auf den Rüden aufſchnallen laſſen, 

und ſich ſo ſeinem Sieger zu Fuͤßen werfen. Er ſah aber, 

ſagt eine alte Chroͤnik, wegen feines langen Barts mehr eis 
nem Bode gleich, als einem Pferd., Von den fogenannten 

Gottesurtheilen har der Verfaffer ein paar Beiſpiele zu finden 

‚gewußt, welche felbft denjenigen unerwartet überrafchen koͤn⸗ 

nen, der fonft mit der Geschichte des mittlern Zeitalters nicht 

unbekannt iſt. Doc) erregen auch die auffallendften Geſchich— 

ten diefer Art aus dem mittlern Zeitalter die Aufmerkfamkeit 

des Leſers nicht fo fehr, ald wenn manchmal aus der neuern 

Gefhichte ganz ähnliche Proben höchft unvernünftiger Reli 

gionsmeinungen angeführt: werden. Katharina von Medicis 
that, un fih des Himmels Segen für ein gewiſſes Projekt 
zu verfchaffen, das feierliche Gelübde, einen Pilgrim nad) Je⸗ 

ruſalem zu ſchicken, der auf ſeiner Wallfahrt bei jeden drei 

Schritten, die er vorwaͤrts gethan, wieder einen zuruͤcktre 

ten ſollte. Ein Landmann aus der Pikardie uͤbernahm die 
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| Ausführung des Geluͤbdes; die Königin ſchenkte ihm zur Dank⸗ 

barkeit bei feiner Ruͤckkunft den Adel. | 

Biel vorzuͤglicher, als die zwei erſteren Baͤnde, ſcheinen 

uns in mannichfaltiger Ruͤckſicht der dritte und vierte. 

Die Geſchichte des erſten Kreuzzugs (denn der letzte Theil 

ſchließt ſich mit dem Tode Gottfrieds von Bouillon) wird 

hier mit allen ſeinen Veranlaſſungen auf das umſtaͤndlichſte 

beſchrieben, die Charaktere des fanatiſchen Petrus Eremita, 

des redlich großen Gottfried, des. argliftigen Boemund und 

des niederträchtig falfchen Kaifers Alexius werden nit nur, 
wie fonft die nicht immer löbliche Weife der Nation des Ver⸗ 

faſſers iſt, mit vielem Reichthum des Ausdrucks entworfen, 

ſondern auch durch gutgetroffene Stellung und Erzählung, Ihr 

rer Thaten entwickelt. Oft fcheint e& zwar, der. Gefchicht- 

fhreiber habe fih von Taſſo's Geift beleben laſſen; ‚aber 

manche folder Stellen haben wir doch bisweilen wörtlich 

in. den Erzählungen der Alten felbft gefunden. In der Art, 

wie die Gefchichte der verfchiedenen Heere, welche zu diefem 

Kreuzzug aus Deutfchland und Sranfreich auszogen, aneinans 

der gefügt wird, herrſcht viele hiſtoriſche Kunſt, welche diefer 

fonft fo verworrenen Sache Evidenz und Anmuth gibt. Der 

Eremit Peter (nach des Verfaffers Unterfuchungen ſcheint 

‚man den Namen des Mannes noch nicht einmal recht zu 

wiffen) war ſchon als Züngling mit Gottfried von Bouillon 

fehr wohl bekannt. MWahrfcheinlich ein Umftand, der: viel zu 

den nachfolgenden Gefchichten beitrug. Peter erfuhr alle Abs 

wechfelungen der menfcplichen Gefinnungen gegen ihn, wie fie 

vielleicht noch Fein. Parteianführer fo bitter gekofter hat. Wie 

er. vor den Synoden zu Piacenza ‘und Clermont überall her⸗ 

umreiste, um die Gemüther zu ber päbftlichen ‚Propofition 

vorzubereiten, trieb man die Verehrung fo weit, daß man 

dem Efel, auf welchem er ritt, die Haare, als heilige Reliquien 
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ausraufte. Das Volk lernte aber auf dem Zug felbft feinen. 

Propheten nach und nach fo Fennen, "daß er nicht nur alles 

Anfehen unter der Armee verfor, fondern auch auf das fchimpf- 

lichfte behandelt wurde. Der jchändlichfte Auftritt war wohl. 

bei der Belagerung von Antiochten. Der Hunger und das 

Elend im chriftlichen Xager waren fo hoch geftiegen, daß auch 

Petern fein Fanatismus nicht mehr ſtandhaft erhielt. Er 

‚ ging mit. einigen andern der vornehmften - Kreuzprediger aus 

— 

dem Lager durch: Tankred aber ließ ihn einholen, und er 

mußte im Ungefichte der ganzen Armee ſchwoͤren, feinem Kreuz⸗ 

Gelübde nicht mehr untreu werden zu wollen. Sehr fein ift 

durchgängig in den Erzählungen des dritten und vierten Bans 

‚des nicht nur das Ausfchweifende des Enthuſiasmus in eins 

‚zelnen Beifpielen bemerkt, und die Betrügerei gezeigt, wie. fie 

den Enthufiasmus fo Fünftlic) zu nähren wußte, fondern auch 

die Spuren find auf das glücklichfte gefunden, wie ſich felbft 

Bei einem böchft enthuſiaſtiſchen Zeitalter Faltblütiges Nachden⸗ 

fen mancher fceptifchen Köpfe äußerte, Das Zufammentreffen 

der roh Friegerifchen Franken und der weichlichen galanten 

Griechen veranlaßt beſonders bei dem erften Kreuzzug viele der 

lächerlichften Auftritte, Der Kaifer Alerius zeigte fich den frans 

kiſchen Herren gewöhnlich i in feinem ganzen orientalifchen Pomp, | 

und den größten Theil derfelben fchlug auch wirklich die Pracht ö 

der Audienz fehr nieder. Robert von Paris aber fette fi) 

ohne weitere Komplimente zu dem Kaifer auf den Thron bins 

auf, und Alerius hätte nicht das Herz gehabt, ihn über feine 

Unverfchämtheit zu beftrafen, wenn nicht der Bruder Gotts 

frieds von Bouillon feinen Landsmann herabgeführt hätte. 

Um der in ihrem Lager beftändig fpionirenden Griechen los 

zu werden, ſtellten ſich endlich die Franken, als ob fie Mens 

fchenfreffer wären, und das elende leichtgläubige Griechenvolf 

verlor fich ſogleich aus dem Iateinifchen Lager. Die Liebes 

[3 
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| Ausfchweifungen, welchen ſich die Kreuzfahrer überlegen, wa⸗ 

ren fo allgemein und bei, allen wiederholten Sittenreformen doch 
fo wenig in Ordnung. zu erhalten, daß man fich vieleicht Vier 

les nicht einzig aus der vorhergehenden Lebensart diefer Kirs 

heufoldaten, fondern auc) aus dem Umgang mit den. Öriechen 

und dem veränderten Klima erklären muß. So groß fonft 

auch der wechfelsweife Haß der Kreuzfahrer und der fogenanns 

ten Ungläubigen war, fo fanden fich doch zwifchen beiden 

Parteien beftändige Liebesverſtaͤndniſſe. Gottfried von Bouil—⸗ 

lon verdanfte einen großen Theil feiner Autorität nicht nur 

feinen perfönlichen Talenten, da er gewiß der edelfte, tapferfte 

unter. allen Großen der Armee war, fondern fehr viel. auch 

dem zufälligen Unftand, daß er chen fo fertig deutſch als 

franzoͤſiſch ſprechen konnte. Bei den häufigen Zänfereien zwis 

fchen den Deutſchen und Franzofen war es ihm unter allen 

übrigen Anführern am leichteftent, zu vermitteln, denn man 

ftelle ſich ſehr unrichtig vor, daß er kommandirender General 

des ganzen Heeres gewefen ſey. Bei der Belagerung von 

Antiochien war der Enthuſiasmus fowohl unter den Chriften 

als unter den Türken fo groß, daß von beiden. Seiten Kleine 

Heere vom Kindern gegeneinander aus zogen. : 
Wir Fönnten noch fehr viele folcher einzelnen Fleinen 

weniger befannten hiftorifchen. Züge auszeichnen, fie verlieren 

aber meiftens zu ‚viel, wenn fie aus dem Ganzen der Ge 

ſchichte herausgeriffen werden, und da ohnedieß das Werk 

durch eine, wie wir wiffen, ſchon angefangene Ueberfeßung 
unter und allgemeiner bekannt werden wird, fo ift das Biss 

berige zur Beurtheilung des Ganzen hinreichend. Einen wich⸗ 

‚tigen Dienft wärde der Ueberfeger "den deutſchen Publikum 

leiften, wenn er manche allzu unbeftimmte Citare des Barfaßp 

ſers ergänzte. Da im ganzen Werk die Gewohnheit herrfcht, 

immer nur den Namen. des Zeugen und nicht die Seitenzapl 
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‚beizufegen, fo würde eine allgemeine Reform aller Eitaten 
eine theild allzu muͤhſame, theils überflüffige Sache ſeyn, weil 

doch viele der alten Schriftfteller von den Kreuzzuͤgen durch 

ihre Kürze und chronologifche Ordnung dag Nachichlagen fehr 

erleichtern. Aber le Gendre, Montesgquieu u. ſ. w. ohne wer ' 

tere Beifegung zugeitiren, ift gar zu frei. - *— ER 

*) Bon der | 

ce Geſchichte der J— Niffionsam 

ſtalten zu Belehrung der Heiden in Oſtindien, 

deren erfter Band im Jahr 1776: erfchien, ift nun das 16—19te 

Stud an's Licht getreten. 

Es ift billig, diefe Nachrichten nicht fo eigentlich is eine 

Schrift für das Publikum anzufehen, fondern vielmehr ale Samm⸗ 

lung kurzer Notizen für diejenigen, deren Mildthaͤtigkeit dieſe 

Miffionsanftalten unterſtuͤtzt. Die Lehrart der Mifftonarien 

felbft, unter denen überdieß, wie ſich fogleich zeigt, ein großer 

Unterfchied an Fähigkeiten und Kenntuiſſen ift, darf auch 

nicht mit: der Strenge beurtheilt werden, womit man. fonft 

billig jeden Fehler der Kehrmethoden im Volksunterricht ber 

merkt; wie oft muß man zufrieden ſeyn, wern nur etwas 

in der Welt ausgerichtet wird, und wie wenig Sachen find, 

die fo gut: ausgerichtet werden, als möglich, wäre, Die Anz 
zahl aller Perfonen, die num feit dem Anfang der Milfion bis 

zum Sahre 1776, alfo innerhalb fiebenzig Fahren, in die Kirz 

chenbuͤcher eingefchrieben worden, . beläuft fich auf 15,634. 

Außer den Kindern, die bon chriftlichen Eltern erzeugt wor⸗ 

den, denn dieſe find auch unter obiger Zahl begriffen, erhielt 

die ganze chriftliche Gemeinde dafiger Gegenden im Jahre 1776 

einen Zuwachs von 84 aus dem Heidenthum und 23 ’aus 

der Fatholifchen Kirche. Der Zuwachs des folgenden Jahres 

*) Aus den Goͤtt. Gel. Anz. 1780. Zugabe St. 416. 
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ift nur um eine Perfon geringer, aber das Verhältniß der bes 

| kehrten Heiden und Katholiken ift beträchtlich‘ verſchieden. Es 

wurden 34 Katholiken aufgenommen und nur 72 Heiden ges 

tauft. Der Miſſionarius Schdllfopf, welcher nach Tirutſchi⸗ 

napally beftimmt war, farb ſchon zu Madras, wahrfcheinlich" 

weil er das Klima, diefer Gegenden nicht ertragen Fonnte, Die 

. Miffion hätte fich viel von feinem treuen Eifer zu verfprechen 

gehabt. Wir zeichnen nur einige Bemerkungen aus, weil bei 

den oͤftern Wiederholungen einer und eben derfelben Sache, 

die nach der ganzen Einrichtung diefer Berichte nothwendig 

vorfommen, Manches auch dem Kefer des naͤchſten beften 

Stuͤcks auffallen muß. - In Eerwari wurde. eim Menfch vom. 

Blitz getödtet. Um fi) von der Verunreinigung über dieſen 

Todten zu reinigen, fchnitten die Leute des Orts fünf Hun⸗ 

den die Ohren ab, verwundeten fie fonft noch fehr an dent 

Kopf, jagten fie fo auf den Leichnam hinein, damit das Blut 

aus diefen Wunden benfelben - befprengen möchte. Es ſcheint 

aber wohl nicht beſtaͤndige Ceremonie in einem ſolchen Falle zu 
ſeyn, ſondern dießmal nur von dem oberſten Bramanen ſo vor⸗ 

geſchrieben. Unter den Anhängern des Wiſchtnu und Siwen 

entſtand einmal ein Streit, welcher dieſer beiden Goͤtter der 

größte ſey. Die Verehrer des Wiſchtnu malen fein Bild 

auf ein großes Papier, und die Verehrer des Siwen fehreiben 

einige Berfe Über die Größe ihres Gottes auf cin Dlesblatt. 

Die Wafferprobe follte entfcheiden. Wiſchtnu's Bild im Waſ⸗ 

ſer ſinkt und verliert ſeine Geſtalt; die Schrift auf dem Oles 

wurde immer deutlicher, alſo gewann Siwen. ©. 399 Bei⸗ 

ſpiel eines Buͤßenden, der ſich ſo gewoͤhnt hatte, ſeine rechte 

Hand ſteif in die Hoͤhe zu halten, daß er ſie nicht mehr habe 
bewegen koͤnnen. Die Naͤgel an den Fingern waren ihm 
lang und krumm in einander gewachſen. Eine aͤhnliche Be⸗ 

ſchreibung eines Heiligen kommt S. 408 vor; er gibt 
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fchlechterdings feinen Raut von fich, Fein Zeichen von Ja oder 

Nein. Selbſt einer der bekehrten Chriſten (aus dem Maga— 
* 

buraniſchen Kreiſe) braucht es vor dem Richter als Rein 

gungseid von einem angeſchuldigten Verbrechen, daß er aus 

einem irdenen Gefaͤße, in welchem Kuhmiſt und Waſſer feuer: 

heiß gefocht waren, drei Steine mit bloßer Hand heraus⸗ | 

nimmt, S. 414 Mittel, wie die Schlangenbefchwörer den - 
. Schlangen öfters ihr Gift, nehmen, Sie halten ihnen etwas 

mehrmals vor, darein zu beißen, und das fo lang, bis aller 

jest vorhandene Speichel an das vorgehaltene Tuch fih ans 

gehängt hat, alsdann ift aller weitere Biß der Schlange ohne 

Gefahr. ©. 549. Probe der Negimentsverfaffung im Tan⸗ 

fehaurifchen. Ein heidnifches Mönchsftift von ungefähr tau 
fend Perfonen, zu Kumbagonam, genoß feit mehreren Jahren 

Die Freiheit, von einem jeden Haus im ganzen Tanſchauri⸗ 

ſchen jährlich einen halben Fano Steuer zu erheben. Dem 

wirklichen König machten die Mönche bei feinem Regierung 

Autritt ein Geſchenk von vier Pferden, und erhielten dafür 

ohne Anftand die Erlaubniß, kuͤnftig von jedem Haus einen 

ganzen Fano zu fordern, Sie erpreßten aber von Vielen 

mehr als drei, vier Fanos, fielen fogar irgendwo. hundert 

Mann ſtark ein, und. die Untertfanen koͤnnen vom König 

Feine Genugthuung erhalten. S. 5785 ift eine genaue eigene 

Beſchreibung der Inſel Ramefuram. Einer der englifchen 

-. Miffionarien fah einmal (nah) S. 585) einen Pandaram 

por einem Haufe, mit den Beinen im die Höhe gerichtet und 

mit Kopf und Händen auf der Erde fichend; in diefer Por 

fitur fchrie er um Almofen. ©. 594 unter den Bramanen 

fey die venerifche Krankheit fehr gemein, hingegen unter den 

Atteris trifft man fie gar nicht an. Diefe find eine Art 

von Nomaden, welche hinziehen, wo fie Arbeit finden, Ihre 

Arbeit iſt Teichgraben, den Grund zu Gebaͤuden legen u. dgl. 
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Seder Ehemann unter ihnen Hält fih verbunden, fein 

Weib umzubringen, wenn ſie Ehebruch begangen. S. 674 

von den zwei verſchiedenen Pongols oder Sonnenfeſten. Das 

eine das Bauchpongoͤlfeſt, wo des Mittags unter freicm 

Himmel ein Gefäß voll Neis gekocht werde, und wenn es 

wirklich im Aufkochen ift, bezeugen fie ihre Freude durch als 

ferlei Gefchrei und Abfeurung einiger Schießgewehre, Des 

Abends befuchen fie einander, und fragen, wie der Neid ger 

foht babe. Das Kuhpongölfeft ift mit mehreren und im 

Geſchmack jener Religion feierlicheren Ceremonien- verknüpft. 

©. 675 ff. ift eine von einem Bramanen felbft gemachte 

Ueberſetzung einiger peidnifchen Prophezeifungen bei dem Sons 

nenfeft. 

Selbft mit NRüdfi PR auf die Gründe einer —— 

gelinden Beurtheilung, welche wir oben aus dem ganzen Zweck 

dieſer Nachrichten hernahmen, glauben wir doch nicht ohne 

Urſachen einige allgemeine Bemerkungen beifuͤgen zu muͤſſen. 
Die Sprache der Miſſionarien iſt mauchmal in ihren Briefen 

und in ihrem Tagebuch fo beſchaffen, daß man ſehr wüns 

fchen muß, e8 möchte bei dem Abdruck dieſer Relationen mehr 

Aenderung vorgenommen werden. ©. 673 heißt es: „der 

guädige Gott fpannte feinen Diener, unfern theuern Kollegen, 

aus, und verlieh ihm eine felige Hinfahrt.“ Mehrere finn- 

liche Ausdrücke dieſer Art Fommen in allen vier Stüden vor, 

die wir vor uns haben. Wenn man aud) einem Miffionarius 

foldye Ausdrüde nicht verübelt, fo. find fie doch gewiß nicht 

fähig, unter das deutfche Publikum gebracht zu werden. Wir 

wiffen zwar nicht, ob die Katholiken in Oftindien gegen die 

Benennung Papiften weniger empfindlich find, als ihre euro- 

paifchen Olaubensgenoffen, aber da aus. der ganzen übrigen 

Gefchichte erhellt, daß der wechſelsweiſe Religionshaß aud) dort 

oft noch fehr Iebhaft werde, fo wäre fehr zu wünfchen, deß 

Spittlers ſaͤmmtliche Werte, X. Bd. 27 
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die Miffiona rien nicht, die geringfte Veranlaffung dazu geben 

möchten. Eine folche Vorfiht ſcheint um fo nothwendiger zu 

ſeyn, da meiſtens der dritte Theil der Neubekehrten Proſely⸗ 

ten. aus der katholiſchen Kirche find. Es muß. alſo die Er— 

bitterung des katholiſchen Theils ohnehin ſchon ſtark genug 

entzuͤnden, wenn ihm ſo viele Seelen verloren gehen. ©. 423 

‚ftellt der Miffionarius den Grundſatz auf, daß eine Verhei⸗ 

rathung, ohne priefterliche Einfegnung, wider Gottes Wort 

und Sünde fey. Eben deßwegen werden auch ein paar fols 

cher Perfonen nicht in die. Kirche aufgenommen, ungeachtet 

fie e8 ſehnlichſt verlangten. Vielleicht nur, daß der Fall hier 

nicht deutlich genug vorgetragen iſt, denn ſonſt waͤre doch 

gewiß hier Menſchengebot fuͤr Gottesgehot ausgegeben worden. 

Als gewöhnlicher Einwurf der Bramanen wird beſtaͤudig 
‚angeführt, man follte ihnen den. Gott der Chriften fichtbar 

zeigen, oder fie wöllten mit ihrem Bekenntniß zum Chriſten⸗ 

thum warten, bis ihnen Gott den Willen dazu ſchenke. Ein 

einziger berfelben verfichert, daß ihn am wirklichen Webertritt 

gar nichts hindere, als die Lehre vom heiligen Abendmahl. 

Er war nicht beruhigt, als bis man ihn verficherte, es ſey 

Alles nur geiftlich zu verfichen. Wir ſchließen aus dieſem 

Beiſpiel mit vieler WahrfcheinlichFeit, und koͤnnten es fehr 

leicht aus noch mehrern Stellen diefer vier Stüde beweifen, 

‚daß die ganze Religionsgefchichte, befonderd im Ruͤckſicht auf 
ihre philofophifche Behandlung, durch diefe Relationen fehr 

viel gewinnen Fonnte, wenn ſolche Einwuͤrfe der Bramanen 

nicht bloß in einer allgemeinen Anzeige hingeworfen, ſondern 

etwa mit eben der Umſtaͤndlichkeit erzählt wuͤrden, mit welcher 

der Miffionarius -diefelben wird gehört haben, 
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| 10. De finibus utriusque potestatis Ecclesiastice et Laic® _ 

| ‚Commentarius, in quo quaedam constituendo generalia - 

principia, communi disputantium suffragio plerumque 

‚recepla, media tentatur yia ad Concordiam Sacerdotii 

set Imperii. Authore RER Presbyt. et Mon. Ord. S. 

Bened. e Congreg. Casinensi et Jurisprud. Ecel. Prof. 

4780. 324 ©. 4.*) ’ 
Der Derfaffer erklärt ſich gleich anfangs, daß. er, ſich in 

die Zweideutigkeiten der Geſchichte nicht einlaſſen wolle, da 

man in den Altern Zeiten Feiner gewiffen beftändigen Regel 

gefolgt ſey, alfo die Praris der Altern Zeiten nad) einer oder 

der andern Meinung-gedreht werden koͤnne; er will deßwegen 

Alles bloß aus gewiffen allgemeinen Begriffen. herleiten , und 

glaubt diefe oft am ficherften zu finden, wenn er die Kano⸗ 

niften der verfchiedenen Partien verhört und das Ueberein⸗ 

flimmende ihrer Grundfäge ergreift. Das Verhör felbft wurde 
aber, wie wir an mehreren Beifpielen wahrgenommen haben, 

gar nicht mit der noͤthigen Unpartetlichleit angeftellt, fondern . - 

da wenige katholiſche Schriftfteller bei Behandlung dieſer 

Materie ihren Grundfägen immer vollfommen treu blieben, 

nur mehr, oder. weniger ſchwankten, als Marta, fo ergreift 

der Verfaffer diejenigen Stellen, welche ihm am bequemften 

find, Diefer hiſtoriſche Theil des Buchs oder die Aufhäufung 
folder Citaten aus verſchiedenen Kanoniſten macht die Ueber— 

ſicht des Ganzen" ein wenig. beſchwerlich, Hilft aber auch 

manchmal, das Verhaßte mancher Meinungen zu vermindern. 

Die proteftantifhen Kanoniſten werden meiſtens als Ketzer 

ohne viele ireniſche Verſuche abgewieſen; vielleicht waͤre hie 

und. da mehr Billigkeit beobachtet worden, wenn der Verfaſ⸗ 

fer an ſolche —— ei welche den ——— zwiſchen | 

9 Aus den Goͤtt. Gel. * 1781. Stuͤck 3, Eur 
P 97 ES 
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den Kollegialrechten der Kirche und dem Majeſtaͤtsrechte des 

Negenten forgfältig entwickelt haben. Ein Katholit mag im» 

mer feine Abfichten dabei haben, den Episfopaliften Beveridge 

noch als den offenherzigften Proteftanten anzufehen. Wie viel 

der Verfaffer von den Rechten des Sacerdotii oder manchen 

feiner bisherigen Forderungen abgegeben habe, um concordiam 

cum Imperio zu verfichern, wird folgende fummarifche Dar: 

ftelfung zeigen, - Die Grenzen der beiden echte, von welchen : 

hier die Rede ift, werden nach dem Zweck der beiderfeitigen 

Gefellfchaften beftimmt. Zweck der Firchlichen Geſellſchaft ift 

Beförderung der ewigen Glücfeligkeit, und Zweck der bürgers 

lihen, Beförderung des zeitlichen Wohls des Menfchen. Hier 

nach beftimmen- fih auch die Mittel, welche eine jede dieſer 

Gefellfhaften zu Erreichung ihres Zwecks brauchen Faun. 

Keine ift der andern fubordinirt, der König als Ehrift ift 

zwar der Kirche unterworfen, aber die potestas regia ſelbſt 

iſt von dieſer Unterwuͤrfigkeit frei. Die Kirche hat zwar von 

Gott ein gewiſſes Zwangsrecht erhalten, das heißt, ſie kann 

exkommuniciren u. dgl., fie kann auch gewiſſe koͤrperliche 

Uebel, als Poͤnitenz, auflegen, aber nicht als eigentliche 

Strafe. Wo ſie wenigſtens das letztere Recht hat, hat ſie 

es nur der Gnade des Regenten zu verdanken, oder iſt es 

eine Ausartung der Pönitenzen, wie fie freilich ſchon im 

ſechsten Jahrhundert vorfommt. Vergeblich wäre es deßwe—⸗ 

gen doch, hier reformiren zu wollen, denn der lange Beſitz 

gibt auch dieſen erworbenen Rechten eine eben fo unverlegliche 

Heiligkeit, als ob es urfprüngliche Rechte wären. Wie e8 

in Ruͤckſicht auf die erfte Gefchichte der Kirche eine fehr ums 

geſchickte Hypotheſe ift, an eine urfprüngliche ©leichheit der 

Menſchen zu denken, fo auch in Anfehung des Staate. In 

beiden foll nicht erft nach menſchlichen, fondern fchon nad) 

göttlichen Nechten ein imperium ſeyn. Für Kirchenfachen, 
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deren Entfcheidung allein bei der Kirche fen, will der Ders 

faffer das alles gehalten haben, wofür fich entweder in dem 

Geſetzen Chrifti oder in den Koncilienfhlüffen und päbftlichen 

Dekreten Vorſchriften finden, und wenn vielleicht, wegen einer 

Sache in geiftlichen und. weltlichen Geſetzen Vorſchriften vors 

handen find, fo muß der Verbrecher von beiden Theilen ger 

firaft werden. Uebrigens foll man bei der Frage, was causa 

mixta fey, nicht auf eine gewiffe allgemeine Definition, fons - 

dern auf bisherige lange, Gewohnheit fehen. Bei dem Artikel 

de immunitate Clericorum et rerum Ecclesi& foßt der 

Verfaffer Alles in die zwei Punkte. In allen Dingen, melde 

an fich geiſtlich und kirchlich find, tft der Klerifus kraft gött- 

lichen Rechts von aller Gewalt. der Laien frei, aber in bloß 

zeitlihen Sachen und ſolchen Kriminalfällen, welche das 

Geiſtliche gar nicht betreffen „ ift er nur nach menfcplichem, 

freilich aber dabei hoͤchſt billigem Rechte frei. Deßwegen kann 

kein Regent dieſes Recht aufheben, ohne ſich ſchwer zu ver— 
fündigen, und weni Streitigkeiten entftehen, , follte man im⸗ 

mer zuerft auf den alten Beſitz fehen, wenigfiens darf der 

Regent, wie doch felbft das natürliche Recht fordert, hier 
feine einfeitigen Veränderungen machen. Muͤhſam umftändlich 

wird der Beweis geführt, daß Fein Regent in Kirchenfachen 

neue Geſetze geben dürfe, von Geſetzen wider die Canones 

koͤnne gar nicht bie Frage feyn, aber auch Feine, wodurd 

Dinge vorgefchrieben würden, wegen welcyer in den Canoni- 

bus nichts beftimmt fey. Diefer Grundfaß wird aus der 

oben feftgefegten wechfelsweifen Unabhängigkeit der geiftlichen 

und weltlichen Macht hergeleitet, und es fließe nothwendig 

auch aus Apoſtelgeſchichte 20, 28. zu regieren die Gemeine 

Gottes, An Biſchofe, nicht an Könige fey dieſer Spruch) 

gerichtet. Die hiſtoriſche Demonftration dieſes Grundfaßes, 

‚oder daß es in den beſten Zeiten der Kirche immer ſo geweſen 

— 
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fey, iſt voll Keiner hiſtoriſchen Chikanen. Das Beifpiel 

Juſtinians und der fraͤnkiſchen Kapitularien, welches dieſem 

Grundſatz fo auffallend entgegen iſt, foll deßwegen nichts 
beweiſen, weil entweder dieſe Geſetze ſolche Punkte betreffen, 

über welche ſchon vorher Kirchenverordnungen da geweſen 

feyen, daß alfo durd das weltliche. Geſetz nichts Neues In 

der Kirchenzucht befiimmt wurde; oder weil fie in ſolchen 

Verſammlungen abgefaßt wurden, wo die Biſchoͤfe das Meifte 

zu fprechen hatten. Die hiſtoriſche Bemerkung von dem nicht 

zu Unterfcheidenden der eigentlichen Synoden und der Reich: 

Verſammlungen wird deßwegen hier ſehr gut benutzt, aber 

wichtige Bemerkungen mußten verſchwiegen, andere in ein 

ganz falſches Licht geſtellt werden, nur um einige Wahrſchein⸗ 
lichkeit herauszubringen. Mir Uebergehung einiger Neben— 

punkte ziehen wir nur noch einige Säße aus, welche das 

Recht der Regenten über die Kirchenguͤter betreffen. Zuerſt 

wird der Kirche das Eigenthum derfelben zugeſprechen, weil 

einige auch diefes fireitig machen wollten; Pflicht der Regen⸗ 

ten ift die Vertheidigung der Kirchengüter, und deßwegen ſind 

dieſe den Steuern und Abgaben unterworfen, aber nimmer 

mehr hat der Regent das Recht, - Kirchengürer an Laien zu 

übertragen, oder fie zu feiner Kammer einzuziehen, nicht als 

ob eine gewiſſe myfteridfe Heiligkeit mit den Kircheuguͤtern 
‚verbunden wäre, fondern weil die Befigungen der Kirche eben 

fo gefichert feyn muͤſſen, wie die Befigungen einer jeden 

Privatperſon. Selbft das ficht nicht bei den Regenten, Kir- 

chenguͤter von einer Kirche zur andern zu thun, oder von einer , 

societas ‚Ecelesiastica zur andern, oder auf irgend eine 

Meife ihre erfte urfprängliche Beftimmung zu ändern. Wie 

fehr die Gefhichte der Kommenden und anderer folcyer Erfin- 

dungen dem Verfaſſer hier befehwerlich fallen muͤſſe, weiß 

jeder GefchichtFundige, und kennt auch. das Zutereffe eines 

y 
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‚Mönche von Monte Caſſino, zu behaupten, daß Güter, die 

einmal bei einem Klofter feyen, an Fein anderes follen übers 

getragen werden. In den positionibus. historicis, welche die 

drei legten Kapitel einnehmen und fich auf Kirchenjurisdif- 

tion in bürgerlichen Sachen, auf die PerfonalImmunitäten der 

Geiftlichkeit und auf die Immunitaͤt ihrer Guͤter beziehen, 

fanden wir nichts Neues, das nicht ſchon bei Thomaſſini 

und Muratori angetroffen wuͤrde. 

Nachgiebiger iſt wohl der Verfaſſer in manchen ſehr 

wichtigen Punkten, als viele feiner Vorgänger, aber fo lang 

gewiffe Grundfäge bleiben, fo lang ift es unmöglich, daß 

wahre Eintracht der werfchiedenen Partien geftiftet werden 

kann, und die hiftorifchen Unterfüuchungen müffen immer hoͤchſt 

‚mangelhaft und unzulänglich feyn, fo lange man fie bloß als 

“Urkunden zu ‚gewiffen fchon gefaßten Meinungen brauchen, | 

und nicht zur lautern Duelle feiner Meinungen machen will. 
Verdrießlich iſt das Hin⸗ und Herdrehen einzelner Beifpiele, , 

anſtatt ſich, fo viel möglich ift, ganz in den Geiſt und die - 

Derfaffung der alten Zeiten Bineinzufegen. Ä 

11; @. G. Plane) Geſchichte der — der 

- Veränderungen und der Bildung unfers prote 

feantifhen Lchrbegriffs, vom Anfangder Refor⸗ 

mation bis zur Einführung der Konfordiem . 

Formel. LBand. Leipz. 1781. 91.8 1 Alp. 23.) 

Seit Langem haben wir Feine Gefchichte gelefen, die mit 
fo richtigem Gefhmad und mit fo feiner pfochologifcher Kennt 

niß geſchrieben iſt, als gegenwaͤrtiges Werk. Sowohl in der 

‚Anlage des Ganzen, als in der Ausfuͤhrung —9* —— 

—* Aus den Sött. Gel, Anz. 1781, Std 95, u. 1784, Stuͤck 48. 
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herrſcht die trefflichfte, ungefuchtefte hiftorifche Kunft, und den 

wahren, allein echten Erzählungsron hat unter allen deutſchen 

‚Hiftorifern noch Feiner, wie ung fcheint, fo glüdlich ‚getroffen, 

als diefer Verfaffer. Der Titel zeigt ſchon den ganzen Plan 

‚des Buchs, aber diefer erfte Theil darf noch nicht im Ver: 

haͤltniß gegen den gewählten Titel beurtheilt werden; erft 

mußte in diefem Bande der Leſer auf die Stelle hingeführt 

werden, von wo aus er die ganze vor und hinter ſich liegende 

Gegend einigermaßen überfehen Tann, um defto ficherer und 

angenehmer durch manche oft labyrinthifch fcheinende Pfade 

ſich weiter fortleiten zu laffen. Dft war deßwegen in diefem 

Theil eine gewiffe beredte Ausfuͤhrlichkeit nothwendig, und die 

Geſchichte geht nur bis auf den Reichstag zu Worms im Fahr 

4521. Gleich im der Schilderung der Lage, in welcher fich 

Miffenfchaften, und befonderd Dogmatif, zu Anfang des 

fechzehnten Jahrhunderts befanden, wird man mauche herr- 

liche Bemerkungen antreffen, die, fo oft fehon diefe Lage ge 

fhildert worden ift, doch hier zum erften Male in ihrem rechten 

Lichte ſich zeigen. Die unvermeidliche Inkonſiſtenz des dama— 

ligen theologifchen Syſtems, die Vortheile einer folchen Zus 

Fonfiftenz für einen auftretenden Reformator; richtige Schäßung 

des Schadens und Vortheils der Klöfter im damaligen Zeit: 

alter; Bemerkung der Gradation, wie ſich nach und nach der 

Pabftzauber verloren, und was für politifche Revolutionen zu 

feiner Entfräftung am meiften beitrugen. Nur bei der Ge 

ſchichte der myſtiſchen Theologie und der beſonders auch zu 

Anfang des ſechzehnten Jahrhunderts recht fihtbaren Sdei- 

dung der ſcholaſtiſchen und myſtiſchen Partien (©. 45) hätte 

uns eine individuellere biftorifche Ausführung nothwendig 

gefchienen. Das Gefagte ift gar zu fehr allgemein, und viel- 

leicht Daß zufällig hieraus eine merfliche Lüde in der Ges 

ſchichte ber erften theologifchen Denfungsart Luthers entftanden 
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iſt. Der bekannten Schrift: Deutſche Theologie, 

welche fchon 1516 mit Luthers Vorrede erfchien, ift gar nicht 

gedacht, und doch har fich in manchen Artifeln der erfte theo- 

logiſche Sprachgebraud Luthers daraus gebildet. Sollte nicht , 

etywa auch einzig aus Luthers fruͤher und inniger Bekanntſchaft 

mit myſtiſchen Schriften erklaͤrt werden koͤnnen, warum ſeine 

Ueberzeugungen in der Lehre vom Abendmahl den Ueberzeu⸗ 

gungen Zwingels fo unverföhnlicy entgegengefeßt waren. Auf 

ferdem ift es und unbegreiflich, warum der große Mann, der 

fonft fo ungern über eine Sache firitt, welche Keinen unmits 

telbaren praftifhen Einfluß hat, hier in Schäßung des Mo—⸗ 

‚ments diefer Lehre feiner fo gar fehr vergaß. Luthers Refor⸗ 

"mation im Verhaͤltniß gegen die römische und fcholaftiiche 

Theologie ſcheint uns noch viel mehr Probe feiner Unerfchros 

ckenheit, als feines Genies; aber im Verhältniß gegen die 

Myſtik, welche er fo fehr liebgewonnen hatte, ift nicht nur 

die Umwandlung viel allmähliger, fondern auch viel mühfamer 

gefchehen. Sein Temperament Fam ihm wohl fehr oft dabei 

zu Hülfe, Nach unferer Vermuthung hätte auch bei Erklaͤ— 

sung der Kloftertentationen Luthers mehr Ruͤckſicht auf diefes 

Temperament genommen werden Tonnen. Luther war in dem 

"Alter, wo fid die Natur für gewiffe Bedürfniffe faft fordernd 

zu entwideln anfängt, und doch fühlte er den ganzen Drud 

des übernommenen Gelübdes; felbft fein Eifer, welchen er 

nachher für die Eherechte der Geiftlichfeit und gegen die Klo⸗ 

ftergelübde erwies , zeigt, wie uns fcheint, hinlänglich, daß 

er für Behauptung feiner Unfchuld gekämpft habe. Erasmus 

und Melanchthons Charaktere (S. 150) find fowohl im Zus 
fammenhang der Erzählung, ald hie und da in einzelnen 

Stellen fo hervorſtechend fchön gezeichnet, daß wir Faum ber 

Verſuchung widerſtehen Tonnen, fie als Probe eines feinen 

ꝓſychologiſchen Raifonnements zu excerpiren. Dank fey dem 
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Verfaſſer, daß er es dem edlen Rotterdamer nicht zum Vers 
brechen machte, über die Mittel der Befdrderung der Refor⸗ 

mation ganz anders gedacht zu haben, als Luther und Luthers 

Schuͤler. Freilich läßt ſich nicht leugnen, daß eine gewiſſe 

Liebe zur Behaglichkeit in die Erasmiſchen Reformations⸗Ideen 

keinen geringen Einfluß gehabt habe. Man muß uͤbrigens die 

vom Herrn Verfaſſer gezeichneten Charaktere immer nur auf 

die Zeitperiode referiren, in welche ſie geſtellt ſind; denn daß 

Melanchthon nicht mehr der alte ſanfte Schwarzerd war, da 

er gegen Oſiandern ſchrieb, und daß Luther, da Seele und 

Leib unter den erdruͤckendſten Geſchaͤften zu unterliegen aufin— 

gen, feine vorige frohe Standhaftigfeit nicht behielt, dieß 

"wird wahrfcheinlich in den künftigen Theilen dieſes Werks mei⸗ 

ſterhaft ausgefuͤhrt werden. Es iſt bei dem engen Raum die⸗ 

ſer Blaͤtter uumdglic, an einzelnen. Beifpielen zu zeigen, wie 

vollftändig der Herr DVerfaffer Alles gefannt, 'gelefen, durde 

dacht habe, was man hie und da bisher vereinzelt über die 

Reformationsgeſchichte hatte; wie richtig er widerſprechende 

Erzählungen» vereinigt, wie gluͤcklich er manche Excerpte aus 
Luthers Schriften in das Ganze zu verflechten gewußt, wie 

unparteiiſch er ſelbſt die Nachrichten der Gegner benutzt, und 

Schwächen feiner Helden. weder geleugnet, noch frech in's 

Helle geftelt babe, Wir überlaffen dieſes alles: der eigenen, 

und eben deßwegen auch defto angenehmern. Bemerkung der 

Leſer, und wären begierig zu wiffen, ob fie nicht bisweilen 
mit dem Recenfenten die dunkle Empfindung bei fih wahrnaͤh⸗ 

men, daß in einigen Stellen zu viel in. die Seele der. guten 
Alten Hineinraifonnirt worden ſey. Wir äußern diefen Ver⸗ 
dacht nur ganz ſchuͤchtern, weil der Herr Verfaffer bei feiner. 
Belefenheit in den Brieffammlungen ber Reformatoren manch⸗ 

mal eine Stelle vor Augen gehabt haben mag, deren wir 

uns nicht mehr erinnerten aber nach dem Zoraleinbrud zu 

- 
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urtheilen, den die Leſung von Luthers Briefen bei,uns zuruͤck⸗ 

ließ, fo, Hat ihm der. Herr Verfaſſer in Behandlung. feiner 
Gegner viel zu überlegt handeln laffen. Etwas MWeniges über 

einige einzelne Stellen. ©. :56:° ‚Luther habe von feiner 

Reiſe nach Nom immer mit‘ Zurüchaltung geſprochen, und 

ſogar die Erinnerung an dieſelbe gefliſſentlich vermieden.“ 

Dieß ſcheint uns unrichtig. Man ſehe die Anekdoten, welche 

Luther in der Schrift von Winkelmeffe und Pfaffenweihe und 

in der Zufchrift zur Auslegung des A1Tten Pfalms von feis 

nem römischen Aufenthalt erzählt. ©. 177 glauben wir, daß 

der Herr Verfaffer gegen Luthern und Garlftadt zu gürig war, 

Sie waren wahrſcheinlich damals noch beide firenge Auguftis 

nianer, hatten noch nicht den nachher fein ausgeſponnenen 

lutheriſchen Lehrbegriff, und mere passive wollte mehr ſagen, 

als es jetzt in unſerer Dogmatik ſagt. Wie behauptet wer⸗ 

den koͤnne, daß die Auguſtiniſche Lehre vom freien Willen bei 

näherer Unterſuchung großentheils ihre unfreundliche Haͤrte 

verliere, war uns ſehr unverſtaͤndlich. ©. 182 ob wohl nicht 

der Beifall, welchen Melanchthon der Eckiſchen Diftinfrion 

zwiſchen totum und totaliter gab, bloßer Spott war? Mit 
dem Verbrennen des kanoniſchen Rechts fcheint der Herr Ver: 

faſſer (S. 340) beffer zufrieden zu feyn, als damals die Zu: 

riften in Wittenberg; er glaubt, es fey damit nicht mehr ge- 

ſchehen, als mit den emphatifchen Kobreden, welche Luther 

oft vorher dem Dekret und den Dekretalen hielt. ; I 

Wir fehen der Fortſetzung dieſes Werks mit Begierde 

entgegen, und nennen hier mit Abficht den Namen feines 

Verfaffers, des Herrn Profeffors Plank zu Stuttgart, 
um ihn defto mehr zu befchleunigter Herausgebung deffelben 

zu verbinden und einen der gelehrten Männer befannt zu 

v machen, welche bei. dafiger —— —— mit ſo gutem 

Erfolg arbeiten. 
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‚Zweiter Band, Leipzig 1781. 518 Geiten. 

Die Gefhichte geht hier von 1521 — 1530, Die Ge 

fchichte des Wormfer Reichsrags enthielt noch der erfte Theil, 

amd die Gefchichte des durch die Konfeffion merkwuͤrdig ge⸗ 

wordenen Augsburger Reichstags wird der dritte Band begrei— 

fen. Auch in dieſem Theile herrſcht eben die feine Kunſt zu 

+ erzählen, eben der Reichthum von Nachrichten, hie und da 

noch vermehrter und vollftändiger, old wir bei dem erſten 

Theile gerühmt haben, aud): größtentheils eben das glückliche 

pſychologiſche Raiſonnement, das aus der Iebhafteften Intui⸗ 

tion der individuellen Lage und Charaktere aller handelnden 

Perfonen fließt. Oft hat uns nur in Anfehung der meift 

vortrefflich, entwickelten Beweggründe der handelnden Perfonen 

u. f. w. der Gedanke beunruhigt, ob nicht unvermeidlich Er⸗ 

fhleichungen bier vorgehen müßten, die, fo aufmerkſam und 

. ‚wahrheitsliebend auch der Berfaffer ift, am Ende doch einen 

‚ganz falfhen Schimmer und Schatten auf die Begebenheiten 

felbft werfen. Wie oft entdeckt nicht der Menfch erft nad) 

© genommener und vollbrachter Entſchließung, was für Gründe 

ihn billigft zu dieſer Entfchließung bringen Fonnten, und 

wie Mancher macht diefe Entdeckung auc nicht einmal nach» 

ber; der erfte Entſchluß ift oft Wirfung eines Beweggrundes, 

deffen geringes Gewicht: wir bald nachher ſelbſt einfehen oder, 

unpbilofophifh zu reden, ein Werk des Zufalle. Jede pſycho⸗ 

logifch raifonnirende Gefchichte verliert höchft wahrfcheinlich 

an Wahrheit, je mehr fie ganz in's Einzelne geht. In mans 

chen Zällen bat fi) auch wohl der Herr Verfaffer die indi- 

viduelle Lage der Handeluden nicht ganz vergegenwärtigt. So 

zweifeln wir, ob ©. 177 ff. die Urfachen des entſtandenen 

Bauernkriegs hinreichend richtig erflärt feyn mögen. - Der 

Reformationsfturm: mag einen Theil der Afche hinweggeweht 

haben, der das lodernde Feuer deckte, aber gewiß trafen 
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gerabeim damaligen Zeitalter fo viele zündende und das 

Feuer nährende Urfachen zufammen, daß man die Reformation 

nicht einmal ald eine der allerwichtigiten anfehen kann. 

Roͤmiſches Recht, geftiegener Lurus der Fürften ſeit Marimis 

lians und noch mehr feit Karls V. Zeit, vermehrte Regierung» 

Bedürfniffe befonders feit dem Anfang des fechzehnten Jahr⸗ 

hunderts, daher entfichende neue Steuern, Einfluß des völlig 

aufgehobenen Fauftrehts auf das Berragen des nun minder 

beſchaͤftigten Adeld gegen feine Unterthanen, erwachte Eiferfucht 

des Landvolf gegen die Städte, welche ſich meift in ein fehr 
freies Verhaͤltniß gegen ihre Fuͤrſten geſetzt hatten. Der Herr 

Verfaſſer weiß das alles ſo gut, als irgend ein Recenſent; 

aber es geht dem pſychologiſch raiſonnirenden Schriftſteller 

wie dem handelnden Meuſchen ſelbſt. Aus der Menge zuſam⸗ 

mentreffender Umſtaͤnde, welche ein gewiffes Phänomen herz 

borbrachten, erhebt fich einer oder der andere vorzüglich Klar, 
für deſſen Auffaffung unfer Gemürh gerade geftimmt war, und 

der Schriftfteller, der doch felten bei Erzählung der Gefchichte | 

ſich felbft ganz vergeffen kann, gibt den Begebenheiten feine 

Form und ift zulegt oft wider feinen Willen, wenigftens bei 

Beurtheilung einzelner Handlungen großer Männer höchft uns 

gerecht. Es würde unnüge Krittelei feyn, bei irgend einem 

andern, als folchem klaſſiſch hiſtoriſchen Werf fo theoretifch 

gelehrt fcheinend und ausführlich davon zu fprechen, aber felbft 

der Danf und die hochachtungsvolle Verehrung, welche wir 

dem Verfaffer nach. Lefung- diefed zweiten Theils aufs Neue 
ſchuldig waren, bewogen uns zu einer Erinnerung, die viel⸗ 

leicht fuͤr die Fortſetzung des Werks noch wichtiger werden 

koͤnnte, als fie es gerade für dieſen Theil iſt. 
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12. Beiträge zur Befdrderung des vernünftigen 
Denfensin der Religion, Erftes Heft. Srant- \ 

furt und. Leipzig. 1780, 8. *) 

Eine Sammlung Eleiner theologifcher Yuffäße, größten, 

theils uͤber ſehr intereſſante Materien, bei welchen, da ſie be⸗ 

ſonders zum Theil auch hiſtoriſch ſind, durch jeden neuen 

Forſcher immer wieder einiges Licht gewonnen werden kann. 

Der Zweck dieſer Anzeigen leidet nicht, daß wir jeden dieſer 

elf Aufſaͤtze einzeln ausziehen und beurtheilen; wir bleiben nur 

bei einigen der vorzuͤglichern ſtehen. 4) Gedanken uͤber die 
Art, wie man die in den Evangelien erzählten Wundergeſchich⸗ 

ten in dem Vortrag an dad Volk beugen muͤſſe. Der Vers 
faſſer halt den Beweis für die Wahrheit des Chriftenthums 

aus deu Wundern fuͤr einen bloß relativen Beweis, brauchbar 

und faſt nothwendig fuͤr Juden und Heiden zu den Zeiten 

Chriſi, unſerm aufgeklaͤrteren Weltalter aber entbehrlich. Er 

foll alfo- auch nicht im Vortrag an das Volk gebraucht wer- 

den; es Fonnte fogar Schaden bringen, wenn man es thun 
wollte , die Wunderbegierde des Volks Fonnte genähtt, zum 

Theil auch Zweifelfucht unnöthig erregt werden, Wir wiſſen 

nicht, was für ein, Publifun der DVerfaffer bei feiner Abhand- 

lung vor Augen gehabt haben mag, denn fonft ift es doch 

wohl immer gewöhnlicher, aus Gelegenheit des Tauben und 

Stummen von der geiftlihen Taubheit, und aus Gelegen- 

heit des Blinden von der geiftlichen Blindheit zu reden. Eins 

mal hie und da des Jahrs dem Volke zu jagen, daß Jeſus 

und feine Upoftel die Wahrheit. ihrer behaupteten Autorität 

‚durch. ſolche Thaten bewieſen und hoͤchſt gültig beweiſen 

fonnten‘, dieß kann gewiß keinen Schaden bringen, wenn es 

recht gefchieht. In Anfehung des Hauptſatzes von der bloß, 

relativen Beweistraft der Wunder Fünnen wir dem Verfaffer 

* Aus den- Gött. Gel. Anz. 1781, Stuͤck 108. 
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gar nicht bike. Sreilich hat jeder. Beweis etwas Rela⸗ 

tives; es Fommt hiebei fo gar viel auf das Ange und: den 

Standpunkt eines Jeden an; alfo in fo weit würden wir nie 

‚ über den Beweis felbft freiten, wenn einmal nur die Sache 

"angenommen wird, welche bewiefen werden fol, Aber gewöhns 

lich werden hiebei Grundfäge in Anſehung des hiftorifchen 

Glaubens aufgeftellt, welche fhadlich feyn müffenz und warum 

foll nicht ein und. eben derfelbe Beweis für die Juden und 

für Newton möglich ſeyn? Iſt es bewiefen, daß, wenn ein 

gewiffer Beweis befonders nad) der Faßlichkeit des damaligen 

jüdifh und heidnifchen Zeitalter eingerichtet war, daß er nun 

nicht mehr Beweis für die Elarfe ſeyn Tann? 2) Ueber die 

exoterifche und efoterifche Lehrart der griechifchen Philofophen, 

mit Anwendung auf die chriftlicy theologiſche Lehrart. Ber 

fchiedene Lehrart muß nothwendig fen, aber nur nicht vers 

fchiedene Lehre. 3) Von der Uebereinftimmung der irrigen . 
und elenden Vorſtellungen der Chriften mit den albernen‘ und 

fanatiſchen Ideen der Juden. 4) Uebereinfiimmung der Goͤt⸗ 

tergeſchichte der Braminen mit der altjädifchen. 5)-Ein ſel—⸗ 
‚ tener Zug von Rachbegierde, aus dem zehnten Bande der 

Lettres edifiantes: Unter den Völfern auf der Halbinſel von 

Indien diſſeits des Ganges werde das Wiedervergeltungsrecht 

fo beobachtet, daß wenn einer ſich ein Auge ausreiße oder 

ſich um's Leben, bringe, der andere ein Gleiches zu thun vers 

bunden fey. Einſt foll einer bei einem eutftandenen Zwiſte 

fein vierjähriges Kind vor den Augen feines, Feindes zerfchmer 

tert haben; der Gegner, Vergeltung zu zeigen, ftieß feiner 
neunjährigen Tochter den Dolch in die Bruft. Das Surplus 

von Vergeltung zu erfegen, weil die Tochter doc) neun Jahre 

alt war, ermorbete der erftere feinen Sohn, der ſich eben zu 

verheirathen willens war; fo mußten noch Weib und Maͤd— 

hen und Knabe ferben, 6) Ein Auszug aus Pfellus Traktat 
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de :operationibus daemonum mit Anmerkungen und Zufäßen. 

7) Nachricht und Gefpräd von einem Manne, der ſich aus 

religidfen. Grundfägen ſelbſt verſchnitten hat. 8) Durch heu⸗ 

tige Klagen über den Deismus veranlaßte Gedanken. 9) Wels‘ 
ches find die Grundartikel der chriftlichen Religion, ein Aus 

zug aus einer unäberfegren Schrift des englifchen Theologen 
Softer. 10) Prüfung der Gedanken Herrn D. Walchs über 

den Gebrauch der Schriften des Neuen Teftaments in den 

vier erften Jahrhunderten. Ohne weitere fromme Wuͤnſche in 
Anſehung des polemifchen Dekorums dieſer Abhandlung nur 

einige Bemerkungen uͤber das Weſentlichſte derſelben. Herr 

Konſiſtorialrath Walch wollte Alles zuſammenſtellen, was 
ſich vom Gebrauch der heiligen Schriften der Chriſten in: den 

vier erften Sahrhunderten finden laſſe; manche dieſer Stel⸗ 

len mußte Gelegenheit geben, das Unhiſtoriſche der neuerlichen 

Leſſing ſchen Hypotheſe und einer befannten Meinung Herrn 

Semlers zu zeigen. Der Verfaſſer diefer Abhandlung läßt 

- Herrn Wald bloß gegen Semler fohreiben, und dann 

beweist wohl manche angeführte Stelle nichts, weil fie nie 

gerade gegen Herrn Semler etwas beweifen folfte. Herr Som 

ler hatte behauptet: sacri libri olim fuerunt zantum in ma- 

nibus Presbyterorum aut Antistitum Ecclesiarum, Herr 

Walch bewies, daß man den Chriften ohne Unterfchied das 

Refen der Evangelien und Epifteln zur. Pflicht gemacht habe, 

dag auch Laien, Männer und Weiber, Eremplarien derfelben 

befaßen. Der Verfaſſer diefer Abhandlung zeigt, daßes zu den 

Zeiten der Apoftel mit der Circulation eines Buchs fehwerer 

gehalten habe, ale jetzt, und ftellt fi, als ob Herr Wald 

nicht weit davon entfernt wäre, zu glauben, daß fchon in 

den erften Sahrhunderten eben die Publicität ‘der heiligen 

Schrift ftartgehabt habe, welche jeßt durch Buchdruderei und 

Canfteinifche Anftalten möglich ift. So war alsdann beiiefen, 
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daß nur Antistites Ecclesie ein Bibeleremplar haben koun⸗ 
ten, denn unleugbare Beifpiele des Gegentheils, welche 

in der Walchiſchen Schrift angeführt: find, werden als eins 

zelne Beifpiele angegeben. Die heiligen Schriften. der Ehriften 

ſeyen gewiß nicht in den Haͤnden auch der Juden und Heiden 

geweſen, denn ſonſt wuͤrde man beſſer von den Chriſten ge⸗ 

dacht, fanatiſche Vertheidiger des Chiliasmus und andere 

Chriſten beſſer unterſchieden haben. „So koͤunte man aber 

auch beweiſen, daß Voltaire die Bibel nicht gekannt habe. 

Wir koͤnnten mehrere ſolcher Demonſtrationen auszeichuen, 

aber zum Dank fuͤr einige eingeſtreute brauchbare Bemerfuns 

gen feyen fie verſchwiegen. Das Refultat der Walchiſchen 

Schrift fheint uns auch nad) diefer neuen, oft faft etwas 

bittern, Unterfuchung noch immer hiſtoriſch richtig. 11) Ueber 

den Einfluß des Chriſtenthums in das Voͤlkerrecht und die 

Regierung; wie uns duͤnkt zu parteiiſch und nicht hiſtoriſch 

genug. Immer das Chriſtenthum fo genommen, wie es im, 

achtzehnten Jahrhundert in dem neuen Teſtament gefunden 

wird, und alsdann iſt freilich der Schluß leicht gezogen, 
⸗ 

43.*) Wir ſahen ſchon laͤngſt mit innigſter Freude dem 
endlich einmal ungehemmten Schwung zu, womit ſich der 

menfchliche Geiſt in dem wichtigſten Theile des katholiſchen 

Deutſchlands uͤber verjaͤhrte, bloß durch Gewohnheit geheiligte 

Mißbraͤuche erhebt. Unſere Nachbarn jenſeits des Rheins 

ſchreiben ſchon uͤber zwei Jahrhunderte von ihren Kirchenfrei⸗ 

heiten; wir Deutſchen haben unterdeß nicht einmal mit Mund 

und Feder gezüdt, Fonnen nun aber zum ewigen Ruhme 

Joſephs des Zweiten von dem fchreiben, was gefchehen tft, 

+) Aus den Gött. Gel. Anz. 1781. Stuͤck 153. 

Sboittlers ſammtliche Werte, X. Bbr, 28 
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nicht was gefcheben fol. Unter den mehreren kleineren Schrif⸗ 

ten, welche bei dieſer wohlthaͤtigen Revolution erſchienen ſind, 

zeichnen ſich durch die Wichtigkeit ihres Gegenſtandes uobe 

zwei vorzüglich aus: 

Abhandlung über den Eid, welden die Bifchoͤfe 

dem Pabſte abzulegen A werben. re 

8. und ke 

Disciplina vetus de subordinatione resdlenn ium erga episco- . 

pos per Josephum II. restaurata. Disquisitio pragma- 

tico-historica, cum Caes. Reg. approbatione. 8, 

Beide Gegenftände find nach denjenigen Verhaͤltniſſen 

entwickelt, in welchen ſie nothwendig Jeder anſehen muß, dem 

auch nur die erften Grundſaͤtze einer guten Staats⸗ und Kirchen: 

Verfaſſung nicht unbefannt find. Es Fonnten überdieß, wahr: 

ſcheinlich wegen des vorhabenden engen Raums, kaum Außerfie 

Punkte angezeigt werden, wohin jene beiden hierarchifchen 

Mißbraͤuche — Eremtion der, Mönche und Bafalleneid der 

Bifchöfe, dem Pabft gefehworen — nothwendig führen muͤſ— 

fen. Eine etwas feinere biftorifche Ausführung würde das 

Abfcheuliche des Krebsſchadens noch mehr enthüllt haben, und 

gewiß diefen Dank verdiente der erhabene Woplthäter feines 

Volks, daß. der ganze Umfang von Gluͤckſeligkeit, welche aus 

ſeinen weiſen, das Weſentliche der katholiſchen Religion gar 

nicht berührenden, Verordnungen entſpringt, ſelbſt noch zur 

Zeit der Gaͤhrung von einem geſchickten unpatenee Schrift 

ſteller ausgezeichnet würde. 
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14. Verfuh über die Befhuldigungen, welde 

dem Tempelherrnorden gemacht worden, und 

uͤber deffen Geheimniß; nebſt einem Anhang 

über das Entſtehen der Freimaurergeſellſchaft 

"von Friedrich Nicolai. 1782. 215 Seiten. 8. “) 

Die Gefchichte der Tempelherru, und befonders die Vor⸗ 

ftellung von dem traurigen Ende diefer merkwürdigen Geſell⸗ 

ſchaft, bat fich bisher mit der gewöhnlichen Nachläffigkeit einer 

gewiffen hiftorifchen Tradition fortgepflanztz Die Aften derfels 

ben waren zwar dem Publikum vorgelegt, aber unfere Hiſto— 

vifer find meift zu rüftig,. als daß fie erft Akten leſen follten, 

jeder, je, nachdem er ‚gegen König Philipp oder gegen. die 

Ritter mitleidig feyn wollte, nahm ſich einen. von den grös 

Bern Hiftorifern zum Fuͤhrer, und weil es immer ſchoͤner 

laßt, die Sache der Unterdruͤckten zu vertheidigen, fo. erfchien 

der habfüchtige Philipp gewöhnlich noch graufamer, als er in 

der That war. . Wie ermunternd ift Herrn Nicolas Beiſpiel 

für den Gefchihtforfher auf einem- Felde, das ſchon fo viele 

hundert Schriftfteller durchbotanifirt zu haben vorgaben, bie 

und da noch fo viel Neues, Intereſſantes und wahrhaft Prag⸗ 

matifches zu finden. Schon die einzige Bemerfung, daß fic) 

bei dem Tempelherrnorden mehrere Grade fanden, muß das 

Chaos der meiften bisherigen Erzählungen aufklären, bei dem. 

ſcheinbaren Widerfpruch vieler Ausfagen der Ritter UWeberein: 

ſtimmung und Wahrheit finden laffen, und auch in der Anz 

wendung auf die Geſchichte anderer Orden hoͤchſt fruchtbar 

werden. Mit wahrer Eritifcher Genauigkeit hat Herr Nikolai 
vortrefflih ausgefuͤhrt, daß die Verbrechen „welche den Tem⸗ 

pelherrn vorgeworfen wurden, Chriftusperleugnung, unnatuͤr⸗ 

liche Lüfte u. ſ. w. volllommen wahr geweſen ſeyen, nicht 

Aus den Goͤtt. Gel, Anz. 1782. St. 40. 
h 28* 
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gefunden haben, und zu den Zeiten und bei die ſen Schidfas 

len des Drdens Faum-fehr unerwartet fcheinen dürfen. Durd) 

einen fummarifchen Auszug der vielen ſchoͤnen hiſtoriſchen Ent⸗ 

wickelungen, durch welche der Verfaſſer ſeine Saͤtze bewieſen 

nur bei franzoͤſiſchen, ſondern auch bei. engliſchen Rittern ſich 

hat, würde zu viel verloren gehen; wir ſchraͤnken ung alfo. 

nur. auf einige einzelne Bemerkungen ein, auf welche uns 
Herr Nikolai felbft leitete, Ein Hauptfnote bei der ganzen. 

Unterfuhung blieb immer das Bild, das die Tempelherrn 

in ihren ©eneralfapiteln verehrt "haben follen, und. fowohl fein 

Name Baffometus, als die geheime Bedeutung deffelben, gibt 

Herrn Nicolai zu mannichfaltigen Vermuthungen Veranläffung, 

die mit einem großen Aufwand von Gelehrſamkeit unterftüßt 

» werden. Die Etymologie des Namens geben wir völlig vers 

oren, teil man den Namen nicht genug Eritifch gewiß weiß, 

und die Stellen, in welchen diefes Wort vorfommt, nicht 

einmal nothwendig machen, daß es befonderer Name diefes 

Bildes gewefen feyn muß. Wenn Baffometus Weisheirstaufe 

r heißen. foll, wie faun es Name eines Bildes feyn ? es wäre 

fhilicher Name der ganzen Initiation, bei der doch das 

Bild, wenn es das war, was es mach der Meinung des 

Verfaffers feyn fol, bloß eine Nebenfache geweſen wäre. Es 

ſoll das kabbaliſtiſch-ſymboliſche Bild des ſchaffenden Gottes 

gewefen feyn, alfo bloß finnliche Darftelung deifen, was der 

Juitiationseid ſchon verftedter enthielt. Doc auch dieſe 

Schwierigkeit nebft manchen andern überfehen, wie Fonnte 

man diefes-Bild, das Bild des ſchaffenden Gottes war, mit 

den Worten vorzeigen: Ecce unum amicum Dei, qui 

loquitur cum Deo, quando vult. Die ganze gefuchte hiſto— 

riſche Verbindung diefe& Phänomens mit den Fabbaliftifch 
guoftifchen Ideen hat. uͤberhaupt etwas, ‚das ber Gefchichte 

dieſer Zeiten: völlig zuwider ift. Das Klima eines fpigfindig 

D er 
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ſcholaſtiſchen Zeitalters und der ganze damalige Zuſtand im 
Orient waren der Entfiehung oder Fortpflanzung gnoftifcher 

 Borftellungen gar nicht. gänftig. Baffometus fprad) der un⸗ 

wiſſende Ritter den Namen M ahomeds aus, oder protofols 

lirte vielleicht: der bigötte Inquiſitor. Das Bild war weiter 

nichts, als eine magische Poſſe, ein Zauberorafel der Tem⸗ 

pelhern. Daher heißt es: qui loquitur cum Deo, quando 

vult; daher führten fü fie das Bild häufig bei fich, daher waren 

wahrfcheinlich nur die Aldermänner Depofitärs deſſelben. 

Waͤre das Wort Baffometus gleichſam das Ordenswort ges 

weien, fo würde es gewiß im der Ausfage mehrerer Ritter 

vorgefommen feyn, aber offenbar haben. die beiden, in deren 

Ausfage es vorkommt, nur der Kürze wegen daffelbe gebraucht, 
um nicht erft fürchterlihe Beſchreibungen machen zu muͤſſen, 

wie die Übrigen, und die Inquiſitoren, fo umftändlich auch 
ſonſt ihre Fragartikel aufgefegt waren, fanden deßwegen auch - 

nicht Urſache, fich weiter um diefes Wort zu befümmern. 
Der Herr Verfaffer hat fich den Zugang zu diefer, wie uns 

scheint, hoͤchſt wahrfheinlichen Erklaͤrung dadurch verfperrt, 

daß er die Worte, welche bei Vorzeigung des Bildes gefprochen 
x wurden (Eece unum amicum Dei, qui loquitur cum Deo, 

quando vult, cui referatis gratias, quod vos ad statum istum 

—— ſondern auf 

den Neuaufgenommenen deutet. Nur noch eine Bemerkung 

uͤber die Abhandlung von den Tempelherrn. Es iſt dem 

fcharffinnigen Herrn Verfaffer einige Male begegnet, daß er 

wenigftens für unfern hiftorifchen Skepticismus zu ſchnell von 

gewiſſen aͤhnlichen Phaͤnomenen auf eben dieſelben Urſachen 

ſchloß, und ſo manchmal hiſtoriſche Verknuͤpfungen zu machen 

ſcheint, welche vielleicht bei ſtrengerer Unterſuchung nicht ganz 

richtig. befunden würden, Wir wählen ©. 145 zum Beifpiel, 

weil ung dieſes eines der deutlichen zu ſeyn ſcheint. Hier 
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wird bemerkt, daß auch den Albigenfern Verachtung des Lei⸗ 

‚ bes und Blutes Chrifti und Mifhandlung des Kreuzes als 

eines verfluchten Zeichens Schuld gegeben worden, Wie aber 
doch die Menfchen aus den entgegengefegteften Pramiffen auf 

‚eben denfelben Schluß kommen Fünnen! Es gab Echwärmer 

des mittlern Zeitalters , welche Deßwegen alle Erueifire zer⸗ 

ſchlugen, weil fie glaubten, ihren Unwillen über die von Jeſu 

am Kreuz erdulderen Martern dadurch zu erfennen zu geben, 

und bei Andern war es nur ifonoflaftifcher Eifer, welchen ber 

allgemeine Aberglaube zu fehr gereizt hatte, Der Tempelherr 

| achtete des Sakraments nicht, der Waldenſer und Albigenſer 

auch nicht; jener vielleicht aus muhamedaniſchem Indifferen⸗ 

tismus, dieſer, weil er es bloß für eine Gelegenheit des hab⸗ 

füchtigen Pfaffen auſah. Sonſt fcheint uns auch der Herr 

Berfaffer aus der unter den Qempelherrn gewöhnlichen 

Hinweglaſſung der Konſekrationsworte bei dem Abendmahl. 

unrichtig zu folgern, daß fie Feine Gegenwart des Leibes und 

Blutes Chrifti oder Feine Transfubflantiation. geglaubt hätten. 

Würden fie die Konfetrationsworte ausgelaſſen haben, wenn 

fie nicht befürchtet hätten, daß die Leſung derſelben auf Brod 

und Wein eine Wirkung habe? Wie ſollte aber derjenige 

Transſubſtantiation glauben koͤnnen, der Gottheit Chriſti leug⸗ 

et, die ganze Geſchichte des Leidens Jeſu entweder fuͤr un⸗ 

wahr, oder vielleicht wohl gar für ſelbſtverſchuldete Leiden hielt? 

‚Der Widerfpruch ift zwar unlengbar, aber wie viele wider» 

fprechende Dinge haben nicht ſchon in manchem menfchlichen 

Kopf zufammengewohnt, und es iſt wohl micht viel weniger 

widerfprechend, ſich an der Lehre dom menfchgewordenen 

Sohn Gottes zu aͤrgern, und doch mir einem alten Menfchen- 

Fopf von Meffing oder Kupfer folchen Aberglauben zu treiben, 

als die Tempelheren thaten. War denn der Tempelherr un: 

‚ ter den Mubamedanern geduldeter, wenn er einer folchen 



1. Büfte görtlihe Ehre erwies, ald wenn er es gegen das Kreuz 

| that? "Beide Gebräuche, Mißhandlung des. Kreuzes Chrifti 

I und göttliche Verehrung diefes Bildes, fcheiuen fo genau mit 

einander verbunden gewefen zu feyn, daß man annehmen muß, 

fie feyen zu gleicher Zeit entftanden. Wie läßt ſich aber Bei 

des ald Nachahmung der Muhamedaner anfehen ?- Kommt 

vielleicht mehr Licht im die ganze Geſchichte, wenn man au⸗ 

‚nimmt, das göttlich verehrte Bild ſey Buͤſte eines ehemaligen 

Drdensgroßmeifters gewefen, den einer feiner Nachfolger eigens 

maͤchtig Fanonifirte, oder iſt es nicht uͤberhaupt vergeblich, 

die mögliche Eutſtehungsart erklaͤren zu wollen, da nach der 

"Einrichtung ſolcher Orden, beſonders wenn ihre Berfaffung 

ſtreng monarchifch ift, faft Alles von den unaufgeflärten Lau⸗ 

nen eines Einzigen abhaͤngt? Gerade geſtanden, eine Menge 

ſolcher innern Widerſpruͤche, welche ſich in den gewiß ſeyn 

ſollenden Ausſagen mancher Ritter finden, haben unſern Arg⸗ 
wohn unmwiderfichlich rege gemacht, ob es wohl möglich fey, 

aus defekten Protofollen parteiifcher Richter die Wahrheit zu | 

entdecken.‘ Wie läßt ſich nicht eine Sache bloß durch . 

Verſtuͤmmlung der Akten bis zur völligen Unterdrüdung der 

Wahrheit verftellen? Kennen wir denn einen einzigen der 

Zeugen, auf deren Ausſage gebaut wird, recht von Angeficht ? 

> Sind nicht überall die fichrbarften Spuren von Uebertreibung ? 

Kann die Schaar der Zeugen für irgend etwas. hier ein Bes 

‚weis feyn, da wir nicht wiſſen, wie viele von der Gegenpars 

-tei zu hören und unmöglich gemacht wurde? Wir brechen 

hier ab, um doc) aud) noch Einiges vom Anhang fagen zu 

koͤnnen. Der Urfprung der Sreimaurergefellfhaft wird 

| mit verfchiedenen hiftorifchen Beweifen folgendermaßen auseins 

andergefeßt. Zu der Mitte des vorigen Zahrhunderts, faſt 

zu eben der Zeit, wie ber erfte Anfang der koͤniglichen Gefells 

‚Schaft der Wiffenfchaften zu London entftand, vereinigte fich 
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eine Partie cfoterifher Philofophen, fuchte Kenntniß der 

Natur nad) dem Maß der damaligen Zeit, nahm ihren 

Sprachgebrauch aus Bacon’s Arlantis und aus den Schriften 

mancher ihrer Vorgänger in ähnlichen Verfuchen. Die ange 

fehenften Mitglieder diefer Gefellfchaft gehörten zur Maurer 

zunft, denn Seder, der in Kondon Bürgerrecht haben "will, 

muß fih zu einer gewiffen Zunft halten. Free mason heißt 

alfo nichts weiter, ald Einer, der das Recht der Maurerzunft 

genießt. Im Zunfthaufe der Maurer Fam man zuerft zuſam⸗ 

men, und weil die angefchenften Mitglieder in dieſer Zunft 

waren, fo traten nach und nad) aud) bie übrigen in dieſelbe. 

Freilich aͤnderte ſich das Objekt der geſellſchaftlichen Unterhal⸗ 

tung nad) deu Bedürfniffen der verfchiedenen Zeiten: wie war 

ed möglih, daß in den legtern Sahren Karls I. und unter 

der Regierung Crommelld eine Partie Engländer fi) ver, 
fammelte, ohne mit einander von Staatsfachen zu fprechen! 

Die im Haus der Maurerzunft verfammelten efoterifchen Phis - 

loſophen, waren Royaliften, und mußten, fobald fich der 

Zweck ihrer Zufammenfünfte auf Unterſtuͤtzung der koͤniglichen 

Sache lenkte, ihrer ganzen Geſellſchaft eine andere Einrichtung 

geben. Nachdem Karl H. in fein vaͤterliches Reich. wieder eins. 

gefeßt war, fo verlor fih auch die politifche Befchäftigung der 

Geſellſchaft, das efoterifche Philofophiren war ohnedieß damals 

aus der Mode, Chriftof Wren, der befannte Baumeifter der 

Paulskirche in Zondon, der um. die Zeit der Thronbefteigung 

Jakobs HM. Großmeifter der Geſellſchaft wurde, wandte deß— 

wegen die Unterhaltung feiner Freunde auf's Neue nach den 

Beduͤrfniſſen feines Zeitalters; doch erft 1725 foll bei: einem 

englifchen Speiſewirth in Paris von drei Englaͤndern die erſte 

Loge in Frankreich errichtet worden ſeyn. Herr Nikolai uͤberlaͤßt 

es der Betrachtung eines Jeden, wie ſich eben dieſelbe Pflanze 

nun unter ſo viele verſchiedene Himmelsſtriche verſetzt, von ſo 
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verſchiedenen Haͤnden gepflegt und in ſo mannichfaltigem Erdreich 

gewurzelt, nach neuen Zeitbeduͤrfniſſen oft vielleicht an Farbe, 

“oft vielleicht an Geſchmack und Wirkung habe ändern muͤſſen. 

Bei dem Schluß dieſer Anzeige erhalten wir zwei Bogen 

hiſtoriſche Zweifel über Herrn Nikolai's Schrift, die . 

vorzüglih den Anhang derfelben betreffen, aber ein paar 

hiſtoriſche Unrichtigkeiten defjelben fo beweifend rügen, daß: 

das Ganze neue Stüßen nörhig haben wird, Wir bemerken 

hier nur das MWichtigfte, denn wer wird. diefe zwei Bogen, 

von einer Meifterhand geſchrieben, nicht leſen? Herr Nikolai 

bat bei feiner Erklärung der Entftehung der Freimaurer Alles 

auf eine Stelle in der Brittiſchen Biographie gebaut, die aber 

gerade die beweiſendſte Stelle gegen ‚feine Meinung if. Bon 

Aſhmole wird. dafelbft erzählt, daß er den 16. Dit. 1646 zu 
einem Mitbruder der alten und ehrwürdigen Gefellfchaft der 

Sreimaurer erwählt worden fey. Herr Nikolai hat diefe Stelle _ 

| zum Grund gelegt, um zu zeigen, daß diefe Gefellfhaft 1646 

entftanden fey. Ueber den Namen Rofenfrenzer, feine 

allegorifche Bedeutung und feinen erften Gebraudh von Joh. 

Dal. Undreä fen bei Herrn Nikolai alles zu weit hergeholt: 

Andres nannte fich fo, weil ein Kreuz und vier Rofen fein 

Familienpettſchaft war. Bacon's Atlantis hat nicht die mins 

defle Beziehung auf Andreaͤ oder Rofenfreuzer und Tann es 

nicht einmal wegen der Chronologie haben. Mehrere biftorifche _ 

Sage, welche Herr Nikolai dem Verfaffer erfchlichen zu haben 

ſcheint, werden nur kurz angedeutet, aber doch fo, daß man 

höcht begierig werden muß, ob Herr Nikolai diefelbe werde 

beweifen koͤnnen. Wir fügen nur dieſes Einzige noch bei, das 

Geſſetz von König Heinrich VI. in England, das die Eriftenz 

‚der. Freimaurer fchon im erften Viertel des fünfzehuten Jahr 

‚ hunderte beweifen fol, geht offenbar bloß die Maurer. an. 

’ 
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Außer. Buttons PROC findet es fi ch auch in Hawkins 

statutes at large, Vol. I p. 492. y Ä 

Unterfuhungen über das Geheimniß und die 

Gebräuche der Tempelberrn, von J. C. ©. An⸗ 

‚ton. 1782 64 ©. 8. *) 

Der Derfaffer rechtfertigt in diefer Schrift einige Steben 

feiner Gefchichte der Tempelherrn, welche in der Vergleichung 

mit den Unterfuchungen des Herrn Nikolai unrichtig ſcheinen, 

oder wenigfiens auf den Argwohn leiten Fönnten, daß Herr‘ 

Anton Manches aus feiner Quelle zu fchöpfen vergeffen habe, 

Unftreitig ift die hier unternommene, Zufammenftellung und 

‚das darauf beruhende Verhoͤr der Zeugen fo genau ale mög» 

lich, und manche Unrichtigkeiten der Schrift des Herrn Nis 
Folai werden fo verbeffert, daß es norhwendig auf das Refuls 

tat. bes Ganzen Einfluß haben muß. Der Berfaffer fucht 

einen wichtigen Grund der vielen Befchuldigungen, mit wel 

chen der. Orden überhäuft wurde, in der geheimen Reception. 

So ſehr er aber dieſen Vorwurf durch Erinnerung an die ges 

heimen Zuſammenkuͤufte der erſten Chriſten und durch Um 

führung der Sitten eines gewiffen neuern Drdens in fein. 

rechtes Licht zu feßen fucht, fo liegt doch unferer Ueberzeugung 

nach in dem Öcheimen jener Reception eine gewiffe Dunkel⸗ 

heit, welche fich durch dieſe Parallelen bei der völligen Vers 

fchiedenheit der Zeiten und Umftände unmoͤglich entſchuldigen 

läßt. Die genaue Bezeichnung der drei von Herrn Nikolai 
angenommenen Grade im Tempelherrnorden halt Herr‘ Ans 

ton für unerweisbar, wenn er fchon gar night abgeneigt iſt, 

—— Aus den Goͤtt. Gel. Anz. 1782. St. 97. 
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Grade anzunehmen. Die Revifton der angefchuldigten Vers 

brechen ift, wie billig, das ausführlichite Stuͤck der Abhand- 

- lung, und gewiß wird der größte Theil der Leſer durch diefe 

Reviſion auf den Schluß gefuͤhrt werden, mit welchem Mans 

er fchon die Leſung der Schrift ‚des Herrn Nikolai geendigt 

- haben mag, daß es unmöglich fey, aus fo defeften Protofols 

len, als die bei du Puy find, irgend einige Refultate zu zies 

ben. Aus dem Baffomerusbild ift Herr Anton geneigt, eine 

Sphinr zu machen. Er glaubt, daß es vielleicht die Frans 

zofen als ein Sinnbild der Berfehwiegenheit aufgeftelft haben 

möchten. Aber daß doch gar Fein Corpus delicti zum Vor⸗ 

ſchein kam! Auch aus einer Sphinx wuͤrden die Inquiſitoren 

viel nach ihrer Art haben machen koͤnnen. | 

Verſuch über die Befchuldigungen, weldhe dem 
- Tempelberrmorden gemacht worden, nebſt 

‚einigen Anmerkungen über das Eurfiehen der 

Sreimaurergefellfchaft, von Friedr. Nikolai. 

Zweiter Theil. 249 ©. 8.) 

Es wuͤrde unweiſe ſeyn, bei einer gelehrten Streitigkeit, 

welche ſich, wie die gegenwärtige, in ein fo ausführliches hi⸗ 

ſtoriſches Detail hineinzieht, mit Necenfentenfürze dazwifchen 

bineinfprechen zu wollen, oder geradehin zu entfcheiden, auf wel- 

cher Seite die ganze Wahrheit fey. Herr Nikolai antwors 

tet bier, auf. die Eleine von uns angezeigte Schrift des Herrn 

D. Anton und auf die hiftorifchen Zweifel, welche in einigen 

Stucken des deutſchen Merkur ſtanden. Die Vertheidigung 

gegen die letzteren iſt noch heftiger, als der Angriff ſelbſt war, 

und dieſe Heftigkeit mußte der Aufklaͤrung der ſtreitigen Punkte 

Aus den Gött, Gel. Anz. 1782. St. 125. 
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und faſt noch mehr einer intereſſanten Darſtellung derſelben 
ſchaden. Selten verhuͤtet man bei einer ſchnellen leidenſchaft⸗ 
lichen Replik kleine hiſtoriſche Unrichtigkeiten, und wenn es 
auch nur ſolche ſind, als Seite 33 die Verwechſelung von 

Bryant und Brydonce. Ueber eine einzige der hiſtoriſchen 
Hauptideen, auf welchen der Baffometusſtreit beruht, werden 

wir uns ſelbſt bei der nothwendigen Kuͤrze dieſer Blätter et⸗ 

was ausfuͤhrlicher erklaͤren duͤrfen, um zugleich auch einige 

Gründe von dem anzugeben, was wir bei Anzeige des erſten 

Teils bloß im Allgemeinen fagten. Herr Nikolai nimmt an; 
daf guoftifhe Meinungen und Lehrſaͤtze durch das ganze mitt: 

Iere Zeitalter herab ficy verbreitet haben; und freilich gab 

man bisher manchen Keßereien des mittleren Zeitalter gleich⸗ 

fam in einer eilenden Kürze einen folhen Namen, forglos, - 

Daß vielleicht Jemand einmal wahre und vollkommene Gnoſti⸗ 

ker da ſuchen werde, wo man bisher den Namen bloß wegen 

einer gewiffen Aehnlichkeit der Meinungen brauchte, wenn 

fhon dieſe aus ganz andern Prämiffen und Veranlaffungen 
floffen, ganz anders untereinander zufammenhingen, als bei 

den alten Gnoftikern. So ſpricht man freilih von Mani 

bäern in der Gefchichte des mittlern Zeitalters, ‚aber hiftos 

riſch richtig begriff man darunter nur einen Haufen unwifs 
fender Menfchen,, die, felbft zum Theil durch die damals 

allgemein berrfchenden Religionsbegriffe veranlaßt, den Teufel 

zu einem boͤſen Gott machten: Der Juquiſitor, der wohl, 

fobald er einen ſolchen Hauptpunkt erforſcht zu haben glaubte, 

an wahre Manichaͤer dachte, ſuchte ſelbſt ſchon bei der Inqui⸗ 

ſition das ganze Bild des Manichaͤers herauszubringen, und 

welche Ketzerei kann man nicht einem unaufgeklaͤrten Schwaͤr⸗ 

mer abfragen, wie doch im mittlern Zeitalter faſt alle jene, 

von der großen Kirche getrennten, mißvergnägten Partien ſchon 

nach ihren äußeren Schiefalen nothwendig feyn mußten. In 



den erfteren Sahrfunderten war Gnoſticismus Ketzerei der Ge⸗ 

lehrten; der Gnoſticismus, der in der Geſchichte des mittleren 

Zeitalters vorkommt, iſt immer nur Ketzerei der völlig Unaufs 

geflärten. Ein Umftand, der fehr leicht auf die Entdeckung | 
des völligen Unterfchieds diefer fpaten und jener frühen gno—⸗ 

ftifhen Meinungen führen muß. Noch wird gewöhnlich int 

mer auch überfehen, daß der Inquiſitor ganz vorzügliches 

Intereſſe dabei hatte, jene Kleinen mißvergnügten Partien in 

manichäifche Partien zu verwandeln, weil-gegen Feine aller 

alten Ketzer fo ftrenge Geſetze im römifchen Recht vorhanden 

waren, als gegen Manichaer. Herr Nikolai hält es mit 

‚Recht für wichtig, daß man auf den Fortgang und die mans 
nichfaltige Abwandlung der Meinungen der Albigenfer und 

| Maldenfer Acht habe; aber wer wird cd wagen koͤnnen, dog⸗ 

matifche Meinungen gewiffer Partien und oft: noch einzelner 

Sekten folder Partien mit einiger berufigenden Gewißheit darz 

| legen zu wollen, da wir gar Feine eigenen fchriftlichen Auffäge 

derſelben haben, faft Alles nur aus Zeugniffen der Feinde 

wiffen, die felbft weder Willen noch Faͤhigkeit hatten; dieſe 

von ihrer Vorſtellungsart abgehenden Meinungen getreu aufs 

zuzeichnen, und wenn man bloß bei fummarifchen VBezeich- 

nungen bleiben muß, wie doch unter folchen Umftänden noth> 

‚wendig iſt, fo fcheinen oft da Aehnlichfeiten zu feyn, wo in 

der That eine im Gruud hoͤchſt verfchiedene Denkart herrſchte; 

ein Geſchichtforſcher, der ſich alsdann einmal ein ſolches Bild 
der Aehulichkeit gefaßt hat, malt vollends ein Bild nach dem 

andern aus, und fo wird oft der ganze Öefichtepunft verdreht, 

aus welchem allein gewiffe Meinungen im Sinne ihres Jahr⸗ 

hunderte Bor gefaßt werden konnen. 

a 

j 
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Briefe die Freimanrerei betreffend, u ' 

Sammlung über die RBPr ar 

berg. 210.8, 1..8&.®)., | 
Die in denfelben angeſtellte ganze Unterfuchung, ungen | 
tet in. der Schrift von Anton und. no mehr im deut⸗ 

ſchen Merkur Manches ſchon in's Klare geſetzt war, ver⸗ 
breitet doch neues Licht uͤber die Unſchuld der Zempelherrn ; 

in mauchen Fällen in der That unerwartet, daß in Aften, 

die. von. vielen: vorhergehenden. Scharffinnigen Schrififtellern 

zum Theil mit polemifcher Sorgfalt benugt wurden, noch fo 

manche einzelne neue Bemerfung eutdeckt werden konnte. Fuͤr 

die Fortſetzung moͤchten wir den unbekannten Verfaſſer bitten, 

durch mehrere Kürze feiner Unterfuhung- noch mehr Klarheit 

‚zu geben, und nicht ängftlich Wendungen zu fuchen, um den 
Widerſpruch gegen berühmte - Männer fhmeichelnd mild zu 

machen... Sehr wichtig ift ©. 96, die Bemerfung, daß durch⸗ 

‚aus Fein einziges Bekeuntniß eines Tempelherrn gegen. feinen 

Srden als freiwillig -angefehen werden koͤnne, denn das Ge 

ſtaͤndniß begangener Lafter rettete, beharrliche Behauptung 

der Unfchuld - brachte zur Folter und zum Tode, Der Fall 

‚war alfo in ‚der That hier anders, ale bei jeder andern Fol- 

‚ter, wo man’ dem Verbrecher durch ‚die Folter das Geftänd- 

niß abzupreffen fucht, das fein Todesurtheil vollfommen ge 

fegmäßig machen fol. Den Satz, daß der Orden unmöglich 

‚in einzelnen Ländern oder Provinzen habe verdorben feyn koͤn⸗ 

nen, wenn er nicht im Ganzen verdorben war, finden wir 

der Analogie aller übrigen Ordensgefchichten ſehr ‚entgegen, und | 

felbft die firenge Monarchie, welche wenigftend nad) den Ges 

fegen unter dem Tempelherrnorden geweſen ſeyn  foll, macht 

obigen Schluß noch nicht fiher. In jedem Orden, befonders 

"Aus den Gött. Gel. Anz. 1783. St. 57. 
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des damaligen Zeitalters, wo die Kommunikation der Men— g 

ſchen unter einander durch eutferntere Provinzen noch nicht die 

heutige war, haben ſich immer kleine engere Kreiſe, einzelne 

beſondere Syſteme gebildet, deren bloße Entdeckung oft ſchon 

ſehr ſchwer für den Ordensgeneral war. In der Geſchichte 

der Bettelmoͤuche finden ſich hievon merkwuͤrdige Beifpiele, 

Aus der Reihe der englifchen Ritter, welche Herr Nikolai als 

vollguͤllige Zeugen gegen die Tempelherrn aufuͤhrte, werden 

fünfundſiebzig (S. 129) ausgemuſtert, weil es Feine 

Tempelherrn, ſondern Zeugen außer dem Orden waren, 

welche, bei der forgfältigen Geheimhaltung der Kapitel und 

der Aufnahmen, nichts Anderes als aufgefängene Reden ange 

— 

ben oder erzaͤhlen konnten, was ſie durch das — ae 

geſehen haben wollten. 

*) Bon Rom aus erhielten wir einen wichtigen Beitrag 

zu der Gefchichte der Tempelherrn, deſſen Bekanutmachung dem 

Publikum fo viel angenehmer feyn wird, da dieſer Beitrag 

ſelbſt eigentlich nur als Probe der ganzen Sammlung bieher 

ünbenußter Dofumente erſcheint, welche vielleicht naͤchſtens 

au's Kicht treten fol. Hear Münter, ein. hoffnungssoller 

junger, dänifcher Gelehrter, der ſich ſchon feir einem Jahre 

auf einer gelehrten Reife befindet, entdeckte in verſchiedenen 

Privarbibliorhefen zu Rom mehrere Aktenſtuͤcke, welche den 

{ italienifchen, ſpaniſchen, englifchen und deutſchen Prozeß die 

fes unglücklichen Ordens aufklären, und erhielt auch durch 

die Gnade einiger um Aufklärung der Geſchichte ruhmvollſt 

verbienter Gönner felbft aus einem fürftlichen Archive manche 

Dofuniente, die ſowohl zu Beurtheilung der Verfaſſung, als 

*) Aus den Gött‘ Gel. Anz. 1785. St. 118. 
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der letzten Schicſale des Ordens noͤthig ſind. Das Bla, 

das wir vor uns haben, führt die Auffchrift: 

E Codice MS. Bibliothecae Corsihisk: Romae, 

Es enthält zwei Stüde: I. Formula receptionis Equitum 

Ord. Templar. II. Formula receptionis fratrum Clerieorum 

Ord. Templar. Schon die Vergleichung diefer zwei Stuͤcke mit 

den bei du Puy befindlichen wird eine Menge neuer Unterfus 

chungen veranlaffen, aber auch, fo weit wir fehen, manche der 

bisherigen Unterſuchungen der Entſcheidung näher brihgen, als bei 

der Unvollftändigkeit der bisherigen Akten geſchehen konnte. Wir 
erinnern nur dieſes Einzige. Die erftere Receptionsformel ift 

offenbar nad ihrem ganzen Inhalt nicht aus den allererften 

Zeiten des Ordens, alfo vielleicht deſto gefchiefter, bei manchen 

Sragen, welche fich auf die legten Schickſale des Ordens bes 

ziehen, gebraucht zu werden, _Der Eid, deffen in derſelben 

gedacht wird, iſt fehr verfchieden von dem Eidesformular, das 

du Puy aus portugiefiichen Nachrichten lieferte. in neuer . 

Beweis deffen, was ſchon mehrmalen errinnert worden ift, daß. 

eine genaue Bemerkung der Provinzialverfchiedenheiten bei Bes 

urtheilung der Verfaffung, des Zuftandes und der legten Schid- 

fale des Ordens nicht forgfältig genug beobachtet werden kann. 

Statutenbud des Ordens ber TZempelherrn. Aus 

einer altfranzöfifhen Handfarift heraus 

gegeben und erläutert von Dr. Sriedr. Müm 

ter, ordentlichem Profeffor der Theologie auf der Univers 

fität zu Kopenhagen. Erfter Theil. 496 ©. 8. af, 

| Hier bat alfo endlich "Herr Dr. Münter feine (&om 

vor einigen’ Jahren gemachte wichtige Entdefung dem 

9) Aus den. Gött. Gel. Anz. 1794. St. 81,’ 
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Publikum mitgetheilt; der Fund ift groß und höchft intereffant, 

aber auch die Art, wie ihm der Entdeder hier fogleich in eis 

ner ausführlichen Abhandlung, Ueberſicht der Verfaſ— 

fung des Tempelordens (S. 343—- 496), benutzte, iſt 

des gelehrten, tiefeindringenden und kenutnißvollen Forſchers 

vollkommen wuͤrdig. Gewiß freut ſich jeder Kenner, daß dies 

fes wichtige Firchenhiftorifhe Monument einem Manng in bie 

Hände gefallen, der es fih recht zur Pflicht gemacht zu ha⸗ 

‚ben fcheint, auch durch eigene Bearbeitung deſſelben dem Pu⸗ 

blikum zu zeigen, wie wuͤrdig er des Gluͤcks einer ſolchen 

Eutdeckung ſey. Die Haudſchrift fand ſich in der Korſini⸗ 

ſchen Bibliothek zu Rom; fie iſt ein pergamentener Koder in 

Quart, fo gefhrieben, daß jede Seite zwei Kolumnen bat, 

Die Schriftzüge tragen, wie der Herausgeber verfichert, alle 
Merkmale der letzteren Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts, 

und ©. 21 wird fehr richtig gezeigt, daß diefe ganze Status 

tenfammlung ungefähr in den Zeitraum von 1251 bis 1294 

entftanden feyn müffe, auch micht etwa bloß für diefe und 

jene einzelne minder bedeutende Provinz, fondern für den 

Konvent zu Serufalem felbft gemacht worden, demnach) mit 

großem Recht als wahres Statutenbuch des ganzen Ordens 

anzufehen fey. Es ift alfo das fchaubarfte Dokument zur 

Gefchichte diefes Ordens, gerade aus den Zeiten, da der Dis 
den in feinem hoͤchſten Flor und im Genuffe aller feiner ers 
worbenen, Reichthuͤmer war. Es ift gerade das Aftenftüd, 

‚deffen- Entdefung man wünfchen mußte, um viele Fragen, 
die bei dem neueften Unterfuchungen der Geſchichte dieſes Or⸗ 

dens rege geworden, endlich fo. klar beantworten und entſchei⸗ 

den zu Tonnen, daß Keinem mehr ein Zweifel übrig bleiben 
kann, der nicht Luft hat, diefe Gejchichte auf gut Harduinifch 

zu behandeln, Zwar find auch dem Recenſenten, einzelne 

> Spittler’s ſaͤmmtliche Werte, X. Bd. 29 
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Nebendinge betreffend, hie und da Fragen aufgeſtiegen, die er 

ſich nicht ganz befriedigend beantworten konnte, und dieß 

möchte wohl der Fall bei -Mehreren ſeyn, die dieſes wichtige 

biftorifche Monument jorgfältig lefen ‘werden, aber vor Er⸗ 

fcheinung des zweiten Theile find folche einzelne Fragen und 
Zweifel: nicht einmal des Anführens werth. Denn erft der 

zweite- Theil wird den Driginaltert mit aller möglichen Gorg- ' 

falt adgedrudt liefern, und in ‚der gegenwärtigen Ucberfegung 

"mußten nothwendig die Materialten anders geordnet, Manches. 

mußte verfeßt, Manches abgefürzt werden, wenn die Ueber⸗ 

ſetzung auch, den Leſern nuͤtzlich ſeyn ſollte, die, nicht zur 

Klaſſe der Geſchichtsforſcher gehoͤren. Wer ſchon mehrere ſol— 

cher Ordensſtatuten oder auch domkapitulariſche und Städtes 
Statuten gefehen hat, wird fich über das, gar nicht wundern, | 

was der Herr Herausgeber von der 5 hertſchen⸗ 

den Unordnung ſagt. — 

Das Statutenbuch (©. 27—342) ift bier. alfo — 

einer willkuͤrlichen, aber für den Gebrauch des Werks ſehr 

näßlich gewählten Anordnung ‚des Herausgebers in acht Buͤ⸗ 

cher getheilt, jedes Buch! in eine gewiffe Summe von Titel, 
und jeder Titel in mehrere Paragraphen. Ueberall finden ſich 

aufllärende. Aumerkungen, die theils auf. ähnliche Statuten 

anderer geiftlichen Orden aufmerkjam machen, theils auch be⸗ 

ſonders noch zeigen, in wie vielen Dingen der deutſche Orden 

nach dem Orden der Tempelherrn geformt worden ſey, und 

wie ſich das, was man aus deu Statuten von der. geſe tze⸗ 

mäßigen Verfaſſung weiß, zu der Obſervanz verbalte, 

infoweit man dieſe aus den franzdfifchen Prozeßakten kennen 

leruen kann, von welchen Her Dr. Moldenhawer, nah 
der befannten Handichrift von du Puy, voriges Jahr eine 

Ueberfegung herausgegeben. Der Hauptinhalt diefer acht 

Bücher ift folgenders J. Buch: Don der Aufnahme in den 
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——— FR. Bud: Bon dem Haupt und den Gliedern des 

ji ‚Ordens. - IH. Bub: Vom Gottesdienft, IV. Buch: Von 

dem, allgemeinen Pflichten. V. Buch: Häusliche Anordnun 

gen. VE Bud: Kriegsftatuten, VI. Buch: Verorduuns 

gen, bie Haltung des Kapitels betreffend. VI. Buch: Bon 
den Strafgefeien des Ordens, wozu noch ein Anhang von 
DBeifpielfammlung gehört. In der darauf folgenden Weber 

fibt der Berfaffung des Tempelordens finder fih- 

Alles unter folgende neun Titel geordnet: A) Von den Rit⸗ 

term. 2) Von den Ordensprichern. 3) Von den dienenden 

"Brüdern, ‚4) Bon andern mit dem Orden verbundenen Pers 

ſonen; Mirbrüdern, Affiltivren, Donaten und Dblaten. 5) 

Bon den Provinzen des Ordens. 6) Von den Würden und 

Aemtern im Orden. 7) Von der. innern Regierung des Or⸗ 

deus. 8) Don der Berbindung. des Drdens mit. andern geift 

lien Orden, 9) Bon den- Privilegien des Ordens. Eine 
Abhandlung Über die Befchuldigungen gegen den 

Orden foll der zweite Theil diefes Werkes enthalten. Was 

‚in der Einleitung ©. 11 ff. von der ehemaligen Publicis - 
tät der Regel und der Nichtpublicität der Statuten 
gefagt worden, ſcheint uns‘in einigen Beftimmungen unriche 

‚tig zu ſeyn, denn kraft des Statutenbuchs darf Fein Bruder 

ohne Erlaubniß des Konvents die Statuten oder die 

Regel beſitzen, und diefeNichtpublicität oder Verheimlihung 

felbfi gegen die, die zum Drden gehören, darf gar nicht als 

etwas Charakteriſtiſches des Tempelordens angeſehen werden. 

Gibt's nicht noch gegenwaͤrtig in Deutſchland Domkapitel, wo 

die Statuten von Jedem, der eintritt, beſchworen werden muͤſ⸗ 

fen, und man lest fie ihm nicht vor, noch gibt man fie ihm 

zur eigenen Lefung und Beherzigung mit nach Haufe? 

x 1.220 
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45. *) Zu Berlin ikea noch im vorigen Safre | 

(A781): \ 

Sragen an Gelehrte über den Kanon, 786. 8, | 

deren DVerfaffer manche Schwächen des bisher gewöhnlichen 

Beweiſes, von welchen in Anfehung des alten Teſtaments 

ſelbſt auch die Eichhorniſche Abhandlung gar nicht ausgenom⸗ 

men werden darf, recht gluͤcklich darlegt. Bei der Kuͤrze 

a Bi 

diefer Blätter ift es ung unmöglich, auf einzelne der vorge 

legten Fragen zu antworten, noch weniger auf Die eigene 

Meinung des Verfaffers uns einzulaffenz; ein Theil der Urs 

fachen,, warum wir ihr nicht beitreten zu Tonnen glauben, 

‚wird fhon aus denjenigen erhellen, was wir im Allgemeinen 

theild als Berichtigung , theild als Verneinung der vorausge⸗ 

ſchickten Fragen ſagen zu muͤſſen glauben. Viel Mißverſtand 

wuͤrde durch die ganze Abhandlung hindurch gehoben worden 

ſeyn, wenn ſich der Verfaſſer fo lang als moͤglich vor dem Ge⸗ 

brauch der Worte Kanon, kanon iſch gehuͤtet, und auf die 

bei gegenwaͤrtiger Materie unhiſtoriſche Bedeutung, daß Ka⸗ 

non Richtſchnur des Glaubens heiße, gar Feine Ruͤckſicht ge 

nommen hätte. Man muß fih, um die erſte Orundlage des 

Beweifes für die görtliche Autorität des neuen Teftaments 

‚zu machen, durchaus nicht auf die doch unmoͤglich zu beant» 

wortende Frage einlaffen, wie iſt diefe Sammlung als Samm 

lung entftanden?. Auch die ganze Lehre von der Fufpiration . 

muß vorerft bei Seite gelegt werden ‚und Allee beruht nur 

auf Erörterung der Hauptfragen: welchen Glauben ver; 

dient die Schrift eines Apoſtels? und: find diefe 
‚Schriften, weldhe wir für Schriften der Apoftel 
halten, wahrhaftig ein Werk derfelben? Die 

Lehre von der Theopneuftie ift eigentlich nichts Anderes, als 

*) Aus den Göft, Gel. Anz. 1782. St. 55. 
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eine (aber auch nach unferer Weberzeugung bibliſch⸗ wahre) Hy⸗ 

porhefe, aus welcher in der Dogmatit die Möglichkeit 

gezeigt werden fol, wie Schriften, von Menfchen verfaßt, 

ſolchen uneingefchränften Glauben verdienen koͤnnen. Mancher 

3 Freund der Wahrheit ift vielleicht bereitwillig, dem Worte 

der Apoftel ald von Gott beftellter Lehrer, an deren Ents 

ſcheidungen er gewiefen if, vollkommen zu glaußen, ohne fich 

daran zu fioßen, daB er nicht weiß, wie Gott diefe Männer 

bei ihren Lehrvortraͤgen untrüglich gemacht habe, ohne feiner 

Meinung nach annehmen zu möffen, daß eben diefe Männer 

auch in bloß hiftorifhen, die Hauptbegebenheiten des Chriftens 

thums gar nicht betreffenden, Dingen untruͤglich gewefen feyen. 

Mit diefem Freund der Wahrheit find wir in der Hauptſache 

einig, alles Webrige ift bloß Ausbildung dieſer Hauptſache, 

die wir ihm durchaus nicht als fundamentell aufdringen möch» 

ten, Su der Anwendung der Lehre von der Theopneuftie auf 

das alte Teftament haben ſelbſt ſchon die Theologen des voris 
gen Jahrhunderts einen großen Unterfchied, verglichen mit 

dem neuen Teftament, gemacht. Die Bemerkung darf dabei 

auch nie aus den Augen gefet werden, daß Jehova König 

von Iſrael war, und daß es von jeher Sitte der orientaliz 

ſchen Reiche war, daß ihre Gefchichte unter Öffentlicher koͤnig⸗ 

licher Autorität gefchrieben werden mußte. Es erhellt hieraus 
von felbft, wie wir hier, den Ausdruck Theopneuftie erklären. 

Aber vielleicht wurde auch wohl in jener Kindheit des menſch— 

lichen Geiftes, wie doch die Zeiten des alten Teſtaments mas 

ven, in vielen Fällen außerordentliche Hülfe eines hoͤhern 

Geifted erfordert, die wir ‚und nun aus dem Gefichtspunft 

des achrzehuten Jahrhunderts als eine höchft leichte Sache 

vorſtellen. 

Sollte dieſe kurze Andeutung einiger Hauptideen dem 

Verfaſſer der hier aufgeworfenen Fragen in Beantwortung 
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berfelben einiges Licht geben, fo freut es uns ungemein, einen 

fo aufklärenden, wahrheitsbegierigen Sorfcher veranlaßt zu bar 

ben, die reinere Rabreit zu finden. 

24 
— 

16. Neue Apologie der Offenbarung Johaunes 

von Dr. Gottl. Ehrift. DE EEE 

ten. 8.*) | 

Mir hätten nicht vermuthet, daß über e einen Gegenſtand, 

der im letzteren Jahrzehend zum Theil ſelbſt mit Parteieifer von 

EL Ya, 

beiden heilen fo wiederholt unterfucht wurde, noch fo viel Uns 

bemerftes gefagt werden, und felbft auch das Befannte oft nur. 

durch veränderte Stellung deffelben fo. manches neue Licht gewin⸗ 

nen koͤnnte, als wir in gegenwaͤrtiger Schrift fanden. Unter allen 

bieherigen Vertheidigern der Apokalypſe ıft unftreirig Herr Storr 

einer der aufgeklärteften, und der geprüfte kritiſche Scharfſi iun, 

der ſeine anderen Schriften auszeichnet, herrſcht auch hier ſo—⸗ 

wohl im ganzen Zufamnienhang des Beweiſes, als in der 

Unterſuchung einzelner Gruͤnde. Selbſt die Dunkelheit des 

Styls, wodurch ſonſt die Schriften des Herrn Verfaſſers fuͤr 

ungeuͤbtere Leſer minder brauchbar werden, haben wir hier 

‚nicht gefunden; gedankenvolle Kürze muß zwar immer einen 

etwas geübten Leſer vorausfeßen, aber gerade in folhen Mas 

terien, ‘wie die gegenwärtige ift, gibr oft Kürze Eviden;. Es 

war nicht die Abſicht des Herrn Verfaſſers, den ganzen voll⸗ 

ſtaͤndig gelehrten Beweis zu führen, bei welchem hothwendig 

viel hätte wiederholt werden müffen, was man fon als gang⸗ 

bar befannt vorausfeßen kann, doch iſt die volle reiche Nach 

lefe, welche man bier findet, fo eingerichtet, daß fie für ſich 

zufammenhängend in der Seele des Leſers den Schluß als 

) Aus den Gött. Gel, Anz. 1785, &t. 149, 
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ori —2 welchen der Herr Derfaffer erregen will, 
Uns iſt bei Leſung der Vindicien fuͤr die hiſtoriſche Demon⸗ * 

En dem Stage: wer Berfaffer der Apokalypſe ſey, die 

ai Ueberzeugung aufs Neue gewiß geworden, daß wer das Buch : 

von der Seite der äußeren hiſtoriſchen Zeugniffe angreife, die 

 ftärkfte Seite deffelben beftürme, und der Herr Verfaffer har- 

©. 210— 218 eine Ausſicht zur Verſtaͤrkung derfelben eröff- 

net, die vollends Alles zum Vortheil der Apofalypfe aufklaͤ⸗ 

ren Fönnte, Er bezieht ſich auf die Stelle 1. Kor, XV. 52, 

wo der Schall der letzten Poſaune ſo auszeichnend als chro⸗ 

nologiſche Epoche angegeben wird, daß man glauben ſollte, 

Paulus babe Johannes Apokalypſe gekannt. Poſaunenſchall 

kommt freilich bei Befchreibung aller großen Feierlichkeiten 

Aſien angeht, die zweite aber allgemeinere und in's Große 

vor, aber hier ift die Nennung deffelben nicht bloß Theil des 

ganzen Bildes, ſondern Zeitbeſtimmung wie bei Johannes. 

Der Here Verfaſſer ſetzt alſo, wie man ſchon hieraus ſieht, 

das Datum der Offenbarung nicht unter Domitian, und nad 

der hier befindlichen Eutwickelung der verſchiedenen Gruͤnde 

fuͤr die verſchieden angegebenen Datums der Offenbarung wird 

wohl Niemand mehr der ehemals gangbareren Meinung beipflich⸗ 

ten. So trefflich die Hauptiheile des hiſtoriſchen Beweiſes 

hier entwickelt ſind, ſo auszeichnend ſchoͤn iſt der daraus fol- 

gende Grundriß einer Erklärung der Apokalypſe bloß, als 

Grundriß und ale Verſuch hinge ſtellt, und gar nicht in der 

Abſicht, ihn zu einer Haupiſtuͤtze des vorhergehenden Bewei⸗ 

ſes zu machen. Der Verfaſſer theilt die Apokalypſe in zwei 

Hauptoifionen, wovon die erſtere ſieben einzelne Gemeinden in. 

gehende Begebenfeiten ſchildert. In letzterer Hauptoiſion bes 

greifen offenbar die vier erſten Siegel ein für ſich beſtehendes 

Ganzes von Begebenheiten, und ©. 284— 299 wird daffelbe 

ungezwungen und treffend. in der Gefchichte des letzten 
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juͤdiſchen Kriegs und der Zerſtoͤrung von Jeruſalem gefunden. 

S. 301 wird alsdann eine vortreffliche Ausfuͤhrung der Frage 

eingeſchaltet, warum aber doch ein Buch, deſſen Hauptinhalt 

Jeruſalems prophezeihter Ruin war, nicht nach Palaͤſtina, 

ſondern nach Klein-Afien geſchickt worden fey. Unftreitig iſt es 

auch gleich in den erften Zeiten, wie hier gezeigt wird, mac) Pa⸗ 

läftina gefommen, aber felbft das war gleichſam Symbol der 

nun völlig geänderten Theokratie, daß Jeruſalem und Palaͤ⸗ 

ſtina nicht mehr Archiv der Offenbarung Gottes ſeyn ſollte. 

Offenbar wird bei Eroͤffnung des fünften Siegels, wo der 

Herr Verfaſſer den zweiten Abſchnitt der zweiten Viſion anfaͤngt, 

die durch das Vorhergehende genaͤhrte Begierde des Zuſchauers 

auf ſchleunige Erfuͤllung gehemmt, und von bier an ſcheint 

ber Herr Verfaſſer die. Apofalypfe für unerfüllt anzufehen. 

Es ift, wie ©. 318 in treffender Kürze gefagt wird, Erfuͤl⸗ 

lung des fünften Siegels, daß man fie von "hier an nicht 

mehr deuten kann, denn die Zeit iſt wohl noch nicht abge⸗ 

laufen, welche den Maͤrtyrern, die den Herrn zur Race auf» 

fordern, bis zur vollzähligen Berfammlung ihrer Brüder ber - 

ſtimmt iſt. Jener treffendſte Einwurf, welchen man aus der 

Apokalypſe ſelbſt und ihren Verſprechungen einer nahen Er⸗ 

fuͤllung nahm, werden auch bei dieſer vorausgeſetzten Erklärung 

©. 345 ff. zum Theil unerwartet neu aufgelöst, felbft für die 

zweite Hauptoifion wird mit Recht ganze Aufmerkfamteit aufs 

gefordert, denn der Theil, der erfüllt werden follte, ‚wurde 

wirklich. bald nach der Viſion erfüllt. Mir brechen bier ab, 

und überfchlagen Alles, was gegen Herrn Hartwigs Erklaͤrung 

und wegen einiger moralifchen , auch dogmatiſchen Einwuͤrfe 

erinnert wird, Jungen Theologen moͤchten wir die ganze Un⸗ 

terſuchung neben dem Nutzen, den ſie aus ihrem Inhalte 

ziehen werden als ein Muſter einer gelehrten, beſcheidenen, 

—— sorgung empfehlen , und ältere Kenner der | 
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giteratur wird ohnedieß fchon der Name des Verfaffers fo auf 

merkſam machen, daß wir nicht nörhig haben, den Werth des 

Buchs durch mehrere Auszüge kennbar zu machen. 

17. Drdensregeln der Piariften oder der from 

men Schulen, mit erläuternden Bemerkungen 

aus der Geſchichte diefes Drdend und hieher 

einſchlagenden Nachrichten. Erfter Theil. Halle. 

1785. 204 ©. gr. 8.) 

Bekanntlich bat man bei Aufhebung des — 

um bie in den Erziehungsanſtalten entſtehende Luͤcke einiger⸗ 

maßen zu erſetzen, hie und da vorzuͤglich auf Piariſten Ruͤck⸗ 

ſicht genommen. Als Kongregation hat dieſer Orden ſeinen 

Urſprung von einem ſpaniſchen Edelmann, Jo; Calaſantius, 

im Anfang des fiebenzehnten Jahrhunderts, und bei. der früs 

ben Aufmerffamteit der Jeſuiten auf. jeden nur möglichen Nes 

benbuhler im Erziehungswefen erlitt er gleich im erften halben 

Jahrhundert feiner Eriftenz beträchtliche Revolutionen. Für 

bie fichere Beurtheilung eines folchen Ordens ift auch die Les 

fung feiner Grundgefege das Wichtigfte, und’ da die Piariften» 

Regel, wie mehrere andere folcher Ordensregeln, befonders uns 

ter Proteftanten hoͤchſt felten iſt, fo liefert der Herausgeber 

bier einen fchäßbaren Beitrag zur Kenntniß der Möncherei, 

Sn den beigefügten Bemerkungen hat der Verfaſſer manchen 

ſeiner Urtheile und Klagen dadurch ein Intereſſe zu geben ge⸗ 

wußt, daß er im Tone eines ehemaligen Mitgliedes des Ordens 

ſchrieb, und uͤber das Argwoͤhniſche oder Schlimmdenkende ſeiner 
Bemerkungen wird Niemand klagen, wer den Geiſt der religid⸗ 

ſen Orden kennt. Er hat ſich auch ſelbſt in der Vorrede erklaͤrt, 

*) Aus den Goͤtt. Gel. Anz. 1784. St, 117. 
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daß er glaube, es fey unmöglich, Mönche und Klöfter in eis 
nem Staate zu haben, und fie durch Neformarionen und 
Edikte in Ordnung zu erhalten. Diefes Geſchlecht müffe aus 

gerottet werden, und zwar nicht bloß allmaͤhlich, ſonſt ſey des 

immer Nacpleimenden kein Ende. Unſere Erfahrungen wuͤr—⸗ 

den und nicht zu einem fo entfcheidenden lebhaften Tone vers 

anlaßt haben; das Klofter. und die Möncheorden haben zwar 

jeden Fehler einer enggeſchloſſenen Geſellſchaft, aber doch hat | 

die katholiſche Kirche in manchen Faͤchern der gelehrten Lite⸗ 

ratur wegen ihrer Kloͤſter und Moͤnchsorden ſelbſt noch gegen⸗ 

waͤrtig Vorʒuͤge auch vor dem proteſtantiſchen Deutfehland, 

und ſchnelle Ansrottungen find ohnedieß nie zu rathen, das 

Uebel muͤßte denn ſo groß ſeyn, als bei dem Jeſuitenorden 

war, was doc) geiviß. nicht im Allgemeinen der Fall ift. 

48, Dr. Joh. Gottfr. Körner vom Coͤlibat der 

Geiſtlichen. Leipzig 1784. 307 8 *) \ 

Es wird (fo lauten die eigenen Worte des Herrn Ver: 
- faffers) in’ einer Furzen Einleitung ©. 1 —4 die Frage über 

haupt erdrtert: iſt's erlaubt? iſt's recht? und ©. 5 auf den 

Eheftand der Geiſtlichen beſonders angewendet; die verſchie⸗ 

dene Beantwortung derſelben gezeigt, die Fragen genauer be⸗ 

ſtimmt, und ſo mit den Spruͤchen des alten Teſtaments der 

Anfang gemacht. eheloſe Stand der Geiſtlichen laſſe ſich 

weder aus Ef. LVI. 7, noch aus, dem Prieſterthum Melchi⸗ 

ſedeks erweiſen. Auch die Stellen des neuen Teſtaments, auf 

welche man ſich ehedem zu Erweiſung der Nothwendigkeit 

des Colibats berufen hatte, werden hier noch einmal richtig 
erflärt, da immer noch bie und da manche roͤmiſch⸗katholiſche 

N ; — 

Aus den Goͤtt/ Gel, Anz. 1781. St. 126, 
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—— ſeyn mögen, > welche ungeachtet der entfcheidends 

fen Erklärungen ihrer befferen Dogmatiter doch immer noch 

von einem -apoftolifchen Verbot oder von einer auf das ver⸗ Ka 

en. Deifpiel der Apoſtel ſich gruͤndenden Nothwendigkeit 

des Coͤlibats ſprechen. Hierauf wird vom Pſeudo⸗Ignatius 

an bis auf die Trientifche Synode: herab, nach der Abtheilung 

von Jahrhunderten, Alles geſammelt, was die Geſchichte des 

Edlibats angeht, und es kann nicht fehlen, daß: nicht der 

größte Theil des Publikums bei Leſung dieſer ausgezogenen 

Nachrichten, welche immer zugleich erlaͤutert werden, hie und 

da einigen merkwuͤrdigen Unterricht belomme. Wir koͤnnen 

ſchwer errathen, warum nicht der Herr Verfaſſer bei einer 

chronologiſchen Zuſammenſtellung der Nachrichten Constitutio- 

‚nes et Canon. Apostol. "geradezu in's dritte Jahrhundert 

hineinnahm; in's erſte gehoͤren fie doch eben fu wenig, als 

der Hirte des Hermas. Bei Erklärung des be kannten 33ſten 

Kanons der Synode von Elvira nimmt der Herr Verfaſſer 

eine fonderbare Wendung. Nah den Worten, wie der 

- Herr Berfaffer ſelbſt zugefteht, geht die Verordnung der Ey 

node gegen diejenige, welche von Dem Öeiftlichen, 

felb ſt wenn. er verheirathet war, Euthaltfamkeit 

als Pflicht forderten. Nah dem Verftand ‚aber, 

meint der Herr Verfaſſer, wolle der. Kanon. fo viel fagen, 

die: Geiftlihen follten fih, wenn fie ihr -Umt 

verwalten, alles ehelichen Umgangs enthalten 

So gelehrt im Ganzen die Ausführung des Herrn Verfaffers 

iſt, ſo leidet ſie doch faſt bei jedem Jahrhundert noch merkliche 

Zuſaͤtze, welche nicht nur unentbehrlich ſind, wenn man ein⸗ 

mal bei dem Plane- bleiben will, der hier zum Grunde ge⸗ 

legt iſt, ſondern auch manche Ideen enthalten, deren wir in 

dem angeführten Auszügen nicht gedacht finden. Hieher rech⸗ 

nen wir die Stelle aus einem bekannten deutfchen Bußbuch 
— 

— 
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des zehnten Jahrhunderts, wo demjenigen Poͤnitenz aufgelegt 

wird, der einem beweibten Geiftlichen nicht beichten, oder von 

ihm das Abendmahl nicht empfangen wollte. So war «8 alfo 

ein Jahrhundert vor Gregor VII. noch gefeßmäßige Sitte, den 

Laien zu ftrafen, der feinen verheiratheren Priefter für einen 

Sünder hielt, und bei Abhörung der Beichte noch befonderd 

darnach zu fragen, ob er: nicht diefe Sünde der, Verachtung. 

des beweibten- Priefters auf feinem Gewiſſen liegen habe. In 

der Gefhichte des zwölften Jahrhunderts finden wir der merk 

würdigen Narionalfynode der ungarifchen Geiſtlichkeit zu Gran 

1144 gar nicht gedacht, ungeachtet mehrere Canones derſelben 

hierher gehören. Was Matth. Paris bei dem Jahr 1221 als Ber 

gebenheit feiner Zeit erzählt, hätte als eine. der vielen Geſchich— 

ten angeführt werden follen, wie die Römer Beobachtung ihres 

Geſetzes hielten. Der paͤbſtliche Legat hielt große Synode, 

eiferte gegen den Konfubinat, wie fchändlich es fey, von den 

Umarmungen der Hure hinweg zum Altar zu geben. Ipse 

vero, fagt der Hiftorifer, quum die illa corpus Christi con- 

secrasset, post vesperam fuit in meretrieiö interceptus. 

Auch hätte billig die Gefchichte der fchändlichen Sitte aus 
‚geführt werden follen, daß man den Beiftlihen für eine Tare 

Konfubinen erlaubte, und zuleßt auch dem Geiftlihen, der 
Feine Konfubine hielt, doch die Konfubinentare abforderte; 

‚der Vifitator war einmal gewohnt, auf diefe Einnahme zu 
zählen. - Ueberhaupt bleibt wohl diefe ganze Geſchichte immer 

unvollftändig, wenn man nicht neben Aufzählung der von Zeit . 

zu Zeit wiederholten Verordnungen ‚und geftatteren Zudulgen- 

zen auch auf das, was wirklich herrfchende Sitte war, ſorg⸗ 

fältigere Ruͤckſicht nimmt, und Nachrichten der Hiſtoriker mit 

Anfuͤhrung der oͤffentlichen Verordnungen verbindet. Unſers 
Erachtens gibt es kaum ein treffenderes Argument gegen den 

Cdlibat der Geiſtlichkeit, als wenn man hiſtoriſch⸗ offenherzig 
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alle die Greuel, Hurerei und ftummen Sünden enthüllen würde, ' 

welche von jeher aus diefer unmenfclichen Verordnung ents 

ſprungen find. Es iſt fchauervoll, was fon Hiſtoriker des 
elften Jahrhunderts von ſtummen Sünden, die vorzüglid in 

Kluoͤſtern verhbt wurden, melden, wie die Mönche die wider: 

natürlichften Greuel gleihfam als ihr Erfagrecht forderten, 

und wie Schandthaten diefer Art auch unter die Weltgeiftlis 

chen kamen, fobald man äußerfte Strenge gegen diefelben braus 

chen wollte. Das. römische Evlibargefeg muß nicht mit dem 

Willen des Himmels übereinftimmen, fonft hätte der roͤmiſch⸗ 

Fatholifhe Klerus die Gabe der Enthaltſamkeit als wunders 

volles Privilegium deffelben erhalten. | 
B 

19. *) Zw Baffano ift im vorigen Sahre (1784) der 

Anfang eines prächtigen Werkes erfchienen, das ſich von Geis 

ten feines innern Werths eben fo fehr auszeichnet, ald von 

Seiten der typographifchen. Schönheit: 

Annali Bolognesi. Vol. I. ParsI. 393 ©, gr. 4., mit, meh⸗ 

reren genealogifchen Tabellen. Pars IL. che .compendre 
l'appendice di monumenti. | | 

Enthält 189 Urkunden, wovon ungefähr die Hälfte hier 

zum erfien Male erfcheint. - Die ältefte hier zum erften Male 

| gedruckte Urkunde ift von 751, und die neuefte von 1467. 

Unter der Dedikation an Pius VI. nennt fi der DVerfaffer 

L. 3. Sabioli. Die annaliftifhe Einrichtung des Werks, 

ungefähr der Muratorifchen ähnlich, fängt erft mit dem Jahr 

44116 au, und wird in diefem erften Bande bis zum Jahr 

4167 fortgefeßt. Die älteren Zeiten von 1116 an, bei welchen 

‚bie Annalenmethode unftreitig bloß armfeliger Gruͤndlichkeits⸗ 

*) Aus den Goͤtt. Gel. Anz. 1785. St. 168, 



y 

462 
— 1 

Prunk gewefen wäre, find in acht voranftehenden Seftionen $ 

abgehandelt, ‚aber: gleich dem Uebrigen mit einer Gelehrſam⸗ 

keit ausgeführt, welche faſt hie und da in Luxus ausartete. 

Wir waren, vermuthlich mit dem größten Theil unferer Les 
fer, am begierigften nachzufehen, ob der Verfaffer in Anfehung 

der Gefchichte des im elften. Jahrhundert neu aufblühenden 

HER 4 Ye — ee 

A 

m 

roͤmiſchen Rechts viel Neues habe, was er vom Alter des be 

lognefifchen Arhi-Oymnafiums halte, und. ob nichts vom ber 

Tannten Calendarium beffelben vorfomme. Viel Neues in 

Anfehung des Erften fanden wir zwar nicht, und haben es 

auch Faum erwarter,.da fchon Sarti und Fattorini’ihren hi⸗ 

ſtoriſchen Unterfuchungen, fo weit es hier möglich) war, eine 

vollendere Vollfommenheit gaben, aber das bekannte" Calen- 

darium mußte uns nothwendig einfallen, als wir S. 162 bet 

Meldung des Irnerius bie merkwuͤrdige Stelle lafen: ſein 
großer Ruf zog unftreitig nad) den Schulen von Bologna 
aus allen Gegenden Schüler herbei, und dieß wurde, aufrich- 

tig geftanden (omettendo tutti imposture), die. Epoche der 

Entſtehung des Archi⸗ Gymnaſiums. Unſtreitig kann zwar dieſe 

Stelle zunaͤchſt auf die bekannte Urkunde von Theodos ge⸗ 
hen, aber das tiefe Stillſchweigen, das Savioli fonft überall 

in Anfehung diefes Calendarium, hält, ſcheint faft zu zwingen, 

jener Stelle eine vollftändigere Deutung zu geben. Wie gar. 
piel mehr als bloß verdächtig tft es nicht, da in dem beigefuͤg⸗ 

ten Urkundenbuch aus ungedrucktem Vorrath und gedruck⸗ 

ten Werken Alles geſammelt iſt, was zur Geſchichte von Bo⸗ 

logna gehört, daß der Verfaſſer das bekannte Calendarium 

nicht hat abdrucen laffen, oder auch nur die fhon von Ma- 

chiavell befannt gemachten Fragmente noch einmal einrüden - 

! ließ. Die ©. 261. gemachten Einwärfe, daß Gratian Fein 

Kamaldulenfermöuc) gewefen ſeyn koͤnne, waren uns ſehr wich⸗ 

tig, da man in Deutſchlaud diefe Nachricht auf den Kredit 
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ra ipfemarien Erzählung der großen ——— 

nalen’ bisher in ber That für die wahrfcheinlichere halten 

F — Sqvioli zeigt, daß dieſe vermeinte Ehre des Kamal⸗ 

dulenſerordens wahrſcheinlich auf einer falſchen Lesart beruhe. 

Selbſt daran zweifelt der Verfaffer mit Grund, ob Gratian 

* Br überheupt. ein Mond) gewefen fey, und er bemerkt, daß der 

E 

Erſte unter den Alten, der ihn Monachus nennt, Vincenz von 

Beauvais ſey, ein Schriftſteller, der ein volles Jahrhundert 

nach Gratian ſchrieb, und ſich doch ſelbſt auch hierin nur uns 

gewiß ausdruͤckt: Gratianus uf ferunt Monachus. Einzig aus. 

ſeinem Aufenthalt im Kloſter St. Felix laͤßt ſich gar nichts 

ſchließen; wahrſcheinlich hat die Nachricht von dieſem Aufent⸗ 

| a Jüngere Schriftiteller verleitet, denfelben zum Kloſtergenoſ⸗ | 

an zum — zu machen «x 

- 

‚20. De juribus nationi Germanicae ex acceptatione decre- 

torum Basileensinm quaesitis, per concordata Aschaf- { 

 Fenburgensia modificatis aut stabilitis. Auctore Jo. 

Phil. Gregel, SS. Th. Lic. Dioec, Herbipal, Presb. 

Mog. 64 ©. 4.) 

Die Hauptidee, die bier ausgeführt ift, ergibt fich zwar 

ſchon deutlich genug aus der Anzeige des Titels, ‚aber Nice 

mand hatte glauben follen, daß aus einem Schachte, den, 

feit Horir deuſelben eroͤffnete, ſo mancher große deutſche Ka⸗ 

noniſt befuhr, noch ſo viel neuentdecktes reines Gold her⸗ 

ausgeholt werden koͤnne, und daß die reichhaltigſte neuentdeckte 

Ader bisher mehr nur angeſchlagen, als vollkommen genuͤtzt 

worden ſey. Der hoͤchſt beſcheide ne Ton, womit der 
Herr Verfaſſer die trefflihften neue ſten Bemerkungen 

HAus den Goͤtt Gel, Anz. 1787 St. 62, 
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angibt, macht es uns zur doppelten Pflicht, umſtaͤndlich aus- 

zuzeichnen, was wirklich Neues in diefer Abhandlung enthalten 

ift, und es Fofter uns in der That eine Fleins Selbftübers 

windung, nicht mit fichtbarer Freude zu bemerken, daß diefer 

eben fo gründlich gelehrte, als liebenswuͤrdig befcheidene Mann 

ein paar Jahre laug hier unter uns gelebt habe, 

Herr Horix hat uns befanntlich zuerft vor 24 Jahren fo 

Hug gemacht, daß wir endlich) wußten, auf weldem Grund» 

Vertrage das BVerhältniß der deutfchen ‘Kirche zum römifchen 
Stuhl beruhe. Ein recht Ichrreiched Denkmal der wiffenfchaft- 

lichen Nichtaufflarung auch in einem Sache, wo das tägliche 

Bedürfniß zur Aufklärung hätte dringen follen. Wie viele 

Professores juris canonici, wie viele Kanoniften gab es in 

Deutfchland während der drei Jahrhunderte, feirdem das Vers 

haͤltniß der deutſchen Kirche zum römifchen Stuhl durch einen , 

eigentlichen Zundamentalvertrag beftimmt wurde, bis auf Ho; 

rir herab — und doc) wurde diefer Fundamentalvertrag voͤl⸗ 

lig vergeffen, In dem täglich gebrauchten Afchaffenburger 
Aufſatze felbfi, der die Exceptionen jenes Fundamentalvertras 

ges enthielt, war ein deutlicher Wink auf diefen gegeben, und 

doch. wurde diefer nicht entdeckt. Nikolarts und Leibnitz hats . 

ten ein Wort der Wahrheit hingeworfen, doch fiel auch diefes 

unter die Dornen. Mancher Mann lebte in diefen drei Jahr 
hunderten, der wohl Luft und Muth hatte, große, fogar neue 

Dinge in diefem Fache auszuführen, und ed ging ihm, wie 

dem berühmten Jakob Wimpheling, der den Afchaffenburger 

Aufſatz für die rechten Fuͤrſten⸗Konkordate hielt; wie 
denn der Herr Verfaffer, diefer Abhandlung auch im Allges 
meinen zeigt, daß man unter diefem Morte, felbft auch in 

der Wahlkapitulation, nie etwas Anderes berftanden babe, 

old den für und fo Häglichen Afchaffenburger Auffag. Der 

Zuftand ift freilich jämmerlih, fo lange. nicht gefehen zu 

Pr 
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haben, aber die Suͤnde ift doch vorzüglich Sünde der ftiftifchen 

Archivare. | | 

Seit 24 Fahren wußte man alfo denn endlich), daß ges 
wiſſe Defrete der Bafeler Synode das wahre deutſche Kirchens 

Konfordat mit dem Pabfte feyen, und daß in dem Afchaffen- 

burger Aufſatze (1448) nicht von allen, ſondern bloß von 

mehreren deutſchen Biſchoͤfen dem Pabſte gewiffe Erceptionen 

noch eingeräumt worden ; lukrativ genug für ihn, wein nur 

feine unerfättlihe Kurie mit etwas zufrieden feyn Fönnte, 

Der Herr Verfaffer zeige vortrefflih, wie man diefen Excep⸗ 

tionen felbft bald einen größern Spielraum verschafft habe, 

als fie anfangs haben follten, wie fie über mehrere Didzefen 
perbreitet worden, wie man geiftliche und weltliche Fürften ge 

mwonnen, und wie denn endlich die Erception zur Regel ge 

worden ſey. Er zeigt, unferes Wiffens, zu allererft, 

daß man, felbft Fraft der Konfordate, dem Pabfte gar Feine 

Palliengelder ſchuldig fey, denn in den acceptirten Bafeler Des 

Treten, die hierin durch den. Afchaffenburger Auffaß gar keine 

Modifitation litten, wird bloß einige Exrpeditionsgebühr dafür 

erlaubt, und 598 Dufaten, fo viel bezahle der Erzbifchof von 
Trier Palliumsgeld, ift doch zu viel als bloße Expedition 

Gebühr. Die meiften Kanoniften haben bisher geradehin 

darauf gefprocyen, daß man dem Vabfte und den Kardinälen 

die servitia communia ſchuldig fey, den geringern päbftlichen 

Offizialen zugleich die servitia minuta, die gewöhnlich ein Fünf 

tel ber erfteren ausgemacht zu haben fcheinen. Der Herr Ver⸗ 

faffer zeigt, unferes Wiffens, zu allererft, daß man, 

felbft Eraft der deurfchen Konfordate, gar nie zu letztern verbuns 

den gewefen fey, ungeachtet auch diefe, wie fo manches Andere,’ 

Fat feit. der Konkordaten⸗Zeit nicht nur unausgefeßt, fondern 

auch immer höher bezahlt werden mußten. Kraft der firen- 

gern Interpretationsregeln, nad) welchen ein Aufſatz erklärt 

ESpittler's ſaͤmmtliche Werte, X. Bd. 30 

BE « — ——— m. Mn 
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werden muß, der bloß Exceptionen der Hauptregel enthaͤlt, 
iſt es unſtreitig richtig, was der Herr Verfaſſer S. 35, wenn 

wir nicht irren, auch zuerſt, bemerkt hat, daß der Pabſt ganz 

feinen Anfpruch machen kann an Vergebung der Pfruͤnde 

eines deutſchen Geiſtlichen, der zu Rom oder innerhalb zweier 

Tagereiſen von Rom hinweg ſtirbt, wenn nicht der ſelige 

Mann gerade wegen Geſchaͤften, die er am paͤbſtlichen Hofe 

zu betreiben hatte, nach Italien gereiſet war. War der ſelige 

Mann bloß Vergnuͤgens halber oder bloß als Gelehrter ge⸗ 

reist, fo eröffnet fein Tod dem Pabſt einen Anfpruch, Man 

war unferes Wiffens bisher noch nie auf die fo wahre Be⸗ 

merfung gefallen, die der Herr Verfaffer ©. 28 ausführt, daß 

Alles, was dem Pabfte in der Beneficialmaterie durch den 

Afchaffenburger Aufſatz eingeräumt fey, bloß von den da> 
"mals beftehenden Beneficien zu verftchen fey. Wie reichhal- 

tig iſt nicht diefe einzige neuentdedfte Wahrheit! Da die Ans 
naten bloß von den vafant gewordenen Ecelesiis cathedra- 

libus et Monasteriis virorum zu bezahlen find, eine Kirche 

aber, bei der ſich ein Coadjutor cum spe successionis findet, 

‚durch den Tod ihres Erzbifchofs oder Biſchofs gar ‚nicht va 
fant wird, fo find auch bei wirklich eintretender Succeſſi on 

des Coadjutor Feine Annaten zu bezahlen, 
Mir müffen wegen nothweudiger Kuͤrze unſerer Blaͤtter 

die Anzeige hier abbrechen, ſo gerne wir manche der uͤbrigen 

neuen Bemerkungen hier noch eingeruͤckt haͤtten. Die Ab⸗ 

kuͤrzungsarbeit eines Recenſenten iſt hoͤchſt verſchieden bei ei⸗ 

ner Schrift, wo aus dem ganzen. Spreuhaufen ein Korn 

herausgefucht werden foll, und bei einer Schrift, wie. diefe, 

wo fich der Recenfent felbft eine Freude verfagen muß, daß 

er nur einige Summarien und alt das ganze Detail dar» 

legen Kann. 
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Bemerkungen über die neuefte Geſchichte ber 
* deutſch-katholiſchen Kirche, und beſonders 

über die Frage: in wiefern die Baſeler De 
frete heut zu Tage noch gültig ſeyen. Ber 

faßt von B. 5. Mopl, b. R. Doktor. Frankfurt 
und Leipzig. 195 ©. 8. *) | 
Der gelehrte Herr Verfaffer erörtert mit manchen fcharffin- 

nigen und neu angebrachten Gründen drei der wichtigften Haupt: 

fragen, auf welchen in den neueften Streitigkeiten der deuts 

ſchen Kirche mit den Pabft faft Alles beruht, fobald man 

namlih rechtlich verfahren und nicht bloß politiſch mädeln 

will. 4) Welche Verträge eriftiren zwifchen dem Pabft und 

‚ber deutſchen Kirche? 2) Gibt's denn wirklich befondere 

Gründe, warum diefe Verträge nicht: gültig feyn follten ? 

3) Wie ift der deutich + Farholifchen Kirche auf dem Wege 

Nechtens zu helfen? Wir find zwar überzeugt, daß manche 

Rechte des Pabſtes den Grundnotionen einer guteingerichte: 
ten Kirche fo zuwider, und befonders den Nechten zuwider 

find, die jeder Bifhof nach den Grundfägen eines aufgeflärs 

ten kanoniſchen Rechts Fraft göttlicher Anordnung hat, daß 

wir die hieraus, gegen den Pabft und feine vermeinten Ders 

tragsrechte genommenen Cinwärfe nicht beantworten möchten. 

Dod) Tas Necenfent mit wahrer Theilnehmung und mit dem 

[cbhafteften Gefühl der Beduͤrfniſſe unferes Zeitalters, wie 

forgfaltig der Herr Verfaffer auch da, wo es gegen den Pabft 

ö gilt, Rechte und Konvenienzen fchied, und. wie ernftlich er - 

von der Heiligkeit aller Verträge überhaupt ſpricht. Sonſt 

bat uns in diefer Schrift vorzüglich auch die Erörterung Der 

Srage intereffirt, die jüngft von unſerem Herrn Profeffor 
Spirtler im Göttingifchen hiftorifchen Magazin zur neuen 

*) Aus den Gött, Gel, Anz. 1788. St. 535. 
30 * 
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Unterfuchung gebracht wurde, ob je der Pabft die Acceptation 

der Bagfeler Dekrete auf immerhin als guͤltig anerkannt 

habe? Der Herr Verfaſſer widerlegt die vom Herrn Profeſ⸗ 

ſor vorgebrachten Zweifel, ſichtiget aber zugleich auch den bis⸗ | 

ber gewöhnlich mit der Horirifchen Hypotheſe verbundenen 

Grundfaß: jene Bafeler Defrere feyen die Regel, 

der Afhaffenburger Receß beftimme bloß Aus. 

nahmen. Recenſent koͤunte billig nicht unparteiiſch genug | 

fcheinen, um über die vollflommene Auflöfung jener 

Zweifel zu urtheilen, und er glaubt, die Hypotheſe des Herrn 
Profeffors Spittler in dem eigenen Schreiben des Yencas Syl⸗ 

vius an den Mainzifchen Kanzler Martin Mayer recht fein und 

genau ausgedrüdt zu finden. Fuit denique compositie facta 

(fchreibt der fchlaue Negotiateur des Afchaffenburger Receffes) 

in qua nos imperatorio nomine interfuimus. Eam-certam 

legem dedit deinde inviolabiliter observandam, per quam 

aliqua ex decretis Coneilii praedicti (Basileensis) recepta 

videntur, aliqua rejecta. Die aliqua rejecta find ganz Far; 

mit aliqua recepta ift es, wie Aeneas Sylbius wohl wußte, 

ein wahres videntur. Mer den Styl des ſchlauen Mannes 

und feine feine Beſtimmtheit Fennt, der wird gerne glauben, 

daß er nie gefchrieben haben würde aliqua recepta sunt, ali- 

qua rejecta. Nun mit diefer Erzählung des Mannes, der 

das ganze Werf von Anfang bis zu feinem traurigen Ende 

“ betrieben, trifft die ganze Analyfe des Afchaffenburger Receffes 

vollfommen zufammen, die in dem Göttingifchen hiſtoriſchen 

Magazin gemacht wurde. Gewiß konnte Aeneas Sylvius 

4457 keinen deutlicheren Wink geben, als er hier gab. Es 

war viel gewagt, daß er bei den Bewegungen, die es damals 

gab, nur fo zu fchreiben wagte, vielleicht würde er es aud) 

fihwerli gegen einen Andern gethau haben, als gegen feinen 

alteh trauten Freund Mayer. Wir geftchen übrigens‘, daß 
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uns unter allen dem verſchiedenen Gründen, womit der Herr 

Berfafferidie Horirifche Hypotheſe rechtfertigt , Feine weniger 

befriedigend gefhienen ‚haben, als die Beiſpiele von der fort: 
dauernden Berufung auf die Bafeler Defrete, als auf Xheile 

unferes Konfordats. In manchen angegebenen Fallen ift eine 
‚wahre petitio prineipii, und Herrn Profefior Gregels Erklaͤ⸗ 

rung von Concordata Princiyum ſcheint der Verfaſſer nicht 

vollig gefaßt zu haben. Es wird gewiß Fein geringer Gewinn 

für die Fanoniftifche und publiciftifhe Literatur feyn, wenn ber 

Herr Berfaffer fünftighin mehrere Materien diefer Art, Die 

doc) faft alle groͤßtentheils noch fo ununterfucht find, mit eben 

dem Fleiß und mit eben der Gelehrfamkeit , als hier gefchah, 

lautern und erforfchen wird. | | 

21. Uftenmäßige Geſchichte der berühmten Sal 

burgiſchen Emigration. Aus dem lateine. 

(hen Manufeript des chemaligen Hofmei— 

ſters der hochfürſtlich Salzburgiſchen Edel⸗ 

knaben, Joh. Bapt. de Caſparis, uͤberſetzt 

und mit einem Vorbericht begleitet von 

Sranz Xaber Huber. Nebft einigen Belegen 

‚und Urfunden. Salzburg. 2838 S. 8. *) 

Der Berfaffer diefer Geſchichte, die bisher noch.bloß im 

Manuſcript war, Iebte damals in Salzburg, als diefe un 
glüdliche Emigration ſich ereignete, wodurch das gute. Land 

mehr als den zehnten Theil feiner Einwohner verlor. Wahr: 
fcheinlich war er eine Kreatur des damaligen KHoflanzlers 

D. Ehriftian von Rall, deffen Habfucht fo vielen. Antheil 
an dieſer traurigen Gefchichte gehabt hat. Wenn: wir nicht 

N Aus den Göft, Gel, Ynz, 1790. St. 6. 
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irren, fo iſt es jetzt ſo gut als ziemlich esse daß die 

Bereicherungsfucht diefes Mannes unter der Larve des Reli» 

gionseifers ſich verſteckte. Von diefer Haupteriebfeder des 

ganzen Trauerſpiels laͤßt uns weder der Verfaſſer, noch der 

Ueberſetzer ihre eigenthuͤmliche Wirkſamkeit ſehen, ſondern die 

ganze Geſchichte wird, manchmal uͤberdieß noch in einem 

ziemlich unduldfamen Tone, bloß nad) der Richtung erzählt, 

um zu zeigen, was freilich der Fall bei jeder hart gedruͤck⸗ 

ten und alfo meiſt auch ſehr unkultivirten Religionspartie 

ſeyn mag, daß Viele eigentlich nicht gewußt haben, was 

denn Augsburgiſche Konfeſſion und Lehre der Proteſtanten 

fey, daß die angefangene und unterhaltene Korrefpondenz nach 

Regensburg zur Vermehrung der Unruhen viel beigetragen, 

und daß aud) ein Geift der politifchen Unruhen und des politis 

ſchen Mißvergnägens diefe fogenannten Religionsunruhen ver: 

anlaßt und verftärkt habe. Es ift auch nicht unerwartet, daß 

Bauern, wenn fie einmal anfingen unruhig zu werden, nicht 

mit publiciſtiſcher Genauigkeit gerade Maß hielten. Mit 

allem Detail diefer Art, wenn es dur) ein ganzes Buch 
durchgeführt wird, gewinnt die Gefchichte wenig mehr, als 

daß bewährt wird, was man vorläufig ſchon in einem fol- 

chen Zalfe mit vieler Zuverläßigfeir vermuthete, Aber in Al 

lem, wo man eigentlich, hiftorifche Aufklärung wuͤnſcht, 

läßt Verfaſſer und Ueberfeger den Lefer völlig umunterrichtet, 

Die Geſchichte hätte billig von einer treuen perfönlichen Schils 

derung des damals regierenden Erzbifchofs felbft ausgehen und 

aller Berhältniffe gedenken follen, wie fie damals am Salzbur⸗ 

giſchen Hofe waren. Gerade aber dieſes Wichtigſte wird ganz 

uͤbergangen. | BA 

"Der Ueberfeßer, deffen Styl von Prosinzialismen nicht 
ganz frei ift, erklärt fich in dem Vorbericht für die Meinung, 

daß man die alten Bewohner hätte beibehalten Tonnen, fo 
! 
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biel nur immer ohne Nachtheil der herrſchenden Meligion und 
der Konftitution eines geiftlihen Staats thunlih war, Al 

lein wenn man feine Meinung etwas näher unterfucht, wie 

viel denn etwa damals thunlich gewefen feyn möchte, ſo 

kommt doch wieder fuͤr jene Zeiten das Reſultat heraus, daß 

Firmian nicht wohl anders haͤtte verfahren koͤnnen. Dieß 
Urtheil duͤnkt uns hoͤchſt unrichtig. Es iſt zunaͤchſt gar nicht 

davon die Rede, daß Firmian ſchon den gemaͤßigten, aufge⸗ 

klaͤrten Religionseifer haͤtte haben ſollen, der erſt die Frucht 

langwieriger, mit mannichfachem Schaden erkaufter Erfahrung 

und Philoſophie iſt, ſondern waͤre er nur ein thaͤtiger Regent 

geweſen, hätte er ſich nur nicht zu ſehr auf die eigennuͤtzige 
Treue feines Hofkanzlers verlaffen, der noch jetzt empfundene 

Schaden würde nie verurfacht worden feyn! Gerade in dem 

Zeitpunkt, da Salzburg einen feiner thätigften und aufgeflärs 

teften Regenten hat, hatte auf diefe Weiſe die Gefchichte recht 

danfbar lehrreich für das Wohlthätige des gegenwärtigen Zeits 

alters gemacht werden koͤnnen. 
Unter den Beilagen, deren einige nicht fowohl zu diefer 

Geſchichte, als zu den Meftphälifchen Sriedensaften gehören, 

hat uns beſonders Nro. 29, Salzburgifche Landtags 

Alten von 1565, merkwürdig gefchienen, 

22, Neues Magazin des meueften Kirchenrecht 

“und der Kirchengeſchichte Fatholifher Star 
ten: 1. Stüd, 208 S. Fulda 1789, 8. *) 

Jeder Jahrgang diefes Magazins foll aus zwei Banden, 

jeder Band aus drei oder vier Heften beftehen, und in jedem 

Hefte follen fich eing oder mehrere Abhandlungen Aber vorzügliche 

Aus den Goͤtt. Gel. Anz. 1790, St. 67. 

' 
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Gegenftände des neueſten Kirchenrechts; aufklaͤrende tirchen⸗ 

rechtliche oder Firchenhiftorifche Urfunden, Recenfionen. und 

eine Sammlung neuefter Nachrichten. befinden. "Meder Bor 

genzahl, noch Zeit der Erfcheinung eines jeden Stuͤcks iſt vor⸗ 

laͤufig fixirt. In dieſem erſten Stuͤck nimmt den erſten Platz 

ein eine Abhandlung uͤber die geiſtliche Regierungeform, A 

4—224. Einige Urkunden, die ſich auf, die neuere Nuncien⸗ 

Streitigkeit beziehen. Don ©. 152 — 195 Recenfi on einer 

Schrift: de legatis et nuntiis Pontifieum, deren Berfaffer 

der ehemalige Rektor der Univerfität — Konſtantin 

Langhaider, ſeyn ſoll. Die ſechs letzten Blaͤtter enthalten 

mehrere, theils richtige, theils unrichtige Nachrichten. Recen⸗ 

ſent kann nicht verhehlen, daß er von der Fortſetzung mehr 

hofft, als diefer Anfang berfpricht. Es gibt zwar vielleicht 

noch hie und da ein Publikum in Deutfchland, dem eine Ab⸗ 

handlung diefer Art, als jene A12 Blätter ftarke Differtation 

über die kirchliche Negierungsform iſt, ſowohl nad) Subalt, 

als nach Behandlungsart fehr willlommen feyn mag, aber Kein | 

und minder beträchtlich iſt daffelbe gewiß; auch wird ‚gerade 

auf ein ſolches Publikum, das noch fo weit zurüd ift, durch 

Abhandlungen diefer Art, wenig gewirkt. Der Verfaffer iſt 

für das Episcopalſyſtem; nun ift aber nichts leichter auf ein 

paar Seiten abgethan, ald der Beweis des Episcopalſyſtems 

gegen einen Kurialiſten. Patriftiſche Citate, die nicht unmit⸗ 

telbar aus aigener Lektuͤre, ſondern bloß aus der zweiten, 
dritten Hand herkommen, find wenigſtens der Evidenz der 

Sache oft fehr nachtheilig. Necenfent glaubt, daß bie Her 

ausgeber diefes Magazins dem deutſch⸗katholiſchen Kirchenrecht 

und der Kirchengefchichte deutfch » Fatholifcher Staaten. einen 

weit größern Dienft, und vielleicht „gerade den Dienft thun 

koͤnnten, den das Publifum bei beiden Fächern ſchon lange 

begierig erwartet, wenn fie ſich bloß auf Unterſuchung deſſen 
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einließen, was die individuellen kirchenrechtlichen und kir⸗ 

chenhiſtoriſchen Verhaͤltniſſe der deutſch-katholiſchen Staaten 

betrifft. Was ſich uͤber ſolche allgemeine Materien ſagen 

laͤßt, als z. B. von der kirchlichen Regierungsform überhaupt; 

ift laͤngſt hinlaͤnglich unterfucht und hinlänglic gut: gefagt 5 

aber welchen Dank der Gelehrten und der Dilettanten wuͤr⸗ 

den ſich die Herausgeber. oder‘ Verfaffer erwerben , wenn fie 

recht individuell zeigten, „auf welchen hiſtoriſchen Veranlaſſun⸗ 
gen oder dokumentirten Gruͤnden es beruhe, daß der Pabſt in 

verſchiedenen Didzefen Deutſchlands oft ſo verſchiedene Rechte 

bat. Aus ſolchen großen Werken, wie z.B. die verſchiede— 

„nen großen Annalen. der verfchiedenen. religiöfen Drden der 

katholiſchen Kirche find, bloß das, was. allein deutfche Kirche 

angeht, in einen recht überfchaubaren und doch: vollftändigen 

Auszug bringen; aus den. volumindfen, Bullarien zuſammen⸗ 

lefen, was vorzüglicy dem deut fchien Forſcher feines vater⸗ 

ländifchen Kirchenrechts und feiner vaterlaͤndiſchen Gefchichte 

brauchbar iſt; recht gedraͤngte, fachenreiche, kurze chronologiſche 

Zuſammenſtellungen der Geſchichte einzelner deutſcher Stifter 

zu geben — dieß waͤre ungefaͤhr, nach des Recenſenten Mei⸗ 

nung, womit der groͤßte und wahrſte Nutzen geſchafft werden 

koͤnnte. Mas für eine allgemein brauchbare Abhandlung koͤnnte 

3:8. werden: Geſchichte der-Union des Fuldaiſchen 

Territoriums! und die dazu gehörigen Urfunden find 

laͤngſt gedruckt. Wie viel Licht: müßte es der allgemeinen 

deutſchen Kirchengeſchichte geben, wenn auch nur Schannats 

nistor. Fuldensis auf zwei, drei Bogen Foncentrirt würde! 

Doch Materien diefer Art haben die Herausgeber den Fünftis 

‚gen Städten diefes Magazins vielleicht ſchon beſtimmt. 
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23. *) Wir würden eine wichtige Pflicht der Dankbar— 
keit verfäumen, wenn wir nicht die erfien waren, die dem 

Publikum die Nachricht mittheilten, daß die er ſte Samm- 

lung der vor einiger Zeit angekündigten Predigten des 

feligen Koppe erfchienen iſt; fie beträgt anderthalb Alpha⸗ 

bete in groß Oktav. Die Kirche der hiefigen Lande verdankt 

dieſem trefflihen Manne fo viel, und unfere Univerfität,. die 

ihn leider zweimal verlor; da fie ihn wenigftens wieder halb 
gewonnen zu haben glaubte, als ihn der König nad) Hanno; 

ver rief, wird noch- langehin die Zeiten feines Hierſeyns als 

eine ‚ihrer bluͤhendſten Perioden anfehen. In der Vorrede, 

womit Herr Hofrath Spittler 'diefe Sammlung begleitet hat, 
find einige der Hauptzüge des Charakters des Seligen gezeich⸗ 

net, ſo weit es die Abſicht "einer ſolchen Vorrede erforderte 

und zuließ; auch die unterfcheidenden Eigenheiten der Predig- 

ten felbft werden bemerflidy gemacht: Der felige Koppe war 

naͤmlich mit den noch hie und da geltenden Ideen des foge- 

nannten Kanzel⸗Orators nicht einverftanden. Sein Zwed 

war belehren, und je mehr er feine Zuhdrer auf Tlare, beftimmte 

Begriffe zurückführen Tonnte, je mehr es ihm gelang, den gan 

zen Weg, den er fie führen wollte, recht helle zu erhalten, 

defto mehr glaubte er, feinem’ Amt als Prediger Genuͤge ge 

than zu haben. Ueberall herrfcht deßwegen eine gewiffe Ber 

Dachtheit des Ausdruds, der man es recht anfieht, "wie fehr 

ſich der Berfaffer zu hüten fürchte, um Feiner Webertreibungen, 

feiner Halbwahrheiten fcehuldig zu werden. Er war auch von 

dem Borurtheile ganz frei — was Eindruck machen folle, in 

ſtarken übertreibenden Ausdrüden fagen zu muͤſſen. Je ge 
wiffer er daher als feiner Pſycholog die natuͤrliche Kälte zu 

berechnen wußte, die gewöhnlich nach heftigen Empfindung®- 

*) Aus den Gött, Gel. Anz. 1792. St, 50. 

* 
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flürmen eintritt, je forgfältiger blieb er feiner eigenen Neigung 
treu, bloß fanfte milde Gefühle zu erregen, und fo nicht nur 

den religiöfen Ideen die nörhige Wärme zu geben, ohne die 

ſis freilich als bloße Notizen in der Seele des Menſchen todt 

liegen bleiben, fondern auch die Hervorbringung neuer Denk 

arten und Gefinnungen, die nichts mehr begünftigt, als oft 

wiederfehtendes fanftes, mildes Gefühl, fo viel an ihm war, 

zu erleichtern. Dieß firivt alfo einen der Hauptcharaktere der 

gegenwärtigen Predigtfammlung. 

Was die eigentliche Erdrterung der Hauptmaterien felbft 

“betrifft, die in diefen Religionsvorträgen vorfommen, fo find 

fie meift eben fo gut gewählt, als zweckmaͤßig entwickelt, 

Der Tert, auf den fich das gewählte Thema gründet, ger 
winnt gewöhnlich gleich im Eingange feine volle Aufklärung, 

entweder durch eine Eleine Paraphraſe, die beigefügt ift, ‚oder, 

durch einige ausgefuchte hiftorifche Bemerkungen. In den 

Leßteren erkennt man leicht den Mann, der es, durch viels 

fache Suterpretationsübungen auch in Profanfchriftftellern, zu 

einem hohen Grade von Fertigkeit gebracht hatte, in entfernte 

Zeiten und in Denfarten folder Zeiten und Völker ſich zu 

verfeßen, und da es dem unfundigen Zuhörer oder Leſer in 

folchen Fällen gewöhnlich fehwerer ift, ald man glaubt, auch 

dem geſchickteſten Lehrer zu folgen, fo wird er hier, oft gleich 

anfangs, auf einen fo glüklicy gewählten Standpunkt hinge 

führt, von dem aus alle Wege und Gänge in die inneren 
Verhaͤltniſſe der Zeitalter hinein fih gleihfam von felbft fin- 

ben. Ob der Styl uͤberall fliegend genug, oder wenigſtens 
der Periodenbau immer leicht genug fey, kann Recenfent nicht 

fiher genug beurtheilen, denn fein Ohr Fönnte ihn hier leicht 

taͤuſchen, weil er bei Leſung einer manchen Stelle der anges 

nehmen Illuſion genoß, die gefühloolle Stimme des feligen 

Mannes felbft wieder zu hören, und. über den. wirkffamen 

B 
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Entſchluͤſſen, die das Zureden eines Mannes, dem es beim 

Religionsvortrage hoher Ernſt wat, —— AR alles 

Uebrige zu vergeffen. 

Wir fuͤgen nur noch das Verzeichniß einiger Matäiten 

bei, die. in diefem Bande vorkommen. Vom höchften Zweck 

des chriſtlichen Predigtamts. Vom Verdienſt des Chriſten⸗ 

thums um die Lehre von unſerer Unfterblichkeit, ‚Ueber den 

Grundſatz des Chriſtenthums: Nicht unſer Wiſſen, ſondern 

unſer Thun macht uns einſt ſelig. Weber die große Pflicht 

des Chriſten, nach dem Beifpiele Jeſu ſich des Zutrauens 

ſeiner Nebenmenſchen zu verſichern. Was eigentlich wir ſelbſt 

zu thun ‚haben, um uns der Einwirkungen des göttlichen Gei- 
fies auf unjern Verftand und. auf unfer Herz recht empfäng- 

lich. zu machen. , Wie) der: verftändige Chrift ſich zu bewahren 

fuchen müffe, daß fein Glaube an Wunder und: wundervolle 

Ereigniffe in, der Welt feiner ganzen chriftlich »tugendhaften 

Geſinnung nicht, nachrheilig werde, Ueber das aͤußerſt Ber: 

ächtliche im Betragen eines. -heuchlerifch‘- höflichen Mannes. 

Ueber die weiſe Benutzung der unferer Seele zugeführten gu⸗ 

ten Empfindungen. Ueber den unfeligen Hang, gerne Arges 

zu denken Joon.. feinem Naͤchſten. Ueber die ungluͤckliche Ge⸗ 

wohnheit, Fehltritte und Vergehungen unſerer Nebenmenſchen 

lieber aufzudecken und zu verdammen, als zuzudecken und zu 

entſchuldigen. Beruhigungsgruͤnde bei Anwandlung von To— 
desfurcht aus den herrlichen Schickſalen Jeſu nach feinem Tode, 

Ueber die chrifiliche Vollkommenheit in unferem Betragen ge: 

gen allgemein verfannte herrfchende Thorheiten und Suͤnden. 

" Ueber den Werth ‚des Beweifes für. die Wahrheit der göttlis 

chen Sendung Sefu, aus der inneren Natur. feiner Lehre, 

Drei Predigteu, die vortreffliche Anweifungen enthalten, wie 

die Bibel zu leſen fey, machen den Beſchluß. 
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94 Allgemeine Geſchichte der chriſtlichen Kirche 
nad) der Zeitfolge. Bon D. 9.2. €. Henke, 

 Abr zu Michaelſtein und dffentlichem ordent 

r lichen Profeffor der Theologie zu Helmſtaͤdt. 

"Zweite, durchaus verbefferte und ſtark ver 

mehrte Auflage Erſter Theil. Braunfchweig. 

407 Seiten, 8.”) : 

Daß das Merk ftark vermehrt und hie. und da wirklich 

umgearbeitet worden, gibt der Augenfchein; aber durchaus 

verbeffert koͤnnen wir es nicht nennen. Wir zeichnen nad) 

dem Raume unferer Blätter nur Einiges von dem aus, was 

uns bei dem Durchlefen begegnet ift. Seite 150 heißt es: Auf 

der großen Nicaͤiſchen Synode (525) fey beliebt wor, 

den, daß das Auferfiehuugsfeft Durbaus am 

Sonntage nah dem -VBollmonde der Fruͤhling s⸗ 

Nachtgleiche gehalten werden ſolle. Recenſent waͤre 

auf den Beweis dieſer Behauptung ſehr begierig. Ju den 

Stellen, auf die fich die Anmerkung bezieht, finder er fich 

nicht, und er möchte fich wohl überhaupt fehwerlich finden 

laſſen. Bekanntlich ſchrieb unſer ſeliger Walch zwei ſehr ger 

lehrte Abhandlungen, zu zeigen, wie ganz unhiſtoriſch die 

von Vielen angenommene Meinung ſey, dag auf der Ni: 

> calfchen Synode obige Einrichtung beliebt worden, und man 

hätte nicht erwarten follen, daß mac) einer fo intuitiven De 

monftration, als der felige Mann gab, der alte Irrthum 

wiederholt werden würde, . Noch obendrein wird hier im der 

Anmerkung der felige Wald mit feinen Abhandlungen ale 

Gewährsmann der Meinungen angeführt, die er fo ger 

fliffentlich widerlegt hat. ©. 138: Bon dem verhaßten 

Verbrechen der Bücherablieferung ward bei 

*) Aus den Götk Gel. Anz. 4793. St. 155. 
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einer Bifhofswahl zu Karthago (311) zu einer 

feindfeligeren und dauerhafteren Zwietracht der 
Borwand genommen Anfangs war ed nur Wi 

derwille gegen den neugewählten Bifhof Caͤci⸗ 
lian, was die Partie Majorins und Donats 

erhißte, aber diefer Widerwille artete bald in 

-undverfühnlihen Haß gegen die ganze Fatholifce 

Kirche aus, Recenſent zeichnet diefe Stelle ald eine Probe 

aus, wie fich der Herr Abt oft bei den wichtigften Punkten 

fo unbefimme und unzureichend ausgedruͤckt hat. Aus die 

fer Stelle fol man lernen, wie die Donatiften entftanden 

find und durch welche Meinungen fie fih) von der fogenann- 
ten Farholifchen Partie gefchieden haben! Denn fo oft fie 

auch nachher noch vorkommen, fo wird immer ſchon als ganz 

befaunt vorusgefeßt, welche Partie fie feyen, und welch ein 

Scibbolerh von Meinungen fie gehabt haben. Konnte nun 
in einem ausführlichern Firchenhiftorifchen Werke von’ mehreren 

"Bänden, wie das gegenwärtige ift, die Entftehung einer fo 

wichtigen Partie, als die Donatiften waren, flüchtiger erzaͤhlt 

und das Charakteriſtiſche ihrer Lehre duͤrftiger angedeutet wer⸗ 

den, als hier gefchah? Seite 176: Theodos foll 392 
ein fo ſcharfes Verbot alles Goͤtzendienſtes für 

das gefammte Reich erlaffen haben, dag man 

nun wohl den Deciern und Diocletianen nichts 

mehr vorwerfen durfte. Die Verordnung von dieſem 

Ssahre, die wir haben, iſt bloß an den Praef. Praet. Or. 

gerichtet; od eine ähnliche auch an die übrigen Praef. Praet., 

alfo eine Verordnung für das geſammte roͤmiſche Neich er⸗ 

gangen, wäre erfi noch zu erweifen, und es laffen ſich manche 

Urfachen denfen, warum es ſchwerlich damals geſchehen ſey. 

Wie fih Übrigens fagen lift, das Verbot fey der Art gewe— 

fen, daß man den Deciern und Diocletianen nichts mehr 
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vorwerfen durfte, iſt ſchwer zu begreifen, wenn man das. Ger 

ſetzt felbft liest und mit dem vergleicht , was man den Der 

ciern und Diocletianen mit Recht vorwirft. Ueberhaupt hätte 

- doch wohl auch bei der Erzählung deffen, was gegen den Pas 

ganismus nach und nach gefeßlich verfügt worden, die Stu: 

fenfolge der Verordnungen, zum Theil unbefchadet der Kürze, 

weit beifer ausgezeichnet werden koͤnnen. Seite 156: Kom 

ffantin ließ fihb von Eufebius zu Nilomedien, 

alfo auf Arianifhe Weife, taufen. Gab es denn 

fchon 337 eine eigene Arianifche Weife zu taufen ? Unfers Wif- 

ſens ift erſt Eunomius befchuldigt worden, eine Veränderung 

in der Zaufweife gemacht zu haben, und es ift fogar nod) 

eine Frage, ob fchon er es war, der diefe Veränderung machte, 

Seite 195: Theodos bevollmäkdhtigte 581 in einem 

feiner Religionseditte verfhiedene Bifchöfe 

namentlich zu alleinigen Glaubensrichtern. Das 

wären num freilich fehr frühe Pabftpatente; man muß fich 

wundern, daß die übrigen Bifchöfe dazu geſchwiegen haben. 

Allein wenn man Ms Gefetz felbft liest, fieht die Sache nicht 

fo gefährlih aus. Da im angeführten Fahre durch die Sy 

node von Konftantinopel die DOrthodorie in Anſehung der 

Lehre vom heiligen Geift beftimmt worden war, und nad). der 

Sitte der Zeit bloß denen, die fich zu der einmal entfchieder 

nen Orthodoxie bequemten, öffentliche Neligionsäbung zufam, - 

fo erging deßhalb der nörhige Befehl an die Gouverneurs in 

den Provinzen. Weil aber diefe, wie leicht zu erachten, in 

manchen einzelnen. Falle nicht zu beurtheilen im Stande war ı 

ren, ob diefer und jener Priefter in den paar Punften, die zu 

Nicda, und Konftantinopel entfchieden worden, nach. diefen 

Entfcheidungen fich bequeme, fo wurden fie deßhalb, Nach» 

richt und Belehrung einzuziehen, an gewiffe, diefem und jes 
nem nahe wohnende Bifchöfe gewiefen, die in dem Neferipte 
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beſtimmt werden. Die Bifchdfe waren alſo nicht Männer, 
die entfcheiden follten, was der rechte Glauben fey, denn dich 

glaubte man fehon zu Nicaͤa und Konftantinopel entfchieden 

zu haben, fondern fe hatten blog das Faktum zu beurtheilen, 

ob diefer und jener in den quäftionirten. Punkten als Beken— 

mer der einmal entfchiedenen Orthodoxie angefehen werden 

koͤnne. Seite 206: Weiter als über die fuburbifar« 

fhen oder über die unter dem römifchen Statt . 
halter fiebenden Provinzen erfirekte ſich auch 

das Nihteramt nicht, zu welchem Damafus 

378° von Kaifer Gratian beredtigt wurde, WVi- 

carius urbis wird hier, nicht charakteriftifch- genug, durch rd 

mifhen Statthalter überfegt, und es lag bier ſehr da⸗ 

van, zu wiſſen, welcher kaiſerliche Gouverneur gemeint ſey. 

Denn der Vicarius urbis iſt doch wohl unter dieſem Namen 

bier gemeint, und nicht der Praef. urb., fo leicht man durch 

die Citate in der Anmerkung d. verführt werden Fönnte, zu 

. glauben, daß der Herr Verfaffer Godefroi's, und nicht Eir 

monde Meinung fey. Aber: dabei ift uch dieſes unrichtig, 

daß Damafus Damals bloß über die in den fuburbi» 

tarifhen Provinzen befindlihen Bifhöfe und 
Klerifos zu richten ' berechtigt worden. Der Herr 

Verfaffer ſchloß dieß wohl, wie manche Andere, aus der 

Adreffe des Neferipts, das an den Vicar. Aquilin. ergangen; 

allein wer nicht bloß die Adreffe, fondern das Reſcript felbft 

liest, wird die Sache nicht fo Flar finden. Es heißt aus 

drüclich in dem Reſcript: Quicunque judicio Damasi. A 

condemünatus fuerit, si injuste Ecclesiam voluerit reten- 

tare, ut qui evocatüs ad sacerdotale judicium per contu- 

maciam. non ivisset, aut ab illustribus viris Praefectis Prae- 

torid Galliae atque Italiae sive ‘a Proconsulibus vel Vicarüis, 

auctoritate'adhibita ad Bpiscopale judicium remittätur, ut ad 
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urbem Romam sub prosecutione perveniat. Man ſieht 

alſo hieraus, es ſind Maͤnner dabei intereſſirt geweſen, Bi⸗ 

ſchoͤſe und Metropolitane, wie die nachfolgenden Worte erge⸗ 

ben, die ſi ch trotz der Sentenzen des roͤmiſchen Biſchofs bei 

ihren Kirchen behaupten, und zu Rom oder vor den roͤmi⸗ 

ſchen Richtern nicht erfcheinen wollten, und bie doch nicht 

unter der Jurisdiktion des Vicarii urb. ftanden, fondern wes 

gen welcher man fich an den Praef. Praet. Gallise oder 

Italiae, oder an einen unter diefen ſtehenden Proconsul oder 

Vicarius wenden mußte. Seite 208: Ein Biſch of zu 

Zarraco in Spanien wandte fih mit verfhiede 

nen Zweifeln an Siricius Aus den erften paar Kis 

nien der erften fogenannten Dekretale erhellt, daß die Anfrage 

nicht an Siricius, fondern. au Damafus gegangen. Auch 

Seite 209 muß verbeffert werden, wenn es heißt, daß Siri⸗ 

‚cius 581 dem Slavian Verdruß zu machen fuchte, denn Si⸗ 

ricius nahm fpäter au den Flavianiſchen Handeln Antheil. 

Seite 250 ift der Streit zwifhen Hilarius und 

Leo falfch vorgeſtellt, denn davon war nicht die Rede, daß 

Hilarius Feine Appellationen aus feiner Didzefe babe geſtat⸗ 

ten, oder daß Leo Appellationen aus ſeiner Didzeſe habe ans 

nehmen wollen. Eelidonius von Befangon gehörte auf, Feine 

Weiſe zur Didzefe des Hilarius. Auch bei der Sache des 

B. Projektus war nicht von Appellationen aus der Didzefe 

die Rede. Was dem Hilarius zur Laſt fiel, war gerade die⸗ 

ſes, daß er nicht in ſeiner Didzeſe blieb, ſondern in die Au— 

gelegenheiten anderer Didzefen mit richterlichem Anſehen ſich 

miſchen wollte. Seite 269 laͤßt der Herr Abt auf Monte 

Caſſino nach und nach zwoͤlf Kloͤſter entſtehen. Mabil⸗ 

lon und ſo Viele außer ihm, welche die Geſchichte von Monte 

Caſſino beſchrieben haben, wiſſen nichts davon. Wahrſchein⸗ 

lich ift das, was gewoͤhnlich von den Gegenden bei Subiaco 

Sbyitiler's ſaͤmmtliche Werte, X, Bb. 31 
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erzahlt wird, che noch das Inſtitut auf Monte Eaffino ent 

fand, — bier auf Monte Caſſino transferirt. Seite 2693 

Schon am Ende des fehsten Jahrhunderts fol 
es in Spanien, Stalien und Gallien wenige Klöfter gegeben 

haben, die nicht der Regel von Benedikt folgten. : Mabillon 

aber freur fih, auh nur erfi im achten Jahrhundert 

eine etwas deutlichere Meldung von der. Benediktinerregel in 

Spanien-zu finden, denn freilich die älteren, die er aus dem 

fiebenten Jahrhundert zufammenklauben wollte, find hoͤchſt zwei- 

deutig. Doc auch für Gallien, und felbft für Italien, ift 

die Henke'ſche Behauptung unrichtig. Was Eeite 269 von 

der fogenaunten Zwillingsfchwefter des heiligen Benedikt ers 

zählt wird, mag ficher bei einer Tünftigen Revifion hinwegge⸗ 

firichen werden, wenn der Herr Abt die kritiſch⸗ſichern Nach—⸗ 

richten bei Mabillon vergleicht. Ueber die Seite 280 vors 

kommende Vorftellung des Dreikapitelftreits ift Mecenfent ein 

wenig erfchroden, Drei Kapitel, heißt es am angeführ- 

ten Ort, nannte man die aus den Defreten der 

vierten allgemeinen Synode nun ausgemerzten 

Stellen, in welchen Theodor von Mopspheft, 
Theodoret und Ibas von Edeffa für ehrlich er 

klaͤrt waren. In welche Verlegenheit würde der Herr 

Abt Fommen, wenn man ihn bäte, die Stelle in den Defreten 
‚der Chalcedoniſchen Synode, welche die fogenannte Ehrlichmas 

‚hung des Theodor von Mopsoheft betrifft, anzuzeigen. Schon 

Walch hat fehr gut gezeigt, daß es Feine folhe Stelle in den 

Dekreten der Chalcedonifchen Synode gibt, und die Worte 

drei Kapitel fo beflimmt und gut erklärt, daß man an 
‚eigentliche Stellen der. Defrete der Chalcedoniſchen Synode 

nicht mehr denken follte. Seite 301: Gregor der Große 

war auch Urheber des Formulars von Liturgien, 

Beichten, Pfalmodien, Antiphonen, das man 
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den Meßkanon nennt. Diefe ‚gegebene Befchreibung 

paßt fo fchleht auf den Meßkanon, daß man faft zweifeln 

muß, ob der Herr Berfaffer auch wiſſe, was eigentlich der 

Meßkanon heißt, wenn nicht ein Kircheunhiſtoriker dieſen Zwei⸗ 

fel gar zu übel aufnehmen könnte. Wo kommt 5. B. in 

dem ganzen Gebete, das den Namen Meßfanon führt, etwas von 

Beichten vor? Wie kann man auch fagen, daß Gregor der 

Große Urheber des Meßkanons fey, da Johann Diakonus fo 

beſtimmt nur ein paar Linien anführt, ‚die Gregor der Große 

eingerückt habe. Seite 507: Die muhamedaniſche Re 

ligion verbiete das Selbſtdenken. Eeite 555: Pr 
pin habe bei feiner Schenfung auch die Stadt Rom dem 

heiligen Stuhl gegeben. - Muratori, auf, den fich der Herr 

Abt bezieht, ift fichtbar nicht diefer Meinung, fo milde er fi) 

deßhalb auch ausdrüdt; Bünau, der daneben angeführt wird, 

bat gar nichts davon, und Bower, der dritte Mann, auf den 

fi die Anmerfung bezicht,. fagt Ausdrädlich, daß die Stadt 
Kom nicht unter dieſer Schenfung begriffen gewefen. "Die 
Sache. ift auch ziemlich Far. Seite 337: Liber diurnus 

 Romanorum Pontificum, römifhes Tagebuch. Gewiß 

nicht Tagebuch, wie ‚gleich jedes erfte Durchblättern des Buchs 

zeigt. Es fieht weder darin, was alle Tage gefchehen ‚folle, 

noch was ungefähr täglich gefchehen fey, fondern es iſt eigent⸗ 

lich bloß ein Formularbuch. Seite 343: Bonifacius fol zu 

Erfurt ein Bisthum angelegt haben. Allein ſchon Eckhard, 

und mehrere Gelehrte nad) ihm, haben gezeigt, daß dieſes 

Erfurtiſche Bisthum bloß durch einen — abfichtlichen oder 

zufälligen Fehler des Abfchreibers entflanden. Wie foll man. 

es auch verftchen, wenn es Seite 517 heißt: daß Shot 

ten. oder Irlaͤnder im fiebenten SSahrhundert wegen 

ihrer vaterländifhen Sprache viel beffer als 

Staliener und Frauken zu Miffionsgefhäften unter den 
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Deuffchen ſich geſchickt haͤtten? Der Herr Abt muß ſich 

nicht erinnert haben, was im ſiebenten Jahrhundert die va— 

terländifhe Sprache der Schotten oder Irlaͤnder geweſen; 

auch nicht erinnert haben, wie lange ſich unter dem Frauken, 
als ‚Herren von Gallien und mitten in Oallien, ihre Sprache 

erhalten habe. Seite 545 heißt es in der Geſchichte von 

Bonifacius, daß alfo die vom alten Nom nie über: 

waͤltigten Deutfchen, vornehmlich die Völker, welde 

zwifchen dem Rhein und der Wefer wohnten, 

nun dem neuen Rom unterworfen worden. Wohnten denn 
die Heffen und Xhüringer, deren Apoftel Bonifacius eigentlich 

war, zwiſchen dem Rhein und der Wefer ? Die Völker zwifchen 

dem Rhein und der Wefer hatten nach Bonifacius, ungefähr 

noch ein Menfchenalter lang, Ruhe, bis Karl der Große kam. 

Denn was Bonifacius bei den Friefen that, war doch nur 

Verfuch. Seite 357: Karl der Große vermehrte feine Stans 
ten mit den Befigungen der Hunnen bis an den Raabfluß. 

Doch wir hören auf, auszuzeichnen, weil es unfreundlich 

' fcheinen müßte, das Regiſter noch weiter fortzufeßen, und fürs 

gen nur moch einige Bemerkungen ber das Ganze bei; der 

Herr Abt mag fie felbft unparteiifch würdigen. Auf Beurs 

fundungen durch Beifpiele Tonnen wir uns bier nicht mehr 

einlaffen, wir geben fie alfo als Refultate und Eindrüde, die 

die Lefung des Buchs bei und zurhcgelaffen. 4) Es ift im 
ganzen Werk, nach der gegenwärtigen Form deffelben , nicht 

genug Auswahl des mehr oder minder Michtigen, nicht ge— 

nug planmäßige Ausführlichfeit oder Sparfamfeit: des Details 

beobachtet. Befonders find die Nachrichten von Kirchenfchrift 

ftellern oft fo gloffemenartig eingefchoben,_ daß Recenfent 

wünfchte, der Herr Verfaffer möchte die Minderbedeutenden, 

fuͤr die fich oft ſo ſchwer ein gebührender Plaß finden laßt, wo 

ihres Namens gedacht werden mag, nur irgendwo in einer 
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Anmerkung zufammen anführen. 2) Das ganze Werk ift nicht ges 

nug sine ira etstudio gefchrieben, Recenfent verficht diefes nicht 

bloß in der Beziehung, daß oft bei.einzelnen Gefchichten oder Pers 

fonen die hiftorifche Juſtiz nicht ganz gleihmüthig adminiftrirt 

worden, fondern es berrfcht eine gewiffe ira durch das Ganze. 

Leider iſt von diefem Fehler Feine aller bisherigen Kirchenhiftos 

rien ganz frei, aber doch mit merklicher Verfchiedenheit des 

Mehreren oder Minderen, und gegenwärtiges Werk fcheint dem 

Recenſenten fehr viel davon zu haben. Man mag’s nun Zorn 

oder Bitterfeit oder Widerwillen nennen, oder vorzügliche 

Sertigkeit, mehr das Boͤſe, als das Gute zu bemerken. Die 
ganze Gefchichte Tautet bei einer folchen Zufammenftellung der 

Materialien nicht viel beffer ald eine Schandpredigt, und die 

Schuld liegt nicht an den Materialien, fondern an der Art 

fie zu brauchen und zufammenzuftellen. Mit den erſten Chris 

fien fängt man an, und zeigt, was diefe für elende, dürftige 

Begriffe, was für fhwärmerifche Hoffnungen fie gehabt ha- 

ben. Alsdanın kommt man auf Herrfchfucht des Klerus und 

auf Moͤnchsweſen und auf fpisfindiges Theologifiren und auf 

Keereien, und zieht fo unter ftetem Zorneifer ein Jahrhun⸗ 

dert nach dem andern hindurch. Des Guten, was gewirkt 

worden ift, wird vergeffen, und der Herr Verfaſſer hat, z. B. 

"bei der Epoche der im römifchen Reich herrfchend gewordenen 

chriſtlichen Religion, nicht einmal bemerkt, was fie zur Mils 

derung der Sitten gethan, was: fie unter Barbaren, zu denen 

fie, fey’s auch noch fo verunftaltet, gebracht wurde, nothwen⸗ 

dig an Kultur aufgeregt, wie viele Völkerverbindung fie vers 

anlaßt habe u. dgl. m. So überfieht man alsdann auch, 

wie gemiffe Sehler und gewiffe Tugenden auf einer und eben 

derfelben Wurzel ſtehen, und wie bei den verfchiedenen Gras 

den von Geiftesevolution, durch die ſowohl ganze Zeitalter, 

als Individuen durchgehen muͤſſen, gewiſſe Phanomene 



486 

nothwendig zum Vorſchein kommen. Die Phänomene felbft 

werden zwar bemerkt, aber als Beweife von Korruption, von 

elendem intellektuellen oder moraliſchen Charakter, und. nicht 

als natürliche Entwicelungen diefes Zuſtandes von Kultur. 

und dieſer geſellſchaftlichen Verhaͤltuiſſe. Der Mapftab, 

womit man das achtzehnte Jahrhundert richten mag, iſt der 

Maßſtab, wonach man, von oben an bis zu ſeinem Zeital⸗ 
ter herab, alle Jahrhunderte richtet, Mir einem Worte: es 

fieht, wenn man nad) ‚dem vorliegenden Werke urtheilen will, 

mit der: Bearbeitung der chriftlichen Kirchengefhichte im All 

gemeinen nicht beffer, als es mit der Bearbeitung der Mythos 

logie ſtand, ehe ein berühmter Gelehrter den rechten Stand: 

punkt angab und einen neuen, reizvollen Gefichtsfreis dffnete, 

Die lange Liranei von Keßereien, Herrfchfucht, dürftigen Bes 

griffen, die dicfer nnd jener fogenannte Kirchenvater gehabt 

babe, ift nicht viel froher und Iehrreicher anzuhören, ald man 

ehedem in der Mythologie Beifpiele auf Beifpiele anzuhören 

befam , wie doch fo blind und dumm die alten * gewe⸗ 

ſen * 

25..T he Memoirs of Gregorio Panzani, giving an account 

of his ageney in England in the Years: 1654 — 1656, 

translated «from. the Italian Original and now first 

published, to wbich are added an introduction and a 

supplement, .exhibiting the state of the English Catho- 

"lie.Church and the Conduct of Parties, before and 

after that period, to the present times by Jos. Bering- 

ton. Birmingham 1793. 475. ©. 8.*) 

Wie die Reformation in England endlich unter Eli 

ſabeths Regierung mit wahrer Sterigleit und planmäßiger 

*) Aus den Gött. Gel, Anz. 1794. &t.:92. 

m 

% 
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Ordnung eingeführt wurde, ſah fich die Fatholifche Partie. 

mit einem Male in eine höchft kritiſche Lage verſetzt, in der 

"mehr als gewöhnliche Klugheit nothwendig wurde , um kuͤnf⸗ 

tighin noch einige fichere Eriftenz zu behaupten. Zwar fchien 

vorerft bloß ihr Dominat verloren, und ihre Eriftenz, als- 

Partie im Reich, war vorerft noch fo blühend, daß, wenn 

nicht außerordentliche Fälle dazwifchen Famen, Die weitere Ers 

haltung derfelben Kaum problemarifch zu ſeyn fchien. Die 

Menge ihrer Anhänger war noch fehr groß, und mehrere der 

reihften und angefehenften. Familien ded Landes blieben ihr 

mit -einer Entfchloffenbeit treu, die durch alle neuen Maßre⸗ 

geln und neuen Verordnungen der Regierung nicht erſchuͤttert 

“werden konnte. Dabei aber war leicht auch "vorauszufehen, 

‚wie wenig eine ehedem fo wild herrfchende und überall Mo- 

nopol ſuchende Partie in ihrer nun gedemuͤthigten und eins 

| gefchränften Lage Fünftighin ruhen koͤnne, welche Neibungen 

zwifchen ihr und der proteftantifchen Negierung des Landes 

nothwendig entftehen müßten, und wie fich „ fo lange Elifas 

beth lebte, jede Kollifion diefer Art und jeder neu entdecke 

Verſuch, den alten Dominat wieder zu erringen, mit einer 

neuen, noch größeren Niederlage endigen werde. Nichts Fonnte 

alfo ihren Wohlftand, oder am Ende gar nur noch ihre Eris 

ftenz erhalten, als weiſe Mäßigung und treuer Gehorfam 

gegen die proteftantifche Regierung des Reiche und gehdris 

ges DBegreifen der Nothwendigfeit. Allein ob diefe und aͤhn⸗ 

liche Gefinnüngen endlich zur herrfchenden Denfart der Partie 

werden: würden, oder ob fie nach jeder neuen Einfchränfung 

vielleicht nur heimtäcifcher, und nad) jedem mißlungenen 

Verſuch mir noch raftlofer feyn werde, das alles hing bloß 

von der Fünftigen Form ihrer Hierarchie ab, und über 
dieſe Form ihrer Hierarchie iſt wieder unter ihnen ſelbſt ein 

ſo großer Streit entſtanden, daß die Partie mehr durch dieſe 
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ihre innere, Uneinigfeit, als durch alle äußere Gefahr faſt zu 
Grunde ging. Schon im neunten Jahre der Regierung Elis 

fabeth8 legte Dr. Allen, ein eifriger katholiſcher Theolog von 

Orford, den Grund zu allem Ungluͤck. Er war ein fuͤr ſeine 

Partie gutdenkender Mann, aber er uͤberſah nicht, was end⸗ 

lich aus feinen Einrichtungen folgen muͤſſe. Um die Eriftenz 
der Fatholifchen Kirche in England recht zu fichern, legte er 

ein großes Collegium oder Seminarium zu Dovay im fpanis 

ſchen Flandern an, wo die jungen Geiftlihen für die englifche 

Farholifche Kirche erzogen werden follten, und. brachte es end» 

lich) mit großer DBetriebfamfeit zu Stande, daß auch in Frank 

reih und auch zu Rom und in Spanien ähnliche Inſtitute 

errichtet wurden, An Prieftern konnte es alfo der Fatholifchen 

Kirche in England nicht fehlen, denn allein im. Collegium zu 

Dovay fanden fich in Kurzem bei 150 Perfonen. Aber in 

welchen Grundfaßen wurden dieſe jungen Maͤnner erzogen? 

Konnte die katholiſche Kirche in England Zutrauen und Ach» 
tung der Landesregierung gewinnen, wenn ihre Priefter ultras 

montanifche Grundfäge hatten, und wenn: fie.eine. Dogmatik 

‚Iehrten oder ſchrieben, recht wie Philipp I. von Spanien 

wünjchte, daß man alle Katholifen in England mit theurer, 

auf’s Gewiſſen gelegter, Pflicht unterweifen möchte. Bald 

kam noch ein anderes Ungluͤck hinzu, das die wichtigften Fol 

gen nad) fich 3098. Die Mönche, befonders aber die Jeſuiten, 

bemeifterten fid in jenen Seminarien der Lehrers und Regens 

tenftellen, und nicht nur. der Unterricht der Zöglinge wurbe 

dadurch viel verdorbener, fondern auch in Anfehung ber hier 

rarchifchen Form, die die englifchsFatholifche Kirche haben müffe, 
kamen gewiffe Meinungen auf, die ſowohl der Ruhe des Staats, 

als dem MWohlftand der Kirche felbit hoͤchſt nachtheilig ſeyn 

mußten. Die Sefuiten und Möndje, wollten. die katholiſche 

Kirche in England miffionsweife bearbeitet wiſſen; ein großer 
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Theil der katholiſchen Geiftlichfeir aber, und auch ein großer 

Theil der Laien diefes Glaubens, wollte einen’ Bifchof. haben. 

Jene hatten ein großes Jutereſſe dabei, um auf diefe Weiſe 

deſto ſicherer die volle Herrſchaft uͤber dieſe Kirche zu behaup⸗ 

ten; dieſe aber ſuchten, gerade durch die Aufſtellung eines 
ordentlichen Bifchofs , ihrer Kirche mehr die Form eines ges 

ſetzmaͤßigen Landesinftituts zu geben, und dem hoͤchſt befchwers 

lichen Dominar der Mönche und Zefuiten ſich zu entziehen; 

Die Zefuiten ſpielten Kabalen und Betrügereien aller Art; 

um den Pabſt für ihre Fdee zu gewinnen, und dent Pater 

Parfons gelang es endlich, es dahin einzuleiten, daß 1598 

bloß ein Erzpriefter nach England geſchickt wurde, der die 

ganze englifchsfchottifche Weltgeiftlichkeit regieren follte. Dies 

fer Erzpriefter aber war in einer befonderen Inſtruktion ange 

wieſen, weder für fich allein, noch mit feinen zwölf Affiftens 

ten irgend etwas von Wichtigkeit zu thun, ohne vorher mit 

dem Sefuitenfuperior und einigen Anderen diefes Ordens Rath 

gepflögen zu haben. Wie diefe Nachricht unter den mehr als 

vierhundert Geiftlichen Fund wurde, die damals die englifche 

katholiſche Kirche hatte, fo war Alles empört, dem Orden 

der Jeſuiten fich unterjocht zu fehen, und man beſchloß end» 

lich, zwei Depurirte nach Rom zu ſchicken, um den Pabſt 
mündlich belehren zu laffen, wie. nachtheilig und entehrend 

diefe Verfügung für die engliſch⸗katholiſche Kirche ſey. Doc 
die Jeſuiten ‚hatten auch ihrerfeits ſchon geforgt, und Subs 

feriptionen im ganzen Reich zufamimengerrieben zu einem 

Dankſagungsſchreiben an Seine Heiligkeit, daß fo vaͤterlich 

für England geforgt worden ſey. Wie alfo die Deputirten 
des englifchen Klerus’ nach Nom Famen, um ihre Vorſtellun—⸗ 

gen zu thun, wurden ſie gleich bei ihrer Aukunft, ohne vom 

Pabſt vorgelaſſen zu "werden, arretirf, und vier Monate lang 

gefangen — Pater Parſons, der rechte Erzjeſuit, der 
* 
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das ganze Werk eingeleitet hatte, führte die Unterfuchung 

über fie. Endlich nach unaufhörlihem, fünfundzwanzigjähris 

gem Anhalten und Bitten gelang es den Gutdenkenden, einen 

Biſchof vom Pabft zu erbitten; er gab ihnen aber 4623; einen 

fiebenzigjährigen Mann, der im folgenden Jahre ftarb, und 

zum großen Gluͤck entftanden damals ſolche politifche Vers 

bältniffe, daß der Pabſt nicht wohl ausweichen Fonnte, einen - 

Nachfolger deifelben zu ernennen, Nun brad) aber unauf: 

haltbar eine bittere Fehde aus zwifchen dem. neuen: Bifchof 

und den Negularen. Jede Partie fchrieb nach Rom, jede 
fiellte das, was ihr Herzenswunfch war, ald den Wunfch der 

ganzen englifch -Fatholifchen Kirche vor, und der Pabſt erhielt 

fo widerfprechende Berichte, daß er endlich nothwendig fand, 

einen zuberläßigen Mann, der ihm treuen Rapport abflatte, 

nach England zu ſchicken. Diefer päbftliche Agent war Pau⸗ 

zani, und diefe Memoires enthalten die Nachrichten von ſei⸗ 

ner Miſſion; zwar nicht von ihm ſelbſt verfaßt, aber doch 

unſtreitig mit vieler Treue aus feinen Papieren gefammilt, 
Der König und die Staatsfefretaird wußten von dem gan: 

zen. Gefchäft des Mannes, und nicht nur mit dieſen hatte er 

mehrere Konferenzen, fondern auch den König ſprach ‚er mehr 

als einmal; aber vor dem Publikum mußte fein Daſeyn und- 

feine Beftimmung ein großes Gcheimniß bleiben. Die Köni- | 

gin machte bei der ganzen Negociation den Vermittler, aber 

fo gut auch diefer Mediateur von Panzani gewählt war, fo 
blieb doch Karl I. ftandhaft dabei, daß an Aufftellung: eines 

Tarholifchen Bifchofs in England bei der gegenwärtigen Stim— 

mung der Gemüther durchaus nicht zu denken ſey. Das Re 

fultat der Miffion ſchraͤnkte fich aljo am Ende darauf ein, 

daß zwifchen dem Pabft und der Königin die wechſelsweiſe 
Schickung von Agenten verabredet wurde, denn freilich ſchon 

während der Miffion felbft war bald klar genug geworden, 
— 

J 
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daß man zu Rom dieſe Gelegenheit nicht verſaͤumen wollte, 

in England anzuknuͤpfen. „Welche Folgen der große puritas 

niſche Sturm, der 1639 in England anfing, für die Farhos 
lifche Partie hatte und haben mußte, ift bekannt. Der enges 

lifhe Bifchof, den der Pabft 1625 ernannt, ftarb 1655 ale 

‚ein Mann von 88 Jahren zu Paris. Nun blieb die Sache 

dreißig Jahre lang hängen. 1685 ſchickte der Pabſt einen 

Vicarium apostolicum als Regenten der englifch » Fatholis 

Shen Kirche, und aus Gehorſam gegen den Willen des Kos 

nigs Jakob II. mußte die englifch »Fatholifche Geiftlichkeit ihn 

anerkennen. Hier umfchlang fie alfo ein Band, deſſen fie 

weit fchwerer fich entledigen Fonnte, als des ehemaligen Do- 

minats der Jeſuiten. 
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